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Wichtige Vorbemerkungen

Die durchgeschriebenen Fassungen des TVo6D treten
zum 31. Dezember 2025 auBer Kraft.

Bis zum 31. Dezember 2025 enthalten im Bereich der VKA die durchgeschriebenen
Fassungen zum TV6D die Rechtsnormen fir die Anwendungsebene im Aulienverhalt-
nis (Arbeitgeber, Beschaftigte, Gerichte etc.).

Ab dem 1. Januar 2026 bilden im Bereich der VKA der TV6D — Allgemeiner Teil — und
der jeweilige Besondere Teil Verwaltung (BT-V), Krankenhauser (BT-K), Pflege- und
Betreuungseinrichtungen (BT-B), Sparkassen (BT-S), Flughafen (BT-F) und Entsor-
gung (BT-E) im Zusammenhang flr den jeweiligen Dienstleistungsbereich das Tarif-
recht fur die Anwendungsebene im Aullenverhaltnis (Arbeitgeber, Beschaftigte, Ge-
richte etc.).

In dieser Broschure sind zur Erleichterung der Arbeit in der AT-BT-Systematik im Text
des TVOD — Allgemeiner Teil — diejenigen Stellen mit einem grau unterlegten Kasten
kenntlich gemacht, an denen (auch) die Regelungen im jeweiligen Besonderen Teil zu
berucksichtigten sind. In den grau unterlegten Kasten sind die jeweiligen Fundstellen
im Besonderen Teil ausgewiesen.

Zudem befindet sich im Anschluss an den Besonderen Teil eine Ubersicht der Rege-
lungen des Besonderen Teils, die bei der Bearbeitung der jeweiligen Regelungen im
TVG6D — Aligemeiner Teil — zu beachten sind.
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Die Fassung gibt den Stand vom 1. Januar 2026 wieder.
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(1)

(@)

)

(1)
(2)

3)

TV6D-AT

Abschnitt |
Allgemeine Vorschriften

§1

Geltungsbereich

Dieser Tarifvertrag gilt fir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - nachfolgend Be-
schaftigte genannt -, die in einem Arbeitsverhaltnis zum Bund oder zu einem Arbeit-
geber stehen, der Mitglied eines Mitgliedverbandes der Vereinigung der kommunalen
Arbeitgeberverbande (VKA) ist.

Siehe § 40 Abs. 1 BT-F

Dieser Tarifvertrag gilt nicht far

a) Beschaftigte als leitende Angestellte im Sinne des § 5 Abs. 3 BetrVG, wenn ihre
Arbeitsbedingungen einzelvertraglich besonders vereinbart sind, sowie Chefarz-
tinnen/Chefarzte,

b) Beschaftigte, die ein Uber das Tabellenentgelt der Entgeltgruppe 15 hinausge-
hendes regelmaliges Entgelt erhalten,

c) [fur die kommunalen Arbeitgeber unbeachtlich],
d) bis g) [hier nicht abgedruckt]

h)  Auszubildende, Schulerinnen/Schiler in der Gesundheits- und Krankenpflege,
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, Entbindungspflege und Altenpflege, so-
wie Volontarinnen/Volontare und Praktikantinnen/Praktikanten,

i) Beschatftigte, fur die Eingliederungsleistungen gewahrt werden,
k)  (aufgehoben)

) Leiharbeitnehmerinnen/Leiharbeitnehmer von Personal-Service-Agenturen, so-
fern deren Rechtsverhaltnisse durch Tarifvertrag geregelt sind,

m) geringfugig Beschaftigte im Sinne von § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB 1V,
n) bis s) [hier nicht abgedruckt]
t)  [fur die kommunalen Arbeitgeber unbeachtlich]

[hier nicht abgedrucki]
§2
Arbeitsvertrag, Nebenabreden, Probezeit
Der Arbeitsvertrag wird schriftlich abgeschlossen.
"Mehrere Arbeitsverhaltnisse zu demselben Arbeitgeber dlrfen nur begriindet
werden, wenn die jeweils Ubertragenen Tatigkeiten nicht in einem unmittelbaren

Sachzusammenhang stehen. 2Andernfalls gelten sie als ein Arbeitsverhaltnis.

"Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 2Sie
konnen gesondert gekundigt werden, soweit dies einzelvertraglich vereinbart ist.
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'Die ersten sechs Monate der Beschaftigung gelten als Probezeit, soweit nicht eine
kirzere Zeit vereinbart ist. 2Bei Ubernahme von Auszubildenden im unmittelbaren
Anschluss an das Ausbildungsverhaltnis in ein Arbeitsverhaltnis entfallt die Probe-
zeit.

§3

Allgemeine Arbeitsbedingungen

Die Beschaftigten haben Uber Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch ge-
setzliche Vorschriften vorgesehen oder vom Arbeitgeber angeordnet ist, Verschwie-
genheit zu wahren; dies gilt auch Uber die Beendigung des Arbeitsverhaltnisses hin-
aus.

'Die Beschaftigten dirfen von Dritten Belohnungen, Geschenke, Provisionen oder
sonstige Verginstigungen in Bezug auf ihre Tatigkeit nicht annehmen. 2Ausnahmen
sind nur mit Zustimmung des Arbeitgebers madglich. 3Werden den Beschaftigten der-
artige Vergunstigungen angeboten, haben sie dies dem Arbeitgeber unverzuglich
anzuzeigen.

"Nebentatigkeiten gegen Entgelt haben die Beschaftigten inrem Arbeitgeber recht-
zeitig vorher schriftlich anzuzeigen. 2Der Arbeitgeber kann die Nebentatigkeit unter-
sagen oder mit Auflagen versehen, wenn diese geeignet ist, die Erfullung der ar-
beitsvertraglichen Pflichten der Beschaftigten oder berechtigte Interessen des Ar-
beitgebers zu beeintrachtigen. 3Fiir Nebentatigkeiten bei demselben Arbeitgeber
oder im Ubrigen offentlichen Dienst (§ 34 Abs. 3 Satz 3 und 4) kann eine Abliefe-
rungspflicht zur Auflage gemacht werden; fur die Beschaftigten des Bundes sind
dabei die fur die Beamtinnen und Beamten des Bundes geltenden Bestimmungen
maldgeblich.

'Der Arbeitgeber ist bei begriindeter Veranlassung berechtigt, die/den Beschaf-
tigte/n zu verpflichten, durch arztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie/er zur
Leistung der arbeitsvertraglich geschuldeten Tatigkeit in der Lage ist. ?Bei der be-
auftragten Arztin/dem beauftragten Arzt kann es sich um eine Betriebsarztin/einen
Betriebsarzt, eine Personalarztin/einen Personalarzt oder eine Amtsarztin/einen
Amtsarzt handeln, soweit sich die Betriebsparteien nicht auf eine andere Arztin/ei-
nen anderen Arzt geeinigt haben.3Die Kosten dieser Untersuchung tragt der Arbeit-
geber.

'Die Beschaftigten haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollstandigen Personalakten.
2Sie kdnnen das Recht auf Einsicht auch durch eine/n hierzu schriftlich Bevollméach-
tigte/n ausliben lassen. 3Sie kdnnen Ausziige oder Kopien aus ihren Personalakten
erhalten.

Die Schadenshaftung der Beschaftigten, die in einem Arbeitsverhaltnis zu einem
Arbeitgeber stehen, der Mitglied eines Mitgliedverbandes der VKA ist, ist bei dienst-
lich oder betrieblich veranlassten Tatigkeiten auf Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit
beschrankt.

[fir die kommunalen Arbeitgeber unbeachtlich].
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§4

Versetzung, Abordnung, Zuweisung, Personalgestellung

'Beschaftigte kdnnen aus dienstlichen oder betrieblichen Griinden versetzt oder ab-
geordnet werden. 2Sollen Beschaftigte an eine Dienststelle oder einen Betrieb au-
Rerhalb des bisherigen Arbeitsortes versetzt oder voraussichtlich Ianger als drei Mo-
nate abgeordnet werden, so sind sie vorher zu horen.

Protokollerklarungen zu Absatz 1:

1. Abordnung ist die Zuweisung einer voribergehenden Beschaftigung bei einer
anderen Dienststelle oder einem anderen Betrieb desselben oder eines ande-
ren Arbeitgebers unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhaltnisses.

2.  Versetzung ist die Zuweisung einer auf Dauer bestimmten Beschaftigung bei
einer anderen Dienststelle oder einem anderen Betrieb desselben Arbeitge-
bers unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhaltnisses.

'Beschéftigten kann im dienstlichen/betrieblichen oder 6ffentlichen Interesse mit ih-
rer Zustimmung voribergehend eine mindestens gleich vergutete Tatigkeit bei ei-
nem Dritten zugewiesen werden. ?Die Zustimmung kann nur aus wichtigem Grund
verweigert werden. 3Die Rechtsstellung der Beschaftigten bleibt unberihrt. 4Beziige
aus der Verwendung nach Satz 1 werden auf das Entgelt angerechnet.

Protokollerklarung zu Absatz 2:

Zuweisung ist - unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhaltnisses - die vo-
ribergehende Beschaftigung bei einem Dritten im In- und Ausland, bei dem der All-
gemeine Teil des TVOD nicht zur Anwendung kommt.

'"Werden Aufgaben der Beschéftigten zu einem Dritten verlagert, ist auf Verlangen
des Arbeitgebers bei weiter bestehendem Arbeitsverhaltnis die arbeitsvertraglich
geschuldete Arbeitsleistung bei dem Dritten zu erbringen (Personalgestellung).
2§ 613a BGB sowie gesetzliche Kiindigungsrechte bleiben unberiihrt.

Protokollerklarung zu Absatz 3:

'Personalgestellung ist - unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhaltnisses -
die auf Dauer angelegte Beschaftigung bei einem Dritten. 2Die Modalitaten der Per-
sonalgestellung werden zwischen dem Arbeitgeber und dem Dritten vertraglich ge-
regelt.

§5

Qualifizierung

'Ein hohes Qualifikationsniveau und lebenslanges Lernen liegen im gemeinsamen
Interesse von Beschaftigten und Arbeitgebern. 2Qualifizierung dient der Steigerung
von Effektivitat und Effizienz des 6ffentlichen Dienstes, der Nachwuchsférderung
und der Steigerung von beschaftigungsbezogenen Kompetenzen. 3Die Tarifver-
tragsparteien verstehen Qualifizierung auch als Teil der Personalentwicklung.

"Wor diesem Hintergrund stellt Qualifizierung nach diesem Tarifvertrag ein Angebot
dar, aus dem fur die Beschaftigten kein individueller Anspruch auf3er nach Absatz 4
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abgeleitet, aber das durch freiwillige Betriebsvereinbarung wahrgenommen und na-
her ausgestaltet werden kann. 2Entsprechendes gilt fiir Dienstvereinbarungen im
Rahmen der personalvertretungsrechtlichen Moglichkeiten. 3Weitergehende Mitbe-
stimmungsrechte werden dadurch nicht beruhrt.

'Qualifizierungsmaflnahmen sind

a) die Fortentwicklung der fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen
fur die Ubertragenen Tatigkeiten (Erhaltungsqualifizierung),

b) der Erwerb zusatzlicher Qualifikationen (Fort- und Weiterbildung),

c) die Qualifizierung zur Arbeitsplatzsicherung (Qualifizierung fur eine andere Ta-
tigkeit; Umschulung) und

d) die Einarbeitung bei oder nach langerer Abwesenheit (Wiedereinstiegsqualifi-
zierung).

2Die Teilnahme an einer QualifizierungsmaRnahme wird dokumentiert und den Be-
schaftigten schriftlich bestatigt.

'Beschéftigte haben - auch in den Féllen des Absatzes 3 Satz 1 Buchst. d - An-
spruch auf ein regelmalliges Gesprach mit der jeweiligen Fuhrungskraft, in dem
festgestellt wird, ob und welcher Qualifizierungsbedarf besteht. ?Dieses Gesprach
kann auch als Gruppengesprach geflihrt werden. *Wird nichts anderes geregelt, ist
das Gesprach jahrlich zu flhren.

'Die Kosten einer vom Arbeitgeber veranlassten QualifizierungsmaRnahme — ein-
schliel3lich Reisekosten - werden, soweit sie nicht von Dritten Ubernommen werden,
grundsatzlich vom Arbeitgeber getragen. 2Ein mdglicher Eigenbeitrag wird durch
eine Qualifizierungsvereinbarung geregelt. *Die Betriebsparteien sind gehalten, die
Grundsatze einer fairen Kostenverteilung unter Berlcksichtigung des betrieblichen
und individuellen Nutzens zu regeln. “Ein Eigenbeitrag der Beschaftigten kann in
Geld und/oder Zeit erfolgen.

Zeiten von vereinbarten QualifizierungsmafRnahmen gelten als Arbeitszeit.

Gesetzliche Forderungsmadglichkeiten kdnnen in die Qualifizierungsplanung einbe-
zogen werden.

Far Beschaftigte mit individuellen Arbeitszeiten sollen QualifizierungsmalRnahmen
so angeboten werden, dass ihnen eine gleichberechtigte Teilnahme ermdglicht wird.
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Abschnitt Il
Arbeitszeit

§6
RegelmaRige Arbeitszeit

'Die regelmaRige Arbeitszeit betragt ausschlielich der Pausen durchschnittlich 39
Stunden wochentlich. 2Bei Wechselschichtarbeit werden die gesetzlich vorgeschrie-
benen Pausen in die Arbeitszeit eingerechnet. 3Die regelmaRige Arbeitszeit kann
auf funf Tage, aus notwendigen betrieblichen/dienstlichen Grinden auch auf sechs
Tage verteilt werden.

Siehe § 41 Buchst. a) BT-F

'Abweichend von Absatz 1 konnen Beschéftigte und Arbeitgeber im gegenseitigen
Einvernehmen, fruhestens nach Ablauf der Probezeit, die Erhdhung der regelmafi-
gen Arbeitszeit auf bis zu durchschnittlich 42 Stunden woéchentlich (ausschlieRlich
der Pausen) in Textform vereinbaren. 2Bei der Ubernahme von Auszubildenden so-
wie dual Studierenden im Geltungsbereich des Tarifvertrages fur Studierende in
ausbildungsintegrierten dualen Studiengangen im 6ffentlichen Dienst (TVSOD) oder
des Tarifvertrages fur Studierende in einem dualen Hebammenstudium im 6ffentli-
chen Dienst (TVHOD) darf die Vereinbarung gemaf Satz 1 nicht bereits mit Beginn
des Arbeitsverhaltnisses geschlossen werden. 3Die Erhéhung ist auf maximal
18 Monate zu befristen. 4Verlangerungen sind nur befristet und nur in gegenseiti-
gem Einvernehmen maglich. °Die Verlangerungen kénnen jeweils bis zu 18 Monate
betragen. ®Die Vereinbarung kann aus wichtigem Grund in Textform mit einer Frist
von vier Wochen zum Monatsende gekiindigt werden. "Soweit tarifvertraglich auf
die regelmafige durchschnittliche wochentliche Arbeitszeit von Vollbeschaftigten
Bezug genommen wird, gilt in diesem Fall die individuell erhdhte regelmallige wo-
chentliche Arbeitszeit nach Satz 1. 8N&heres kann durch eine Betriebs- oder einver-
nehmliche Dienstvereinbarung geregelt werden.

'Fir die Berechnung des Durchschnitts der regelmaBigen wochentlichen Arbeitszeit
ist ein Zeitraum von bis zu einem Jahr zugrunde zu legen. 2Abweichend von Satz 1
kann bei Beschaftigten, die standig Wechselschicht- oder Schichtarbeit zu leisten
haben, ein langerer Zeitraum zugrunde gelegt werden.

'Soweit es die betrieblichen/dienstlichen Verhaltnisse zulassen, wird die/der Be-
schaftigte am 24. Dezember und am 31. Dezember unter Fortzahlung des Entgelts
nach § 21 von der Arbeit freigestellt. ?’Kann die Freistellung nach Satz 1 aus betrieb-
lichen/dienstlichen Grinden nicht erfolgen, ist entsprechender Freizeitausgleich in-
nerhalb von drei Monaten zu gewéhren. 3Die regelméaBige Arbeitszeit vermindert
sich flr jeden gesetzlichen Feiertag, sowie fur den 24. Dezember und
31. Dezember, sofern sie auf einen Werktag fallen, um die dienstplanmalig ausge-
fallenen Stunden.

Protokollerklarung zu Absatz 3 Satz 3:

Die Verminderung der regelmafigen Arbeitszeit betrifft die Beschaftigten, die wegen
des Dienstplans am Feiertag frei haben und deshalb ohne diese Regelung nachar-
beiten mussten.
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(4) Aus dringenden betrieblichen/dienstlichen Grinden kann auf der Grundlage einer
Betriebs-/Dienstvereinbarung im Rahmen des § 7 Abs. 1, 2 und des § 12 ArbZG von
den Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes abgewichen werden.

Protokollerklarung zu Absatz 4:

In vollkontinuierlichen Schichtbetrieben kann an Sonn- und Feiertagen die tagliche
Arbeitszeit auf bis zu zwolf Stunden verlangert werden, wenn dadurch zusatzliche
freie Schichten an Sonn- und Feiertagen erreicht werden.

(5) Die Beschaftigten sind im Rahmen begriindeter betrieblicher/dienstlicher Notwen-
digkeiten zur Leistung von Sonntags-, Feiertags-, Nacht-, Wechselschicht-, Schicht-
arbeit sowie - bei Teilzeitbeschaftigung aufgrund arbeitsvertraglicher Regelung oder
mit ihrer Zustimmung - zu Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Uberstunden und
Mehrarbeit verpflichtet.

(6) 'Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann ein wochentlicher Arbeitszeitkorridor von
bis zu 45 Stunden eingerichtet werden. ?Die innerhalb eines Arbeitszeitkorridors ge-
leisteten zusatzlichen Arbeitsstunden werden im Rahmen des nach Absatz 2 Satz 1
festgelegten Zeitraums ausgeglichen.

(7) 'Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann in der Zeit von 6 bis 20 Uhr eine tagliche
Rahmenzeit von bis zu zwolf Stunden eingefiihrt werden. 2Die innerhalb der tagli-
chen Rahmenzeit geleisteten zusatzlichen Arbeitsstunden werden im Rahmen des
nach Absatz 2 Satz 1 festgelegten Zeitraums ausgeglichen.

(8) Die Absatze 6 und 7 gelten nur alternativ und nicht bei Wechselschicht- und Schicht-
arbeit.

(9) Fur einen Betrieb/eine Verwaltung, in dem/der ein Personalvertretungsgesetz An-
wendung findet, kann eine Regelung nach den Absatzen 4, 6 und 7 in einem lan-
desbezirklichen Tarifvertrag - fur den Bund in einem Tarifvertrag auf Bundesebene
- getroffen werden, wenn eine Dienstvereinbarung nicht einvernehmlich zustande
kommt und der Arbeitgeber ein Letztentscheidungsrecht hat.

Siehe § 44 Abs. 2 BT-F

Protokollerklarung zu § 6:

'Gleitzeitregelungen sind unter Wahrung der jeweils geltenden Mitbestimmungsrechte
unabhangig von den Vorgaben zu Arbeitszeitkorridor und Rahmenzeit (Absatze 6 und 7)
moglich. 2Sie dirfen keine Regelungen nach Absatz 4 enthalten. 3In gemeinsamer Ver-
antwortung von Arbeitgeber und Beschaftigten soll darauf hingewirkt werden, dass Gleit-
zeitkonten durch Zeitausgleich zum Ende des Ausgleichszeitraums keine Minus- oder
Plusstunden ausweisen, welche die geregelten Saldogrenzen liberschreiten. “Hierzu ge-
hort auch, dass im Einzelfall friihzeitig auch von der Méglichkeit der Anordnung von Uber-
stunden (§ 7 Abs. 7 und 8) Gebrauch gemacht wird. SSoweit ein Konto geman § 10 ein-
gerichtet ist, kann auch die Ubertragung von Plusstunden auf dieses erfolgen. In den
Gleitzeitregelungen kénnen weitere Einzelheiten, insbesondere zur Anwendung der vor-
genannten Moglichkeiten, geregelt werden.
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§7

Sonderformen der Arbeit

"Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regelmafi-
gen Wechsel der taglichen Arbeitszeit in Wechselschichten vorsieht, bei denen Be-
schaftigte durchschnittlich langstens nach Ablauf eines Monats erneut zur Nacht-
schicht herangezogen werden. ?Wechselschichten sind wechselnde Arbeitsschich-
ten, in denen ununterbrochen bei Tag und Nacht, werktags, sonntags und feiertags
gearbeitet wird. 3Nachtschichten sind Arbeitsschichten, die mindestens zwei Stun-
den Nachtarbeit umfassen.

Siehe § 41 Buchst. b) BT-F

Schichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regelmafligen Wech-
sel des Beginns der taglichen Arbeitszeit um mindestens zwei Stunden in Zeitab-
schnitten von langstens einem Monat vorsieht, und die innerhalb einer Zeitspanne
von mindestens 13 Stunden geleistet wird.

Bereitschaftsdienst leisten Beschaftigte, die sich auf Anordnung des Arbeitgebers
aulBerhalb der regelmaRigen Arbeitszeit an einer vom Arbeitgeber bestimmten
Stelle aufhalten, um im Bedarfsfall die Arbeit aufzunehmen.

"Rufbereitschaft leisten Beschéaftigte, die sich auf Anordnung des Arbeitgebers au-
Rerhalb der regelmaligen Arbeitszeit an einer dem Arbeitgeber anzuzeigenden
Stelle aufhalten, um auf Abruf die Arbeit aufzunehmen. Rufbereitschaft wird nicht
dadurch ausgeschlossen, dass Beschaftigte vom Arbeitgeber mit einem Mobiltele-
fon oder einem vergleichbaren technischen Hilfsmittel ausgestattet sind.

Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr.

Mehrarbeit sind die Arbeitsstunden, die Teilzeitbeschaftigte Uber die vereinbarte re-
gelmalige Arbeitszeit hinaus bis zur regelmaRigen wochentlichen Arbeitszeit von
Vollbeschaftigten (§ 6 Abs. 1 Satz 1) leisten.

Uberstunden sind die auf Anordnung des Arbeitgebers geleisteten Arbeitsstunden,
die Uber die im Rahmen der regelmalligen Arbeitszeit von Vollbeschaftigten
(§ 6 Abs. 1 Satz 1) fur die Woche dienstplanmafig bzw. betriebsublich festgesetz-
ten Arbeitsstunden hinausgehen und nicht bis zum Ende der folgenden Kalender-
woche ausgeglichen werden.
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Abweichend von Absatz 7 sind nur die Arbeitsstunden Uberstunden, die

a) im Falle der Festlegung eines Arbeitszeitkorridors nach § 6 Abs. 6 Uber
45 Stunden oder Uber die vereinbarte Obergrenze hinaus,

b) im Falle der EinfuUhrung einer taglichen Rahmenzeit nach § 6 Abs. 7 aul3erhalb
der Rahmenzeit,

c) im Falle von Wechselschicht- oder Schichtarbeit Uber die im Schichtplan fest-
gelegten taglichen Arbeitsstunden einschliel3lich der im Schichtplan vorgese-
henen Arbeitsstunden, die bezogen auf die regelmalige wochentliche Arbeits-
zeit im Schichtplanturnus nicht ausgeglichen werden,

angeordnet worden sind.

'Erhéhungsstunden sind die nach § 6 Abs. 1a vereinbarten Arbeitsstunden, die tber
die regelmafige durchschnittliche wochentliche Arbeitszeit von Vollbeschaftigten
(§ 6 Abs. 1 Satz 1) hinausgehen. 2Erhéhungsstunden sind keine Uberstunden nach
Absatz 7 und 8.

Siehe auch § 42 BT-F

§8

Ausgleich fur Sonderformen der Arbeit

'Der/Die Beschéftigte erhalt neben dem Entgelt fiir die tatsachliche Arbeitsleistung
Zeitzuschlage. 2Die Zeitzuschlage betragen — auch bei Teilzeitbeschaftigten — je
Stunde

a) fur Uberstunden

- in den Entgeltgruppen 1 bis 9b 30 v.H.,

- in den Entgeltgruppen 9c bis 15 15v.H.,
b) fur Nachtarbeit 20 v.H.,
c) far Sonntagsarbeit 25v.H.,
d) Dbei Feiertagsarbeit

- ohne Freizeitausgleich 135 v.H,,

- mit Freizeitausgleich 35v.H.,

e) flr Arbeit am 24. Dezember und
am 31. Dezember jeweils ab 6 Uhr 35 v.H.,,

f)  fOr Arbeit an Samstagen von
13 bis 21 Uhr, soweit diese nicht
im Rahmen von Wechselschicht-
oder Schichtarbeit anfallt 20 v.H.

des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der Stufe 3 der jewei-
ligen Entgeltgruppe. 3Beim Zusammentreffen von Zeitzuschlagen nach Satz 2
Buchst. c bis f wird nur der hdchste Zeitzuschlag gezahlt. 4Auf Wunsch der/des Be-
schaftigten kdnnen, soweit ein Arbeitszeitkonto (§ 10) eingerichtet ist und die be-
trieblichen/dienstlichen Verhaltnisse es zulassen, die nach Satz 2 zu zahlenden
Zeitzuschlage entsprechend dem jeweiligen Vomhundertsatz einer Stunde in Zeit
umgewandelt und ausgeglichen werden. 5Dies gilt entsprechend fiir Uberstunden
als solche.
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Protokollerklarung zu Absatz 1 Satz1:

Bei Uberstunden richtet sich das Entgelt flr die tatsachliche Arbeitsleistung nach
der jeweiligen Entgeltgruppe und der individuellen Stufe, héchstens jedoch nach der
Stufe 4.

Protokollerklarung zu Absatz 1 Satz 2 Buchst. d:

Der Freizeitausgleich muss im Dienstplan besonders ausgewiesen und bezeichnet
werden. ?Falls kein Freizeitausgleich gewahrt wird, werden als Entgelt einschlieBlich
des Zeitzuschlags und des auf den Feiertag entfallenden Tabellenentgelts hdchs-
tens 235 v.H. gezahilt.

Siehe § 42 Abs. 3 und § 43 BT-F

Fir Arbeitsstunden, die keine Uberstunden sind und die aus betrieblichen/dienstli-
chen Grinden nicht innerhalb des nach § 6 Abs. 2 Satz 1 oder 2 festgelegten Zeit-
raums mit Freizeit ausgeglichen werden, erhalt die/der Beschaftigte je Stunde
100 v.H. des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der jeweili-
gen Entgeltgruppe und Stufe.

Protokollerklarung zu Absatz 2:

Mit dem Begriff ,Arbeitsstunden® sind nicht die Stunden gemeint, die im Rahmen
von Gleitzeitregelungen im Sinne der Protokollerklarung zu § 6 anfallen, es sei denn,
sie sind angeordnet worden.

'Fur die Rufbereitschaft wird eine tagliche Pauschale je Entgeltgruppe bezahit. 2Sie
betragt fur die Tage Montag bis Freitag das Zweifache, fir Samstag, Sonntag sowie
fur Feiertage das Vierfache des tariflichen Stundenentgelts nach MalRgabe der Ent-
gelttabelle. 3MaRgebend fiir die Bemessung der Pauschale nach Satz 2 ist der Tag,
an dem die Rufbereitschaft beginnt. “Fir die Arbeitsleistung innerhalb der Rufbe-
reitschaft auRerhalb des Aufenthaltsortes im Sinne des § 7 Abs. 4 wird die Zeit jeder
einzelnen Inanspruchnahme einschliellich der hierflr erforderlichen Wegezeiten je-
weils auf eine volle Stunde gerundet und mit dem Entgelt fiir Uberstunden sowie mit
etwaigen Zeitzuschlagen nach Absatz 1 bezahlt. Wird die Arbeitsleistung innerhalb
der Rufbereitschaft am Aufenthaltsort im Sinne des § 7 Abs. 4 telefonisch (z. B. in
Form einer Auskunft) oder mittels technischer Einrichtungen erbracht, wird abwei-
chend von Satz 4 die Summe dieser Arbeitsleistungen auf die nachste volle Stunde
gerundet und mit dem Entgelt fur Uberstunden sowie mit etwaigen Zeitzuschlagen
nach Absatz 1 bezahlt. 6Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend, soweit die Buchung auf
das Arbeitszeitkonto nach § 10 Abs. 3 Satz 2 zulassig ist. “Satz 1 gilt nicht im Falle
einer stundenweisen Rufbereitschaft. 8Eine Rufbereitschaft im Sinne von Satz 7
liegt bei einer ununterbrochenen Rufbereitschaft von weniger als zwolf Stunden vor.
%In diesem Fall wird abweichend von den Satzen 2 und 3 flr jede Stunde der Ruf-
bereitschaft 12,5 v.H. des tariflichen Stundenentgelts nach Malkgabe der Entgeltta-
belle gezahlt.

Protokollerklarung zu Absatz 3:

Zur Ermittlung der Tage einer Rufbereitschaft, fir die eine Pauschale gezahlt wird,
ist auf den Tag des Beginns der Rufbereitschaft abzustellen.
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'Das Entgelt fur Bereitschaftsdienst wird landesbezirklich — fiir den Bund in einem
Tarifvertrag auf Bundesebene - geregelt. ?Bis zum In-Kraft-Treten einer Regelung
nach Satz 1 gelten die in dem jeweiligen Betrieb/der jeweiligen Verwaltung/Dienst-
stelle am 30. September 2005 jeweils geltenden Bestimmungen fort.

'Beschéftigte, die standig Wechselschichtarbeit leisten, erhalten eine Wechsel-
schichtzulage von 200 Euro monatlich. 2Beschaftigte, die nicht standig Wechsel-
schichtarbeit leisten, erhalten eine Wechselschichtzulage von 1,18 Euro pro
Stunde.

'Beschéftigte, die standig Schichtarbeit leisten, erhalten eine Schichtzulage von
100 Euro monatlich. ?Beschéftigte, die nicht standig Schichtarbeit leisten, erhalten
eine Schichtzulage von 0,59 Euro pro Stunde.

Protokollerklarung zu den Absatzen 5 und 6:

Die Betrage verandern sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen nach dem
31. Dezember 2026 um den von den Tarifvertragsparteien vereinbarten Vomhun-
dertsatz.

'Beschaftigte mit einer erhdhten Arbeitszeit nach § 6 Abs. 1a erhalten neben dem
Entgelt fur jede Erhohungsstunde einen Zuschlag. ?Der Zuschlag betragt je Erho-
hungsstunde

- in den Entgeltgruppen 1 bis 9b 25v. H.,
- in den Entgeltgruppen 9c bis 15 10 v. H.

des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der Stufe 3 der je-
weiligen Entgeltgruppe.

Protokollerklarung zu Absatz 7:

'Der Zuschlag wird als verstetigtes Entgelt in Monatsbetragen gezahlt. 2Dabei sind
die vereinbarten wochentlichen Erhohungsstunden (§ 7 Abs. 9) zunachst mit dem
Faktor 4,348 (§ 24 Abs. 3 Satz 3) und anschlielfend mit dem sich aus § 8 Abs. 7
ergebenden Zuschlag zu multiplizieren.

§9

Bereitschaftszeiten

'Bereitschaftszeiten sind die Zeiten, in denen sich die/der Beschaftigte am Arbeits-
platz oder einer anderen vom Arbeitgeber bestimmten Stelle zur Verfligung halten
muss, um im Bedarfsfall die Arbeit selbstandig, ggf. auch auf Anordnung, aufzuneh-
men und in denen die Zeiten ohne Arbeitsleistung Uberwiegen. ?Fir Beschaftigte,
in deren Tatigkeit regelmafig und in nicht unerheblichem Umfang Bereitschaftszei-
ten fallen, gelten folgende Regelungen:

a) Bereitschaftszeiten werden zur Halfte als tarifliche Arbeitszeit gewertet (fakto-
risiert).

b)  Sie werden innerhalb von Beginn und Ende der regelmaliigen taglichen Ar-
beitszeit nicht gesondert ausgewiesen.

c) Die Summe aus den faktorisierten Bereitschaftszeiten und der Vollarbeitszeit
darf die Arbeitszeit nach § 6 Abs. 1 nicht Uberschreiten.
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d) Die Summe aus Vollarbeits- und Bereitschaftszeiten darf durchschnittlich
48 Stunden wochentlich nicht Gberschreiten.

3Ferner ist Voraussetzung, dass eine nicht nur voriibergehend angelegte Organisa-
tionsmalRnahme besteht, bei der regelmaldig und in nicht unerheblichem Umfang
Bereitschaftszeiten anfallen.

'Im Bereich der VKA bedarf die Anwendung des Absatzes 1 im Geltungsbereich
eines Personalvertretungsgesetzes einer einvernehmlichen Dienstvereinbarung.
2§ 6 Abs. 9 gilt entsprechend. 3Im Geltungsbereich des Betriebsverfassungsgeset-
zes unterliegt die Anwendung dieser Vorschrift der Mitbestimmung im Sinne des
§ 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG.

[fir die kommunalen Arbeitgeber unbeachtlich].

Protokollerklarung zu § 9:

Diese Regelung gilt nicht fir Wechselschicht- und Schichtarbeit.

(1)

(2)

(3)

(4)

§10
Arbeitszeitkonto

Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann ein Arbeitszeitkonto eingerichtet werden.
2FUr einen Betrieb/eine Verwaltung, in dem/der ein Personalvertretungsgesetz An-
wendung findet, kann eine Regelung nach Satz 1 auch in einem landesbezirklichen
Tarifvertrag - fir den Bund in einem Tarifvertrag auf Bundesebene - getroffen wer-
den, wenn eine Dienstvereinbarung nicht einvernehmlich zustande kommt und der
Arbeitgeber ein Letztentscheidungsrecht hat. 3Soweit ein Arbeitszeitkorridor
(§ 6 Abs. 6) oder eine Rahmenzeit (§ 6 Abs. 7) vereinbart wird, ist ein Arbeitszeit-
konto einzurichten.

'In der Betriebs-/Dienstvereinbarung wird festgelegt, ob das Arbeitszeitkonto im
ganzen Betrieb/in der ganzen Verwaltung oder Teilen davon eingerichtet wird. 2Alle
Beschaftigten der Betriebs-/Verwaltungsteile, flr die ein Arbeitszeitkonto eingerich-
tet wird, werden von den Regelungen des Arbeitszeitkontos erfasst.

'Auf das Arbeitszeitkonto kénnen Zeiten, die bei Anwendung des nach § 6 Abs. 2
festgelegten Zeitraums als Zeitguthaben oder als Zeitschuld bestehen bleiben, nicht
durch Freizeit ausgeglichene Zeiten nach § 8 Abs. 1 Satz 5 und Abs. 2 sowie in Zeit
umgewandelte Zuschlage nach § 8 Abs. 1 Satz 4 gebucht werden. ?Weitere Kontin-
gente (z.B. Rufbereitschafts-/Bereitschaftsdienstentgelte) konnen  durch
Betriebs-/Dienstvereinbarung zur Buchung freigegeben werden. 3Die/Der Beschaf-
tigte entscheidet fur einen in der Betriebs-/Dienstvereinbarung festgelegten Zeit-
raum, welche der in Satz 1 genannten Zeiten auf das Arbeitszeitkonto gebucht wer-
den.

Im Falle einer unverziglich angezeigten und durch arztliches Attest nachgewiese-

nen Arbeitsunfahigkeit wahrend eines Zeitausgleichs vom Arbeitszeitkonto (Zeiten
nach Absatz 3 Satz 1 und 2) tritt eine Minderung des Zeitguthabens nicht ein.
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In der Betriebs-/Dienstvereinbarung sind insbesondere folgende Regelungen zu
treffen:

a) Die hochstmogliche Zeitschuld (bis zu 40 Stunden) und das hochstzulassige
Zeitguthaben (bis zu einem Vielfachen von 40 Stunden), die innerhalb eines
bestimmten Zeitraums anfallen dirfen;

b) nach dem Umfang des beantragten Freizeitausgleichs gestaffelte Fristen fur
das Abbuchen von Zeitguthaben oder fur den Abbau von Zeitschulden durch
die/den Beschaftigten;

c) die Berechtigung, das Abbuchen von Zeitguthaben zu bestimmten Zeiten (z.B.
an so genannten Bruckentagen) vorzusehen;

d) die Folgen, wenn der Arbeitgeber einen bereits genehmigten Freizeitausgleich
kurzfristig widerruft.

Der Arbeitgeber kann mit der/dem Beschaftigten die Einrichtung eines Langzeit-
kontos vereinbaren. ?In diesem Fall ist der Betriebs-/Personalrat zu beteiligen
und — bei Insolvenzfahigkeit des Arbeitgebers — eine Regelung zur Insolvenzsiche-
rung zu treffen.

'Auf betrieblicher Ebene kann die Einrichtung eines Langzeitkontos fiir die Beschaf-
tigten vereinbart werden. 2Ein in das Langzeitkonto eingebrachtes Wertguthaben
kann gemal § 7c SGB IV (insbesondere flr ein Sabbatical, flr eine Verringerung
der Arbeitszeit, die der Beschaftigte nach § 8 oder § 9a TzBfG verlangen kann, Frei-
stellung wegen Kinderbetreuungszeiten und Pflegezeit) verwendet werden. 3Die
Ausgestaltung geschieht durch Betriebsvereinbarung oder einvernehmliche
Dienstvereinbarung, in der insbesondere geregelt werden:

a) Verfahren zur Einbringungsmadglichkeit, insbesondere die Einzahlung von
Entgeltbestandteilen,

b) Regelung von Stérfallen und die Ubertragung des Wertguthabens, insbeson-
dere bei Beendigung des Arbeitsverhaltnisses, Erwerbsminderung, Tod,

c) Rahmen der Ansparvereinbarung, insbesondere hinsichtlich der Grenzen der
Ansparung,

d) Regelungen zur Freistellungsphase, insbesondere zu Mindestzeiten, Beginn
und Dauer, Ankundigungsfristen,

e) Entgeltin der Freistellungsphase,

f)  Insolvenzsicherung im Falle der Insolvenzfahigkeit des Arbeitgebers.
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§ 11
Teilzeitbeschaftigung

"Mit Beschaftigten soll auf Antrag eine geringere als die vertraglich festgelegte Ar-
beitszeit vereinbart werden, wenn sie

a) mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder
b) einen nach arztlichem Gutachten pflegebedurftigen sonstigen Angehérigen

tatsachlich betreuen oder pflegen und dringende dienstliche bzw. betriebliche Be-
lange nicht entgegenstehen. ?Die Teilzeitbeschaftigung nach Satz 1 ist auf Antrag
auf bis zu fUnf Jahre zu befristen. 3Sie kann verlangert werden; der Antrag ist spa-
testens sechs Monate vor Ablauf der vereinbarten Teilzeitbeschaftigung zu stellen.
4Bei der Gestaltung der Arbeitszeit hat der Arbeitgeber im Rahmen der dienstlichen
bzw. betrieblichen Mdglichkeiten der besonderen persoénlichen Situation der/des
Beschaftigten nach Satz 1 Rechnung zu tragen.

Beschaftigte, die in anderen als den in Absatz 1 genannten Fallen eine Teilzeitbe-
schaftigung vereinbaren wollen, kdnnen von ihrem Arbeitgeber verlangen, dass er
mit ihnen die Moglichkeit einer Teilzeitbeschaftigung mit dem Ziel eroértert, zu einer
entsprechenden Vereinbarung zu gelangen.

Protokollerklarung zu Abschnitt II:

Bei In-Kraft-Treten dieses Tarifvertrages bestehende Gleitzeitregelungen bleiben unbe-
rahrt.
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Abschnitt i
Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen

§ 12 (Bund)
Eingruppierung

[hier nicht abgedruckit]

§ 12 (VKA)
Eingruppierung

Die Eingruppierung der/des Beschaftigten richtet sich nach den Tatigkeitsmerkma-
len der Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA). Die/Der Beschaftigte erhalt Entgelt nach
der Entgeltgruppe, in der sie/er eingruppiert ist.

'Die/Der Beschéftigte ist in der Entgeltgruppe eingruppiert, deren Tatigkeitsmerk-
malen die gesamte von ihr/ihm nicht nur voribergehend auszutbende Tatigkeit ent-
spricht. 2Die gesamte auszulbende Tatigkeit entspricht den Tatigkeitsmerkmalen
einer Entgeltgruppe, wenn zeitlich mindestens zur Halfte Arbeitsvorgange anfallen,
die fur sich genommen die Anforderungen eines Tatigkeitsmerkmals oder mehrerer
Tatigkeitsmerkmale dieser Entgeltgruppe erfiillen. 3Kann die Erfiillung einer Anfor-
derung in der Regel erst bei der Betrachtung mehrerer Arbeitsvorgange festgestellt
werden (z.B. vielseitige Fachkenntnisse), sind diese Arbeitsvorgange fur die Fest-
stellung, ob diese Anforderung erflillt ist, insoweit zusammen zu beurteilen. “Wer-
den in einem Tatigkeitsmerkmal mehrere Anforderungen gestellt, gilt das in Satz 2
bestimmte Mal3, ebenfalls bezogen auf die gesamte auszulbende Tatigkeit, fur jede
Anforderung. ®Ist in einem Tatigkeitsmerkmal ein von den Séatzen 2 bis 4 abwei-
chendes zeitliches MalR bestimmt, gilt dieses. Ist in einem Tatigkeitsmerkmal als
Anforderung eine Voraussetzung in der Person der/des Beschaftigten bestimmt,
muss auch diese Anforderung erflillt sein.

Protokollerklarung zu Absatz 2:

'Arbeitsvorgange sind Arbeitsleistungen (einschlieRlich Zusammenhangsarbeiten),
die, bezogen auf den Aufgabenkreis der/des Beschaftigten, zu einem bei natirlicher
Betrachtung abgrenzbaren Arbeitsergebnis fuhren (z.B. unterschriftsreife Bearbei-
tung eines Aktenvorgangs, eines Widerspruchs oder eines Antrags, Erstellung ei-
nes EKG, Fertigung einer Bauzeichnung, Konstruktion einer Briicke oder eines Bru-
ckenteils, Bearbeitung eines Antrags auf eine Sozialleistung, Betreuung einer Per-
son oder Personengruppe, Durchfuhrung einer Unterhaltungs- oder Instandset-
zungsarbeit). 2Jeder einzelne Arbeitsvorgang ist als solcher zu bewerten und darf
dabei hinsichtlich der Anforderungen zeitlich nicht aufgespalten werden. 3Eine An-
forderung im Sinne der Satze 2 und 3 ist auch das in einem Tatigkeitsmerkmal ge-
forderte Herausheben der Tatigkeit aus einer niedrigeren Entgeltgruppe.

Die Entgeltgruppe der/des Beschaftigten ist im Arbeitsvertrag anzugeben.
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§ 13 (Bund)
Eingruppierung in besonderen Fallen

[hier nicht abgedruckt]

§ 13 (VKA)
Eingruppierung in besonderen Fallen

'Ist der/dem Beschaftigten eine andere, hoherwertige Tatigkeit nicht Gibertragen
worden, hat sich aber die ihr/ihm Ubertragene Tatigkeit (§ 12 [VKA] Abs. 2 Satz 1)
nicht nur voribergehend derart geandert, dass sie den Tatigkeitsmerkmalen einer
héheren als ihrer/seiner bisherigen Entgeltgruppe entspricht (§ 12 [VKA] Abs. 2
Satze 2 bis 6), und hat die/der Beschaftigte die hoherwertige Tatigkeit ununterbro-
chen sechs Monate lang ausgelibt, ist sie/er mit Beginn des darauffolgenden Ka-
lendermonats in der hdheren Entgeltgruppe eingruppiert. 2Fir die zurlickliegenden
sechs Kalendermonate gilt § 14 Abs. 1 sinngemal.

'Ist die Zeit der Auslibung der hoherwertigen Tatigkeit durch Urlaub, Arbeitsbefrei-
ung, Arbeitsunfahigkeit, Kur- oder Heilverfahren oder Vorbereitung auf eine Fach-
prufung fur die Dauer von insgesamt nicht mehr als sechs Wochen unterbrochen
worden, wird die Unterbrechungszeit in die Frist von sechs Monaten eingerechnet.
2Bei einer langeren Unterbrechung oder bei einer Unterbrechung aus anderen
Grunden beginnt die Frist nach der Beendigung der Unterbrechung von neuem.

Wird der/dem Beschaftigten vor Ablauf der sechs Monate wieder eine Tatigkeit zu-
gewiesen, die den Tatigkeitsmerkmalen ihrer/seiner bisherigen Entgeltgruppe ent-
spricht, gilt § 14 Abs. 1 sinngemaR.

Protokollerklarung zu §§ 12 (VKA), 13 (VKA):

Die Grundsatze der korrigierenden Ruckgruppierung bleiben unberuhrt.

(1)

(2)

) § 14
Vorubergehende Ubertragung einer hoherwertigen Tatigkeit

Wird der/dem Beschaftigten vortibergehend eine andere Tatigkeit Ubertragen, die
den Tatigkeitsmerkmalen einer hoheren als ihrer/seiner Eingruppierung entspricht,
und hat sie/er diese mindestens einen Monat ausgeubt, erhalt sie/er fur die Dauer
der Auslibung eine personliche Zulage riickwirkend ab dem ersten Tag der Ubertra-
gung der Tatigkeit.

Durch landesbezirklichen Tarifvertrag - fir den Bund durch einen Tarifvertrag auf
Bundesebene - wird im Rahmen eines Kataloges, der die hierfur in Frage kommen-
den Tatigkeiten aufflhrt, bestimmt, dass die Voraussetzung fur die Zahlung einer
personlichen Zulage bereits erflllt ist, wenn die vorubergehend ubertragene Tatig-
keit mindestens drei Arbeitstage angedauert hat und die/der Beschaftigte ab dem
ersten Tag der Vertretung in Anspruch genommen worden ist.
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Die personliche Zulage bemisst sich nach dem jeweiligen Unterschiedsbetrag zu
dem Tabellenentgelt, das sich bei dauerhafter Ubertragung nach § 17 Abs. 4 Satz 1
fur Beschaftigte im Bereich der VKA und nach § 17 Abs. 5 Satz 1 fur Beschaftigte
des Bundes ergeben hatte.

§15
Tabellenentgelt

'Die/Der Beschaftigte erhalt monatlich ein Tabellenentgelt. 2Die Hohe bestimmt sich
nach der Entgeltgruppe, in die sie/er eingruppiert ist, und nach der fur sie/ihn gel-
tenden Stufe.

'Alle Beschaftigten des Bundes erhalten Entgelt nach Anlage A (Bund). ?Die Be-
schaftigten der Mitglieder eines Mitgliedverbandes der VKA erhalten Entgelt nach
der Anlage A (VKA).

"Im Rahmen von landesbezirklichen bzw. fir den Bund in bundesweiten tarifvertrag-
lichen Regelungen kénnen flr an- und ungelernte Tatigkeiten in von Outsourcing
und/oder Privatisierung bedrohten Bereichen in den Entgeltgruppen 1 bis 4 Abwei-
chungen von der Entgelttabelle bis zu einer dort vereinbarten Untergrenze vorge-
nommen werden. 2Die Untergrenze muss im Rahmen der Spannbreite des Entgelts
der Entgeltgruppe 1 liegen. 3Die Umsetzung erfolgt durch Anwendungsvereinba-
rung, fur den Bund durch Bundestarifvertrag.

Siehe § 43 BT-F

§ 16 (Bund)
Stufen der Entgelttabelle

[hier nicht abgedruckit]

§ 16 (VKA)
Stufen der Entgelttabelle

Die Entgeltgruppen 2 bis 15 umfassen sechs Stufen.

'Bei Einstellung werden die Beschaftigten der Stufe 1 zugeordnet, sofern keine ein-
schlagige Berufserfahrung vorliegt. 2Verfligt die/der Beschaftigte Gber eine einschla-
gige Berufserfahrung von mindestens einem Jahr, erfolgt die Einstellung in die
Stufe 2; verflgt sie/er Uber eine einschlagige Berufserfahrung von mindestens drei
Jahren, erfolgt in der Regel eine Zuordnung zur Stufe 3. 3Unabhangig davon kann
der Arbeitgeber bei Neueinstellungen zur Deckung des Personalbedarfs Zeiten ei-
ner vorherigen beruflichen Tatigkeit ganz oder teilweise fir die Stufenzuordnung
berlcksichtigen, wenn diese Tatigkeit fur die vorgesehene Tatigkeit forderlich ist.
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Protokollerklarung zu Absatz 2:

Ein Berufspraktikum nach dem Tarifvertrag fur Praktikantinnen/Praktikanten des 6f-
fentlichen Dienstes (TVPAD) vom 27. Oktober 2009 gilt grundsatzlich als Erwerb
einschlagiger Berufserfahrung.

Bei Einstellung von Beschaftigten in unmittelbarem Anschluss an ein Arbeitsverhalt-
nis im 6ffentlichen Dienst (§ 34 Abs. 3 Satz 3 und 4) oder zu einem Arbeitgeber, der
einen dem TVOD vergleichbaren Tarifvertrag anwendet, kann die in dem vorherge-
henden Arbeitsverhaltnis erworbene Stufe bei der Stufenzuordnung ganz oder teil-
weise berucksichtigt werden; Absatz 2 Satz 3 bleibt unberuhrt.

Die Beschaftigten erreichen die jeweils nachste Stufe - von Stufe 3 an in Abhangig-
keit von ihrer Leistung gemal § 17 Abs. 2 - nach folgenden Zeiten einer ununter-
brochenen Tatigkeit innerhalb derselben Entgeltgruppe bei inrem Arbeitgeber (Stu-
fenlaufzeit):

- Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1,

- Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2,

- Stufe 4 nach drei Jahren in Stufe 3,

- Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4 und
- Stufe 6 nach funf Jahren in Stufe 5.

'Die Entgeltgruppe 1 umfasst fiinf Stufen. 2Einstellungen erfolgen in der Stufe 2
(Eingangsstufe). 3Die jeweils nachste Stufe wird nach vier Jahren in der vorange-
gangenen Stufe erreicht; § 17 Abs. 2 bleibt unberuhrt.

§17
Allgemeine Regelungen zu den Stufen

Die Beschaftigten erhalten vom Beginn des Monats an, in dem die nachste Stufe
erreicht wird, das Tabellenentgelt nach der neuen Stufe.

'Bei Leistungen der/des Beschaftigten, die erheblich (iber dem Durchschnitt liegen,
kann die erforderliche Zeit fur das Erreichen der Stufen 4 bis 6 jeweils verkurzt wer-
den. 2Bei Leistungen, die erheblich unter dem Durchschnitt liegen, kann die erfor-
derliche Zeit fUr das Erreichen der Stufen 4 bis 6 jeweils verlangert werden. 3Bei
einer Verlangerung der Stufenlaufzeit hat der Arbeitgeber jahrlich zu prufen, ob die
Voraussetzungen fiir die Verlangerung noch vorliegen. #Fir die Beratung von
schriftlich begriindeten Beschwerden von Beschaftigten gegen eine Verlangerung
nach Satz 2 bzw. 3 ist eine betriebliche Kommission zustandig. °Die Mitglieder der
betrieblichen Kommission werden je zur Halfte vom Arbeitgeber und vom Betriebs-
/Personalrat benannt; sie miissen dem Betrieb/der Dienststelle angehéren. 6Der Ar-
beitgeber entscheidet auf Vorschlag der Kommission dartber, ob und in welchem
Umfang der Beschwerde abgeholfen werden soll.
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Protokollerklarung zu Absatz 2:

'Die Instrumente der materiellen Leistungsanreize (§ 18) und der leistungsbezogene
Stufenaufstieg bestehen unabhangig voneinander und dienen unterschiedlichen
Zielen. 2Leistungsbezogene Stufenaufstiege unterstiitzen insbesondere die Anlie-
gen der Personalentwicklung.

Protokollerklarung zu Absatz 2 Satz 2:

Bei Leistungsminderungen, die auf einem anerkannten Arbeitsunfall oder einer Be-
rufskrankheit gemaf §§ 8 und 9 SGB VIl beruhen, ist diese Ursache in geeigneter
Weise zu beriucksichtigen.

Protokollerklarung zu Absatz 2 Satz 6:

Die Mitwirkung der Kommission erfasst nicht die Entscheidung tber die leistungs-
bezogene Stufenzuordnung.

'Den Zeiten einer ununterbrochenen Tatigkeit im Sinne des § 16 (Bund) Abs. 4 und
des § 16 (VKA) Abs. 3 stehen gleich:

a) Zeiten von Beschaftigungsverboten nach dem Mutterschutzgesetz,
b) Zeiten einer Arbeitsunfahigkeit nach § 22 bis zu 39 Wochen,
c) Zeiten eines bezahlten Urlaubs,

d) Zeiten eines Sonderurlaubs, bei denen der Arbeitgeber vor dem Antritt schrift-
lich ein dienstliches bzw. betriebliches Interesse anerkannt hat,

e) Zeiten einer sonstigen Unterbrechung von weniger als einem Monat im Kalen-
derjahr,

f)  Zeiten der voriibergehenden Ubertragung einer hdherwertigen Tatigkeit.

2Zeiten der Unterbrechung bis zu einer Dauer von jeweils drei Jahren, die nicht von
Satz 1 erfasst werden, und Elternzeit bis zu jeweils funf Jahren sind unschadlich,
werden aber nicht auf die Stufenlaufzeit angerechnet. *Bei einer Unterbrechung von
mehr als drei Jahren, bei Elternzeit von mehr als funf Jahren, erfolgt eine Zuordnung
zu der Stufe, die der vor der Unterbrechung erreichten Stufe vorangeht, jedoch nicht
niedriger als bei einer Neueinstellung; die Stufenlaufzeit beginnt mit dem Tag der
Arbeitsaufnahme. “Zeiten, in denen Beschaftigte mit einer kirzeren als der regel-
malfigen wochentlichen Arbeitszeit eines entsprechenden Vollbeschaftigten be-
schaftigt waren, werden voll angerechnet.

'Bei Eingruppierung in eine hohere Entgeltgruppe aus den Entgeltgruppen 2 bis 14
der Anlage A (VKA) werden die Beschaftigten der gleichen Stufe zugeordnet, die
sie in der niedrigeren Entgeltgruppe erreicht haben, mindestens jedoch der Stufe 2.
Die Stufenlaufzeit in der hoheren Entgeltgruppe beginnt mit dem Tag der Hoher-
gruppierung. 3Bei einer Eingruppierung in eine niedrigere Entgeltgruppe ist die/der
Beschaftige der in der hoheren Entgeltgruppe erreichten Stufe zuzuordnen, die in
der bisherigen Stufe zurtickgelegte Stufenlaufzeit wird auf die Stufenlaufzeit in der nied-
rigeren Entgeltgruppe angerechnet. “Die/Der Beschéftigte erhalt vom Beginn des Mo-
nats an, in dem die Veranderung wirksam wird, das entsprechende Tabellenentgelt
aus der in Satz 1 oder Satz 3 festgelegten Stufe der betreffenden Entgeltgruppe.
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(4a) 'Bei Eingruppierung in eine hohere Entgeltgruppe aus der Entgeltgruppe 1 werden
die Beschaftigten im Bereich der VKA derjenigen Stufe zugeordnet, in der sie min-
destens ihr bisheriges Tabellenentgelt erhalten, mindestens jedoch der Stufe 2.
2Wird die/der Beschaftigte nicht in die nachsthéhere, sondern in eine darlber lie-
gende Entgeltgruppe hohergruppiert, ist das Tabellenentgelt fir jede dazwischen
liegende Entgeltgruppe nach Satz 1 zu berechnen. 3Die Stufenlaufzeit in der
héheren Entgeltgruppe beginnt mit dem Tag der Hohergruppierung. “Die/Der Be-
schaftigte erhalt vom Beginn des Monats an, in dem die Veranderung wirksam wird,
das entsprechende Tabellenentgelt aus der in Satz 1 festgelegten Stufe der betref-
fenden Entgeltgruppe.

S

(1)

(2)

[fur die kommunalen Arbeitgeber unbeachtlichl].

Protokollerklarungen zu den Absatzen 4, 4a und 5:

1.

'Ist Beschaftigten nach § 14 Abs. 1 voriibergehend eine hoherwertige Tatig-
keit Ubertragen worden, und wird ihnen im unmittelbaren Anschluss daran eine
Tatigkeit derselben héheren Entgeltgruppe dauerhaft Ubertragen, werden sie
hinsichtlich der Stufenzuordnung so gestellt, als sei die Hohergruppierung ab
dem ersten Tag der voribergehenden Ubertragung der héherwertigen Téatig-
keit erfolgt. 2Unterschreitet bei Hohergruppierungen nach Satz 1 das Tabel-
lenentgelt nach den Satzen 4 des § 17 Abs. 4, 4a bzw. 5 die Summe aus dem
Tabellenentgelt und dem Zulagenbetrag nach § 14 Abs. 3, die die/der Be-
schaftigte am Tag vor der Hohergruppierung erhalten hat, erhalt die/der Be-
schaftigte dieses Entgelt solange, bis das Tabellenentgelt nach den Satzen 4
des § 17 Abs. 4, 4a bzw. 5 dieses Entgelt erreicht oder Ubersteigt.

Bei Eingruppierung in eine Entgeltgruppe, die einer anderen als der bisherigen
Entgelttabelle zugeordnet ist (Tabellenwechsel), werden die Beschaftigten der
gleichen Stufe zugeordnet, die sie in der bisherigen Entgeltgruppe erreicht ha-
ben.

§ 18 (Bund)
Leistungsentgelt

[hier nicht abgedruckt]

§ 18 (VKA)
Leistungsentgelt

'Die leistungs- und/oder erfolgsorientierte Bezahlung soll dazu beitragen, die 6ffent-
lichen Dienstleistungen zu verbessern. 2Zugleich sollen Motivation, Eigenverant-
wortung und Flihrungskompetenz gestarkt werden.

Das Leistungsentgelt ist eine variable und leistungsorientierte Bezahlung zusatzlich
zum Tabellenentgelt.
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'Ausgehend von einer vereinbarten ZielgroRe von 8 v. H. entspricht bis zu einer
Vereinbarung eines hoheren Vomhundertsatzes das fur das Leistungsentgelt zur
Verfligung stehende Gesamtvolumen 2,00 v. H. der standigen Monatsentgelte des
Vorjahres aller unter den Geltungsbereich des TV6D fallenden Beschaftigten des
jeweiligen Arbeitgebers. ?Das fiir das Leistungsentgelt zur Verfligung stehende Ge-
samtvolumen ist zweckentsprechend zu verwenden; es besteht die Verpflichtung zu
jahrlicher Auszahlung der Leistungsentgelte.

Protokollerklarung zu Absatz 3 Satz 1:

'Standige Monatsentgelte sind insbesondere das Tabellenentgelt (ohne Sozialver-
sicherungsbeitrage des Arbeitgebers und dessen Kosten flir die betriebliche Alters-
vorsorge), die in Monatsbetragen festgelegten Zulagen einschlief3lich Besitzstands-
zulagen sowie Entgelt im Krankheitsfall (§ 22) und bei Urlaub, soweit diese Entgelte
in dem betreffenden Kalenderjahr ausgezahlt worden sind; nicht einbezogen sind
dagegen insbesondere Abfindungen, Aufwandsentschadigungen, Einmalzahlun-
gen, Jahressonderzahlungen, Leistungsentgelte, Strukturausgleiche, unstandige
Entgeltbestandteile und Entgelte der auRertariflichen Beschaftigten. 2Unstandige
Entgeltbestandteile kdnnen betrieblich einbezogen werden.

'Das Leistungsentgelt wird zusétzlich zum Tabellenentgelt als Leistungspramie, Er-
folgspramie oder Leistungszulage gewahrt; das Verbinden verschiedener Formen
des Leistungsentgelts ist zulassig. ?Die Leistungspramie ist in der Regel eine ein-
malige Zahlung, die im Allgemeinen auf der Grundlage einer Zielvereinbarung er-
folgt; sie kann auch in zeitlicher Abfolge gezahlt werden. 3Die Erfolgspramie kann
in Abhangigkeit von einem bestimmten wirtschaftlichen Erfolg neben dem geman
Absatz 3 vereinbarten Startvolumen gezahlt werden. *Die Leistungszulage ist eine
zeitlich befristete, widerrufliche, in der Regel monatlich wiederkehrende Zahlung.
SLeistungsentgelte kénnen auch an Gruppen von Beschéaftigten gewahrt werden.
6Leistungsentgelt muss grundsatzlich allen Beschaftigten zuganglich sein. ’Fir Teil-
zeitbeschaftigte kann von § 24 Abs. 2 abgewichen werden.

Protokollerklarungen zu Absatz 4:

1. 'Die Tarifvertragsparteien sind sich darlber einig, dass die zeitgerechte Ein-
fuhrung des Leistungsentgelts sinnvoll, notwendig und deshalb beiderseits ge-
wollt ist. 2Sie fordern deshalb die Betriebsparteien dazu auf, rechtzeitig vor dem
1. Januar 2007 die betrieblichen Systeme zu vereinbaren. 3Kommt bis zum
30. September 2007 keine betriebliche Regelung zustande, erhalten die Be-
schaftigten mit dem Tabellenentgelt des Monats Dezember 2008 6 v.H. des fur
den Monat September jeweils zustehenden Tabellenentgelts. Das Leistungs-
entgelt erhoht sich im Folgejahr um den Restbetrag des Gesamtvolumens. °So-
lange auch in den Folgejahren keine Einigung entsprechend Satz 2 zustande
kommt, gelten die Satze 3 und 4 ebenfalls. 8Fir das Jahr 2007 erhalten die
Beschaftigten mit dem Tabellenentgelt des Monats Dezember 2007 12 v.H.
des fur den Monat September 2007 jeweils zustehenden Tabellenentgelts aus-
gezahlt, insgesamt jedoch nicht mehr als das Gesamtvolumen gemal} Absatz
3 Satz 1, wenn bis zum 31. Juli 2007 keine Einigung nach Satz 3 zustande
gekommen ist.

2. Die Tarifvertragsparteien bekennen sich zur weiteren Starkung der Leistungs-
orientierung im 6ffentlichen Dienst.
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Protokollerklarung zu Absatz 4 Satz 3:

1. 'Die wirtschaftlichen Unternehmensziele legt die Verwaltungs-/Unterneh-
mensflihrung zu Beginn des Wirtschaftsjahres fest. 2Der wirtschaftliche Erfolg
wird auf der Gesamtebene der Verwaltung/des Betriebes festgestellt.

2. 'Soweit Beschaftigte im Sinne von § 38 Abs. 5 Satz 1 eine Téatigkeit ausiben,
bei der Beamte im Vollstreckungsdienst eine Vollstreckungsdienstzulage nach
der Vollstreckungsvergutungsverordnung vom 6. Januar 2003 (BGBI. | S. 8) in
der jeweils gultigen Fassung beanspruchen kénnen, erhalten sie eine entspre-
chende Leistung als Erfolgspramie, die neben dem im Ubrigen nach § 18 zu-
stehenden Leistungsentgelt zu zahlen ist. Erhalten Beamte im Vollstre-
ckungsdienst eine entsprechende Zulage aufgrund einer landesrechtlichen
Regelung, bestimmt sich die Hohe der Erfolgspramie nach Satz 1 nach dieser
landesrechtlichen Regelung.3Dies gilt auch, wenn ein System der leistungsbe-
zogenen Bezahlung betrieblich nicht vereinbart ist. “Bei der Bemessung fiir die
Entgeltfortzahlung (§ 21) wird die Erfolgspramie nur bertcksichtigt, wenn und
soweit sie bei den entsprechenden Bezugen der Beamten berucksichtigt wird.
5Dartiber hinaus bleibt die Zahlung héherer Erfolgspramien bei Uberschreiten
vereinbarter Ziele moglich.

'Die Feststellung oder Bewertung von Leistungen geschieht durch das Vergleichen
von Zielerreichungen mit den in der Zielvereinbarung angestrebten Zielen oder uber
eine systematische Leistungsbewertung. ?Zielvereinbarung ist eine freiwillige Ab-
rede zwischen der FUihrungskraft und einzelnen Beschaftigten oder Beschaftigten-
gruppen uber objektivierbare Leistungsziele und die Bedingungen ihrer Erfullung.
3Leistungsbewertung ist die auf einem betrieblich vereinbarten System beruhende
Feststellung der erbrachten Leistung nach moglichst messbaren oder anderweitig
objektivierbaren Kriterien oder durch aufgabenbezogene Bewertung.

'Das jeweilige System der leistungsbezogenen Bezahlung wird betrieblich verein-
bart. ?Die individuellen Leistungsziele von Beschaftigten bzw. Beschaftigtengruppen
missen beeinflussbar und in der regelmaBigen Arbeitszeit erreichbar sein. Die
Ausgestaltung geschieht durch Betriebsvereinbarung oder einvernehmliche
Dienstvereinbarung, in der insbesondere geregelt werden:

o Verfahren der Einfihrung von leistungs- und/oder erfolgsorientierten Entgel-
ten,
o zulassige Kriterien fur Zielvereinbarungen,

o Ziele zur Sicherung und Verbesserung der Effektivitat und Effizienz,
insbesondere fur Mehrwertsteigerungen (z.B. Verbesserung der Wirtschaft-
lichkeit, - der Dienstleistungsqualitat, - der Kunden-/ Burgerorientierung)

J Auswahl der Formen von Leistungsentgelten, der Methoden sowie Kriterien
der systematischen Leistungsbewertung und der aufgabenbezogenen Bewer-
tung (messbar, zahlbar oder anderweitig objektivierbar), ggf. differenziert nach
Arbeitsbereichen, u.U. Zielerreichungsgrade,

o Anpassung von Zielvereinbarungen bei wesentlichen Anderungen von Ge-
schaftsgrundlagen,

o Vereinbarung von Verteilungsgrundsatzen,

o Uberprifung und Verteilung des zur Verfiigung stehenden Finanzvolumens,
ggf. Begrenzung individueller Leistungsentgelte aus umgewidmetem Entgelt,

o Dokumentation und Umgang mit Auswertungen Uber Leistungsbewertungen.
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Protokollerklarung zu Absatz 6:

1. Besteht in einer Dienststelle/in einem Unternehmen kein Personal- oder Be-
triebsrat, hat der Dienststellenleiter/Arbeitgeber die jahrliche Ausschuttung der
Leistungsentgelte im Umfang des Vomhundertsatzes der Protokollerklarung
Nr. 1 zu Absatz 4 sicherzustellen, solange eine Kommission im Sinne des Ab-
satzes 7 nicht besteht.

2. 'Zwischen 2007 und dem 25. Oktober 2020 bereits vereinbarte Betriebs- und
Dienstvereinbarungen mit pauschaler oder undifferenzierter Verteilung gelten
als vereinbar mit der Zielsetzung des Absatzes 1. 2FUr die betriebliche Praxis
von Arbeitgebern, in deren Betrieb/in deren Dienststelle keine Betriebs- oder
Dienstvereinbarung besteht, gilt Satz 1 entsprechend.

'Bei der Entwicklung und beim standigen Controlling des betrieblichen Systems
wirkt eine betriebliche Kommission mit, deren Mitglieder je zur Halfte vom Arbeitge-
ber und vom Betriebs-/Personalrat aus dem Betrieb benannt werden. 2Die betrieb-
liche Kommission ist auch fur die Beratung von schriftlich begrindeten Beschwer-
den zustandig, die sich auf Mangel des Systems bzw. seiner Anwendung beziehen.
3Der Arbeitgeber entscheidet auf Vorschlag der betrieblichen Kommission, ob und
in welchem Umfang der Beschwerde im Einzelfall abgeholfen wird. 4Folgt der Ar-
beitgeber dem Vorschlag nicht, hat er seine Griinde darzulegen. >Notwendige Kor-
rekturen des Systems bzw. von Systembestandteilen empfiehlt die betriebliche
Kommission. ®Die Rechte der betrieblichen Mitbestimmung bleiben unberiihrt.

Die ausgezahlten Leistungsentgelte sind zusatzversorgungspflichtiges Entgelt.

Protokollerklarungen zu § 18:

1.

'Eine Nichterfiillung der Voraussetzungen flr die Gewéahrung eines Leistungsent-
gelts darf fiir sich genommen keine arbeitsrechtlichen Mafinahmen auslésen. 2Um-
gekehrt sind arbeitsrechtliche MalRnahmen nicht durch Teilnahme an einer Zielver-
einbarung bzw. durch Gewahrung eines Leistungsentgelts ausgeschlossen.

"Leistungsgeminderte dirfen nicht grundsétzlich aus Leistungsentgelten ausge-
nommen werden. 2lhre jeweiligen Leistungsminderungen sollen angemessen be-
rucksichtigt werden.

Die Vorschriften des § 18 sind sowohl fur die Parteien der betrieblichen Systeme
als auch fur die Arbeitgeber und Beschaftigten unmittelbar geltende Regelungen.

Die Beschaftigten in Sparkassen sind ausgenommen.

Die landesbezirklichen Regelungen in Baden-Wurttemberg, in Nordrhein-Westfalen
und im Saarland zu Leistungszuschlagen zu § 20 BMT-G bleiben unberuhrt.
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§ 18a
Alternatives Entgeltanreiz-System

'Alternativ. zum System von Leistungszulage und Leistungspramie
(§ 18 Abs. 4 Satz 1) kann das in § 18 Abs. 3 geregelte Gesamtvolumen durch
Betriebs- oder einvernehmliche Dienstvereinbarung, in der insbesondere die
Aufteilung des sich daraus ergebenden Budgets auf einzelne MaRnahmen ge-
regelt wird, ganz oder teilweise fur das in Absatz 2 dargestellte alternative Ent-
geltanreiz-System verwendet werden. ?Die Regelungen zur Erfolgspramie
nach § 18 Abs. 4 Satze 1 und 3 bleiben unberuhrt.

Das Budget kann fur Malnahmen zur Verbesserung der Arbeitsplatzattraktivi-
tat, der Gesundheitsforderung oder der Nachhaltigkeit eingesetzt werden
(z. B. fir Zuschisse fur Fitnessstudios, Sonderzahlungen, Fahrkostenzu-
schiisse fiir OPNV/Job-Ticket, Sachbeziige, Kita-Zuschiisse oder Wertgut-
scheine).

Protokollerklarung zu Absatz 2:

1. Sofern Teile des in der Betriebs- oder einvernehmlichen
Dienstvereinbarung vereinbarten Budgets nicht gemal Absatz 2 ver-
braucht werden, erhoht sich hierdurch das Gesamtvolumen nach
§ 18 Abs. 3 im Folgejahr um diesen Restbetrag.

2. 'Besteht in einer Dienststelle/in einem Betrieb kein Personal- oder
Betriebsrat, hat der Dienststellenleiter/Arbeitgeber die Verwendung des
Budgets gemaR Absatz 2 sicherzustellen. 2Nummer 1 gilt entsprechend.

Die aus dem alternativen Entgeltanreiz-System gewahrten Leistungen sind zu-
satzversorgungspflichtig, soweit es sich dabei um steuerpflichtige Einnahmen
der/des Beschaftigten handelt.

§19
Erschwerniszuschlage

"Erschwerniszuschlage werden fiir Arbeiten gezahlt, die auRergewdhnliche Er-
schwernisse beinhalten. 2Dies gilt nicht fiir Erschwernisse, die mit dem der Eingrup-
pierung zugrunde liegenden Berufs- oder Tatigkeitsbild verbunden sind.

Aulergewdhnliche Erschwernisse im Sinne des Absatzes 1 ergeben sich grund-
satzlich nur bei Arbeiten

mit besonderer Gefahrdung,

mit extremer nicht klimabedingter Hitzeeinwirkung,
mit besonders starker Schmutz- oder Staubbelastung,
mit besonders starker Strahlenexposition oder

unter sonstigen vergleichbar erschwerten Umstanden.

Zuschlage nach Absatz 1 werden nicht gewahrt, soweit der au3ergewohnlichen Er-
schwernis durch geeignete Vorkehrungen, insbesondere zum Arbeitsschutz, aus-
reichend Rechnung getragen wird.
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'Die Zuschlage betragen in der Regel 5 bis 15 v.H. - in besonderen Fallen auch
abweichend - des auf eine Stunde entfallenden Anteils des monatlichen Tabel-
lenentgelts der Stufe 2 der Entgeltgruppe 2. ?Teilzeitbeschéftigte erhalten Er-
schwerniszuschlage, die nach Stunden bemessen werden, in voller Héhe; sofern
sie pauschaliert gezahlt werden, gilt dagegen § 24 Abs. 2.

'Die zuschlagspflichtigen Arbeiten und die Hohe der Zuschlage werden im Bereich
der VKA landesbezirklich — flir den Bund durch einen Tarifvertrag auf Bundesebene
- vereinbart. 2Fir den Bund gelten bis zum In-Kraft-Treten eines entsprechenden
Tarifvertrages die bisherigen tarifvertraglichen Regelungen des Bundes fort.

§ 20 (Bund)
Jahressonderzahlung

[hier nicht abgedruckit]

§ 20 (VKA)
Jahressonderzahlung

Beschaftigte, die am 1. Dezember im Arbeitsverhaltnis stehen, haben Anspruch auf
eine Jahressonderzahlung.

'Die Jahressonderzahlung betragt 85 Prozent des der/dem Beschaftigten in den
Kalendermonaten Juli, August und September durchschnittlich gezahlten monatli-
chen Entgelts; unbertiicksichtigt bleiben hierbei das zusatzlich fiir Uberstunden und
Mehrarbeit gezahlte Entgelt (mit Ausnahme der im Dienstplan vorgesehenen Uber-
stunden und Mehrarbeit), Leistungszulagen, Leistungs- und Erfolgspramien. ?Der
Bemessungssatz bestimmt sich nach der Entgeltgruppe am 1. September. 3Bei Be-
schaftigten, deren Arbeitsverhaltnis nach dem 30. September begonnen hat, tritt an
die Stelle des Bemessungszeitraums der erste volle Kalendermonat des Arbeitsver-
haltnisses. *In den Fallen, in denen im Kalenderjahr der Geburt des Kindes wahrend
des Bemessungszeitraums eine elterngeldunschadliche Teilzeitbeschaftigung aus-
geubt wird, bemisst sich die Jahressonderzahlung nach dem Beschaftigungsum-
fang am Tag vor dem Beginn der Elternzeit.

Protokollerklarung zu Absatz 2:

'Bei der Berechnung des durchschnittlich gezahlten monatlichen Entgelts werden
die gezahlten Entgelte der drei Monate addiert und durch drei geteilt; dies gilt auch
bei einer Anderung des Beschaftigungsumfangs. 2Ist im Bemessungszeitraum nicht
fur alle Kalendertage Entgelt gezahlt worden, werden die gezahlten Entgelte der
drei Monate addiert, durch die Zahl der Kalendertage mit Entgelt geteilt und sodann
mit 30,67 multipliziert. 3Zeitraume, fir die Krankengeldzuschuss gezahlt worden ist,
bleiben hierbei unberiicksichtigt. “Besteht wahrend des Bemessungszeitraums an
weniger als 30 Kalendertagen Anspruch auf Entgelt, ist der letzte Kalendermonat,
in dem fur alle Kalendertage Anspruch auf Entgelt bestand, maf3geblich.

(weggefallen)

42



TV6D-AT

(4) 'Der Anspruch nach den Absatzen 1 bis 3 vermindert sich um ein Zwolftel fir jeden
Kalendermonat, in dem Beschaftigte keinen Anspruch auf Entgelt oder Fortzahlung
des Entgelts nach § 21 haben. ?Die Verminderung unterbleibt fir Kalendermonate,

1. fur die Beschaftigte kein Tabellenentgelt erhalten haben wegen

a) Ableistung von Grundwehrdienst oder Zivildienst, wenn sie diesen vor
dem 1. Dezember beendet und die Beschaftigung unverzuglich wieder
aufgenommen haben,

b) Beschaftigungsverboten nach dem Mutterschutzgesetz,

c) Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Eltern-
zeitgesetz bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem das Kind geboren
ist, wenn am Tag vor Antritt der Elternzeit Entgeltanspruch bestanden
hat;

2. in denen Beschaftigten Krankengeldzuschuss gezahlt wurde oder nur wegen
der Hohe des zustehenden Krankengelds ein Krankengeldzuschuss nicht ge-
zahlt worden ist.

(5) 'Die Jahressonderzahlung wird mit dem Tabellenentgelt flir November ausgezahlt.
2Ein Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann zu einem friiheren Zeitpunkt ausge-
zahlt werden.

§21
Bemessungsgrundlage fiir die Entgeltfortzahlung

'In den Fallen der Entgeltfortzahlung nach § 6 Abs. 3 Satz 1, § 22 Abs. 1, § 26, § 27 und
§ 29 werden das Tabellenentgelt sowie die sonstigen in Monatsbetragen festgelegten
Entgeltbestandteile weitergezahlt. 2Die nicht in Monatsbetragen festgelegten Entgeltbe-
standteile werden als Durchschnitt auf Basis der dem mafRgebenden Ereignis fur die Ent-
geltfortzahlung vorhergehenden letzten drei vollen Kalendermonate (Berechnungszeit-
raum) gezahlt. 3Ausgenommen hiervon sind das zusatzlich fiir Uberstunden und Mehrar-
beit gezahlte Entgelt (mit Ausnahme der im Dienstplan vorgesehenen Uberstunden und
Mehrarbeit), Leistungsentgelte, Jahressonderzahlungen sowie besondere Zahlungen
nach § 23 Abs. 2 und 3.

Protokollerklarungen zu den Satzen 2 und 3:

1. "Wolle Kalendermonate im Sinne der Durchschnittsberechnung nach Satz 2 sind Ka-
lendermonate, in denen an allen Kalendertagen das Arbeitsverhaltnis bestanden
hat. 2Hat das Arbeitsverhaltnis weniger als drei Kalendermonate bestanden, sind die
vollen Kalendermonate, in denen das Arbeitsverhaltnis bestanden hat, zugrunde zu
legen. 3Bei Anderungen der individuellen Arbeitszeit werden die nach der Arbeits-
zeitanderung liegenden vollen Kalendermonate zugrunde gelegt.

2. 'Der Tagesdurchschnitt nach Satz 2 betragt bei einer durchschnittlichen Verteilung
der regelmaRigen wochentlichen Arbeitszeit auf funf Tage 1/65 aus der Summe der
zu berucksichtigenden Entgeltbestandteile, die fur den Berechnungszeitraum zuge-
standen haben. 2MaRgebend ist die Verteilung der Arbeitszeit zu Beginn des Be-
rechnungszeitraums. 3Bei einer abweichenden Verteilung der Arbeitszeit ist der Ta-
gesdurchschnitt entsprechend Satz 1 und 2 zu ermitteln.
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Liegt zwischen der Begriindung des Arbeitsverhaltnisses oder der Anderung der
individuellen Arbeitszeit und dem mafR3geblichen Ereignis fur die Entgeltfortzahlung
kein voller Kalendermonat, ist der Tagesdurchschnitt anhand der konkreten indivi-
duellen Daten zu ermitteln. ?Dazu ist die Summe der zu berlicksichtigenden Ent-
geltbestandteile, die fur diesen Zeitraum zugestanden haben, durch die Zahl der
tatsachlich in diesem Zeitraum erbrachten Arbeitstage zu teilen.

Tritt die Fortzahlung des Entgelts nach einer allgemeinen Entgeltanpassung ein, ist
die/der Beschaftigte so zu stellen, als sei die Entgeltanpassung bereits mit Beginn
des Berechnungszeitraums eingetreten.

§ 22
Entgelt im Krankheitsfall

"Werden Beschaftigte durch Arbeitsunfahigkeit infolge Krankheit an der Arbeitsleis-
tung verhindert, ohne dass sie ein Verschulden trifft, erhalten sie bis zur Dauer von
sechs Wochen das Entgelt nach § 21. ?Bei erneuter Arbeitsunfahigkeit infolge der-
selben Krankheit sowie bei Beendigung des Arbeitsverhaltnisses gelten die gesetz-
lichen Bestimmungen. 3Als unverschuldete Arbeitsunfahigkeit im Sinne der Satze
1 und 2 gilt auch die Arbeitsverhinderung in Folge einer MalRhahme der medizini-
schen Vorsorge und Rehabilitation im Sinne von § 9 EFZG.

Protokollerklarung zu Absatz 1 Satz 1:

Ein Verschulden liegt nur dann vor, wenn die Arbeitsunfahigkeit vorsatzlich oder
grob fahrlassig herbeigefuhrt wurde.

"Nach Ablauf des Zeitraums gemaR Absatz 1 erhalten die Beschaftigten fir die Zeit,
fur die ihnen Krankengeld oder entsprechende gesetzliche Leistungen gezahlt wer-
den, einen Krankengeldzuschuss in HOhe des Unterschiedsbetrags zwischen den
tatsdchlichen Barleistungen des Sozialleistungstragers und dem Nettoentgelt. ?Net-
toentgelt ist das um die gesetzlichen Abzuge verminderte Entgelt im Sinne des § 21
(mit Ausnahme der Leistungen nach § 23 Abs. 1); bei freiwillig in der gesetzlichen
Krankenversicherung versicherten Beschaftigten ist dabei deren Gesamtkranken-
und Pflegeversicherungsbeitrag abzliglich Arbeitgeberzuschuss zu berucksichtigen.
3Fur Beschaftigte, die nicht der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Kranken-
versicherung unterliegen und bei einem privaten Krankenversicherungsunterneh-
men versichert sind, ist bei der Berechnung des Krankengeldzuschusses der Kran-
kengeldhdchstsatz, der bei Pflichtversicherung in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung zustiinde, zugrunde zu legen. “Bei Teilzeitbeschéftigten ist das nach Satz 3
bestimmte fiktive Krankengeld entsprechend § 24 Abs. 2 zeitanteilig umzurechnen.

'Der Krankengeldzuschuss wird bei einer Beschaftigungszeit (§ 34 Abs. 3)
von mehr als einem Jahr langstens bis zum Ende der 13. Woche und
von mehr als drei Jahren langstens bis zum Ende der 39. Woche

seit dem Beginn der Arbeitsunfahigkeit infolge derselben Krankheit gezahlt. 2MaR-
geblich fur die Berechnung der Fristen nach Satz 1 ist die Beschaftigungszeit, die
im Laufe der krankheitsbedingten Arbeitsunfahigkeit vollendet wird.
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'Entgelt im Krankheitsfall wird nicht (iber das Ende des Arbeitsverhaltnisses hinaus
gezahlt; § 8 EFZG bleibt unberihrt. ?Krankengeldzuschuss wird zudem nicht Giber
den Zeitpunkt hinaus gezahlt, von dem an Beschaftigte eine Rente oder eine ver-
gleichbare Leistung auf Grund eigener Versicherung aus der gesetzlichen Renten-
versicherung, aus einer zusatzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung oder
aus einer sonstigen Versorgungseinrichtung erhalten, die nicht allein aus Mitteln der
Beschéftigten finanziert ist. 3Innerhalb eines Kalenderjahres kann das Entgelt im
Krankheitsfall nach Absatz 1 und 2 insgesamt langstens bis zum Ende der in Ab-
satz 3 Satz 1 genannten Fristen bezogen werden; bei jeder neuen Arbeitsunfahig-
keit besteht jedoch mindestens der sich aus Absatz 1 ergebende Anspruch. *Uber-
zahlter Krankengeldzuschuss und sonstige Uberzahlungen gelten als Vorschuss auf
die in demselben Zeitraum zustehenden Leistungen nach Satz 2; soweit es sich
nicht um offentlich-rechtliche Sozialversicherungsanspriche auf Rente handelt, ge-
hen die Anspriiche der Beschéftigten insoweit auf den Arbeitgeber tiber.°Der Arbeit-
geber kann von der Ruickforderung des Teils des Uberzahlten Betrags, der nicht
durch die fiir den Zeitraum der Uberzahlung zustehenden Beziige im Sinne des Sat-
zes 2 ausgeglichen worden ist, absehen, es sei denn, die/der Beschaftigte hat dem
Arbeitgeber die Zustellung des Rentenbescheids schuldhaft verspatet mitgeteilt.

§23
Besondere Zahlungen

"Nach MaRgabe des Vermogensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung ha-
ben Beschaftigte, deren Arbeitsverhaltnis voraussichtlich mindestens sechs Monate
dauert, einen Anspruch auf vermoégenswirksame Leistungen. 2Fir Vollbeschaftigte
betragt die vermogenswirksame Leistung fur jeden vollen Kalendermonat 6,65 Euro.
3Der Anspruch entsteht friihestens fiir den Kalendermonat, in dem die/der Beschéaf-
tigte dem Arbeitgeber die erforderlichen Angaben schriftlich mitteilt, und fur die bei-
den vorangegangenen Monate desselben Kalenderjahres; die Falligkeit tritt nicht vor
acht Wochen nach Zugang der Mitteilung beim Arbeitgeber ein. “Die vermdgens-
wirksame Leistung wird nur fur Kalendermonate gewahrt, flr die den Beschaftigten
Tabellenentgelt, Entgeltfortzahlung oder Krankengeldzuschuss zusteht. SFiir Zeiten,
fur die Krankengeldzuschuss zusteht, ist die vermogenswirksame Leistung Teil des
Krankengeldzuschusses. ®Die vermdgenswirksame Leistung ist kein zusatzversor-
gungspflichtiges Entgelt.

Protokollerklarung zu Absatz 1 Satz 2:

Fir Vollbeschaftigte betragt die vermégenswirksame Leistung fur jeden vollen Ka-
lendermonat mindestens 6,65 Euro.

'Beschaéftigte erhalten ein Jubildumsgeld bei Vollendung einer Beschaftigungs-
zeit (§ 34 Abs. 3)

a) von 25 Jahren in Hohe von 350 Euro,
b) von 40 Jahren in Héhe von 500 Euro.

2Teilzeitbeschaftigte erhalten das Jubilaumsgeld in voller Hohe. 3lm Bereich der
VKA koénnen durch Betriebs-/Dienstvereinbarung glnstigere Regelungen getroffen
werden.
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'Beim Tod von Beschéftigten, deren Arbeitsverhaltnis nicht geruht hat, wird der Ehe-
gattin/dem Ehegatten oder der Lebenspartnerin/dem Lebenspartner im Sinne des
Lebenspartnerschaftsgesetzes oder den Kindern ein Sterbegeld gewahrt. 2Als Ster-
begeld wird fur die restlichen Tage des Sterbemonats und — in einer Summe — flr
zwei weitere Monate das Tabellenentgelt der/des Verstorbenen gezahlt. 3Die Zah-
lung des Sterbegeldes an einen der Berechtigten bringt den Anspruch der Ubrigen
gegenuber dem Arbeitgeber zum Erléschen; die Zahlung auf das Gehaltskonto hat
befreiende Wirkung. 4Fir den Bereich der VKA kénnen betrieblich eigene Regelun-
gen getroffen werden.

Siehe § 44 Abs. 1 BT-F

§24
Berechnung und Auszahlung des Entgelts

'Bemessungszeitraum flr das Tabellenentgelt und die sonstigen Entgeltbestand-
teile ist der Kalendermonat, soweit tarifvertraglich nicht ausdrucklich etwas Abwei-
chendes geregelt ist. °Die Zahlung erfolgt am letzten Tag des Monats (Zahltag) fiir
den laufenden Kalendermonat auf ein von der/dem Beschaftigten benanntes Konto
innerhalb eines Mitgliedstaats der Europaischen Union. 3Fallt der Zahltag auf einen
Samstag, einen Wochenfeiertag oder den 31. Dezember, gilt der vorhergehende
Werktag, fallt er auf einen Sonntag, gilt der zweite vorhergehende Werktag als Zahl-
tag. “Entgeltbestandteile, die nicht in Monatsbetragen festgelegt sind, sowie der Ta-
gesdurchschnitt nach § 21 sind am Zahltag des zweiten Kalendermonats, der auf
ihre Entstehung folgt, fallig.

Protokollerklarungen zu Absatz 1:

1.  Teilen Beschaftigte ihrem Arbeitgeber die fur eine kostenfreie bzw. kosten-
glinstigere Uberweisung in einen anderen Mitgliedstaat der Européaischen
Union erforderlichen Angaben nicht rechtzeitig mit, so tragen sie die dadurch
entstehenden zuséatzlichen Uberweisungskosten.

2. Soweit Arbeitgeber die Beziige am 15. eines jeden Monats fur den laufenden
Monat zahlen, konnen sie jeweils im Dezember eines Kalenderjahres den
Zahltag vom 15. auf den letzten Tag des Monats gemaf Absatz 1 Satz 1 ver-
schieben.

Soweit tarifvertraglich nicht ausdrucklich etwas anderes geregelt ist, gilt hinsichtlich
des Tabellenentgelts (§ 15) und aller sonstigen Entgeltbestandteile Folgendes:

a) Teilzeitbeschaftigte erhalten diese Entgelte in dem Umfang, der dem Anteil
ihrer individuell vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit an der regelma-
Rigen Arbeitszeit vergleichbarer Vollbeschaftigter entspricht.

b) Beschaftigte mit einer erhdhten Arbeitszeit gemall § 6 Abs. 1a erhalten
diese Entgelte in dem Umfang, der ihrer individuell erhGhten regelmafigen
durchschnittlichen wochentlichen Arbeitszeit gemal § 6 Abs. 1a Satz 1 ent-
spricht.
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'Besteht der Anspruch auf das Tabellenentgelt oder die sonstigen Entgeltbestand-
teile nicht fur alle Tage eines Kalendermonats, wird nur der Teil gezahlt, der auf den
Anspruchszeitraum entfallt. ?Besteht nur flr einen Teil eines Kalendertags Anspruch
auf Entgelt, wird fur jede geleistete dienstplanmafige oder betriebsubliche Arbeits-
stunde der auf eine Stunde entfallende Anteil des Tabellenentgelts sowie der sons-
tigen in Monatsbetragen festgelegten Entgeltbestandteile gezahlt. 3Zur Ermittlung
des auf eine Stunde entfallenden Anteils sind die in Monatsbetragen festgelegten
Entgeltbestandteile durch das 4,348-fache der regelImafligen wochentlichen Arbeits-
zeit (§ 6 Abs. 1 und entsprechende Sonderregelungen) zu teilen.

'Ergibt sich bei der Berechnung von Betragen ein Bruchteil eines Cents von min-
destens 0,5, ist er aufzurunden; ein Bruchteil von weniger als 0,5 ist abzurunden.
2Zwischenrechnungen werden jeweils auf zwei Dezimalstellen durchgefiihrt. 3Jeder
Entgeltbestandteil ist einzeln zu runden.

Entfallen die Voraussetzungen fur eine Zulage im Laufe eines Kalendermonats, gilt
Absatz 3 entsprechend.

Einzelvertraglich konnen neben dem Tabellenentgelt zustehende Entgeltbestand-

teile (z. B. Zeitzuschlage, Erschwerniszuschlage) pauschaliert werden.

§ 25
Betriebliche Altersversorgung

Die Beschaftigten haben Anspruch auf Versicherung unter eigener Beteiligung zum Zwe-
cke einer zusatzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung nach MalRgabe des Tarif-
vertrages Uber die betriebliche Altersversorgung der Beschaftigten des offentlichen
Dienstes (Tarifvertrag Altersversorgung — ATV) bzw. des Tarifvertrages Uber die zusatz-
liche Altersvorsorge der Beschaftigten des offentlichen Dienstes — Altersvorsorge-TV-
Kommunal — (ATV-K) in ihrer jeweils geltenden Fassung.
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Abschnitt IV
Urlaub und Arbeitsbefreiung

§ 26
Erholungsurlaub

'Beschéftigte haben in jedem Kalenderjahr Anspruch auf Erholungsurlaub unter
Fortzahlung des Entgelts (§ 21). ?Bei Verteilung der wochentlichen Arbeitszeit auf
funf Tage in der Kalenderwoche betragt der Urlaubsanspruch in jedem Kalenderjahr
30 Arbeitstage. 3Bei einer anderen Verteilung der wochentlichen Arbeitszeit als auf
funf Tage in der Woche erhéht oder vermindert sich der Urlaubsanspruch entspre-
chend. “Verbleibt bei der Berechnung des Urlaubs ein Bruchteil, der mindestens
einen halben Urlaubstag ergibt, wird er auf einen vollen Urlaubstag aufgerundet;
Bruchteile von weniger als einem halben Urlaubstag bleiben unberiicksichtigt. °Der
Erholungsurlaub muss im laufenden Kalenderjahr gewahrt und kann auch in Teilen
genommen werden.

Fassung ab 1. Januar 2027:

'Beschéftigte haben in jedem Kalenderjahr Anspruch auf Erholungsurlaub unter
Fortzahlung des Entgelts (§ 21). ?Bei Verteilung der wéchentlichen Arbeitszeit auf
flinf Tage in der Kalenderwoche betrdgt der Urlaubsanspruch in jedem Kalenderjahr
31 Arbeitstage. 3Bei einer anderen Verteilung der wéchentlichen Arbeitszeit als auf
fnf Tage in der Woche erhéht oder vermindert sich der Urlaubsanspruch entspre-
chend. “Verbleibt bei der Berechnung des Urlaubs ein Bruchteil, der mindestens
einen halben Urlaubstag ergibt, wird er auf einen vollen Urlaubstag aufgerundet;
Bruchteile von weniger als einem halben Urlaubstag bleiben unberiicksichtigt. °Der
Erholungsurlaub muss im laufenden Kalenderjahr gewéhrt und kann auch in Teilen
genommen werden.

Protokollerkldrung zu Absatz 1 Satz 2:

Im Falle der Kiindigung gemé&l3 § 39 Abs. 4 Buchst. j gilt ab deren Wirksamwerden
Satz 2 in folgender Fassung: ,Bei Verteilung der wbéchentlichen Arbeitszeit auf finf
Tage in der Kalenderwoche betréagt der Urlaubsanspruch in jedem Kalenderjahr 30
Arbeitstage.

Protokollerklarung zu Absatz 1 Satz 5:

Der Urlaub soll grundsatzlich zusammenhangend gewahrt werden; dabei soll ein
Urlaubsteil von zwei Wochen Dauer angestrebt werden.

Im Ubrigen gilt das Bundesurlaubsgesetz mit folgenden MaRRgaben:

a) Im Falle der Ubertragung muss der Erholungsurlaub in den ersten drei Mona-
ten des folgenden Kalenderjahres angetreten werden. Kann der Erholungsur-
laub wegen Arbeitsunfahigkeit oder aus betrieblichen/dienstlichen Grinden
nicht bis zum 31. Marz angetreten werden, ist er bis zum 31. Mai anzutreten.

b) Beginnt oder endet das Arbeitsverhaltnis im Laufe eines Jahres, erhalt die/der
Beschaftigte als Erholungsurlaub fir jeden vollen Monat des Arbeitsverhaltnis-
ses ein Zwolftel des Urlaubsanspruchs nach Absatz 1; § 5 BUrlG bleibt unbe-
rahrt.
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c) Ruht das Arbeitsverhaltnis, so vermindert sich die Dauer des Erholungsur-
laubs einschlieBlich eines etwaigen Zusatzurlaubs fur jeden vollen Kalender-
monat um ein Zwolftel.

d) Das nach Absatz 1 Satz 1 fort zu zahlende Entgelt wird zu dem in § 24 ge-
nannten Zeitpunkt gezahit.’

§ 27
Zusatzurlaub

Beschaftigte, die standig Wechselschichtarbeit nach § 7 Abs. 1 oder standig
Schichtarbeit nach § 7 Abs. 2 leisten und denen die Zulage nach § 8 Abs. 5 Satz 1
oder Abs. 6 Satz 1 zusteht, erhalten

a) bei Wechselschichtarbeit fur je zwei zusammenhangende Monate und
b) bei Schichtarbeit flr je vier zusammenhangende Monate
einen Arbeitstag Zusatzurlaub.

[fur die kommunalen Arbeitgeber unbeachtlichl].

Im Falle nicht standiger Wechselschichtarbeit und nicht standiger Schichtarbeit im
Bereich der VKA soll bei anndhernd gleicher Belastung die Gewahrung zusatzlicher
Urlaubstage durch Betriebs-/Dienstvereinbarung geregelt werden.

Zusatzurlaub nach diesem Tarifvertrag und sonstigen Bestimmungen mit Aus-
nahme des gesetzlichen zusatzlichen Urlaubs fiir schwerbehinderte Menschen wird
nur bis zu insgesamt sechs Arbeitstagen im Kalenderjahr gewahrt. 2Erholungsur-
laub und Zusatzurlaub (Gesamturlaub) durfen im Kalenderjahr zusammen 35 Ar-
beitstage nicht Gberschreiten. 3Satz 2 ist fiir Zusatzurlaub nach den Absatzen 1 und
2 hierzu nicht anzuwenden. “Bei Beschaftigten, die das 50. Lebensjahr vollendet
haben, gilt abweichend von Satz 2 eine Hochstgrenze von 36 Arbeitstagen; mal3-
gebend fur die Berechnung der Urlaubsdauer ist das Lebensjahr, das im Laufe des
Kalenderjahres vollendet wird.

Im Ubrigen gilt § 26 mit Ausnahme von Absatz 2 Buchst. b entsprechend.

Protokollerklarung zu den Absatzen 1 und 2:

'Der Anspruch auf Zusatzurlaub bemisst sich nach der abgeleisteten Schicht- oder
Wechselschichtarbeit und entsteht im laufenden Jahr, sobald die Voraussetzungen
nach Absatz 1 oder 2 erflllt sind. 2Fir die Feststellung, ob standige
Wechselschichtarbeit oder standige Schichtarbeit vorliegt, ist eine Unterbrechung
durch Arbeitsbefreiung, Freizeitausgleich, bezahlten Urlaub oder Arbeitsunfahigkeit
in den Grenzen des § 22 unschadlich.

' Rein redaktionelle Anderungen ab dem 1. Januar 2027 wurden nicht eingeftigt.
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§ 28
Sonderurlaub

Beschaftigte konnen bei Vorliegen eines wichtigen Grundes unter Verzicht auf die
Fortzahlung des Entgelts Sonderurlaub erhalten.

(1)

§ 29
Arbeitsbefreiung

'Als Falle nach § 616 BGB, in denen Beschéftigte unter Fortzahlung des Entgelts
nach § 21 im nachstehend genannten Ausmal} von der Arbeit freigestellt werden,
gelten nur die folgenden Anlasse:

a)

f)

Niederkunft der Ehefrau, Lebenspartnerin im
Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder
der in ehe- oder lebenspartnerschaftsahnlicher
Gemeinschaft lebenden Lebensgefahrtin

Tod der Ehegattin/des Ehegatten, der Lebenspart-
nerin/des Lebenspartners im Sinne des Lebens-
partnerschaftsgesetzes oder der/des in ehe- oder
lebenspartnerschaftsahnlicher Gemeinschaft le-
benden Lebensgefahrtin/Lebensgefahrten, eines
Kindes oder Elternteils

Umzug aus dienstlichem oder betrieblichem

Grund an einen anderen Ort
25- und 40-jahriges Arbeitsjubilaum
schwere Erkrankung

aa) einer/eines Angehdrigen, soweit sie/er in
demselben Haushalt lebt,

bb) eines Kindes, das das 12. Lebensjahr noch
nicht vollendet hat, wenn im laufenden Ka-
lenderjahr kein Anspruch nach § 45 SGB V
besteht oder bestanden hat,

cc) einer Betreuungsperson, wenn Beschaftigte
deshalb die Betreuung ihres Kindes, das das
8. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder
wegen korperlicher, geistiger oder seelischer
Behinderung dauernd pflegebedurftig ist,
Ubernehmen mussen,

Arztliche Behandlung von Beschéftigten, wenn
diese wahrend der Arbeitszeit erfolgen muss,
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2Eine Freistellung nach Satz 1 Buchstabe e erfolgt nur, soweit eine andere Person
zur Pflege oder Betreuung nicht sofort zur Verfligung steht und die Arztin/der Arzt
in den Fallen des Doppelbuchstaben aa und bb die Notwendigkeit der Anwesenheit
der/des Beschéftigten zur vorlaufigen Pflege bescheinigt. 3Die Freistellung nach
Satz 1 Buchstabe e darf insgesamt funf Arbeitstage im Kalenderjahr nicht
uberschreiten.

'Bei Erflillung allgemeiner staatsbirgerlicher Pflichten nach deutschem Recht,
soweit die Arbeitsbefreiung gesetzlich vorgeschrieben ist und soweit die Pflichten
nicht aulerhalb der Arbeitszeit, gegebenenfalls nach ihrer Verlegung,
wahrgenommen werden koénnen, besteht der Anspruch auf Fortzahlung des
Entgelts nach § 21 nur insoweit, als Beschaftigte nicht Anspriche auf Ersatz des
Entgelts geltend machen koénnen. 2Das fortgezahlte Entgelt gilt in Hohe des
Ersatzanspruchs als Vorschuss auf die Leistungen der Kostentrager. 3Die
Beschaftigten haben den Ersatzanspruch geltend zu machen und die erhaltenen
Betrage an den Arbeitgeber abzufuhren.

'Der Arbeitgeber kann in sonstigen dringenden Fallen Arbeitsbefreiung unter
Fortzahlung des Entgelts nach § 21 bis zu drei Arbeitstagen gewahren. 2In
begrindeten Fallen kann bei Verzicht auf das Entgelt kurzfristige Arbeitsbefreiung
gewahrt werden, wenn die dienstlichen oder betrieblichen Verhaltnisse es gestatten.

Protokollerklarung zu Absatz 3 Satz 2:

Zu den ,begrundeten Fallen® kdnnen auch solche Anlasse gehoren, fur die nach
Absatz 1 kein Anspruch auf Arbeitsbefreiung besteht (z.B. Umzug aus persoénlichen
Grunden).

Zur Teilnahme an Tagungen kann den gewahlten Vertreterinnen/Vertretern der
Bezirksvorstande, der Landesbezirksvorstande, der Landesbezirksfach-
bereichsvorstande, der Bundesfachbereichsvorstande, der Bundesfachgruppen-
vorstande sowie des Gewerkschaftsrates bzw. entsprechender Gremien anderer
vertragsschlieBender Gewerkschaften auf Anfordern der Gewerkschaften
Arbeitsbefreiung bis zu acht Werktagen im Jahr unter Fortzahlung des Entgelts nach
§ 21 erteilt werden, sofern nicht dringende dienstliche oder betriebliche Interessen
entgegenstehen. 2Zur Teilnahme an Tarifverhandlungen mit dem Bund und der VKA
oder ihrer Mitgliedverbande kann auf Anfordern einer der vertragsschliel3enden
Gewerkschaften Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts nach § 21 ohne
zeitliche Begrenzung erteilt werden.

Zur Teilnahme an Sitzungen von Priufungs- und von Berufsbildungsausschiussen
nach dem Berufsbildungsgesetz sowie fir eine Tatigkeit in Organen von
Sozialversicherungstragern kann den Mitgliedern Arbeitsbefreiung unter
Fortzahlung des Entgelts nach § 21 gewahrt werden, sofern nicht dringende
dienstliche oder betriebliche Interessen entgegenstehen.

Zur Ausubung von Lehr- und Priufungstatigkeiten an den kommunalen

Studieninstituten und Verwaltungsschulen kann Beschaftigten auf Antrag
Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts nach § 21 gewahrt werden.
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§ 29a (Bund)
Zeit-statt-Geld-Wahimodell

[hier nicht abgedruckt]

§ 29a (VKA)
Teilweise Umwandlung der Jahressonderzahlung

Beschaftigte, die unter die Besonderen Teile Verwaltung (BT-V), Sparkassen (BT-
S), Flughafen (BT-F) und Entsorgung (BT-E) fallen, kdnnen bis zum 1. September
des jeweiligen laufenden Kalenderjahres in Textform geltend machen, einen Teil
der ihnen nach § 20 (VKA) zustehenden Jahressonderzahlung in bis zu drei Ar-
beitstage (Tauschtage) umzuwandeln, fur die ihnen im darauffolgenden Kalender-
jahr volle freie Tage unter Fortzahlung des Entgelts gemal § 21 gewahrt werden.

'Die Berechnung des Wertes eines Tauschtages erfolgt auf Stundenbasis (§ 24
Abs. 3 Satz 3). 2Bemessungsgrundlage flr die Berechnung dieses Wertes ist das
durchschnittliche monatliche Entgelt nach § 20 (VKA) Absatz 2 Satz 1. 3Die Jahres-
sonderzahlung nach § 20 (VKA) vermindert sich um den Betrag, der dem Wert der
nach Absatz 1 geltend gemachten Anzahl der Tauschtage entspricht (Umwand-
lungsbetrag). *Mafkgebend fiir die Berechnung nach den Satzen 1 bis 3 sind die
Verhaltnisse am 1. September des laufenden Kalenderjahres.

Protokollerklarungen zu Absatz 2:

1. 'Bei der Berechnung des Wertes eines Tauschtages wird die malkgebende
Anzahl der Stunden ermittelt, indem die individuell vereinbarte regelmalige
durchschnittliche wochentliche Arbeitszeit durch die sich aus der Verteilung
der wochentlichen Arbeitszeit ergebende Anzahl der vereinbarten Arbeitstage
pro Kalenderwoche geteilt wird. 2Anschlieend wird die Anzahl der Stunden
mit der nach Absatz 1 geltend gemachten Anzahl der Tauschtage vervielfacht.
3Far die Berechnung des Umwandlungsbetrages wird das nach Absatz 2 Satz
2 ermittelte durchschnittliche monatliche Entgelt durch das 4,348-fache der
vereinbarten regelmalligen wodchentlichen Arbeitszeit geteilt (§ 24
Abs. 3 Satz 3). “Das danach errechnete Stundenentgelt wird anschlieend mit
der Gesamtzahl der Stunden fur die geltend gemachte Anzahl von Tauschta-
gen vervielfacht.

2. 'Sofern der Gesamtbetrag nach Ziffer 1 Satz 4 die Hohe der Jahressonder-
zahlung in dem Jahr der Geltendmachung Ubersteigt, vermindert sich die gel-
tend gemachte Anzahl an Tauschtagen, bis die Hohe der Jahressonderzah-
lung zur Gewahrung voller Tauschtage ausreicht. 2In diesem Fall vermindert
sich die Jahressonderzahlung nach § 20 (VKA) nur um den Betrag, der dem
Wert der Tauschtage gemaf Satz 1 entspricht.

'Die Tauschtage miissen im folgenden Kalenderjahr (Kalenderjahr, das auf die An-
tragstellung nach Absatz 1 folgt) gewahrt werden. ?Bei der Festlegung der Tausch-
tage sind die Wunsche der Beschaftigten zu berlicksichtigen, sofern diesen keine
dringenden dienstlichen/betrieblichen Griinde entgegenstehen. 3Die Beschaftigten
sollen dem Arbeitgeber ihre Winsche zur zeitlichen Lage der Tauschtage spates-
tens vier Wochen vor der geplanten Inanspruchnahme mitteilen.
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"Tauschtage, die nicht innerhalb des in Absatz 3 genannten Zeitraums in Anspruch
genommen werden, verfallen. ?Eine finanzielle Abgeltung der Tauschtage ist aus-
geschlossen. 3Kénnen vom Arbeitgeber bewilligte Tauschtage wegen einer unver-
zuglich angezeigten und durch arztliches Attest nachgewiesenen Arbeitsunfahigkeit
oder wegen der Geltendmachung von dringenden betrieblichen/dienstlichen Grin-
den durch den Arbeitgeber an dem entsprechenden Tag/den entsprechenden Ta-
gen nicht in Anspruch genommen werden und kann in dem verbleibenden Zeitraum
nach Absatz 3 Satz 1 keine Ersatzfreistellung erfolgen, besteht flr diese ansonsten
mit Ablauf dieses Kalenderjahres verfallenden Tauschtage ein entsprechender Aus-
gleichsanspruch in Geld; maf3gebend ist dabei der zum Zeitpunkt der Umwandlung
der Jahressonderzahlung nach Absatz 2 ermittelte Umwandlungsbetrag.
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Abschnitt V
Befristung und Beendigung des Arbeitsverhaltnisses

§ 30
Befristete Arbeitsvertrage

'Befristete Arbeitsvertrage sind nach MaRgabe des Teilzeit- und Befristungsgeset-
zes sowie anderer gesetzlicher Vorschriften Uber die Befristung von Arbeitsvertra-
gen zulassig. 2Fir Beschéftigte der Mitglieder eines Mitgliedverbandes der VKA, auf
die die Regelungen des Tarifgebiets West Anwendung finden und deren Tatigkeit
vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Angestellten unterlegen hatte,
sowie fur Beschaftigte des Bundes, gelten die in den Absatzen 2 bis 5 geregelten
Besonderheiten; dies gilt nicht fur Arbeitsverhaltnisse, flr die die §§ 57a ff. HRG,
das Gesetz Uber befristete Arbeitsvertrage in der Wissenschaft (Wissenschaftszeit-
vertragsgesetz) oder gesetzliche Nachfolgeregelungen unmittelbar oder entspre-
chend gelten.

"KalendermaRig befristete Arbeitsvertrage mit sachlichem Grund sind nur zulassig,
wenn die Dauer des einzelnen Vertrages funf Jahre nicht Gbersteigt; weitergehende
Regelungen im Sinne von § 23 TzBfG bleiben unberiihrt. 2Beschaftigte mit einem
Arbeitsvertrag nach Satz 1 sind bei der Besetzung von Dauerarbeitsplatzen bevor-
zugt zu berlcksichtigen, wenn die sachlichen und personlichen Voraussetzungen
erfullt sind.

'Ein befristeter Arbeitsvertrag ohne sachlichen Grund soll in der Regel zwdlf Monate
nicht unterschreiten; die Vertragsdauer muss mindestens sechs Monate betragen.
2\or Ablauf des Arbeitsvertrages hat der Arbeitgeber zu prifen, ob eine unbefristete
oder befristete Weiterbeschaftigung maoglich ist.

'Bei befristeten Arbeitsvertragen ohne sachlichen Grund gelten die ersten sechs
Wochen und bei befristeten Arbeitsvertragen mit sachlichem Grund die ersten sechs
Monate als Probezeit. 2Innerhalb der Probezeit kann der Arbeitsvertrag mit einer
Frist von zwei Wochen zum Monatsschluss gekundigt werden.

'Eine ordentliche Kiindigung nach Ablauf der Probezeit ist nur zulassig, wenn die
Vertragsdauer mindestens zwolf Monate betragt. 2Nach Ablauf der Probezeit be-
tragt die Kindigungsfrist in einem oder mehreren aneinandergereihten Arbeitsver-
haltnissen bei demselben Arbeitgeber

von insgesamt mehr als sechs Monaten vier Wochen,

von insgesamt mehr als einem Jahr sechs Wochen
zum Schluss eines Kalendermonats,

von insgesamt mehr als zwei Jahren drei Monate,

von insgesamt mehr als drei Jahren vier Monate
zum Schluss eines Kalendervierteljahres.

3Eine Unterbrechung bis zu drei Monaten ist unschadlich, es sei denn, dass das
Ausscheiden von der/dem Beschaftigten verschuldet oder veranlasst war. “Die Un-
terbrechungszeit bleibt unberucksichtigt.
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Protokollerklarung zu Absatz 5:

Bei mehreren aneinandergereihten Arbeitsverhaltnissen fuhren weitere verein-
barte Probezeiten nicht zu einer Verklirzung der Kindigungsfrist.

Die §§ 31, 32 bleiben von den Regelungen der Absatze 3 bis 5 unberuhrt.

§ 31
Fuhrung auf Probe

"FUhrungspositionen kdnnen als befristetes Arbeitsverhaltnis bis zur Gesamtdauer
von zwei Jahren vereinbart werden. 2Innerhalb dieser Gesamtdauer ist eine héchs-
tens zweimalige Verlangerung des Arbeitsvertrages zulassig. 3Die beiderseitigen
Klandigungsrechte bleiben unberuhrt.

FUhrungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 10 zugewiesenen Tatigkeiten mit
Weisungsbefugnis, die vor Ubertragung vom Arbeitgeber ausdrtcklich als Fih-
rungspositionen auf Probe bezeichnet worden sind.

'Besteht bereits ein Arbeitsverhaltnis mit demselben Arbeitgeber, kann der/dem Be-
schaftigten voribergehend eine Flhrungsposition bis zu der in Absatz 1 genannten
Gesamtdauer Ubertragen werden. ?Der/Dem Beschaftigten wird fiir die Dauer der
Ubertragung eine Zulage in Hohe des Unterschiedsbetrags zwischen den Tabellen-
entgelten nach der bisherigen Entgeltgruppe und dem sich bei Hohergruppierung
nach § 17 Abs. 4 Satz 1 im Bereich der VKA und nach § 17 Abs. 5 Satz 1 im Bereich
des Bundes ergebenden Tabellenentgelt gewahrt. 3Nach Fristablauf endet die Er-
probung. “Bei Bewahrung wird die Fihrungsfunktion auf Dauer ibertragen; ansons-
ten erhalt die/der Beschaftigte eine der bisherigen Eingruppierung entsprechende
Tatigkeit.

§ 32
Fuhrung auf Zeit

"FUhrungspositionen kénnen als befristetes Arbeitsverhaltnis bis zur Dauer von vier
Jahren vereinbart werden. 2Folgende Verlangerungen des Arbeitsvertrages sind zu-
lassig:

a) inden Entgeltgruppen 10 bis 12 eine hochstens zweimalige Verlangerung bis
zu einer Gesamtdauer von acht Jahren,

b) ab Entgeltgruppe 13 eine hochstens dreimalige Verlangerung bis zu einer Ge-
samtdauer von zwolf Jahren.

3Zeiten in einer Fihrungsposition nach Buchstabe a bei demselben Arbeitgeber
konnen auf die Gesamtdauer nach Buchstabe b zur Halfte angerechnet werden.
“Die allgemeinen Vorschriften iber die Probezeit (§ 2 Abs. 4) und die beiderseitigen
Klndigungsrechte bleiben unberihrt.

Fuhrungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 10 zugewiesenen Tatigkeiten mit

Weisungsbefugnis, die vor Ubertragung vom Arbeitgeber ausdriicklich als Fiih-
rungspositionen auf Zeit bezeichnet worden sind.
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'Besteht bereits ein Arbeitsverhaltnis mit demselben Arbeitgeber, kann der/dem Be-
schaftigten voribergehend eine Flhrungsposition bis zu den in Absatz 1 genannten
Fristen Ubertragen werden. 2Der/Dem Beschéftigten wird firr die Dauer der Ubertra-
gung eine Zulage gewahrt in Hohe des Unterschiedsbetrags zwischen den Tabel-
lenentgelten nach der bisherigen Entgeltgruppe und dem sich bei Hohergruppierung
nach § 17 Abs. 4 Satz 1 im Bereich der VKA und nach § 17 Abs. 5 Satz 1 im Bereich
des Bundes ergebenden Tabellenentgelt, zuzuglich eines Zuschlags von 75 v.H.
des Unterschiedsbetrags zwischen den Tabellenentgelten der Entgeltgruppe, die
der Ubertragenen Funktion entspricht, zur nachsthoheren Entgeltgruppe nach
§ 17 Abs. 4 Satz 1 im Bereich der VKA und nach § 17 Abs. 5 Satz 1 im Bereich des
Bundes. 3Nach Fristablauf erhalt die/der Beschaftigte eine der bisherigen Eingrup-
pierung entsprechende Tatigkeit; der Zuschlag entfallt.

§33
Beendigung des Arbeitsverhaltnisses ohne Kiindigung

Das Arbeitsverhaltnis endet, ohne dass es einer Kundigung bedarf,

a) mit Ablauf des Monats, in dem die/der Beschaftigte das gesetzlich festgelegte
Alter zum Erreichen der Regelaltersrente vollendet hat, es sei denn, zwischen
dem Arbeitgeber und dem/der Beschaftigten ist wahrend des Arbeitsverhaltnis-
ses vereinbart worden, den Beendigungszeitpunkt nach § 41 Satz 3 SGB VI
hinauszuschieben,

b) jederzeit im gegenseitigen Einvernehmen (Aufldsungsvertrag).

'Das Arbeitsverhaltnis endet ferner, sofern der/dem Beschaftigten der Bescheid ei-
nes Rentenversicherungstragers (Rentenbescheid) zugestellt wird, wonach die/der
Beschaftigte eine Rente auf unbestimmte Dauer wegen voller oder teilweiser Er-
werbsminderung erhalt. 2Die/Der Beschéftigte hat den Arbeitgeber von der Zustel-
lung des Rentenbescheids unverzlglich zu unterrichten. 3Das Arbeitsverhaltnis en-
det mit Ablauf des dem Rentenbeginn vorangehenden Tages; frihestens jedoch
zwei Wochen nach Zugang der schriftlichen Mitteilung des Arbeitgebers uber den
Zeitpunkt des Eintritts der auflésenden Bedingung. “Liegt im Zeitpunkt der
Beendigung des Arbeitsverhaltnisses eine nach § 175 SGB I|X erforderliche
Zustimmung des Integrationsamtes noch nicht vor, endet das Arbeitsverhaltnis mit
Ablauf des Tages der Zustellung des Zustimmungsbescheids des
Integrationsamtes; jedoch auch hier frihestens zwei Wochen nach Zugang der
schriftlichen Mitteilung im Sinne von Satz 3. °Das Arbeitsverhaltnis endet nicht,
wenn nach dem Bescheid des Rentenversicherungstragers eine Rente auf Zeit ge-
wahrt wird. In diesem Fall ruht das Arbeitsverhaltnis fiir den Zeitraum, fiir den eine
Rente auf Zeit gewahrt wird; fir den Beginn des Ruhens des Arbeitsverhaltnisses
gilt Satz 3 entsprechend.

Im Falle teilweiser Erwerbsminderung endet bzw. ruht das Arbeitsverhaltnis nicht,
wenn die/der Beschaftigte nach ihrem/seinem vom Rentenversicherungstrager fest-
gestellten Leistungsvermogen auf ihrem/seinem bisherigen oder einem anderen ge-
eigneten und freien Arbeitsplatz weiterbeschaftigt werden kénnte, soweit dringende
dienstliche bzw. betriebliche Grinde nicht entgegenstehen, und die/der Beschaf-
tigte innerhalb von zwei Wochen nach Zugang des Rentenbescheids ihre/seine
Weiterbeschaftigung schriftlich beantragt.
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"Werzogert die/der Beschéaftigte schuldhaft den Rentenantrag oder bezieht sie/er Al-
tersrente nach § 236 oder § 236a SGB VI oder ist sie/er nicht in der gesetzlichen
Rentenversicherung versichert, so tritt an die Stelle des Rentenbescheids das Gut-
achten einer Amtsarztin/eines Amtsarztes oder einer/eines nach § 3 Abs. 4 Satz 2
bestimmten Arztin/Arztes. 2Das Arbeitsverhéltnis endet in diesem Fall mit Ablauf
des Monats, in dem der/dem Beschaftigten das Gutachten bekannt gegeben wor-
den ist, friihestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der schriftlichen Mitteilung des
Arbeitgebers Uber den Zeitpunkt des Eintritts der auflésenden Bedingung.

'Soll die/der Beschéftigte, deren/dessen Arbeitsverhaltnis nach Absatz 1 Buchst. a
geendet hat, weiterbeschaftigt werden, ist ein neuer schriftlicher Arbeitsvertrag ab-
zuschlieRen. ?Das Arbeitsverhaltnis kann jederzeit mit einer Frist von vier Wochen
zum Monatsende gekindigt werden, wenn im Arbeitsvertrag nichts anderes verein-
bart ist.

§ 34
Kiindigung des Arbeitsverhaltnisses

'Bis zum Ende des sechsten Monats seit Beginn des Arbeitsverhaltnisses betragt
die Kiindigungsfrist zwei Wochen zum Monatsschluss. 2lm Ubrigen betragt die Kiin-
digungsfrist bei einer Beschaftigungszeit (Absatz 3 Satz 1 und 2)

bis zu einem Jahr ein Monat zum Monatsschluss,
von mehr als einem Jahr 6 Wochen,

von mindestens 5 Jahren 3 Monate,

von mindestens 8 Jahren 4 Monate,

von mindestens 10 Jahren 5 Monate,

von mindestens 12 Jahren 6 Monate

zum Schluss eines Kalendervierteljahres.

1Arbeitsverhaltnisse von Beschéftigten der Mitglieder eines Mitgliedverbandes der
VKA, die das 40. Lebensjahr vollendet haben und fur die die Regelungen des Tarif-
gebiets West Anwendung finden, sowie von Beschaftigten des Bundes, die das 40.
Lebensjahr vollendet haben, kénnen nach einer Beschaftigungszeit (Absatz 3 Satz
1 und 2) von mehr als 15 Jahren durch den Arbeitgeber nur aus einem wichtigen
Grund gekiindigt werden. 2Soweit Beschaftigte nach den bis zum 30. September
2005 geltenden Tarifregelungen unktindbar waren, verbleibt es dabei.

'Beschaftigungszeit ist die bei demselben Arbeitgeber im Arbeitsverhaltnis zurlick-
gelegte Zeit, auch wenn sie unterbrochen ist. 2Unberiicksichtigt bleibt die Zeit eines
Sonderurlaubs gemal § 28, es sei denn, der Arbeitgeber hat vor Antritt des Sonder-
urlaubs schriftlich ein dienstliches oder betriebliches Interesse anerkannt. 3Wech-
seln Beschaftigte zwischen Arbeitgebern, die vom Geltungsbereich dieses Tarifver-
trages erfasst werden, werden die Zeiten bei dem anderen Arbeitgeber als Beschaf-
tigungszeit anerkannt. “Satz 3 gilt entsprechend bei einem Wechsel von einem an-
deren offentlich-rechtlichen Arbeitgeber.
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§35
Zeugnis

Bei Beendigung des Arbeitsverhaltnisses haben die Beschaftigten Anspruch auf ein
schriftliches Zeugnis Uber Art und Dauer ihrer Tatigkeit, das sich auch auf Fihrung
und Leistung erstrecken muss (Endzeugnis).

Aus triftigen Grunden kdnnen Beschaftigte auch wahrend des Arbeitsverhaltnisses
ein Zeugnis verlangen (Zwischenzeugnis).

Bei bevorstehender Beendigung des Arbeitsverhaltnisses kdnnen die Beschaftigten
ein Zeugnis uber Art und Dauer ihrer Tatigkeit verlangen (vorlaufiges Zeugnis).

Die Zeugnisse gemal den Absatzen 1 bis 3 sind unverziglich auszustellen.
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) Abschnitt VI
Ubergangs- und Schlussvorschriften

§ 36 (VKA)
Anwendung weiterer Tarifvertrage

Neben diesem Tarifvertrag sind die nachfolgend aufgeflihrten Tarifvertrage in ihrer
jeweils geltenden Fassung anzuwenden:

a) Tarifvertrage Uber die Bewertung der Personalunterkinfte vom 16. Marz 1974,
b) Tarifvertrage Uber den Rationalisierungsschutz vom 9. Januar 1987,

c) Tarifvertrag zur sozialen Absicherung (TVsA) vom 13. September 2005,

d) Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (TV ATZ) vom 5. Mai 1998,
e) Altersteilzeittarifvertrag vom 27. Februar 2010,

f)  [fUr die kommunalen Arbeitgeber unbeachtlich],

g) Tarifvertrag zur Entgeltumwandlung fur Arbeitnehmer/-innen im kommunalen
offentlichen Dienst (TV-EUmw/VKA) vom 18. Februar 2003,

h)  [fur die kommunalen Arbeitgeber unbeachtlich].

Auf Beschaftigte im Sozial- und Erziehungsdienst finden die Regelungen der §§ 1
und 2a der Anlage zu Abschnitt VIII Sonderregelungen (VKA) § 56 BT-V auch dann
Anwendung, wenn sie aullerhalb des Geltungsbereichs des TVOD-V oder des
TV6D-B tatig sind.

§ 37
Ausschlussfrist

"Anspriiche aus dem Arbeitsverhaltnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Aus-
schlussfrist von sechs Monaten nach Falligkeit von der/dem Beschaftigten oder vom
Arbeitgeber in Textform geltend gemacht werden. 2Fir denselben Sachverhalt
reicht die einmalige Geltendmachung des Anspruchs auch flir spater fallige Leistun-
gen aus.

Absatz 1 gilt nicht fir Anspriche aus einem Sozialplan sowie fur Anspriche, soweit
sie kraft Gesetzes einer Ausschlussfrist entzogen sind.

§ 38
Begriffsbestimmungen
Sofern auf die Tarifgebiete Ost und West Bezug genommen wird, gilt folgendes:

a) Die Regelungen fur das Tarifgebiet Ost gelten fur die Beschaftigen, deren Ar-
beitsverhaltnis in dem in Art. 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet be-
grundet worden ist und bei denen der Bezug des Arbeitsverhaltnisses zu die-
sem Gebiet fortbesteht.

b)  Fur die Ubrigen Beschaftigten gelten die Regelungen fur das Tarifgebiet West.
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Sofern auf die Begriffe ,Betrieb®, ,betrieblich oder ,Betriebspartei“ Bezug genom-
men wird, gilt die Regelung fur Verwaltungen sowie fur Parteien nach dem Perso-
nalvertretungsrecht entsprechend, es sei denn, es ist etwas anderes bestimmt.

Eine einvernehmliche Dienstvereinbarung liegt nur ohne Entscheidung der Eini-
gungsstelle vor.

Leistungsgeminderte Beschaftigte sind Beschaftigte, die ausweislich einer Beschei-
nigung des beauftragten Arztes (§ 3 Abs. 4) nicht mehr in der Lage sind, auf Dauer
die vertraglich geschuldete Arbeitsleistung in vollem Umfang zu erbringen, ohne
deswegen zugleich teilweise oder in vollem Umfang erwerbsgemindert im Sinne des
SGB VI zu sein.

Protokollerklarung zu Absatz 4:

Die auf leistungsgeminderte Beschaftigte anzuwendenden Regelungen zur Ent-
geltsicherung bestimmen sich im Bereich des Bundes nach § 16a TVU-Bund und
im Bereich der VKA nach § 16a TVU-VKA.

'Die Regelungen fiir Angestellte finden Anwendung auf Beschéaftigte, deren Tatig-
keit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Angestellten unterlegen
hatte. 2Die Regelungen fiir Arbeiterinnen und Arbeiter finden Anwendung auf Be-
schaftigte, deren Tatigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Ar-
beiter unterlegen hatte.

) § 38a (Bund)
Ubergangsvorschriften

[hier nicht abgedruckt]

) § 38a (VKA)
Ubergangsvorschriften

FUr Beschaftigte, die sich in einem Altersteilzeitarbeitsverhaltnis befinden oder de-
ren Altersteilzeitarbeitsverhaltnis spatestens am 1. Juli 2008 beginnt, gilt § 6 Abs. 1
Satz 1 Buchst. b 1. Halbsatz in der bis zum 30. Juni 2008 geltenden Fassung bei
der Berechnung des Tabellenentgelts und von in Monatsbetragen zustehenden Zu-
lagen.

Protokollerklarung zu Absatz 1:

Dem Tabellenentgelt stehen individuelle Zwischen- und Endstufen gleich.

'Auf technisches Theaterpersonal mit Gberwiegend kinstlerischer Tatigkeit, mit
dem am 31. Mai 2013 arbeitsvertraglich eine Uberwiegend klinstlerische Tatigkeit
vereinbart ist, findet § 1 Abs. 2 Buchst. n in der bis zum 31. Mai 2013 geltenden
Fassung fur die Dauer des ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhaltnisses
weiter Anwendung. ?Auf technisches Theaterpersonal, mit dem am 31. Mai 2013
arbeitsvertraglich die Anwendung des TV6OD vereinbart ist, findet der TV6D unab-
hangig von § 1 Abs. 2 Buchst. n in der ab dem 1. Juni 2013 geltenden Fassung fur
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die Dauer des ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhaltnisses weiter Anwen-
dung. 3Als ununterbrochen fortbestehend gilt das Arbeitsverhaltnis auch, wenn im
beiderseitigen Einvernehmen an ein befristetes Arbeitsverhaltnis ohne Unterbre-
chung ein neues Arbeitsverhaltnis zu demselben Arbeitgeber abgeschlossen wird.

§ 39
In-Kraft-Treten, Laufzeit
'Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Oktober 2005 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 treten
a) §20am 1. Januar 2007,
b) §26 Abs. 1 und Abs. 2 Buchst. b und ¢ sowie § 27 am 1. Januar 2006
in Kraft.

Dieser Tarifvertrag kann von jeder Tarifvertragspartei mit einer Frist von drei Mona-
ten zum Schluss eines Kalenderhalbjahres schriftlich gekindigt werden.

[Nicht besetzt]

Siehe § 45 BT-F

Abweichend von Absatz 2 kénnen schriftlich gekiindigt werden?

a) die Vorschriften des Abschnitts Il einschliel3lich des Anhangs zu § 9 mit einer
Frist von einem Monat zum Schluss eines Kalendermonats;

b) unabhangig von Buchst. a § 8 Abs. 1 mit einer Frist von drei Monaten zum
Schluss eines Kalendervierteljahres;

c) diejeweiligen Anlagen A (Bund bzw. VKA) zu § 15 ohne Einhaltung einer Frist,
frihestens jedoch zum 31. Marz 2027;

d) derjeweilige § 20 (Bund bzw. VKA) zum 31. Dezember eines jeden Jahres;

e) § 23 Abs. 1 mit einer Frist von einem Monat zum Schluss eines Kalendermo-
nats;

f) § 26 Abs. 1 mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Kalenderjah-
res;

g) [fur die kommunalen Arbeitgeber unbeachtlich];

h) § 12 (VKA) und § 13 (VKA) mit einer Frist von sechs Monaten zum Schluss
eines Kalenderjahres, jedoch nur insgesamt, frihestens zum 31. Dezem-
ber 2020; die Nachwirkung dieser Vorschriften wird ausgeschlossen;

i) die Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA) mit einer Frist von sechs Monaten zum
Schluss eines Kalenderjahres, jedoch nur insgesamt, frlhestens zum
31. Dezember 2026; die Nachwirkung wird ausgeschlossen.

2 Rein redaktionelle Anderungen ab dem 1. Januar 2027 wurden nicht eingefligt.
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Protokollerklarung zum Buchstaben i:

Abweichend von dem Buchstaben i kann Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 -
Entgeltordnung (VKA) mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Ka-
lendervierteljahres, frihestens jedoch zum 31. Dezember 2026, schriftlich ge-
kundigt werden.

Fassung ab 1. Januar 2027:

j)

unabhéngig von Buchstaben a und f§ 6 Abs. 1a, § 7 Abs. 9, § 8 Abs. 7, § 24
Abs. 2 Buchstabe b, § 29a (Bund) sowie § 29a (VKA) mit einer Frist von sechs
Monaten zum Schluss eines Kalenderjahres, jedoch nur insgesamt, friihestens
zum 31. Dezember 2029; die Nachwirkung wird ausgeschlossen.

Protokollerkldrungen zum Buchstaben j:

1. Laufende individuelle Vereinbarungen nach § 6 Abs. 1a bleiben fiir de-
ren vereinbarte Dauer von einer Kiindigung unbertihrt.

2.  Die Kiindigung wirkt nicht auf Tauschtage, die gemal3 § 29a (Bund) bzw.
§ 29a (VKA) vor Wirksamwerden der Kiindigung bereits verlangt bzw.
geltend gemacht wurden.
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Anhang zu § 6 (VKA)
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Arbeitszeit von Cheffahrerinnen und Cheffahrern

Cheffahrerinnen und Cheffahrer sind die persdnlichen Fahrer von Oberblrgermeis-
terinnen/Oberblrgermeistern,  Blrgermeisterinnen/Burgermeistern,  Landratin-
nen/Landraten, Beigeordneten/Dezernentinnen/Dezernenten, Geschaftsfuhrerin-
nen/Geschaftsfihrern, Vorstandsmitgliedern und vergleichbaren Leitungskraften.

'Abweichend von § 3 Satz 1 ArbZG kann die tagliche Arbeitszeit im Hinblick auf die
in ihr enthaltenen Wartezeiten auf bis zu 15 Stunden taglich ohne Ausgleich verlan-
gert werden (§ 7 Abs. 2a ArbZG). ?Die hochstzulassige Arbeitszeit soll 288 Stunden
im Kalendermonat ohne Freizeitausgleich nicht Gbersteigen.

Die tagliche Ruhezeit kann auf bis zu neun Stunden verklrzt werden, wenn spates-
tens bis zum Ablauf der nachsten Woche ein Zeitausgleich erfolgt.

Eine Verlangerung der Arbeitszeit nach Absatz 2 und die Verkurzung der Ruhezeit
nach Absatz 3 sind nur zulassig, wenn

1. geeignete MaRnahmen zur Gewahrleistung des Gesundheitsschutzes getrof-
fen sind, wie insbesondere das Recht der Cheffahrerin/des Cheffahrers auf
eine jahrliche, fur die Beschaftigten kostenfreie arbeitsmedizinische Untersu-
chung bei einem Betriebsarzt oder bei einem Arzt mit entsprechender arbeits-
medizinischer Fachkunde, auf den sich die Betriebsparteien geeinigt haben,
und/oder die Gewahrung eines Freizeitausgleichs mdglichst durch ganze Tage
oder durch zusammenhangende arbeitsfreie Tage zur Regenerationsférde-
rung,

2. die Cheffahrerin/der Cheffahrer gemaf § 7 Abs. 7 ArbZG schriftlich in die Ar-
beitszeitverlangerung eingewilligt hat.

§ 9 TVAD bleibt unberuhrt.
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Anhang zu § 9

A. Bereitschaftszeiten Hausmeisterinnen / Hausmeister

'Fur Hausmeisterinnen/Hausmeister, in deren Tatigkeit regelmafRig und in nicht unerheb-
lichem Umfang Bereitschaftszeiten fallen, gelten folgende besondere Regelungen zu
§ 6 Abs. 1 Satz 1 TVAD:

°Die Summe aus den faktorisierten Bereitschaftszeiten und der Vollarbeitszeit darf die
Arbeitszeit nach § 6 Abs. 1 nicht tiberschreiten. 3Die Summe aus Vollarbeits- und Bereit-
schaftszeiten darf durchschnittlich 48 Stunden wdchentlich nicht Gberschreiten. “Bereit-
schaftszeiten sind die Zeiten, in denen sich die Hausmeisterin/der Hausmeister am Ar-
beitsplatz oder einer anderen vom Arbeitgeber bestimmten Stelle zur Verfligung halten
muss, um im Bedarfsfall die Arbeit selbstandig, ggf. auch auf Anordnung, aufzunehmen
und in denen die Zeiten ohne Arbeitsleistung liberwiegen. SBereitschaftszeiten werden
zur Halfte als Arbeitszeit gewertet (faktorisiert). °Bereitschaftszeiten werden innerhalb von
Beginn und Ende der regelmafigen taglichen Arbeitszeit nicht gesondert ausgewiesen.

B. Bereitschaftszeiten im Rettungsdienst und in Leitstellen

(1) 'Flr Beschaftigte in den Leitstellen, in deren Tatigkeit regelmaBig und in nicht uner-
heblichem Umfang Bereitschaftszeiten fallen, gelten folgende besondere Regelun-
gen zu § 6 Abs. 1 Satz 1 TV6D:

’Die Summe aus den faktorisierten Bereitschaftszeiten und der Vollarbeitszeit darf
die Arbeitszeit nach § 6 Abs. 1 nicht lUberschreiten. 3Die Summe aus Vollarbeits-
und Bereitschaftszeiten darf durchschnittlich 48 Stunden wdchentlich nicht Uber-
schreiten. “Bereitschaftszeiten sind die Zeiten, in denen sich die/der Beschéftigte
am Arbeitsplatz oder einer anderen vom Arbeitgeber bestimmten Stelle zur Verfi-
gung halten muss, um im Bedarfsfall die Arbeit selbstandig, ggf. auch auf Anord-
nung, aufzunehmen und in denen die Zeiten ohne Arbeitsleistung tGiberwiegen. °Be-
reitschaftszeiten werden zur Halfte als tarifliche Arbeitszeit gewertet (faktorisiert).
6Bereitschaftszeiten werden innerhalb von Beginn und Ende der regelmaRigen tag-
lichen Arbeitszeit nicht gesondert ausgewiesen.

(1a) 'Fur Beschaftigte im Rettungsdienst, in deren Tatigkeit regelmaRig und in nicht un-
erheblichem Umfang Bereitschaftszeiten fallen, gelten folgende besondere Rege-
lungen zu § 6 Abs. 1 Satz 1 TVGD:

2Die Summe aus den faktorisierten Bereitschaftszeiten und der Vollarbeitszeit darf
die Arbeitszeit nach § 6 Abs. 1 nicht Uberschreiten. 3Die Summe aus Vollarbeits-
und Bereitschaftszeiten darf durchschnittlich

- bis zum 31. Dezember 2025 48 Stunden,
- ab dem 1. Januar 2026 46 Stunden und
- ab dem 1. Januar 2027 44 Stunden

wochentlich nicht Giberschreiten. “Bereitschaftszeiten sind die Zeiten, in denen sich
die/der Beschaftigte am Arbeitsplatz oder einer anderen vom Arbeitgeber bestimm-
ten Stelle zur Verfugung halten muss, um im Bedarfsfall die Arbeit selbstandig, ggf.
auch auf Anordnung, aufzunehmen und in denen die Zeiten ohne Arbeitsleistung
Uberwiegen. °Bereitschaftszeiten werden bis zum 31. Dezember 2025 zu 50 Pro-
zent und abweichend von § 9
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- ab dem 1. Januar 2026 zu 56,25 Prozent und
- ab dem 1. Januar 2027 zu 64,29 Prozent

als tarifliche Arbeitszeit gewertet (faktorisiert). 8Zur Berechnung eventuell anfallen-
der Zeitzuschlage und der durchschnittlichen Summe aus Vollarbeits- und Bereit-
schaftszeiten gemaR Satz 3 werden die Stunden eines Dienstes in vollem Umfang
herangezogen. "Bereitschaftszeiten werden innerhalb von Beginn und Ende der re-
gelmaligen taglichen Arbeitszeit nicht gesondert ausgewiesen.

'Die zulassige tagliche Hochstarbeitszeit betragt zwolf Stunden zuzuglich der ge-
setzlichen Pausen.?Gemal § 7 ArbZG kann ab 1. Januar 2026 durch Betriebs- oder
einvernehmliche Dienstvereinbarung eine tagliche Hochstarbeitszeit unter Einrech-
nung der gesetzlich vorgeschriebenen Pausen von bis zu 24 Stunden eingefuhrt
werden, wenn die Vollarbeitszeit innerhalb der Gesamtdauer der taglichen Arbeits-
zeit neun Stunden regelmafig nicht Uberschreitet und durch besondere Malinah-
men (insb. Sicherstellung ausreichender Ruhephasen und Bereitstellung gesonder-
ter Ruheraume) vor Einfuhrung sichergestellt wird, dass die Gesundheit der Be-
schaftigten nicht gefahrdet wird. 3Die Betriebs- oder einvernehmliche Dienstverein-
barung hat Regelungen zur naheren Ausgestaltung der Arbeitszeit sowie zum Ar-
beits- und Gesundheitsschutz, insbesondere durch eine jahrlich durchzufliihrende
Beurteilung der Arbeitsbedingungen gem. § 5 ArbSchG zu enthalten. “Der Arbeitge-
ber hat vor Einfihrung einer Uber Satz 1 hinausgehenden taglichen Hochstarbeits-
zeit durch eine Beurteilung der Arbeitsbedingungen gem. § 5 ArbSchG (einschliel3-
lich arbeitsmedizinischer Aspekte) die fir die Beschaftigten mit ihrer Arbeit verbun-
dene Gefahrdung und etwaige Maltnahmen des Arbeitsschutzes zu ermitteln. °Die
Vereinbarung einer Uber Satz 1 hinausgehenden taglichen Hochstarbeitszeit geman
Satz 2 bedarf der Einwilligung der/des Beschaftigten in Textform. éDie/der Beschaf-
tigte kann die Einwilligung in Textform mit einer Frist von sechs Monaten, in drin-
genden Fallen mit einer Frist von zwei Wochen, widerrufen. “Eine MaRregelung fir
den Fall, dass die/der Beschaftigte ihre/seine Einwilligung nicht erklart oder diese
widerruft, ist ausgeschlossen.

Die allgemeinen Regelungen des TV6D zur Arbeitszeit bleiben im Ubrigen unbe-
rahrt.

FUr Beschaftigte, die unter die Sonderregelungen fir den kommunalen feuerwehr-

technischen Dienst fallen, gilt § 46 Nr. 2 Abs. 1 BT-V (VKA), auch soweit sie in
Leitstellen tatig sind.
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Anlage A (Bund)

[hier nicht abgedrucki]
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Anlage A
Tabelle TV6D VKA
Anlage A
gliltig bis 31. Marz 2025
(monatlich in Euro)

z::‘?;:: Stufe1 | Stufe2 | Stufe3 | Stufe4 | Stufe5 | Stufe6
15 5.504,00 | 5.863,92 | 6.265,40 | 6.813,49 | 7.377,29 | 7.748,20
14 5.003,84 | 5.329,75 | 5.755,37 | 6.227,68 | 6.754,16 | 7.132,13
13 4.628,76 | 4.985,95 | 5.392,57 | 5.834,04 | 6.353,53 | 6.635,44
12 4.170,32 | 4.581,34 | 5.061,67 | 5.594,63 | 6.220,01 | 6.516,74
11 4.032,38 | 4.410,41 | 4.765,62 | 5.151,01 | 5.678,44 | 5.975,19
10 3.895,33 | 4.191,53 | 4.528,25 | 4.893,44 | 5.300,10 | 5.433,63
9c 3.787,84 | 4.052,08 | 4.339,43 | 4.649,06 | 4.981,91 | 5.220,52
9b 3.566,89 | 3.814,56 | 3.969,97 | 4.429,89 | 4.702,42 | 5.018,11
9a 3.448,96 | 3.662,32 | 3.869,96 | 4.331,88 | 4.436,39 | 4.703,23
8 3.281,44 | 3.486,59 | 3.628,68 | 3.770,54 | 3.922,69 | 3.995,85
7 3.095,23 | 3.331,58 | 3.472,38 | 3.614,47 | 3.748,49 | 3.820,45
6 3.042,04 | 3.236,55 | 3.372,94 | 3.507,92 | 3.640,49 | 3.708,02
5 2.928,99 | 3.117,67 | 3.245,11 | 3.380,06 | 3.505,47 | 3.570,28
4 2.802,62 | 2.993,55 | 3.153,75 | 3.253,48 | 3.353,20 | 3.411,60
3 2.762,69 | 2.968,02 | 3.017,99 | 3.132,21 | 3.217,92 | 3.296,43
2 2.582,16 | 2.784,28 | 2.834,67 | 2.906,58 | 3.064,63 | 3.229,97
1 2.355,52 | 2.388,86 | 2.430,55 | 2.469,42 | 2.569,47
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Anlage A
Tabelle TVGD VKA
Anlage A
gliltig vom 1. April 2025 bis 30. April 2026
(monatlich in Euro)

Entgelt-

— Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 5.669,12 | 6.039,84 | 6.453,36 | 7.017,89 | 7.598,61 | 7.980,65
14 5.153,96 | 5.489,64 | 5.928,03 | 6.414,51 | 6.956,78 | 7.346,09
13 4.767,62 | 5.135,53 | 5.554,35 | 6.009,06 | 6.544,14 | 6.834,50
12 429543 | 4.718,78 | 5.213,52 | 5.762,47 | 6.406,61 | 6.712,24
11 4.153,35 | 4.542,72 | 4.908,59 | 5.305,54 | 5.848,79 | 6.154,45
10 4.012,19 | 4.317,28 | 4.664,10 | 5.040,24 | 5.459,10 | 5.596,64
9c 3.901,48 | 4.173,64 | 4.469,61 | 4.788,53 | 5.131,37 | 5.377,14
9b 3.676,89 | 3.929,00 | 4.089,07 | 4.562,79 | 4.843,49 | 5.168,65
9a 3.558,96 | 3.772,32 | 3.986,06 | 4.461,84 | 4.569,48 | 4.844,33
8 3.391,44 | 3.596,59 | 3.738,68 | 3.883,66 | 4.040,37 | 4.115,73
7 3.205,23 | 3.441,58 | 3.582,38 | 3.724,47 | 3.860,94 | 3.935,06
6 3.152,04 | 3.346,55 | 3.482,94 | 3.617,92 | 3.750,49 | 3.819,26
5 3.038,99 | 3.227,67 | 3.355,11 | 3.490,06 | 3.615,47 | 3.680,28
4 2.912,62 | 3.103,55 | 3.263,75 | 3.363,48 | 3.463,20 | 3.521,60
3 2.872,69 | 3.078,02 | 3.127,99 | 3.242,21 | 3.327,92 | 3.406,43
2 2.692,16 | 2.894,28 | 2.944,67 | 3.016,58 | 3.174,63 | 3.339,97

1 2.465,52 | 2.498,86 | 2.540,55 | 2.579,42 | 2.679,47
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Anlage A
Tabelle TVAD VKA
Anlage A
gliltig ab 1. Mai 2026
(monatlich in Euro)

z::‘?;:: Stufe1 | Stufe2 | Stufe3 | Stufe4 | Stufe5 | Stufe6
15 5.827,86 | 6.208,96 | 6.634,05 | 7.214,39 | 7.811,37 | 8.204,11
14 5.298,27 | 5.643,35 | 6.094,01 | 6.594,12 | 7.151,57 | 7.551,78
13 4.901,11 | 5.279,32 | 5.709,87 | 6.177,31 | 6.727,38 | 7.025,87
12 4.415,70 | 4.850,91 | 5.359,50 | 5.923,82 | 6.586,00 | 6.900,18
11 4.269,64 | 4.669,92 | 5.046,03 | 5.454,10 | 6.012,56 | 6.326,77
10 412453 | 4.438,16 | 4.794,69 | 5.181,37 | 5.611,95 | 5.753,35
9¢ 4.010,72 | 4.290,50 | 4.594,76 | 4.922,61 | 5.275,05 | 5.527,70
9b 3.779,84 | 4.039,01 | 4.203,56 | 4.690,55 | 4.979,11 | 5.313,37
9a 3.658,61 | 3.877,94 | 4.097,67 | 4.586,77 | 4.697,43 | 4.979,97
8 3.486,40 | 3.697,29 | 3.843,36 | 3.992,40 | 4.153,50 | 4.230,97
7 3.294,98 | 3.537,94 | 3.682,69 | 3.828,76 | 3.969,05 | 4.045,24
6 3.240,30 | 3.440,25 | 3.580,46 | 3.719,22 | 3.855,50 | 3.926,20
5 3.124,08 | 3.318,04 | 3.449,05 | 3.587,78 | 3.716,70 | 3.783,33
4 2.994,17 | 3.190,45 | 3.355,14 | 3.457,66 | 3.560,17 | 3.620,20
3 2.953,13 | 3.164,20 | 3.215,57 | 3.332,99 | 3.421,10 | 3.501,81
2 2.767,54 | 2.975,32 | 3.027,12 | 3.101,04 | 3.263,52 | 3.433,49
1 2.534,55 | 2.568,83 | 2.611,69 | 2.651,64 | 2.754,50
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Niederschriftserklarungen

1.  Zu §1 Abs. 2 Buchst. b:

Bei der Bestimmung des regelmaliigen Entgelts werden Leistungsentgelt, Zulagen und Zu-
schlage nicht berucksichtigt.

2. Zu§1Abs. 2Buchst. s:

Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass studentische Hilfskrafte Beschaftigte sind,
zu deren Aufgabe es gehort, das hauptberufliche wissenschaftliche Personal in Forschung
und Lehre sowie bei aul3eruniversitaren Forschungseinrichtungen zu unterstitzen.

3. Zu§4Abs.1:

Der Begriff ,Arbeitsort® ist ein generalisierter Oberbegriff; die Bedeutung unterscheidet sich
nicht von dem bisherigen Begriff ,Dienstort".

4. Zu §8 Abs. 3:

Zur Erlauterung von § 8 Abs. 3 und der dazugehdrigen Protokollerklarung sind sich die
Tarifvertragsparteien Uber folgendes Beispiel einig: ,Beginnt eine Wochenendrufbereit-
schaft am Freitag um 15 Uhr und endet am Montag um 7 Uhr, so erhalten Beschaftigte
folgende Pauschalen: Zwei Stunden fur Freitag, je vier Stunden fur Samstag und Sonn-
tag, keine Pauschale fur Montag. Sie erhalten somit zehn Stundenentgelte."

5. Zu§10Abs. 4:
Durch diese Regelung werden aus dem Urlaubsrecht entlehnte Anspriche nicht begrin-
det.

6. Zu§14 Abs. 1:

1.  Ob die vorubergehend Ubertragene hoherwertige Tatigkeit einer hdheren Entgelt-
gruppe entspricht, bestimmt sich im Bereich der VKA flir nach einem gemag § 2
Abs. 2 TVU-VKA weitergeltenden Lohngruppenverzeichnis eingruppierte Beschaf-
tigte nach der Anlage 3 zum TVU-VKA.

2. Die Tarifvertragsparteien stellen klar, dass die vertretungsweise Ubertragung einer
héherwertigen Tatigkeit ein Unterfall der voribergehenden Ubertragung einer ho-
herwertigen Tatigkeit ist.

7. [nicht besetzt]

7a. Niederschriftserklarung zu § 16 (Bund) Abs. 3:
[hier nicht abgedrucki]

8. Zu §16 (VKA) Abs. 2 Satz 2:

Die Tarifvertragsparteien sind sich daruber einig, dass stichtagsbezogene Verwerfungen
zwischen Ubergeleiteten Beschaftigten und Neueinstellungen entstehen kénnen.
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8a. Zu § 16 (VKA) Abs. 2a:

Die Tarifvertragsparteien sind sich darlUber einig, dass die erworbene Stufe im Sinne des
§ 16 (VKA) Abs. 2a auch eine individuelle Endstufe im Sinne des § 6 Abs. 4 Satz 1, § 7
Abs. 2 erste Alternative oder § 8 Abs. 3 Satz 2 TVU-VKA oder eine individuelle Zwischen-
stufe im Sinne des § 7 Abs. 3 Satz 1 oder § 8 Abs. 3 Satz 2 TVU-VKA sein kann.

9. [nicht besetzt]

10. Zu § 17 Abs. 4 Satz 3 (in der bis zum 31. Marz 2019 geltende Fassung):

'Bei einer Hohergruppierung aus der Entgeltgruppe 9a Stufen 2 bis 4 in die Entgelt-
gruppe 9b beginnt abweichend vom ansonsten gultigen Grundsatz in der Entgelt-
gruppe 9b die Stufenlaufzeit nicht neu. ?Die Anrechnung der in diesen Stufen in der
Entgeltgruppe 9a zuriickgelegten Stufenlaufzeiten auf die jeweils maligebliche Stufen-
laufzeit in der Entgeltgruppe 9b ist allein dem Umstand geschuldet, dass im Rahmen
der Entgeltordnung (VKA) zum TVGD die bisherige Entgeltgruppe 9 in die Entgeltgrup-
pen 9a und 9b aufgeteilt wurde und hierbei das Tabellenentgelt in der Stufe 2 der
Entgeltgruppe 9b nur geringfiigig Uber dem Tabellenentgelt der Entgeltgruppe 9a Stufe
2 liegt und die Tabellenentgelte der Stufen 3 und 4 in den Entgeltgruppen 9a und 9b
identisch sind. 3Die Mitnahme der Stufenlaufzeit in diesen Fallen vermeidet Eingriffe in
der Erwerbsbiografie der Beschaftigten bis zum Erreichen der Stufe 5 in der Entgelt-
gruppe 9b.

11. Zu § 18 (Bund):
[hier nicht abgedruckt]

12. Zu § 18 (VKA) Abs. 3:

Das als ZielgroRe zu erreichende Gesamtvolumen von 8 v.H. wird wie folgt finanziert
- Anteil aus auslaufenden Besitzstanden in pauschalierter Form,
- im Rahmen zukunftiger Tarifrunden.

Die Tarifvertragsparteien fuhren erstmals Mitte 2008 Gesprache uber den Anteil aus aus-
laufenden Besitzstanden und Uber eine mdgliche Bertcksichtigung von Effizienzgewin-
nen.

13. Zu § 18 (VKA):
Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass Leistungsentgelte Bezlige im Sinne des
§ 4 TV ATZ sind.

14. Zu § 18 (VKA) Abs. 5 Satz 2:

'Die Tarifvertragsparteien stimmen darin (iberein, dass aus Motivationsgriinden die Ver-
einbarung von Zielen freiwillig geschieht. 2Eine freiwillige Zielvereinbarung kann auch die
Verstandigung auf zum Teil vorgegebene oder Ubergeordnete Ziele sein, z.B. bei der
Umsetzung gesetzlicher oder haushaltsrechtlicher Vorgaben, Grundsatzentscheidungen
der Verwaltungs-/Unternehmensfihrung.

15. Zu § 18 (VKA) Abs. 5 Satz 3:
Die systematische Leistungsbewertung entspricht nicht der Regelbeurteilung.
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16. Zu § 18 (VKA) Abs. 7:

1. Die Mitwirkung der Kommission erfasst nicht die Vergabeentscheidung Uber Leis-
tungsentgelte im Einzelfall.

2. Die nach Abs. 7 und die fur Leistungsstufen nach § 17 Abs. 2 gebildeten betriebli-
chen Kommissionen sind identisch.

17. Zu § 18 (VKA) Abs. 8:

Die Tarifvertragsparteien wirken darauf hin, dass der ATV, der ATV-K sowie die Satzun-
gen der VBL und der kommunalen Zusatzversorgungskassen bis spatestens 31. Dezem-
ber 2006 entsprechend angepasst werden.

17b. Niederschriftserklarung zu § 19 (Bund) Abs. 5 Satz 2:
[hier nicht abgedrucki]

18. Niederschriftserklarung zu § 20 (Bund) Abs. 2 und § 20 (VKA) Abs. 2 Satz 1:

Die Tarifvertragsparteien stimmen Uberein, dass die Beschaftigten der Entgeltgruppe 2U
zu den Entgeltgruppen 1 bis 8 und die Beschaftigten der Entgeltgruppe 15U zu den Ent-
geltgruppen 13 bis 15 gehdren.

18a. Niederschriftserklarung zu § 20 (Bund) Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 Buchst. c und § 20
(VKA) Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 Buchst. c:

Dem Entgeltanspruch steht der Anspruch auf Zuschuss zum Mutterschaftsgeld gleich.
19. [nicht besetzt]
19a. [nicht besetzt]

20. Zu § 29 Abs. 1 Buchst. f:

Die arztliche Behandlung erfasst auch die arztliche Untersuchung und die arztlich verord-
nete Behandlung.

21. Zu § 29 Abs. 6:

Die Tarifvertragsparteien stimmen darin Uberein, dass vom Begriff der kommunalen Stu-
dieninstitute und Verwaltungsschulen Einrichtungen umfasst sind, die im Auftrag einer
oder mehrerer Kommunalverwaltungen Beschaftigte fir Aufgaben im Bereich der Allge-
meinen Verwaltung aus-, weiter- und fortbilden und deren Kernaufgabe die Berufsausbil-
dung insbesondere zum/r Verwaltungsfachangestellten und die Aufstiegsfortbildung
zum/r Verwaltungsfachwirt/in oder die Abschlisse nach Angestelltenlehrgang | und Il
sind.

22. Zur Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA)
1. Zu der Protokollerklarung Nr. 14 im Teil B Abschnitt XXIV:

'Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) ist eine Organisationsbezeichnung, die auch
durch andere Begriffe wie z.B. Kommunaler Sozialer Dienst (KSD) ersetzt sein
kann. ?Der Begriff bezeichnet hier die Aufgabenstellung des Allgemeinen Sozialen
Dienstes und muss nicht mit der Benennung der Organisationsform bei dem einzel-
nen Arbeitgeber Ubereinstimmen.
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Zu Teil B Abschnitt XXVI:

'Die Tarifvertragsparteien halten eine Neuvereinbarung der Bemerkung Nr. 7 zu al-
len Vergltungsgruppen der Anlage 1a zum BAT fir entbehrlich. 2Es besteht Einver-
nehmen, dass — wie bisher — unter ,technischen Assistentinnen und technischen
Assistenten mit staatlicher Anerkennung” diejenigen Personen zu verstehen sind,
die nach dem Berufsordnungsrecht berechtigt sind, diese Berufsbezeichnung zu
fUhren.
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2.
Tarifvertrag
fur den offentlichen Dienst (TVoD)
- Besonderer Teil Flughafen - (BT-F) -

) vom 13. September 2005
(i. d. F. des Anderungstarifvertrages Nr. 4 vom 25.0ktober 2020)



Tarifvertrag fur den o6ffentlichen Dienst (TVGAD)
- Besonderer Teil Flughafen -
(BT-F)

Inhaltsgleich vereinbart zwischen der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbande
(VKA) sowie den Gewerkschaften ver.di — Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di)
und dbb beamtenbund und tarifunion.

Die Fassung gibt den Stand vom 1. September 2020 wieder.

Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbande (VKA)
Leipziger Stralle 51
10117 Berlin

www.vka.de


http://www.vka.de/

(1)

(2)

TvéD - BT-F

§ 40
Geltungsbereich

'Dieser Tarifvertrag gilt flir Beschaftigte der Verkehrsflughafen. 2Er bildet im Zu-
sammenhang mit dem Allgemeinen Teil des Tarifvertrages fur den offentlichen
Dienst (TVOD) den Tarifvertrag fur die Sparte Flughafen.

Soweit in den nachfolgenden Bestimmungen auf die §§ 1 bis 39 verwiesen wird,

handelt es sich um die Regelungen des TVAD - Allgemeiner Teil.

§ 4
Wechselschichtarbeit

Durch landesbezirklichen Tarifvertrag kann bestimmt werden, dass abweichend von

a)

b)

(1)

(2)

3)

(1)

(2)

§ 6 Abs. 1 Satz 2 die gesetzlichen Pausen bei Wechselschichtarbeit nicht in die
Arbeitszeit einzurechnen sind und

§ 7 Abs. 1 Satz 1 Wechselschichtarbeit erst dann vorliegt, wenn die/der Beschaftigte
langstens nach Ablauf eines Monats erneut zu mindestens zwei Nachtschichten
herangezogen wird.

§42
Rampendienst

'Beschéftigten im Rampendienst wird fiir je sechs Arbeitstage ein freier Arbeitstag
gewahrt. 2lm Jahresdurchschnitt soll mindestens jeder dritte freie Tag auf einen
Sonntag fallen.

'Als freier Tag gilt in der Regel eine arbeitsfreie Zeit von 36 Stunden. ?Diese kann
in Ausnahmefallen auf 32 Stunden verringert werden, wenn die Betriebsverhaltnisse
es erfordern. Werden zwei zusammenhangende freie Tage gewabhrt, gilt in der Re-
gel eine arbeitsfreie Zeit von 60 Stunden, die in Ausnahmefallen auf 56 Stunden
verringert werden kann, als zwei freie Tage. 3FUr weitere freie Tage erhéhen sich
die Zeiten um jeweils 24 Stunden fur einen Tag.

Die Zeitzuschlage nach § 8 Abs. 1 werden pauschal mit einem Zuschlag von 12 v.H.
des auf eine Stunde entfallenden Anteils des monatlichen Entgelts der Stufe 3 der
jeweiligen Entgeltgruppe nach Maligabe der Entgelttabelle abgegolten.

§43
Feuerwehr- und Sanitatspersonal

Fir das Feuerwehr- und Sanitatspersonal wird - unter Einbeziehung der Zeitzu-
schlage nach § 8 Abs. 1 - das monatliche Entgelt landesbezirklich oder betrieblich
geregelt.

Wenn das Feuerwehr- und Sanitatspersonal in Ausnahmefallen aus der zusammen-

hangenden Ruhezeit zur Arbeit gerufen wird, ist diese - einschlie3lich etwaiger Zeit-
zuschlage - neben dem Tabellenentgelt besonders zu verguten.
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(1)

(2)

TvéD - BT-F

'Fir den Gesundheitsschutz der Beschaftigten von Flughafenfeuerwehren im Ein-
satzdienst gelten die in der Anlage G aufgeflihrten Regelungen. ?Von den Vorschrif-
ten der Anlage G kann durch Tarifvertrag auf landesbezirklicher Ebene abgewichen
werden.*

§44
Reise- und Umzugskosten

Die Erstattung von Reise- und Umzugskosten richtet sich nach den beim Arbeitge-
ber geltenden Grundsatzen.

'Bei Dienstreisen gilt nur die Zeit der dienstlichen Inanspruchnahme am auswarti-
gen Geschéftsort als Arbeitszeit. 2Flr jeden Tag einschlieRlich der Reisetage wird
jedoch mindestens die auf ihn entfallende regelmaRige, durchschnittliche oder
dienstplanmafige Arbeitszeit bertcksichtigt, wenn diese bei Nichtbertcksichtigung
der Reisezeit nicht erreicht wiirde. 3Uberschreiten nicht anrechenbare Reisezeiten
insgesamt 15 Stunden im Monat, so werden auf Antrag 25 v.H. dieser Uberschrei-
tenden Zeiten bei fester Arbeitszeit als Freizeitausgleich gewahrt und bei gleitender
Arbeitszeit im Rahmen der jeweils geltenden Vorschriften auf die Arbeitszeit ange-
rechnet. “Der besonderen Situation von Teilzeitbeschaftigten ist Rechnung zu tra-
gen. ®Soweit Einrichtungen in privater Rechtsform oder andere Arbeitgeber nach
eigenen, fur die Beschaftigten glnstigeren Grundsatzen oder Abmachungen ver-
fahren, sind diese abweichend von den Satzen 1 bis 4 maligebend.

§ 45
In-Kraft-Treten, Laufzeit

'Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Oktober 2005 in Kraft. 2Er kann mit einer Frist von drei
Monaten zum Schluss eines Kalenderhalbjahres schriftlich geklindigt werden.

" Anlage G abgedruckt im Anhang
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Anlage G zu § 43 Abs. 3 TVG6D - BT-F

Praambel

'Die Tarifvertragsparteien sind sich dartiber einig, dass dem Gesundheitsschutz der Be-
schaftigten von Flughafenfeuerwehren, die im Einsatzfall besonderen Risiken ausgesetzt
sind, eine hohe Bedeutung zukommt. 2Der Gesundheitsschutz hat die Erhaltung gesund-
heitsgerechter Verhaltnisse am Arbeitsplatz sowie gesundheitsbewusstes Verhalten zu
fordern. 3Er basiert auf einem von den Unternehmen und den Beschéftigten aktiv betrie-
benen Gesundheitsschutz.

(1)

(2)

(3)

(4)

§1

Geltungsbereich

Diese Anlage gilt fur Beschaftigte bei Flughafenfeuerwehren, die im Einsatzdienst
tatig sind.

Sofern bei einem Flughafen aufgrund &rtlichen Tarifvertrags Regelungen zu Rege-
lungsgegenstanden aus Abschnitt | (Sportangebot), aus Abschnitt Il (Informations-
und Vorsorgeangebot) oder aus Abschnitt 11l (Atemschutzuntauglichkeit) dieser An-
lage bestehen, finden die Regelungen des jeweiligen Abschnitts keine Anwendung.

Protokollerklarung zu Absatz 2

Die Verdrangungswirkung der értlichen Regelung gegentber der Anlage G tritt im-
mer dann ein, wenn die ortliche Regelung eine konkrete inhaltliche Festlegung zum
jeweiligen Regelungsgegenstand beinhaltet, ohne dass diese deckungsgleich sein
muss.

Sind in einer Betriebsvereinbarung Arbeitsbedingungen geregelt, die Gegenstand
dieses Tarifvertrags sind, ist fur eine solche Betriebsvereinbarung die Verdran-
gungswirkung des Tarifvertrags gemall § 77 Abs. 3 BetrVG bis zum 31. August
2019 ausgesetzt.

Landesbezirklich kbnnen abweichende Tarifregelungen vereinbart werden.
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Abschnitt I: Sportangebot

§2
Sportangebot

Der Arbeitgeber hat vier Stunden je Kalenderwoche Sport, davon mindestens zwei
Stunden wahrend der Vollarbeitszeit, in geeigneten Raumlichkeiten und unter An-
leitung durch eine ausreichend dafur qualifizierte Person anzubieten.

Protokollerklarung zu Absatz 1

'Die Raumlichkeiten sind geeignet, wenn die zustandige Unfallkasse der Nutzung
zum Dienstsport zustimmt. 2Ausreichend qualifiziert zur Anleitung von Beschaftigten
wahrend des Dienstsports sind Personen, die mindestens die Lizenz als Ubungslei-
ter B ,Sport in der Pravention“ des DOSB besitzen.

'Bei der Planung und Durchfiihrung des Sports ist den Erfordernissen korperlicher
Fitness zur Erhaltung der Einsatzfahigkeit bei der Flughafenfeuerwehr Rechnung
zu tragen; die jederzeitige Einsatzbereitschaft der Teilnehmenden muss gewahr-
leistet sein. ?Hochverletzungsgefahrdende Sportarten entsprechend den DGUV-
Empfehlungen sollen ausgeschlossen werden. 3Hinweise der Betriebsarztin/des
Betriebsarztes sollen beriicksichtigt werden. “Das betriebliche Gesundheitsma-
nagement ist einzubeziehen.
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Abschnitt lI: Informations- und Vorsorgeangebote

§3

Informationsangebote

(1) 'Der Arbeitgeber hat als Bestandteil des betrieblichen Gesundheitsmanagements
in der Bereitschaftszeit regelmalig Informationsveranstaltungen zur Aufklarung
Uber praventive, gesundheitserhaltende oder -férdernde Verhaltensweisen und
MaRnahmen anzubieten. 2Die Beschaftigten haben in ihrer eigenverantwortlichen
Pflicht zur Erhaltung ihrer Gesundheit und Arbeitsfahigkeit an entsprechenden Ver-
anstaltungen teilzunehmen.

(2) Die Informationsangebote sind so zu planen und durchzufuhren, dass die jederzei-
tige Einsatzbereitschaft der Teilnehmenden gewahrleistet ist.

(3) Die Informationsangebote nach Absatz 1 werden in regelmaligen Abstanden eva-
luiert und gegebenenfalls angepasst.

§4

Vorsorgeangebote

Der Arbeitgeber hat die sich aus dem Anhang ergebenden Vorsorgeuntersuchungen so-
wie weitere MalRnahmen, deren Notwendigkeit sich aus einer Vorsorgeuntersuchung
ergibt, anzubieten, soweit solche nicht von den Krankenkassen, der Deutschen Renten-
versicherung, den Unfallversicherungstragern oder anderen Stellen unter Ubernahme der
Kosten angeboten werden. 2Die Inanspruchnahme solcher Vorsorgeuntersuchungen
nach Satz 1 erfolgt in Abstimmung mit der Betriebséarztin/dem Betriebsarzt. 3Die Untersu-
chungsergebnisse werden ausschliel3lich der/dem Beschaftigten und der beauftragten
Arztin/dem beauftragten Arzt (§ 3 Abs. 4 Satz 2 TV6D) zuganglich gemacht. “Der/die Be-
schaftigte kann der Weitergabe der Untersuchungsergebnisse an die beauftragte Arz-
tin/den beauftragten Arzt (§ 3 Abs. 4 Satz 2 TV6D) widersprechen. °Die Untersuchungen
finden wahrend der Freizeit der Beschaftigten statt. °Die Kosten der Vorsorgeuntersu-
chungen tragt der Arbeitgeber, soweit kein anderer Kostentrager zustandig ist.
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Abschnitt lll: Atemschutzuntauglichkeit
§5

Zeitlich begrenzte Atemschutzuntauglichkeit

'Bei einer zeitlich begrenzten Atemschutzuntauglichkeit (§ 7 Nr. 2) hat die Betriebs-
arztin/der Betriebsarzt ggf. in Zusammenwirken mit Facharztinnen/Facharzten zu-
mutbare MalRnahmen zur Wiederherstellung der Atemschutztauglichkeit zu planen
und zu veranlassen. 2Die/Der Beschaftigte ist verpflichtet, bei diesen Maftnahmen
aktiv mitzuwirken. 3Die Kosten entsprechender Mafnahmen tragt der Arbeitgeber,
soweit kein anderer Kostentrager zustandig ist.

'Fir die Dauer einer zeitlich begrenzten Atemschutzuntauglichkeit erhalt die/der Be-
schaftigte, wenn sie/er an allen MaRnahmen, die zur Wiederherstellung der Atem-
schutztauglichkeit nach Absatz 1 ergriffen werden, aktiv mitwirkt, Entgeltsicherung
nach MalRgabe des Absatzes 3, wenn

1.  die/der Beschaftigte eine ununterbrochene Beschaftigungszeit bei der Flugha-
fenfeuerwehr von mindestens 15 Jahren aufweist und nachweislich an min-
destens 85 Prozent der angebotenen Sportstunden aktiv teilgenommen hat,
oder

2. die Atemschutzuntauglichkeit auf einem nicht selbst verschuldeten Arbeitsun-
fall (§ 7 Nr. 1) oder auf einer Berufskrankheit (§ 7 Nr. 3) im bestehenden Ar-
beitsverhaltnis beruht.

2Als Verschulden gelten insoweit nur Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit.

Protokollerklarung zu Absatz 2 Satz 1 Nr. 1

'Die Teilnahmequote bezieht sich auf die Zeit ab der betrieblichen Geltung des Ab-
schnitts Ill. ?Die aus dienstlichen Griinden, wegen Arbeitsunfahigkeit, Erholungsur-
laubs, Sonderurlaubs oder Arbeitsbefreiung nicht mogliche Teilnahme ist als Teil-
nahme zu werten.

3Hat die/der Beschéftigte zuvor eine Nebentétigkeit ausgelibt, so entsteht der An-
spruch auf Entgeltsicherung nach Satz 1 Nr. 1 nur, wenn die Nebentatigkeit inner-
halb einer Woche nach Feststellung der Atemschutzuntauglichkeit beendet und dies
dem Arbeitgeber nachgewiesen wird, es sei denn, die Austubung der Nebentatigkeit
steht der Wiederherstellung der Atemschutztauglichkeit nicht entgegen. “Der An-
spruch auf Entgeltsicherung nach Satz 1 Nr. 1 bzw. Nr. 2 entfallt, sobald wahrend
der zeitlich begrenzten Atemschutzuntauglichkeit eine schadliche Nebentatigkeit im
Sinne von Satz 3 ausgelbt wird.

'Die/Der Beschaftigte erhalt, soweit keine Arbeitsunfahigkeit vorliegt, fiir die Dauer
von vier Monaten nach Feststellung ihrer/seiner Atemschutzuntauglichkeit Entgelt
wie bei einer Entgeltfortzahlung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 TV6D. ?Nach Ablauf der
Frist nach Satz 1 erhalt die/der Beschaftigte das ihr/ihm aus der voribergehend
Ubertragenen Tatigkeit zustehende Entgelt. 3Liegt wahrend der Atemschutzuntaug-
lichkeit Arbeitsunfahigkeit vor, wird abweichend von § 22 Abs. 2 TVAD der Kranken-
geldzuschuss in Hohe des Unterschiedsbetrages zwischen dem festgesetzten Net-
tokrankengeld oder der entsprechenden gesetzlichen Nettoleistung und dem Netto-
entgelt (§ 22 Abs. 2 Satz 2 und 3 TVAD) gezahlt. “Nettokrankengeld ist das um die
Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung reduzierte Krankengeld. °§ 22 Abs. 2
Satz 4 TV6D findet Anwendung.
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§6

Dauerhafte Atemschutzuntauglichkeit

'Bei einer dauerhaften Atemschutzuntauglichkeit (§ 7 Nr. 2) priift der Arbeitgeber,
ob die/der Beschaftigte auf einem anderen Arbeitsplatz weiterbeschaftigt werden
kann, vorzugsweise im Bereich der Feuerwehr. 2Fir die Priifung der Weiterbeschaf-
tigungsmoglichkeiten gilt folgende Reihenfolge:

1.  Weiterbeschaftigung im Einsatzdienst der Flughafenfeuerwehr,
2. Weiterbeschaftigung im Feuerwehrdienst der Flughafenfeuerwehr,
3. Weiterbeschaftigung beim Flughafen.

3Bei der Priifung der Mdglichkeiten zur Weiterbeschaftigung ist der Betriebsrat be-
ratend einzubeziehen

Die/Der Beschaftigte erhalt, wenn sie/er an allen MaRnahmen, die zur Wiederher-
stellung der Atemschutztauglichkeit nach § 5 Abs. 1 ergriffen wurden, aktiv mitge-
wirkt hat, bei einer Weiterbeschaftigung auf einem anderen Arbeitsplatz Entgeltsi-
cherung nach MalRgabe des Absatzes 3, wenn

1.  die/der Beschaftigte eine ununterbrochene Beschaftigungszeit bei der Flugha-
fenfeuerwehr von mindestens 18 Jahren aufweist und nachweislich an min-
destens 90 Prozent der angebotenen Sportstunden aktiv teilgenommen hat,
oder

2. die Atemschutzuntauglichkeit auf einem nicht selbst verschuldeten Arbeitsun-
fall (§ 7 Nr. 1) oder auf einer Berufskrankheit (§ 7 Nr. 3) im bestehenden Ar-
beitsverhaltnis beruht. 2Als Verschulden gelten insoweit nur Vorsatz und
grobe Fahrlassigkeit.

Protokollerklarung zu Absatz 2 Satz 1 Nr. 1

'Die Teilnahmequote bezieht sich auf die Zeit ab der betrieblichen Geltung des Ab-
schnitts Ill. ?Die aus dienstlichen Griinden, wegen Arbeitsunfahigkeit, Erholungsur-
laubs, Sonderurlaubs oder Arbeitsbefreiung nicht mogliche Teilnahme ist als Teil-
nahme zu werten.

'Die/der Beschaftigte erhalt neben ihrem/seinem Entgelt aus der neuen Tatigkeit
eine monatliche Zulage in Héhe von 70 Prozent der Differenz zwischen dem in ent-
sprechender Anwendung des § 5 Abs. 3 Satz 1 ermittelten Entgelt vor Eintritt der
Atemschutzuntauglichkeit (Vergleichsentgelt) und dem Entgelt aus der neuen Ta-
tigkeit. 2Der Betrag der Zulage ist zum Zeitpunkt allgemeiner Entgelterhdhungen
neu zu berechnen; dabei verandert sich das Vergleichsentgelt zu demselben Zeit-
punkt und um denselben Prozentsatz wie die hochste Stufe der Entgeltgruppe vor
Eintritt der Atemschutzuntauglichkeit. Bei Veranderungen der individuellen regel-
malfigen Arbeitszeit der/des Beschaftigten andert sich die Zulage entsprechend.

83



TvéD - BT-F

§7

Begriffsbestimmungen
Arbeitsunfall:

Ein Arbeitsunfall ist ein im bestehenden Arbeitsverhaltnis erlittener Arbeitsunfall ge-
maR § 8 SGB VIL.

Atemschutzuntauglichkeit

1Atemschutzuntauglichkeit liegt vor, sobald die jeweiligen Anforderungen an Atem-
schutzgeratetrager nach dem DGUV-Grundsatz G 26.3 nicht erflllt werden; die
Feststellungen hierzu trifft die beauftragte Arztin/der beauftragte Arzt gemaR § 3
Abs. 4 Satz 2 TV6D. 2Bis zum Ablauf der auf diese Feststellung der Arztin/des Arz-
tes folgenden sechs vollen Kalendermonate gilt sie als zeitlich begrenzte Atem-
schutzuntauglichkeit, sofern die Wiederherstellung der Atemschutztauglichkeit nach
Beurteilung der Arztin/des Arztes méglich erscheint.

Berufskrankheit:

Eine Berufskrankheit ist eine Berufskrankheit gemaf § 9 SGB VI, die die/der Be-
schaftigte sich im bestehenden Arbeitsverhaltnis zugezogen hat
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Anhang zu § 4 der Anlage G:

Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass zum Beispiel folgende Untersuchun-
gen bei der betriebsarztlichen Planung zu bericksichtigen sind:

a) Ultraschalluntersuchung des Bauchraumes zur Beurteilung der dort liegenden Or-
gane,

b) Echokardiographie und Farbdoppleruntersuchung des Herzens zur Erkennung von
Durchblutungsstérungen sowie Veranderungen des Herzmuskels, der Herzklap-
pen und des Blutstromes innerhalb des Herzens,

c) Farbdoppleruntersuchung der Halsschlagadern zur Friherkennung von Ablage-
rungen,

d) Endoskopische Untersuchung des Dickdarmes zur Friherkennung von entzindli-
chen oder bosartigen Veranderungen,

e) Untersuchung von Prostata* und Hoden*, Nieren und Blase,

f)  Test zur Fruherkennung von Blasenkrebs,

g) Bestimmung des PSA-Wertes (Prostatakrebs-Friherkennung)*,
h)  Hamoccult-Test (Darmkrebsfriiherkennung),

i) Untersuchung des Augenhintergrundes zur Beurteilung der Netzhaut und der Au-
gengefalle,

j) Messung des Augeninnendruckes zur Friherkennung des grunen Stars (Glau-
kom).

* Nur fir Manner”
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Ubersicht Regelungen BT-F

Ubersicht iiber die Regelungen im BT-F, die bei den jeweiligen Re-
gelungen des TVOD-AT zu beachten sind

TV6D-AT BT-F

§1 § 40 Abs. 1

§2

§3

§4

§5

§6 § 41 Buchst. a)
§ 44 Abs. 2

§7 § 41 Buchst. b)
Nach § 7 §42

§8

§9

§ 10

§ 11

§ 12

§13

§ 14

§15
Nach § 15 §43

§ 16

§17

§18

§ 18a

§19

§ 20

§ 21
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§ 22
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§ 29

§ 30

§ 31

§ 32

§ 33

§ 34

§ 35

§ 36

§ 37

§38

§ 38a

§ 39

§ 45

Anhang zu § 6

Anhang zu § 9
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3.
Anlage 1 zum TVoD -
Entgeltordnung (VKA)

Die hier abgedruckte Fassung der Anlage 1 zum TVoD — Entgeltordnung (VKA) gibt
den Stand vom 1. Januar 2025 wieder. Die Anderungen der Tarifeinigung vom
6. April 2025 sind vollstandig enthalten.






Entgeltordnung (VKA)

Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA)

Inhaltsverzeichnis

Grundsatzliche Eingruppierungsregelungen (Vorbemerkungen)
Vorrang spezieller Tatigkeitsmerkmale

Tatigkeitsmerkmale mit Anforderungen in der Person
Wissenschaftliche Hochschulbildung

Hochschulbildung

Anerkannte Ausbildungsberufe

Ubergangsregelungen zu in der DDR erworbenen Abschliissen
Ausbildungs- und Prufungspflicht

Geltungsausschluss fur Lehrkrafte

Unterstellungsverhaltnisse

5 © e N R b=

0. Standige Vertreterinnen und Vertreter

Teil A Allgemeiner Teil
.  Allgemeine Tatigkeitsmerkmale
1.  Entgeltgruppe 1 (einfachste Tatigkeiten)
2.  Entgeltgruppen 2 bis 9a (handwerkliche Tatigkeiten)

3. Entgeltgruppen 2 bis 12 (Buro-, Buchhalterei-, sonstiger Innen-
dienst und AuRRendienst)

4. Entgeltgruppen 13 bis 15
Il. Spezielle Tatigkeitsmerkmale
Bezugerechnerinnen und Bezligerechner
Beschaftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik
Ingenieurinnen und Ingenieure
Meisterinnen und Meister
Technikerinnen und Techniker

AR

Vorlesekrafte fur Blinde
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Teil B

Entgeltordnung (VKA)

Besonderer Teil

.
IV.

VL.
VILI.

VIIL.

IX.

XI.

Apothekerinnen und Apotheker

Arztinnen und Arzte sowie Zahnarztinnen und Zahnirzte

1. Arztinnen und Arzte sowie Zahnarztinnen und Zahnarzte

2. Arztinnen und Arzte sowie Zahnarztinnen und Zahnarzte im Gel-
tungsbereich des Besonderen Teils Krankenhauser (BT-K)

Beschiftigte in Baderbetrieben

Baustellenaufseherinnen und Baustellenaufseher

Beschiftigte in Bibliotheken, Blichereien, Archiven, Museen und
anderen wissenschaftlichen Anstalten

Beschiftigte im Fernmeldebetriebsdienst
Beschaftigte in der Fleischuntersuchung
Fotografinnen und Fotografen
Beschaftigte im Fremdsprachendienst

Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Beschif-
tigte

Beschiftigte in Gesundheitsberufen

1. Beschaftigte in der Pflege

2. Leitende Beschaftigte in der Pflege

3. Lehrkrafte in der Pflege

4. Kardiotechnikerinnen und Kardiotechniker

4a. Alltagsbegleiterinnen und -begleiter, Betreuungskrafte sowie
Prasenzkrafte

Diatassistentinnen und Diatassistenten
Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten
HNO-Audiologie-Assistentinnen und -Assistenten
Logopadinnen und Logopaden

© ® N o O

Masseurinnen und medizinische Bademeisterinnen sowie Mass-
eure und medizinische Bademeister

10. Medizinisch-technische Assistentinnen und Assistenten

11. Medizinische Dokumentarinnen und Dokumentare

12. Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte

13. Orthoptistinnen und Orthoptisten

14. Pharmazeutisch-kaufmannische Angestellte

15. Pharmazeutisch-technische Assistentinnen und Assistenten
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XIL.
XIIL.
XIV.

XV.

XVI.
XVIL.
XVIIL.
XIX.
XX.
XXI.

XXIL.

XXIILI.
XXIV.
XXV.

XXVI.

XXVIL.

Entgeltordnung (VKA)

16. Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten
17. Praparationstechnische Assistentinnen und Assistenten

18. Psychologische Psychotherapeutinnen und -therapeuten sowie
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und
-therapeuten

19. Zahntechnikerinnen und Zahntechniker
20. Leitende Beschaftigte

21. Lehrkrafte an staatlich anerkannten Lehranstalten flir medizini-
sche Berufe (Schulen)

Beschaftigte in Hafen und Fahrbetrieben
Beschiftigte im Kassen- und Rechnungswesen

Beschaftigte im kommunalen feuerwehrtechnischen Dienst
1.  Beschaftigte im kommunalen feuerwehrtechnischen Dienst
2. Feuerwehrgeratewartinnen und Feuerwehrgeratewarte

3. Beschaftigte in Feuerwehrtechnischen Zentralen (Feuerwehr-
technischen Zentren)

Beschiftigte in der Konservierung, Restaurierung, Praparierung
und Grabungstechnik

Laborantinnen und Laboranten
Leiterinnen und Leiter von Registraturen
Beschiftigte in Leitstellen

Beschaftigte in Magazinen und Lagern
Musikschullehrerinnen und -lehrer
Reproduktionstechnische Beschaftigte

Beschaftigte im Rettungsdienst
1.  Beschaftigte im Rettungsdienst
2. Beschaftigte an Rettungsdienstschulen

Schulhausmeisterinnen und Schulhausmeister
Beschaftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
Beschaftigte in Sparkassen

Technische Assistentinnen und Assistenten sowie Chemotech-
nikerinnen und -techniker

Beschaftigte an Theatern und Biihnen
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XXVIIl. Tierarztinnen und Tierarzte
XXIX. Vermessungsingenieurinnen und Vermessungsingenieure

XXX. Vermessungstechnikerinnen und -techniker sowie Geomatikerin-
nen und Geomatiker

XXXI. Vorsteherinnen und Vorsteher von Kanzleien
XXXIl. Zeichnerinnen und Zeichner

Anhang Regelungskompetenzen
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Entgeltordnung (VKA)

Grundsatzliche Eingruppierungsregelungen (Vorbemerkungen)

Vorrang spezieller Tatigkeitsmerkmale

'Fir Beschéaftigte, deren Tatigkeit in einem speziellen Tatigkeitsmerkmal aufgefiihrt
ist, gelten die allgemeinen Tatigkeitsmerkmale (Teil A Abschnitt ) weder in der Ent-
geltgruppe, in der sie aufgefuhrt sind, noch in einer héheren Entgeltgruppe.

Die Allgemeinen Tatigkeitsmerkmale der Entgeltgruppen 2 bis 12 fiir Beschéaftigte
im Buro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und Aul3endienst (Teil A Abschnitt |
Ziffer 3) gelten, sofern die auszulibende Tatigkeit einen unmittelbaren Bezug zu den
eigentlichen Aufgaben der betreffenden Verwaltungsdienststellen, -behdrden oder
-institutionen hat.

3Fir Beschaftigte mit handwerklichen Tatigkeiten, deren Tatigkeit nicht in einem
speziellen Tatigkeitsmerkmal aufgefuhrt ist, gelten die allgemeinen Tatigkeitsmerk-
male fur Beschaftigte mit handwerklichen Tatigkeiten (Teil A Abschnitt | Ziffer 2); die
allgemeinen Tatigkeitsmerkmale fir Beschaftigte im Blro-, Buchhalterei-, sonstigen
Innendienst und AulRendienst (Teil A Abschnitt | Ziffer 3) gelten nicht.

4Fir Beschaftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und
entsprechender Tatigkeit sowie fur sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwerti-
ger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausiben, gelten
die allgemeinen Tatigkeitsmerkmale der Entgeltgruppen 13 bis 15 (Teil A Abschnitt |
Ziffer 4), es sei denn, dass ihre Tatigkeit in einem speziellen Tatigkeitsmerkmal auf-
gefuhrt ist.

SWird ein Arbeitsvorgang von einem speziellen Tatigkeitsmerkmal erfasst, findet
dieses auch dann Anwendung, wenn die / der Beschaftigte aulerhalb des Geltungs-
bereichs des Besonderen Teils bzw. der Besonderen Teile des TVOD beschaftigt
ist, zu dem bzw. denen dieses Tatigkeitsmerkmal vereinbart ist.

Protokollerklarung zu Nr. 1 Satz 2:

Die allgemeinen Tatigkeitsmerkmale fur Beschaftigte im Blro-, Buchhalterei-, sons-
tigen Innendienst und im Aulendienst (Teil A Abschnitt | Ziffer 3) besitzen eine Auf-
fangfunktion in dem gleichen Umfang wie — bestatigt durch die bisherige standige
Rechtsprechung des BAG — die bisherigen ersten Fallgruppen des Allgemeinen
Teils der Anlage 1a zum BAT.

Protokollerklarung zu Nr. 1 Satz 3:

Spezielle Tatigkeitsmerkmale im Sinne des Satzes 3 sind auch die als Beispiele
bezeichneten Tatigkeitsmerkmale in den mit einem Mitgliedverband der VKA abge-
schlossenen Tarifvertragen.
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Tatigkeitsmerkmale mit Anforderungen in der Person

'Ist in einem Tatigkeitsmerkmal eine Vorbildung oder Ausbildung als Anforderung
bestimmt, sind Beschaftigte, die die geforderte Vorbildung oder Ausbildung nicht
besitzen,

- wenn nicht auch ,sonstige Beschaftigte® von diesem Tatigkeitsmerkmal erfasst
werden oder

- wenn auch ,sonstige Beschaftigte® von diesem Tatigkeitsmerkmal erfasst wer-
den, diese Beschaftigten jedoch nicht die Voraussetzungen des ,sonstigen Be-
schaftigten® erfullen,

bei Erflllung der sonstigen Anforderungen dieses Tatigkeitsmerkmals in der nachst
niedrigeren Entgeltgruppe eingruppiert. 2Satz 1 gilt entsprechend fiir Tatigkeits-
merkmale, die bei Erfullung qualifizierter Anforderungen eine hoéhere Eingruppie-
rung vorsehen. 3Satz 1 gilt nicht, wenn die Entgeltordnung flr diesen Fall ein Tatig-
keitsmerkmal (z.B. ,in der Tatigkeit von ...") enthalt.

Wissenschaftliche Hochschulbildung

'Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung liegt vor, wenn das Stu-
dium an einer staatlichen Hochschule im Sinne des § 1 Hochschulrahmengesetz
(HRG) oder einer nach § 70 HRG staatlich anerkannten Hochschule

a) miteiner nicht an einer Fachhochschule abgelegten ersten Staatsprifung, Ma-
gisterpriifung oder Diplomprufung oder

b)  mit einer Masterprufung
beendet worden ist.

2Diesen Priifungen steht eine Promotion oder die Akademische Abschlusspriifung
(Magisterprufung) einer Philosophischen Fakultat nur in den Fallen gleich, in denen
die Ablegung einer ersten Staatsprufung, einer Masterpriufung oder einer Diplom-
prifung nach den einschlagigen Ausbildungsvorschriften nicht vorgesehen ist. 3Eine
abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung im Sinne des Satzes 1
Buchst. a setzt voraus, dass die Abschlussprifung in einem Studiengang abgelegt
wurde, der seinerseits mindestens das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine
Hochschulreife oder einschlagige fachgebundene Hochschulreife) oder eine andere
landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung als Zugangsvoraussetzung erfor-
dert, und fur den Abschluss eine Regelstudienzeit von mindestens acht Semestern
— ohne etwaige Praxissemester, Prifungssemester o. A. — vorschreibt. “Ein Ba-
chelorstudiengang erflllt diese Voraussetzung auch dann nicht, wenn mehr als
sechs Semester flir den Abschluss vorgeschrieben sind. °Der Masterstudiengang
muss nach den Regelungen des Akkreditierungsrats akkreditiert sein. °Ein Ab-
schluss an einer auslandischen Hochschule gilt als abgeschlossene wissenschaft-
liche Hochschulbildung, wenn er von der zustandigen staatlichen Stelle als dem
deutschen Hochschulabschluss vergleichbar bewertet wurde.

Protokollerklarung zu Satz 5:

Das Akkreditierungserfordernis ist bis zum 31. Dezember 2029 ausgesetzt.
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Hochschulbildung

'Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt vor, wenn von einer staatlichen Hoch-
schule im Sinne des § 1 HRG oder einer nach § 70 HRG staatlich anerkannten
Hochschule ein Diplomgrad mit dem Zusatz "Fachhochschule" ("FH"), ein anderer
nach § 18 HRG gleichwertiger Abschlussgrad oder ein Bachelorgrad verliehen
wurde. 2Die Abschlusspriifung muss in einem Studiengang abgelegt worden sein,
der seinerseits mindestens das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine Hochschul-
reife oder einschlagige fachgebundene Hochschulreife) oder eine andere landes-
rechtliche Hochschulzugangsberechtigung als Zugangsvoraussetzung erfordert,
und fir den Abschluss eine Regelstudienzeit von mindestens sechs Semestern —
ohne etwaige Praxissemester, Priifungssemester o. A. — vorschreibt. 3Der Bachelor-
studiengang muss nach den Regelungen des Akkreditierungsrats akkreditiert sein.
4Dem gleichgestellt sind Abschliisse in akkreditierten Bachelorausbildungsgangen
an Berufsakademien. °Nr. 3 Satz 6 gilt entsprechend.

Protokollerklarung zu Satz 3 und 4:

Das Akkreditierungserfordernis ist bis zum 31. Dezember 2029 ausgesetzt.

Anerkannte Ausbildungsberufe

'Anerkannte Ausbildungsberufe sind nur solche, die auf der Grundlage des Berufs-
bildungsgesetzes bzw. der Handwerksordnung geregelt sind.

2Soweit in Tarifvertragen auf Landesebene bzw. im Tarifvertrag zu § 20 Abs. 1
BMT-G-O (Lohngruppenverzeichnis) Beschaftigte mit handwerklichen Tatigkeiten
und verwaltungs- oder betriebseigener Prifung Beschaftigten mit erfolgreich abge-
schlossener Ausbildung gleichgestellt sind, bleiben diese Regelungen unberihrt.
3Die im Bereich der jeweiligen kommunalen Arbeitgeberverbande bestehenden
Richtlinien finden weiterhin Anwendung.

4In Tatigkeitsmerkmalen genannte Ausbildungsberufe umfassen auch die entspre-
chenden friheren Ausbildungsberufe vor Inkrafttreten der Anlage 1 — Entgeltord-
nung (VKA).

Ubergangsregelungen zu in der DDR erworbenen Abschliissen

(1) 'Aufgrund des Artikels 37 des Einigungsvertrages und der Vorschriften hierzu
als gleichwertig festgestellte Abschlusse, Prufungen und Befahigungsnach-
weise stehen ab dem Zeitpunkt ihres Erwerbs den in den Tatigkeitsmerkmalen
geforderten entsprechenden Anforderungen gleich. ?Ist die Gleichwertigkeit
erst nach Erfullung zusatzlicher Erfordernisse festgestellt worden, gilt die
Gleichstellung ab der Feststellung.

(2) Facharbeiterinnen und Facharbeiter mit einem im Beitrittsgebiet erworbenen
Facharbeiterzeugnis, das nach Artikel 37 des Einigungsvertrages und der Vor-
schriften hierzu dem Prifungszeugnis in einem anerkannten Ausbildungsberuf
mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren bzw. mit einer kirze-
ren Ausbildungsdauer gleichgestellt ist, werden bei entsprechender Tatigkeit
wie Beschaftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem solchen
Ausbildungsberuf eingruppiert.
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Ausbildungs- und Prifungspflicht

(1)

(2)

Im Bereich der kommunalen Arbeitgeberverbande Baden-Wurttemberg, Bay-
ern, Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saar und
Schleswig-Holstein sind Beschaftigte im Blro-, Buchhalterei-, sonstigen In-
nendienst und im AufRendienst (Teil A Abschnitt | Ziffer 3) sowie im Kassen-
und Rechnungswesen (Teil B Abschnitt XIIl), die nicht die Anforderungen der
Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 bzw. der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 1 erflllen,
nur dann in den in Absatz 2 genannten Entgeltgruppen eingruppiert, wenn sie
die der jeweiligen Entgeltgruppe entsprechende Tatigkeit auszuiben haben
und nach MalRgabe des Absatzes 2 mit Erfolg an einem Lehrgang mit abschlie-
Render Prufung teilgenommen haben.

Protokollerklarung zu Absatz 1:

Die Tarifvertrage auf der Landesebene im Bereich des Kommunalen Arbeitge-
berverbands Nordrhein-Westfalen und des Kommunalen Arbeitgeberverbands
Rheinland-Pfalz bleiben bestehen.

'Fur die Eingruppierung in eine der Entgeltgruppen 5 bis 9a ist eine Erste Pri-
fung abzulegen. ?Fir die Eingruppierung in eine der Entgeltgruppen 9b bis 12
ist eine Zweite Priifung abzulegen. 3Satz 1 und 2 gelten nur fir auf der Fall-
gruppe 2 der Entgeltgruppen 5 bzw. 9b aufbauende Eingruppierungen.

Protokollerklarung zu den Absatzen 1 und 2:

'Die Lehrgéange und Priifungen werden bei den durch die Lander oder durch die
kommunalen Spitzenverbande anerkannten Verwaltungsschulen oder Studieninsti-
tute durchgefiihrt. 2Hierzu rechnen auch solche Lehrgénge und Prifungen, die nicht
fur Beamtinnen/Beamte (Beamtenanwarter/-innen) und Beschaftigte gemeinsam,
sondern als Sonderlehrgange fur Beschaftigte durchgefihrt werden.

3)

"Hat eine Beschaftigte/ein Beschaftigter die fiir ihre/seine Eingruppierung nach
den Absatzen 1 und 2 vorgeschriebene Prufung nicht abgelegt, ist ihr/ihm als-
bald die Moglichkeit zu geben, Ausbildung und Priifung nachzuholen. ?Besteht
hierzu aus Grunden, die die/der Beschaftigte nicht zu vertreten hat, keine Mog-
lichkeit oder befindet sich die/der Beschaftigte in der Ausbildung, erhalt sie/er
mit Beginn der malkgebenden Beschaftigung eine personliche Zulage. 2Die
Zulage wird in Héhe des Unterschiedes zwischen dem Entgelt, das sie/er je-
weils erhalten wirde, wenn sie/er zu diesem Zeitpunkt in der ihrer/seiner Ta-
tigkeit entsprechenden Entgeltgruppe eingruppiert ware, und dem jeweiligen
Entgelt ihrer/seiner bisherigen Entgeltgruppe gewahrt. “Sonstige Anspriiche
aus dem Arbeitsverhaltnis, die von der Entgeltgruppe abhangen, richten sich
wahrend der Zeit, fur die die Zulage zu zahlen ist, nach der der Tatigkeit
der/des Beschaftigten entsprechenden Entgeltgruppe.

Protokollerklarung zu Absatz 3:

'Der Arbeitgeber darf die Entsendung der/des Beschaftigten zu einem Lehr-
gang nicht von Vorbildungsvoraussetzungen abhangig machen. 2Macht die
Schule oder das Institut die Zulassung zum Lehrgang von solchen Vorausset-
zungen abhangig, hat die/der Beschaftigte dies nicht zu vertreten.
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(4)

()

(6)

(7)

Entgeltordnung (VKA)

'Die Zulage entfallt vom Ersten des folgenden Monats an, wenn die/der Be-
schaftigte entweder

a) die Prufung auch im Wiederholungsfalle nicht bestanden hat oder

b) nicht an der ihrer/seiner Tatigkeit entsprechenden Ausbildung und Pru-
fung teilnimmt, nachdem ihr/ihm die Moglichkeit hierzu geboten worden
ist.

2Sie entfallt ferner, wenn die/der Beschéaftigte nach bestandener Priifung in der
ihrer/seiner Tatigkeit entsprechenden Entgeltgruppe eingruppiert ist. 3In die-
sem Falle erhalt die/der Beschaftigte das Entgelt, das sie/er erhalten hatte,
wenn sie/er in dem in Absatz 3 Satz 2 genannten Zeitpunkt in der héheren
Entgeltgruppe eingruppiert ware.

Von der Ausbildungs- und Prafungspflicht sind Beschaftigte befreit

a) mit einer mindestens zwanzigjahrigen Berufserfahrung bei einem Arbeit-
geber, der vom Geltungsbereich des TVAD oder eines vergleichbaren
Tarifvertrags erfasst wird, oder bei einem anderen 6ffentlich-rechtlichen
Arbeitgeber,

b) deren Arbeitsvertrag befristet oder mit einer auflésenden Bedingung ver-
sehen ist,

c) die in einem Spezialgebiet besonders herausragende Fachkenntnisse
aufweisen und in diesem Spezialgebiet beschaftigt werden,

d) die in Krankenhausern, Pflege- und Betreuungseinrichtungen, Versor-
gungs-, Nahverkehrs- oder Hafenbetrieben tatig sind.

Protokollerklarung zu Absatz 5 Buchst. b:

Wird der Arbeitsvertrag in ein Beschaftigungsverhaltnis auf unbestimmte Zeit
umgewandelt, gelten die Bestimmungen dieser Vorbemerkung.

Von der Verpflichtung zur Ausbildung und Prifung kann insoweit abgesehen
werden, als die/der Beschaftigte aullerhalb des kommunalen Bereiches eine
oder mehrere Prifungen abgelegt hat, die den Prifungen nach Absatz 2
gleichwertig sind.

Die Absatze 1 bis 6 gelten im Bereich der Sparkassen mit folgenden Maldga-
ben entsprechend:

a) Absatz 2 Satz 3 gilt in folgender Fassung:

,3Satz 1 und 2 gelten nur fir nicht auf der Fallgruppe 1 der Entgeltgrup-
pen 5 bzw. 9b aufbauende Eingruppierungen.”

b) Die Abschlussprufung fur den Beruf der Bankkauffrau/des Bankkauf-
manns oder eine entsprechende Prufung an einer Sparkassenschule, die
als Zulassungsvoraussetzung fur den Besuch des Sparkassenfachlehr-
gangs anerkannt ist, gelten als Erste Prufung.
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Geltungsausschluss flr Lehrkrifte

Die Entgeltordnung gilt nicht flir Beschaftigte, die als Lehrkrafte - auch wenn sie
nicht unter Abschnitt VIII Sonderregelungen (VKA) § 51 BT-V fallen - beschaftigt
sind, soweit nicht ein besonderes Tatigkeitsmerkmal vereinbart ist.

Unterstellungsverhaltnisse

'Soweit die Eingruppierung von der Zahl der unterstellten oder in der Regel unter-
stellten Beschaftigten abhangig ist, rechnen hierzu auch Beamtinnen und Beamte
der vergleichbaren Besoldungsgruppen. 2Flr diesen Zweck ist vergleichbar:

der Entgelt- die Besoldungs-
gruppe gruppe
2 A2
3 A3
4 A4
5 A5
6 A6
7 A7
8 A8
9a, 9b, 9c A9
10 A 10
11 A11
12 A12
13 A 13
14 A14
15 A 15

3Bei der Zahl der unterstellten oder in der Regel unterstellten bzw. beaufsichtigten
oder der in dem betreffenden Bereich beschaftigten Personen zahlen
Teilzeitbeschaftigte entsprechend dem Verhaltnis der mit ihnen im Arbeitsvertrag
vereinbarten Arbeitszeit  zur regelmaidigen Arbeitszeit einer/eines
Vollzeitbeschaftigten. *Flir die Eingruppierung ist es unschadlich, wenn im
Organisations- und Stellenplan zur Besetzung ausgewiesene Stellen nicht besetzt
sind.

Vertreterinnen und Vertreter

Standige Vertreterinnen und Vertreter sind nicht die Vertreterinnen und Vertreter in
Urlaubs- und sonstigen Abwesenheitsfallen.
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Teil A
Allgemeiner Teil

I
Allgemeine Tatigkeitsmerkmale

Entgeltgruppe 1 (einfachste Tatigkeiten)
Entgeltgruppe 1

Beschaftigte mit einfachsten Tatigkeiten, zum Beispiel
- Essens- und Getrankeausgeber/innen,
- Garderobenpersonal,

- Spulen und Gemuseputzen und sonstige Tatigkeiten im Haus- und Kichenbe-
reich,

- Reiniger/innen in Auldenbereichen wie Hofe, Wege, Grunanlagen, Parks,
- Warter/innen von Bedurfnisanstalten,

- Servierer/innen,

- Hausarbeiter/innen,

- Hausgehilfe/Hausgehilfin,

- Bote/Botin (ohne Aufsichtsfunktion).

Erganzungen kdnnen durch landesbezirklichen Tarifvertrag geregelt werden.
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Entgeltgruppen 2 bis 9a (handwerkliche Tatigkeiten)
Entgeltgruppe 2

Beschaftigte mit einfachen Tatigkeiten.

('Einfache Tatigkeiten sind Tatigkeiten, die keine Vor- oder Ausbildung, aber eine
fachliche Einarbeitung erfordern, die tber eine sehr kurze Einweisung oder Anlern-
phase hinausgeht. 2Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen Kenntnisse und Fer-
tigkeiten, die fur die Beherrschung der Arbeitsablaufe als solche erforderlich sind.)

Entgeltgruppe 3

Beschaftigte, deren Tatigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 2 heraushebt,
dass sie eine eingehende fachliche Einarbeitung erfordert.

Entgeltgruppe 4

1.  Beschaftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem anerkann-
ten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von weniger als drei Jahren,
die in ihrem oder einem diesem verwandten Beruf beschaftigt werden.

2. Beschaftigte mit schwierigen Tatigkeiten.

("Schwierige Tatigkeiten sind Tatigkeiten, die mehr als eine eingehende fach-
liche Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 3 erfordern. 2Danach missen
Tatigkeiten anfallen, die an das Uberlegungsvermégen oder das fachliche Ge-
schick Anforderungen stellen, die Uber das Mal® dessen hinausgehen, was
ublicherweise von Beschaftigten der Entgeltgruppe 3 verlangt werden kann.)

Entgeltgruppe 5

Beschaftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem anerkannten
Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren, die in
ihrem oder einem diesem verwandten Beruf beschaftigt werden.

Entgeltgruppe 6

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5, die hochwertige Arbeiten verrichten.

(Hochwertige Arbeiten sind Arbeiten, die an das Uberlegungsvermégen und das
fachliche Geschick der/des Beschaftigten Anforderungen stellen, die uber das Mal}
dessen hinausgehen, was Ublicherweise von Beschaftigten der Entgeltgruppe 5 ver-
langt werden kann.)

Entgeltgruppe 7

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5, die besonders hochwertige Arbeiten verrichten.

(Besonders hochwertige Arbeiten sind Arbeiten, die neben vielseitigem, hochwerti-
gem fachlichen Konnen besondere Umsicht und Zuverlassigkeit erfordern.)
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Entgeltgruppe 8

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5, deren Tatigkeiten in einem landesbezirklichen Ta-
rifvertrag abschlie3end aufgefuhrt sind.

Entgeltgruppe 9a

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5, deren Tatigkeiten in einem landesbezirklichen Ta-
rifvertrag abschlielRend aufgefihrt sind.

Entgeltgruppen 2 bis 12 (Biiro-, Buchhalterei-, sonstiger Innendienst und Au-
Rendienst)

Vorbemerkung

Buchhaltereidienst bezieht sich nur auf Tatigkeiten von Beschaftigten, die mit kauf-
mannischer Buchflihrung beschaftigt sind.

Entgeltgruppe 2

Beschaftigte mit einfachen Tatigkeiten.

('"Einfache Tatigkeiten sind Tatigkeiten, die keine Vor- oder Ausbildung, aber eine
fachliche Einarbeitung erfordern, die tber eine sehr kurze Einweisung oder Anlern-
phase hinausgeht. 2Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen Kenntnisse und Fer-
tigkeiten, die fur die Beherrschung der Arbeitsablaufe als solche erforderlich sind.)

Entgeltgruppe 3

Beschaftigte, deren Tatigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 2 heraushebt,
dass sie eine eingehende fachliche Einarbeitung erfordert.

Entgeltgruppe 4

1.  Beschaftigte, deren Tatigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 3 heraus-
hebt, dass sie mindestens zu einem Viertel grindliche Fachkenntnisse erfor-
dert.

(Grundliche Fachkenntnisse erfordern nahere Kenntnisse von Rechtsvor-
schriften oder naheres kaufmannisches oder technisches Fachwissen usw.
des Aufgabenkreises.)

2. Beschaftigte mit schwierigen Tatigkeiten.

('Schwierige Tatigkeiten sind Tatigkeiten, die mehr als eine eingehende fach-
liche Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 3 erfordern. 2Danach miissen
Tatigkeiten anfallen, die an das Uberlegungsvermégen oder das fachliche Ge-
schick Anforderungen stellen, die uber das Mal} dessen hinausgehen, was
ublicherweise von Beschaftigten der Entgeltgruppe 3 verlangt werden kann.)
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Entgeltgruppe 5

1.  Beschaftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem anerkann-
ten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren
und entsprechender Tatigkeit.

2. Beschaftigte, deren Tatigkeit grundliche Fachkenntnisse erfordert.

(Grundliche Fachkenntnisse erfordern nahere Kenntnisse von Rechtsvor-
schriften oder naheres kaufmannisches oder technisches Fachwissen usw.
des Aufgabenkreises.)

Entgeltgruppe 6

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1, deren Tatigkeit grindliche und viel-
seitige Fachkenntnisse erfordert, sowie

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 2, deren Tatigkeit vielseitige Fach-
kenntnisse erfordert.

('Die griindlichen und vielseitigen Fachkenntnisse brauchen sich nicht auf das ge-
samte Gebiet der Verwaltung (des Betriebes), bei der die/der Beschaftigte tatig ist,
zu beziehen. ?Der Aufgabenkreis der/des Beschaftigten muss aber so gestaltet sein,
dass er nur beim Vorhandensein grundlicher und vielseitiger Fachkenntnisse ord-
nungsgemal bearbeitet werden kann.)

Entgeltgruppe 7

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6, deren Tatigkeit mindestens zu einem Funftel
selbststandige Leistungen erfordert.

(Selbststandige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen
entsprechendes selbststandiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung
einer eigenen geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann diese Anforde-
rung nicht erfullen.)

Entgeltgruppe 8

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6, deren Tatigkeit mindestens zu einem Drittel
selbststandige Leistungen erfordert.

(Selbststandige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen
entsprechendes selbststandiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung
einer eigenen geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann diese Anforde-
rung nicht erftllen.)

Entgeltgruppe 9a
Beschaftigte der Entgeltgruppe 6, deren Tatigkeit selbststandige Leistungen erfor-

dert.

(Selbststandige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen
entsprechendes selbststandiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung
einer eigenen geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann diese Anforde-
rung nicht erfullen.)
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Entgeltgruppe 9b

1.  Beschaftigte mit abgeschlossener Hochschulbildung und entsprechender Ta-
tigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten
und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausiben.

2. Beschaftigte, deren Tatigkeit grindliche, umfassende Fachkenntnisse und
selbststandige Leistungen erfordert.

(Grundliche, umfassende Fachkenntnisse bedeuten gegenlber den in den
Entgeltgruppen 6 bis 9a geforderten grindlichen und vielseitigen Fachkennt-
nissen eine Steigerung der Tiefe und der Breite nach.)

Entgeltgruppe 9c

Beschaftigte, deren Tatigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 9b heraushebt,
dass sie besonders verantwortungsvoll ist.

Entgeltgruppe 10

Beschaftigte, deren Tatigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere
Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 9c heraushebt.

Entgeltgruppe 11

Beschaftigte, deren Tatigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung
aus der Entgeltgruppe 9c heraushebt.

Entgeltgruppe 12

Beschaftigte, deren Tatigkeit sich durch das Mal} der damit verbundenen Verant-
wortung erheblich aus der Entgeltgruppe 11 heraushebt.

Entgeltgruppen 13 bis 15
Entgeltgruppe 13

1.  Beschaftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und
entsprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwer-
tiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten austben.

2. Beschaftigte in kommunalen Einrichtungen und Betrieben, deren Tatigkeit we-
gen der Schwierigkeit der Aufgaben und der Grolie ihrer Verantwortung
ebenso zu bewerten ist wie Tatigkeiten nach Fallgruppe 1.

105



Entgeltordnung (VKA)

Entgeltgruppe 14

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, deren Tatigkeit sich mindes-
tens zu einem Drrittel

- durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder

- durch das Erfordernis hochwertiger Leistungen bei besonders schwieri-
gen Aufgaben

aus der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 heraushebt.

Beschaftigte in kommunalen Einrichtungen und Betrieben, deren Tatigkeit we-
gen der Schwierigkeit der Aufgaben und der Grolle ihrer Verantwortung
ebenso zu bewerten ist wie Tatigkeiten nach Fallgruppe 1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, denen mindestens drei Be-
schaftigte mindestens der Entgeltgruppe 13 durch ausdrickliche Anordnung
standig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklarung)

Entgeltgruppe 15

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, deren Tatigkeit sich
- durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung sowie

- erheblich durch das Mal} der damit verbundenen Verantwortung
aus der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 heraushebt.

Beschaftigte in kommunalen Einrichtungen und Betrieben, deren Tatigkeit we-
gen der Schwierigkeit der Aufgaben und der Grolie ihrer Verantwortung
ebenso zu bewerten ist wie Tatigkeiten nach Fallgruppe 1.

Beschaftigte mit der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, denen mindestens flnf
Beschaftigte mindestens der Entgeltgruppe 13 durch ausdrickliche Anord-
nung standig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklarung)

Protokollerklarung:

Bei der Zahl der Unterstellten zahlen nicht mit:

a)
b)

Beschaftigte der Entgeltgruppe 13 nach Abschnitt Il Ziffern 2 und 3,
Beamte des gehobenen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13.
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Il
Spezielle Tatigkeitsmerkmale

Beziigerechnerinnen und Beziigerechner

Entgeltgruppe 5

Berechnerinnen und Berechner von Dienst- oder Versorgungsbezugen, von Entgel-
ten, einschliel3lich der Krankenbezlige oder Urlaubsentgelte deren Tatigkeit grind-
liche Fachkenntnisse erfordert.

(Grundliche Fachkenntnisse erfordern nahere Kenntnisse von Rechtsvorschriften
oder naheres kaufmannisches oder technisches Fachwissen usw. des Aufgaben-
kreises.)

(Hierzu Protokollerklarung)

Entgeltgruppe 6

1.

Beschaftigte, deren Tatigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 5 heraus-
hebt, dass aufgrund der angegebenen Merkmale Dienst- oder Versorgungs-
bezlige, Entgelte einschlielllich der Krankenbeziige und Urlaubsentgelte
selbststandig zu errechnen sind.

(Hierzu Protokollerklarung)

Beschaftigte, die aufgrund der angegebenen Merkmale die fur die Errechnung
und Zahlbarmachung der Dienst- oder Versorgungsbezuge, Entgelte ein-
schliel3lich der Krankenbezlige und Urlaubsentgelte im DV-Verfahren erfor-
derlichen Arbeiten und Kontrollen zur maschinellen Berechnung verantwortlich
vornehmen.

(Hierzu Protokollerklarung)

Entgeltgruppe 7

1.

Beschaftigte, deren Tatigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 5 heraus-
hebt, dass aufgrund der angegebenen Merkmale Entgelte einschlieRlich der
Krankenbezlge und Urlaubsentgelte selbststandig zu errechnen sind und der
damit zusammenhangende Schriftwechsel selbststandig zu fihren ist.

(Hierzu Protokollerklarung)

Beschaftigte, die aufgrund der angegebenen Merkmale die fur die Errechnung
und Zahlbarmachung der Dienst- oder Versorgungsbezuge, Entgelte ein-
schliel3lich der Krankenbezlige und Urlaubsentgelte im DV-Verfahren erfor-
derlichen Arbeiten und Kontrollen zur maschinellen Berechnung verantwortlich
vornehmen und den damit zusammenhangenden Schriftwechsel selbststandig
fuhren.

(Hierzu Protokollerklarung)
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Entgeltgruppe 9a

1.

Beschaftigte, deren Tatigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6 Fall-
gruppe 1 heraushebt, dass aufgrund der angegebenen tatsachlichen Verhalt-
nisse Entgelte einschliel3lich der Krankenbezliige und Urlaubsentgelte selb-
standig zu errechnen und die damit zusammenhangenden Arbeiten (z.B. Fest-
stellen der Versicherungspflicht in der Sozialversicherung und der Zusatzver-
sicherung, Bearbeiten von Abtretungen und Pfandungen) selbststandig aus-
zufihren sind sowie der damit zusammenhangende Schriftwechsel selbststan-
dig zu fuhren ist.

(Das Tatigkeitsmerkmal ist auch erfullt, wenn die/der Beschaftigte die Beschaf-
tigungszeit sowie das Tabellenentgelt nach §§ 15 und 16 TV6D bei der Ein-
stellung nicht festzusetzen und Abtretungen und Pfandungen nicht zu bearbei-
ten hat.)

(Hierzu Protokollerklarung)

Beschaftigte, deren Tatigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6 Fall-
gruppe 2 heraushebt, dass aufgrund der angegebenen tatsachlichen Verhalt-
nisse die fur die Errechnung und Zahlbarmachung der Dienst- oder Versor-
gungsbezlige, Entgelte, einschliellich der Krankenbeziige und Urlaubsent-
gelte im DV-Verfahren notwendigen Merkmale und die sonstigen Anspruchs-
voraussetzungen festzustellen, die erforderlichen Arbeiten (z.B. Feststellen
der Versicherungspflicht in der Sozialversicherung und der Zusatzversiche-
rung, Bearbeiten von Abtretungen und Pfandungen) und Kontrollen zur ma-
schinellen Berechnung verantwortlich vorzunehmen sind sowie der damit zu-
sammenhangende Schriftwechsel selbststandig zu flhren ist.

(Das Tatigkeitsmerkmal ist auch erfullt, wenn die/der Beschaftigte das Besol-
dungsdienstalter nicht erstmals, die ruhegehaltfahigen Dienstbezige nicht
erstmals, die ruhegehaltfahige Dienstzeit, die Beschaftigungszeit sowie das
Tabellenentgelt nach §§ 15 und 16 TVGOD bei der Einstellung nicht festzuset-
zen, keine Widerspruchsbescheide zu erteilen und Abtretungen und Pfandun-
gen nicht zu bearbeiten hat.)

(Hierzu Protokollerklarung)

Beschaftigte, denen mindestens drei Beschaftigte mit Tatigkeiten mindestens
der Entgeltgruppe 6 Fallgruppen 1 oder 2 durch ausdruckliche Anordnung
standig unterstellt sind.

Entgeltgruppe 9b

Beschaftigte, denen mindestens vier Beschaftigte mit Tatigkeiten mindestens der
Entgeltgruppe 9a Fallgruppen 1 oder 2 durch ausdruckliche Anordnung standig un-

terstellt sind.

Protokollerklarung:

Zu den Dienst- oder Versorgungsbezigen, Entgelten im Sinne dieses Tatigkeits-
merkmals gehdren gegebenenfalls auch sonstige Leistungen, z.B. Kindergeld, Bei-
tragszuschuss nach § 257 SGB V, vermdgenswirksame Leistungen.
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Beschiftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik

Vorbemerkung

"Nach dem Abschnitt Il Ziffer 2 sind Beschaftigte eingruppiert, die sich mit Systemen
der Informations- und Kommunikationstechnik befassen ohne Ricksicht auf ihre or-
ganisatorische Eingliederung. ?Zu diesen Systemen zahlen insbesondere informa-
tionstechnische Hard- und Softwaresysteme, Anwendungsprogramme, Datenban-
ken, Komponenten der Kommunikationstechnik in lokalen IKT-Netzen und IKT-
Weitverkehrsnetzen sowie Produkte und Services, die mit diesen Systemen erstellt
werden. 3Dabei werden Tatigkeiten im gesamten Lebenszyklus eines solchen IKT-
Systems erfasst, also dessen Planung, Spezifikation, Entwurf, Design, Erstellung,
Implementierung, Test, Integration in die operative Umgebung, Produktion, Optimie-
rung und Tuning, Pflege, Fehlerbeseitigung und Qualitatssicherung. “Auch Tatigkei-
ten zur Sicherstellung der Informationssicherheit fallen unter die nachfolgenden
Merkmale. °Da mit den informationstechnischen Systemen in der Regel Produkte
oder Services erstellt werden, gelten die nachfolgenden Tatigkeitsmerkmale auch
fur die Beschaftigten in der Produktionssteuerung und im IKT-Servicemanagement.

®Nicht unter den Abschnitt Il Ziffer 2 fallen Beschéftigte, die lediglich IKT-Systeme
anwenden oder Beschaftigte, die lediglich die Rahmenbedingungen fiir die Informa-
tions- und Kommunikationstechnik schaffen und sich die informations-technischen
Spezifikationen von den IKT-Fachleuten zuarbeiten lassen.

Entgeltgruppe 6

1. Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener Berufsausbildung (z.B.
Fachinformatikerinnen und -informatiker der Fachrichtungen Anwendungsent-
wicklung oder Systemintegration, Technische Systeminformatikerinnen und -
informatiker, IT-System-Kaufleute oder IT-Systemelektronikerinnen und -
elektroniker) und entsprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die
aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Ta-
tigkeiten ausuben.

2. Beschaftigte, deren Tatigkeit grindliche und vielseitige Fachkenntnisse erfor-
dert.

("Griindliche Fachkenntnisse erfordern nahere Kenntnisse von Rechtsvor-
schriften oder ndheres kaufmannisches oder technisches Fachwissen usw.
des Aufgabenkreises. 2Die griindlichen und vielseitigen Fachkenntnisse brau-
chen sich nicht auf das gesamte Gebiet der Verwaltung [des Betriebes], bei
der die/der Beschaftigte tatig ist, zu beziehen. 3Der Aufgabenkreis der/des Be-
schaftigten muss aber so gestaltet sein, dass er nur beim Vorhandensein
grundlicher und vielseitiger Fachkenntnisse ordnungsgemal bearbeitet wer-
den kann.)

Entgeltgruppe 7
Beschaftigte der Entgeltgruppe 6, die ohne Anleitung tatig sind.
Entgeltgruppe 8

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7, deren Tatigkeit Uber die Standardfalle hinaus Ge-
staltungsspielraum erfordert.
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Entgeltgruppe 9a

Beschaftigte der Entgeltgruppe 8, deren Tatigkeit zusatzliche Fachkenntnisse erfor-

dert.

Entgeltgruppe 9b

Beschaftigte der Entgeltgruppe 9a, deren Tatigkeit umfassende Fachkenntnisse er-
fordert.

(Umfassende Fachkenntnisse bedeuten gegenlber den in der Entgeltgruppe 9a ge-
forderten Fachkenntnissen eine Steigerung der Tiefe und der Breite nach.)

Entgeltgruppe 10

1.

Beschaftigte mit einschlagiger abgeschlossener Hochschulbildung (z. B. in der
Fachrichtung Informatik) und entsprechender Tatigkeit sowie sonstige Be-
schaftigte, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tatigkeiten ausuben.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 9b, deren Tatigkeit einen Gestaltungsspiel-
raum erfordert, der Uber den Gestaltungsspielraum in Entgeltgruppe 8 hinaus-
geht.

Entgeltgruppe 11

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 10, deren Tatigkeit sich mindestens zu einem
Drittel durch besondere Leistungen aus der Entgeltgruppe 10 heraushebt.

(Besondere Leistungen sind Tatigkeiten, deren Bearbeitung besondere Fach-
kenntnisse und besondere praktische Erfahrung voraussetzt oder die eine
fachliche Weisungsbefugnis beinhalten.)

Beschaftigte der Entgeltgruppe 10, deren Tatigkeit sich durch besondere Leis-
tungen aus der Entgeltgruppe 10 heraushebt.

(Besondere Leistungen sind Tatigkeiten, deren Bearbeitung besondere Fach-
kenntnisse und besondere praktische Erfahrung voraussetzt oder die eine
fachliche Weisungsbefugnis beinhalten.)

Entgeltgruppe 12

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 mit mindestens dreijahriger
praktischer Erfahrung, deren Tatigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch
besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder durch Spezialaufgaben aus der
Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 heraushebt.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 mit mindestens dreijahriger
praktischer Erfahrung, deren Tatigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und
Bedeutung oder durch Spezialaufgaben aus der Entgeltgruppe 11 Fall-
gruppe 2 heraushebt.
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Beschaftigte der Entgeltgruppe 10 mit mindestens dreijahriger praktischer Er-
fahrung, die durch ausdruckliche Anordnung als Leiterin oder Leiter einer
IT-Gruppe bestellt sind und denen mindestens

a) zwei Beschaftigte dieses Abschnitts mindestens der Entgeltgruppe 11
oder

b) drei Beschaftigte dieses Abschnitts mindestens der Entgeltgruppe 10
durch ausdruckliche Anordnung standig unterstellt sind.

Entgeltgruppe 13

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 2, deren Tatigkeit sich mindes-
tens zu einem Drittel durch das Mal3 der Verantwortung erheblich aus der Ent-
geltgruppe 12 Fallgruppe 2 heraushebt.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 10 mit mindestens dreijahriger praktischer Er-
fahrung, die durch ausdruckliche Anordnung als Leiterin oder Leiter einer
IT-Gruppe bestellt sind und denen mindestens

a) zwei Beschaftigte dieses Abschnitts mindestens der Entgeltgruppe 12
oder

b) drei Beschaftigte dieses Abschnitts mindestens der Entgeltgruppe 11
durch ausdruckliche Anordnung standig unterstellt sind.
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Ingenieurinnen und Ingenieure

Vorbemerkungen

1.

Ingenieurinnen und Ingenieure sind Beschaftigte, die einen erfolgreichen Ab-
schluss eines technisch-ingenieurwissenschaftlichen Studiengangs im Sinne
der Nr. 4 der grundsatzlichen Eingruppierungsregelungen (Vorbemerkungen)
einschlieBlich der Fachrichtungen Gartenbau, Landschaftsplanung/-architek-
tur oder Landschaftsgestaltung oder der Fachrichtung Forstwirtschaft nach-
weisen.

Die Tatigkeitsmerkmale der Fallgruppen 2 des Abschnitts | Ziffer 4 finden auch
auf Ingenieurinnen und Ingenieure im Sinne der Nr. 1 Anwendung; Nr. 1 Satz 4
der grundsatzlichen Eingruppierungsregelungen (Vorbemerkungen) bleibt un-
berihrt.

Entgeltgruppe 10

Ingenieurinnen und Ingenieure mit entsprechender Tatigkeit sowie sonstige Be-
schaftigte, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tatigkeiten ausuben.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe 11

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 10, deren Tatigkeit sich mindestens zu einem
Drittel durch besondere Leistungen aus der Entgeltgruppe 10 heraushebt.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

Beschaftigte der Entgeltgruppe 10, deren Tatigkeit sich durch besondere Leis-
tungen aus der Entgeltgruppe 10 heraushebt.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

Entgeltgruppe 12

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 mit langjahriger praktischer
Erfahrung, deren Tatigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere
Schwierigkeit und Bedeutung oder durch kinstlerische oder Spezialaufgaben
aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 heraushebt.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 mit langjahriger praktischer
Erfahrung, deren Tatigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung
oder durch kunstlerische oder Spezialaufgaben aus der Entgeltgruppe 11 Fall-
gruppe 2 heraushebt.
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Entgeltgruppe 13

Beschaftigte der Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 2, deren Tatigkeit sich mindestens zu
einem Drittel durch das Mal} der Verantwortung erheblich aus der Entgeltgruppe 12
Fallgruppe 2 heraushebt.

Protokollerklarungen:

1.

Entsprechende Tatigkeiten sind z. B.:

a)

Aufstellung oder Prufung von Entwirfen nicht nur einfacher Art ein-
schliellich Massen-, Kosten- und statischen Berechnungen und Verdin-
gungsunterlagen, Bearbeitung der damit zusammenhangenden laufen-
den technischen Angelegenheiten - auch im technischen Rechnungswe-
sen -, ortliche Leitung oder Mitwirkung bei der Leitung von Bauten und
Bauabschnitten sowie deren Abrechnung.

Im Bereich Garten- und Landschaftsbau: Aufstellung und Prifung von
Entwarfen nicht nur einfacher Art einschliel3lich Massen- und Kostenbe-
rechnung oder von Verdingungsunterlagen, Bearbeiten der damit zusam-
menhangenden technischen Angelegenheiten - auch im technischen
Rechnungswesen; ortliche Leitung oder Mitwirkung bei der Leitung von
nicht nur einfachen Gartenbau-, Landschaftsbau-, Obstbau-, Pflanzen-
bau-, Pflanzenschutz- oder WeinbaumalRnahmen und deren Abrech-
nung.

Besondere Leistungen sind z. B.:

a)

Aufstellung oder Prufung von Entwurfen, deren Bearbeitung besondere
Fachkenntnisse und besondere praktische Erfahrung oder kiinstlerische
Begabung voraussetzt, sowie ortliche Leitung bzw. Mitwirkung bei der
Leitung von schwierigen Bauten und Bauabschnitten und deren Abrech-
nung.

Im Bereich Garten- und Landschaftsbau: Aufstellung oder Prifung von
Entwarfen einschliellich Massen- und Kostenberechnungen oder Ver-
dingungsunterlagen, deren Bearbeitung besondere Fachkenntnisse und
besondere praktische Erfahrungen oder kinstlerische Begabung voraus-
setzt, drtliche Leitung schwieriger BaumalRnahmen und deren Abrech-
nung sowie selbststandige Planung und Organisation von Pflanzen-
schutz- oder Schadlingsbekampfungsmaflnahmen, die sich auf das Ge-
biet einer oder mehrerer Gemeinden erstrecken, und das Uberwachen
ihrer Auswirkungen.
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Meisterinnen und Meister
Vorbemerkung

"Meisterinnen und Meister sind Beschéftigte, die eine Meisterpriifung auf Grundlage
der Handwerksordnung oder des Berufsbildungsgesetzes aufbauend auf einer ein-
schlagigen mindestens dreijahrigen Ausbildung bestanden haben. ?Die Vorausset-
zung der Meisterprufung ist auch erfullt, wenn diese auf einer friheren Ausbildung
mit einer kirzeren Ausbildungsdauer aufbaut.

Entgeltgruppe 8
Meisterinnen und Meister mit entsprechender Tatigkeit.
Entgeltgruppe 9a

1.  Beschaftigte der Entgeltgruppe 8,

die grolRe Arbeitsstatten (Bereiche, Werkstatten, Abteilungen oder Betriebe)
zu beaufsichtigen haben, in denen Handwerkerinnen oder Handwerker oder
Facharbeiterinnen oder Facharbeiter beschaftigt sind, oder

die an einer besonders wichtigen Arbeitsstatte mit einem héheren Mal} von
Verantwortlichkeit beschaftigt sind.

2.  Gartnermeisterinnen und Gartnermeister der Entgeltgruppe 8,

die besonders schwierige Arbeitsbereiche zu beaufsichtigen haben, in denen
Gartnerinnen oder Gartner mit abgeschlossener Berufsausbildung beschaftigt
werden, oder

deren Tatigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 8 heraushebt, dass sie in
einem besonders bedeutenden Arbeitsbereich mit einem héheren Mal} von
Verantwortlichkeit auszuUben ist.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 und 2)

Entgeltgruppe 9b

1.  Beschaftigte der Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 1, deren Tatigkeit sich durch den
Umfang und die Bedeutung des Aufgabengebietes sowie durch grof3e Selbst-
standigkeit wesentlich aus der Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 1 heraushebt.

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 2, deren Tatigkeit sich durch den
Umfang und die Bedeutung ihres Aufgabengebietes sowie durch grolRe Selbst-
standigkeit wesentlich aus der Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 2 heraushebt.

Entgeltgruppe 9c

Meisterinnen und Meister mit besonders verantwortungsvoller Tatigkeit als Leiterin-

nen oder Leiter von groRen und vielschichtig strukturierten Instandsetzungsberei-

chen oder mit vergleichbarer Tatigkeit, die wegen der Schwierigkeit der Aufgaben
und der Grolie der Verantwortung ebenso zu bewerten ist.
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(Hierzu Protokollerklarung Nr. 3)

Protokollerklarungen:

1.  Arbeitsbereiche im Sinne dieses Tatigkeitsmerkmals sind z.B. Reviere (Be-
zirke), Betriebsstatten, Friedhofe.

2. Besonders schwierige Arbeitsbereiche im Sinne dieses Tatigkeitsmerkmals
sind solche, die erheblich Uber den normalen Schwierigkeitsgrad hinausge-
hen.

3.  'Ein vielschichtig strukturierter Bereich liegt vor, wenn in diesem Bereich die
Arbeit von mindestens drei Gewerken zu koordinieren ist und mindestens drei
Gewerken jeweils Meisterinnen oder Meister vorstehen. 2Gewerke sind Fach-
richtungen im Sinne anerkannter Ausbildungsberufe, in denen die Meisterpru-
fung abgelegt werden kann. 3Im Mehrschichtbetrieb ist es unschéadlich, wenn
in den mindestens drei Gewerken nicht in allen Schichten jeweils Meisterinnen
oder Meister eingesetzt sind.

Technikerinnen und Techniker

Vorbemerkung

Staatlich geprufte Technikerinnen und Techniker sind Beschaftigte, die nach dem
Berufsordnungsrecht diese Berufsbezeichnung fuhren.

Entgeltgruppe 8

Staatlich geprufte Technikerinnen und Techniker mit entsprechender Tatigkeit so-
wie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tatigkeiten ausuben.

Entgeltgruppe 9a

Beschaftigte der Entgeltgruppe 8, die selbststandig tatig sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe 9b

Beschaftigte der Entgeltgruppe 9a, die schwierige Aufgaben erfullen.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

Protokollerklarungen:

1. 'Technikerinnen und Techniker sind selbststandig tatig, wenn sie bei techni-
schen Arbeitsablaufen in Ausfuhrung technischer, mehr routinemafiger Ent-
wurfs-, Leitungs- und Planungsarbeiten eigene technische Entscheidungen zu
treffen haben. ?Dass das Arbeitsergebnis einer Kontrolle, einer fachlichen An-
leitung und Uberwachung durch Vorgesetzte unterworfen wird, berihrt die
Selbststandigkeit der Tatigkeit nicht. 2Anhand der nach der Ausbildung voraus-
zusetzenden Kenntnisse sind der zur Erfullung der Aufgabe einzuschlagende
Weg und die anzuwendende Methode zu finden.
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2. Schwierige Aufgaben sind Aufgaben, die in dem betreffenden Fachgebiet im
oberen Bereich der Schwierigkeitsskala liegen oder die in konkreten Einzelfal-
len wegen der Besonderheiten Leistungen erfordern, die Uber das im Regelfall
erforderliche Mal® an Kenntnissen und Fahigkeiten wesentlich hinausgehen,
z. B. durch die Breite des geforderten fachlichen Wissens und Kénnens, die
geforderten Spezialkenntnisse, aullergewohnliche Erfahrungen oder sonstige
Qualifizierungen vergleichbarer Wertigkeit.

Vorlesekrifte fiir Blinde

Entgeltgruppe 5

Vorlesekrafte fur Blinde.

Entgeltgruppe 6

Vorlesekrafte fur Blinde mit schwierigerer Tatigkeit.
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Teil B
Besonderer Teil

.
Apothekerinnen und Apotheker

Entgeltgruppe 14

Apothekerinnen und Apotheker mit entsprechender Tatigkeit.

Entgeltgruppe 15

Apothekerinnen und Apotheker als Leiterinnen oder Leiter von Apotheken, denen min-

destens vier Apothekerinnen oder Apotheker durch ausdrickliche Anordnung standig un-
terstellt sind.

1l.
Arztinnen und Arzte sowie Zahnarztinnen und Zahnarzte

1.  Arztinnen und Arzte sowie Zahnirztinnen und Zahnarzte
Entgeltgruppe 14

Arztinnen und Arzte sowie Zahnérztinnen und Zahnarzte mit entsprechender Téatig-
keit.

Entgeltgruppe 15

1. Facharztinnen und Facharzte sowie Fachzahnarztinnen und Fachzahnarzte
mit entsprechender Tatigkeit.

2. Arztinnen und Arzte, denen mindestens funf Arztinnen oder Arzte oder Zahn-
arztinnen oder Zahnarzte durch ausdruckliche Anordnung standig unterstellt
sind.

3. Zahnarztinnen und Zahnéarzte, denen mindestens funf Zahnarztinnen oder
Zahnarzte durch ausdruckliche Anordnung standig unterstellt sind.

2. Arztinnen und Arzte sowie Zahnarztinnen und Zahnirzte im Geltungsbereich
des Besonderen Teils Krankenhauser (BT-K)

Entgeltgruppe |

Arztinnen und Arzte sowie Zahnérztinnen und Zahnarzte mit entsprechender Téatig-
keit.

Entgeltgruppe Il

Facharztinnen und Facharzte sowie Fachzahnarztinnen und Fachzahnarzte mit ent-
sprechender Tatigkeit.
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M.
Beschiftigte in Baderbetrieben

Entgeltgruppe 3
Beschaftigte in der Wasseraufsicht.
Entgeltgruppe 4

Beschaftigte in der Tatigkeit von Fachangestellten fur Baderbetriebe mit Abschlusspru-
fung.

Entgeltgruppe 5

Fachangestellte fur Baderbetriebe mit Abschlussprifung und entsprechender Tatigkeit.
Entgeltgruppe 6

Fachangestellte fur Baderbetriebe mit Abschlussprufung, denen als Schichtfihrerin oder
Schichtfuhrer die Aufsicht iber mindestens vier Beschaftigte oder Uber mindestens zwei
Fachangestellte fur Baderbetriebe mit Abschlussprufung bzw. Beschaftigte in der Tatig-
keit von Fachangestellten fur Baderbetriebe durch ausdrickliche Anordnung standig
Ubertragen ist.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe 7

Fachangestellte fur Baderbetriebe mit Abschlussprifung als stellvertretende Badbe-
triebsleiterinnen oder -leiter.

Entgeltgruppe 8
1. Geprufte Meisterinnen und Meister fur Baderbetriebe mit entsprechender Tatigkeit.

2. Fachangestellte fur Baderbetriebe mit Abschlussprufung als Badbetriebsleiterinnen
oder -leiter.

Entgeltgruppe 9a

Beschaftigte der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 1, die besonders schwierige Arbeitsbereiche
zu beaufsichtigen haben, in denen Fachangestellte fur Baderbetriebe beschaftigt werden.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

Entgeltgruppe 9b

Beschaftigte der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 1, die in einem besonders bedeutenden Ar-
beitsbereich mit einem héheren Mal} von Verantwortlichkeit beschaftigt sind und deren

Aufgabengebiet sich durch den Umfang und die Bedeutung sowie durch grol3e Selbst-
standigkeit wesentlich aus der Entgeltgruppe 9a heraushebt.
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Protokollerklarungen:

1.  Anstelle einer oder eines Beschaftigten in der Tatigkeit von Fachangestellten fur
Baderbetriebe kann auch eine Aufsichtskraft mit Rettungsschwimmernachweis tre-
ten.

2. Besonders schwierige Arbeitsbereiche sind solche, die erheblich Uber den normalen
Schwierigkeitsgrad hinausgehen.

V.
Baustellenaufseherinnen und Baustellenaufseher

Entgeltgruppe 5

Beschaftigte, die die vorgeschriebene Ausfuhrung von Bauarbeiten und das Baumaterial
nach Menge und Gute kontrollieren (Baustellenaufseherinnen und Baustellenaufseher,
Bauaufseherinnen und Bauaufseher).

Entgeltgruppe 6

Baustellenaufseherinnen und Baustellenaufseher (Bauaufseherinnen und Bauaufseher),
deren Tatigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 5 heraushebt, dass schwierigere
Kontrollarbeiten zu verrichten sind.

(Hierzu Protokollerklarung)

Protokollerklarung:

Schwierigere Kontrollarbeiten sind z.B.:

- Festhalten von Zwischenaufnahmen, die wahrend der Bauausfuhrung erforderlich
werden;

- Fertigen von einfacheren Aufmaliskizzen sowie einfacheren Flachen- und Massen-
berechnungen;

- Uberwachen von Erdarbeiten in schwierigem Gelande;

- Kontrolle des Gefalles bei Graben und Rohrleitungen;

- Kontrolle der Materialeinbringung fur Stahlbetonarbeiten;

- Uberwachen der Arbeiten zahlreicher Bauwerke auf gréReren Baustellen.

V.
Beschaftigte in Bibliotheken, Biichereien, Archiven, Museen
und anderen wissenschaftlichen Anstalten

Es finden die Allgemeinen Tatigkeitsmerkmale des Teils A Abschnitt | Ziffer 3 Anwen-
dung.
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VI.
Beschiftigte im Fernmeldebetriebsdienst

Entgeltgruppe 4

Fernsprecherinnen und Fernsprecher, soweit nicht anderweitig eingruppiert.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe 5

1.

Fernsprecherinnen und Fernsprecher an Auskunftsplatzen.

(Auskunftsplatze sind Arbeitsplatze, die von der Verwaltung durch ausdruckliche
Anordnung eingerichtet worden sind

a) zur Vermittlung von Gesprachen, die von der annehmenden Vermittlungskraft
nicht routinemaRig vermittelt werden kénnen oder

b)  zur Erteilung von Auskunften).
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

Fernsprecherinnen und Fernsprecher, die mindestens zu einem Viertel fremd-
sprachlichen Fernsprechverkehr abwickeln.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

Beschaftigte in Fernmeldebetriebsstellen, die die Aufsicht Uber funf weitere Be-
schaftigte im Fernmeldebetriebsdienst fuhren.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

Entgeltgruppe 6

1.

Beschaftigte in Fernmeldebetriebsstellen, die die Aufsicht Gber neun weitere Be-
schaftigte im Fernmeldebetriebsdienst fuhren.

Fernsprecherinnen und Fernsprecher, die fremdsprachlichen Fernsprechverkehr
abwickeln.

Entgeltgruppe 8

Beschaftigte in Fernmeldebetriebsstellen, die die Aufsicht Gber mindestens 18 weitere
Beschaftigte im Fernmeldebetriebsdienst fuhren.

Protokollerklarungen:

1.

'Beschéftigte, die durch ausdriickliche Anordnung zur Schichtfiihrerin oder zum
Schichtfuhrer bestellt sind, erhalten fur die Dauer dieser Tatigkeit eine monatliche
Funktionszulage in Hohe von 4,5 v.H. der Stufe 1 der Entgeltgruppe 4. ?Die Bestel-
lung zur SchichtfGhrerin oder zum Schichtfuhrer setzt voraus, dass neben der oder
dem Beschaftigten mindestens eine weitere Beschaftigte oder ein weiterer Beschaf-
tigter im Fernmeldebetriebsdienst in dieser Schicht tatig ist und die Schichtfuhrerin
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oder der Schichtflhrer fur den ordnungsgemaflen Ablauf ihrer/seiner Schicht ver-
antwortlich ist. 3Die Funktionszulage gilt bei der Berechnung des Sterbegelds als
Bestandteil des Tabellenentgelts.

2. 'Beschéftigte, die durch ausdriickliche Anordnung zur Schichtfiihrerin oder zum
Schichtfuhrer bestellt sind, erhalten fir die Dauer dieser Tatigkeit eine monatliche
Funktionszulage in Hohe von 5,0 v.H. der Stufe 1 der Entgeltgruppe 5. ?Die Bestel-
lung zur Schichtflihrerin oder zum Schichtflhrer setzt voraus, dass neben der oder
dem Beschaftigten mindestens eine weitere Beschaftigte oder ein weiterer Beschaf-
tigter im Fernmeldebetriebsdienst in dieser Schicht tatig ist und die Schichtfihrerin
oder der Schichtfuhrer fur den ordnungsgemaflen Ablauf ihrer/seiner Schicht ver-
antwortlich ist. 3Die Funktionszulage gilt bei der Berechnung des Sterbegelds als
Bestandteil des Tabellenentgelts.

VII.
Beschiftigte in der Fleischuntersuchung

Entgeltgruppe 2

Beschaftigte als Hilfskraft im Sinne des bis zum 31. Dezember 1992 geltenden § 2 Nr. 1
Buchst. b der Hilfskrafteverordnung — Frisches Fleisch — (HKrFrFIV).

Entgeltgruppe 4
Amtliche Fachassistentinnen und -assistenten mit entsprechender Tatigkeit.
Entgeltgruppe 5

Beschaftigte der Entgeltgruppe 4, die Informationen lGber die gute Hygienepraxis und die
HACCP-gestutzten Verfahren im Sinne der Verordnung (EG) 854/2004 erfassen.
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VIIL.
Fotografinnen und Fotografen

Entgeltgruppe 5

Fotografinnen und Fotografen mit Abschlussprifung und entsprechender Tatigkeit sowie

sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-

sprechende Tatigkeiten auslben.

Entgeltgruppe 6

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 mit schwierigen Tatigkeiten.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe 8

1.  Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 mit besonders schwierigen Tatigkeiten.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 5, denen mindestens vier Beschaftigte in der Tatig-
keit von Fotografinnen und Fotografen durch ausdrickliche Anordnung standig un-
terstellt sind.

Entgeltgruppe 9a

1.  Beschaftigte der Entgeltgruppe 5, denen mindestens acht Beschaftigte in der Tatig-
keit von Fotografinnen und Fotografen durch ausdrickliche Anordnung standig un-
terstellt sind.

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 5, denen mindestens vier Beschaftigte in der Tatig-
keit von Fotografinnen und Fotografen der Entgeltgruppe 8 durch ausdrickliche An-

ordnung standig unterstellt sind.

Protokollerklarungen:

1.  Schwierige Tatigkeiten sind

- das selbststandige Herstellen objektgerechter fotografischer Aufnahmen unter
Berucksichtigung der jeweiligen fachlichen Anforderungen, z.B. Aufnahmen
zur Beweissicherung an Tat- und Unfallorten im Polizeidienst;

- Operationsaufnahmen im medizinischen Bereich;

- Aufnahmen bei der Durchfuhrung von Forschungsaufgaben, fur Lehrzwecke
oder bei Versuchen zur Materialprifung in den Bereichen der Forschung, der
wissenschaftlichen Lehre und der Materialprifung.
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2. Besonders schwierige Tatigkeiten sind

das selbststandige Herstellen objektgerechter fotografischer Aufnahmen unter
Berucksichtigung der jeweiligen fachlichen Anforderungen bei besonders er-
schwerten fototechnischen Aufnahmebedingungen, z.B. Aufnahmen von
schlecht sichtbaren Spuren im Polizeidienst;

Intraoralaufnahmen, Aufnahmen eines Lehrfilmes bei einer Shuntoperation im
medizinischen Bereich;

Aufnahmen, die die besondere Herausarbeitung bestimmter, fur die wissen-
schaftliche Bearbeitung notwendiger Merkmale erfordern, in der Forschung
und in der Materialprufung.

IX.
Beschiftigte im Fremdsprachendienst

Es finden die Allgemeinen Tatigkeitsmerkmale des Teils A Abschnitt | Ziffer 3 Anwen-

dung.
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X.
Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Beschiftigte

Entgeltgruppe 5

Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Beschaftigte aller Fachrichtungen
mit einschlagiger abgeschlossener Berufsausbildung und entsprechender Tatigkeit sowie
sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tatigkeiten ausuben.

Entgeltgruppe 6

1.

Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Beschaftigte (staatlich ge-
prufte Landwirte und staatlich geprifte Weinbauer sowie Beschaftigte mit abge-
schlossener gleichwertiger Ausbildung) mit entsprechender Tatigkeit nach Ab-
schluss der Ausbildung sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger
Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausuben.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5, deren Tatigkeit sich dadurch aus der Entgelt-
gruppe 5 heraushebt, dass auf dem jeweiligen Fachgebiet technische Beratungen
einfacherer Art oder Versuche und sonstige Arbeiten mit entsprechendem Schwie-
rigkeitsgrad durchzufihren sind.

Entgeltgruppe 8

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1 in Tatigkeiten, die vielseitige Fachkennt-
nisse und zu mindestens einem Viertel selbststandige Leistungen erfordern.

Entgeltgruppe 9a

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1, deren Tatigkeit sich durch den Um-
fang und die Bedeutung ihres Aufgabengebietes und grolRe Selbststandigkeit we-
sentlich aus der Entgeltgruppe 8 heraushebit.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5, deren Tatigkeit sich durch den Umfang und die

Bedeutung ihres Aufgabengebietes und grol3e Selbststandigkeit wesentlich aus der
Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 2 heraushebt.
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XI.
Beschiftigte in Gesundheitsberufen

Beschaftigte in der Pflege

Vorbemerkungen

1.

'Die Bezeichnung ,Pflegehelferinnen und Pflegehelfer" umfasst auch Gesund-
heits- und Krankenpflegehelferinnen und Gesundheits- und Krankenpflegehel-
fer sowie Altenpflegehelferinnen und Altenpflegehelfer. 2Die Bezeichnung
"Pflegerinnen und Pfleger" umfasst Gesundheits- und Krankenpflegerinnen
und Gesundheits- und Krankenpfleger, Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-
gerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger sowie Altenpflegerin-
nen und Altenpfleger in allen Fachrichtungen bzw. Spezialisierungen.

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfle-
ger, die die Tatigkeiten von Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegern oder von Altenpflegerinnen und Al-
tenpflegern ausiben, sind als Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen
und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger bzw. als Altenpflegerinnen und
Altenpfleger eingruppiert.

Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinder-
krankenpfleger, die die Tatigkeiten von Gesundheits- und Krankenpflegerin-
nen und Gesundheits- und Krankenpflegern oder von Altenpflegerinnen und
Altenpflegern ausutben, sind als Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und
Gesundheits- und Krankenpfleger bzw. als Altenpflegerinnen und Altenpfleger
eingruppiert.

Altenpflegerinnen und Altenpfleger, die die Tatigkeiten von Gesundheits- und
Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpflegern austiben, sind
als Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kranken-
pfleger eingruppiert.

Nach den Tatigkeitsmerkmalen fir Pflegerinnen und Pfleger sind auch Heb-
ammen und Entbindungspfleger sowie Operationstechnische Assistentinnen
und Assistenten und Anasthesietechnische Assistentinnen und Assistenten
mit abgeschlossener Ausbildung nach der DKG-Empfehlung vom 17. Septem-
ber 2013 in der jeweiligen Fassung oder nach gleichwertiger landesrechtlicher
Regelung, die die Tatigkeit von Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und
Gesundheits- und Krankenpflegern oder von Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegern auszuiben ha-
ben, eingruppiert.

Zu der entsprechenden Tatigkeit von Pflegehelferinnen und Pflegehelfern bzw.
von Pflegerinnen und Pflegern gehort auch die Tatigkeit in Ambulanzen, Blut-
zentralen und Dialyseeinheiten, soweit es sich nicht Uberwiegend um eine Ver-
waltungs- oder Empfangstatigkeit handelt.
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Die Bezeichnungen umfassen auch

Gesundheits- und Krankenpflege- Krankenpflegehelferinnen und
helferinnen und Gesundheits- und Krankenpflegehelfer
Krankenpflegehelfer

Gesundheits- und Krankenpflegerin- | Krankenschwestern und

nen und Gesundheits- und Krankenpfleger
Krankenpfleger
Gesundheits- und Kinderkranken- Kinderkrankenschwestern und

pflegerinnen und Gesundheits- und | Kinderkrankenpfleger

Kinderkrankenpfleger

Entgeltgruppe P 5

Pflegehelferinnen und Pflegehelfer mit entsprechender Tatigkeit.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 bis 3)

Entgeltgruppe P 6

Pflegehelferinnen und Pflegehelfer mit mindestens einjahriger Ausbildung und ent-
sprechender Tatigkeit.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 bis 3)

Entgeltgruppe P 7

1.

Pflegerinnen und Pfleger mit mindestens dreijahriger Ausbildung und entspre-
chender Tatigkeit.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 bis 3 und 7)

Operationstechnische Assistentinnen und Assistenten sowie Anasthesietech-
nische Assistentinnen und Assistenten mit abgeschlossener Ausbildung nach
der DKG-Empfehlung vom 17. September 2013 in der jeweiligen Fassung oder
nach gleichwertiger landesrechtlicher Regelung und jeweils entsprechender
Tatigkeit.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 bis 3)

Entgeltgruppe P 8

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe P 7 Fallgruppe 1, deren Tatigkeit sich aufgrund
besonderer Schwierigkeit erheblich aus der Entgeltgruppe P 7 Fallgruppe 1
heraushebt.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 bis 6)

Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter in der Pflege mit berufspadagogischer
Zusatzqualifikation nach bundesrechtlicher Regelung und entsprechender Ta-
tigkeit.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 bis 3)
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3.  Hebammen und Entbindungspfleger mit mindestens dreijahriger Ausbildung
und entsprechender Tatigkeit.

4. Beschaftigte der Entgeltgruppe P 7 Fallgruppe 2, deren Tatigkeit sich aufgrund
besonderer Schwierigkeit erheblich aus der Entgeltgruppe P 7 Fallgruppe 2
heraushebt.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 bis 6)

Entgeltgruppe P 9

1. Beschaftigte der Entgeltgruppe P 7 Fallgruppe 1 mit abgeschlossener Fach-
weiterbildung und entsprechender Tatigkeit.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 bis 3 und 6)

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe P 7 Fallgruppe 1 mit erfolgreich abgeschlos-
sener Fachweiterbildung zur Hygienefachkraft und entsprechender Tatigkeit.

Entgeltgruppe P 11

1. Hebammen mit abgeschlossener Hochschulbildung und entsprechender Ta-
tigkeit.

2. Hebammen und Entbindungspfleger der Entgeltgruppe P 8 Fallgruppe 3, die
aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Ta-
tigkeiten der Fallgruppe 1 ausuben.

Entgeltgruppe 9b (Anlage A zum TVoD)

Beschaftigte mit abgeschlossener Hochschulbildung und den Anforderungen der

Protokollerklarung Nr. 7 entsprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die

aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkei-

ten ausuben.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 7)

Entgeltgruppe 9c (Anlage A zum TVoD)

Beschaftigte, deren Tatigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 9b heraushebt,
dass sie besonders verantwortungsvoll ist.

Entgeltgruppe 10 (Anlage A zum TV6D)

Beschaftigte, deren Tatigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere
Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 9c heraushebt.
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Entgeltgruppe 11 (Anlage A zum TVoD)

Beschaftigte, deren Tatigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung
aus der Entgeltgruppe 9c¢ heraushebt.

Entgeltgruppe 12 (Anlage A zum TV6D)

Beschaftigte, deren Tatigkeit sich durch das Mal} der damit verbundenen Verant-
wortung erheblich aus der Entgeltgruppe 11 heraushebt.

Protokollerklarungen:

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppen P 5 bis P 9, die die Grund- und Behandlungs-
pflege zeitlich Gberwiegend bei

a) an schweren Infektionskrankheiten erkrankten Patientinnen oder Patien-
ten (z.B. Tuberkulose-Patientinnen oder -Patienten), die wegen der An-
steckungsgefahr in besonderen Infektionsabteilungen oder Infektionssta-
tionen untergebracht sind,

b) Kranken in geschlossenen oder halbgeschlossenen (Open-door-system)
psychiatrischen Abteilungen oder Stationen,

c) Kranken in geriatrischen Abteilungen und Stationen,

d) Gelahmten oder an multipler Sklerose erkrankten Patientinnen und Pati-
enten,

e) Patientinnen oder Patienten nach Transplantationen innerer Organe oder
von Knochenmark,

f)  an AIDS (Vollbild) erkrankten Patientinnen oder Patienten,

g) Patientinnen oder Patienten, bei denen Chemotherapien durchgefihrt
oder die mit Strahlen oder mit inkorporierten radioaktiven Stoffen behan-
delt werden,

ausuben, erhalten fur die Dauer dieser Tatigkeit eine monatliche Zulage in
Hohe von 46,02 Euro.

Beschaftigte der Entgeltgruppen P 5 bis P 9, die zeitlich Uberwiegend in Ein-
heiten fur Intensivmedizin (Stationen fur Intensivbehandlungen und Inten-
siviberwachung sowie Wachstationen, die fur Intensiviberwachung einge-
richtet sind) Patientinnen oder Patienten pflegen, erhalten fur die Dauer dieser
Tatigkeit eine monatliche Zulage von 100,00 Euro.

'Beschaftigte der Entgeltgruppen P 5 bis P 9, die die Grund- und Behand-
lungspflege bei schwerbrandverletzten Patientinnen oder Patienten in Einhei-
ten fir Schwerbrandverletzte, denen durch die Einsatzzentrale/Rettungsleit-
stelle der Feuerwehr Hamburg Schwerbrandverletzte vermittelt werden, ausu-
ben, erhalten eine Zulage in Hohe von 1,80 Euro fir jede volle Arbeitsstunde
dieser Pflegetatigkeit. Eine nach den Protokollerklarungen Nrn. 1 und 2 zu-
stehende Zulage vermindert sich um den Betrag, der in demselben Kalender-
monat nach Satz 1 zusteht.
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Tatigkeiten, die sich aufgrund besonderer Schwierigkeit erheblich aus der Ent-
geltgruppe P 7 herausheben, sind

a) Tatigkeiten in Spezialbereichen, in denen eine Fachweiterbildung nach
den DKG-Empfehlungen zur Weiterbildung von Gesundheits- und (Kin-
der-) Krankenpflegekraften (siehe Protokollerklarung Nr. 6) vorgesehen
ist, oder

b) die Wahrnehmung einer der folgenden besonderen pflegerischen Aufga-
ben aulierhalb von Spezialbereichen nach Buchstabe a:

- Wundmanagerin oder Wundmanager,

- Gefalassistentin oder Gefallassistent,

- Breast Nurse/Lactation,

- Painnurse,

- auf einer Stroke-Unit-Station,

- auf einer Intermediate-Care-Station,

- bei den Begleitenden Psychiatrischen Diensten (BPD) oder
c) die Tatigkeit im Case- oder Caremanagement.

Auf Pflegerinnen und Pfleger in Psychiatrien und psychiatrischen Krankenhau-
sern oder Einrichtungen, die aufgrund Erflllung der Anforderung der Buchsta-
ben a oder b, letzter Spiegelstrich, der Protokollerklarung Nr. 4 in Entgelt-
gruppe P 8 eingruppiert sind, finden

a) Buchstabe b der Protokollerklarung Nr. 1 und

b) § 1 Abs. 1 Ziffer 5 Unterabs. 1 des Tarifvertrages Uber die Gewahrung
von Zulagen gemaR § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT bzw. § 2 Abs. 1 Ziffer 5
Unterabs. 1 des Tarifvertrages Uber die Gewahrung von Zulagen gemaf
§ 33 Abs. 1 Buchst. ¢ BAT-O

keine Anwendung.

Bei den Fachweiterbildungen muss es sich entweder um eine Fachweiterbil-
dung nach § 1 der DKG-Empfehlung zur pflegerischen Weiterbildung vom
29. September 2015 in der jeweiligen Fassung oder um eine Fachweiterbil-
dung nach § 1 der DKG-Empfehlung fur die Weiterbildung Notfallpflege vom
29. November 2016 bzw. um eine gleichwertige Weiterbildung jeweils nach
§ 21 dieser DKG-Empfehlungen handein.

Die hochschulische Ausbildung befahigt dariber hinaus insbesondere

a) zur Steuerung und Gestaltung hochkomplexer Pflegeprozesse auf der
Grundlage wissenschaftsbasierter oder wissenschaftsorientierter Ent-
scheidungen,

b) vertieftes Wissen Uber Grundlagen der Pflegewissenschaft, des gesell-
schaftlich institutionellen Rahmens des pflegerischen Handelns sowie
des normativ-institutionellen Systems der Versorgung anzuwenden und
die Weiterentwicklung der gesundheitlichen und pflegerischen Versor-
gung dadurch mafl3geblich mitzugestalten,
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c) sich Forschungsgebiete der professionellen Pflege auf dem neuesten
Stand der gesicherten Erkenntnisse erschlieen und forschungsge-
stutzte Problemlésungen wie auch neue Technologien in das berufliche
Handeln Ubertragen zu kdnnen sowie berufsbezogene Fort- und Weiter-
bildungsbedarfe zu erkennen,

d) sich kritisch reflexiv und analytisch sowohl mit theoretischem als auch
praktischem Wissen auseinandersetzen und wissenschaftsbasiert inno-
vative Losungsansatze zur Verbesserung im eigenen beruflichen Hand-
lungsfeld entwickeln und implementieren zu kénnen und

an der Entwicklung von Qualitatsmanagementkonzepten, Leitlinien und Exper-
tenstandards mitzuwirken.

Leitende Beschiftigte in der Pflege

Vorbemerkungen

1.

3.

'Die Tarifvertragsparteien legen dem Aufbau der Tatigkeitsmerkmale fur Lei-
tungskrafte in der Pflege folgende regelmafige Organisationsstruktur zu
Grunde:

a) 'Die Gruppen- bzw. Teamleitung stellt die unterste Leitungsebene dar.
2Einer Gruppen- bzw. einer Teamleitung sind in der Regel nicht mehr als
neun Beschaftigte unterstellt.

b) 'Die Station ist die kleinste organisatorische Einheit. 2Einer Stationslei-
tung sind in der Regel nicht mehr als zwolIf Beschaftigte unterstellt.

c) 'Ein Bereich bzw. eine Abteilung umfasst in der Regel mehrere Statio-
nen. 2Einer Bereichs- bzw. Abteilungsleitung sind in der Regel nicht mehr
als 48 Beschaftigte unterstellt.

2Die Beschaftigten missen fachlich unterstellt sein.

Soweit fur vergleichbare organisatorische Einheiten von den vorstehenden Be-
zeichnungen abweichende Bezeichnungen verwandt werden, ist dies unbe-
achtlich.

Diese Regelungen gelten auch fur Leitungskrafte in der Entbindungspflege.

Entgeltgruppe P 9

Beschaftigte als standige Vertreterinnen oder Vertreter von Gruppenleiterinnen oder
Gruppenleitern bzw. von Teamleiterinnen oder Teamleitern.

(Hierzu Protokollerklarung)

Entgeltgruppe P 10

1.

2.

Beschaftigte als Gruppenleiterinnen oder Gruppenleiter oder als Teamleiterin-
nen oder Teamleiter.

Beschaftigte als standige Vertreterinnen oder Vertreter von Gruppenleiterin-
nen oder Gruppenleitern bzw. von Teamleiterinnen oder Teamleitern der Ent-
geltgruppe P 11 Fallgruppe 1.
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Entgeltgruppe P 11

1.  Beschaftigte als Gruppenleiterinnen oder Gruppenleiter oder als Teamleiterin-
nen oder Teamleiter mit einem hoheren Mal} von Verantwortlichkeit oder von
grolden Gruppen oder Teams.

2. Beschaftigte als standige Vertreterinnen oder Vertreter von Stationsleiterinnen
oder Stationsleitern.

Entgeltgruppe P 12

1.  Beschaftigte als Stationsleiterinnen oder Stationsleiter.

2. Beschaftigte als standige Vertreterinnen oder Vertreter von Stationsleiterinnen
oder Stationsleitern der Entgeltgruppe P 13 oder von Bereichsleiterinnen oder
Bereichsleitern oder Abteilungsleiterinnen oder Abteilungsleitern.

Entgeltgruppe P 13

Beschaftigte als Stationsleiterinnen oder Stationsleiter mit einem héheren Mal3 von
Verantwortlichkeit oder von grof3en Stationen.

Entgeltgruppe P 14

1.  Beschaftigte als Bereichsleiterinnen oder Bereichsleiter oder als Abteilungslei-
terinnen oder Abteilungsleiter.

2. Beschaftigte als standige Vertreterinnen oder Vertreter von Bereichsleiterin-
nen oder Bereichsleitern der Entgeltgruppe P 15.

Entgeltgruppe P 15

Beschaftigte als Bereichsleiterinnen oder Bereichsleiter oder als Abteilungsleiterin-
nen oder Abteilungsleiter, deren Tatigkeit sich durch den Umfang und die Bedeu-
tung ihres Aufgabengebietes sowie durch groRe Selbstandigkeit erheblich aus der
Entgeltgruppe P 14 heraushebt oder von grof3en Bereichen bzw. Abteilungen.

Entgeltgruppe P 16

Beschaftigte der Entgeltgruppe P 15, deren Tatigkeit sich durch das Mal} der damit
verbundenen Verantwortung erheblich aus der Entgeltgruppe P 15 heraushebt.

Entgeltgruppe 13 (Anlage A zum TVo6D)

1.  Beschaftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und
entsprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwer-
tiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausuben.

2. Beschaftigte in Krankenhausern und Pflegeeinrichtungen, deren Tatigkeit we-

gen der Schwierigkeit der Aufgaben und der Grolie ihrer Verantwortung
ebenso zu bewerten ist wie Tatigkeiten nach Fallgruppe 1.
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Entgeltgruppe 14 (Anlage A zum TV6D)

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, deren Tatigkeit sich mindes-
tens zu einem Drrittel

- durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder

- durch das Erfordernis hochwertiger Leistungen bei besonders schwieri-
gen Aufgaben

aus der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 heraushebt.
Beschaftigte in Krankenhausern und Pflegeeinrichtungen, deren Tatigkeit we-

gen der Schwierigkeit der Aufgaben und der Grole ihrer Verantwortung
ebenso zu bewerten ist wie Tatigkeiten nach Fallgruppe 1.

Entgeltgruppe 15 (Anlage A zum TV6D)

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, deren Tatigkeit sich

- durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung sowie

- erheblich durch das Mal} der damit verbundenen Verantwortung

aus der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 heraushebt.

Beschaftigte in Krankenhausern und Pflegeeinrichtungen, deren Tatigkeit we-

gen der Schwierigkeit der Aufgaben und der Grolle ihrer Verantwortung
ebenso zu bewerten ist wie Tatigkeiten nach Fallgruppe 1.

Protokollerklarung:

Diese Beschaftigten erhalten die Zulage nach den Protokollerklarungen Nrn. 1
und 2 zu Ziffer 1 ebenfalls, wenn alle der Gruppenleiterin oder dem Gruppenleiter
bzw. der Teamleiterin oder dem Teamleiter durch ausdruckliche Anordnung standig
unterstellten Pflegekrafte Anspruch auf die jeweilige Zulage haben.

Lehrkrafte in der Pflege

Entgeltgruppe 10

Lehrkrafte mit entsprechender Zusatzqualifikation.

Entgeltgruppe 11

1.

Lehrkrafte an Pflegeschulen mit abgeschlossener Hochschulbildung und ent-
sprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwerti-
ger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausuben.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 10 als stellvertretende Leiterinnen oder Leiter

oder als Fachbereichsleiterinnen oder Fachbereichsleiter einer Hebammen-
schule.
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Entgeltgruppe 12

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 10 als Leiterinnen oder Leiter einer Hebam-
menschule.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 als stellvertretende Leiterin-
nen oder Leiter oder als Fachbereichsleiterinnen oder Fachbereichsleiter einer
Hebammenschule.

Entgeltgruppe 13

1.

Lehrkrafte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und —
soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen — mit erfolgreich absol-
viertem Vorbereitungsdienst (Referendariat) mit entsprechender Tatigkeit so-
wie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer
Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausuben.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 als Leiterinnen oder Leiter ei-
ner Hebammenschule.

Entgeltgruppe 14

1.

Stellvertretende Leiterinnen und Leiter einer Pflegeschule.

2. Fachbereichsleiterinnen und Fachbereichsleiter einer Pflegeschule.

Entgeltgruppe 15

Leiterinnen und Leiter einer Pflegeschule.

Kardiotechnikerinnen und Kardiotechniker

Es finden die Tatigkeitsmerkmale des Teils A Abschnitt Il Ziffer 5 entsprechende
Anwendung.

Alltagsbegleiterinnen und -begleiter, Betreuungskrafte sowie Prasenzkrafte

Es finden die allgemeinen Tatigkeitsmerkmale des Teils A Abschnitt | Ziffer 3 An-
wendung.
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Diatassistentinnen und Diatassistenten

Entgeltgruppe 5

Beschaftigte in der Tatigkeit von Diatassistentinnen und Diatassistenten.
Entgeltgruppe 7

Staatlich anerkannte Diatassistentinnen und Diatassistenten mit entsprechender
Tatigkeit.

Entgeltgruppe 8

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zu einem Viertel schwierige Auf-
gaben erflllen.

(Hierzu Protokollerklarung)

Entgeltgruppe 9a

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7, die schwierige Aufgaben erflllen.

(Hierzu Protokollerklarung)

Entgeltgruppe 9b

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7 mit Fortbildung zur Ernahrungsberaterin oder zum
Ernahrungsberater oder mit vergleichbarer Fortbildung (z.B. Diabetesberaterin oder

Diabetesberater) und entsprechender Tatigkeit.

Protokollerklarung:

Schwierige Aufgaben sind z.B. Diatberatung von einzelnen Patientinnen oder Pati-
enten, selbststandige Durchfihrung von Ernahrungserhebungen, Mitarbeit bei
Grundlagenforschung im Fachbereich klinische Ernahrungslehre, Herstellung und
Berechnung spezifischer Diatformen bei dekompensierten Leberzirrhosen, Nie-
reninsuffizienz, Hyperlipidamien, Stoffwechsel-Bilanz-Studien, Maldigestion und
Malabsorption, nach Shuntoperationen, Kalzium-Test-Diaten, spezielle Anfertigung
von Sonderernahrung fur Patienten auf Intensiv- und Wachstationen.
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Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten

Entgeltgruppe 5

Beschaftigte in der Tatigkeit von Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten.
Entgeltgruppe 7

Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten mit staatlicher Anerkennung und entspre-
chender Tatigkeit.

Entgeltgruppe 8

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zu einem Viertel schwierige Auf-
gaben erflllen.

(Hierzu Protokollerklarung)

Entgeltgruppe 9a

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7, die schwierige Aufgaben erflllen.
(Hierzu Protokollerklarung)

Entgeltgruppe 9b

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zur Halfte folgende Aufgabe er-
fullen:

Ergotherapie bei Patientinnen oder Patienten mit Demenz.

Protokollerklarung:

Schwierige Aufgaben sind z.B. Ergotherapie bei Querschnittslahmungen, in Kinder-
lahmungsfallen, bei Schlaganfallen, mit spastisch Gelahmten, in Fallen von Dysme-
lien, in der Psychiatrie oder Geriatrie oder bei Kleinkindern bis sechs Jahren.
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HNO-Audiologie-Assistentinnen und -Assistenten

Entgeltgruppe 5

Beschaftigte in der Tatigkeit von HNO-Audiologie-Assistentinnen und -Assistenten.
Entgeltgruppe 7

HNO-Audiologie-Assistentinnen und -Assistenten mit staatlicher Anerkennung und
entsprechender Tatigkeit.

Entgeltgruppe 8

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zu einem Viertel schwierige Auf-
gaben erflllen.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe 9a

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7, die schwierige Aufgaben erflllen.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe 9b

1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 7, die als Hilfskrafte bei wissenschaftlichen
Forschungsaufgaben mit einem besonders hohen Mal} von Verantwortlichkeit
tatig sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zur Halfte eine oder mehrere
der folgenden Aufgaben erflllen:

- Gehorprifungen bei Sauglingen oder schwersterkrankten Patientinnen
und Patienten,

- Durchfuhrung des Hoértrainings nach Cochlea-Implantationen,

- Mitwirkung bei der BAHA- oder Soundbridge-Versorgung, Hortraining
nach der Versorgung mit BAHA- oder Soundbridge-Implantaten,

- spezifische Diagnostik (z.B. BERA-Untersuchung) wahrend Operatio-
nen.

Protokollerklarungen:

1. Schwierige Aufgaben sind z.B.
- Fertigung von Sprach-, Spiel- und Reflexaudiogrammen,

- Gehorprufung oder Gehdrtraining bei Kleinkindern und Menschen mit
Einschrankungen oder

- Gehorgerateanpassung und Gehorerziehung.
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2. Beschaftigte, die im Rahmen ihrer Tatigkeit als Hilfskrafte bei wissenschaftli-
chen Forschungsaufgaben mit einem besonders hohen Mal3 von Verantwort-
lichkeit tatig sind, sind auch dann als solche eingruppiert, wenn sie im Rahmen
dieser Tatigkeit Aufgaben erfillen, die in der Protokollerklarung Nr. 1 genannt
sind.

Logopadinnen und Logopaden

Entgeltgruppe 5

Beschaftigte in der Tatigkeit von Logopadinnen und Logopaden mit staatlicher An-
erkennung.

Entgeltgruppe 7

Logopadinnen und Logopaden mit staatlicher Anerkennung und entsprechender
Tatigkeit.

Entgeltgruppe 8

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zu einem Viertel schwierige Auf-
gaben erflllen.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe 9a

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7, die schwierige Aufgaben erflllen.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe 9b

1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 7, die als Hilfskrafte bei wissenschaftlichen
Forschungsaufgaben mit einem besonders hohen Mal3 von Verantwortlichkeit
tatig sind.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zur Halfte eine oder mehrere
der folgenden Aufgaben erflllen:

- Behandlung von Dysphagien (Schluckstérungen) oder Sprach- und
Sprechstorungen im Zusammenhang mit neurologischen Erkrankungen
oder Demenzen oder im geriatrischen Bereich,

- Behandlung von Dysphagien und Futterstérungen von Sauglingen,
- Durchfuhrung des Trachealkanlilenmanagements.
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Protokollerklarungen:

1.  Schwierige Aufgaben sind z.B. die Erhebung der logopadisch relevanten
Anamnese sowie die Auswahl und Durchflihrung geeigneter Untersuchungs-
verfahren bei Kindern, die Erstellung patientenbezogener therapeutischer
Konzepte unter Berlcksichtigung der jeweiligen individuellen Stérungsbilder
bei Demenzen oder nach Hirnverletzungen, die Behandlung von Kehlkopflo-
sen, von Patientinnen und Patienten nach Schlaganfallen oder anderen Hirn-
verletzungen, die Behandlung von schwer intelligenzgeminderten Patientin-
nen und Patienten oder von Patientinnen und Patienten mit frihkindlichen
Hirnschaden oder anderen schweren Erkrankungen mit lang anhaltenden und
schweren Auswirkungen auf die Sprachentwicklung sowie Durchfiihrung von
Therapien bei Kindern mit Sprachentwicklungsstérungen.

2. Beschaftigte, die im Rahmen ihrer Tatigkeit als Hilfskrafte bei wissenschaftli-
chen Forschungsaufgaben mit einem besonders hohen Mal3 von Verantwort-
lichkeit tatig sind, sind auch dann als solche eingruppiert, wenn sie im Rahmen
dieser Tatigkeit Aufgaben erfillen, die in der Protokollerklarung Nr. 1 genannt
sind.

Masseurinnen und medizinische Bademeisterinnen sowie Masseure und me-
dizinische Bademeister

Entgeltgruppe 3

Beschaftigte in der Tatigkeit von Masseurinnen und medizinischen Bademeisterin-
nen sowie Masseuren und medizinischen Bademeistern.

Entgeltgruppe 5

Masseurinnen und medizinische Bademeisterinnen sowie Masseure und medizini-
sche Bademeister mit entsprechender Tatigkeit.

Entgeltgruppe 6

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5, die mindestens zu einem Viertel schwierige Auf-
gaben erfullen.

(Schwierige Aufgaben sind z.B. Verabreichung von Kohlensaure- und Sauerstoff-
badern bei Herz- und Kreislaufbeschwerden, Massage- oder Baderbehandlung
nach Schlaganfallen oder bei Kinderlahmung, Massagebehandlung von Frischope-
rierten).
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10. Medizinisch technische Assistentinnen und Assistenten
Vorbemerkung

Medizinisch-technische Assistentinnen und Assistenten im Sinne dieses Abschnitts
sind Medizinisch-technische Assistentinnen und Assistenten fur Funktionsdiagnos-
tik, Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentinnen und -assistenten, Medizi-
nisch-technische Radiologieassistentinnen und -assistenten und Veterindrmedizi-
nisch-technische Assistentinnen und Assistenten.

Entgeltgruppe 7

Staatlich geprifte Medizinisch-technische Assistentinnen und Assistenten sowie
Zytologisch-technische Assistentinnen und Assistenten mit jeweils entsprechender
Tatigkeit.

Entgeltgruppe 8

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zu einem Viertel schwierige Auf-
gaben erflllen.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe 9a

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7, die schwierige Aufgaben erfullen.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe 9b

1.  Beschaftigte der Entgeltgruppe 7, die als Hilfskrafte bei wissenschaftlichen
Forschungsaufgaben mit einem besonders hohen Mal} von Verantwortlichkeit
tatig sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zur Halfte eine oder mehrere
der folgenden Aufgaben erflllen:

- Wartung und Kalibrierung von hochwertigen und schwierig zu bedienen-
den Messgeraten (z.B. Autoanalyzern),

- Virusisolierungen oder ahnlich schwierige mikrobiologische Verfahren,
Gewebezlchtungen, schwierige  Antikdrperbestimmungen  (z.B.
Coombs-Test),

- schwierige intraoperative Réntgenaufnahmen,

- interoperatives Monitoring, Mitwirkung bei der prachirurgischen Epilep-
siediagnostik und -OP, Mitwirkung bei der Implantation von Hirnelektro-
den, Mitwirkung bei der Komadiagnostik,

- Vorbereitung und Mitwirkung bei der Protonentherapie.
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Protokollerklarungen:

1. Schwierige Aufgaben sind z.B.

- der Diagnostik vorausgehende technische Arbeiten bei selbststandiger
Verfahrenswahl auf histologischem, mikrobiologischem, hamatologi-
schem, serologischem, molekularbiologischem oder quantitativ klinisch-
chemischem Gebiet;

- die Durchfihrung von Untersuchungsverfahren zur réntgenologischen
Funktionsdiagnostik;

- messtechnische Aufgaben und Hilfeleistung bei der Verwendung von ra-
dioaktiven Stoffen;

- schwierige medizinisch radiologische Verfahren;

- Tatigkeiten in der radiologischen Untersuchung von Kindern bis zum
sechsten Lebensjahr;

- Bedienung eines Elektronenmikroskops sowie Vorbereitung der Prapa-
rate fur Elektronenmikroskopie;

- Durchfihrung schwieriger molekularbiologischer Untersuchungsverfah-
ren (z.B. Hybridisierung oder Blot), schwierige Hormonbestimmungen,
schwierige Fermentaktivitatsbestimmungen, schwierige gerinnungsphy-
siologische Untersuchungen);

- Vorbereitung und Durchflhrung von rontgenologischen Gefalluntersu-
chungen in der Schadel-, Brust- und Bauchhoéhle, Mitwirkung bei Herz-
katheterisierungen, Schichtaufnahmen in den drei Dimensionen mit Spe-
zialgeraten (CT, MRT, SPECT, etc.), Arbeiten an Linearbeschleunigern,
Durchfuhrung von Szintigraphien unter Belastung (z.B. Myokardszinti-
graphie), szintigraphische Spezialuntersuchungen (z.B. Sentinelszinti-
graphie);

- Durchfuhrung von Untersuchungsverfahren, bei denen mehrere Untersu-
chungsmethoden kombiniert werden, z.B. SPECT-CT,;

- Vorbereitung und Mitwirkung von réntgenologisch gestitzten Gewebe-
entnahmen;

- Tatigkeiten in der Telemedizin oder Teleradiologie;
- Mitwirkung bei der Hirntodbestimmung oder
- invasive Eingriffe mit z.B. kryostatischen MaRnahmen im EPU-Labor.

2. Beschaftigte, die im Rahmen ihrer Tatigkeit als Hilfskrafte bei wissenschaftli-
chen Forschungsaufgaben mit einem besonders hohen Mal3 von Verantwort-
lichkeit tatig sind, sind auch dann als solche eingruppiert, wenn sie im Rahmen
dieser Tatigkeit Aufgaben erfullen, die in der Protokollerklarung Nr. 1 genannt
sind.

Medizinische Dokumentarinnen und Dokumentare

Es finden die allgemeinen Tatigkeitsmerkmale des Teils A Abschnitt | Ziffer 3 An-
wendung.

140



12.

13.

Entgeltordnung (VKA)

Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestelite

Es finden die allgemeinen Tatigkeitsmerkmale des Teils A Abschnitt | Ziffer 3 An-
wendung.

Orthoptistinnen und Orthoptisten

Entgeltgruppe 5

Beschaftigte in der Tatigkeit von Orthoptistinnen und Orthoptisten.
Entgeltgruppe 7

Orthoptistinnen und Orthoptisten mit abgeschlossener Ausbildung und entspre-
chender Tatigkeit.

Entgeltgruppe 8

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zu einem Viertel schwierige Auf-
gaben erflllen.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe 9a

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7, die schwierige Aufgaben erflllen.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe 9b

1.  Beschaftigte der Entgeltgruppe 7, die als Hilfskrafte bei wissenschaftlichen
Forschungsaufgaben mit einem besonders hohen Mal3 von Verantwortlichkeit
tatig sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zur Halfte eine oder mehrere
der folgenden Aufgaben erflllen:

- orthoptische Untersuchungen bei Sauglingen, Kleinkindern oder geistig
behinderten Patienten mit Schielerkrankungen oder Nystagmus,

- diagnostische Untersuchungen zur Vorbereitung auf Schieloperationen
und Mitwirken bei der Dosierung der Operationsstrecken,

- Durchfuhrung und Auswertung von VEP-Messungen,

- Untersuchung von komplizierten infra- und supranuklearen Mobilitatssto-
rungen sowie nystagmusbedingten Kopfzwangshaltungen an z.B. Tan-
gentenskalen oder Synoptometern,

- neuroophthalmologische Untersuchungen bei Orbitaerkrankungen (z.B.
Tumorerkrankungen).
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Protokollerklarungen:

1. Schwierige Aufgaben sind z.B.

- Behandlung eingefahrener beidaugiger Anomalien, exzentrischer Fixati-
onen oder Kleinstanomalien,

- Messungen bei Doppelbildern,
- Anpassung von Prismenbrillen,

- Kontaktlinsenanpassung bei komplizierten Hornhautsituationen (z.B.
Ausdinnung der Hornhaut, Hornhautnarben, Zustand nach der operati-
ven Entfernung der Hornhaut),

- Durchfuhrung orthoptistischer oder plebtischer Schulungen.

2. Beschaftigte, die im Rahmen ihrer Tatigkeit als Hilfskrafte bei wissenschaftli-
chen Forschungsaufgaben mit einem besonders hohen Mal} von Verantwort-
lichkeit tatig sind, sind auch dann als solche eingruppiert, wenn sie im Rahmen
dieser Tatigkeit Aufgaben erflllen, die in der Protokollerklarung Nr. 1 genannt
sind.

Pharmazeutisch-kaufmannische Angestellte

Es finden die allgemeinen Tatigkeitsmerkmale des Teils A Abschnitt | Ziffer 3 An-
wendung.

Pharmazeutisch-technische Assistentinnen und Assistenten
Entgeltgruppe 7

Pharmazeutisch-technische Assistentinnen und Assistenten mit staatlicher Erlaub-
nis und entsprechender Tatigkeit.

Entgeltgruppe 8

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zu einem Viertel schwierige Auf-
gaben erflllen.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)
Entgeltgruppe 9a
Beschaftigte der Entgeltgruppe 7, die schwierige Aufgaben erflllen.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)
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Entgeltgruppe 9b

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7, die als Hilfskrafte bei wissenschaftlichen
Forschungsaufgaben mit einem besonders hohen Mal3 von Verantwortlichkeit
tatig sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7 mit Fortbildung als Spezialistin oder Spezia-
list fir Krankenhaus- und krankenhausversorgende Apotheken und entspre-
chender Tatigkeit.

Protokollerklarungen:

1.

Schwierige Aufgaben sind z.B. Tatigkeiten unter Reinraumluftbedingungen
wie die sterile Herstellung von Zytostatikazubereitungen, Mischbeuteln zur pa-
renteralen Anwendung und applikationsfertigen Spritzen, Infusionen und In-
jektionen oder Augensalben und —tropfen; schwierige Identitats- und Rein-
heitsprifungen nach Deutschem Arzneibuch, gravimetrische, titrimetrische
oder fotometrische Bestimmungen, Komplexometrie, Leitfahigkeitsmessun-
gen oder chromatografische Analysen.

Beschaftigte, die im Rahmen ihrer Tatigkeit als Hilfskrafte bei wissenschaftli-
chen Forschungsaufgaben mit einem besonders hohen Mal3 von Verantwort-
lichkeit tatig sind, sind auch dann als solche eingruppiert, wenn sie im Rahmen
dieser Tatigkeit Aufgaben erfillen, die in der Protokollerklarung Nr. 1 genannt
sind.

Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten

Entgeltgruppe 5

Beschaftigte in der Tatigkeit von Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten.

Entgeltgruppe 7

Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten mit staatlicher Anerkennung und ent-
sprechender Tatigkeit.

Entgeltgruppe 8

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zu einem Viertel schwierige Auf-
gaben erfullen.

(Hierzu Protokollerklarung)

Entgeltgruppe 9a

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7, die schwierige Aufgaben erflllen.

(Hierzu Protokollerklarung)
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Entgeltgruppe 9b

Beschaftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zur Halfte eine oder mehrere der
folgenden Aufgaben erfullen:

- Physiotherapie bei Patientinnen oder Patienten mit Demenz oder auf einer In-
tensivstation nach einem Polytrauma.

Protokollerklarung:

Schwierige Aufgaben sind z.B. Physiotherapie nach Lungen- oder Herzoperationen,
nach Herzinfarkten, bei Querschnittslahmungen, in Kinderlahmungsfallen, mit spas-
tisch Gelahmten, in Fallen von Dysmelien, in der Psychiatrie oder Geriatrie, nach
Einsatz von Endoprothesen, nach Verbrennungen zweiten oder dritten Grades oder
bei Kleinkindern bis sechs Jahren.

Praparationstechnische Assistentinnen und Assistenten

Auf Beschaftigte als Biologiemodellmacherinnen oder Biologiemodellmacher oder
Praparationstechnische Assistentinnen und Assistenten finden die Tatigkeitsmerk-
male flur Beschaftigte in der Konservierung, Restaurierung, Praparierung und Gra-
bungstechnik (Teil B Abschnitt XV) Anwendung.

Psychologische Psychotherapeutinnen und -therapeuten sowie Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -therapeuten

Entgeltgruppe 14
Psychologische Psychotherapeutinnen und -therapeuten sowie Kinder- und Ju-

gendlichenpsychotherapeutinnen und -therapeuten jeweils mit Approbation und ent-
sprechender Tatigkeit.

144



Entgeltordnung (VKA)

19. Zahntechnikerinnen und Zahntechniker

Entgeltgruppe 6

Zahntechnikerinnen und Zahntechniker mit entsprechender Tatigkeit.

Entgeltgruppe 7

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6, die schwierige Aufgaben erflllen.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe 8

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6, deren Tatigkeiten Kenntnisse in der kiefer-
chirurgischen Prothetik erfordern, oder die Epithesen herstellen.

Zahntechnikermeisterinnen und Zahntechnikermeister mit entsprechender Ta-
tigkeit.

Entgeltgruppe 9a

Beschaftigte der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 2, deren Tatigkeiten Kenntnisse in der
kieferchirurgischen Prothetik erfordern, oder die Epithesen herstellen

Entgeltgruppe 9b

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6 oder der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 2, die als
Hilfskrafte bei wissenschaftlichen Forschungsaufgaben mit einem besonders hohen
Malf3 von Verantwortlichkeit tatig sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

Protokollerklarungen:

1.

Schwierige Aufgaben sind z.B. Tatigkeiten in der zahnarztlichen Keramik, in
der Kiefer-Orthopadie, in der Parallelometertechnik, in der Vermessungstech-
nik fur Einstickgussprothesen oder in der Geschiebetechnik.

Beschaftigte, die im Rahmen ihrer Tatigkeit als Hilfskrafte bei wissenschaftli-
chen Forschungsaufgaben mit einem besonders hohen Mal3 von Verantwort-
lichkeit tatig sind, sind auch dann als solche eingruppiert, wenn sie im Rahmen
dieser Tatigkeit Aufgaben erflllen, die in der Entgeltgruppe 7 oder in der Ent-
geltgruppe 8 Fallgruppe 1 und in der Entgeltgruppe 9a genannt sind.
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20. Leitende Beschiftigte

Vorbemerkungen

1.  Diese Tatigkeitsmerkmale finden in den Bereichen der vorstehenden Ziffern 4
bis 10, 13, 15, 16 und 19 Anwendung.

2. Die Tarifvertragsparteien legen dem Aufbau der Tatigkeitsmerkmale fur Abtei-
lungs-, Gruppen- bzw. Teamleitung (organisatorische Einheiten) folgende re-
gelmafige Organisationsstruktur zu Grunde:

a) Der Leitung einer kleineren organisatorischen Einheit sind in der Regel
nicht mehr als neun Beschaftigte unterstellt.

b) Der Leitung einer grof3eren organisatorischen Einheit sind in der Regel
nicht mehr als 16 Beschaftigte unterstellt.

c) Der Leitung einer besonders grof3en organisatorischen Einheit sind in der
Regel mehr als 24 Beschaftigte unterstellt.

3. Soweit fur vergleichbare organisatorische Einheiten von den vorstehenden Be-
zeichnungen abweichende Bezeichnungen verwandt werden, ist dies unbe-
achtlich.

Entgeltgruppe 9b

Leiterinnen und Leiter einer kleineren organisatorischen Einheit.

Entgeltgruppe 9c

Standige Vertreterinnen und Vertreter von Leiterinnen oder Leitern der Entgelt-

gruppe 10 Fallgruppe 1.

Entgeltgruppe 10

1. Leiterinnen und Leiter einer grof3eren organisatorischen Einheit.

2. Standige Vertreterinnen und Vertreter von Leiterinnen oder Leitern der Ent-
geltgruppe 11.

Entgeltgruppe 11
Leiterinnen und Leiter einer besonders grol3en organisatorischen Einheit.
Entgeltgruppe 12

Beschaftigte, deren Tatigkeit sich durch das Mal} der damit verbundenen Verant-
wortung erheblich aus der Entgeltgruppe 11 heraushebt.
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Lehrkrafte an staatlich anerkannten Lehranstalten fiir medizinische Berufe
(Schulen)

Entgeltgruppe 9c

Lehrkrafte.

Entgeltgruppe 10

Lehrkrafte mit entsprechender Zusatzqualifikation.

Entgeltgruppe 11

1.

Lehrkrafte mit abgeschlossener Hochschulbildung und entsprechender Tatig-
keit sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und
ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausuben.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 10 als stellvertretende Leiterinnen oder Leiter
oder als Fachbereichsleiterinnen oder Fachbereichsleiter einer Schule.

Entgeltgruppe 12

1.

2.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 10 als Leiterinnen oder Leiter einer Schule.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 als stellvertretende Leiterin-
nen oder Leiter oder als Fachbereichsleiterinnen oder Fachbereichsleiter einer
Schule.

Entgeltgruppe 13

1.

Lehrkrafte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und —
soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen — erfolgreich absolvier-
tem Vorbereitungsdienst (Referendariat) mit entsprechender Tatigkeit sowie
sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Er-
fahrungen entsprechende Tatigkeiten ausuben.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 als Leiterinnen oder Leiter ei-
ner Schule.

Entgeltgruppe 14

Beschaftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 als stellvertretende Leiterinnen oder
Leiter oder als Fachbereichsleiterinnen oder Fachbereichsleiter einer Schule.

Entgeltgruppe 15

Beschaftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 als Leiterinnen oder Leiter einer
Schule.
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XIl.
Beschaftigte in Hafen und Fahrbetrieben

Entgeltgruppe 7
1. Schiffsfuhrerinnen und Schiffsfuhrer mit Befahigungszeugnis als Nautischer Wach-
offizier oder Kapitan nach § 29 Abs. 2 Seeleute-Befahigungsverordnung. und ent-

sprechender Tatigkeit.

2. Schiffsmaschinistinnen und Schiffsmaschinisten mit Befahigungszeugnis nach § 38
Abs. 2 Seeleute-Befahigungsverordnung und entsprechender Tatigkeit

Entgeltgruppe 8

Schiffsfuhrerinnen und SchiffsfUhrer mit Befahigungszeugnissen nach § 29 Abs. 2 und
§ 38 Abs. 2 Seeleute-Befahigungsverordnung und entsprechender Tatigkeit.

Entgeltgruppe 9a

1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 7 Fallgruppe 1 auf Schiffen mit einer Tragfahigkeit
von mindestens 50,00 Tonnen oder einer Bruttoraumzahl von mindestens 250.

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 7 Fallgruppe 2 auf Schiffen mit einer Tragfahigkeit
von mindestens 50,00 Tonnen oder einer Bruttoraumzahl von mindestens 250.

Entgeltgruppe 9b

Beschaftigte der Entgeltgruppe 8 auf Schiffen mit einer Tragfahigkeit von mindestens
50,00 Tonnen oder einer Bruttoraumzahl von mindestens 250.
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XIll.
Beschaftigte im Kassen- und Rechnungswesen

Vorbemerkung

Kassen und Zahlstellen im Sinne dieses Abschnitts sind nur die in der Verordnung Uber
das Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden (KuRVO) als solche bestimmten.

Entgeltgruppe 5

1.

Beschaftigte in Kassen, die verantwortlich Personen- oder Sachkonten flihren oder
verwalten.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 und 3)

2. Kassiererinnen und Kassierer in kleineren Kassen.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

3.  Zahlstellenverwalterinnen und -verwalter gro3erer Zahlstellen.

4. Verwalterinnen und Verwalter von Einmannkassen.

Entgeltgruppe 6

1.  Beschaftigte in Kassen, die verantwortlich Personen- oder Sachkonten fihren oder
verwalten, wenn ihnen mindestens zu einem Viertel schwierige buchhalterische Ta-
tigkeiten Ubertragen sind.
(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1, 3 und 4)

2. Kassiererinnen und Kassierer in Kassen, soweit nicht anderweitig eingruppiert.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

3. Verwalterinnen und Verwalter von Zahlstellen, in denen standig nach Art und Um-
fang besonders schwierige Zahlungsgeschafte anfallen.

4. Leiterinnen und Leiter von Kassen mit mindestens einer oder einem Kassenbe-
schaftigten.

Entgeltgruppe 8

1.  Beschaftigte in Kassen, die verantwortlich Personen- oder Sachkonten fihren oder
verwalten, wenn ihnen schwierige buchhalterische Tatigkeiten Ubertragen sind.
(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1, 3 und 4)

2. Beschaftigte in Kassen, denen mindestens drei Beschaftigte mit buchhalterischen

Tatigkeiten standig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 3)
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Kassiererinnen und Kassierer in Kassen an Arbeitsplatzen mit standig uberdurch-
schnittlich hohen Postenzahlen.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)
Verwalterinnen und Verwalter von Zahlstellen, in denen standig nach Art und Um-
fang besonders schwierige Zahlungsgeschafte anfallen, wenn ihnen mindestens

drei Beschaftigte standig unterstellt sind.

Leiterinnen und Leiter von Kassen mit mindestens drei Kassenbeschaftigten.

Entgeltgruppe 9a

1.

Beschaftigte in gemeindlichen Kassen, die verantwortlich Personen- oder Sachkon-
ten fuhren oder verwalten und fur mindestens funf Sachbuchhaltereien die Kassen-
rechnung erstellen und die Haushaltsrechnung vorbereiten.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

2. Beschaftigte in gemeindlichen Buchhaltereien, denen mindestens drei Beschaftigte
mit buchhalterischen Tatigkeiten mindestens der Entgeltgruppe 6 standig unterstellt
sind.

3. Kassiererinnen und Kassierer in Kassen, die das Ergebnis mehrerer Kassiererinnen
oder Kassierer zusammenfassen.

4. Kassiererinnen und Kassierer in Kassen mit schwierigem Zahlungsverkehr und
standig auRergewdhnlich hohen Barumsatzen.

5. Leiterinnen und Leiter von Kassen mit mindestens flinf Kassenbeschaftigten.

6. Leiterinnen und Leiter von Kassen, die zugleich Leiterinnen oder Leiter der
Vollstreckungsstelle sind, soweit nicht in Entgeltgruppe 9b oder 10 eingruppiert.

7. Standige Vertreterinnen und Vertreter von Leiterinnen oder Leitern von Kassen mit
mindestens zwolf Kassenbeschaftigten.

Entgeltgruppe 9b

1.  Leiterinnen und Leiter von Kassen mit mindestens zwolf Kassenbeschaftigten.

2. Leiterinnen und Leiter von Kassen mit mindestens sechs Kassenbeschaftigten,
wenn sie zugleich Leiterinnen oder Leiter der Vollstreckungsstelle sind.

3. Standige Vertreterinnen und Vertreter von Leiterinnen oder Leitern von Kassen mit

mindestens 30 Kassenbeschaftigten.

Entgeltgruppe 10

1.

2.

Leiterinnen und Leiter von Kassen mit mindestens 30 Kassenbeschaftigten.

Leiterinnen und Leiter von Kassen mit mindestens 15 Kassenbeschaftigten, wenn
sie zugleich Leiterinnen oder Leiter der Vollstreckungsstelle sind.
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Protokollerklarungen:

1.

Die / Der Beschaftigte fuhrt oder verwaltet verantwortlich Personen- oder Sachkon-
ten, wenn sie / er die Belege vor der Buchung auf ihre Ordnungsmafigkeit nach den
Kassenvorschriften zu prufen und fiur die Richtigkeit der Buchungen die Verantwor-
tung zu tragen hat.

Unter dieses Tatigkeitsmerkmal fallen auch Kassiererinnen und Kassierer fur unba-
ren Zahlungsverkehr.

Dieses Tatigkeitsmerkmal gilt auch fur Beschaftigte, die in Zahlstellen oder Bu-
chungsstellen verantwortlich Personen- oder Sachkonten flihren oder verwalten.

Schwierige buchhalterische Tatigkeiten sind z.B.:

a)
b)

c)

h)

selbststandiger Verkehr mit den bewirtschafteten Stellen;

das Fuhren oder Verwalten von Darlehens- oder Schuldendienstkonten, wenn
die Zins- und Tilgungsleistungen selbststandig errechnet werden mussen;

selbststandiges Bearbeiten von Vollstreckungsangelegenheiten (mit Aus-
nahme des Ausstellens von Pfandungsauftragen und von Amtshilfeersuchen);

das Bearbeiten schwierig aufzuklarender Verwahrposten;

selbststandiges Bearbeiten von Werthinterlegungen einschlie3lich der Kon-
tenfuhrung;

das FUhr_en oder Verwalten von Sachkonten flr Haushaltsausgaben, wenn da-
mit das Uberwachen zahlreicher Abschlagszahlungen verbunden ist;

das Fuhren oder Verwalten von Sachkonten, bei denen Deckungsvorschriften
nicht nur einfacher Art zu beachten sind (Deckungsvorschriften nur einfacher
Art sind z.B.: In Sammelnachweisen zusammengefasste Ausgaben; gegen-
seitige oder einseitige Deckungsfahigkeit bei den Personalausgaben oder De-
ckungsvermerke, die sich auf der Ausgabenseite auf nur zwei Haushaltsstellen
beschranken);

das Fuhren oder Verwalten von Konten flr den Abrechnungsverkehr mit Kas-
sen oder Zahlstellen;

das Fuhren oder Verwalten schwieriger Konten der Vermogensrechnung bei
gleichzeitigem selbststandigen Berechnen von Abschreibungen aufgrund all-
gemeiner - betraglich nicht festgelegter - Kassen- oder Buchungsanweisun-
gen.
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XIV.
Beschaftigte im kommunalen feuerwehrtechnischen Dienst

Beschaftigte im kommunalen feuerwehrtechnischen Dienst

Vorbemerkungen

1. Die Eingruppierung gemaf} den nachfolgenden Merkmalen setzt jeweils min-
destens die Erfullung der Voraussetzungen fir die zweite Ebene der Lauf-
bahngruppe 1 oder eine nach Landesrecht — soweit vorhanden — gleichge-

stellte Ausbildung (z.B. Werkfeuerwehrfrau oder -mann) voraus.

2.  Auf Beschaftigte von Flughafenfeuerwehren und Werksfeuerwehren finden die
nachfolgenden Tatigkeitsmerkmale keine Anwendung.

Entgeltgruppe 7

Beschaftigte in der Tatigkeit einer Truppfrau oder eines Truppmanns oder in einer

Tatigkeit, die derjenigen von beamteten Brandmeisterinnen und Brandmeistern ent-

spricht.

Entgeltgruppe 8

Beschaftigte, denen durch ausdrickliche Anordnung die Flhrung einer taktischen

Einheit bis Truppstarke Ubertragen ist, oder in einer Tatigkeit, die derjenigen von

beamteten Oberbrandmeisterinnen und Oberbrandmeistern entspricht.

Entgeltgruppe 9a

Beschaftigte, denen durch ausdruckliche Anordnung die Fuhrung der taktischen

Einheit ab Staffelstarke Ubertragen ist oder in einer gleich zu bewertenden Tatigkeit

von beamteten Hauptbrandmeisterinnen und Hauptbrandmeistern.

(Hierzu Protokollerklarung)

Entgeltgruppe 9b

Beschaftigte, denen durch ausdruckliche Anordnung die Fuhrung der taktischen

Einheit ab Gruppenstarke Ubertragen ist oder in einer gleich zu bewertenden Tatig-

keit von beamteten Hauptbrandmeisterinnen und Hauptbrandmeistern.

Entgeltgruppe 9c

1.  Beschaftigte, denen durch ausdruckliche Anordnung die Fuhrung der takti-
schen Einheit ab Gruppenstarke Ubertragen ist mit besonders verantwortungs-
vollen Tatigkeiten oder in einer gleich zu bewertenden Tatigkeit von beamteten
Hauptbrandmeisterinnen und Hauptbrandmeistern oder von Brandinspektorin-

nen und Brandinspektoren.

2. Schicht- bzw. Wachabteilungsleiterinnen und -leiter.
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Entgeltgruppe 10

1.  Beschaftigte, denen durch ausdrickliche Anordnung die Fuhrung der takti-
schen Einheit ab Zugstarke Ubertragen ist oder in einer Tatigkeit, die derjeni-
gen von beamteten Brandoberinspektorinnen und Brandoberinspektoren ent-
spricht.

2. Schicht- bzw. Wachabteilungsleiterinnen und -leiter, deren Tatigkeit sich min-
destens zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung er-
heblich aus der Entgeltgruppe 9c Fallgruppe 2 heraushebt.

Entgeltgruppe 11

1.  Beschaftigte, denen durch ausdruckliche Anordnung die Fuhrung der takti-
schen Einheit ab Verbandsstarke ubertragen ist oder in einer Tatigkeit, die
derjenigen von beamteten Brandamtfrauen und Brandamtmannern entspricht.

2. Schicht- bzw. Wachabteilungsleiterinnen und -leiter, deren Tatigkeit sich durch
besondere Schwierigkeit und Bedeutung erheblich aus der Entgeltgruppe 9c
Fallgruppe 2 heraushebt.

3. Standige Vertreterinnen und Vertreter von Wachleiterinnen oder -leitern.

Entgeltgruppe 12

1. Schicht- bzw. Wachabteilungsleiterinnen und -leiter, deren Tatigkeit sich durch
das Mal} der damit verbundenen Verantwortung erheblich aus der Entgelt-
gruppe 11 Fallgruppe 2 heraushebt.

2. Wachleiterinnen und -leiter.

Protokollerklarung:

Nach diesem Merkmal sind auch Beschaftigte eingruppiert, die den Lehrgang zur
Gruppenfuhrung erfolgreich abgeschlossen haben und denen durch ausdruckliche
Anordnung die FUihrung von Einsatzen ab Truppstarke Ubertragen ist.
Feuerwehrgeratewartinnen und -warte

Es finden die Allgemeinen Tatigkeitsmerkmale des Teils A Abschnitt | Ziffer 2 An-
wendung.

Beschaftigte in Feuerwehrtechnischen Zentralen (Feuerwehrtechnischen Zen-
tren)

Es finden die Allgemeinen Tatigkeitsmerkmale des Teils A Abschnitt | Ziffer 3 An-
wendung.
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XV.
Beschaftigte in der Konservierung, Restaurierung,
Praparierung und Grabungstechnik

Vorbemerkungen

1.

Dieser Abschnitt gilt fir Beschaftigte im Bereich der Konservierung, Restaurierung,
Praparation und Grabungstechnik an kunstgeschichtlichen, kulturgeschichtlichen
und naturkundlichen Museen und Sammlungen und Forschungseinrichtungen, an
Archiven, Bibliotheken und in der Denkmalpflege.

(1)

(2)

3)

(4)

'Konservierungs-, Restaurierungs- und Praparationstatigkeiten im Sinne die-
ses Abschnitts sind samtliche Tatigkeiten, die zum Ziel haben, Objekte bzw.
audiovisuelle Aufzeichnungen von kunstlerischer, kulturhistorischer, wissen-
schaftlicher oder dokumentarischer Bedeutung oder von didaktischem Wert
ohne Rucksicht auf ihren materiellen oder kommerziellen Wert zu bergen,
langfristig zu erhalten sowie wiederherzustellen, und sie damit u.a. flr die wis-
senschaftliche als auch allgemeine Nutzung sowie die Forschung und Wis-
sensvermittlung aufzubereiten, zu sichern und/oder dauerhaft zu bewahren.
2Dazu gehdren auch die technologischen und naturwissenschaftlichen Unter-
suchungen der Objekte und deren Dokumentation.

'Eine Restaurierung kann auch die Nachbildung bzw. Rekonstruktion als Er-
ganzung fehlender Teile des Originals einschlieRen. 2Fallweise ist es auch not-
wendig, die im Rahmen der restauratorischen Untersuchung am Objekt fest-
gestellten Materialzusammensetzungen oder auch Schadensbilder an Model-
len kinstlich zu erzeugen, um z. B. neue, adaquate Restaurierungsmethoden
zu entwickeln bzw. kunsttechnologische Befunde anhand von Rekonstruktio-
nen zu Uberprufen.

Praparationstatigkeiten sind auch die Nachbildung vom Original, die freie
Nachbildung, die Rekonstruktion und der Modellbau, die zum Ziel haben, ei-
nen erhaltenswerten Befund der Wissenschaft und der Lehre nutzbar zu ma-
chen sowie die Beschaffung, Sammlung und Erfassung von naturwissen-
schaftlichem Sammlungsgut.

'Bei den Tatigkeiten der Grabungstechnik spielt die Verbindung einer wissen-
schaftlich-fundierten Arbeitsweise mit ingenieurtechnischen bzw. methodi-
schen Arbeitsansatzen eine zentrale Rolle. 2Je nach Einsatzaufgaben sind un-
terschiedliche Kenntnisse bzw. Berufsabschlisse denkbar.

3Zu den Aufgaben in der Grabungstechnik gehort die technische Leitung ar-
chaologischer Ausgrabungen oder Kontrolle der Arbeit von Grabungsfirmen.
“Die Beschaftigten entscheiden vor Ort selbststandig liber Grabungs-, Ber-
gungs- und Dokumentationsmethoden, leiten die Mitarbeiter an und treffen Ab-
sprachen mit Investoren, Bauherren und Baubetrieben und vertreten damit 6f-
fentliche Institutionen vor Ort. 5Zu den Tatigkeiten von Grabungstechnikerin-
nen und Grabungstechnikern zahlen weiterhin die Vermittlung von Grabungs-
ergebnissen durch Offentlichkeitsarbeit und Publikationen.
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(5) Zur Konservierung, Restaurierung und Praparation gehéren auch Tatigkeiten
wie z. B.:

a) Sammlungsbetreuung und Schadenspravention etwa durch konservato-
risch richtige Lagerung der Sammlungsobjekte, Erstellen von Vorgaben
zur Klimatisierung und Ausstattung der Ausstellungs- und Depotraume,
Beratung zu Ausstellungs- und Depotflachen bei Neu- und Umbau;

b) technologisch-materielle Untersuchung und Erforschung der Objekte;

c) Tatigkeiten im Zusammenhang mit Leihverkehr und Ausstellung, z. B.
Beurteilung der Leihfahigkeit aus restauratorischer bzw. praparatorischer
Sicht, Definieren der Transport- und Ausstellungsbedingungen, Erstellen
von Zustandsprotokollen, Uberwachen sowohl des Ein- und Auspackens
sowie des Transports und der Montierung der Sammlungsobjekte vor
Ort;

d) Dberatende oder gutachterliche Tatigkeiten.
Entgeltgruppe 4
Beschaftigte mit einfachen Tatigkeiten bei assistierenden Tatigkeiten im Bereich der Kon-
servierung oder Restaurierung, der Praparation oder der Grabungstechnik oder in der
konservatorischen Pflege und Wartung.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)
Entgeltgruppe 5
Beschaftigte mit nicht mehr einfachen Tatigkeiten bei assistierenden Tatigkeiten im Be-
reich der Konservierung oder Restaurierung, der Praparation oder der Grabungstechnik
oder in der konservatorischen Pflege und Wartung.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)
Entgeltgruppe 6
1.  Beschaftigte mit schwierigen Tatigkeiten bei assistierenden Tatigkeiten im Bereich
der Konservierung oder Restaurierung, der Praparation oder der Grabungstechnik
oder in der konservatorischen Pflege und Wartung.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 3)
2. Beschaftigte mit assistierenden Tatigkeiten im Bereich der Konservierung oder Res-
taurierung, der Praparation oder der Grabungstechnik oder mit Tatigkeiten in der
konservatorischen Pflege und Wartung, denen mindestens zwei Beschaftigte min-

destens der Entgeltgruppe 4 durch ausdruckliche Anordnung standig unterstellt
sind.
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Entgeltgruppe 7

Beschaftigte mit assistierenden Tatigkeiten im Bereich der Konservierung oder Restau-
rierung, der Praparation oder der Grabungstechnik oder in der konservatorischen Pflege
und Wartung, die mindestens zu einem Funftel besonders schwierige Tatigkeiten ausu-
ben.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 4)
Entgeltgruppe 8

1.  Beschaftigte mit assistierenden Tatigkeiten im Bereich der Konservierung oder Res-
taurierung, der Praparation oder der Grabungstechnik oder in der konservatori-
schen Pflege und Wartung, die mindestens zu einem Drittel besonders schwierige
Tatigkeiten ausuben.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 4)

2. Beschaftigte mit assistierenden Tatigkeiten im Bereich der Konservierung oder Res-
taurierung, der Praparation oder der Grabungstechnik oder in der konservatori-
schen Pflege und Wartung, denen mindestens zwei Beschaftigte, davon mindes-
tens eine Beschaftigte oder ein Beschaftigter mindestens der Entgeltgruppe 6 Fall-
gruppe 1, durch ausdruckliche Anordnung standig unterstellt sind.

Entgeltgruppe 9a

Beschaftigte mit assistierenden Tatigkeiten im Bereich der Konservierung oder Restau-
rierung, der Praparation oder der Grabungstechnik oder in der konservatorischen Pflege
und Wartung, die besonders schwierige Tatigkeiten ausuben.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 4)
Entgeltgruppe 9b

1. Beschaftigte mit abgeschlossener einschlagiger Hochschulbildung und entspre-
chender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger Fahig-
keiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausuben.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 5)

2. Beschaftigte mit assistierenden Tatigkeiten im Bereich der Konservierung oder Res-
taurierung, der Praparation oder der Grabungstechnik oder in der konservatori-
schen Pflege und Wartung, denen funf Beschaftigte, davon mindestens eine Be-
schaftigte oder ein Beschaftigter mindestens der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1,
durch ausdruckliche Anordnung standig unterstellt sind.

3. Beschaftigte mit Praparationstatigkeiten oder mit Tatigkeiten der Grabungstechnik,
deren Tatigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 9a heraushebt, dass sie min-
destens zu einem Funftel besondere Fachkenntnisse erfordert.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 6)
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Entgeltgruppe 10

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 1, deren Tatigkeit sich dadurch aus
der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 1 heraushebt, dass sie besondere Fachkenntnisse
erfordert.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 6)

Beschaftigte der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 1, denen mindestens drei Beschaf-
tigte durch ausdrickliche Anordnung standig unterstellt sind, davon mindestens
eine Beschaftigte oder ein Beschaftigter mindestens der Entgeltgruppe 9a.

Beschaftigte mit Praparationstatigkeiten oder mit Tatigkeiten der Grabungstechnik,
deren Tatigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 9a heraushebt, dass sie beson-
dere Fachkenntnisse erfordert.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 6)

Entgeltgruppe 11

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 1, deren Tatigkeit sich dadurch aus
der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 1 heraushebt, dass sie besondere Leistungen er-
fordert.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 7)

Beschaftigte mit Praparationstatigkeiten oder mit Tatigkeiten der Grabungstechnik,
deren Tatigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 3 heraushebt,
dass sie besondere Leistungen erfordert.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 7)

Entgeltgruppe 12

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 1, deren Tatigkeit sich durch das Mal}
der damit verbundenen Verantwortung erheblich aus der Entgeltgruppe 11 Fall-
gruppe 1 heraushebt.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 8)
Beschaftigte mit Praparationstatigkeiten oder mit Tatigkeiten der Grabungstechnik,
deren Tatigkeit sich durch das Mal der damit verbundenen Verantwortung erheb-

lich aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 heraushebt.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 8)

Entgeltgruppe 13

Beschaftige mit abgeschlossener einschlagiger wissenschaftlicher Hochschulbildung und
entsprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger Fahig-
keiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausuben.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 9)
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Entgeltgruppe 14

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 13, deren Tatigkeit sich mindestens zu einem Dirittel
- durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder

- durch das Erfordernis hochwertiger Leistungen bei besonders schwierigen
Aufgaben

aus der Entgeltgruppe 13 heraushebt.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 13, denen mindestens drei Beschaftigte mindestens
der Entgeltgruppe 13 durch ausdruckliche Anordnung standig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 10)

Entgeltgruppe 15

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 13, deren Tatigkeit sich

- durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung sowie

- erheblich durch das Mal der damit verbundenen Verantwortung
aus der Entgeltgruppe 13 heraushebt.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 13, denen mindestens flinf Beschaftigte mindestens
der Entgeltgruppe 13 durch ausdruckliche Anordnung standig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 10)

Protokollerklarungen:

1.

Einfache Tatigkeiten bei assistierenden Tatigkeiten im Bereich der Konservierung
oder Restaurierung, der Praparation oder der Grabungstechnik oder in der konser-
vatorischen Pflege und Wartung liegen z.B. vor bei:

a) Tatigkeiten im Bereich der Konservierung oder Restaurierung:

(1) Umverpacken von stabilen, unempfindlichen und gut handhabbaren Ob-
jekten nach Vorgabe, z. B. Umschlage nach Bedarf zuschneiden und fal-
zen sowie Einlegen von unempfindlichen Blchern und Archivalien,

(2) Unterstutzung bei der Betreuung oder Mithilfe bei der Montage von
Sammlungs- und Ausstellungsgegenstanden, z.B.:

a. Bedienen von technischen Geraten, die zum Kunstwerk gehoren
und eine besonders sorgfaltige Handhabung erfordern,

b. Handhabung von geschutztem Filmmaterial oder unempfindlichen
Datentragern;

b) Praparationstatigkeiten:
(1) im Bereich ,Rekonstruktionen, Abformungen, Modellbau®
Fach-(arbeits-)gebiet ,Abgusse, Nachbildungen etc.”

Herstellen von Negativformen von wenig empfindlichen Originalen einfa-
cher Form und Herstellen der Abgusse,
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(2) im Bereich ,naturkundliche Objekte"

a.

Fach-(arbeits-)gebiet ,Zoologie — allgemeine und Nasspraparation®:
- einfaches methodisches Sammeln flir zoologische Zwecke,

- mechanisches Reinigen von Hauten und Praparaten (z.B.
Dermoplastiken, Stopfpraparate, Molluskenschalen und sons-
tige einfache Hartteile von Wirbeltieren und Wirbellosen),

- Uberprifen und Nachflllen der Konservierungsflissigkeiten in
Nasssammlungen;

- Herstellen einfacher Nasspraparate von Tieren,
Fach-(arbeits-)gebiet ,Zoologie - Balgpraparation":

- einfache Konservierungstatigkeiten (Abbalgen, Reinigen der
Gefieder und Felle, Vergiften der Haut gegen Schadlingsbe-
fall),

Fach-(arbeits-)gebiet ,Zoologie — Skelette®:

- Praparieren einfach zu bearbeitender Rohskelette von Wirbel-
tieren (Entfleischen, Wassern, Trocknen und Vorkonservieren
der Knochen),

- einfache Trockenpraparation von Wirbellosen,
Fach-(arbeits-)gebiet ,Botanik®:
- einfaches methodisches Sammeln fur botanische Zwecke,

- Herbarpraparation;

c) Tatigkeiten der Grabungstechnik

(1) Fach-(arbeits-)gebiet ,Ausgrabungen®:

a.

Freilegen wenig empfindlicher Bodenfunde oder -befunde, sowie
Anlegen von Erdprofilen und Grabungsflachen,

Fundregistrierung bei Grabungen,

Magazinierung von Kulturgltern in ein Depot als Archiv der sachli-
chen Kulturguterunter Anleitung einschlie3lich vorbereitender Ta-
tigkeiten,

Tatigkeiten unter Anleitung zur Vorbereitung der Werkprufung,
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(2) Fach-(arbeits-)gebiet ,Geologie und Paldontologie*:

a.

einfaches methodisches Sammeln fur geologische und palaontolo-
gische Zwecke, Auspacken und Ordnen von Gelandeaufsammlun-
gen (Fossil-Material und Gesteinsproben), Waschen und mechani-
sches Reinigen von Fossil-Material und Gesteinsproben, Zusam-
mensetzen und -kleben unempfindlicher Fossilien bei einfachen
Bruchen,

Auspacken und Ordnen von Gelandeaufsammlungen (Mineralien
und Gesteine), Waschen und mechanisches Reinigen unempfindli-
cher Mineralstufen, Vorrichten mineralogischer oder petrographi-
scher Proben fiir Dinnschliffe, Anschliffe oder fiir die Mineraltren-
nung, Formatisieren mineralogischer oder petrographischer Hand-
stucke.

Nicht mehr einfache Tatigkeiten bei assistierenden Tatigkeiten im Bereich der Kon-
servierung oder Restaurierung, der Praparation oder der Grabungstechnik oder in
der konservatorischen Pflege und Wartung liegen z. B. vor bei:

a) Tatigkeiten im Bereich der Konservierung oder Restaurierung:

(1) Ausfuhren von sich wiederholenden Tatigkeiten unter Anleitung, z.B.:

a.

Trockenreinigung mittels Saugen und Pinsel an
- weniger empfindlichen Bucheinbanden,

- inhomogenen Buchbestanden nach Vorgabe durch eine Res-
tauratorin oder einen Restaurator,

- ungefassten und weniger empfindlichen veredelten Holzober-
flachen,

- empfindlicherem, aber nicht vorgeschadigtem gebranntem
Ton, Keramik, Porzellan oder Glas,

- Steinobjekten aus empfindlicherem, aber nicht vorgeschadig-
tem Gestein,

- weniger empfindlicher Mosaiken,
- Teilen und Mechaniken von Musikinstrumenten,

Nachleimen von Papieren in Massenverfahren im Bereich der Ar-
chivalienrestaurierung,

(2) Sortieren, Verpacken und Verlagern von empfindlichen und gut handhab-
baren Sammlungsgegenstanden,

(3) Anfertigen von individuell am jeweiligen Objekt anzupassenden Spezial-
verpackungen,

(4) Beschaffung von Materialien, Ansetzen von Arbeitsmitteln,

160



b)

Entgeltordnung (VKA)

(5) Ausflihren von Tatigkeiten, die gute manuelle Fertigkeiten erfordern,

z.B.:
a.

einfache zeichnerische Rekonstruktion von Sammlungsgegenstan-
den und sonstigen Objekten von wissenschaftlichem Interesse,

Herstellen schwieriger Modelle von Sammlungsgegenstanden und
sonstigen Objekten von wissenschaftlichem Interesse nach Vorla-
gen,

Herstellen von Negativformen von unempfindlichen und ungefass-
ten Objekten komplizierter Form und Herstellen der Abglsse unter
Vorgabe;

Praparationstatigkeiten, die handwerkliche Fertigkeiten und die Beherrschung
besondere Arbeitstechniken voraussetzen, wie z.B.:

(1) im Bereich ,Abformungen, Modellbau®:

a.

Fach-(arbeits-)gebiet ,Abgusse, Nachbildungen etc.”

- Herstellen von Negativformen von wenig empfindlichen Origi-
nalen komplizierter Form und Herstellen der Abgusse,

- Herstellen von nicht sehr schwierigen Modellen und techni-
schen Zeichnungen von Sammlungsgegenstanden und sons-
tigen Objekten von wissenschaftlichem und/oder didakti-
schem Interesse,

(2) im Bereich ,naturkundliche Objekte*:

a.

Fach-(arbeits-)gebiet ,Zoologie — allgemeine und Nasspraparation®:

- methodisches Sammeln von Tieren einschlief3lich Etikettieren,
Messen, Fuhren des Feldtagebuches und Feldpraparation,

- Reinigen und Konservieren von Hauten mit Chemikalien,
- Schadlingsbekampfung an Sammlungsobjekten,

- Herstellen schwieriger Nasspraparate von Tieren einschliel3-
lich Vorkonservieren (z.B. Injizieren von Konservierungsflus-
sigkeiten, Uberfuhren, Konzentrationswechsel),

- Herstellen einfacher anatomischer Praparate (z.B. Uber-
sichtspraparate von Muskeln oder Organen),

Fach-(arbeits-)gebiet ,Zoologie — allgemeine und Nasspraparation®:
- Herstellen von Balgen von Vogeln und Saugetieren,

- Herstellen einfacher Kleindermoplastiken (unter Verwendung
kunstlicher konfektionierter Tierkorper),

Fach-(arbeits-)gebiet ,Zoologie — Skelette®:
- Praparieren von Zerfallskeletten (Mazeration und Entfetten),
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Fach-(arbeits-)gebiet ,Botanik®:

- methodisches Sammeln von Pflanzen einschlieRlich Etikettie-
ren; FUhren des Feldtagebuches und Feldpraparation,

- schwierige Arbeiten fur Herbarien (z.B. Trocknen von dickflei-
schigen Pflanzen, von Flechten, Orchideen und Pflanzen mit
ahnlicher Struktur unter Benutzung komplizierter Apparate
oder mit chemischen Methoden),

- Herstellen einfacher Praparate von Bllten,
- Herstellen einfacher pflanzenanatomischer Praparate,

- Herstellen schwieriger Nasspraparate von Pflanzen (ggf. ein-
schliellich Vorkonservieren, z.B. zur Erhaltung des Chloro-

phylls),
Fach-(arbeits-)gebiet ,Geologie und Paldontologie®:
- Zusammensetzen und Kleben stark zerbrochener Fossilien,
- Reinigen und Festigen von bruchigem Fossil-Material,
- Grobpraparieren von in Gestein eingeschlossenen Fossilien,
- Feinpraparieren von harten Fossilien in weichem Gestein,
- Konservieren praparierter Fossilien,

- Herstellen von Lackfilmen und Folienabziigen bei Anschliffen
von Gesteinen und einfach gebauten Fossilien,

- Aufbereiten von Gesteinsproben durch Schlammen oder Auf-
frieren,

- Herstellen von Anschliffen von Gesteinen und Fossilien,
- Auslesen von leicht erkennbaren Mikrofossilien,
Fach-(arbeits-)gebiet ,Mineralogie*:

- chemisches Reinigen von Mineralstufen,

- Herstellen von Anschliffen und polierten Anschliffen von Mine-
ralien, Gesteinen und Erzen,

- Herstellen von Mineral- und Gesteinsdiinnschliffen in norma-
lem Format (2 x 3 cm),

- Herstellen von Kornerstreupraparaten flr mineralogische oder
petrographische Untersuchungen,

Fach-(arbeits-)gebiet ,Nachbildungen und Modelle von Tieren,
Pflanzen und Fossilien®:

- Herstellen originalgetreuer Nachbildungen (einschlie3lich Ne-
gativform und Abguss) einfach gestalteter Tiere, Pflanzen und
Fossilien,

Oberflachenreinigung an nicht unempfindlichen Praparaten

- z.B. Haute, Balge, empfindliche Steine, Fossilien oder Chitin-
panzer,
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(3) Sortieren, Verpacken und Verlagern von empfindlichen Sammlungsge-
genstanden,

(4) Anfertigen von individuell am jeweiligen Objekt anzupassenden Spezial-
verpackungen;

c) Tatigkeiten der Grabungstechnik

(1) Fach-(arbeits-)gebiet ,Ausgrabungen nach erfolgreicher Werkprufung*“:

a.
b.
C.

Erkennen, Freilegen und Bergen von Bodenfunden oder -befunden;
Einweisen von Grol3geraten zur Freilegung von Befunden,

Herrichten von Erdprofilen und Grabungsflachen zum Zeichnen und
Messen,

Anfertigen von Grabungsskizzen oder einfachen malstablichen
Grabungszeichnungen und einfachen Grabungs- oder Fundberich-
ten,

materialgerechtes Sortieren von Funden nach Lage und Fundart,

Magazinierung von Kulturgutern in ein Depot als Archiv der sachli-
chen Kulturguter,

Begehen von Gebieten (meist als ,Feldbegehung“ bezeichnet)
nach archaologischem Fundmaterial unter wissenschaftlicher oder
technischer Anleitung,

(2) Fach-(arbeits-)gebiet ,Geologie und Palaontologie®:

a.

methodisches Sammeln von Fossilien bei einfachen geologischen
Verhaltnissen einschliellich Etikettieren, Anfertigen geologischer
Fundpunktskizzen und Vorkonservieren an der Fundstatte,

Sortieren von Gelandeaufsammlungen nach Fundorten, Fund-
schichten und Fossilgruppen.

Schwierige Tatigkeiten bei assistierenden Tatigkeiten im Bereich der Konservierung
oder Restaurierung, der Praparation oder der Grabungstechnik oder in der konser-
vatorischen Pflege und Wartung liegen z.B. vor bei:

a) Tatigkeiten im Bereich der Konservierung oder Restaurierung:

(1) Ausfuhren systematisierter Arbeitsvorgange an unempfindlichen Objek-
ten nach Vorgabe durch eine Restauratorin oder einen Restaurator, z. B.:

a.

Ldsen zusammengeklebter unempfindlicher Archivalien und Buch-
blatter von nachgeordneter Bedeutung in weniger schwierigen Fal-
len, z. B. bei starker Verschimmelung,

Schlie3en von Rissen an weniger empfindlichen Archivalien mittels
Japanpapier,

Absaugen oder Entstauben von empfindlichen Bucheinbanden in-
homogener Buchbestande oder ungefassten und empfindlichen,
veredelten Holzoberflachen (z.B. Trockenreinigung mittels Saugen
und Pinsel),

(2) Mitarbeit bei umfangreichen RestaurierungsmalRnahmen, z.B.:

a.

Auflegen unempfindlicher Textilien auf stutzende Unterlagen sowie
Unterlegen von Fehlstellen,
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Montage von Wandmalereifragmenten und Vorsortieren fur die
Montage von Mosaiken,

(3) Unterstutzung bei der Betreuung zeitgendssischer Kunstobjekte (Medi-
enkunstwerke und Installationen), z. B.:

a.

Bedienen von komplizierten technischen Geraten, die zum Kunst-
werk gehoren und eine sensible Handhabung erfordern, z. B. Ein-
legen von ungeschutztem Filmmaterial,

Austausch von Ersatzteilen an kinetischen, elektrischen oder elekt-
ronischen Kunstwerken einschliel3lich des Auswechselns von zum
Kunstobjekt gehdrenden Leuchtmitteln,

(4) Ausfuhren von Tatigkeiten, die sehr gute manuelle Fertigkeiten und
Kenntnisse erfordern, z.B.:

a.

originalgetreues Nachformen von Originalen komplizierter Form
nach Vorgabe,

originalgetreues Kolorieren von Nachbildungen,

Herstellen schwieriger Modelle und technischer Zeichnungen von
Sammlungsgegenstanden und sonstigen Objekten von wissen-
schaftlichem oder didaktischem Interesse,

Anfertigen von individuell am jeweiligen Objekt anzupassenden
Aufbewahrungs- oder Transportbehaltnissen nach Vorgabe, die
eine schwierige Handhabung des Objekts erfordern,

Mitarbeit beim Aufbau von Ausstellungen: Anfertigen von Prasenta-
tionshilfen, z. B. komplizierten Buchstlitzen oder Figurinen nach
Vorgabe;

b) Praparationstatigkeiten im Bereich ,Rekonstruktionen, Abformungen, Modell-

bau“

(1) Ausfuhren systematisierter Arbeitsvorgange an unempfindlichen Objek-
ten nach Vorgabe durch die Praparatorin oder den Praparator,

z.B.:
a.

Fach-(arbeits-)gebiet ,Abgusse, Nachbildungen etc.”

- Herstellen von Negativformen von empfindlichen Originalen
und Herstellen der Abgusse,

- originalgetreues Nachformen von Originalen komplizierter
Form,

- originalgetreues Kolorieren von Nachbildungen,

Fach-(arbeits-)gebiet ,zeichnerische Rekonstruktion und Modell-
bau®:

- Herstellen schwieriger Modelle von Sammlungsgegenstanden
und sonstigen Objekten von wissenschaftlichem Interesse
nach skizzenhaften Angaben,

- schwierige zeichnerische Rekonstruktion von Sammlungsge-
genstanden und sonstigen Objekten von wissenschaftlichem
Interesse,
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Fach-(arbeits-)gebiet ,Zoologie — Dermoplastik und Dioramen*:

Herstellen schwieriger Dermoplastiken, z.B. Herstellung klei-
ner Dermoplastiken mit selbstgefertigten Kérpern und Grol3-
dermoplastiken mit Gberarbeiteten konfektionierten Korpern,

Herstellen von montierten Habituspraparaten von Wirbeltie-
ren,

Fach-(arbeits-)gebiet ,organische Materialien (Leder, Federn etc.)*:

Reinigen, Konservieren und Restaurieren schlecht erhalte-
ner Praparate mit Leder-, Fell- und Federoberflache,

Fach-(arbeits-)gebiet ,Zoologie — Skelette*:

Praparieren schwierig zu bearbeitender Wirbeltierskelette,

Herrichten und Aufstellen von Wirbeltierskeletten fur Schau-
zwecke (Bleichen der praparierten Skelette, Aufstellen und
Montieren der Stutzgeruste und Montieren der Skelette),

Praparieren von Banderskeletten (Abfleischen und Mazerie-
ren der Knochen unter Erhaltung der Sehnenbander zwischen
den Gelenken; Bleichen, Stiutzen und Montieren der Skelette),

Fach-(arbeits-)gebiet ,Botanik®:

Herstellen schwieriger Praparate von Bluten (z.B. sehr kleine
oder stark umgebildete Bluten wie die der Graser und Sauer-
graser),

Herstellen schwieriger pflanzenanatomischer Praparate (z.B.
embryologische Schnitte oder Chromosomenpraparate),

Fach-(arbeits-)gebiet ,Geologie und Palaontologie®:

Konservieren von sehr briichigen Fossilien und von Fossilien
aus sich veranderndem Material (z.B. Markasit),

Beseitigen alter Konservierungsmittel aus praparierten Fossi-
lien und erneutes Konservieren,

Feinpraparieren von weichen Fossilien in weichem Gestein
und von harten Fossilien in hartem Gestein, auch mit einfa-
chen Geraten,

Herstellen von orientierten Anschliffen, von geatzten Dunn-
schliffen einschlieldlich Lackfiimabzlgen, selektives Anfarben
auf bestimmte Mineralien bei Fossilien und fossilhaltigem Ge-
stein,

Herstellen von DUnn- oder Serienschliffen von Fossilien,

Herstellen von Lackfilmen und Folienabziigen grol3er geologi-
scher Objekte (z.B. Bodenprofile) und gut erhaltener grol3er
Fossilien,

Herausatzen von Fossilien aus Gestein,
Auslesen von Mikrofossilien und Vorsortieren nach Familien,

Erganzen und Aufstellen einfacher Skelette fossiler Tiere fur
Schauzwecke,
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- Sicherung des Fossil-Materials einschlie3lich topographischer
und zeichnerischer Fundaufnahme bei kleinen paldaontologi-
schen Fundkomplexen,

Fach-(arbeits-)gebiet ,Mineralogie®:

- Herstellen von GroRRdunnschliffen von Mineralien und Gestei-
nen,

- Herstellen von Kornerdiinnschliffen, von Dinnschliffen von
Salzgestein und von polierten Anschliffen kohliger Gesteine;

- Atzen von Erzanschliffen und selektives Anfarben auf be-
stimmte Mineralien bei mineralogischen oder petrographi-
schen Dinnschliffen,

- Aufbereiten und Trennen der Mineralien aus Gesteinen an-
hand vorgegebener Trennungsstammbaume (z.B. mit
Schwereldosungen, Zentrifuge, Magnetscheider, Sto3herd),

Fach-(arbeits-)gebiet ,Nachbildungen und Modelle von Tieren,
Pflanzen und Fossilien®:

- Herstellen originalgetreuer Nachbildungen (einschlie3lich Ne-
gativform und Abguss) kompliziert gestalteter Tiere, Pflanzen
oder Fossilien,

- Herstellen von Rekonstruktionen und Modellen von Tieren
und Pflanzen,

schwieriges Verpacken und Verlagern von besonders schwer hand-
habbaren oder sehr empfindlichen Objekten, z.B.:

- Grol¥fossilplatten und monumentale Praparate mit hohen Ei-
gengewichten und komplizierten Formen, bei denen geeig-
nete Transportmittel zu bedienen und statische Erfordernisse
selbststandig zu bewerten sind,

schwierige Unterstutzungsleistungen beim Aufbau von Ausstellun-
gen, z.B.:

- Aufbau von GrolRobjekten unter Bedienung von Geraten wie
z.B. Kran oder Steiger,

- Hangung oder Montage von mehrteiligen, komplizierten und
empfindlichen Sammlungsgegenstanden;

Tatigkeiten der Grabungstechnik:

(1)

Durchfuhren von Teilgrabungen (,Schnittleitung®) unter technischer An-
leitung (dazu gehoren z.B. Vermessungsarbeiten nach einfachen Metho-
den, fotografische Dokumentation, Anfertigen einfacher malfstablicher
Grabungszeichnungen und einfacher Grabungs- oder Fundberichte),

Anfertigen schwieriger Grabungszeichnungen und unterstiutzende Tatig-
keiten bei der Grabungsvermessung,

Beaufsichtigung der Grabungsmitarbeiter,

Herstellung von Lackfiimen und Folienabztugen archaologischer Be-
funde,
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(5) Anleitung und Uberwachung von einfachen Tatigkeiten in der Fundregist-
rierung und Fundbearbeitung,

(6)

ErstmalRnahmen zur Fundkonservierung von empfindlichen Objekten.

Besonders schwierige Tatigkeiten bei assistierenden Tatigkeiten im Bereich der
Konservierung oder Restaurierung, der Praparation oder der Grabungstechnik so-
wie in der konservatorischen Pflege und Wartung liegen z.B. vor bei:

a) Tatigkeiten im Bereich der Konservierung oder Restaurierung:

(1) Ausfuhren systematisierter Arbeitsvorgange an sehr empfindlichen Ob-
jekten nach Vorgabe durch eine Restauratorin oder einen Restaurator,

(2)

z.B.:
a.

Lésen zusammengeklebter empfindlicher Archivalien und Buch-
blatter von nachgeordneter Bedeutung in schwierigen Fallen, z. B.
bei starker Verschimmelung,

SchlielRen von Rissen an empfindlichen Archivalien mittels Japan-
papier,

Absaugen oder Entstauben von sehr empfindlichen Bucheinban-
den inhomogener Buchbestande oder ungefassten und sehr emp-
findlichen, veredelten Holzoberflachen (z.B. Trockenreinigung mit-
tels Saugen und Pinsel),

Unterstutzung bei der Betreuung zeitgendssischer Kunstobjekte (Medi-
enkunstwerke und Installationen), z. B.:

a.

Bedienen von sehr komplizierten technischen Geraten, die zum
Kunstwerk gehdéren und eine sehr sensible Handhabung erfordern,
z. B. Einlegen von ungeschutztem Filmmaterial;

Beschaffung und Austausch von speziellen Ersatzteilen an kineti-
schen, elektrischen oder elektronischen Kunstwerken einschlief3-
lich des Auswechselns von zum Kunstobjekt gehdérenden Leucht-
mitteln,

Ausfuhren von Tatigkeiten, die sehr gute manuelle Fertigkeiten und be-
sondere Kenntnisse erfordern, z.B.:

a.

originalgetreues Nachformen von Originalen sehr komplizierter
Form nach Vorgabe,

originalgetreues Kolorieren von Nachbildungen mit komplizierter
Farbgebung,

Herstellen sehr schwieriger Modelle und technischer Zeichnungen
von Sammlungsgegenstanden und sonstigen Objekten von wissen-
schaftlichem oder didaktischem Interesse,

assistierende Tatigkeiten bei der technischen Untersuchung nach
Vorgabe, z. B. Einbetten und Anfertigen von Praparaten;
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b) Praparationstatigkeiten

(1) im Bereich ,Abformungen, Rekonstruktionen, Modellbau und Nachbil-
dungen von Tieren, Pflanzen und Fossilien®:

a.

Fach-(arbeits-)gebiet ,Abgusse, Nachbildungen etc.”

Herstellen von Negativformen von sehr empfindlichen Origi-
nalen sehr komplizierter Form und Herstellen der Abgusse,

originalgetreues Kolorieren von Abformungen und Nachbil-
dungen mit sehr komplizierter Farbgebung,

Herstellen originalgetreuer Nachbildungen (einschlie3lich Ne-
gativform und Abguss) sehr kompliziert gestalteter Tiere,
Pflanzen und Fossilien,

Herstellen von Rekonstruktionen und Modellen kompliziert ge-
stalteter Tiere oder Pflanzen,

Fach-(arbeits-)gebiet ,zeichnerische Rekonstruktion und Modell-

bau“:

Herstellen schwieriger Modelle von Sammlungsgegenstanden
und sonstigen Objekten von wissenschaftlichem Interesse
nach eigenen Entwurfen aufgrund wissenschaftlicher Unterla-
gen,

(2) im Bereich ,naturkundliche Objekte™:
Fach-(arbeits-)gebiet ,Zoologie — allgemeine Praparation®:

a.

Erproben neuartiger, schwieriger Praparierungsverfahren,

Praparieren von Tieren nach schwierigen Verfahren bei
selbststandiger Wahl des Verfahrens,

Praparieren kleinster zoologischer Objekte (z.B. Genitalien
kleiner Insekten) unter dem Mikroskop,

Herstellen schwieriger anatomischer Praparate (z.B. Nerven-
oder Gefal3praparate),

Fach-(arbeits-)gebiet ,organische Materialien (Leder, Federn etc.)“

Fach

Reinigen, Konservieren und Restaurieren stark beschadigter
oder empfindlicher Praparate mit Leder-, Fell oder Federober-
flache,

-(arbeits-)gebiet ,Zoologie — Dermoplastik und Dioramen®:

Herstellen schwieriger Dermoplastiken (GroRdermoplastiken
mit selbst modellierten komplizierten Kérpern),

Herstellung von Ausstellungspraparaten unter Anwendung
verschiedener Technologien (z.B. Habitusmontageprapara-
tion mit Impragnierungs- und Gefriertrocknungstechnik),

Herstellen zoologischer, botanischer, palaontologischer Dio-
ramen - ohne graphische und Kunstmalerarbeiten - nach skiz-
zenhaften Angaben,
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Fach-(arbeits-)gebiet ,Zoologie — Skelette*:

Praparieren und Aufstellen komplizierter Skelette seltener
Tiere unter Verwendung selbst zusammengestellter Fachlite-
ratur,

Fach-(arbeits-)gebiet ,Botanik®:

Erproben neuartiger schwieriger Praparierungsverfahren,

Praparieren kleinster Pflanzen und Pflanzenteile unter dem
Mikroskop,

Praparieren von Pflanzen nach schwierigen Verfahren bei
selbststandiger Wahl des Verfahrens,

Fach-(arbeits-)gebiet ,Geologie und Paldontologie®:

Erproben neuartiger schwieriger Praparierungsverfahren,

Feinpraparieren sehr schlecht erhaltener oder schlecht prapa-
rierbarer Fossilien (z.B. weicher oder sproder Fossilien in har-
tem Gestein), auch mit komplizierten Geraten,

Herstellen sehr schwieriger paldobotanischer Praparate (z.B.
Kutikula-Praparate, Praparate fir Pollenanalysen),

Herstellen schwieriger Serienschliffe und schwieriger orien-
tierter Dunnschliffe von Fossilien,

Ubertragen schlecht erhaltener groRer Fossilien auf Lack-
filme,

sehr schwieriges Herausatzen von empfindlichen Fossilien
oder Fossilienteilen,

Praparieren von Mikrofossilien unter dem Mikroskop,

Erganzen und Aufstellen komplizierter Skelette fossiler Tiere
fur Schauzwecke,

Sicherung des Fossil-Materials einschlielich topographischer
und zeichnerischer Fundaufnahme bei gro3en palaontologi-
schen Fundkomplexen,

Fach-(arbeits-)gebiet Mineralogie:

Herstellen von Mineralschnitten und von orientierten Ge-
steinsdunnschliffen,

Herstellen zweiseitig polierter Mineral- und Gesteinsdinn-
schliffe,

Herstellen von Mineral- und Gesteinspraparaten fur Untersu-
chungen mit der Mikrosonde,

Handauslesen extrem reiner Mineralfraktionen fur die Spekt-
ralanalyse,

Herauslosen bestimmter Mineralkorner aus Gesteinsdinn-
schliffen (Mikropraparation),
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weitere besonders schwierige Praparationstatigkeiten liegen z.B. vor bei:

a. komplexen MalRnahmen zur Schadensprophylaxe, wie der Erfas-
sung schadlicher Umgebungseinflisse (z.B. Klima, Licht oder
Schadinsektenbefall) auf das wissenschaftliche Sammlungsgut
oder das Kulturgut und umfassende Kontrolle des Zustands der wis-
senschaftlichen Sammlungsgegenstande bzw. des Kulturguts,

b. der Erstellung von detaillierten Zustandsprotokollen fir den Leih-
verkehr und Kurierbegleitung bei empfindlichen Objekten mit kom-
plexen Schadensbildern einschliel3lich deren Installierung vor Ort,

c. umfassender schriftlicher und fotografischer Dokumentation und
Kartierung von Befunden und MalRnahmen sowie der Erfassung
und Kartierung komplexer Schadensbilder;

c) Tatigkeiten der Grabungstechnik:

(1)

Durchfuhren schwierigerer Grabungen unter technischer Leitung (dazu
gehoren z.B. Planen und Vermessen von Probeschnitten, Anfertigen
schwieriger Grabungszeichnungen und schwieriger Grabungs- oder
Fundberichte, Photographische Dokumentation),

Fundfreilegung von empfindlichen Objekten auf dem Grabungsgelande
sowie Durchflihrung von Blockbergungen unter technischer Anleitung,

Schwierige zeichnerische Rekonstruktion von Sammlungsgegenstanden
und sonstigen wissenschaftlichen Artefakten,

Umzeichnung und Zusammenfassung von Grabungszeichnungen,

Vorlagenerstellung fur Veroffentlichungen von Ausgrabungsergebnis-
sen.

5. Eine entsprechende Tatigkeit liegt z.B. vor bei:

a) Tatigkeiten im Bereich der Konservierung oder Restaurierung:

(1)

(2)

3)

Malinahmen zur Schadensprophylaxe, wie der Erfassung moglicher Um-
gebungseinflisse (z. B. Klima oder Licht) auf das Kulturgut sowie Kon-
trolle und Umsetzung von Verbesserungsmafnahmen,

Erstellung von detaillierten Zustandsprotokollen fur den Leihverkehr und
Kurierbegleitung bei weniger empfindlichen Objekten einschliel3lich de-
ren Installierung vor Ort,

schriftlicher und fotografischer Dokumentation und Kartierung von Befun-
den und MalRnahmen,

Erfassung und Kartierung einfacherer Schadensbilder,
Durchfuhrung einfacher materialtechnischer Untersuchungen,

Endprifung neu hergestellter audiovisueller Archivalien auf Erreichung
des Ziels der konservatorischen oder restauratorischen Ma3nahmen und
Fehlerfreiheit; gegebenenfalls Formulierung von Reklamationsanspru-
chen;
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Praparationstatigkeiten:

(1)

(2)

3)

(4)
(5)

Maldnahmen zur Schadensprophylaxe, wie der Erfassung moglicher Um-
gebungseinflisse (z. B. Klima oder Licht) auf das Kulturgut sowie Kon-
trolle und Umsetzung von Verbesserungsmalnahmen,

Erstellung von detaillierten Zustandsprotokollen fir den Leihverkehr und
Kurierbegleitung bei weniger empfindlichen Objekten einschlie3lich de-
ren Installierung vor Ort,

schriftlicher und fotografischer Dokumentation und Kartierung von Befun-
den und MalRnahmen,

Erfassung und Kartierung einfacherer Schadensbilder,
Durchfuhrung einfacher materialtechnischer Untersuchungen;

Tatigkeiten der Grabungstechnik:

(1)

(2)
(3)

Durchfiihren schwieriger Grabungen unter wissenschaftlicher Anleitung;
dazu gehoren z. B. Planen und Vermessen von Probeschnitten, Anferti-
gen schwieriger Grabungszeichnungen und Grabungs- oder Fundbe-
richte sowie fotografische Dokumentation,

Erkennung und Bewertung archaologischer Bodendenkmaler (Feldbege-
hung) sowie deren Lagebestimmung,
Erstellung eines Layouts fur Publikationen bis zur Druckvorstufe.

Tatigkeiten, die besondere Fachkenntnisse erfordern, sind z. B.:

a)

b)

Tatigkeiten im Bereich der Konservierung oder Restaurierung:

(1)

(2)
3)

Durchflhrung von konservatorischen oder restauratorischen Maflinah-
men an Objekten, die sich dadurch aus der Entgeltgruppe 9b heraushe-
ben, dass sie aufgrund ihrer Empfindlichkeit und ihres Schadensbildes
fortgeschrittene Fahigkeiten und Fertigkeiten sowie besondere Umsicht
und Sorgfalt erfordern,

Durchfuhrung schwieriger materialtechnologischer Untersuchungen,
Erfassung und Kartierung schwieriger Schadensbilder;

Tatigkeiten im Bereich der der Praparierung:

(1)

Bereich ,Rekonstruktionen, Abformungen, Modellbau®:
a. Fach-(arbeits-)gebiet ,Abglsse, Nachbildungen etc.“:

- Entwickeln und Erproben neuartiger Nachbildungsverfahren
bei vorgegebener Aufgabenstellung,

- Abformung empfindlicher organischer Objekte mit komplizier-
ter Form,

b. Fach-(arbeits-)gebiet ,Nachbildungen und Modelle von Tieren,
Pflanzen und Fossilien®:

- selbststandige Erarbeitung dreidimensionaler Rekonstruktion
ausgestorbener Tiere auf Grundlage von Fossilfunden ohne
Vorlagen,

- Erarbeitung komplizierter naturwissenschaftlicher Modelle
nach Vorlage eines Originals, z.B. mal3stablich vergro3erter
Insektenmodelle,
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Bereich ,naturkundliche Objekte*:

a.

Fach-(arbeits-)gebiet ,organische Materialien (Leder, Federn etc.)"

- Restaurierung oder Rekonstruktion schlecht und nur fragmen-
tarisch erhaltender Leder- oder Fellpraparate,

- Reinigen, Konservieren, Restaurieren und Erganzen stark
zerstorter Standpraparate und Dermoplastiken aus Federn,
Fell oder Lederhauten,

- Entwickeln und Erproben neuartiger Praparations- und Kon-
servierungsverfahren bei vorgegebener Aufgabenstellung,

Fach-(arbeits-)gebiet ,Zoologie — allgemeine und Nasspraparation®:

- Entwickeln und Erproben neuartiger Praparations-, Konser-
vierungs- und Nachbildungsverfahren bei vorgegebener Auf-
gabenstellung,

Fach-(arbeits-)gebiet ,Zoologie — Balgpraparation, Dermoplastik
und Dioramen®:

- Entwerfen und Herstellen besonders schwieriger zoologi-
scher, botanischer oder palaontologischer Dioramen ohne
grafische und Kunstmalereien (Die besondere Schwierigkeit
muss sich sowohl auf den Lebensraum als auch auf die Aus-
stellungsobjekte beziehen.),

- Herstellen besonders schwieriger Dermoplastiken, z.B. Grof3-
dermoplastiken mit selbst modellierten komplizierten Korper-
plastiken in Kombination mit anderen Techniken (z.B. Imprag-
nierung),

Fach-(arbeits-)gebiet ,Zoologie — Skelette*:

- Praparieren und Aufstellen komplizierter Skelette seltener
Tiere, fur die unmittelbares Vergleichsmaterial nicht und Fach-
literatur nur in unzureichendem Mal3e herangezogen werden
kdénnen,

Fach-(arbeits-)gebiet ,Botanik®:

- Entwickeln und Erproben neuartiger Praparations-, Konser-
vierungs- und Nachbildungsverfahren bei vorgegebener Auf-
gabenstellung,

Fach-(arbeits-)gebiet ,Geologie und Palaontologie®:

- Entwickeln und Erproben neuartiger Praparations-, Konser-
vierungs- und Nachbildungsverfahren bei vorgegebener Auf-
gabenstellung,

- Erganzen und Aufstellen komplizierter Skelette fossiler Tiere,
fur die unmittelbares Vergleichsmaterial nicht und Fachlitera-
tur nur in unzureichendem Malde herangezogen werden kon-
nen,

Fach-(arbeits-)gebiet ,Mineralogie®:

- Entwicklung und Erprobung neuartiger Praparations-, Konser-
vierungstechniken;
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c) Tatigkeiten der Grabungstechnik:

(1)

(5)
(6)

schwierige topographische Vermessungen von komplizierten Burgwal-
len, Grabhigeln und anderen komplizierten Gelandedenkmalern ein-
schlieB3lich Anfertigen von Hohenschichtplanen,

sehr schwierige bautechnische Aufmessungen,

technische Leitung einer Grabung oder einer Prospektion inklusive der
Erstellung eines Grabungsberichts,

Erstellung von Grabungsrichtlinien, Archivierungskonzepten, Leistungs-
verzeichnissen und Standards flr Ausgrabungen in der Bodendenkmal-
pflege,

denkmalfachliche Beratung sowie Betreuung von MalRnahmepartnern
externer archaologischer Ausgrabungen,

Darstellung und o6ffentliche Prasentation von Grabungen und ihren Er-
gebnisse.

7. Eine Heraushebung durch besondere Leistungen liegt z.B. vor bei:

a) Tatigkeiten im Bereich der Konservierung oder Restaurierung:

(1)
(2)

(3)
(4)

Konzepterstellung flr konservatorische oder restauratorische Mal3nah-
men fur empfindliche Objekte mit komplexem Schadensbild,

Durchfihrung von konservatorischen oder restauratorischen Malinah-
men an empfindlichen Objekten mit komplexem Schadensbild, das be-
sondere Spezialkenntnisse oder vertiefte Fachkenntnisse sowie spezi-
elle Erfahrungen erfordert,

Erfassung und Kartierung komplexer Schadensbilder,

Durchfuhrung sehr schwieriger materialtechnologischer Untersuchun-
gen;

b) Tatigkeiten der Praparierung:

(1)

(2)

Konzepterstellung fur konservatorische oder restauratorische Mal3nah-
men fur empfindliche naturkundliche Objekte mit komplexem Schadens-
bild,

Durchfihrung von konservatorischen oder restauratorischen Maflinah-
men an empfindlichen naturkundlichen Objekten mit komplexem Scha-
densbild, das besondere Spezialkenntnisse oder vertiefte Fachkennt-
nisse sowie spezielle Erfahrungen erfordert,

Erfassung und Kartierung komplexer Schadensbilder,

Durchfiuhrung sehr schwieriger materialtechnologischer Untersuchun-
gen,

Konzepterstellung flr praparatorische MaRnahmen an besonders wert-
vollen, unersetzlichen und schwierig zu praparierenden Frischmaterial,

Praparation von besonders wertvollen, unersetzlichen und empfindlichen
Frischmaterial, das besondere Spezialkenntnisse oder vertiefte Fach-
kenntnisse sowie spezielle Erfahrungen erfordert;
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c) Tatigkeiten der Grabungstechnik:

(1)

sehr schwierigen Vermessungen (z. B. bei Grabungen in noch stehenden
Gebauden oder Gebaudeteilen, in Tunneln, Héhlengrabungen, Geopro-
filen oder in vermessungstechnisch noch nicht erfassten Gebieten) inklu-
sive der Aufbereitung der entstandenen Daten;

vermessungstechnisch noch nicht erfasste Gebiete sind Gebiete, fur die
kein fur die Ausgrabung verwendungsfahiges Lagebezugssystem vor-
handen ist, sodass dieses von der oder dem Beschaftigten erst geplant,
erstellt und in ein Ubliches Landes- bzw. Weltbezugssystem Uberfihrt
werden muss,

selbststandige Umsetzung und Anpassung geeigneter Schutzmafinah-
men fur gefahrdete Denkmale,

Vorbereitung und technische Leitung einer komplexen Grabung oder
Prospektion

(Eine komplexe Grabung oder Prospektion liegt vor, wenn bei der Tatig-
keit naturwissenschaftliche Methoden [z. B. C-14-Datierung,
Dendrochronologie, Phosphatanalysen, Thermoluminiszens, Geomag-
netik, Geoelektrik, Bodenradar, etc.] zur Anwendung kommen, die eine
wichtige Rolle zur Klarung der zentralen wissenschaftlichen Fragestel-
lung spielen. Aufgaben bei der Vorbereitung und technischen Leitung ei-
ner komplexen Grabung oder Prospektion sind z. B. die Koordination des
Einsatzes der verschiedenen Methoden, die Vorbereitung der Bodenein-
griffe flr eine naturwissenschaftliche Bestimmung oder die korrekte Ent-
nahme von Probenmaterial oder die Durchfuhrung der Methode).

8. Eine Heraushebung durch das Mal} der Verantwortung liegt z. B. vor bei:

a) Tatigkeiten im Bereich der Konservierung oder Restaurierung:

(1)

(2)

3)

Konzepterstellung fur konservatorische oder restauratorische Mal3nah-
men fur Sammlungskonvolute mit heterogenem Zustand und Schadens-
bild,

Durchfihrung von konservatorischen oder restauratorischen Maflinah-
men an sehr empfindlichen Objekten mit einem komplexen Schadens-
bild,

Konzepterstellung im Bereich der praventiven Konservierung flr ganze
Sammlungen unter Berucksichtigung sammlungs- oder materialspezifi-
scher Gesichtspunkte;

b) Tatigkeiten der Praparierung:

(1)

Praparieren und Restaurieren von zoologischen, botanischen und palon-
tologischen Unika oder von Typus-Material (d.h. von Einzelobjekten, die
Richtmal} flr die systematischen Einheiten in Zoologie, Botanik und Pa-
ldontologie sind) einschliellich solcher Sammlungsgegenstande, die
eine besondere Bedeutung fur die Kultur- und Wissenschaftsgeschichte
haben,

Praparieren von paldontologischen Einzelstlicken, die besondere Bedeu-
tung fur die Beurteilung der Entwicklungsgeschichte der Tiere und Pflan-
zen haben (z.B. Archaeopteryx),
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letztverantwortliche Erstellung von Vorgaben zu klimatischen Bedingun-
gen und zum Sammlungsschutz bei Sammlungen aus heterogenen Ob-
jekten sowie deren Uberwachung;

c) Tatigkeiten der Grabungstechnik:

technische Leitung groRer und schwieriger Grabungen (wie z.B. komplizierte
Kirchen-, Burgen- oder Stadtkerngrabungen) und Ausarbeiten der publikati-
onsreifen Grabungsberichte.

9. Eine entsprechende Tatigkeit liegt z. B. vor bei:

a) Tatigkeiten im Bereich der Konservierung oder Restaurierung:

(1)

9)

(10)

Durchfuhrung von konservatorischen oder restauratorischen Malinah-
men bedeutender oder sehr empfindlicher Objekte mit einem sehr kom-
plexen Schadensbild, insbesondere Durchfuhrung besonders schwieri-
ger, z. B. sensibler und risikoreicher Malinahmen,

Durchfuhrung kunst- und materialtechnologischer Untersuchungen, die
ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium erfordern,

wissenschaftliche Auswertung von Ergebnissen naturwissenschaftlicher
Analysen oder bildgebender Untersuchungsverfahren, auch zur
Echtheitsbestimmung,

Erkennen von Degradationsprozessen auf Grundlage naturwissen-
schaftlicher Kenntnisse, Abschatzen des damit verbundenen Scha-
denspotenzials und Konzeptionierung des weiteren Vorgehens,

Konzepterstellung fur konservatorische oder restauratorische Mal3nah-
men fur aufgrund ihrer sehr komplexen Beschaffenheit und Herstellungs-
technik oder ihres Schadensbildes sehr empfindliche oder besonders be-
deutende Obijekte,

Konzepterstellung im Bereich der praventiven Konservierung, wenn ne-
ben sammlungs- oder materialspezifischen auch Ubergreifende Ge-
sichtspunkte zu berucksichtigen sind,

Betreuung und Koordinierung von externen Vergabeverfahren ein-
schliel3lich der Erstellung des Restaurierungskonzepts, der Kostenkalku-
lation und der Kontrolle sowie der Endabnahme,

Beurteilung der Leihfahigkeit von empfindlichen oder bedeutenden Ob-
jekten,

Entwicklung oder Leitung eines wissenschaftlichen Forschungsvorha-
bens einschlielich der Entwicklung neuartiger Restaurierungsverfahren,

Erstellung von Gutachten oder Beratung zu umfassenden restauratori-
schen, konservatorischen oder kunsttechnologischen Fragestellungen,
z.B. bei Echtheitsprifungen, Neuerwerbungen oder Bauvorhaben;

b) Tatigkeiten der Praparierung:

Entwicklung und Modifizierung neuartiger Technologien und Methoden flr die
Praparation, Konservierung oder Restaurierung von naturwissenschaftlichen
Sammlungsgegenstanden auf wissenschaftlicher Grundlage;
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Tatigkeiten der Grabungstechnik:

(1) technische Leitung von herausragend schwierigen Grabungen, z. B. Gra-
bungen im Bereich von Stadtkernen, der Landschaftsarchaologie, der
Unterwasser- oder Feuchtbodenarchaologie oder der Hohlen- oder Mon-
tanarchaologie, einschlieRlich des Ausarbeitens der publikationsreifen
Grabungsberichte,

(2) wissenschaftliche Weiterentwicklung und Erprobung von Methoden zur
Bearbeitung und Erhebung von Daten in der Bodendenkmalpflege.

Bei der Zahl der Unterstellten zahlen nicht mit:

a)

b)

Beschaftigte der Entgeltgruppe 13 nach dem Teil A Abschnitt Il Ziffern 2
und 3,

Beamte des gehobenen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13.
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XVI.
Laborantinnen und Laboranten

Vorbemerkung

Den Laborantinnen und Laboranten mit Abschlussprifung werden milchwirtschaftliche
Laborantinnen und Laboranten mit verwaltungseigener Abschlussprufung gleichgestellt,
wenn die nach der Ausbildungs- und Prifungsordnung vorgesehene Ausbildungszeit
mindestens drei Jahre betragt.

Entgeltgruppe 3

Beschaftigte ohne Abschlusspriufung in der Tatigkeit von Laborantinnen und Laboranten.
Entgeltgruppe 5

1. Laborantinnen und Laboranten mit Abschlussprifung und entsprechender Tatigkeit.

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 3, die sich durch schwierigere Tatigkeiten aus der
Entgeltgruppe 3 herausheben.

Entgeltgruppe 6

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1, deren Tatigkeit sich dadurch aus der Ent-
geltgruppe 5 heraushebt, dass sie besondere Leistungen erfordert.

Entgeltgruppe 8
Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1, deren Tatigkeit sich dadurch aus der Ent-
geltgruppe 6 heraushebt, dass sie selbststandige Leistungen erfordert.
XVILI.

Leiterinnen und Leiter von Registraturen
Entgeltgruppe 5
Leiterinnen und Leiter von Registraturen.
Entgeltgruppe 6

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5, denen mindestens zwei Beschaftigte, davon mindes-
tens eine oder einer mindestens der Entgeltgruppe 5, standig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)
Entgeltgruppe 7

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5, denen mindestens funf Beschaftigte standig unterstellt
sind.
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Entgeltgruppe 8

1.

Leiterinnen und Leiter einer nach Sachgesichtspunkten vielfach gegliederten Re-
gistratur, denen mindestens drei Beschaftigte, davon mindestens eine oder einer
mindestens der Entgeltgruppe 6, standig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5, denen mindestens vier Beschaftigte, davon min-
destens drei mindestens der Entgeltgruppe 5, standig unterstellt sind.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5, denen mindestens acht Beschaftigte standig un-
terstellt sind.

Entgeltgruppe 9a

1.

Leiterinnen und Leiter einer nach Sachgesichtspunkten vielfach gegliederten Re-
gistratur, denen mindestens funf Beschaftigte, davon mindestens zwei mindestens
der Entgeltgruppe 6, standig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

Beschaftigte der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 1, deren Tatigkeit sich durch die be-
sondere Bedeutung der Registratur aus der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 1 heraus-
hebt.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

Protokollerklarungen:

1.

Leiterinnen und Leiter von Registraturen, denen weniger Beschaftigte als im Tatig-
keitsmerkmal gefordert standig unterstellt sind, sind nach dem Tatigkeitsmerkmal
der Entgeltgruppe 6 des Teils A Abschnitt | Ziffer 3 eingruppiert, wenn dies fur sie
gunstiger ist.

Eine nach Sachgesichtspunkten vielfach gegliederte Registratur liegt vor, wenn das
Schriftgut auf der Grundlage eines eingehenden, systematisch nach Sachgebieten,
Oberbegriffen, Untergruppen und Stichworten weit gefacherten Aktenplans unter-
zubringen ist; nur in alphabetischer oder numerischer Reihenfolge geordnetes
Schriftgut erfullt diese Voraussetzungen nicht.
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XVIIL.
Beschaftigte in Leitstellen

Vorbemerkungen

1. Schichtfuhrerinnen und Schichtfuhrer sind Beschaftigte, denen die Verantwortung
in der jeweiligen Schicht einer Leitstelle Ubertragen ist.

2. Lagedienstleiterinnen und Lagedienstleiter sowie Schichtleiterinnen und Schichtlei-
ter sind Beschaftigte, denen die Steuerung der Betriebsablaufe in dem gesamten
Schichtbetrieb einer Leitstelle tbertragen ist.

Entgeltgruppe 9a

Disponentinnen und Disponenten in Leitstellen mit der nach Landesrecht jeweils gefor-
derten Qualifikation mit entsprechender Tatigkeit.

Entgeltgruppe 9b
1. Schichtfuhrerinnen und Schichtflhrer.
2. Standige Vertreterinnen und Vertreter von Leiterinnen oder Leitern von Leitstellen.

3. Standige Vertreterinnen und Vertreter von Lagedienstleiterinnen oder Lagedienst-
leitern oder Schichtleiterinnen oder Schichtleitern.

Entgeltgruppe 9c¢

1. Leiterinnen und Leiter von Leitstellen.

2. Standige Vertreterinnen und Vertreter von Leiterinnen oder Leitern von Leitstellen,
denen mindestens zwolf Beschaftigte durch ausdrickliche Anordnung standig un-

terstellt sind.

3. Lagedienstleiterinnen und Lagedienstleiter sowie Schichtleiterinnen und Schichtlei-
ter.

4. Standige Vertreterinnen und Vertreter von Lagedienstleiterinnen oder Lagedienst-
leitern oder Schichtleiterinnen oder Schichtleitern, denen mindestens zwolf Be-
schaftigte durch ausdruckliche Anordnung standig unterstellt sind.

Entgeltgruppe 10

1. Leiterinnen und Leiter von Leitstellen, denen mindestens zwolf Beschaftigte durch
ausdruckliche Anordnung standig unterstellt sind.

2. Standige Vertreterinnen und Vertreter von Leiterinnen oder Leitern von Leitstellen,

denen mindestens 20 Beschaftigte durch ausdruckliche Anordnung standig unter-
stellt sind.
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Lagedienstleiterinnen und Lagedienstleiter sowie Schichtleiterinnen und Schichtlei-
ter, denen mindestens zwolf Beschaftigte durch ausdrickliche Anordnung standig
unterstellt sind.

Standige Vertreterinnen und Vertreter von Lagedienstleiterinnen oder Lagedienst-
leitern oder Schichtleiterinnen oder Schichtleitern, denen mindestens 20 Beschaf-
tigte durch ausdruckliche Anordnung standig unterstellt sind.

Entgeltgruppe 11

1.

Leiterinnen und Leiter von Leitstellen, denen mindestens 20 Beschaftigte durch aus-
druckliche Anordnung standig unterstellt sind.

Standige Vertreterinnen und Vertreter von Leiterinnen oder Leitern von Leitstellen,
denen mindestens 25 Beschaftigte durch ausdrickliche Anordnung standig unter-
stellt sind.

Lagedienstleiterinnen und Lagedienstleiter sowie Schichtleiterinnen und Schichtlei-
ter, denen mindestens 20 Beschaftigte durch ausdrickliche Anordnung standig un-
terstellt sind.

Standige Vertreterinnen und Vertreter von Lagedienstleiterinnen oder Lagedienst-
leitern oder Schichtleiterinnen oder Schichtleitern, denen mindestens 25 Beschaf-
tigte durch ausdruckliche Anordnung standig unterstellt sind.

Entgeltgruppe 12

1.

Leiterinnen und Leiter von Leitstellen, denen mindestens 25 Beschaftigte durch aus-
drickliche Anordnung standig unterstellt sind.

Standige Vertreterinnen und Vertreter von Leiterinnen oder Leitern von Leitstellen,
denen mindestens 35 Beschaftigte durch ausdruckliche Anordnung standig unter-
stellt sind.

Lagedienstleiterinnen und Lagedienstleiter sowie Schichtleiterinnen und Schichtlei-
ter, denen mindestens 25 Beschaftigte durch ausdrickliche Anordnung standig un-
terstellt sind.

Entgeltgruppe 13

Leiterinnen und Leiter von Leitstellen, denen mindestens 35 Beschaftigte durch aus-
druckliche Anordnung standig unterstellt sind.
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XIX.
Beschaftigte in Magazinen und Lagern

Entgeltgruppe 3
Magazin-, Lager- und Lagerhofvorsteherinnen und -vorsteher.
Entgeltgruppe 5

1. Beschaftigte der Entgeltgruppe 3 mit einschlagiger mindestens dreijahriger Ausbil-
dung.

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 3 mit besonderer Verantwortung in besonders wert-
vollen Lagern.

Entgeltgruppe 6
Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 mit besonderer Verantwortung in beson-
ders wertvollen Lagern.
XX.

Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer
Entgeltgruppe 9a
Beschaftigte in der Tatigkeit von Musikschullehrerinnen und Musikschullehrern.
Entgeltgruppe 9b
Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer mit entsprechender Tatigkeit.
(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 und 2)
Entgeltgruppe 9c¢

Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer als Leiterinnen oder Leiter von Musikschu-
len, soweit nicht anderweitig eingruppiert.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1, 2, 3 und 5)

Entgeltgruppe 10

1.  Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer, die an Musikschulen einen Fachbe-
reich zu betreuen haben, in dem mindestens 330 Jahreswochenstunden Unterricht

erteilt werden.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1, 3, 4 und 5)
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2. Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer im Sinne der Protokollerklarung Nr. 1
Satz 1 Buchst. a bis d, deren Tatigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 9b her-
aushebt, dass durchschnittlich wochentlich mindestens acht Unterrichtsstunden zu
je 45 Minuten

a) in der studienvorbereitenden Ausbildung oder

b) als Leiterin oder Leiter von Ensembles (z.B. Chore, Orchester), wenn diese
Tatigkeit wegen ihrer kinstlerischen und padagogischen Qualitat ebenso zu
bewerten ist wie die in Buchstabe a genannte Tatigkeit,

zu erteilen sind.
(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 3 und 6)

3. Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer als Leiterinnen oder Leiter einer
Zweigstelle von Musikschulen, an der mindestens 290 Jahreswochenstunden Un-
terricht erteilt werden.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1, 3, 4, 5 und 7)

4. Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer als Leiterinnen oder Leiter von Musik-
schulen, an denen mindestens 190 Jahreswochenstunden Unterricht erteilt werden.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1, 3, 4, 5 und 8)

5.  Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer als standige Vertreterinnen oder Ver-
treter von Leiterinnen oder Leitern von Musikschulen, an denen mindestens
490 Jahreswochenstunden Unterricht erteilt werden.
(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1, 3, 4 und 5)

Entgeltgruppe 11

1. Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer als Leiterinnen oder Leiter von Musik-
schulen, an denen mindestens 490 Jahreswochenstunden Unterricht erteilt werden.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1, 3, 4, 5 und 8)

2. Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer als standige Vertreterinnen und Ver-
treter der Leiterin / des Leiters von Musikschulen, an denen mindestens 850 Jah-
reswochenstunden Unterricht erteilt werden.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1, 3, 4 und 5)

Entgeltgruppe 13

1. Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer als Leiterinnen oder Leiter von Musik-
schulen, an denen mindestens 850 Jahreswochenstunden Unterricht erteilt werden.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1, 3, 4, 5 und 8)
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Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer als standige Vertreterinnen oder Ver-
treter von Leiterinnen oder Leitern von Musikschulen, an denen mindestens
1470 Jahreswochenstunden Unterricht erteilt werden.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1, 3, 4 und 5)

Entgeltgruppe 14

1.

Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer als Leiterinnen oder Leiter von Musik-
schulen, an denen mindestens 1470 Jahreswochenstunden Unterricht erteilt wer-
den.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1, 3, 4, 5 und 8)

Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer als standige Vertreterinnen oder Ver-
treter von Beschaftigten der Entgeltgruppe 15.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1, 3 und 5)

Entgeltgruppe 15

Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer als Leiterinnen oder Leiter von Musikschu-
len, deren Tatigkeit sich aufgrund der GréRe und Bedeutung der Schule wesentlich aus
der Entgeltgruppe 14 Fallgruppe 1 heraushebt.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1, 3 und 5)

Protokollerklarungen:

1.

"Musikschullehrerinnen und -lehrer sind an Musikschulen im Sinne der Protokoller-
klarung Nr. 5 tatige Beschaftigte, die

a) nach einem achtsemestrigen Studium an einer Musikhochschule oder einer
Musikakademie die kunstlerische Reifeprufung bzw. die kunstlerische Ab-
schlussprifung bzw. die A-Prifung fur Kirchenmusik,

b) nach einem mindestens sechssemestrigen Studium an einer Musikhochschule
oder einer Musikakademie den klnstlerischen Teil der kiinstlerischen Prifung
fur das Lehramt am Gymnasium bzw. die Teilprafung Musik in der Ersten
Staatsprufung fur das Lehramt am Gymnasium,

c) an einer staatlichen Hochschule fur Musik die Prufung fur Diplom-Musiklehrer,

d) eine staatliche Musiklehrerprifung im Sinne der Rahmenprifungsordnung fir
die staatlichen Privatmusiklehrer (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom
7. Oktober 1958) oder eine Prufung im Sinne der Empfehlung der Kultusmi-
nisterkonferenz Uber Rahmenbestimmungen fur die Ausbildung und Prifung
von Lehrern an Musikschulen und selbststandigen Musiklehrern (Beschluss
der Kultusministerkonferenz vom 9. November 1984),

e) eine einer Prifung im Sinne des Buchstaben d gleichwertige Prifung (z.B.
Erste Staatsprufung fur das Lehramt an Grund- und Hauptschulen mit dem
Wabhlfach Musik oder die B-Prufung als Kirchenmusiker)

mit Erfolg abgelegt haben.
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2Den Musikschullehrerinnen und -lehrern im Sinne des Buchstaben e stehen gleich
Beschaftigte,

a) denen nach Landesrecht die Bezeichnung ,staatlich anerkannte Musikschul-
lehrerin“ oder ,staatlich anerkannter Musiklehrer" verliehen worden ist,

b) die keine Prifung abgelegt haben, jedoch eine entsprechende Ausbildung
nachweisen und die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen die Tatigkeit von Musikschullehrerinnen und -lehrern ausuben.

Die Beschaftigten erhalten, solange sie aufgrund ausdrucklicher Anordnung einen
Fachbereich, in dem mindestens 150 Jahreswochenstunden Unterricht erteilt wer-
den, zu betreuen haben, eine monatliche Funktionszulage in Hohe von 76,69 Euro.

Die Eingruppierung nach dem jeweiligen Tatigkeitsmerkmal setzt voraus, dass die
Beschaftigten durch ausdriuckliche schriftliche Anordnung zur Betreuerin oder zum
Betreuer des Fachbereichs, fir den Unterricht in der studienvorbereitenden Ausbil-
dung, zur Leiterin oder zum Leiter des Ensembles, zur Leiterin oder zum Leiter, zur
standigen Vertreterin oder zum standigen Vertreter der Leiterin oder des Leiters
bzw. zur Leiterin oder zum Leiter der Zweigstelle der Musikschule bestellt worden
sind.

Die Jahreswochenstunden sind dadurch zu ermitteln, dass die Unterrichtsstunden,
die die Lehrkrafte der Musikschule (Leiterin oder Leiter, standige Vertreterin oder
standiger Vertreter der Leiterin oder des Leiters, Musikschullehrerinnen und Musik-
schullehrer sowie Beschaftigte in der Tatigkeit von Musikschullehrerinnen und Mu-
sikschullehrern, ohne Rucksicht darauf, ob sie unter den TVAD fallen) im Schuljahr
zu erteilen haben, in Unterrichtsminuten umgerechnet werden und die sich erge-
bende Summe durch 45 und das Ergebnis durch die Zahl der Wochen geteilt wird,
in denen wahrend des Schuljahres Unterricht zu erteilen ist.

Musikschulen sind Bildungseinrichtungen, die die Aufgabe haben, ihre Schulerin-
nen und Schuler an die Musik heranzuflhren, ihre Begabungen frihzeitig zu erken-
nen, sie individuell zu fordern und bei entsprechender Begabung ihnen gegebenen-
falls eine studienvorbereitende Ausbildung zu erteilen.

Die studienvorbereitende Ausbildung setzt voraus, dass die Schulerin oder der
Schduler in mindestens einem Hauptfach und in mindestens einem Nebenfach bzw.
einem Erganzungsfach zur Vorbereitung auf die Aufnahmeprifung einer Musik-
hochschule unterrichtet wird.

Zweigstellen im Sinne dieses Tatigkeitsmerkmals sind auch Einrichtungen mit einer
anderen Bezeichnung (z.B. Bezirksstellen, Aul3enstellen).

Dieses Tatigkeitsmerkmal gilt auch fur Leiterinnen und Leiter von neu gegrindeten
Musikschulen, wenn damit zu rechnen ist, dass innerhalb von vier Jahren die gefor-
derte Jahreswochenstundenzahl erreicht wird.
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XXI.
Reproduktionstechnische Beschaftigte

Entgeltgruppe 5

Beschaftigte im Vermessungs- und Kartenwesen mit einschlagiger Abschlussprufung in
einem reproduktionstechnischen Beruf und entsprechender Tatigkeit sowie sonstige Be-
schaftigte, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende
Tatigkeiten ausuben.

Entgeltgruppe 6

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5, deren Tatigkeit besondere Leistungen erfordert.

Entgeltgruppe 7

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6, die zu mindestens einem Viertel schwierige Aufgaben
zu erfullen haben.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe 8

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6, die schwierige Aufgaben zu erflllen haben.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe 9a

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5, die schwierige Aufgaben besonderer Art erfullen.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

Protokollerklarungen:

1. Schwierige Aufgaben sind z.B.:

Strichaufnahmen oder Halbtonaufnahmen nach Sollmal und jeden Formats;
Mafausgleich auf gegebenes Sollmal3;

Herstellen von Rasterfilmen ein- und mehrfarbig, von Schummerungsvorlagen
uber Halbtonaufnahmen;

selbststandige Versuchs- und Entwicklungsarbeiten bei der Einfuhrung neuer
technischer Verfahren;

Zusammenkopie von einzelnen Kartenteilen mit Kartenrahmen bei der Neu-
herstellung sowie Einkopierung von Fortfihrungen in vorhandene Originale
auf Folie und Glas mit kartographischer Passgenauigkeit.

2.  Schwierige Aufgaben besonderer Art sind z.B.:

Schwieriges Einpassen von Kartenteilen; besonders schwierige Montagen bei
inhaltsreichen Karten im Mal3stab 1:25000 und kleiner.
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XXIL.
Beschaftigte im Rettungsdienst

Beschaftigte im Rettungsdienst

Entgeltgruppe 4

Rettungssanitaterinnen und -sanitater mit entsprechenden Tatigkeiten.
(Hierzu Protokollerklarung)

Entgeltgruppe 6

Rettungsassistentinnen und -assistenten mit entsprechenden Tatigkeiten.
Entgeltgruppe N

Notfallsanitaterinnen und -sanitater mit entsprechenden Tatigkeiten.
Entgeltgruppe 9a

Standige Vertreterinnen und Vertreter von Leiterinnen oder Leitern von Rettungs-
wachen.

Entgeltgruppe 9b

1.  Leiterinnen und Leiter von Rettungswachen.

2. Standige Vertreterinnen und Vertreter von Leiterinnen oder Leitern von Ret-
tungswachen, denen mindestens 20 Beschaftigte durch ausdruckliche Anord-
nung standig unterstellt sind.

Entgeltgruppe 9c

1.  Leiterinnen und Leiter von Rettungswachen, denen mindestens 20 Beschaf-
tigte durch ausdruckliche Anordnung standig unterstellt sind.

2. Standige Vertreterinnen und Vertreter von Leiterinnen oder Leitern von Ret-
tungswachen, denen mindestens 40 Beschaftigte durch ausdrickliche Anord-
nung standig unterstellt sind.

Entgeltgruppe 10

Leiterinnen und Leiter von Rettungswachen, denen mindestens 40 Beschaftigte
durch ausdruckliche Anordnung standig unterstellt sind.

Protokollerklarung:

Diese Beschaftigten erhalten eine Entgeltgruppenzulage in Hohe von 2,3 Prozent
ihres jeweiligen Tabellenentgelts.
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2. Beschaftigte an Rettungsdienstschulen

Entgeltgruppe 10

Lehrkrafte mit entsprechender Zusatzqualifikation.

Entgeltgruppe 11

1.  Lehrkrafte mit abgeschlossener Hochschulbildung und entsprechender Tatig-
keit sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und
ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausuben.

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 10 als stellvertretende Leiterinnen oder Leiter
oder als Fachbereichsleiterinnen oder Fachbereichsleiter einer Rettungs-
dienstschule.

Entgeltgruppe 12

1.  Beschaftigte der Entgeltgruppe 10 als Leiterinnen oder Leiter einer Rettungs-
dienstschule.

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 als stellvertretende Leiter-in-
nen oder Leiter oder als Fachbereichsleiterinnen oder Fachbereichsleiter einer
Rettungsdienstschule.

Entgeltgruppe 13

Beschaftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 als Leiterinnen oder Leiter einer

Rettungsdienstschule.

XXIIl.
Schulhausmeisterinnen und Schulhausmeister
Vorbemerkungen
1. Schulhausmeisterinnen und Schulhausmeister sind Hausmeisterinnen oder Haus-
meister in Schulen aulRer Akademien, Kunsthochschulen, Musikhochschulen, Mu-
sikschulen und verwaltungseigenen Schulen.
2. 'Eine einschlagige Berufsausbildung liegt dann vor, wenn die in der Berufsausbil-

dung vermittelten Kenntnisse und Fertigkeiten einen unmittelbaren sachlichen Zu-
sammenhang mit den wesentlichen Tatigkeitsschwerpunkten von Schulhausmeis-
terinnen und Schulhausmeistern aufweisen. ?Dies ist insbesondere bei Berufsaus-
bildungen in den Berufsfeldern Metallbau, Anlagenbau, Installation, Montiererinnen
und Montierer, Elektroberufe, Bauberufe und Holzverarbeitung der Fall.

Entgeltgruppe 5

Schulhausmeisterinnen und Schulhausmeister, die eine einschlagige mindestens drei-
jahrige Berufsausbildung abgeschlossen haben.
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Entgeltgruppe 6

1.  Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 in Tagesschulen fir gehérgeschadigte, sprachge-
schadigte, sehbehinderte oder anderweitig korperbehinderte oder fir entwicklungs-
gestorte oder geistig behinderte Schulerinnen und Schiler.

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 5, denen mindestens eine Schulhausmeisterin oder
ein Schulhausmeister durch ausdrickliche Anordnung standig unterstellt ist.

Entgeltgruppe 7

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5, deren Tatigkeit sich aufgrund erhdhter technischer An-
forderungen erheblich aus der Entgeltgruppe 5 heraushebt.

(Eine erhebliche Heraushebung aufgrund erhdhter technischer Anforderungen liegt vor,
wenn die Schulhausmeisterin oder der Schulhausmeister elektronische Schliel3-,
Alarm-, Brandmeldeanlagen oder Anlagen der Gebaudeleittechnik mit erheblich erweiter-
ten Moglichkeiten zur Steuerung eigenverantwortlich zu bedienen, zu uberwachen und
zu konfigurieren hat.)

Entgeltgruppe 8
Beschaftigte der Entgeltgruppe 7, deren Tatigkeit sich dadurch erheblich aus der Entgelt-
gruppe 7 heraushebt, dass ihnen die eigenverantwortliche Entscheidung Uber die Ver-

wendung der Mittel eines Bau- und Bewirtschaftungsbudgets in einer Gré3enordnung
von mindestens 30.000 Euro je Kalenderjahr Ubertragen ist.

XXIV.

Beschaftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
Entgeltgruppe S 2
Beschaftigte in der Tatigkeit von Kinderpflegerinnen/Kinderpflegern, Sozialassistentin-
nen/Sozialassistenten und Heilerziehungspflegehelferinnen/Heilerziehungspflegehelfern
mit staatlicher Anerkennung oder mit staatlicher Prufung.
(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 und 3)
Entgeltgruppe S 3
Kinderpflegerinnen/Kinderpfleger, Sozialassistentinnen/Sozialassistenten und Heilerzie-
hungspflegehelferinnen/Heilerziehungspflegehelfer mit staatlicher Anerkennung oder mit
staatlicher Prufung und entsprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die auf-
grund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten aus-

uben.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 und 3)
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Entgeltgruppe S 4

1.

Kinderpflegerinnen/Kinderpfleger, Sozialassistentinnen/Sozialassistenten und Heil-
erziehungspflegehelferinnen/Heilerziehungspflegehelfer mit staatlicher Anerken-
nung oder mit staatlicher Prifung und entsprechender Tatigkeit sowie sonstige Be-
schaftigte, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tatigkeiten ausiben, mit schwierigen fachlichen Tatigkeiten.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1, 2 und 3)

Beschaftigte im handwerklichen Erziehungsdienst mit abgeschlossener Berufsaus-
bildung.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)
Beschaftigte in der Tatigkeit von Erzieherinnen/Erziehern, Heilerziehungspflegerin-
nen/Heilerziehungspfleger oder Heilerzieherinnen/Heilerzieher mit staatlicher Aner-

kennung.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 und 3)

Entgeltgruppe S 5

[nicht besetzt]

Entgeltgruppe S 6

[nicht besetzt]

Entgeltgruppe S 7

Beschaftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung als Gruppenleiterin/Gruppenleiter in
Ausbildungs- oder Berufsforderungswerkstatten oder Werkstatten far behinderte
Menschen.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1, 1 a und 17)

Entgeltgruppe S 8a

1.

Erzieherinnen/Erzieher, Heilerziehungspflegerinnen/Heilerziehungspfleger und
Heilerzieherinnen/Heilerzieher mit staatlicher Anerkennung und jeweils entspre-
chender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger Fahig-
keiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten austben.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1, 1a, 3 und 5)

Beschaftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung und einer abgeschlossenen
Weiterbildung als geprufte Fachkraft fur Arbeits- und Berufsforderung als Gruppen-
leiterin/Gruppenleiter in Ausbildungs- oder Berufsforderungswerkstatten oder in
Werkstatten fur behinderte Menschen.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 und 1a)
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Entgeltgruppe S 8b

1.

Erzieherinnen/Erzieher, Heilerziehungspflegerinnen/Heilerziehungspfleger und
Heilerzieherinnen/Heilerzieher mit staatlicher Anerkennung und jeweils entspre-
chender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger Fahig-
keiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausiben, mit besonders
schwierigen fachlichen Tatigkeiten.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1, 1a, 3, 5 und 6)

2.  Handwerksmeisterinnen/Handwerksmeister, Industriemeisterinnen/Industriemeis-
ter oder Gartnermeisterinnen/Gartnermeister als Gruppenleiterin/Gruppenleiter in
Ausbildungs- oder Berufsforderungswerkstatten oder Werkstatten fur behinderte
Menschen.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 und 1a)

3. Beschaftigte in der Tatigkeit von Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeitern bzw. Sozialpa-
dagoginnen/Sozialpadagogen mit staatlicher Anerkennung.
(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 und 1a)

Entgeltgruppe S 9

1.  Erzieherinnen/Erzieher, Heilerziehungspflegerinnen/Heilerziehungspfleger und
Heilerzieherinnen/Heilerzieher mit staatlicher Anerkennung und jeweils entspre-
chender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger Fahig-
keiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausiben, mit fachlich ko-
ordinierenden Aufgaben fur mindestens drei Beschaftigte mindestens der Entgelt-
gruppe S 8b Fallgruppe 1.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1, 1a, 3 und 5)

2. Heilpadagoginnen/Heilpadagogen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender
Tatigkeit.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1, 1a und 7)

3. Beschaftigte in der Tatigkeit von Heilpadagoginnen/Heilpadagogen mit abgeschlos-
sener Hochschulbildung und — soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen
— mit staatlicher Anerkennung.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1, 1a und 15)
4. Beschaftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstatten.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1a und 8)
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5. Beschaftigte, die durch ausdrtickliche Anordnung als standige Vertreterinnen/Ver-
treter von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstatten mit einer Durchschnittsbele-
gung von mindestens 40 Platzen bestellt sind.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1a, 4, 8 und 9)
Entgeltgruppe S 10
[nicht besetzt]
Entgeltgruppe S 11a
Beschaftigte, die durch ausdrickliche Anordnung als standige Vertreterinnen/Vertreter
von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstatten fur Menschen mit Behinderung im Sinne
von § 2 SGB IX oder fiur Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierig-
keiten oder von Tagesstatten fur erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne des
§ 2 SGB IX bestellt sind.
(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1a und 4)
Entgeltgruppe S 11b
Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpadagoginnen/Sozialpadagogen mit staatli-
cher Anerkennung sowie Heilpadagoginnen/Heilpadagogen mit abgeschlossener Hoch-
schulbildung und — soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen — mit staatlicher
Anerkennung mit jeweils entsprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die auf-
grund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten aus-
uben.
(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 und 15)
Entgeltgruppe S 12
Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpadagoginnen/Sozialpadagogen mit staatli-
cher Anerkennung sowie Heilpadagoginnen/Heilpadagogen mit abgeschlossener Hoch-
schulbildung und — soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen — mit staatlicher
Anerkennung mit jeweils entsprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die auf-
grund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten aus-
Uben, mit schwierigen Tatigkeiten.
(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1, 12 und 15)
Entgeltgruppe S 13

1.  Beschaftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstatten mit einer Durchschnitts-
belegung von mindestens 40 Platzen.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1a, 8 und 9)
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2. Beschaftigte, die durch ausdriickliche Anordnung als standige Vertreterinnen/Ver-
treter von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstatten mit einer Durchschnittsbele-
gung von mindestens 70 Platzen bestellt sind.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1a, 4, 8 und 9)
Entgeltgruppe S 14

Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpadagoginnen/Sozialpadagogen mit staatli-
cher Anerkennung sowie Heilpadagoginnen/Heilpadagogen mit abgeschlossener Hoch-
schulbildung und — soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen — mit staatlicher
Anerkennung mit jeweils entsprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die auf-
grund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten aus-
Uben, die Entscheidungen zur Vermeidung der Gefahrdung des Kindeswohls treffen und
in Zusammenarbeit mit dem Familiengericht bzw. Betreuungsgericht Malinahmen einlei-
ten, welche zur Gefahrenabwehr erforderlich sind, oder mit gleichwertigen Tatigkeiten,
die flr die Entscheidung zur zwangsweisen Unterbringung von Menschen mit psychi-
schen Krankheiten erforderlich sind (z.B. Sozialpsychiatrischer Dienst der ortlichen Stel-
len der Stadte, Gemeinden und Landkreise).

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 13, 14 und 15)
Entgeltgruppe S 15

1. Beschaftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstatten mit einer Durchschnitts-
belegung von mindestens 70 Platzen.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1a, 8 und 9)

2. Beschaftigte, die durch ausdruckliche Anordnung als standige Vertreterinnen/Ver-
treter von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstatten mit einer Durchschnittsbele-
gung von mindestens 100 Platzen bestellt sind.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1a, 4, 8 und 9)

3. Beschaftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstatten fur Menschen mit Behin-
derung im Sinne von § 2 SGB IX oder fir Kinder und Jugendliche mit wesentlichen
Erziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstatten fur erwachsene Menschen mit
Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1a und 8)

4. Beschaftigte, die durch ausdruckliche Anordnung als standige Vertreterinnen/Ver-
treter von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstatten fur Menschen mit Behinde-
rung im Sinne von § 2 SGB IX oder fur Kinder und Jugendliche mit wesentlichen
Erziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstatten fur erwachsene Menschen mit
Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbelegung von min-
destens 40 Platzen bestellt sind.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1a, 4, 8 und 9)
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Beschaftigte, die durch ausdrickliche Anordnung als standige Vertreterinnen/Ver-
treter von Leiterinnen/Leitern von Erziehungsheimen oder von Wohnheimen fur er-
wachsene Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX bestellt sind.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1, 1a, 4, 10 und 11)

Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpadagoginnen/Sozialpadagogen mit
staatlicher Anerkennung sowie Heilpadagoginnen/Heilpadagogen mit abgeschlos-
sener Hochschulbildung und — soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen
— mit staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tatigkeit sowie sonstige
Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tatigkeiten ausuben, deren Tatigkeit sich mindestens zu einem Dirittel
durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe S 12 heraus-
hebt.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 und 15)

Entgeltgruppe S 16

1.

Beschaftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstatten mit einer Durchschnitts-
belegung von mindestens 100 Platzen.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1a, 8 und 9)

Beschaftigte, die durch ausdrickliche Anordnung als standige Vertreterinnen/Ver-
treter von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstatten mit einer Durchschnittsbele-
gung von mindestens 130 Platzen bestellt sind.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1a, 4, 8 und 9)

Beschaftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstatten flir Menschen mit Behin-
derung im Sinne von § 2 SGB IX oder fur Kinder und Jugendliche mit wesentlichen
Erziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstatten flir erwachsene Menschen mit
Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbelegung von min-
destens 40 Platzen.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1a, 8 und 9)

Beschaftigte, die durch ausdrickliche Anordnung als standige Vertreterinnen/Ver-
treter von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstatten fur Menschen mit Behinde-
rung im Sinne von § 2 SGB IX oder fur Kinder und Jugendliche mit wesentlichen
Erziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstatten fur erwachsene Menschen mit
Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbelegung von min-
destens 70 Platzen bestellt sind.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1a, 4, 8 und 9)

Beschaftigte als Leiterinnen/Leiter von Erziehungsheimen oder von Wohnheimen
fur erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1, 1a, 10 und 11)
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Beschaftigte, die durch ausdrickliche Anordnung als standige Vertreterinnen/Ver-
treter von Leiterinnen/Leitern von Erziehungsheimen oder von Wohnheimen fur er-
wachsene Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB X mit einer Durch-
schnittsbelegung von mindestens 50 Platzen bestellt sind.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1, 1a, 4, 9, 10 und 11)

Entgeltgruppe S 17

1.

Beschaftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstatten mit einer Durchschnitts-
belegung von mindestens 130 Platzen.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1a, 8 und 9)

Beschaftigte, die durch ausdrickliche Anordnung als standige Vertreterinnen/Ver-
treter von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstatten mit einer Durchschnittsbele-
gung von mindestens 180 Platzen bestellt sind.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1a, 4, 8 und 9)

Beschaftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstatten flir Menschen mit Behin-
derung im Sinne von § 2 SGB IX oder fur Kinder und Jugendliche mit wesentlichen
Erziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstatten flr erwachsene Menschen mit
Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbelegung von min-
destens 70 Platzen.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1a, 8 und 9)

Beschaftigte, die durch ausdrickliche Anordnung als standige Vertreterinnen/Ver-
treter von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstatten fur Menschen mit Behinde-
rung im Sinne von § 2 SGB IX oder fur Kinder und Jugendliche mit wesentlichen
Erziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstatten fur erwachsene Menschen mit
Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbelegung von min-
destens 90 Platzen bestellt sind.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1a, 4, 8 und 9)

Beschaftigte, die durch ausdrickliche Anordnung als standige Vertreterinnen/Ver-
treter von Leiterinnen/Leitern von Erziehungsheimen oder von Wohnheimen fur er-
wachsene Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer Durch-
schnittsbelegung von mindestens 90 Platzen bestellt sind.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1, 1a, 4, 9, 10 und 11)

Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpadagoginnen/Sozialpadagogen mit
staatlicher Anerkennung sowie Heilpadagoginnen/Heilpadagogen mit abgeschlos-
sener Hochschulbildung und — soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgese-
hen — mit staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tatigkeit sowie sons-
tige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen
entsprechende Tatigkeiten ausiben, deren Tatigkeit sich durch besondere Schwie-
rigkeit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe S 12 heraushebt.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 und 15)
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Psychagoginnen/Psychagogen mit staatlicher Anerkennung oder staatlich aner-
kannter Prifung und entsprechender Tatigkeit.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 16)

Entgeltgruppe S 18

1.

Beschaftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstatten mit einer Durchschnitts-
belegung von mindestens 180 Platzen.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1a, 8 und 9)

Beschaftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstatten fur Menschen mit Behin-
derung im Sinne von § 2 SGB IX oder fir Kinder und Jugendliche mit wesentlichen
Erziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstatten fur erwachsene Menschen mit
Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbelegung von min-
destens 90 Platzen.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1a, 8 und 9)

Beschaftigte als Leiterinnen/Leiter von Erziehungsheimen oder von Wohnheimen
fur erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer
Durchschnittsbelegung von mindestens 50 Platzen.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1, 1a, 9, 10 und 11)

Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpadagoginnen/Sozialpadagogen mit
staatlicher Anerkennung sowie Heilpadagoginnen/Heilpadagogen mit abgeschlos-
sener Hochschulbildung und — soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen
— mit staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tatigkeit sowie sonstige
Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tatigkeiten ausltben, deren Tatigkeit sich durch das Mal} der damit ver-
bundenen Verantwortung erheblich aus der Entgeltgruppe S 17 Fallgruppe 6 her-
aushebt.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 und 15)

Protokollerklarungen:

1.

'Die Beschaftigten — ausgenommen die in Entgeltgruppe S 4 bei Tatigkeiten der
Fallgruppe 2, Entgeltgruppe S 7, Entgeltgruppe S 8a bei Tatigkeiten der Fallgruppe
2 und Entgeltgruppe S 8b bei Tatigkeiten der Fallgruppe 2 eingruppierten Beschaf-
tigten — erhalten fur die Dauer der Tatigkeit in einer besonderen Wohnform (insbe-
sondere stationare Einrichtungen, Wohngruppen fur Menschen mit Behinderung im
Sinne von SGB IX, Kinder- und Jugendwohnheimen oder vergleichbaren Einrich-
tungen [Heim]) oder in der ambulant unterstutzten Einzel- oder Gruppenbetreuung,
wenn diese als Prasenzleistung durchgangig fur 24 Stunden taglich erfolgt, oder in
der Heimerziehung nach § 34 SGB VIl eine Zulage in Hohe von 100,00 Euro mo-
natlich, wenn dort ein GUberwiegender Teil der Menschen mit durchgangigem Unter-
stutzungs- oder Betreuungsbedarf untergebracht ist bzw. betreut wird; Uberwiegt
der Teil der Menschen mit durchgangigem Unterstitzungs- oder Betreuungsbedarf
nicht, betragt die Zulage 50,00 Euro monatlich. ?Flr die in Entgeltgruppe S 15 bei
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Tatigkeiten der Fallgruppe 5, S 16 bei Tatigkeiten der Fallgruppen 5 und 6, S 17 bei
Tatigkeiten der Fallgruppe 5 und S 18 bei Tatigkeiten der Fallgruppe 3 eingruppier-
ten Beschaftigten gilt Satz 1 fur die Dauer der Tatigkeit in einem Wohnheim fir er-
wachsene Menschen mit Behinderung entsprechend. 3Fir die in Entgeltgruppe S 4
bei Tatigkeiten der Fallgruppe 2, Entgeltgruppe S 7, Entgeltgruppe S 8a bei Tatig-
keiten der Fallgruppe 2 und Entgeltgruppe S 8b bei Tatigkeiten der Fallgruppe 2
eingruppierten Beschaftigten in einem Heim im Sinne des Satzes 1 erster Halbsatz
betragt die Zulage 65,00 Euro monatlich. “Die Zulage wird nur fiir Zeitrdume gezahlt,
in denen Beschaftigte einen Anspruch auf Entgelt oder Fortzahlung des Entgelts
nach § 21 haben. °Sie ist bei der Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 Abs. 3) zu
berucksichtigen.

'Beschéftigte, denen entsprechende Téatigkeiten als Praxisanleiterin/Praxisanleiter
in der Ausbildung von Erzieherinnen/Erziehern, von Kinderpflegerinnen/Kinderpfle-
gern, von Sozialassistentinnen/Sozialassistenten oder von Heilerziehungspflegerin-
nen/Heilerziehungspflegern tbertragen sind und die die Ubertragene Tatigkeit mit
einem zeitlichen Anteil von mindestens 15 Prozent an ihrer Gesamttatigkeit ausu-
ben, erhalten fur die Dauer dieser Tatigkeit eine Zulage in Hoéhe von 70,00 Euro
monatlich. 2Die Zulage wird nur flr Zeitraume gezabhlt, in denen Beschaftigte einen
Anspruch auf Entgelt oder Fortzahlung des Entgelts nach § 21 haben.

Schwierige fachliche Tatigkeiten sind z.B.

a) Tatigkeiten in Einrichtungen fir behinderte Menschen im Sinne des
§ 2 SGB IX und in psychiatrischen Kliniken,

b) alleinverantwortliche Betreuung von Gruppen z.B. in Randzeiten,

c) Tatigkeiten in Integrationsgruppen (Erziehungsgruppen, denen besondere
Aufgaben in der gemeinsamen Férderung behinderter und nicht behinderter
Kinder zugewiesen sind) mit einem Anteil von mindestens einem Drittel von
behinderten Menschen im Sinne des § 2 SGB IX in Einrichtungen der Kinder-
tagesbetreuung,

d) Tatigkeiten in Gruppen von behinderten Menschen im Sinne des § 2 SGB IX
oder in Gruppen von Kindern und Jugendlichen mit wesentlichen Erziehungs-
schwierigkeiten,

e) Tatigkeiten in geschlossenen (gesicherten) Gruppen.

Als entsprechende Tatigkeit von Erzieherinnen/Erziehern oder Kinderpflegerin-
nen/Kinderpflegern gilt auch die Tatigkeit in Schulkindergarten, Ganztagsangeboten
fur Schulkinder, Vorklassen oder Vermittlungsgruppen flr nicht schulpflichtige Kin-
der und die Betreuung von uber 18jahrigen Personen (z.B. in Einrichtungen fur be-
hinderte Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder flr Obdachlose).

'Standige Vertreterinnen/Vertreter sind nicht Vertreterinnen/Vertreter in Urlaubs-
und sonstigen Abwesenheitsfallen. 2Je Kindertagesstatte soll eine standige Vertre-
terin oder ein standiger Vertreter der Leiterin oder des Leiters bestellt werden.

Nach diesem Tatigkeitsmerkmal sind auch

a) Kindergartnerinnen/Kindergartner und Hortnerinnen/Hortner mit staatlicher
Anerkennung oder staatlicher Prifung,

b) Kinderkrankenschwestern/Kinderkrankenpfleger, die in Kinderkrippen tatig
sind,

eingruppiert.
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Besonders schwierige fachliche Tatigkeiten sind z.B. die

a) Tatigkeiten in Integrationsgruppen (Erziehungsgruppen, denen besondere
Aufgaben in der gemeinsamen Foérderung behinderter und nicht behinderter
Kinder zugewiesen sind) mit einem Anteil von mindestens einem Drittel von
behinderten Menschen im Sinne des § 2 SGB IX in Einrichtungen der Kinder-
tagesbetreuung,

b) Tatigkeiten in Gruppen von behinderten Menschen im Sinne des § 2 SGB IX
oder von Kindern und Jugendlichen mit wesentlichen Erziehungsschwierigkei-
ten,

c) Tatigkeiten in Jugendzentren/Hausern der offenen Tdr,
d) Tatigkeiten in geschlossenen (gesicherten) Gruppen,

e) fachlichen Koordinierungstatigkeiten fur mindestens vier Beschaftigte mindes-
tens der Entgeltgruppe S 8a,

f) Tatigkeiten einer Facherzieherin/eines Facherziehers mit entsprechender
Fort- bzw. Weiterbildung im Umfang von mindestens 160 Stunden,

g) Tatigkeiten in Gruppen mit einem Anteil von mindestens 15 Prozent von Kin-
dern und Jugendlichen mit einem erhéhten Férderbedarf,

h) Tatigkeiten von Beschaftigten, die vom Arbeitgeber zur insoweit erfahrenen
Fachkraft nach § 8a SGB VIII (Kinderschutzfachkraft) bestellt worden sind.

Unter Heilpadagoginnen/Heilpadagogen mit staatlicher Anerkennung sind Beschaf-
tigte zu verstehen, die einen nach MalRgabe der Rahmenvereinbarung tber die Aus-
bildung und Prifung an Fachschulen (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom
7. November 2002) gestalteten Ausbildungsgang fir Heilpadagoginnen/Heilpada-
gogen mit der vorgeschriebenen Prufung erfolgreich abgeschlossen und die Be-
rechtigung zur FUihrung der Berufsbezeichnung ,staatlich anerkannte Heilpadago-
gin/staatlich anerkannter Heilpadagoge"“ erworben haben.

Kindertagesstatten im Sinne dieses Tarifmerkmals sind Krippen, Kindergarten,
Horte, Kinderbetreuungsstuben, Kinderhauser und Kindertageseinrichtungen der
ortlichen Kindererholungsfursorge.

'Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist fiir das jeweilige Kalenderjahr grund-
satzlich die Zahl der vom 1. Januar bis 31. Dezember des vorangegangenen Kalen-
derjahres vergebenen, je Tag gleichzeitig belegbaren Platze zugrunde zu legen.
2Eine Unterschreitung der maRgeblichen je Tag gleichzeitig belegbaren Platze von
nicht mehr als 7,5 v.H. fihrt nicht zur Herabgruppierung. Eine Unterschreitung um
mehr als 7,5 v.H. fihrt erst dann zur Herabgruppierung, wenn die maldgebliche
Platzzahl drei Jahre hintereinander unterschritten wird. “Die Unterschreitung der
malgeblich je Tag gleichzeitig belegbaren Platze fuhrt auch dann nicht zu einer
Herabgruppierung, wenn aufgrund von zu betreuenden Kindern mit erh6htem oder
wesentlich erhdhtem Foérderungsbedarf entsprechende Betreuungsanforderungen
festgestellt werden. °Eine Unterschreitung auf Grund vom Arbeitgeber verantworte-
ter Mallnahmen (z.B. Qualitatsverbesserungen) fihrt ebenfalls nicht zur Herabgrup-
pierung. ®Hiervon bleiben organisatorische MaRnahmen infolge demografischer
Handlungsnotwendigkeiten unberihrt.

Erziehungsheime sind Heime, in denen Uberwiegend behinderte Kinder oder Ju-
gendliche im Sinne des § 2 SGB IX oder Kinder oder Jugendliche mit wesentlichen
Erziehungsschwierigkeiten standig untergebracht sind.
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12.

13.

14.

Entgeltordnung (VKA)

Dieses Tatigkeitsmerkmal gilt nicht flr Leiterinnen/Leiter bzw. standige Vertreterin-
nen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Wohngruppen.

'Schwierige Tatigkeiten sind z.B. die
a) Beratung von Suchtmittel-Abhangigen,

b) begleitende Flrsorge fur Heimbewohnerinnen/Heimbewohner und nachge-
hende Fursorge fur ehemalige Heimbewohnerinnen/Heimbewohner,

c) begleitende Fursorge fur Strafgefangene und nachgehende Firsorge flr ehe-
malige Strafgefangene,

d) Koordinierung der Arbeiten mehrerer Beschaftigter mindestens der Entgelt-
gruppe S 9.

e) Tatigkeiten in der Unterstlitzung/Assistenz von behinderten Menschen im
Sinne des § 2 SGB IX, bei denen in mindestens vier der neun Lebensbereiche
im Sinne von § 118 SGB IX nicht nur voribergehende Beeintrachtigungen der
Aktivitat und Teilhabe vorliegen,

f)  Tatigkeiten in der Schulsozialarbeit,

g) Tatigkeiten in der Unterstlutzung/Assistenz von Menschen mit multiplen psy-
chosozialen Beeintrachtigungen.

Unter die Entgeltgruppe S 14 fallen auch Beschaftigte mit dem Abschluss Diplompa-
dagogin/Diplompadagoge, Erziehungswissenschaftlerin/Erziehungswissenschaft-
ler (Bachelor/Master) oder Kindheitspadagogin/Kindheitspadagoge (Bachelor/Mas-
ter), die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende
Tatigkeiten von Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeitern bzw. Sozialpadagoginnen/Sozi-
alpadagogen mit staatlicher Anerkennung ausuben, denen Tatigkeiten der Entgelt-
gruppe S 14 Ubertragen sind.

'Das ,Treffen von Entscheidungen zur Vermeidung der Gefahrdung des Kindes-
wohls und die Einleitung von Mallnahmen in Zusammenarbeit mit dem Familienge-
richt bzw. Vormundschaftsgericht, welche zur Gefahrenabwehr erforderlich sind®,
sind im Allgemeinen Sozialen Dienst bei Tatigkeiten im Rahmen der Fallverantwor-
tung bei

- Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VI,

- der Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII,

- der Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII),

- der Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten (§ 50 SGB VIII)
einschlieBlich der damit in Zusammenhang stehenden Tatigkeiten erfullt.

2Die Durchfiihrung der Hilfen nach den getroffenen Entscheidungen (z.B. Erziehung
in einer Tagesgruppe, Vollzeitpflege oder Heimerziehung) fallt nicht unter die Ent-
geltgruppe S 14. 3Die in Aufgabengebieten auBerhalb des Allgemeinen Sozialen
Dienstes wie z.B. Erziehungsbeistandschaft, Pflegekinderdienst, Adoptionsvermitt-
lung, Jugendgerichtshilfe, Vormundschaft, Pflegschaft auszutiibenden Tatigkeiten
fallen nicht unter die Entgeltgruppe S 14, es sei denn, dass durch Organisationsent-
scheidung des Arbeitgebers im Rahmen dieser Aufgabengebiete ebenfalls Tatigkei-
ten auszuuben sind, die die Voraussetzungen von Satz 1 erfullen.
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16.

17.
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'Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt vor, wenn von einer Hochschule im
Sinne des § 1 HRG ein Diplomgrad mit dem Zusatz "Fachhochschule" ("FH"), ein
anderer nach § 18 HRG gleichwertiger Abschlussgrad oder ein Bachelorgrad ver-
liehen wurde. 2Die Abschlusspriifung muss in einem Studiengang abgelegt worden
sein, der seinerseits mindestens das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine Hoch-
schulreife oder einschlagige fachgebundene Hochschulreife) oder eine andere lan-
desrechtliche Hochschulzugangsberechtigung als Zugangsvoraussetzung erfor-
dert, und fur den Abschluss eine Regelstudienzeit von mindestens sechs Semes-
tern — ohne etwaige Praxissemester, Priifungssemester o.A. - vorschreibt. 3Der Ba-
chelorstudiengang muss nach den Regelungen des Akkreditierungsrats akkreditiert
sein. “Dem gleichgestellt sind Abschlisse in akkreditierten Bachelorausbildungs-
gangen an Berufsakademien. °Ein Abschluss an einer auslandischen Hochschule
gilt als abgeschlossene Hochschulbildung, wenn er von der zustandigen staatlichen
Anerkennungsstelle als dem deutschen Hochschulabschluss gleichwertig aner-
kannt wurde.

Psychagoginnen/Psychagogen mit abgeschlossener wissenschaftlicher
Hochschulbildung und entsprechender Tatigkeit werden von diesem
Tatigkeitsmerkmal nicht erfasst.

"Woraussetzung fir die Eingruppierung ist, dass der/die Beschaftigte tiber eine son-
derpadagogische Zusatzqualifikation im Sinne der Werkstattenverordnung nach
dem Neunten Buch des Sozialgesetzbuches oder uber eine der sonderpadagogi-
schen Zusatzqualifikation gleichgestellte Qualifikation verfiigt. 2Eine Qualifikation im
Sinne von Satz 1 kann bis zum 31. Dezember 2029 durch Teilnahme an geeigneten
FortbildungsmaBnahmen nachgeholt werden. 3Vom Erfordernis einer Qualifikation
im Sinne des Satzes 1 sind Beschaftigte befreit, denen seit mindestens 15 Jahren
eine Tatigkeit entsprechend der Tatigkeitsmerkmale der Entgeltgruppe S 7 Ubertra-
gen ist.

XV.
Beschaftigte in Sparkassen

Vorbemerkung

1.

'Fur Beschaftigte, deren Téatigkeit in einem speziellen Tatigkeitsmerkmal fiir Be-
schaftigte in der Kundenberatung aufgefuhrt ist, gelten die Tatigkeitsmerkmale an-
derer Fallgruppen weder in der Entgeltgruppe, in der sie aufgeflhrt sind, noch in
einer hoheren Entgeltgruppe. 2Dies gilt nicht, soweit Fallgruppen in hoheren Ent-
geltgruppen ausdricklich eine Heraushebung aus speziellen Tatigkeitsmerkmalen
flr Beschaftigte in der Kundenberatung vorsehen. 3Eine ausdriickliche Heraushe-
bung im Sinne des Satzes 2 enthalten auch die Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 1, die
Entgeltgruppe 11 und die Entgeltgruppe 12. “Die Entgeltgruppen 13 bis 15 finden
bei Erflllung der jeweiligen Anforderungen auch fir Beschaftigte in der Kundenbe-
ratung Anwendung.

Die Tatigkeitsmerkmale des Teils A Abschnitt | Ziffer 3 sowie des Teils B Ab-
schnitt XlII finden keine Anwendung.
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Entgeltgruppe 2

Beschaftigte mit einfachen Tatigkeiten.

("Einfache Téatigkeiten sind Tatigkeiten, die keine Vor- oder Ausbildung, aber eine fachli-
che Einarbeitung erfordern, die Uber eine sehr kurze Einweisung oder Anlernphase hin-
ausgeht. 2Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen Kenntnisse und Fertigkeiten, die fir
die Beherrschung der Arbeitsablaufe als solche erforderlich sind.)

Entgeltgruppe 3

Beschaftigte, deren Tatigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 2 heraushebt, dass sie
eine eingehende fachliche Einarbeitung erfordert.

Entgeltgruppe 4

1.

Beschaftigte, deren Tatigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 3 heraushebt,
dass sie mindestens zu einem Viertel grundliche Fachkenntnisse erfordert.

(Grundliche Fachkenntnisse erfordern nahere Kenntnisse von Rechtsvorschriften
oder naheres kaufmannisches oder technisches Fachwissen usw. des Aufgaben-
kreises.)

Beschaftigte mit schwierigen Tatigkeiten.

("Schwierige Tatigkeiten sind Tatigkeiten, die mehr als eine eingehende fachliche
Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 3 erfordern. 2Danach miissen Tatigkeiten
anfallen, die an das Uberlegungsvermogen oder das fachliche Geschick Anforde-
rungen stellen, die Uber das Mal} dessen hinausgehen, was Ublicherweise von Be-
schaftigten der Entgeltgruppe 3 verlangt werden kann.)

Entgeltgruppe 5

1.

Beschaftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem anerkannten
Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren und ent-
sprechender Tatigkeit.

Beschaftigte, deren Tatigkeit grindliche Fachkenntnisse erfordert.
(Grundliche Fachkenntnisse erfordern nahere Kenntnisse von Rechtsvorschriften
oder naheres kaufmannisches oder technisches Fachwissen usw. des Aufgaben-

kreises.)

Beschaftigte in der Kundenberatung, deren Tatigkeit grindliche Fachkenntnisse er-
fordert.

(Grundliche Fachkenntnisse erfordern nahere Kenntnisse von Rechtsvorschriften

oder naheres kaufmannisches oder technisches Fachwissen usw. des Aufgaben-
kreises.)
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Entgeltgruppe 6

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1, deren Tatigkeit grindliche und viel-
seitige Fachkenntnisse erfordert, sowie Beschaftigte der Entgeltgruppe 5 Fall-
gruppe 2, deren Tatigkeit vielseitige Fachkenntnisse erfordert.

('Die griindlichen und vielseitigen Fachkenntnisse brauchen sich nicht auf das ge-
samte Gebiet der Sparkasse oder des Betriebes, bei der bzw. dem die oder der
Beschéftigte tatig ist, zu beziehen. 2Der Aufgabenkreis der oder des Beschéaftigten
muss aber so gestaltet sein, dass er nur beim Vorhandensein grandlicher und viel-
seitiger Fachkenntnisse ordnungsgemaf bearbeitet werden kann.)

Beschaftigte in der Kundenberatung, deren Tatigkeit grindliche und vielseitige
Fachkenntnisse erfordert.

('Die grundlichen und vielseitigen Fachkenntnisse brauchen sich nicht auf das ge-
samte Gebiet der Sparkasse oder des Betriebes, bei der bzw. dem die oder der
Beschéftigte tatig ist, zu beziehen. 2Der Aufgabenkreis der oder des Beschéftigten
muss aber so gestaltet sein, dass er nur beim Vorhandensein grundlicher und viel-
seitiger Fachkenntnisse ordnungsgemal bearbeitet werden kann.)

Entgeltgruppe 7

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1, deren Tatigkeit mindestens zu einem
Flnftel selbststandige Leistungen erfordert.

(Selbststandige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen
entsprechendes selbststandiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung
einer eigenen geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann diese Anforde-
rung nicht erftllen.)

Beschaftigte in der Kundenberatung, deren Tatigkeit grindliche und vielseitige
Fachkenntnisse und mindestens zu einem Funftel selbststandige Leistungen erfor-
dert.

(Selbststandige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen
entsprechendes selbststandiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung
einer eigenen geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann diese Anforde-
rung nicht erfullen.)

Entgeltgruppe 8

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1, deren Tatigkeit mindestens zu einem
Drittel selbststandige Leistungen erfordert.

(Selbststandige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen
entsprechendes selbststandiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung
einer eigenen geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann diese Anforde-
rung nicht erfullen.)
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Beschaftigte in der Kundenberatung, deren Tatigkeit grindliche und vielseitige
Fachkenntnisse und mindestens zu einem Drittel selbststandige Leistungen erfor-
dert.

(Selbststandige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen
entsprechendes selbststandiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung
einer eigenen geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann diese Anforde-
rung nicht erftllen.)

Beschaftigte, denen durch ausdrickliche Anordnung die Leitung von Gruppen uber-
tragen ist.

Entgeltgruppe 9a

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1, deren Tatigkeit selbststandige Leis-
tungen erfordert.

(Selbststandige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen
entsprechendes selbststandiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung
einer eigenen geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann diese Anforde-
rung nicht erftllen.)

Beschaftigte in der Kundenberatung, deren Tatigkeit grindliche und vielseitige
Fachkenntnisse und selbststandige Leistungen erfordert.

('Die grindlichen und vielseitigen Fachkenntnisse brauchen sich nicht auf das ge-
samte Gebiet der Sparkasse oder des Betriebes, bei der bzw. dem die oder der
Beschéftigte tatig ist, zu beziehen. 2Der Aufgabenkreis der oder des Beschaftigten
muss aber so gestaltet sein, dass er nur beim Vorhandensein grindlicher und viel-
seitiger Fachkenntnisse ordnungsgemaf bearbeitet werden kann. 3Selbststandige
Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen entsprechendes
selbststandiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung einer eigenen
geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann diese Anforderung nicht erfl-
len.)

Beschaftigte der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 3, denen mindestens zwei Beschaftigte
mindestens der Entgeltgruppe 6 oder mindestens eine Beschaftigte oder ein Be-
schaftigter mindestens der Entgeltgruppe 6 und mindestens zwei Beschaftigte min-
destens der Entgeltgruppe 3 durch ausdruckliche Anordnung standig unterstellt
sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Beschaftigte der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 3, deren Tatigkeit sich durch hohere
Verantwortlichkeit wesentlich aus der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 3 heraushebt.
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Entgeltgruppe 9b

1.

Beschaftigte mit abgeschlossener Hochschulbildung und entsprechender Tatigkeit
sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Er-
fahrungen entsprechende Tatigkeiten ausuben.

Beschaftigte, deren Tatigkeit griindliche, umfassende Fachkenntnisse und selbst-
standige Leistungen erfordert.

(Grundliche, umfassende Fachkenntnisse bedeuten gegenuber den in den Entgelt-
gruppen 6 bis 9a geforderten grindlichen und vielseitigen Fachkenntnissen eine
Steigerung der Tiefe und der Breite nach.)

Beschaftigte in der Kundenberatung, deren Tatigkeit sich dadurch aus der Entgelt-
gruppe 9a Fallgruppe 2 heraushebt, dass sie hdhere Anforderungen als im standar-
disierten Mengengeschaft stellt und damit gegenuber den in der Entgeltgruppe 9a
Fallgruppe 2 geforderten grindlichen und vielseitigen Fachkenntnissen grindliche,
umfassende Fachkenntnisse erfordert und mindestens zu einem Drittel besonders
verantwortungsvoll ist.

Leiterinnen und Leiter von Geschéaftsstellen, denen mindestens drei Beschaftigte
durch ausdruckliche Anordnung standig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Beschaftigte der Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 4, deren Tatigkeit sich durch die
Schwierigkeit des Aufgabengebietes sowie durch grol3e Selbststandigkeit wesent-
lich aus der Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 4 heraushebt.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 3, denen mindestens zwei Beschaftigte
mindestens der Entgeltgruppe 8 oder mindestens eine Beschaftigte oder ein Be-
schaftigter mindestens der Entgeltgruppe 8 und mindestens zwei Beschaftigte min-
destens der Entgeltgruppe 3 durch ausdruckliche Anordnung standig unterstellt
sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe 9c

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 9b Fallgruppen 1 oder 2, deren Tatigkeit sich
dadurch aus der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 1 oder 2 heraushebt, dass sie beson-
ders verantwortungsvoll ist.

Beschaftigte in der Kundenberatung, deren Tatigkeit sich dadurch aus der Entgelt-
gruppe 9a Fallgruppe 2 heraushebt, dass sie hdhere Anforderungen als im standar-
disierten Mengengeschaft stellt und damit gegenuber den in der Entgeltgruppe 9a
Fallgruppe 2 geforderten grindlichen und vielseitigen Fachkenntnissen grindliche,
umfassende Fachkenntnisse erfordert und besonders verantwortungsvoll ist.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 9b Fallgruppen 4 und 5 mit einem besonders um-
fangreichen oder besonders wichtigen Aufgabengebiet.
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Beschaftigte, denen durch ausdrickliche Anordnung die Leitung einer Abteilung,
eines Bereichs oder einer vergleichbaren strukturellen Einheit Gbertragen ist.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 3, denen mindestens eine Beschaftigte
oder ein Beschaftigter mindestens der Entgeltgruppe 9a und mindestens eine Be-
schaftigte oder ein Beschaftigter mindestens der Entgeltgruppe 6 oder mindestens
eine Beschaftigte oder ein Beschaftigter mindestens der Entgeltgruppe 9a und min-
destens zwei Beschaftigte mindestens der Entgeltgruppe 3 durch ausdrickliche An-
ordnung standig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe 10

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 9c, deren Tatigkeit sich mindestens zu einem Dirittel
durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 9c¢ heraus-
hebt.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 3 oder der Entgeltgruppe 9c Fall-
gruppe 4, denen mindestens eine Beschaftigte oder ein Beschaftigter mindestens
der Entgeltgruppe 9c und mindestens eine Beschaftigte oder ein Beschaftigter min-
destens der Entgeltgruppe 6 oder mindestens eine Beschaftigte oder ein Beschaf-
tigter mindestens der Entgeltgruppe 9c¢ und mindestens zwei Beschaftigte mindes-
tens der Entgeltgruppe 3 durch ausdruckliche Anordnung standig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)
Beschaftigte der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 4, denen mindestens zwei Beschaf-
tigte mindestens der Entgeltgruppe 9a und mindestens zwei Beschaftigte mindes-

tens der Entgeltgruppe 3 durch ausdruckliche Anordnung standig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe 11

Beschaftigte der Entgeltgruppe 9c, deren Tatigkeit sich durch besondere Schwierigkeit
und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 9c heraushebt.

Entgeltgruppe 12

Beschaftigte der Entgeltgruppe 11, deren Tatigkeit sich durch das Mal3 der damit verbun-
denen Verantwortung erheblich aus der Entgeltgruppe 11 heraushebt.

Entgeltgruppe 13

1.

Beschaftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und ent-
sprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger Fa-
higkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausuben.

Beschaftigte in Sparkassen und Betrieben, deren Tatigkeit wegen der Schwierigkeit

der Aufgaben und der GroRe ihrer Verantwortung ebenso zu bewerten ist wie Ta-
tigkeiten nach Fallgruppe 1.
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Entgeltgruppe 14

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, deren Tatigkeit sich mindestens zu
einem Dirittel

- durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder

- durch das Erfordernis hochwertiger Leistungen bei besonders schwierigen
Aufgaben

aus der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 heraushebt.
Beschaftigte in Sparkassen und Betrieben, deren Tatigkeit wegen der Schwierigkeit

der Aufgaben und der GroRe ihrer Verantwortung ebenso zu bewerten ist wie Ta-
tigkeiten nach Fallgruppe 1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, denen mindestens drei Beschaf-
tigte mindestens der Entgeltgruppe 13 durch ausdruckliche Anordnung standig un-
terstellt sind.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 und 2)

Entgeltgruppe 15

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, deren Tatigkeit sich

- durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung sowie

- erheblich durch das Mal der damit verbundenen Verantwortung

aus der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 heraushebt.

Beschaftigte in Sparkassen und Betrieben, deren Tatigkeit wegen der Schwierigkeit

der Aufgaben und der Grolde ihrer Verantwortung ebenso zu bewerten ist wie Ta-
tigkeiten nach Fallgruppe 1.

Beschaftigte mit der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, denen mindestens flnf Be-
schaftigte mindestens der Entgeltgruppe 13 durch ausdruckliche Anordnung standig
unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklarungen Nrn. 1 und 2)

Protokollerklarungen:

1.

Soweit die Eingruppierung von der Zahl und der Eingruppierung der unterstellten
Beschaftigten abhangt,

a) istesfurdie Eingruppierung unschadlich, wenn im Organisations- und Stellen-
plan zur Besetzung ausgewiesene Stellen nicht besetzt sind,

b) zahlen Teilbeschaftigte entsprechend dem Verhaltnis der mit ihnen im Arbeits-
vertrag vereinbarten Arbeitszeit zur regelmaRigen Arbeitszeit eines Vollbe-
schaftigten,

c) sind Beschaftigte fur Aufgaben von begrenzter Dauer, Aushilfsbeschaftigte so-
wie Beschaftigte, deren arbeitsvertraglich vereinbarte durchschnittliche regel-
malfige Arbeitszeit weniger als die Halfte der regelmaligen Arbeitszeit eines
Vollbeschaftigten betragt, nicht zu bertcksichtigen.
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2. Beider Zahl der Unterstellten zahlen nicht mit:
a) Beschaftigte der Entgeltgruppe 13 nach dem Teil A Abschnitt Il Ziffern 2 und 3,
b) Beamte des gehobenen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13.

XXVI.

Technische Assistentinnen und Assistenten

sowie Chemotechnikerinnen und -techniker
Entgeltgruppe 6
Technische Assistentinnen und Assistenten mit staatlicher Anerkennung (z.B. chemisch-
technische Assistentinnen und Assistenten, physikalisch-technische Assistentinnen und
Assistenten, landwirtschaftlich-technische Assistentinnen und Assistenten, lebensmittel-
technische Assistentinnen und Assistenten) und staatlich geprufte Chemotechnikerinnen
und -techniker mit entsprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund
gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten austben.
Entgeltgruppe 8
Beschaftigte der Entgeltgruppe 6, die schwierige Aufgaben erflllen.
Entgeltgruppe 9a

Beschaftigte der Entgeltgruppe 8, die zu mindestens einem Viertel verantwortlichere Ta-
tigkeiten verrichten.

Entgeltgruppe 9b

1.  Beschaftigte der Entgeltgruppe 6, die als Lehrkrafte an staatlich anerkannten Lehr-
anstalten fur technische Assistentinnen und Assistenten eingesetzt sind.

2. Beschaftigte der Entgeltgruppe 6, die schwierige Aufgaben erflllen, die ein beson-
ders hohes Mal} an Verantwortlichkeit erfordern.

Entgeltgruppe 10

Beschaftigte der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 1, deren Tatigkeit besondere Kenntnisse
und Erfahrungen erfordert.
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XXVIL.
Beschaftigte an Theatern und Biihnen

Entgeltgruppe 4

1.

3.

Magazinmeisterinnen und Magazinmeister (Dekorationsmeisterinnen und Dekorati-
onsmeister).

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)
Orchesterwartinnen und Orchesterwarte.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)
Verwalterinnen und Verwalter von Rollen- und Stimmenmaterial.

Entgeltgruppe 5

1.

Bearbeiterinnen und Bearbeiter der Stammmieten.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 3)

Eintrittskartenkassiererinnen und -kassierer sowie Stammkartenkassiererinnen und
-kassierer.

Hausinspektorinnen und Hausinspektoren.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 4)

Hausmeisterinnen und Hausmeister mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in
einem einschlagigen anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer
von mindestens drei Jahren.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 5)

Theaterplastikerinnen und -plastiker.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 6)

Maskenbildnerinnen und Maskenbildner.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 7)

Magazinmeisterinnen und Magazinmeister (Dekorationsmeisterinnen und Dekorati-
onsmeister), die mindestens sechs Beschaftigte beaufsichtigen.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)
Modellbauerinnen und Modellbauer.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 8)
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9.  Orchesterwartinnen und Orchesterwarte, die zugleich den gesamten Notenfundus
verwalten oder in nicht unerheblichem Umfang Orchesterstimmen ausschreiben
oder Notenmaterial erganzen.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

10. Requisiteuerinnen und Requisiteure.

11. Theatertapeziermeisterinnen und -meister.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 9)

12. Theatertontechnikerinnen und -techniker (Fachkrafte fir Veranstaltungstechnik —
Fachrichtung Ton).

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 10)

13. Theater- und Kostimmalerinnen und -maler.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 11)

14. Verwalterinnen und Verwalter von Rollen- und Stimmenmaterial (im Theatersprach-
gebrauch "Beschaftigte in Theaterbibliotheken" genannt), die dieses Material auch
fur den Buhnengebrauch einrichten.

Entgeltgruppe 6

1.  Beschaftigte, die durch ausdruckliche Anordnung zu Leiterinnen oder Leitern der
Musik- oder Schauspielbibliotheken bestellt sind.

2.  Eintrittskartenkassiererinnen und -kassierer sowie Stammkartenkassiererinnen und
-kassierer, deren Tatigkeit sich durch den Umfang des Zahlungsverkehrs und die
Schwierigkeit des Abrechnungsverfahrens aus der Entgeltgruppe 5 heraushebt.

3. Hausinspektorinnen und Hausinspektoren, denen mehr als 50 Beschaftigte standig
unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 4)

4. Leiterinnen und Leiter der Stammkartenburos.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 12)

5. Maskenbildnerinnen und Maskenbildner, die durch ausdruckliche Anordnung als
standige Vertreterinnen oder Vertreter der Chefmaskenbilderin oder des Chefmas-
kenbildners bestellt sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 7)
6. Modellbauerinnen und Modellbauer, deren Tatigkeit sich dadurch aus der Entgelt-

gruppe 5 heraushebt, dass sie besondere Leistungen erfordert.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 8)
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Requisiteurinnen und Requisiteure mit Ausbildung.

Theater- und Kostimmalerinnen und -maler mit abgeschlossener Ausbildung an ei-
ner Kunstfachschule sowie Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten
und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausuben.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 11)

Entgeltgruppe 7

1.

Requisitenmeisterinnen und -meister, die mit einem besonderen Mal} von Selbst-
standigkeit neben Handrequisiten (Kleinrequisiten) auch andere Requisiten herstel-
len.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 13)

Requisitenmeisterinnen und -meister, denen mindestens zwei Beschaftigte standig
unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 13)
Rustmeisterinnen und -meister.
(Hierzu Protokollerklarung Nr. 14)

Theatertapeziermeisterinnen und -meister, denen mindestens zwei Theatertapezie-
rerinnen oder -tapezierer standig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 9)

Entgeltgruppe 8

1.

Beleuchtungsmeisterinnen und -meister.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 15)

Gewandmeisterinnen und -meister.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 16)

Hausinspektorinnen und Hausinspektoren, denen mehr als 75 Beschaftigte standig
unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 4)

Theatermalerinnen und -maler, die fur die Einteilung und den Ablauf der Arbeit von
mindestens zehn Theater- und Kostummalerinnen oder -malern oder Kascheurin-

nen oder Kascheuren verantwortlich sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 11)
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Theatermeisterinnen und -meister (Bihnenmeisterinnen und -meister)

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 17)

Theaterschuhmachermeisterinnen und -meister.

Theatertontechnikerinnen und -techniker (Fachkrafte flr Veranstaltungstechnik —
Fachrichtung Ton) mit Meisterprifung mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung
in einem einschlagigen anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer
von mindestens drei Jahren sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwerti-
ger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausuben.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 10)

Entgeltgruppe 9a

1.

Beleuchtungsmeisterinnen und -meister an Buhnen mit technisch schwieriger Buh-
nenanlage oder an Buhnen mit technisch einfacherer Buhnenanlage, an denen
standig mindestens 30 Beschaftigte mit der Bedienung der technischen Anlage (ins-
besondere der Buhnenaufbauten, Dekorationsziuge und Versenkungen) sowie der
Beleuchtungsanlage und mit der Bereitstellung von Requisiten und von Dekorati-
ons-, Polster- und Tapezierwerkstucken zu den Proben und Auffihrungen beschaf-
tigt sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 15)

Beleuchtungsobermeisterinnen und -obermeister.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 18)

Gewandmeisterinnen und —meister mit abgeschlossener Gewandmeister- oder
gleichwertiger Fachausbildung, denen auch die Aufstellung von Kostenvoranschla-
gen und die Fihrung von Fundusbulchern obliegt.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 16)

Requisitenmeisterinnen und -meister mit einem besonderen Mal} von Selbststan-
digkeit bei der Herstellung von Requisiten, denen eine Gruppe von mindestens drei
Beschaftigten standig unterstellt ist, wenn diese neben Handrequisiten (Kleinrequi-
siten) in erheblichem Umfang auch andere Requisiten herstellt.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 13)

Rustmeisterinnen und -meister mit einem besonderen Mal} von Selbststandigkeit
bei der Herstellung von Riustungen und Waffen, denen mindestens eine Facharbei-

terin oder ein Facharbeiter standig unterstellt ist.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 11)
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Theatermeisterinnen und -meister (Bihnenmeisterinnen und —meister) an Blhnen
mit technisch schwieriger Buhnenanlage oder an Buhnen mit technisch einfacherer
BlUhnenanlage, an denen standig mindestens 30 Beschaftigte mit der Bedienung
der technischen Anlage (insbesondere der Buhnenaufbauten, Dekorationsztige und
Versenkungen) sowie der Beleuchtungsanlage und mit der Bereitstellung von Re-
quisiten und von Dekorations-, Polster- und Tapezierwerksticken zu den Proben
und Auffihrungen beschaftigt sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 17)

Theaterobermeisterinnen und -obermeister (Buhnenobermeisterinnen und -ober-
meister).

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 19)

Theaterschuhmachermeisterinnen und -meister mit einem besonderen Mal} von
Selbststandigkeit bei der Herstellung von Theaterschuhwerk, wenn ihnen mindes-
tens zwei Beschaftigte, darunter mindestens eine Facharbeiterin oder ein Fachar-
beiter, standig unterstellt sind.

Theatertapeziermeisterinnen und -meister mit einem besonderen Maf} von Selbst-
standigkeit bei der Herstellung von Dekorations-, Polster- und Tapezierwerkstu-
cken, denen eine Gruppe von mindestens drei Theatertapeziererinnen oder -tape-
zierern standig unterstellt ist, wenn diese in erheblichem Umfang De-
korations-, Polster- und Tapezierwerksticke herstellt.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 9)

Theatertontechnikerinnen und -techniker (Fachkrafte flr Veranstaltungstechnik —
Fachrichtung Ton) mit Meisterprafung mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung
in einem einschlagigen anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer
von mindestens drei Jahren und mit langjahrigen Erfahrungen in dieser Tatigkeit mit
einem hoéheren Mal von Verantwortlichkeit sowie sonstige Beschaftigte, die auf-
grund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten
ausuben.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 10)

Entgeltgruppe 9b

1.

Beleuchtungsobermeisterinnen und -obermeister, denen mindestens zwei Beleuch-
tungsmeisterinnen oder -meister an einer Buhne im technischen Sinne standig un-
terstellt sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 18)

Gewandmeisterinnen und -meister mit abgeschlossener Gewandmeister- oder
gleichwertiger Fachausbildung mit grof3erem Aufgabenbereich.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 16)
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Leiterinnen und Leiter der Stammkartenbduros, die zugleich in nicht unerheblichem
Umfang selbststandig Werbeaufgaben erflllen.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 12)

Theaterobermeisterinnen und -obermeister (Buhnenobermeisterinnen und -ober-
meister), denen mindestens zwei Theatermeisterinnen oder -meister an einer
Buhne im technischen Sinne standig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 19)

Technische Inspektorinnen und Inspektoren.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 20)

Entgeltgruppe 9c¢

Technische Oberinspektorinnen und Oberinspektoren.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 21)

Protokollerklarungen:

1.

"Magazinmeisterinnen und -meister (Dekorationsmeisterinnen und -meister) sind
Beschéftigte, die das Dekorationslager verwalten. 2Vielfach ist ihnen auch die Lei-
tung der Transportkolonne (Fahrmeisterinnen und -meister) lbertragen. 3Fir die
Eingruppierung der Magazinmeisterinnen und -meister (Dekorationsmeisterinnen
und -meister) in der Entgeltgruppe 5 ist es nicht erforderlich, dass die zu beaufsich-
tigenden Beschaftigten der Magazinmeisterin oder dem Magazinmeister (Dekorati-
onsmeisterin oder Dekorationsmeister) standig unterstellt sind. “Es zahlen auch Be-
schaftigte mit, die ihr / ihm aus anderen Abteilungen zugeteilt werden.

'Orchesterwartinnen und Orchesterwarte sind Beschaftigte, denen die Bereitstel-
lung und das Einsammeln der Noten und Pulte sowie der gréoReren Instrumente bei
Proben und Auffihrungen verantwortlich Gibertragen sind. ?Vielfach sind ihnen auch
die Verwaltung und die Pflege der Materialien, an einigen kleineren Bihnen auch
die Verwaltung des gesamten Notenfundus, Ubertragen.

Bearbeiterinnen und Bearbeiter der Stammmieten sind Beschaftigte, die mit Inte-
ressentinnen und Interessenten Uber Stammmieten verhandeln.

"Hausinspektorinnen und Hausinspektoren sind Hausmeisterinnen oder Hausmeis-
ter, denen auch die Kontrolle der ordnungsgemafen Abwicklung des Publikums-
dienstes, die Durchfuihrung der Hausordnung und die Abrechnung von Garderoben-
gebuhren, Programmheften usw. obliegen. 2Soweit die Eingruppierung der Hausin-
spektorinnen und Hausinspektoren von der Zahl der standig unterstellten Beschaf-
tigten abhangig ist, werden nur die Beschaftigten gerechnet, die in einem unmittel-
baren Arbeitsverhaltnis zu dem Arbeitgeber stehen.

Hausmeisterinnen und Hausmeister sind Beschaftigte, die die Reinigung des Hau-
ses und des Hausgrundstlckes Uberwachen, kleine Reparaturen selbst durchfih-
ren und groRere Reparaturen veranlassen, die allgemeine Hauseinrichtung und das
Hausinventar betreuen, das Haus 6ffnen und schlieRen und die Aufsicht Uber das
Hauspersonal (Garderoben- und Reinigungspersonal, Pfortnerinnen und Pfortner,
Schlieerinnen und SchlieRer usw.) fihren.
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Entgeltordnung (VKA)

Theaterplastikerinnen und -plastiker (Kascheurinnen und Kascheure) sind Beschaf-
tigte, die nach Anweisung der Buhnenbildnerin oder des Buhnenbildners oder eines
anderen Kunstlerischen Vorstandes in eigener Verantwortung Plastiken herstellen.

Maskenbildnerinnen und Maskenbildner sind Beschaftigte, die nach Anweisung der
Buhnenbildnerin oder des Buhnenbildners, eines anderen Kinstlerischen Vorstan-
des oder der Chefmaskenbildnerin oder des Chefmaskenbildners Masken schmin-
ken sowie Barte, Frisuren, Perlicken usw. herstellen.

Modellbauerinnen und Modellbauer sind Beschaftigte, die nach Bihnenbildentwdr-
fen Modelle anfertigen.

Theatertapeziermeisterinnen und -meister sind Beschaftigte, die mit ihnen unter-
stellten Theatertapeziererinnen und -tapezierern Dekorations-, Polster- und Tape-
zierarbeiten durchfuhren und die hergestellten Werkstlcke verwalten, warten und
zu den Proben und Auffiihrungen bereithalten. Soweit die Eingruppierung der The-
atertapeziermeisterinnen und -meister von der Zahl der standig unterstellten Thea-
tertapeziererinnen oder Theatertapezierer abhangt, werden die ihnen etwa unter-
stellten Naherinnen und Naher nicht mitgezahilt.

Theatertontechnikerinnen und -techniker (Fachkrafte flr Veranstaltungstechnik —
Fachrichtung Ton) sind Beschaftigte, die unter der kinstlerischen Verantwortung
der Theatertonmeisterin oder des Theatertonmeisters oder eines Kunstlerischen
Vorstandes die elektroakustischen Anlagen bedienen und warten.

Theater- und Kostimmalerinnen und -maler sind Beschaftigte, die nach Entwtirfen
der Buhnen- oder Kostimbildnerin oder des Blhnen- oder Kostimbildners in eige-
ner Verantwortung bildliche Darstellungen zum Blhnengebrauch anfertigen.

Leiterinnen und Leiter der Stammkartenburos sind Beschaftigte, die mit mindestens
einer oder einem ihnen unterstellten Beschaftigten (einschliel3lich der Stammkar-
tenkassiererinnen und -kassierer) die Abonnementsangelegenheiten des Theaters
erledigen.

Requisitenmeisterinnen und -meister sind Beschaftigte, die gegebenenfalls mit
ihnen unterstellten Requisiteurinnen oder Requisiteuren nach naherer Anordnung
der Kunstlerischen oder Technischen Vorstande Requisiten beschaffen oder her-
stellen, die Requisiten verwalten und warten und die Requisiten fur die Proben und
Auffuhrungen bereithalten.

Rustmeisterinnen und -meister sind Beschaftigte, die nach naherer Anordnung der
Klnstlerischen oder Technischen Vorstande Rustungen, Waffen und andere metal-
lene Gegenstande sowie Feuerwerkskorper, Schmuck usw. beschaffen oder her-
stellen und fur die Proben und Auffuhrungen bereithalten und gegebenenfalls ver-
walten und warten.

Beleuchtungsmeisterinnen und -meister sind Beschaftigte, die wahrend der Proben
und Auffihrungen, zu denen sie eingeteilt sind, nach den ihnen gegebenen Anwei-
sungen (der Regisseurin oder des Regisseurs, der Buhnenbildnerin oder des Buh-
nenbildners, der Leiterin oder des Leiters des Beleuchtungswesens usw.) die Be-
leuchtung verantwortlich leiten und durchfuhren und denen auch die Einrichtung der
szenischen Beleuchtung nach den Vorstellungen der Regisseurin oder des Regis-
seurs usw. obliegt.

Gewandmeisterinnen und -meister sind Beschaftigte, die nach den Entwurfen der
Buhnen- oder Kostumbildnerin oder des Buhnen- oder Kostumbildners die Kostume
beschaffen oder zuschneiden oder deren Anfertigung leiten und Uberwachen.
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19.

20.

21.
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Theatermeisterinnen und -meister (Buhnenmeisterinnen und -meister) sind Be-
schaftigte, die wahrend der Proben und Auffuhrungen, zu denen sie eingeteilt sind,
fur die technische Einrichtung (insbesondere Buhnenaufbauten, Dekorationsziige
und Versenkungen) mit Ausnahme der Beleuchtungstechnik verantwortlich sind.

Beleuchtungsobermeisterinnen und -obermeister sind Beleuchtungsmeisterinnen
und -meister, denen gegenuber mindestens zwei Beleuchtungsmeisterinnen oder
Beleuchtungsmeistern an einer Bihne im technischen Sinne die Diensteinteilung
obliegt.

Theaterobermeisterinnen und -obermeister (Buhnenobermeisterinnen und -ober-
meister) sind Theatermeisterinnen und -meister (Buhnenmeisterinnen und -meis-
ter), denen gegenuber mindestens zwei Theatermeisterinnen oder Theatermeistern
an einer Buhne im technischen Sinne die Diensteinteilung obliegt.

Technische Inspektorinnen und Inspektoren sind Beschaftigte, die unter der Leitung
der Technischen Direktorin oder des Technischen Direktors bzw. der Technischen
Leiterin oder des Technischen Leiters an Theatern und Blhnen fir den gesamten
technischen Betrieb, gegebenenfalls einschliellich der Werkstatten, verantwortlich
sind.

Technische Oberinspektorinnen und Oberinspektoren sind Technische Inspektorin-
nen und Inspektoren als standige Vertreterinnen oder Vertreter der Technischen
Direktorin oder des Technischen Direktors bzw. der Technischen Leiterin oder des
Technischen Leiters an Theatern und Buhnen mit mindestens einer weiteren Tech-
nischen Inspektorin oder einem weiteren Technischen Inspektor.

XXVIILI.
Tierarztinnen und Tierarzte

Entgeltgruppe 14
Tierarztinnen und Tierarzte.

Entgeltgruppe 15

1.

2.

Fachtierarztinnen und Fachtierarzte mit entsprechender Tatigkeit.

Tierarztinnen und Tierarzte, denen mindestens funf Tierarztinnen oder Tierarzte
durch ausdruckliche Anordnung standig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklarung)

Protokollerklarung:

Bei der Zahl der unterstellten Tierarztinnen oder Tierarzte zahlen gegen Stundenvergu-
tung tatige Tierarztinnen und Tierarzte, die im Jahresdurchschnitt nicht mehr als 18 Stun-
den wdchentlich zur Arbeitsleistung herangezogen werden, und gegen Stickvergltung
tatige Tierarztinnen und Tierarzte nicht mit.
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XXIX.
Vermessungsingenieurinnen und Vermessungsingenieure

Vorbemerkung

Vermessungsingenieurinnen und Vermessungsingenieure sind Beschaftigte, die

a)

b)

einen erfolgreichen Abschluss eines Studiengangs im Sinne der Nr. 4 der Grund-
satzlichen Eingruppierungsregelungen (Vorbemerkungen) im Bereich der Vermes-
sungstechnik, Geomatik; und Kartografie nachweisen und

die Berufsbezeichnung ,Ingenieurin“ oder ,Ingenieur” fihren.

Entgeltgruppe 10

Vermessungsingenieurinnen und Vermessungsingenieure mit entsprechender Tatigkeit
sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tatigkeiten ausuben.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 1)

Entgeltgruppe 11

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 10, deren Tatigkeit sich mindestens zu einem Drittel
durch besondere Leistungen aus der Entgeltgruppe 10 heraushebt.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 10, deren Tatigkeit sich durch besondere Leistun-
gen aus der Entgeltgruppe 10 heraushebt.

Entgeltgruppe 12

1.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 mit langjahriger praktischer Erfah-
rung, deren Tatigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierig-
keit und Bedeutung oder durch schopferische oder Spezialaufgaben aus der Ent-
geltgruppe 11 Fallgruppe 2 heraushebt.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

Beschaftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 mit langjahriger praktischer Erfah-
rung, deren Tatigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder durch
schopferische oder Spezialaufgaben aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 her-
aushebt.

(Hierzu Protokollerklarung Nr. 2)

Entgeltgruppe 13

Beschaftigte der Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 2, deren Tatigkeit sich mindestens zu ei-
nem Drittel durch das Mal3 der Verantwortung erheblich aus der Entgeltgruppe 12 Fall-
gruppe 2 heraushebt.
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Protokollerklarungen:

1.

Entsprechende Tatigkeiten sind z. B.:

Ausflhrung oder Auswertung von trigonometrischen oder topografischen Mes-
sungen nach Lage und Hohe nicht nur einfacher Art, von Katastermessungen
oder von bautechnischen Messungen nicht nur einfacher Art; fotogrammetrische
Auswertungen und Entzerrungen; kartografische Entwurfs- und FortfiUhrungsar-
beiten.

Besonders schwierige und bedeutende Tatigkeiten sind z.B.:

a)

Ausflhrung von umfangreichen Vermessungen zur Fortfiuhrung oder Neu-
einrichtung des Liegenschaftskatasters (Katastervermessung) mit wider-
spruchlichen Unterlagen oder von umfangreichen Katastervermessungen
mit gleichem Schwierigkeitsgrad (z B. in Grubensenkungsgebieten);

Absteckungen fur umfangreiche Ingenieurbauten, z.B. Bricken-, Hochstra-
Ren-, Tunnelabsteckungen oder Absteckungen anderer vergleichbarer Ver-
kehrsbauten, ggf. einschlieRlich der Vor- und Folgearbeiten;

Lagefestpunktvermessung (Erkundung bzw. Erkundung und Messung) in
engbebauten Gebieten oder unter gleich schwierigen Verhaltnissen (Lage-
festpunkte sind trigonometrische Polygon- und gleichwertige Punkte);

Ausflhrung oder Auswertung von Prazisionsvermessungen in Ubergeord-
neten Netzen des Lage- und Hohenfestpunktfeldes;

Aufsichts- und Priftatigkeit bei der Auswertung von Katastervermessungen
mit widerspruchlichen Unterlagen oder bei kartographischen, nivellitischen,
photogrammetrischen, topographischen oder trigonometrischen Arbeiten
oder bei Bodenordnungsverfahren mit gleichem Schwierigkeitsgrad. Das
Fehlen der Aufsichtstatigkeit ist unerheblich, wenn der oder dem Beschaf-
tigten besonders schwierige Prufungen ubertragen sind, z.B. Pruftatigkeit
zur Ubernahme von Messungsschriften bei umfangreichen Fortfiihrungs-
oder Neuvermessungen aufgrund neuer Aufnahmenetze;

Aufsichts- und Pruftatigkeit bei der Prifung fertiger Arbeitsergebnisse der
Flurbereinigung, ggf. einschlieBlich der Herstellung der Unterlagen fur die
Berichtigung des Grundbuches und der vermessungstechnischen Unterla-
gen fur die Berichtigung des Liegenschaftskatasters, oder beim Ausbau der
gemeinschaftlichen Anlagen in allen Verfahren eines Flurbereinigungsam-
tes (bei groReren Flurbereinigungsamtern kann dieses Merkmal auch von
mehreren Beschaftigten erflllt sein);

verantwortliche Ausfuhrung der vermessungstechnischen Ingenieurarbei-
ten eines Flurbereinigungsverfahrens (ausfihrende vermessungstechni-
sche Sachbearbeiterin oder ausfuhrender vermessungstechnischer Sach-
bearbeiter oder erste technische Sachbearbeiterin oder erster technischer
Sachbearbeiter);

vermessungstechnische Auswertung von Bauleitplanen unter besonderen
technischen Schwierigkeiten.
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XXX.
Vermessungstechnikerinnen und -techniker
sowie Geomatikerinnen und Geomatiker
Vorbemerkung
Den Vermessungstechnikerinnen und -technikern mit abgeschlossener Berufsausbildung
sind die nach der hessischen Ausbildungs- und Prafungsordnung fur kulturbautechnische
Angestellte der Wasserwirtschaftsverwaltung vom 21. Januar 1958 (Staats-Anzeiger flr
das Land Hessen S. 134) ausgebildeten Kulturbautechnikerinnen und -techniker mit ver-
waltungseigener Lehrabschlussprifung gleichgestellt.
Entgeltgruppe 5
Vermessungstechnikerinnen und -techniker sowie Geomatikerinnen und Geomatiker mit
abgeschlossener Berufsausbildung und entsprechender Tatigkeit sowie sonstige Be-
schaftigte, die aufgrund gleichwertiger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende
Tatigkeiten ausuben.
Entgeltgruppe 6

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5, deren Tatigkeit sich durch besondere Leistungen aus
der Entgeltgruppe 5 heraushebit.

Entgeltgruppe 7

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6, deren Tatigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6
heraushebt, dass zu mindestens einem Viertel schwierige Aufgaben zu erfullen sind.

(Hierzu Protokollerklarung)
Entgeltgruppe 8

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6, deren Tatigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6
heraushebt, dass mindestens zu einem Drittel schwierige Aufgaben zu erfullen sind.

(Hierzu Protokollerklarung)
Entgeltgruppe 9a

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6, deren Tatigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6
heraushebt, dass schwierige Aufgaben zu erfillen sind.

(Hierzu Protokollerklarung)
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Protokollerklarung:

Schwierige Aufgaben sind z.B.:

a)
b)
c)

d)

schwierige Einmessungen der Grenzen von Nutzungsarten oder Bodenklassen;
FUhrung von Schatzungsrissen in Flurbereinigungsverfahren;

Anpassen der Schatzungsgrenzen an die neuen Grenzen der Flurbereinigung so-
wie schwieriges Ausarbeiten der Schatzungsunterlagen (z.B. Rahmenkarten);

Herstellen der Betriebskarte der Bewertungsstutzpunkte bei schwierigen Verhaltnis-
sen (z.B. Teilzupachtungen);

Gebaudeeinmessungen oder Lageplanvermessungen in bebauten Ortslagen, wenn
die Messung behindert ist, oder bei gleich schwierigen Verhaltnissen;

einfachere Lagepasspunktbestimmungen;
Nivellements zur Bestimmung von Hohenpasspunkten;

Bearbeiten von schwierigeren Vermessungssachen im Innendienst (wie Bearbeiten
von FortfUhrungsvermessungen bei einer grolderen Zahl von Nachweisen);

in der Luftbildvermessung:

Vorbereiten der Kartenunterlagen fur den Bildflug; Passpunktbestimmung; schwie-
rige Einpassungen von Luftbildern in Kartengrundrisse unter gleichzeitiger topogra-
phischer Auswertung; selbststandige photogrammetrische Auswertungen an Gera-
ten niederer Ordnung (z.B. Stereotop, Luftbildumzeichner); Radialschlitztriangulati-
onen; Entzerrungen einfacherer Art;

schwierige Kartierungen zur Kartenneuherstellung und Kartenfortfihrung (wie Kar-
tierung von Altstadtgebieten, von schwierigen Stral3en- und Wasserlaufvermessun-

gen);
schwieriges Einpassen von Kartenteilen;
Generalisierung von Situation (ohne Ortsteile) und Gelande (Hohenlinien);

besonders schwierige Herstellung und Fortfuhrung von Kartenoriginalen nach Ent-
wurfsvorlagen - einschliel3lich Randbearbeitung und Ausfuhrung von Korrekturen -
in der Kartographie oder fur das Liegenschaftskataster;

besonders schwierige Montagen bei inhaltsreichen Karten im Mafl3stab 1:25000 und
kleiner;

schwierige Ubertragung und Generalisierung von Fachplanungen fiir das Raumord-
nungskataster (z.B. Neueintragung von Fachplanungen mit Mal3stabsumstellung
und Neudarstellung);

Ausarbeitung von Raumordnungsskizzen im Malistab 1:25000 fiur landesplaneri-
sche Rahmenprogramme;

besonders schwierige Fortfuhrung der Kartenoriginale des Raumordnungskatas-
ters.
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XXXI.
Vorsteherinnen und Vorsteher von Kanzleien

Entgeltgruppe 5
Vorsteherinnen und Vorsteher von Kanzleien.

(Als solche gelten nur Beschaftigte, die einer Kanzlei mit mindestens funf Kanzleikraften
vorstehen.)

Entgeltgruppe 6

Vorsteherinnen und Vorsteher von Kanzleien mit mindestens 15 Kanzleikraften.
Entgeltgruppe 8

1. Vorsteherinnen und Vorsteher von Kanzleien mit mindestens 25 Kanzleikraften.

2. Standige Vertreterinnen und Vertreter von Vorsteherinnen oder Vorstehern von
Kanzleien mit mindestens 60 Kanzleikraften.

Entgeltgruppe 9a
Vorsteherinnen und Vorsteher von Kanzleien mit mindestens 40 Kanzleikraften.
XXXII.

Zeichnerinnen und Zeichner
Entgeltgruppe 5
Zeichnerinnen und Zeichner mit Abschlussprifung z.B. als Bauzeichnerin oder Bauzeich-
ner und entsprechender Tatigkeit sowie sonstige Beschaftigte, die aufgrund gleichwerti-
ger Fahigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tatigkeiten ausuben.

Entgeltgruppe 6

Beschaftigte der Entgeltgruppe 5, deren Tatigkeit besondere Leistungen erfordert.

(Besondere Leistungen sind z.B.:

- Anfertigung schwieriger Zeichnungen und Plane nach nur groben Angaben oder
nach Unterlagen ohne Anleitung sowie Erstellung der sich daraus ergebenden De-
tailzeichnungen,

- Ausflhrung der hiermit zusammenhangenden technischen Berechnungen wie Mas-
senermittiungen bzw. Aufstellung von Stucklisten,

- selbststandige Ermittlung technischer Daten und Werte und ihre Auswertung bei der
Anfertigung von Planen.)
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Anhang
Regelungskompetenzen

Die Eingruppierung der Beschaftigten wird durch die Tarifvertragsparteien auf der
Bundesebene geregelt.

Im Bereich der Besonderen Teile Krankenhauser (BT-K), Pflege- und Betreuungs-
einrichtungen (BT-B) sowie Sparkassen (BT-S) liegt die Regelungskompetenz aus-
schlieBlich bei der Bundesebene.

'Die Tarifvertragsparteien auf der Landesebene kdnnen im Bereich des Besonderen
Teils Verwaltung (BT-V) in den Entgeltgruppen 2 bis 9a unter Beachtung der allge-
meinen Voraussetzungen, der Eingruppierungsgrundsatze, der Struktur der Entgelt-
ordnung und des Eingruppierungsniveaus spezielle Tatigkeitsmerkmale, die der
Wertigkeit der allgemeinen Merkmale entsprechen, sowie Ferner-Merkmale verein-
baren, soweit die Beschaftigten im Bereich von Theatern, Buhnen, Konzerthausern,
Baderbetrieben, der Griunflachenunterhaltung (einschlieRlich Friedhofe, Kurparks
und Parks), der Straenreinigung (einschliellich Wege und Platze), der Stral’enun-
terhaltung, von Bauhdfen, Druckereien, Werkstatten (ausgenommen Werkstatten
fur Behinderte), des Unterhalts und Betriebs von Abwassereinrichtungen, der Ge-
baudereinigung, von Toilettenanlagen, Schulen, Waschereien, Kichenbetrieben
und Betriebsgaststatten, der Sitzungs-, Boten- und Fahrdienste, von Veranstal-
tungsraumen, Museen, Lagern und Magazinen, archaologischen Ausgrabungen,
Hafenbetrieben, der Ausflugsschifffahrt und Fahren, der Hausmeister (nur in Nord-
rhein-Westfalen auch der Schulhausmeister), von Tierparks und Zoos, Botanischen
Garten, der Forstwirtschaft oder im Wach- und Sicherheitsdienst tatig sind. 2Satz 1
gilt nicht fur die Eingruppierung von Beschaftigten mit Tatigkeiten im Blro-, Buch-
halterei-, sonstigen Innendienst und Aulendienst und fur Beschaftigte, fur die bis
zum 31. Dezember 2016 in den Anlagen 1a und 1b zum BAT besondere Eingrup-
pierungsmerkmale vereinbart waren. ®Bei bisher nicht durch spezielle Merkmale ge-
regelten Tatigkeiten oder bei nach Inkrafttreten der Entgeltordnung sich neu entwi-
ckelnden Berufen oder Tatigkeiten bestimmen die Tarifvertragsparteien auf Bun-
desebene, wer flir die Regelung der Eingruppierung zustandig ist (Bundes- oder
Landesebene).

Protokollerklarung zu Absatz 3 Satz 2:

Satz 2 2. Halbsatz findet auf Beschaftigte im Botendienst keine Anwendung.

'Fur die Bereiche der Besonderen Teile Flughafen (BT-F) und Entsorgung (BT-E)
gilt Absatz 3 mit der MalRgabe, dass erganzend zu Satz 1 zusatzliche Tatigkeits-
merkmale flr die nachfolgenden Aufgabenbereiche von Flughafen und Entsor-
gungsbetrieben vereinbart werden kénnen. 2Aufgabenbereiche von Flughéafen im
Sinne des Satzes 1 sind:

- Betriebssicherheitsdienste (insb. Vorfelddienste, Follow-Me-Services, Mar-
shalling),

- Wach- und Sicherheitsdienste,
- Ordnungsdienste (Hallenaufsicht, Aufsicht sky-trains, ,Kofferkulis®),
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Bodenverkehrsdienste (inkl. Bedienung der entsprechenden Gerate):
o Personen-, Gepack-, Fracht-Transport,
o  Gepéack-, Fracht-Abfertigung (z.B. Be- und Entladen Aircraft),

o  Gesamtkoordination am Luftfahrzeug (Turnaround Coordinator / Ramp
Agent),

o Flugzeugbetankung,

o Ver- /| Entsorgung Aircraft (Wasser, Fakalien, Catering, Strom, Frisch-
luft, Reinigung),

o Flugzeugenteisung,

o Bedienung von Sonder-Technik (z.B. Flugzeugschlepper, Passagier-
briicken),

Infrastruktur—Instandhaltung (fur flughafenspezifische Anlagen),
Sondertransporte (z.B. Hol- / Bringservice Terminal, Personaltransport),
Flughafen-Brandschutz,

Parkeinrichtungen,

Gepackaufbewahrung, lost and found.

3Aufgabenbereiche von Entsorgungsbetrieben im Sinne des Satzes 1 sind

Abfallentsorgung,

Schmutzwasser- und Klaranlagen,
StralRenreinigung/Sinkkastenreinigung,
Kanalanlagen und Kanalnetze,
Abfallbeseitigungsanlagen,
Abwasserreinigungsdienst,

FUhren von Fahrzeugen und Arbeitsgeraten (einschl. der Spezialfahrzeuge fur
den GrofRraumbehaltertransport), Kranschlammwagen, Schlammsaug- und
Abwasserwagen, Selbstaufnehmende Kehrmaschinen, Fakalienwagen, Ka-
nalhochdruck-, -spll- und -saugwagen, schweren Arbeitswagen oder -geraten
(z.B. GroRladegerate, selbstaufnehmende Grol3kehrmaschinen),

Sammeln, Sortieren und Verwerten von Abfallen und Wertstoffen (Wert-
stoffentsorgung).

Fur den Bereich des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Nordrhein-Westfalen gel-
ten erganzend flr die Entgeltgruppen 2 bis 9a die nachfolgenden besonderen Re-
gelungen unter Beachtung der MalRgaben der §§ 12 (VKA) und 13 (VKA) und der
Grundsatzlichen Eingruppierungsregelungen (Vorbemerkungen) zu allen Teilen der
Entgeltordnung:

FUr Beschaftigte im Sinne des § 38 Abs. 5 Satz 2 TVGOD gelten fur die Besonderen
Teile Verwaltung, Entsorgung und Flughafen nachstehende Entgeltgruppen 2 bis
9a und Oberbegriffe sowie dazugehdrige Regelungen nach dem TVOD-NRW:
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Entgeltgruppe 2

Ungelernte Beschaftigte, die durch landesbezirkliche Vereinbarung im Einzelnen
festgelegt sind (Ausschliel3lichkeitskatalog).

Entgeltgruppe 3

1. Anzulernende Beschaftigte.
2.  Ungelernte Beschaftigte.

Entgeltgruppe 4

1. Angelernte Beschaftigte.
2.  Angelernte und anzulernende Beschaftigte mit erschwerter Tatigkeit.
3. Ungelernte Beschaftigte mit erschwerter Tatigkeit.

Entgeltgruppe 5

1.  Beschaftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem anerkann-
ten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von weniger als drei Jahren,
die in ihrem oder einem diesem verwandten Beruf beschaftigt werden.

2. Beschaftigte mit einer bezirklich festzulegenden Werkprufung und Beschaf-
tigte mit einer der Tatigkeit eines solchen Beschaftigten gleichwertigen Tatig-
keit.

Entgeltgruppe 6

Beschaftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem anerkannten
Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren, die in
ihrem oder einem diesem verwandten Beruf beschaftigt werden (gelernte Beschaf-
tigte), sowie Beschaftigte mit einer der Tatigkeit eines solchen Beschaftigten gleich-
wertigen Tatigkeit.

Entgeltgruppe 7

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6 mit besonders qualifizierter oder besonders viel-
seitiger Tatigkeit.

Entgeltgruppe 8

Beschaftigte der Entgeltgruppe 6 mit Tatigkeiten, die durch bezirkliche Vereinba-
rung im Einzelnen festzulegen sind (Ausschlielichkeitskatalog).

Entgeltgruppe 9a
Beschaftigte der Entgeltgruppe 6 mit Tatigkeiten, die durch bezirkliche Vereinba-
rung im Einzelnen festzulegen sind (AusschlieRlichkeitskatalog) und die hinsichtlich

der Verantwortung erheblich Uber das Mal} hinausgehen, das von den Beschaftig-
ten der Entgeltgruppe 8 Ublicherweise verlangt werden kann.
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Tarifvertrag zur Uberleitung
der Beschaftigten
der kommunalen Arbeitgeber in den TVoD

und zur Regelung des Ubergangsrechts
(TVU-VKA)

vom 13. September 2005

(i. d. F. des Anderungstarifvertrages Nr. 21 vom 6. April 2025)



Tarifvertrag zur Uberleitung der Beschéftigten der
kommunalen Arbeitgeber in den TVGD und zur Regelung des Ubergangsrechts
(TVU-VKA)

Inhaltsgleich vereinbart zwischen der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberver-
bande (VKA) sowie den Gewerkschaften ver.di — Vereinte Dienstleistungsgewerk-
schaft (ver.di) und dbb beamtenbund und tarifunion.

Diese Fassung gibt den Stand vom 1. Januar 2025 wieder.

Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbande (VKA)
Leipziger Stral3e 51

10117 Berlin

www.vka.de


http://www.vka.de/

(1)

TVU-VKA

Abschnitt |
Allgemeine Vorschriften

§1

Geltungsbereich

'Dieser Tarifvertrag gilt fiir Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter, deren Arbeits-
verhaltnis zu einem tarifgebundenen Arbeitgeber, der Mitglied eines Mitgliedver-
bandes der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbande (VKA) ist, Uber
den 30. September 2005 hinaus fortbesteht, und die am 1. Oktober 2005 unter
den Geltungsbereich des Tarifvertrages fur den 6ffentlichen Dienst (TV6D) fallen,
fur die Dauer des ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhéltnisses. ?Dieser
Tarifvertrag gilt ferner fur die unter § 19 Abs. 2 fallenden Beschaftigten.

Protokollerklarung zu Absatz 1 Satz 1:

Unterbrechungen von bis zu einem Monat unschadlich.

Protokollerklarung zu Absatz 1:

Tritt ein Arbeitgeber erst nach dem 30. September 2005 einem der Mitgliedver-
bande der VKA als ordentliches Mitglied bei und hat derselbe Arbeitgeber vor
dem 1. September 2002 einem Mitgliedverband der VKA als ordentliches Mitglied
angehort, so ist Absatz 1 mit der Malligabe anzuwenden, dass an die Stelle des
30. September 2005 das Datum tritt, welches dem Tag der Wiederbegrindung
der Verbandsmitgliedschaft vorausgeht, wahrend das Datum des Wirksamwer-
dens der Verbandsmitgliedschaft den 1. Oktober 2005 ersetzt.

Nur soweit nachfolgend ausdrtcklich bestimmt, gelten die Vorschriften dieses
Tarifvertrages auch fur Beschaftigte, deren Arbeitsverhaltnis zu einem Arbeitge-
ber im Sinne des Absatzes 1 nach dem 30. September 2005 beginnt und die
unter den Geltungsbereich des TVoD fallen.

Die Bestimmungen des TVGD gelten, soweit dieser Tarifvertrag keine abweichen-
den Regelungen trifft.

§2
Ablosung bisheriger Tarifvertrage durch den TVoD

'Der TVOD ersetzt in Verbindung mit diesem Tarifvertrag bei tarifgebundenen Ar-
beitgebern, die Mitglied eines Mitgliedverbandes der VKA sind, den

- Bundes-Angestelltentarifvertrag (BAT) vom 23. Februar 1961,

- Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts — Manteltarifliche Vorschriften —
(BAT-O) vom 10. Dezember 1990,

- Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts — Manteltarifliche Vorschriften —
(BAT-Ostdeutsche Sparkassen) vom 21. Januar 1991,

- Bundesmanteltarifvertrag fur Arbeiter gemeindlicher Verwaltungen und Be-
triebe — BMT-G |l — vom 31. Januar 1962,
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- Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts — Manteltarifliche Vorschriften
fur Arbeiter gemeindlicher Verwaltungen und Betriebe — (BMT-G-O) vom
10. Dezember 1990,

- Tarifvertrag uber die Anwendung von Tarifvertragen auf Arbeiter (TV Arbei-
ter-Ostdeutsche Sparkassen) vom 25. Oktober 1990

sowie die diese Tarifvertrage erganzenden Tarifvertrage der VKA, soweit in die-
sem Tarifvertrag oder im TVOD nicht ausdrtcklich etwas anderes bestimmt ist.
2Die Ersetzung erfolgt mit Wirkung vom 1. Oktober 2005, soweit kein abweichen-
der Termin bestimmt ist.

Protokollerklarung zu Absatz 1:

Von der ersetzenden Wirkung werden von der VKA abgeschlossene erganzende
Tarifvertrage nicht erfasst, soweit diese anstelle landesbezirklicher Regelungen
vereinbart sind.

'Die von den Mitgliedverbanden der VKA abgeschlossenen Tarifvertrage sind
durch die landesbezirklichen Tarifvertragsparteien hinsichtlich ihrer Weitergel-
tung zu prufen und bei Bedarf bis zum 31. Dezember 2006 an den TV6D anzu-
passen; die landesbezirklichen Tarifvertragsparteien kdnnen diese Frist verlan-
gern. ?Das Recht zur Kiindigung der in Satz 1 genannten Tarifvertrage bleibt un-
berihrt.

Protokollerklarung zu Absatz 2:

Entsprechendes gilt hinsichtlich der von der VKA abgeschlossenen Tarifvertrage,
soweit diese anstelle landesbezirklicher Regelungen vereinbart sind.

'Sind in Tarifvertragen nach Absatz 2 Satz 1 Vereinbarungen zur Beschafti-
gungssicherung/Sanierung und/oder Steigerung der Wettbewerbsfahigkeit ge-
troffen, findet ab dem 1. Oktober 2005 der TV6AD unter Berucksichtigung der ma-
teriellen Wirkungsgleichheit dieser Tarifvertrage Anwendung. 2In diesen Fallen
ist durch die landesbezirklichen Tarifvertragsparteien baldmaoglichst die redaktio-
nelle Anpassung der in Satz 1 genannten Tarifvertrage vorzunehmen. 3Bis dahin
wird auf der Grundlage der bis zum 30. September 2005 gultigen Tarifregelungen
weitergezahlt. “Die Uberleitung in den TV6D erfolgt auf der Grundlage des
Rechtsstandes vom 30. September 2005. SFamilienbezogene Entgeltbestand-
teile richten sich ab 1. Oktober 2005 nach diesem Tarifvertrag.

Protokollerklarung zu Absatz 3:

'Der Rahmentarifvertrag vom 13. Oktober 1998 zur Erhaltung der Wettbewerbs-
fahigkeit der deutschen Verkehrsflughafen und zur Sicherung der Arbeitsplatze
(Fassung vom 28. November 2002) wird in seinen Wirkungen nicht verandert. 2Er
bleibt mit gleichem materiellen Inhalt und gleichen Laufzeiten als Rechtsgrund-
lage bestehen. *Beschaftigte in Unternehmen, fiir die Anwendungstarifvertrage
zum Rahmentarifvertrag nach Satz 1 vereinbart worden sind, werden zum
1. Oktober 2005 Ubergeleitet. “*Die  tatsachliche personalwirtschaftliche
Uberleitung — einschlieRlich individueller Nachberechnungen — erfolgt zu dem
Zeitpunkt, zu dem die Verstandigung uUber den angepassten Anwendungstarif-
vertrag erzielt ist.
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Absatz 1 gilt nicht fur Beschaftigte in Versorgungsbetrieben, Nahverkehrsbetrie-
ben und fur Beschaftigte in Wasserwirtschaftsverbanden in Nordrhein-Westfalen,
die gemaly § 1 Abs. 2 Buchst. d und e TV6D vom Geltungsbereich des TV6D
ausgenommen sind, es sei denn, Betriebe oder Betriebsteile, die dem fachlichen
Geltungsbereich des TV-V, eines TV-N oder des TV-WW/NW entsprechen, wer-
den in begrundeten Einzelfallen durch landesbezirklichen Tarifvertrag in den Gel-
tungsbereich des TVOD und dieses Tarifvertrages einbezogen.

Protokollerklarung zu Absatz 4:

Die Moglichkeit, Betriebsteile, die dem Geltungsbereich eines TV-N entsprechen,
in den Geltungsbereich eines anderen Spartentarifvertrages (TV-V, TV-WW/NW)
einzubeziehen, bleibt unberuhrt.

) Abschnitt Il
Uberleitungsregelungen

§3
Uberleitung in den TV6D

Die von § 1 Abs. 1 erfassten Beschaftigten werden am 1. Oktober 2005 gemal} den
nachfolgenden Regelungen in den TVGAD ubergeleitet.

§4

Zuordnung der Vergutungs- und Lohngruppen

'Fur die Uberleitung der Beschéftigten wird ihre Vergitungs- bzw. Lohngruppe
(§ 22 BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen bzw. entsprechende Regelun-
gen fur Arbeiterinnen und Arbeiter bzw. besondere tarifvertragliche Vorschriften
fur bestimmte Berufsgruppen) nach der Anlage 1 den Entgeltgruppen des TV6D
zugeordnet. 2Abweichend von Satz 1 gilt fir Arztinnen und Arzte die Entgeltord-
nung geman § 51 Besonderer Teil Krankenhauser (BT-K)' bzw. gemaR § 51 Be-
sonderer Teil Pflege- und Betreuungseinrichtungen (BT-B)?, soweit sie unter den
BT-K bzw. BT-B fallen.

Beschaftigte, die im Oktober 2005 bei Fortgeltung des bisherigen Tarifrechts die
Voraussetzungen fur einen Bewahrungs-, Fallgruppen- oder Tatigkeitsaufstieg
erflllt hatten, werden fir die Uberleitung so behandelt, als wéren sie bereits im
September 2005 hohergruppiert worden.

Beschaftigte, die im Oktober 2005 bei Fortgeltung des bisherigen Tarifrechts in
eine niedrigere Vergutungs- bzw. Lohngruppe eingruppiert worden waren,
werden fir die Uberleitung so behandelt, als waren sie bereits im September
2005 herabgruppiert worden.

1
2

Entspricht § 12.1 TVOD-K.
Entspricht § 12.1 TVAD-B.
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§5
Vergleichsentgelt

Fir die Zuordnung zu den Stufen der Entgelttabelle des TVOD wird fur die Be-
schaftigten nach § 4 ein Vergleichsentgelt auf der Grundlage der im
September 2005 erhaltenen Bezlge gemal den Absatzen 2 bis 7 gebildet.

'Bei Beschaftigten aus dem Geltungsbereich des BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche
Sparkassen setzt sich das Vergleichsentgelt aus der Grundvergutung, der allge-
meinen Zulage und dem Ortszuschlag der Stufe 1 oder 2 zusammen. 2Ist auch
eine andere Person im Sinne von § 29 Abschn. B Abs.5
BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen ortszuschlagsberechtigt oder nach
beamtenrechtlichen Grundsatzen familienzuschlagsberechtigt, wird nur die Stufe
1 zugrunde gelegt; findet der TVAD am 1. Oktober 2005 auch auf die andere
Person Anwendung, geht der jeweils individuell zustehende Teil des Unter-
schiedsbetrages zwischen den Stufen 1 und 2 des Ortszuschlages in das Ver-
gleichsentgelt ein. 3Ferner flieBen im September 2005 tarifvertraglich zustehende
Funktionszulagen insoweit in das Vergleichsentgelt ein, als sie nach dem TVo6D
nicht mehr vorgesehen sind. “Erhalten Beschaftigte eine Gesamtvergiitung
(§ 30 BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen), bildet diese das Vergleichs-
entgelt. °Bei Lehrkraften, die die Zulage nach Abschnitt A Unterabschnitt Il der
Lehrer-Richtlinien der VKA erhalten, wird diese Zulage und bei Lehrkraften, die
am 30. September 2005 einen arbeitsvertraglichen Anspruch auf Zahlung einer
allgemeinen Zulage wie die unter die Anlage 1a zum BAT/BAT-O fallenden Ange-
stellten haben, wird dieser Betrag in das Vergleichsentgelt eingerechnet.

Protokollerklarungen zu Absatz 2 Satz 2:

1.  Findet der TV6D am 1. Oktober 2005 fiir beide Beschaftigte Anwendung
und hat einer der beiden im September 2005 keine Bezlge erhalten wegen
Elternzeit, Wehr- oder Zivildienstes, Sonderurlaubs, bei dem der Arbeitge-
ber vor Antritt ein dienstliches oder betriebliches Interesse an der Beurlau-
bung anerkannt hat, Bezuges einer Rente auf Zeit wegen verminderter Er-
werbsfahigkeit oder wegen Ablaufs der Krankenbezugsfristen, erhalt
die/der andere Beschaftigte zusatzlich zu ihrem/seinem Entgelt den Diffe-
renzbetrag zwischen dem ihr/ihm im September 2005 individuell zustehen-
den Teil des Unterschiedsbetrages zwischen der Stufe 1 und 2 des Ortszu-
schlags und dem vollen Unterschiedsbetrag als Besitzstandszulage.

2. Hat die andere ortszuschlagsberechtigte oder nach beamtenrechtlichen
Grundsatzen familienzuschlagsberechtigte Person im September 2005 aus
den in Nr. 1 genannten Griinden keine Bezige erhalten, erhalt die/der in
den TV6D uUbergeleitete Beschaftigte zusatzlich zu ihrem/seinem Entgelt
den vollen Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe 1 und der Stufe 2 des
Ortszuschlags als Besitzstandszulage.

3. lIst die andere ortszuschlagsberechtigte oder familienzuschlagsberechtigte
Person im September 2005 aus dem &ffentlichen Dienst ausgeschieden, ist
das Tabellenentgelt neu zu ermitteln. ?Basis ist dabei die Stufenzuordnung
nach § 6 Abs. 1 Satz 2, die sich zum 1. Oktober 2007 ergeben hatte, wenn
das Vergleichsentgelt unter Berlcksichtigung der Stufe 2 des Ortszu-
schlags gebildet worden ware.
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4. 'Die Besitzstandszulage nach den Nrn. 1 und 2 oder das neu ermittelte Ta-
bellenentgelt nach Nr. 3 wird auf einen bis zum 30. September 2008 zu stel-
lenden schriftlichen Antrag (Ausschlussfrist) vom 1. Juli 2008 angezahlt. ?Ist
eine entsprechende Leistung bis zum 31. Marz 2008 schriftlich geltend ge-
macht worden, erfolgt die Zahlung vom 1. Juni 2008 an.

5. 'In den Fallen der Nrn. 1 und 2 wird bei Stufensteigerungen und Hoher-
gruppierungen der Unterschiedsbetrag zum bisherigen Entgelt auf die Be-
sitzstandszulage angerechnet. ?Die/Der Beschaftigte hat das Vorliegen der
Voraussetzungen der Nrn. 1 und 2 nachzuweisen und Anderungen anzu-
zeigen. 3Die Besitzstandszulage nach den Nrn. 1 und 2 entfallt mit Ablauf
des Monats, in dem die/der andere Beschaftigte die Arbeit wiederaufnimmt.

Protokollerklarung zu Absatz 2 Satz 3:

Vorhandene Beschaftigte erhalten bis zum 31. Dezember 2016 ihre Techniker-,
Meister- und Programmiererzulage unter den bisherigen Voraussetzungen als
personliche Besitzstandszulage.

'Bei Beschaftigten aus dem Geltungsbereich des BMT-G/BMT-G-O/TV Arbeiter-
Ostdeutsche Sparkassen wird der Monatstabellenlohn als Vergleichsentgelt zu-
grunde gelegt. ?Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. 3Erhalten Beschéftigte nicht
den Volllohn (§ 21 Abs. 1 Buchst. a BMT-G/BMT-G-0), gilt Absatz 2 Satz 4 ent-
sprechend.

'Beschéftigte, die im Oktober 2005 bei Fortgeltung des bisherigen Rechts die
Grundvergutung bzw. den Monatstabellenlohn der nachsthéheren Stufe erhalten
hatten, werden fir die Bemessung des Vergleichsentgelts so behandelt, als ware
der Stufenaufstieg bereits im September 2005 erfolgt. 2§ 4 Abs. 2 und 3 gilt bei
der Bemessung des Vergleichsentgelts entsprechend.

Protokollerklarung zu Absatz 4:

Fallt bei Beschaftigten aus dem Geltungsbereich des BAT/BAT-O/BAT-Ostdeut-
sche Sparkassen, bei denen sich bisher die Grundvergutung nach § 27 Abschn.
A BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen bestimmt, im Oktober 2005 eine
Stufensteigerung mit einer Hohergruppierung zusammen, ist zunachst die Stu-
fensteigerung in der bisherigen Vergutungsgruppe und danach die Hohergrup-
pierung durchzufihren.

Bei Teilzeitbeschaftigten wird das Vergleichsentgelt auf der Grundlage eines ver-
gleichbaren Vollzeitbeschaftigten bestimmt.

Protokollerklarung zu Absatz 5:

'Lediglich das Vergleichsentgelt wird auf der Grundlage eines entsprechenden
Vollzeitbeschaftigten ermittelt; sodann wird nach der Stufenzuordnung das zu-
stehende Entgelt zeitratierlich berechnet. ?Diese zeitratierliche Kirzung des auf
den Ehegattenanteil im Ortszuschlag entfallenden Betrag unterbleibt nach Mal}-
gabe des § 29 Abschn. B Abs. 5 Satz 2 BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkas-
sen. 3Neue Anspriiche entstehen hierdurch nicht.
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Fir Beschaftigte, die nicht fir alle Tage im September 2005 oder fur keinen Tag
dieses Monats Bezulge erhalten, wird das Vergleichsentgelt so bestimmt, als hat-
ten sie flr alle Tage dieses Monats Bezige erhalten; in den Fallen des
§ 27 Abschn. A Abs. 3 Unterabs. 6 und Abschn. B Abs. 3 Unterabs. 4
BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen bzw. der entsprechenden Regelun-
gen fur Arbeiterinnen und Arbeiter werden die Beschaftigten fur das Vergleichs-
entgelt so gestellt, als hatten sie am 1. September 2005 die Arbeit wiederaufge-
nommen.

Abweichend von den Absatzen 2 bis 6 wird bei Beschaftigten, die gemal
§ 27 Abschn. A Abs. 6 oder Abschn. B Abs. 7 BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche
Sparkassen bzw. den entsprechenden Regelungen fir Arbeiterinnen und Arbei-
ter den Unterschiedsbetrag zwischen der Grundvergutung bzw. dem Monatsta-
bellenlohn ihrer bisherigen zur nachsthéheren Stufe im September 2005 nur zur
Halfte erhalten, flir die Bestimmung des Vergleichsentgelts die volle Grundver-
gutung bzw. der volle Monatstabellenlohn aus der nachsthéheren Stufe zugrunde
gelegt.

§6

Stufenzuordnung der Angestellten

'Beschéftigte aus dem Geltungsbereich des BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche
Sparkassen werden einer ihrem Vergleichsentgelt entsprechenden individuellen
Zwischenstufe der gemaR § 4 bestimmten Entgeltgruppe zugeordnet. 2Zum
1. Oktober 2007 steigen diese Beschaftigten in die dem Betrag nach nachstho-
here regulare Stufe ihrer Entgeltgruppe auf. 3Der weitere Stufenaufstieg richtet
sich nach den Regelungen des TVAD.

"Werden Beschaftigte vor dem 1. Oktober 2007 hohergruppiert (nach § 8 Abs. 1
und 3 1. Alt, § 9 Abs. 3 Buchst. a oder aufgrund Ubertragung einer mit einer
héheren Entgeltgruppe bewerteten Tatigkeit), so erhalten sie in der héheren Ent-
geltgruppe Entgelt nach der regularen Stufe, deren Betrag mindestens der indi-
viduellen Zwischenstufe entspricht, jedoch nicht weniger als das Entgelt der Stufe
2; der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den Regelungen des TVGOD. 2In
den Fallen des Satzes 1 gilt § 17 Abs. 4 Satz 2 TVAD entsprechend. *Werden
Beschaftigte vor dem 1. Oktober 2007 herabgruppiert, werden sie in der niedri-
geren Entgeltgruppe derjenigen individuellen Zwischenstufe zugeordnet, die sich
bei Herabgruppierung im September 2005 ergeben hatte; der weitere Stufenauf-
stieg richtet sich nach Absatz 1 Satz 2 und 3.

'Ist bei Beschaftigten, deren Eingruppierung sich nach der Vergltungsordnung
fur Angestellte im Pflegedienst (Anlage 1b zum BAT) richtet, das Vergleichsent-
gelt niedriger als das Entgelt der Stufe 3, entspricht es aber mindestens dem
Mittelwert aus den Betragen der Stufen 2 und 3 und ist die/der Beschaftigte am
Stichtag mindestens drei Jahre in einem Arbeitsverhaltnis bei demselben Arbeit-
geber beschaftigt, wird sie/ler abweichend von Absatz 1 bereits zum
1. Oktober 2005 in die Stufe 3 Uibergeleitet. 2Der weitere Stufenaufstieg richtet
sich nach den Regelungen des TVaD.
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Liegt das Vergleichsentgelt Giber der hochsten Stufe der gemaR § 4 bestimmten
Entgeltgruppe, werden Beschaftigte abweichend von Absatz 1 einer dem Ver-
gleichsentgelt entsprechenden individuellen Endstufe zugeordnet. °Das Entgelt
aus der individuellen Endstufe gilt als Tabellenentgelt im Sinne des § 15 TVoD.
3Bei einer Hohergruppierung aus einer individuellen Endstufe werden die Be-
schaftigten entsprechend § 17 Abs. 4 TVGAD der Endstufe der hoheren Entgelt-
gruppe zugeordnet. “Betragt das Tabellenentgelt nach Satz 3 weniger als die
Summe aus dem Entgelt der bisherigen individuellen Endstufe und 2 Prozent der
Endstufe der hoheren Entgeltgruppe, wird die/der Beschaftigte in der hoheren
Entgeltgruppe erneut einer individuellen Endstufe zugeordnet. °Das Entgelt der
neuen individuellen Endstufe wird dabei festgesetzt auf die Summe aus dem Ent-
gelt der bisherigen individuellen Endstufe und 2 Prozent des Tabellenentgelts der
Endstufe der hoheren Entgeltgruppe. éDie Betrag der individuellen Endstufe ver-
andert sich um denselben Prozentsatz bzw. in demselben Umfang wie die
hdchste Stufe der jeweiligen Entgeltgruppe.

Protokollerklarung zu § 6 Absatz 4 Satz 6:

Die Betrage der individuellen Endstufen erhdhen sich ab dem 1. April 2025 um
3,0 Prozent, mindestens aber 110,00 Euro, und ab dem 1. Mai 2026 um weitere
2,8 Prozent.

'Beschéftigte, deren Vergleichsentgelt niedriger ist als das Entgelt in der Stufe 2,
werden abweichend von Absatz 1 der Stufe 2 zugeordnet. Der weitere Stufen-
aufstieg richtet sich nach den Regelungen des TV6D. 3Abweichend von Satz 1
werden Beschaftigte, denen am 30. September 2005 eine in der Vergutungsord-
nung (Anlage 1a zum BAT) durch die Eingruppierung in Vergutungsgruppe
Vb BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen mit Aufstieg nach IVb und IVa ab-
gebildete Tatigkeit Ubertragen ist, der Stufe 1 der Entgeltgruppe 10 zugeordnet.

'Fir unter § 51 Abs. 1 bis 5 BT-B' fallende Arztinnen und Arzte gelten die Ab-
sétze 1 bis 5, soweit nicht im Folgenden etwas Abweichendes geregelt ist. 2Arz-
tinnen und Arzte ohne Facharztanerkennung, die in der Entgeltgruppe 14 einer
individuellen Zwischenstufe zwischen Stufe 1 und Stufe 2 zugeordnet werden,
steigen nach einem Jahr in die Stufe 2 auf. 3Arztinnen und Arzte ohne Facharz-
tanerkennung, die in der Entgeltgruppe 14 einer individuellen Zwischenstufe zwi-
schen Stufe 2 und Stufe 3 zugeordnet werden, steigen mit der Facharztanerken-
nung in die Stufe 3 auf. *Arztinnen und Arzte mit Facharztanerkennung am
30. September 2005 steigen zum 1. Oktober 2006 in die Stufe 3 auf, wenn sie in
eine individuelle Zwischenstufe unterhalb der Stufe 3 Ubergeleitet worden sind.
5Arztinnen und Arzte mit Facharztanerkennung am 30. September 2005, die in
eine individuelle Zwischenstufe oberhalb der Stufe 3 Ubergeleitet worden sind,
steigen in die nachsthohere Stufe nach den Regelungen des § 51 BT-B? auf,
frihestens zum 1. Oktober 2006. ®Die weiteren Stufenaufstiege richten sich je-
weils nach dem § 51 BT-B2. "Zeiten als Facharztin oder Facharzt mit entspre-
chender Téatigkeit bei anderen Arbeitgebern werden abweichend von § 51 BT-B?
i.V.m. § 16 Abs. 3 Satz 1 TVAD auf den weiteren Stufenverlauf angerechnet.

1
2

Entspricht § 12.1 Abs. 1 bis 5 TV6D-B.
Entspricht § 12.1 TVAD-B.
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Protokollerklarung zu Absatz 6:

Die Uberleitungsregelungen fiir Arztinnen und Arzte folgen den Regelungen in
§ 51 BT-B', wonach Arztinnen und Arzte bis zur Facharztanerkennung und der
Ubertragung entsprechender Tatigkeiten in der Stufe 2 verbleiben. 2Ubergeleitete
Arztinnen und Arzte ohne Facharztanerkennung und mit einem Vergleichsentgelt
oberhalb der Stufe 2 verbleiben in ihrer individuellen Zwischenstufe bis zur Fach-
arztanerkennung und der Ubertragung entsprechender Tétigkeiten.

'Die Funktionszulagen gemafR § 51 Abs. 2 bis 5 BT-B? stehen bei Erfiillung der
Voraussetzungen auch Ubergeleiteten Arztinnen und Arzten zu und werden zu-
satzlich zu dem jeweiligen Vergleichsentgelt bzw. zum jeweiligen Tabellenentgelt
gezahlt. 2Der Zahlbetrag aus Vergleichsentgelt und Funktionszulage ist auf die
Summe aus dem Tabellenentgelt der Entgeltgruppe 15 Stufe 6 und der jeweiligen
Zulage nach § 51 Abs. 2 bis 5 BT-B2 begrenzt. 3Ubersteigt das Vergleichsentgelt
die Summe aus dem Tabellenentgelt der Entgeltgruppe 15 Stufe 6 und der jewei-
ligen Zulage nach § 51 Abs. 2 bis 5 BT-B?, werden auf den Differenzbetrag zu-
kunftige allgemeine Entgelterhdhungen jeweils zur Halfte angerechnet.

Protokollerklarung zu §§ 4 und 6:

Fur die Ube_(leitung in die Entgeltgruppe 8a zum 1. Oktober 2005 gemal’ Anlagen
4 und 5 TVU-VKA gilt fir Ubergeleitete Beschaftigte

- der Vergutungsgruppe Kr. V vier Jahre, Kr. Va zwei Jahre Kr. VI

- der Vergutungsgruppe Kr. Va drei Jahre Kr. VI

- der Vergltungsgruppe Kr. Va funf Jahre Kr. VI

- der Vergutungsgruppe Kr. V sechs Jahre Kr. VI

mit Ortszuschlag der Stufe 2 folgendes:

1. Zunachst erfolgt die Uberleitung nach den allgemeinen Grundsétzen.

2. Die Verweildauer in Stufe 3 wird von drei Jahren auf zwei Jahre verkulrzt.
3. Der Tabellenwert der Stufe 4 wird nach der Uberleitung um 100 Euro erhéht.

1
2

Entspricht § 12.1 TVAD-B.
Entspricht § 12.1 Abs. 2 bis 5 TV6D-B.
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§7

Stufenzuordnung der Arbeiterinnen und Arbeiter

'Beschaéftigte aus dem Geltungsbereich des BMT-G/BMT-G-O/TV Arbeiter-Ost-
deutsche Sparkassen werden entsprechend ihrer Beschaftigungszeit nach
§ 6 BMT-G/BMT-G-O der Stufe der gemal} § 4 bestimmten Entgeltgruppe zuge-
ordnet, die sie erreicht hatten, wenn die Entgelttabelle des TVGAD bereits seit Be-
ginn ihrer Beschaftigungszeit gegolten hatte; Stufe 1 ist hierbei ausnahmslos mit
einem Jahr zu berlcksichtigen. Der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den
Regelungen des TVaD.

§ 6 Abs. 4 und Abs. 5 Satz 1 und 2 gilt fir Beschaftigte gemal Absatz 1 entspre-
chend.

'Ist das Entgelt nach Absatz 1 Satz 1 niedriger als das Vergleichsentgelt, werden
Beschaftigte einer dem Vergleichsentgelt entsprechenden individuellen Zwi-
schenstufe zugeordnet. ?Der Aufstieg aus der individuellen Zwischenstufe in die
dem Betrag nach nachsthdhere regulare Stufe ihrer Entgeltgruppe findet zu dem
Zeitpunkt statt, zu dem sie gemal’ Absatz 1 Satz 1 die Voraussetzungen fur die-
sen Stufenaufstieg aufgrund der Beschaftigungszeit erflllt haben.
3§ 6 Abs. 4 Satz 6 gilt entsprechend.

"Werden Beschaftigte wahrend inrer Verweildauer in der individuellen Zwischen-
stufe héhergruppiert, erhalten sie in der hdheren Entgeltgruppe Entgelt nach der
regularen Stufe, deren Betrag mindestens der individuellen Zwischenstufe ent-
spricht, jedoch nicht weniger als das Entgelt der Stufe 2; der weitere Stufenauf-
stieg richtet sich nach den Regelungen des TVGD. 2§ 17 Abs. 4 Satz 2 TV6D gilt
entsprechend. *Werden Beschaftigte wahrend ihrer Verweildauer in der individu-
ellen Zwischenstufe herabgruppiert, erfolgt die Stufenzuordnung in der niedrige-
ren Entgeltgruppe, als sei die niedrigere Eingruppierung bereits im September
2005 erfolgt; der weitere Stufenaufstieg richtet sich bei Zuordnung zu einer indi-
viduellen Zwischenstufe nach Absatz 3 Satz 2, ansonsten nach Absatz 1 Satz 2.

Abschnitt Il
Besitzstandsregelungen

§8

Bewahrungs- und Fallgruppenaufstiege

'Aus dem Geltungsbereich des BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen in
eine der Entgeltgruppen 3, 5, 6 oder 8 Ubergeleitete Beschaftigte, die am
1. Oktober 2005 bei Fortgeltung des bisherigen Tarifrechts die fur eine Hoher-
gruppierung erforderliche Zeit der Bewahrung oder Tatigkeit zur Halfte erflllt ha-
ben, sind zu dem Zeitpunkt, zu dem sie nach bisherigem Recht héhergruppiert
waren, in die nachsthéhere Entgeltgruppe des TV6D eingruppiert. 2Abweichend
von Satz 1 erfolgt die Hohergruppierung in die Entgeltgruppe 5, wenn die
Beschaftigten aus der Vergutungsgruppe VIII BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche
Sparkassen mit ausstehendem  Aufstieg nach  Vergutungsgruppe
VII BAT/BAT O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen Ubergeleitet worden sind; sie er-
folgt in die Entgeltgruppe 8, wenn die Beschaftigten aus der Vergltungsgruppe
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VIb BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen mit ausstehendem Aufstieg nach
Vergutungsgruppe Vc BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen ubergeleitet
worden sind. 3Voraussetzung fiir die Hohergruppierung nach Satz 1 und 2 ist,
dass

- zum individuellen Aufstiegszeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, die bei
Fortgeltung des bisherigen Rechts einer Hohergruppierung entgegenge-
standen hatten, und

- bis zum individuellen Aufstiegszeitpunkt nach Satz 1 weiterhin eine Tatig-
keit auszulben ist, die diesen Aufstieg ermoglicht hatte.

4Die Satze 1 bis 3 gelten nicht in den Fallen des § 4 Abs. 2. °Erfolgt die Hoher-
gruppierung vor dem 1. Oktober 2007, gilt — gegebenenfalls unter Berlcksichti-
gung des Satzes 2 — § 6 Abs. 2 Satz 1 und 2 entsprechend.

'Aus dem Geltungsbereich des BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen in
eine der Entgeltgruppen 2 sowie 9 bis 15 Ubergeleitete Beschaftigte, die am
1. Oktober 2005 bei Fortgeltung des bisherigen Tarifrechts die flr eine Hoher-
gruppierung erforderliche Zeit der Bewahrung oder Tatigkeit zur Halfte erflllt ha-
ben und in der Zeit zwischen dem 1. November 2005 und dem 30. September
2007 hohergruppiert waren, erhalten ab dem Zeitpunkt, zu dem sie nach bisheri-
gem Recht héhergruppiert waren, in ihrer bisherigen Entgeltgruppe Entgelt nach
derjenigen individuellen Zwischen- bzw. Endstufe, die sich ergeben hatte, wenn
sich ihr Vergleichsentgelt (§ 5) nach der Vergutung aufgrund der Hohergruppie-
rung bestimmt hatte. ?Voraussetzung fur diesen Stufenaufstieg ist, dass

- zum individuellen Aufstiegszeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, die bei
Fortgeltung des bisherigen Rechts einer Hohergruppierung entgegenge-
standen hatten, und

- bis zum individuellen Aufstiegszeitpunkt nach Satz 1 weiterhin eine Tatig-
keit auszulben ist, die diesen Aufstieg ermoglicht hatte.

3Ein etwaiger Strukturausgleich wird ab dem individuellen Aufstiegszeitpunkt
nicht mehr gezahit. “Der weitere Stufenaufstieg richtet sich bei Zuordnung zu ei-
ner individuellen Zwischenstufe nach § 6 Abs. 1. °§ 4 Abs. 2 bleibt unberthrt.
6Zur Ermittlung einer neuen individuellen Zwischenstufe gemaf Satz 1 ist fir Be-
schaftigte, fur die die Regelungen des Tarifgebiets Ost Anwendung finden, das
auf den Rechtsstand vom 30. September 2005 festgestellte neue Vergleichsent-
gelt um den Faktor 1,01596 zu erhdhen, wenn die Neuberechnung des Vergleich-
sentgelts in der Zeit vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007, und um den Faktor
1,03191, wenn die Neuberechnung des Vergleichsentgelts nach dem 30. Juni
2007 zu erfolgen hat.

TAbweichend von Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 gelten die Abséatze 1 bzw.
2 auf schriftlichen Antrag entsprechend fir Ubergeleitete Beschaftigte, die bei
Fortgeltung des BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen bis spatestens zum
31. Dezember 2016 wegen Erflllung der erforderlichen Zeit der Bewahrung oder
Tatigkeit hohergruppiert worden waren, unabhangig davon, ob die Halfte der
erforderlichen Bewahrungs- oder Tatigkeitszeit am Stichtag erflllt ist. 2In den Fal-
len des Absatzes 2 Satz 1 erhalten Beschaftigte, die in der Zeit zwischen dem
1. Oktober 2007 wund 31. Dezember 2016 bei Fortgeltung des
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BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen héhergruppiert worden waren, in ih-
rer bisherigen Entgeltgruppe Entgelt nach derjenigen individuellen Zwischen-
oder Endstufe, die sich aus der Summe des bisherigen Tabellenentgelts und dem
nach Absatz 2 ermittelten HOhergruppierungsgewinn nach bisherigem Recht
ergibt; die Stufenlaufzeit bleibt hiervon unberlhrt. 3Bei Beschaftigten mit indivi-
dueller Endstufe erhoht sich in diesen Fallen ihre individuelle Endstufe um den
nach bisherigem Recht ermittelten Hohergruppierungsgewinn. 4§ 6 Abs. 4 Satz 6
gilt entsprechend.

Protokollerklarungen zu Absatz 3:

1.  Ware die/der Beschaftigte bei Fortgeltung des BAT/BAT-O/BAT-Ostdeut-
sche Sparkassen in der Zeit vom 1. Oktober 2007 bis 31. Dezember 2007
wegen Erfullung der Voraussetzungen des Absatzes 3 hohergruppiert wor-
den, findet Absatz 3 auf schriftlichen Antrag vom 1. Januar 2008 an Anwen-
dung.

2. Die Betrage der individuellen Zwischenstufe verandern sich bei allgemeinen
Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertragsparteien fur die jeweilige
Entgeltgruppe festgelegten Prozentsatz; sie erhéhen sich ab dem 1. April
2025 um 3,0 Prozent, mindestens aber um 110 Euro, und ab dem 1. Mai
2026 um weitere 3,8 Prozent.

Die Absatze 1 bis 3 finden auf Ubergeleitete Beschaftigte, deren Eingruppierung
sich nach der Vergutungsordnung fur Angestellte im Pflegedienst (Anlage 1b zum
BAT) richtet, und auf unter § 51 Abs. 1 bis 5 BT-K bzw. § 51 Abs. 1 bis 5 BT-B
fallende Arztinnen und Arzte keine Anwendung.

'Ist bei einer Lehrkraft, die gemaR Nr. 5 der Bemerkung zu allen Vergitungsgrup-
pen nicht unter die Anlage 1a zum BAT fallt, eine HOhergruppierung nur vom
Ablauf einer Bewahrungszeit und von der Bewahrung abhangig und ist am Stich-
tag die Halfte der Mindestzeitdauer fir einen solchen Aufstieg erfillt, erfolgt in
den Fallen des Absatzes 1 unter den weiteren dort genannten Voraussetzungen
zum individuellen Aufstiegszeitpunkt der Aufstieg in die nachsthdéhere Entgelt-
gruppe. “Absatz 1 Satz 2 und Hohergruppierungsmaoglichkeiten durch entspre-
chende Anwendung beamtenrechtlicher Regelungen bleiben unberihrt. 3Im Fall
des Absatzes 2 gilt Satz 1 mit der Mal3gabe, dass anstelle der Hohergruppierung
eine Neuberechnung des Vergleichsentgelts nach Absatz 2 erfolgt.
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§9

Verglitungsgruppenzulagen

Aus dem Geltungsbereich des BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen Uber-
geleitete Beschaftigte, denen am 30. September 2005 nach der Vergutungsord-
nung zum BAT eine Vergutungsgruppenzulage zusteht, erhalten in der Entgelt-
gruppe, in die sie Ubergeleitet werden, eine Besitzstandszulage in Hdhe ihrer bis-
herigen Vergutungsgruppenzulage.

'Aus dem Geltungsbereich des BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen liber-
geleitete Beschaftigte, die bei Fortgeltung des bisherigen Rechts nach dem
30. September 2005 eine Vergltungsgruppenzulage ohne vorausgehenden Be-
wahrungs- oder Fallgruppenaufstieg erreicht hatten, erhalten ab dem Zeitpunkt,
zu dem ihnen die Zulage nach bisherigem Recht zugestanden hatte, eine Besitz-
standszulage. °Die Hohe der Besitzstandszulage bemisst sich nach dem Betrag,
der als Vergutungsgruppenzulage zu zahlen gewesen ware, wenn diese bereits
am 30. September 2005 zugestanden hatte. 3Voraussetzung ist, dass

- am 1. Oktober 2005 die fur die Vergutungsgruppenzulage erforderliche Zeit
der Bewahrung oder Tatigkeit nach Mallgabe des § 23b Abschn. B
BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen zur Halfte erfullt ist,

- zu diesem Zeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, die bei Fortgeltung des
bisherigen Rechts der Vergutungsgruppenzulage entgegengestanden hat-
ten und

- bis zum individuellen Zeitpunkt nach Satz 1 weiterhin eine Tatigkeit auszu-
Uben ist, die zu der Verglutungsgruppenzulage gefuhrt hatte.

'Absatz 2 gilt auf schriftlichen Antrag entsprechend fiir Ubergeleitete Beschaf-
tigte, die bei Fortgeltung des BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen bis spa-
testens zum 31. Dezember 2016 wegen Erfullung der erforderlichen Zeit der Be-
wahrung oder Tatigkeit die Voraussetzungen der Vergutungsgruppenzulage er-
fullt hatten, unabhangig davon, ob die Halfte der erforderlichen Zeit der Bewah-
rung oder Tatigkeit am Stichtag nicht erfillt ist. °Die Protokollerklarung Nr. 1 zu
§ 8 Abs. 3 gilt entsprechend.

Fir aus dem Geltungsbereich des BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen
Ubergeleitete Beschaftigte, die bei Fortgeltung des bisherigen Rechts nach dem
30. September 2005 im Anschluss an einen Fallgruppenaufstieg eine Vergu-
tungsgruppenzulage erreicht hatten, gilt Folgendes:

a) 'In eine der Entgeltgruppen 3, 5, 6 oder 8 libergeleitete Beschaftigte, die
den Fallgruppenaufstieg am 30. September 2005 noch nicht erreicht haben,
sind zu dem Zeitpunkt, zu dem sie nach bisherigem Recht hdhergruppiert
worden waren, in die nachsthohere Entgeltgruppe des TVOD eingruppiert;
§ 8 Abs. 1 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend. ?Eine Besitzstandszulage fir eine
Vergutungsgruppenzulage steht nicht zu.

b) 'Ist ein der Vergiitungsgruppenzulage vorausgehender Fallgruppenaufstieg
am 30. September 2005 bereits erfolgt, gilt Absatz 2 mit der MalRgabe, dass
am 1. Oktober 2005 die Halfte der Gesamtzeit fir den Anspruch auf die
Vergutungsgruppenzulage einschliellich der Zeit flr den vorausgehenden
Aufstieg zurickgelegt sein muss oder die Vergutungsgruppenzulage bei
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Fortgeltung des bisherigen Rechts bis zum 31. Dezember 2016 erworben
worden waére. ?2Im Fall des Satzes 1 2. Alternative wird die Vergiitungsgrup-
penzulage auf schriftlichen Antrag gewahrt. 3Die Protokollerklarung Nr. 1 zu
§ 8 Abs. 3 gilt entsprechend.

"Ware im Fall des Buchstaben a nach bisherigem Recht der Fallgruppen-
aufstieg spatestens am 30. September 2007 erreicht worden, gilt Absatz 2
mit der Mal3gabe, dass am 1. Oktober 2007 die Halfte der Gesamtzeit flr
den Anspruch auf die Vergutungsgruppenzulage einschliel3lich der Zeit fur
den vorausgehenden Aufstieg erreicht worden sein muss und die Vergu-
tungsgruppenzulage bei Fortgeltung des bisherigen Rechts bis zum
31. Dezember 2016 erworben worden ware. ?Die Protokollerklarung Nr. 1
zu § 8 Abs. 3 gilt entsprechend.

'Die Besitzstandszulage nach den Absétzen 1, 2 und 3 Buchst. b wird so lange
gezahlt, wie die anspruchsbegrindende Tatigkeit ununterbrochen ausgeubt wird
und die sonstigen Voraussetzungen flr die Vergutungsgruppenzulage nach bis-
herigem Recht weiterhin bestehen. ?Sie verandert sich bei allgemeinen Entgel-
tanpassungen um den von den Tarifvertragsparteien flr die jeweilige Entgelt-
gruppe festgelegten Vomhundertsatz.

Protokollerklarungen zu Absatz 4 Satze 1 und 2:

1.

'"Unterbrechungen wegen Elternzeit, Wehr- oder Zivildienstes, Sonderur-
laubs, bei dem der Arbeitgeber vor Antritt ein dienstliches oder betriebliches
Interesse an der Beurlaubung anerkannt hat, Bezuges einer Rente auf Zeit
wegen verminderter Erwerbsfahigkeit oder wegen Ablaufs der Krankenbe-
zugsfristen sowie wegen voriibergehender Ubertragung einer héherwerti-
gen Tatigkeit sind unschadlich. 2In den Fallen, in denen eine Unterbrechung
aus den in Satz 1 genannten Griinden nach dem 30. September 2005 und
vor dem 1. Juli 2008 endet, wird eine Besitzstandszulage nach § 9 Abs. 1,
2 oder 3 Buchst. b oder ¢ vom 1. Juli 2008 angezahlt, wenn bis zum
30. September 2008 ein entsprechender schriftlicher Antrag (Ausschluss-
frist) gestellt worden ist. 3Ist eine entsprechende Leistung bis zum 31. Marz
2008 schriftlich geltend gemacht worden, erfolgt die Zahlung vom 1. Juni
2008 an.

Die Besitzstandszulage erhoht sich am 1. April 2025 um 3,11 Prozent und
am 1. Mai 2026 um weitere 2,8 Prozent.
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§10
Fortfiihrung voriibergehend
ubertragener hoherwertiger Tatigkeit

'Beschéftigte, denen am 30. September 2005 eine Zulage nach
§ 24 BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen zusteht, erhalten nach Uberlei-
tung in den TVGD eine Besitzstandszulage in Hohe ihrer bisherigen Zulage, so-
lange sie die anspruchsbegrindende Tatigkeit weiterhin ausuben und die Zulage
nach bisherigem Recht zu zahlen ware. ?Wird die anspruchsbegriindende Tatig-
keit Uber den 30. September 2007 hinaus beibehalten, finden mit Wirkung ab
dem 1. Oktober 2007 die Regelungen des TV6D (iber die voribergehende Uber-
tragung einer hoherwertigen Téatigkeit Anwendung. S3Fir eine vor dem
1. Oktober 2005 vorubergehend Ubertragene hoherwertige Tatigkeit, fur die am
30. September 2005 wegen der zeitlichen Voraussetzungen des § 24 Abs. 1
bzw. 2 BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen noch keine Zulage gezahlt
wird, gilt Satz 1 und 2 ab dem Zeitpunkt entsprechend, zu dem nach bisherigem
Recht die Zulage zu zahlen gewesen ware. “Satze 1 bis 3 gelten fiir landesbe-
zirkliche Regelungen gemal § 9 Abs. 3 BMT-G und nach Abschnitt I. der An-
lage 3 des Tarifvertrages zu § 20 Abs. 1 BMT-G-O (Lohngruppenverzeichnis)
entsprechend. 5Satze 1 bis 4 gelten bei besonderen tarifvertraglichen Vorschrif-
ten Uber die voriibergehende Ubertragung héherwertiger Tatigkeiten entspre-
chend. 8Ist Beschaftigten, die eine Besitzstandszulage nach Satz 1 erhalten, die
anspruchsbegrindende Tatigkeit bis zum 30. September 2007 dauerhaft Uber-
tragen worden, erhalten sie eine personliche Zulage. "Die Zulage nach Satz 6
wird fur die Dauer der Wahrnehmung dieser Tatigkeit auf einen bis zum 30. Sep-
tember 2008 zu stellenden schriftlichen Antrag (Ausschlussfrist) der/des Be-
schaftigten vom 1. Juli 2008 angezahlt. 8Die Hohe der Zulage bemisst sich nach
dem Unterschiedsbetrag zwischen dem am 1. Oktober 2005 nach § 6 oder § 7
zustehenden Tabellenentgelt oder Entgelt nach einer individuellen Zwischen-
oder Endstufe einschliellich der Besitzstandszulage nach Satz 1 und dem Ta-
bellenentgelt nach der Hohergruppierung. °Allgemeine Entgeltanpassungen, Er-
héhungen des Entgelts durch Stufenaufstiege und Hohergruppierungen sowie
Zulagen gemal § 14 Abs. 3 TVAD und gemaR § 18 Abs. 4 Satz 1 sind auf die
personliche Zulage in voller Hohe anzurechnen.

'Beschéftigte, denen am 30. September 2005 eine Zulage nach § 2 der Anlage
3 zum BAT zustand, erhalten eine Besitzstandszulage in Hohe ihrer bisherigen
Zulage, solange sie die anspruchsbegrundende Tatigkeit weiterhin ausuben und
die Zulage nach bisherigem Recht zu zahlen ware. 2Soweit sich bei entsprechen-
der Anwendung von Absatz 1 Satz 2 eine Zulage ergabe, die hoher ist als die
Besitzstandszulage nach Satz 1, wird die hohere Zulage gezahlt. 3Absatz 1
Satz 3 gilt entsprechend.

238



(1)

TVU-VKA

§ 11

Kinderbezogene Entgeltbestandteile

'FUr im September 2005 zu bertlicksichtigende Kinder werden die kinderbezoge-
nen Entgeltbestandteile des BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen oder
BMT-G/BMT-G-O in der fur September 2005 zustehenden Hohe als Besitz-
standszulage fortgezahlt, solange fir diese Kinder Kindergeld nach dem Einkom-
mensteuergesetz (EStG) oder nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) un-
unterbrochen gezahlt wird oder ohne Berucksichtigung des § 64 oder § 65 EStG
oder des § 3 oder § 4 BKGG gezahlt wiirde. ?Die Besitzstandszulage entfallt ab
dem Zeitpunkt, zu dem einer anderen Person, die im 6ffentlichen Dienst steht
oder auf Grund einer Tatigkeit im 6ffentlichen Dienst nach beamtenrechtlichen
Grundsatzen oder nach einer Ruhelohnordnung versorgungsberechtigt ist, fur ein
Kind, fir welches die Besitzstandszulage gewahrt wird, das Kindergeld gezahlt
wird; die Anderung der Kindergeldberechtigung hat die/der Beschaftigte dem Ar-
beitgeber unverzuglich schriftlich anzuzeigen. 3Unterbrechungen wegen der
Ableistung von Grundwehrdienst, Zivildienst oder Wehrubungen sowie die Ab-
leistung eines freiwilligen sozialen oder 6kologischen Jahres sind unschadlich;
soweit die unschadliche Unterbrechung bereits im Monat September 2005 vor-
liegt, wird die Besitzstandszulage ab dem Zeitpunkt des Wiederauflebens der
Kindergeldzahlung gewahrt.

Protokollerklarungen zu Absatz 1:

1. 'Die Unterbrechung der Entgeltzahlung im September 2005 wegen Eltern-
zeit, Wehr- oder Zivildienstes, Sonderurlaubs, bei dem der Arbeitgeber vor
Antritt ein dienstliches oder betriebliches Interesse an der Beurlaubung an-
erkannt hat, Bezuges einer Rente auf Zeit wegen verminderter Erwerbsfa-
higkeit oder wegen des Ablaufs der Krankenbezugsfristen ist fur das Ent-
stehen des Anspruchs auf die Besitzstandszulage unschadlich. 2Fir die
Hohe der Besitzstandszulage nach Satz 1 gilt § 5 Abs. 6 entsprechend.

2. Istdie andere Person im September 2005 aus dem &ffentlichen Dienst aus-
geschieden und entfiel aus diesem Grund der kinderbezogene Entgeltbe-
standteil, entsteht der Anspruch auf die Besitzstandszulage bei dem in den
TVOD Ubergeleiteten Beschaftigten.

3. 'Beschéftigte mit mehr als zwei Kindern, die im September 2005 fiir das
dritte und jedes weitere Kind keinen kinderbezogenen Entgeltanteil erhalten
haben, weil sie nicht zum Kindergeldberechtigten bestimmt waren, haben
Anspruch auf die Besitzstandszulage flir das dritte und jedes weitere Kind,
sofern und solange sie fur diese Kinder Kindergeld erhalten, wenn sie bis
zum 30. September 2008 einen Berechtigtenwechsel beim Kindergeld zu
ihren Gunsten vornehmen und der Beschaftigungsumfang der kindergeld-
berechtigten anderen Person am 30. September 2005 30 Wochenstunden
nicht Uberstieg. *Die Hohe der Besitzstandszulage ist so zu bemessen, als
hatte die/der Beschaftigte bereits im September 2005 Anspruch auf Kinder-
geld gehabit.

4. 'Bei Tod der/des Kindergeldberechtigten wird ein Anspruch nach Absatz 1
fur den anderen in den TVOD Ubergeleiteten Beschaftigten auch nach dem
1. Oktober 2005 begriindet. ?Die Hohe der Besitzstandszulage ist so zu be-
messen, als hatte sie/er bereits im September 2005 Anspruch auf Kinder-
geld gehabit.
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5. 'Endet eine Unterbrechung aus den in Nr. 1 Satz 1 genannten Griinden vor
dem 1. Juli 2008, wird die Besitzstandszulage vom 1. Juli 2008 an gezahlt,
wenn bis zum 30. September 2008 ein entsprechender schriftlicher Antrag
(Ausschlussfrist) gestellt worden ist. 2Wird die Arbeit nach dem
30. Juni 2008 wiederaufgenommen oder erfolgt die Unterbrechung aus den
in Nr. 1 Satz 1 genannten Grunden nach dem 30. Juni 2008, wird die Be-
sitzstandszulage nach Wiederaufnahme der Arbeit auf schriftlichen Antrag
gezahlt. 3In den Fallen der Nrn. 2 und 3 wird die Besitzstandszulage auf
einen bis zum 30. September 2008 zu stellenden schriftlichen Antrag (Aus-
schlussfrist) vom 1. Juli 2008 angezahlt. #Ist eine den Nrn. 1 bis 3 entspre-
chende Leistung bis zum 31. Marz 2008 schriftlich geltend gemacht worden,
erfolgt die Zahlung vom 1. Juni 2008 an. °In den Fallen der Nr. 4 wird die
Besitzstandszulage auf schriftlichen Antrag ab dem ersten Tag des Monats,
der dem Sterbemonat folgt, frihestens jedoch ab dem 1. Juli 2008, gezahlt.
%Die/der Beschaftigte hat das Vorliegen der Voraussetzungen der Nrn. 1
bis 4 nachzuweisen und Anderungen anzuzeigen.

"[weggefallen] ?Die Besitzstandszulage nach Absatz 1 Satz 1 verandert sich bei
allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertragsparteien fur die
jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz. 3Anspriiche nach Ab-
satz 1 kdnnen fur Kinder ab dem vollendeten 16. Lebensjahr durch Vereinbarung
mit der/dem Beschaftigten abgefunden werden.

Protokollerklarung zu Absatz 2 Satz 1:

Die tarifliche Arbeitszeitverlangerung zum 1. Juli 2008 fuhrt nicht zu einer Ver-
anderung der Besitzstandszulage, sofern als Besitzstandszulage die kinderbe-
zogenen Entgeltbestandteile aufgrund vor dem 1. Oktober 2005 anzuwenden-
der Konkurrenzregelungen (§ 29 Abschn. B Abs. 6 BAT/BAT-O/BAT Ostdeut-
sche Sparkassen und entsprechende Arbeiterregelungen) in ungekurzter Hohe
zustehen.

Protokollerklarung zu Absatz 2 Satz 2:

Die Besitzstandszulage erhoht sich am 1. April 2025 um 3,11 Prozent und am 1.
Mai 2026 um weitere 2,8 Prozent.

Die Absatze 1 und 2 gelten entsprechend fir

a) zwischen dem 1. Oktober 2005 und dem 31. Dezember 2005 geborene Kin-
der der Ubergeleiteten Beschaftigten,

b) die Kinder von bis zum 31. Dezember 2005 in ein Arbeitsverhaltnis Uber-
nommenen Auszubildenden, Schilerinnen/Schiler in der Gesundheits- und
Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und in der Entbin-
dungspflege sowie Praktikantinnen und Praktikanten aus tarifvertraglich ge-
regelten Beschaftigungsverhaltnissen, soweit diese Kinder vor dem
1. Januar 2006 geboren sind.
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§12
Strukturausgleich

'Aus dem Geltungsbereich des BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen liber-
geleitete Beschaftigte erhalten ausschlieldlich in den in Anlage 2 aufgefuhrten
Fallen zusatzlich zu ihrem monatlichen Entgelt einen nicht dynamischen Struk-
turausgleich. 2Fir alle Beschéftigten, auf die die Regelungen des Tarifgebiets Ost
Anwendung finden, bestimmt sich der Strukturausgleich ab 1. Januar 2010 nach
den fiir das Tarifgebiet West ausgewiesenen Betragen. 3MafRgeblicher Stichtag
fur die anspruchsbegriindenden Voraussetzungen (Verglitungsgruppe, Stufe,
Ortszuschlag, Aufstiegszeiten) ist der 1. Oktober 2005, sofern in Anlage 2 nicht
ausdrucklich etwas anderes geregelt ist.

Die Zahlung des Strukturausgleichs beginnt im Oktober 2007, sofern in Anlage 2
nicht etwas anderes bestimmt ist.

'Bei Teilzeitbeschaftigung steht der  Strukturausgleich anteilig zu
(§ 24 Abs. 2 TVGOD). ?[weggefallen]

Protokollerklarung zu Absatz 3:

Bei spateren Veranderungen der individuellen regelmalfiigen Arbeitszeit der/des
Beschaftigten andert sich der Strukturausgleich entsprechend.

'Bei Hohergruppierungen wird der Unterschiedsbetrag zum bisherigen Entgelt
auf den Strukturausgleich angerechnet. ?Fiir die Dauer der voriibergehenden
Ubertragung einer hdéherwertigen Tatigkeit wird die Zulage nach § 14 Abs. 3
TV6D auf den Strukturausgleich angerechnet. 3Entsprechendes gilt fir die Zu-
lage in den Fallen der Ubertragung einer Fiihrungsposition auf Probe nach
§ 31 TVOD und auf Zeit nach § 32 TVAD.

Einzelvertraglich kann der Strukturausgleich abgefunden werden.

Die Abséatze 1 bis 5 finden auf Arztinnen und Arzte, die unter § 51 BT-K" bzw.
§ 51 BT-B? fallen, keine Anwendung.

1
2

Entspricht § 12.1 TVOD-K.
Entspricht § 12.1 TVAD-B.
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§13
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall

'Bei Beschéftigten, fir die bis zum 30. September 2005 § 71 BAT gegolten hat, wird
abweichend von § 22 Abs. 2 TVAD fur die Dauer des Uber den 30. September 2005
hinaus ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhaltnisses der Krankengeldzu-
schuss in Hohe des Unterschiedsbetrages zwischen dem festgesetzten Nettokranken-
geld oder der entsprechenden gesetzlichen Nettoleistung und dem Nettoentgelt (§ 22
Abs. 2 Satz 2 und 3 TV6D) gezahlt. 2Nettokrankengeld ist das um die Arbeitnehmer-
anteile zur Sozialversicherung reduzierte Krankengeld: 3Fiir Beschaftigte, die nicht der
Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung unterliegen, ist bei der
Berechnung des Krankengeldzuschusses der Hochstsatz des Nettokrankengeldes,
der bei Pflichtversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung zustinde, zu-
grunde zu legen.

Protokollerklarung zu § 13:

Anspruche aufgrund von beim Arbeitgeber am 30. September 2005 geltenden Rege-
lungen fir die Gewahrung von Beihilfen an Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmer im
Krankheitsfall bleiben fiir die von § 1 Abs. 1 erfassten Beschéftigten unberihrt. Ande-
rungen von Beihilfevorschriften fiir Beamte kommen zur Anwendung, soweit auf Lan-
des- bzw. Bundesvorschriften Bezug genommen wird.

§14
Beschaftigungszeit

(1) Furdie Dauer des uber den 30. September 2005 hinaus fortbestehenden Arbeits-
verhaltnisses werden die vor dem 1. Oktober 2005 nach Mal3gabe der jeweiligen
tarifrechtlichen Vorschriften anerkannten Beschaftigungszeiten als Beschafti-
gungszeit im Sinne des § 34 Abs. 3 TVGOD berlcksichtigt.

(2) FUr die Anwendung des § 23 Abs. 2 TV6D werden die bis zum 30. Septem-
ber 2005 zurlckgelegten Zeiten, die nach MalRgabe

- des BAT anerkannte Dienstzeit,

- des BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen, BMT-G/BMT-G-O anerkannte
Beschaftigungszeit

sind, als Beschaftigungszeit im Sinne des § 34 Abs. 3 TVAD bericksichtigt.

(3) Aus dem Geltungsbereich des BMT-G Ubergeleitete Beschaftigte, die am
30. September 2005 eine Beschaftigungszeit (§ 6 BMT-G ohne die nach
§ 68a BMT-G bertcksichtigten Zeiten) von mindestens zehn Jahren zurickgelegt
haben, erwerben abweichend von § 34 Abs. 2 Satz 1 TV6D den besonderen
Klndigungsschutz nach Malkgabe des § 52 Abs. 1 BMT-G.
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§ 15
Urlaub

'Aus dem Geltungsbereich des BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen liber-
geleitete Beschaftigte der Vergltungsgruppen | und la, die fur das Urlaubsjahr
2005 einen Anspruch auf 30 Arbeitstage Erholungsurlaub erworben haben, be-
halten bei einer Funftagewoche diesen Anspruch fur die Dauer des Uber den
30. September 2005 hinaus ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhaltnis-
ses. 2Die Urlaubsregelungen des TV6D bei abweichender Verteilung der Arbeits-
zeit gelten entsprechend.

§ 42 Abs. 1 BMT-G/BMT-G-O i.V.m. bezirklichen Tarifvertragen zu
§ 42 Abs. 2 BMT-G und der Tarifvertrag zu § 42 Abs. 2 BMT-G-O (Zusatzurlaub
fur Arbeiter) gelten bis zum In-Kraft-Treten entsprechender landesbezirklicher
Tarifvertrage fort; im Ubrigen gilt Absatz 1 entsprechend.

§ 16
Abgeltung

"Durch Vereinbarungen mit der/dem Beschaftigten konnen Entgeltbestandteile aus
Besitzstanden, ausgenommen fir Vergltungsgruppenzulagen, pauschaliert bzw. ab-
gefunden werden. 2§ 11 Abs. 2 Satz 3 und § 12 Abs. 5 bleiben unberihrt.

(1)

§ 16a
Leistungsgeminderte Beschaftigte

Die nach Satz 1 und 2 der Protokollerklarung zum 3. Abschnitt in der bis zum
28. Februar 2014 geltenden Fassung zurlickgestellte Uberleitung der Beschéf-
tigten mit Anspruch auf Entgeltsicherung bei Leistungsminderung in das Entgelt-
system des TVGOD erfolgt nachfolgenden Regelungen:

1. 'Beschaftigte, die am 30. September 2005 eine Zahlung nach §§ 28 Abs. 1
und 2, 28a BMT-G/BMT-G-O erhalten haben, werden rickwirkend zum
1. Oktober 2005 nach MaRRgabe des § 4 i.V.m. der Anlage 1 in das Entgelt-
system des TV6D Ubergeleitet. 2Malkgebend hierbei ist die Lohngruppe, in
der die/der Beschaftigte vor Eintritt der Leistungsminderung eingruppiert
war. 3Die Stufenzuordnung bestimmt sich nach MaRgabe der §§ 5 und 7.
4Der weitere Stufenaufstieg ist unter Anwendung des § 7 und der Regelun-
gen des TVOD bis zum 28. Februar 2014 nachzuzeichnen. SAb dem
1. Marz 2014 richtet sich der weitere Stufenaufstieg nach den Regelungen
des TVaD.

6Zur Ermittlung des der/dem Beschéftigten zustehenden Entgelts sind dem
nach Satz 1 bis 5 zustehenden Tabellenentgelt zuzuglich der nach
§§ 28 Abs. 1 und 2, 28a BMT-G/BMT-G-O gesicherten Lohnbestandteile
das jeweilige Tabellenentgelt, das sich aus der aufgrund der Leistungsmin-
derung zugewiesenen Tatigkeit ergeben wurde, und die sonstigen
§§ 28 Abs. 1 und 2, 28a BMT-G/BMT-G-O entsprechenden Entgeltbestand-
teile (Vorarbeiter- und andere Funktionszulagen, Erschwerniszuschlage
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und Schichtzulagen sowie etwaige Zeitzuschlage) monatlich gegentberzu-
stellen. “Das der Leistungsminderung entsprechende Tabellenentgelt ist in
entsprechender Anwendung der Satze 1 bis 4 nachzuzeichnen; Satz 5 qilt
entsprechend. 8Ist das der Leistungsminderung entsprechende Entgelt
nach Satz 6 und 7 niedriger als das gesicherte Entgelt, ist ab 1. Marz 2014
an seiner Stelle das gesicherte Entgelt zu zahlen. °Fiir die Zeit davor ver-
bleibt es bei den geleisteten Zahlungen, wenn diese die sich aus Satz 2 der
Protokollerklarung zum 3. Abschnitt in der bis zum 28. Februar 2014 gelten-
den Fassung ergebenden Anspruche nicht unterschreiten; § 37 TV6D bleibt
unberuhrt.

0Beschaftigte, die am 30. September 2005 Monatslohn nach
§ 25 Abs. 4 BMT-G/BMT-G-O erhalten haben, werden rickwirkend zum
1. Oktober 2005 in entsprechender Anwendung der Satze 1, 3 und 4 in das
Entgeltsystem des TV6D Ubergeleitet; Satz 5 gilt entsprechend.

2. 'Beschaftigte, die am 30. September 2005 eine Ausgleichszulage nach
§ 56 BAT/BAT-O erhalten haben, werden riickwirkend zum 1. Oktober 2005
nach Maligabe des § 4 in Verbindung mit der Anlage 1 in das Entgeltsystem
des TVOD libergeleitet. “Malgebend hierbei ist die Vergutungsgruppe, in
der die/der Beschaftigte vor inrem/seinem Unfall bzw. vor Feststellung einer
Berufskrankheit eingruppiert war. 3Die Stufenzuordnung bestimmt sich
nach MaRgabe der §§ 5 und 6. “*Der weitere Stufenaufstieg ist unter Anwen-
dung des § 6 und der Regelungen des TV6D bis zum 28. Februar 2014
nachzuzeichnen.

5Zur Ermittlung der der/dem Beschéftigten zustehenden Ausgleichszulage
sind in entsprechender Anwendung der Satze 1 bis 4 die Entgeltgruppe und
die Stufe festzustellen, in denen die/der Beschaftigte weiterbeschaftigt wird.
%Der Unterschiedsbetrag zwischen beiden Entgeltgruppen und Stufen ist
der ab dem 1. Marz 2014 zu zahlende Ausgleichsbetrag. "Flr die Zeit davor
verbleibt es bei den geleisteten Zahlungen, wenn diese die sich aus Satz 2
der Protokollerklarung zum 3. Abschnitt in der bis zum 28. Februar 2014
geltenden Fassung ergebenden Anspriche nicht unterschreiten; § 37 TVAD
bleibt unberuhrt.

3. 'Soweit abweichend von Nummern 1 und 2 bereits vor dem 1. Marz 2014
die Uberleitung in das Entgeltsystem des TVD erfolgt ist, verbleibt es dabei
auch fiir die Zeit nach dem 28. Februar 2014. ?Der/Die Beschaftigte kann
bis zum 31. August 2014 schriftlich die Anwendung von Nummer 1 oder 2
mit Wirkung ab dem 1. Marz 2014 beantragen.

8§ 25 Abs. 4, 28 Abs. 1 und 2, 28a BMT-G/BMT-G-O und § 56 BAT/BAT-O
finden in ihrem jeweiligen Geltungsbereich weiterhin Anwendung, und zwar auch
auf Beschaftigte im Sinne des § 1 Abs. 2. 2§ 55 Abs. 2 Unterabs. 2 Satz 2 BAT,
Nrn. 7 und 10 SR 20 BAT sowie Nr. 3 SR 2x BAT/BAT-O bleiben in ihrem bishe-
rigen Geltungsbereich unberuhrt.

Die in den Absatzen 1 und 2 genannten Regelungen des BMT-G/BMT-G-O und
BAT/BAT-O ergeben sich aus dem Anhang zu § 16a.
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Abschnitt IV
Sonstige vom TVOD abweichende
oder ihn erganzende Bestimmungen

§17
Eingruppierung

'An die Stelle der § 2 Abs. 2 des Rahmentarifvertrages zu § 20 BMT-G entspre-
chenden Vorschriften in den landesbezirklichen Lohngruppenverzeichnissen tre-
ten § 12 (VKA) TVAD und § 13 (VKA) TVOD. 2Gleiches gilt hinsichtlich § 2 Abs. 3
des Tarifvertrages zu § 20 Abs. 1 BMT-G-O (Lohngruppenverzeichnis).

[nicht besetzt]
[nicht besetzt]
[nicht besetzt]
[nicht besetzt]
[nicht besetzt]

'Die Lohngruppen der Lohngruppenverzeichnisse sind gemaf Anlage 3 den Ent-
geltgruppen des TV6D zugeordnet. 2In den Fallen des § 16 (VKA) Abs. 2a TVOD
kann die Eingruppierung in die in dem unmittelbar vorhergehenden Arbeitsver-
haltnis durch Zeit-, Tatigkeits- oder Bewahrungsaufstieg erreichte Entgeltgruppe
erfolgen, sofern das unmittelbar vorhergehende Arbeitsverhaltnis vor dem
1. Oktober 2005 begriindet worden ist.

[nicht besetzt]

Ist anlasslich der voriibergehenden Ubertragung einer héherwertigen Tatigkeit im
Sinne des § 14 TVOD zusatzlich eine Tatigkeit auszuuben, fur die nach landes-
bezirklichen Regelungen oder den Regelungen in Anlage 3 Teil | des Tarifvertra-
ges zu § 20 Abs. 1 BMT-G-O (Lohngruppenverzeichnis) ein Anspruch auf
Zahlung einer Zulage fur Vorarbeiter/-innen und Vorhandwerker/-innen, Fachvor-
arbeiter/-innen und vergleichbare Beschaftigte oder Lehrgesellen/-innen besteht,
erhalt die/der Beschaftigte abweichend von § 14 Abs. 3 TVAD anstelle der Zulage
nach § 14 TVAD fur die Dauer der Ausubung sowohl der hoherwertigen als auch
der zulagenberechtigenden Tatigkeit eine personliche Zulage von 10 Prozent ih-
res/seines Tabellenentgelts.

Protokollerklarung zu Absatz 9:

'Die Zulage fir Vorarbeiter/innen und Vorhandwerker/innen, Fachvorarbeiter/ in-
nen und vergleichbare Beschaftigte oder Lehrgesellen/innen verandert sich bei
allgemeinen Entgeltanpassungen nach dem 31. Dezember 2009 um den von den
Tarifvertragsparteien fur die jeweilige Entgeltgruppe festgesetzten Vomhundert-
satz. ?Die Zulage nach Satz 1 erhoht sich am 1. April 2025 um 3,11 Prozent und
am 1. Mai 2026 um weitere 2,8 Prozent. 3Abweichende Regelungen in landesbe-
zirklichen Tarifvertragen bleiben unberihrt.
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§18
Vorubergehende Ubertragung
einer hoherwertigen Tatigkeit nach dem 30. September 2005

[nicht besetzt]

Wird aus dem Geltungsbereich des BMT-G/BMT-G-O Ubergeleiteten Beschaftig-
ten nach dem 30. September 2005 erstmalig aul3erhalb von § 10 eine hdoherwer-
tige Tatigkeit voribergehend Ubertragen, gelten bis zum In-Kraft-Treten eines
Tarifvertrages Uber eine personliche Zulage die bisherigen bezirklichen Regelun-
gen gemal § 9 Abs. 3 BMT-G und nach Anlage 3 Teil | des Tarifvertrages zu
§ 20 Abs. 1 BMT-G-O (Lohngruppenverzeichnis) im bisherigen Geltungsbereich
mit der MalRgabe entsprechend, dass sich die Hohe der Zulage nach dem TV6D
richtet, soweit sich aus § 17 Abs. 9 nichts anderes ergibt.

§19 )
Entgeltgruppen 2 U und 15 U

Fir Beschéaftigte, die nach der Anlage 3 der Entgeltgruppe 2U zugeordnet sind,
gelten folgende Tabellenwerte:

Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6
gliltig bis
31. Mirz 2025 2.601,60 |2.835,82 |2.921,62 |3.036,03 [3.114,63 |3.229,97
gliltig vom 1.
April 2025 bis |2.711,60 [2.945,82 |3.031,62 |3.146,03 [3.224,63 |3.339,97
30. April 2026
gliltig ab
1. Mai 2026 2.787,52 |3.028,30 [3.116,51 |3.234,12 |3.314,92 |3.433,49.

"Ubergeleitete Beschaftigte der Vergiitungsgruppe | BAT/BAT-O/BAT-Ostdeut-
sche Sparkassen unterliegen dem TVG6D. 2Sie werden in die Entgeltgruppe 15 U
Ubergeleitet. 3Fir sie gelten folgende Tabellenwerte:

Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6
Qg bls 6.752,60 |7.462,02 |8.134,00 |8.582,18 |8.686,69
ggt;%_vzgi:éﬁgéi' 2025 |6 955,18 |7.685,88 |8.378,11 |8.839,65 |8.947,29
giiltig ab 1. Mai 2026 |7.149,93 |7.901,08 |8.612,70 |9.087,16 |9.197,81.

4Die Verweildauer in den Stufen 2 bis 5 betragt jeweils fiinf Jahre.
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§20
[aufgehoben]

§21
[aufgehoben]

§ 22
Sonderregelungen fiir Beschaftigte im bisherigen Geltungsbereich
der SR 2a, SR 2b und SR 2c¢ zum BAT/BAT-0O

[nicht besetzt]

Nr. 7 SR 2 a BAT/BAT-O gilt im bisherigen Geltungsbereich bis zum In-Kraft-
Treten einer Neuregelung fort.

Nr. 5 SR 2 ¢ BAT/BAT-O gilt fur Ubergeleitete Arztinnen und Arzte bis zu einer
arbeitsvertraglichen Neuregelung deren Nebentatigkeit fort.

Bestehende Regelungen zur Anrechnung von Wege- und Umkleidezeiten auf die
Arbeitszeit bleiben durch das In-Kraft-Treten des TVOD unberuhrt.

§23
Erschwerniszuschlage, Schichtzulagen

'Bis zur Regelung in einem landesbezirklichen Tarifvertrag gelten fiir die von
§ 1 Abs. 1 und 2 erfassten Beschaftigten im jeweiligen bisherigen Geltungsbe-
reich

- die jeweils geltenden bezirklichen Regelungen zu Erschwerniszuschlagen
gemal § 23 Abs. 3 BMT-G,

- der Tarifvertrag zu § 23 Abs. 3 BMT-G-O vom 14. Mai 1991,

- der Tarifvertrag Uber die Gewahrung von Zulagen gemal § 33 Abs. 1
Buchst. ¢ BAT vom 11. Januar 1962 und

- der Tarifvertrag Uber die Gewahrung von Zulagen gemal § 33 Abs. 1
Buchst. ¢ BAT-O vom 8. Mai 1991

fort?Dies gilt fur die landesbezirklichen Tarifvertrage mit der MaRgabe, dass die
Grenzen und die Bemessungsgrundlagen des § 19 Abs. 4 TVAD zu beachten
sind.

'Fur Beschaftigte gemal § 1 Abs. 1, auf die bis zum 30. September 2005 der
Tarifvertrag betreffend Wechselschicht- und Schichtzulagen fir Angestellte vom
1. Juli 1981, der Tarifvertrag betreffend Wechselschicht- und Schichtzulagen fur
Angestellte (TV Schichtzulagen Ang-O) vom 8. Mai 1991, der Tarifvertrag zu
§ 24 BMT-G (Schichtlohnzuschlag) vom 1. Juli 1981 oder der Tarifvertrag zu
§ 24 Abs. 4 Unterabs. 1 BMT-G-O (TV Schichtlohnzuschlag Arb-O) vom
8. Mai 1991 Anwendung gefunden hat, gelten diese Tarifvertrage einschlieRlich
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der bis zum 30. September 2005 zu ihrer Anwendung mafigebenden Begriffsbe-
stimmungen des BAT/BAT-O/BMT-G/BMT-G-O weiter.2Fir alle Gbrigen Beschaf-
tigten gelten die Regelungen des § 8 Abs. 5 und 6 in Verbindung mit § 7 Abs. 1
und 2 TVGD. 3Satz 1 gilt nicht fiir § 4 Nrn. 2, 3, 8 und 10 des Tarifvertrages zu
§ 24 BMT-G (Schichtlohnzuschlag) vom 1. Juli 1981; insoweit findet § 2 Abs. 2
Anwendung.

§24
Bereitschaftszeiten

'Die landesbezirklich fiir Hausmeister und Beschéftigtengruppen mit Bereitschaftszei-
ten innerhalb ihrer regelmafiigen Arbeitszeit getroffenen Tarifvertrage und Tarifrege-
lungen sowie Nr. 3 SR 2r BAT-O gelten fort. 2Dem Anhang zu § 9 TV6D widerspre-
chende Regelungen zur Arbeitszeit sind bis zum 31. Dezember 2005 entsprechend
anzupassen.

) § 25
Ubergangsregelung zur Zusatzversorgungspflicht der Feuerwehrzulage

'Abweichend von der allgemeinen Regelung, dass die Feuerwehrzulage fiir Beschaf-
tigte im feuerwehrtechnischen Dienst nicht zusatzversorgungspflichtig ist, ist diese Zu-
lage bei Beschaftigten, die eine Zulage nach Nr. 2 Abs. 2 SR 2x BAT/BAT-O bereits
vor dem 1. Januar 1999 erhalten haben und bis zum 30. September 2005 nach Ver-
gutungsgruppen X bis V a/b eingruppiert waren (§ 4 Abs. 1 Satz 1i.V.m. der Anlage 1),
zusatzversorgungspflichtiges Entgelt nach Ablauf des Kalendermonats, in dem sie sie-
ben Jahre lang bezogen worden ist, langstens jedoch bis zum 31. Dezember 2007.
2Auf die Mindestzeit werden auch solche Zeitrdume angerechnet, wahrend derer die
Feuerwehrzulage nur wegen Ablaufs der Krankenbezugsfristen nicht zugestanden hat.
3Satze 1 und 2 gelten nicht, wenn der Beschaftigte bis zum 31. Dezember 2007 bei
Fortgeltung des BAT/BAT-O oberhalb der Vergltungsgruppe V a/b eingruppiert ware.

§ 26
Angestellte als Lehrkrafte an Musikschulen

Fir die bis zum 30. September 2005 unter den Geltungsbereich der Nr. 1 SR 2 | [| BAT
fallenden Angestellten, die am 28. Februar 1987 in einem Arbeitsverhaltnis standen,
das am 1. Marz 1987 zu demselben Arbeitgeber bis zum 30. September 2005 fortbe-
standen hat, wird eine gunstigere einzelarbeitsvertragliche Regelung zur Arbeitszeit
durch das In-Kraft-Treten des TV6D nicht berthrt.

§ 27
Angestellte im Bibliotheksdienst

Regelungen gemal Nr. 2 SR 2 m BAT/BAT-O bleiben durch das In-Kraft-Treten des
TVOD unberdhrt.
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§ 28
[aufgehoben]

Abschnitt IVa
Besondere Regelungen fur
Beschaftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

) § 28a
Uberleitung der Beschiftigten in die Anlage C (VKA) zum TV6D
und weitere Regelungen

'Die unter den Anhang zu der Anlage C (VKA) zum TVD fallenden Beschéaftigten
(§ 1 Abs. 1 und 2) werden am 1. November 2009 in die Entgeltgruppe, in der sie
nach dem Anhang zu der Anlage C (VKA) zum TVG6D eingruppiert sind, Uberge-
leitet. 2Die Stufenzuordnung in der neuen Entgeltgruppe bestimmt sich nach Ab-
satz 2, das der/dem Beschaftigten in der neuen Entgeltgruppe und Stufe zu-
stehende Entgelt nach den Abséatzen 3 und 4. 3Die Absatze 5 bis 10 bleiben un-
berihrt.

'Die Beschaftigten werden wie folgt einer Stufe und innerhalb dieser Stufe dem
Jahr der Stufenlaufzeit ihrer Entgeltgruppe, in der sie gemafy dem Anhang zu der
Anlage C (VKA) zum TVa6D eingruppiert sind, zugeordnet:

bisherige Stufe neue Stufe

und Jahr innerhalb und Jahr

der Stufe
1 - 1
2/1 — 2/1
2/2 — 2/2
3/1 — 2/3
3/2 - 3/1
3/3 — 3/2
4/1 - 3/3
4/2 - 3/4
4/3 - 4/1
4/4 — 4/2
5/1 — 4/3
5/2 — 4/4
5/3 - 51
5/4 — 5/2
5/5 - 5/3
6/1 — 5/4
6/2 - 5/5.
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2Beschaftigte, die in ihrer bisherigen Entgeltgruppe in der Stufe 6 mindestens
zwei Jahre zurlckgelegt haben, werden der Stufe 6 zugeordnet.
38§ 1 Abs. 2 Satz 7 der Anlage zu Abschnitt VIII Sonderregelungen (VKA)
§ 56 BT-V' bzw. § 52 Abs. 2 Satz 7 BT-B? bleibt unberiihrt. 4Fir Beschaftigte der
bisherigen Entgeltgruppe 8, die in der Entgeltgruppe S 8 eingruppiert sind, gilt
Satz 1 mit der MalRgabe, dass die verlangerte Stufenlaufzeit in den Stufen 4 und
5gemal’ § 1 Abs. 2 Satz 8 der Anlage zu Abschnitt VIII Sonderregelungen (VKA)
§ 56 BT-V? bzw. § 52 Abs. 2 Satz 8 BT-B* bei der Stufenzuordnung zu bertick-
sichtigen ist. SAbweichend von Satz 1 werden Beschaftigte der bisherigen Ent-
geltgruppe 9, die in der Entgeltgruppe S 8 eingruppiert sind, wie folgt einer Stufe
und innerhalb dieser Stufe dem Jahr der Stufenlaufzeit ihrer Entgeltgruppe zuge-
ordnet:

bisherige Stufe neue Stufe

und Jahr innerhalb und Jahr

der Stufe
1 - 1
2/1 — 2/1
2/2 — 2/2
3/1 - 2/3
3/2 - 3/1
3/3 - 3/2
4/1 — 3/3
4/2 — 3/4
4/3 — 4/1
4/4 — 4/2
4/5 - 4/3
4/6 — 4/4
4/7 — 4/5
4/8 — 4/6
4/9 - a/7
5/1 - 4/8
5/2 - 5/1
5/3 — 5/2
5/4 - 5/3
5/5 - 5/4
5/6 - 5/5
517 — 5/6
5/8 - 517
5/9 - 5/8
5/10 - 5/9
5/11 — 5/10.

AW N -

Entspricht Abschnitt D.12 Nr. 3 Abs. 2 Satz 7 der Anlage D zum TV6D-V.
Entspricht § 12.2 Abs. 2 Satz 7 TV6D-B.
Entspricht Abschnitt D.12 Nr. 3 Abs. 2 Satz 8 der Anlage D zum TV6D-V.
Entspricht § 12.2 Abs. 2 Satz 8 TV6D-B.
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6Beschaftigte, die in ihrer bisherigen Entgeltgruppe in der Stufe 5 mindestens elf
Jahre zurlickgelegt haben, werden der Stufe 6 zugeordnet. “Fiir Beschaftigte der
bisherigen Entgeltgruppe 9, die in der Entgeltgruppe S 9 eingruppiert sind, gilt
Satz 4 mit der Mal3gabe, dass die Stufenlaufzeiten gemal’ § 1 Abs. 2 Satz 6 der
Anlage zu Abschnitt VIII Sonderregelungen (VKA) § 56 BT-V' bzw.
§ 52 Abs. 2 Satz 6 BT-B? bei der Stufenzuordnung zu beriicksichtigen sind.
8Malgeblich sind dabei ausschlieRlich die in der bisherigen Entgeltgruppe er-
reichte Stufe und die in dieser Stufe zurlickgelegte Laufzeit. °Innerhalb des nach
Satz 1, Satz 4, Satz 5 oder Satz 7 zugeordneten Jahres der Stufenlaufzeit ist die
in der bisherigen Stufe unterhalb eines vollen Jahres zurtickgelegte Zeit fir den
Aufstieg in das nachste Jahr der Stufenlaufzeit bzw. in eine hohere Stufe zu be-
ricksichtigen. 1°Der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach § 1 Abs. 2 Satz 6 bis
8 der Anlage zu Abschnitt VIII (Sonderregelungen VKA) § 56 BT-V3 bzw.
§ 52 Abs. 2 Satz 6 bis 8 BT-B*.

'Es wird ein Vergleichsentgelt gebildet, das sich aus dem am 31. Oktober 2009
zustehenden Tabellenentgelt oder aus dem Entgelt einer individuellen Endstufe
einschlielich eines nach § 17 Abs. 4 Satz 2 TVAD gegebenenfalls zustehenden
Garantiebetrages sowie einer am 31. Oktober 2009 nach § 9 oder § 17 Abs. 5
Satz 2 zustehenden Besitzstandszulage zusammensetzt. ?In den Fallen des
§ 8 Abs. 3 Satz 2 tritt an die Stelle des Tabellenentgelts das Entgelt aus der indi-
viduellen Zwischenstufe. 3Bei Teilzeitbeschaftigten wird das Vergleichsentgelt
auf der Grundlage eines vergleichbaren Vollzeitbeschaftigten bestimmt, anschlie-
Rend wird das zustehende Entgelt nach § 24 Abs. 2 TVGD berechnet. 4Satz 3 gilt
fur Beschaftigte, deren Arbeitszeit nach § 3 des Tarifvertrages zur sozialen Absi-
cherung (TVsA) vom 13. September 2005 herabgesetzt ist, entsprechend. SFur
Beschaftigte, die nicht fur alle Tage im Oktober 2009 oder fiur keinen Tag dieses
Monats Entgelt erhalten haben, wird das Vergleichsentgelt so bestimmt, als hat-
ten sie fir alle Tage dieses Monats Entgelt erhalten. ®Beschéftigte, die im No-
vember 2009 in ihrer bisherigen Entgeltgruppe bei Fortgeltung des bisherigen
Rechts einen Stufenaufstieg gehabt hatten, werden fur die Bemessung des Ver-
gleichsentgelts so behandelt, als ware der Stufenaufstieg bereits im
Oktober 2009 erfolgt. "Bei am 1. Oktober 2005 vom BAT/BAT-O in den TVAD
Ubergeleiteten Beschaftigten, die aus den Stufen 2 bis 5 ihrer Entgeltgruppe, in
der sie am 31. Oktober 2009 eingruppiert sind, Ubergeleitet werden, wird das
Vergleichsentgelt um 2,65 v.H. erhoht. 8Bei Beschaftigten, die am 1. Oktober
2005 vom BAT/BAT-O in den TVAD ubergeleitet wurden und die nach dem An-
hang zu der Anlage C (VKA) zum TVG6D in Entgeltgruppe S 8 oder S 9 eingrup-
piert sind, erfolgt abweichend von Satz 7 eine Erhdhung des Vergleichsentgelts
um 2,65 v.H., wenn sie aus den Stufen 2 bis 4 der Entgeltgruppe 9 Ubergeleitet
werden. °Bei Beschaftigten, auf die die Regelungen des Tarifgebiets Ost Anwen-
dung finden und die aus den Entgeltgruppen 10 bis 12 in die Anlage C (VKA)
zum TVAD in die Entgeltgruppen S 15 bis S 18 Ubergeleitet sind, erhdht sich das
Vergleichsentgelt am 1. Januar 2010 um den Faktor 1,03093.

AW N -

Entspricht Abschnitt D.12 Nr. 3 Abs. 2 Satz 6 der Anlage D zum TVAD-V.
Entspricht § 12.2 Abs. 2 Satz 6 TV6D-B.

Entspricht Abschnitt D.12 Nr. 3 Abs. 2 Satz 6 bis 8 der Anlage D zum TV6D-V.
Entspricht § 12.2 Abs. 2 Satz 6 bis 8 TV6D-B.

251



(4)

TVU-VKA

'Ist das Vergleichsentgelt niedriger als das Tabellenentgelt der sich nach Ab-
satz 2 ergebenden Stufe der Entgeltgruppe, in der die/der Beschaftigte am 1. No-
vember 2009 eingruppiert ist, erhalt die/der Beschaftigte das entsprechende Ta-
bellenentgelt ihrer/seiner Entgeltgruppe. 2Ubersteigt das Vergleichsentgelt das
Tabellenentgelt der sich nach Absatz 2 ergebenden Stufe, erhalt die/der Beschaf-
tigte so lange das Vergleichsentgelt, bis das Tabellenentgelt unter Berucksichti-
gung der Stufenlaufzeiten nach § 1 Abs. 2 Satz 6 bis 8 der Anlage zu Abschnitt
VIIl (Sonderregelungen VKA) § 56 BT-V' bzw. § 52 Abs. 2 Satz 6 bis 8 BT-B2
das Vergleichsentgelt erreicht bzw. lbersteigt. 3Liegt das Vergleichsentgelt Gber
der hochsten Stufe der Entgeltgruppe, in der die/der Beschaftigte nach dem An-
hang zu der Anlage C (VKA) zum TVG6D eingruppiert ist, wird die/der Beschaftigte
einer dem Vergleichsentgelt entsprechenden individuellen Endstufe zugeordnet.
4Erhalt die/der Beschaftigte am 31. Oktober 2009 Entgelt nach einer individuellen
Endstufe, wird sie/er in der Entgeltgruppe, in der sie/er nach dem Anhang zu der
Anlage C (VKA) zum TVGD eingruppiert ist, derjenigen Stufe zugeordnet, deren
Betrag mindestens der individuellen Endstufe entspricht. 5Steht der/dem Be-
schaftigten am 31. Oktober 2009 eine Besitzstandszulage nach § 9 oder
§ 17 Abs. 5 Satz 2 zu, ist diese bei Anwendung des Satzes 4 dem Betrag der
individuellen Endstufe hinzuzurechnen. 6Liegt der Betrag der individuellen End-
stufe — bei Anwendung des Satzes 5 erhoht um die Besitzstandszulage — Gber
der hochsten Stufe, wird die/der Beschaftigte erneut einer dem Betrag der bishe-
rigen individuellen Endstufe — bei Anwendung des Satzes 5 erhéht um die Be-
sitzstandszulage — entsprechenden individuellen Endstufe zugeordnet. "Das Ver-
gleichsentgelt verandert sich um denselben Vomhundertsatz bzw. in demselben
Umfang wie die nachsthéhere Stufe; eine individuelle Endstufe nach Satz 3 und
6 verandert sich um denselben Vomhundertsatz bzw. in demselben Umfang wie
die hochste Stufe der jeweiligen Entgeltgruppe. 8Absatz 3 Satz 9 gilt entspre-
chend.

Protokollerklarung zu Absatz 4 Satz 7:

Die Vergleichsentgelte sowie die Betrage der individuellen Endstufen erhéhen
sich am 1. April 2025 um 3,0 Prozent, mindestens aber um 110,00 Euro, und zum
1. Mai 2026 um weitere 2,8 Prozent.

"Werden Beschaftigte, die nach dem 31. Oktober 2009 das Vergleichsentgelt er-
halten, hohergruppiert, erhalten sie in der hdheren Entgeltgruppe Entgelt nach
der regularen Stufe, deren Betrag mindestens dem Vergleichsentgelt entspricht,
jedoch nicht weniger als das Entgelt der Stufe 2. 2Werden Beschaftigte aus einer
individuellen Endstufe héhergruppiert, erhalten sie in der héheren Entgeltgruppe
mindestens den Betrag, der ihrer bisherigen individuellen Endstufe entspricht.
3Werden Beschéftigte, die das Vergleichsentgelt oder Entgelt aus einer individu-
ellen Endstufe erhalten, herabgruppiert, erhalten sie in der niedrigeren Entgelt-
gruppe Entgelt nach der regularen Stufe, deren Betrag unterhalb des Vergleich-
sentgelts bzw. der individuellen Endstufe liegt, jedoch nicht weniger als das Ent-
gelt der Stufe 2. 4In den Fallen von Satz 1 bis 3 gilt Absatz 2 Satz 10 und in den
Fallen von Satz 1 und Satz 2 gilt § 1 Abs. 4 der Anlage zu Abschnitt VIII Sonder-
regelungen (VKA) § 56 BT-V bzw. § 52 Abs. 4 BT-B entsprechend.

1
2

Entspricht Abschnitt D.12 Nr. 3 Abs. 2 Satz 6 bis 8 der Anlage D zum TV6D-V.
Entspricht § 12.2 Abs. 2 Satz 6 bis 8 TV6D-B.
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Das Vergleichsentgelt steht dem Tabellenentgelt im Sinne des § 15 Abs. 1 TVAD
gleich.

'Auf am 1. Oktober 2005 aus dem BAT/BAT-O in den TVOD Ubergeleitete Be-
schaftigte, die nach dem Anhang zu der Anlage C (VKA) zum TV&D in der Ent-
geltgruppe S 8 oder S 9 eingruppiert waren, finden mit Ausnahme der Beschaf-
tigten in der Tatigkeit von Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeitern bzw. Sozialpada-
goginnen/Sozialpadagogen mit staatlicher Anerkennung die Absatze 1 bis 6 nur
Anwendung, wenn sie bis zum 31. Dezember 2009 (Ausschlussfrist) ihre Ein-
gruppierung nach dem Anhang zu der Anlage C (VKA) zum TV&D schriftlich gel-
tend machen. 2§ 2 der Anlage zu Abschnitt VIII Sonderregelungen (VKA)
§ 56 BT-V' bzw. § 53 BT-B? findet auch dann Anwendung, wenn keine Geltend-
machung nach Satz 1 erfolgt.

TAm 1. Oktober 2005 aus dem BAT/BAT-O (bergeleitete Beschaftigte, denen am
31. Oktober 2009 eine Besitzstandszulage nach § 9 zustand und die

a) nach dem Anhang zu der Anlage C (VKA) zum TVA6D in der Entgeltgruppe
S 11b eingruppiert sind, erhalten flir die Dauer der Zuordnung zur Stufe 6
zusatzlich zu dem Tabellenentgelt der Entgeltgruppe S 11b Stufe 6 eine
Zulage

- bis zum 31. Marz 2025 in Ho6he von 90,69 Euro monatlich,

- vom 1. April 2025 bis zum 30. April 2026 in Hohe von 93,51 Euro mo-
natlich und

- ab dem 1. Mai 2026 in Hohe von 96,13 Euro monatlich.

b) nach dem Anhang zu der Anlage C (VKA) zum TVGD in der Entgeltgruppe
S 12 eingruppiert sind, erhalten flir die Dauer der Zuordnung zur Stufe 6
zusatzlich zu dem Tabellenentgelt der Entgeltgruppe S 12 Stufe 6 eine Zu-
lage

- ab 31. Marz 2025 in Héhe von 103,62 Euro monatlich,

- vom 1. April 2025 bis zum 30. April 2026 in Hohe von 106,84 Euro
monatlich und

- ab dem 1. Mai 2026 in Hohe von 109,83 Euro monatlich.

2Die jeweilige Zulage nach Satz 1 verandert sich bei allgemeinen Entgeltanpas-
sungen um den von den Tarifvertragsparteien fur die Entgeltgruppe S 11b bzw.
S 12 festgelegten Vomhundertsatz. *Die Satze 1 und 2 gelten flr Beschaftigte,
die einer individuellen Endstufe zugeordnet sind, entsprechend.

1
2

Entspricht Abschnitt D.12 Nr. 1 der Anlage D zum TV6D-V.
Entspricht § 3.2 TV6D-B.
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4Abweichend von § 15 Abs. 2 Satz 2 TV6D gelten fir am 1. Oktober 2005 aus
dem BAT/BAT-O Ubergeleitete Beschaftigte, denen am 31. Oktober 2009 eine
Besitzstandszulage nach § 9 zustand und die nach dem Anhang zu der Anlage
C (VKA) zum TVA6D in der Entgeltgruppe S 13 eingruppiert sind, folgende Tabel-
lenwerte der Entgeltgruppe S 13 U:

Stufe 1 Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe4 | Stufe5 | Stufe 6
gililtig bis
gUItld DIS o5 | 3.814,04 | 4.069,28 | 4.419,98 | 4.701,33 | 5.052,99 | 5.228,82
gultig vom
1. April 2025 | 5 o058 16| 4.191.36 | 4.552.58 | 4.842.37 | 5.204.58 | 5.385.68
bis 30. April
2026
gliltig ab
gUbg 20 ¢ | 4.038,46 | 4.308,72 | 4.680,05 | 4.977,96 | 5.350,31 | 5.536,48.

5Im Ubrigen gelten die Regelungen der Absétze 1 bis 6 mit Ausnahme von Ab-
satz 3 Satz 7 entsprechend.

'Abweichend von § 15 Abs. 2 Satz 2 TV6D gelten fiir am 1. Oktober 2005 aus
dem BAT/BAT-O Ubergeleitete Beschaftigte, denen am 31. Oktober 2009 eine
Besitzstandszulage nach § 9 zusteht und die nach Absatz 2 aus den Stufen 3
oder 4 ihrer bisherigen Entgeltgruppe ubergeleitet werden und nach dem Anhang
zu der Anlage C (VKA) zum TVA6D in der Entgeltgruppe S 16 eingruppiert sind, in
den Stufen 3, 4 und 5 folgende Tabellenwerte der Entgeltgruppe S 16 U:

Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5
gliltig bis
31. Mirz 2025 4.775,69 5.275,07 5.584,55
gultig vom 1.
April 2025 bis 4.918,96 5.433,32 5.752,09
30. April 2026
gultig ab 1.
Mai 2026 5.056,69 5.585,45 5.913,15.

2Im Ubrigen gelten die Regelungen der Absatze 1 bis 6 mit Ausnahme von Ab-
satz 3 Satz 7 entsprechend. 3Mit Erreichen der Stufe 6 gilt der Tabellenwert der
Stufe 6.

(10) §§ 8, 9 und § 17 Abs. 7 sowie die Anlagen 1 und 3 finden auf Beschaftigte, die

nach dem Anhang zu der Anlage C (VKA) zum TV6D eingruppiert sind, keine
Anwendung.
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'Ein am 31. Oktober 2009 zustehender Strukturausgleich steht nach den Rege-
lungen des § 12 auch nach der Uberleitung in eine Entgeltgruppe nach dem An-
hang zu der Anlage C zum TV&D zu; die Anrechnung des Unterschiedsbetrages
bei Hohergruppierungen nach § 12 Abs. 4 bleibt unberihrt. 2Ein am 1. November
2009 noch nicht zustehender Strukturausgleich, der nach Uberleitung aus dem
BAT/BAT-O aus der Ortszuschlagsstufe 2 zu zahlen ist, wird um den Betrag ge-
kiirzt, der bei Uberleitung aus dem BAT/BAT-O aus derselben Verglitungsgruppe
und der derselben Stufe aus der Ortszuschlagsstufe 1 in der Anlage 2 ausgewie-
sen ist. Die Klrzung erfolgt unabhangig davon, ab welchem Zeitpunkt und fir
welche Dauer der Strukturausgleich den aus Ortszuschlagsstufe 1 tGibergeleiteten
Beschaftigten zusteht. “Am 1. November 2009 noch nicht zustehende Struktur-
ausgleiche fur aus Ortszuschlagsstufe 1 Ubergeleitete Beschaftigte entfallen.

Die sich aus der Eingruppierung der Beschaftigten nach dem Anhang zu der An-
lage C (VKA) zum TVGOD bzw. nach Absatz 8 und 9 ergebenden Entgeltsteige-
rungen gelten als allgemeine Entgeltanpassung im Sinne von § 10 Abs. 1 Satz 9.

§ 28b
Besondere Regelungen fiir am 30. Juni 2015
nach dem Anhang zur Anlage C zum TV6D eingruppierte
Beschiftigteund weitere Regelungen

Beschaftigte, die nach dem Anhang zur Anlage C zum TV6D am 30. Juni 2015
in einer der folgenden Entgeltgruppen eingruppiert sind und am 1. Juli 2015 in
einer der folgenden Entgeltgruppen eingruppiert sind:

Entgeltgruppe Entgeltgruppe
am 30. Juni 2015 am 1. Juli 2015
S 5 bei Tatigkeiten der Fallgruppe 1 S7
S6 S 8a
S 8 bei Tatigkeiten der Fallgruppen 1, 3 und 5 S 8b
S 7, S 8 bei Tatigkeiten der Fallgruppe 2 S9
S 11 S 11b,

werden stufengleich und unter Beibehaltung der in ihrer Stufe zurlckgelegten
Stufenlaufzeit in die am 1. Juli 2015 mal3gebliche Entgeltgruppe Ubergeleitet.

Protokollerklarungen zu Absatz 1:

1. 'Die Zuordnung zu einer individuellen Zwischen- oder Endstufe bleibt un-
beriihrt. 2§ 28a Abs. 4 Satz 7 findet Anwendung.

2. 'Fir in Entgeltgruppe S 8 eingruppierte Beschaftigte, die den Entgeltgrup-
pen S 8b oder S 9 zugeordnet werden, gelten folgende abweichende Vor-
schriften:

a) Bei Erfullung einer Stufenlaufzeit von mindestens sechs Jahren in
Stufe 4 erfolgt in der Entgeltgruppe S 8b die Zuordnung zu der Stufe 5.

b) Bei Erflllung einer Stufenlaufzeit von mindestens acht Jahren in
Stufe 5 erfolgt in der Entgeltgruppe S 8b die Zuordnung zu der Stufe 6.
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c) Bei Erflllung einer Stufenlaufzeit von mindestens vier Jahren in
Stufe 4 erfolgt in der Entgeltgruppe S 9 die Zuordnung zu der Stufe 5.

d) Bei Erfullung einer Stufenlaufzeit von mindestens finf Jahren in
Stufe 5 erfolgt in der Entgeltgruppe S 9 die Zuordnung zu der Stufe 6.

’Die Stufenlaufzeit beginnt nach der Zuordnung zu der héheren Stufe nach
Satz 1 neu.

'Beschaftigte, fir die sich aulerhalb von Absatz 1 am 1. Juli 2015 nach dem
Anhang zur Anlage C zum TV6D eine Eingruppierung in einer héheren Entgelt-
gruppe als am 30. Juni 2015 ergibt, bleiben in ihrer bisherigen Entgeltgruppe ein-
gruppiert, wenn sie nicht bis zum 30. Juni 2016 (Ausschlussfrist) ihre Hohergrup-
pierung beantragen. 2Der Antrag wirkt auf den 1. Juli 2015 zurlick. 3Ruht das
Arbeitsverhaltnis am 1. Juli 2015, beginnt die Frist von einem Jahr mit der Wie-
deraufnahme der Tatigkeit; Satz 2 findet Anwendung. “Fur diese Hohergruppie-
rungen finden § 17 Abs. 4 TV6D und § 28a Abs. 5 Satz 1 Anwendung. SFallen
am 1. Juli 2015 ein Stufenaufstieg und die Héhergruppierung zusammen, erfolgt
erst der Stufenaufstieg und anschliel3end die Hohergruppierung.

Protokollerklarungen zu Absatz 2:

1.

'Fur Beschaftigte, die Gber den 30. Juni 2015 hinaus in der Entgeltgruppe
S 10 eingruppiert sind, weil sie keinen Antrag nach Absatz 2 Satz 1 gestellt
haben, gelten abweichend von § 15 Abs. 2 Satz 2 TV6D folgende Tabellen-
werte:

Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6
gliltig bis

guItlg IS 5| 3.394,81|3.718,24 | 3.879,07 | 4.363,14 | 4.757,25 | 5.080,96
Giultig vom

1. April 2025 | 5 ;) 04 | 3 809 79 | 3.996.37 | 4.494.03 | 4.899.97 | 5.233,39
bis 30. April

2026

gliltig ab

guIg b 6 | 3.602.94 |3.937,02 | 4.108,27 | 4.619,86 | 5.037,17 |5.379,92.

Diese Tabellenwerte verandern sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen
um den von den Tarifvertragsparteien fur die Entgeltgruppe S 9 festgeleg-
ten Vomhundertsatz.

Bei Hohergruppierungen aus der Entgeltgruppe S 9 bei Tatigkeiten der Fall-
gruppe 2 nach der Fassung vom 30. Juni 2015 in die Entgeltgruppe S 11a
gilt bei den Stufen 5 und 6 in entsprechender Anwendung von
§ 17 Abs. 4 Satz 3 TVOD die Entgeltgruppe S 10 mit ihren am 30. Juni 2015
gultigen Tabellenwerten als dazwischen liegende Entgeltgruppe.
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"Werden Beschéftigte zum 1. Juli 2015 aus einer individuellen Endstufe nach
Absatz 1 einer hoheren Entgeltgruppe zugeordnet oder nach Absatz 2 hoher-
gruppiert, erhalten sie in der hdheren Entgeltgruppe ein Entgelt, das dem Entgelt
ihrer bisherigen individuellen Endstufe zuzuglich des Zuordnungs- bzw. Hoher-
gruppierungsgewinns, den die Beschaftigten erhalten, die aus der Stufe 6 ihrer
bisherigen Entgeltgruppe der héheren Entgeltgruppe zugeordnet oder in diese
hoéhergruppiert werden, entspricht. 2Soweit sich zum 1. Juli 2015 allein die Tabel-
lenwerte der Entgeltgruppe der Anlage C (VKA) zum TVOD erhohen, findet
§ 6 Abs. 4 Satz 4 entsprechende Anwendung.

FUr Beschaftigte der Entgeltgruppe S 9 bei Tatigkeiten der Fallgruppe 1, die am
30. Juni 2015 den Stufen 1 oder 2 zugeordnet sind, finden fur die Dauer des
Verbleibs in den Stufen 1 und 2 die Tabellenwerte der Stufen 1 und 2 nach dem
Stand vom 30. Juni 2015 Anwendung.

Beschaftigte im Sinne des § 28a Abs. 7 Satz 1, die nicht innerhalb der Antragsfrist
nach § 28a Abs. 7 Satz 1 ihre Eingruppierung nach dem Anhang zu der Anlage
C (VKA) zum TVG6D geltend gemacht haben und die weiterhin Entgelt nach der
Anlage A (VKA) zum TV6D erhalten, konnen bis zum 29. Februar 2016 (Aus-
schlussfrist) ihre Eingruppierung nach dem Anhang zu der Anlage C (VKA) zum
TV4D schriftlich beantragen. 2Bei Beschaftigten, die von ihrem Antragsrecht nach
Satz 1 Gebrauch machen, wird ein Vergleichsentgelt gebildet, das aus dem die-
sen Beschaftigten am 30. Juni 2015 zustehenden Tabellenentgelt, gegebenen-
falls zuzlglich eines am 30. Juni 2015 nach § 17 Abs. 4 Satz 2 TV6D zustehen-
den Garantiebetrages und einer am 30. Juni 2015 zustehenden Besitzstandszu-
lage nach § 9, besteht. 3Diese Beschéaftigten werden einer ihrem Vergleichsent-
gelt entsprechenden individuellen Zwischenstufe der Entgeltgruppen S 8b, S 9
bzw. S 11a zugeordnet. *Zum 1. Juli 2017 steigen diese Beschaftigten in die dem
Betrag nach nachsthoéhere regulare Stufe inrer Entgeltgruppe auf. °Der weitere
Stufenaufstieg richtet sich nach § 1 Abs. 2 der Anlage zu Abschnitt VIII Sonder-
reglungen (VKA) § 56 BT-V bzw. § 52 Abs. 2 BT-B. ®Liegt das Vergleichsentgelt
nach Satz 2 Uber der héchsten Stufe der Entgeltgruppe S 8b, S 9 bzw. S 113,
werden diese Beschaftigten einer dem Vergleichsentgelt entsprechenden indivi-
duellen Endstufe zugeordnet. "Werden Beschaftigte vor dem 1. Juli 2017 aus
einer individuellen Zwischenstufe hdohergruppiert, so erhalten sie in der hdheren
Entgeltgruppe Entgelt nach der regularen Stufe, deren Betrag mindestens der
individuellen Zwischenstufe entspricht. 8Werden Beschéftigte aus einer individu-
ellen Endstufe héhergruppiert, so erhalten sie in der héheren Entgeltgruppe min-
destens den Betrag, der ihrer bisherigen individuellen Endstufe entspricht. °Die
individuelle Zwischen- bzw. Endstufe verandert sich bei allgemeinen Entgeltan-
passungen um den von den Tarifvertragsparteien fur die Entgeltgruppe S 8b, S 9
bzw. S 11a festgelegten Vomhundertsatz.'°§ 28a Abs. 10 findet Anwendung.
11§ 28a Abs. 11 gilt entsprechend mit der Malkgabe, dass an die Stelle des
31. Oktober 2009 der 30. Juni 2015 und an die Stelle des 1. November 2009 der
1. Juli 2015 tritt.

'Ein am 30. Juni 2015 zustehender Strukturausgleich nach § 12 vermindert sich
bei Hohergruppierung nach Absatz 2 um den sich daraus ergebenden Hoher-
gruppierungsgewinn. ?Dies gilt auch bei Hohergruppierungen aus einer individu-
ellen Endstufe nach Absatz 3.
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§ 28c
Uberleitung in die Anlage C (VKA) zum TV6D zum 1. Januar 2023

'Beschaftigte im Sinne des § 28b Abs. 5 Satz 1, die nicht innerhalb der Antrags-
frist nach § 28b Abs. 5 Satz 1 ihre Eingruppierung nach dem Anhang zu der An-
lage C (VKA) zum TV6D geltend gemacht haben und die weiterhin Entgelt nach
der Anlage A (VKA) zum TVGD erhalten, kdnnen bis zum 30. Juni 2023 (Aus-
schlussfrist) ihre Eingruppierung nach dem Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1
zum TV6D - Entgeltordnung (VKA) schriftlich beantragen. 2Der Antrag wirkt auf
den 1. Januar 2023 zuruck.

'Beschéftigte, die von ihrem Antragsrecht nach Absatz 1 Gebrauch machen, er-
halten ab dem 1. Januar 2023 Entgelt nach einer der Entgeltgruppen S 8b, S 9
bzw. S 11a, in die sie nach dem Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 zum TV6D —
Entgeltordnung (VKA) eingruppiert sind. 2Bei Beschaftigten nach Satz 1, wird ein
Vergleichsentgelt gebildet, das aus dem diesen Beschaftigten am 31. Dezember
2022 zustehenden Tabellenentgelt, einem am 31. Dezember 2022 ggf. zustehen-
den Garantiebetrag und einer am 31. Dezember 2022 zustehenden Besitz-
standszulage nach § 9 besteht. 3Diese Beschéaftigten werden einer inrem Ver-
gleichsentgelt entsprechenden individuellen Zwischenstufe zugeordnet. *Zum
1. Januar 2027 steigen diese Beschaftigten in die dem Betrag nach nachsthdhere
regulare Stufe ihrer Entgeltgruppe auf; der weitere Stufenaufstieg richtet sich
nach § 1 Abs. 2 der Anlage zu Abschnitt VIII Sonderreglungen (VKA) § 56 BT-V
bzw. § 52 Abs. 2 BT-B. SLiegt das Vergleichsentgelt nach Satz 2 (iber der hochs-
ten Stufe derjenigen Entgeltgruppe, in die sie nach Satz 1 eingruppiert sind, wer-
den diese Beschaftigten einer dem Vergleichsentgelt entsprechenden individuel-
len Endstufe zugeordnet. 8Werden Beschéftigte vor dem 1. Januar 2027 aus ei-
ner individuellen Zwischenstufe héhergruppiert, so erhalten sie in der héheren
Entgeltgruppe Entgelt nach der regularen Stufe, deren Betrag mindestens ihrer
bisherigen individuellen Zwischenstufe entspricht; § 1 Abs. 4 Satz 3 der Anlage
zu § 56 BT-V findet Anwendung. "Werden Beschaftigte aus einer individuellen
Endstufe hohergruppiert, so erhalten sie in der héheren Entgeltgruppe Entgelt
nach der regularen Stufe bzw. einer erneuten individuellen Endstufe, die mindes-
tens dem Betrag ihrer bisherigen individuellen Endstufe entspricht; § 1 Abs. 4
Satz 3 der Anlage zu § 56 BT-V findet Anwendung. 8Die individuelle Zwischen-
bzw. Endstufe verandert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von
den Tarifvertragsparteien fur die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhun-
dertsatz.
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§ 28d
Hohergruppierung auf Antrag

'Ergibt sich fur Beschaftigte, die am 30. Juni 2022 in die Entgeltgruppe S 11b eingrup-
piert waren, aufgrund der Anderungen ab 1. Juli 2022 im Teil B Abschnitt XXIV der
Anlage 1 zum TVGOD — Entgeltordnung (VKA) eine Eingruppierung in die Entgeltgruppe
S 12, sind diese Beschaftigten nur auf Antrag gemal § 12 (VKA) TVaAD in diese Ent-
geltgruppe eingruppiert. 2Ergibt sich fiir Beschaftigte, die am 30. Juni 2022 in die Ent-
geltgruppe S 12 eingruppiert waren, aufgrund der Anderungen ab 1. Juli 2022 im Teil
B Abschnitt XXIV der Anlage 1 zum TV6D — Entgeltordnung (VKA) eine Eingruppie-
rung in die Entgeltgruppe S 14, sind diese Beschaftigten nur auf Antrag gemafi} § 12
(VKA) TVGD in diese Entgeltgruppe eingruppiert. 3Der Antrag nach Satz 1 oder 2 kann
nur bis zum 31. Juli 2023 gestellt werden (Ausschlussfrist) und wirkt jeweils auf den
1. Juli 2022 zurlick. “Nach dem 1. Juli 2022 eingetretene Anderungen der Stufenzu-
ordnung in der bisherigen Entgeltgruppe bleiben bei der Stufenzuordnung in der ho-
heren Entgeltgruppe unberlcksichtigt. "Werden Beschaftigte nach Satz 1 aus einer
individuellen Endstufe hohergruppiert, so erhalten sie in der hdheren Entgeltgruppe
Entgelt, das mindestens dem Entgelt ihrer bisherigen individuellen Endstufe zuzlglich
des Garantiebetrags nach § 1 Abs. 4 Satz 2 der Anlage zu § 56 BT-V bzw. § 52 Abs. 4
Satz 2 BT-B entspricht. ®\Werden Beschaftigte nach Satz 2 aus einer individuellen End-
stufe hohergruppiert, so erhalten sie in der hoheren Entgeltgruppe Entgelt, das min-
destens dem Entgelt ihrer bisherigen individuellen Endstufe zuztiglich des Héhergrup-
pierungsgewinns, den die Beschaftigten erhalten, die aus der Stufe 6 ihrer bisherigen
Entgeltgruppe in die hdhere Entgeltgruppe hohergruppiert werden, entspricht. “Die in-
dividuelle Endstufe verandert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von
den Tarifvertragsparteien fur die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundert-
satz.

§ 28e
Besondere Regelungen hinsichtlich der Stufenlaufzeit fur Beschaftigte, die
unter § 1 der Anlage zu § 56 (VKA) BT-V oder § 52 BT-B fallen
und weitere Regelungen

(1) 'Beschéftigte, die nach dem Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 zum TV6D —
Entgeltordnung (VKA) eingruppiert sind und die am 1. Oktober 2024 in Stufe 2
eine Stufenlaufzeit von mehr als zwei Jahren absolviert haben, werden zum
1. Oktober 2024 der Stufe 3 zugeordnet. ?Beschaftigte, die nach dem Teil B Ab-
schnitt XXIV der Anlage 1 zum TV6D - Entgeltordnung (VKA) eingruppiert sind
und die am 1. Oktober 2024 in Stufe 3 eine Stufenlaufzeit von mehr als drei Jah-
ren absolviert haben, werden zum 1. Oktober 2024 der Stufe 4 zugeordnet.

(2) 'Beschéaftigte mit Eingruppierung in der Entgeltgruppe S 4 bei Tatigkeiten der
Fallgruppe 3 und Beschaftigte mit Eingruppierung in der Entgeltgruppe S 8b bei
Tatigkeiten in der Fallgruppe 3, die am 1. Oktober 2024 in Stufe 4 eine Stufen-
laufzeit von mehr als vier Jahren absolviert haben, werden zum 1. Oktober 2024
der Stufe 5 zugeordnet. Beschaftigte mit Eingruppierung in der Entgeltgruppe
S 8b bei Tatigkeiten der Fallgruppen 1 oder 2, die am 1. Oktober 2024 in der
Stufe 4 eine Stufenlaufzeit von mehr als vier Jahren absolviert haben, werden
zum 1. Oktober 2024 der Stufe 5 zugeordnet. 3Beschaftigte mit Eingruppierung
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in der Entgeltgruppe S 8b bei Tatigkeiten der Fallgruppen 1 oder 2, die am 1. Ok-
tober 2024 in der Stufe 5 eine Stufenlaufzeit von mehr als funf Jahren absolviert
haben, werden zum 1. Oktober 2024 der Stufe 6 zugeordnet.

Fir die Stufenzuordnung gemalf den Absatzen 1 und 2 gilt, dass die ab dem
1. Oktober 2024 zugeordnete Stufe jeweils neu zu laufen beginnt.

_ Abschnitt IVb
Uberleitung in die
Entgeltordnung zum TVAD fur den Bereich der VKA

§ 29
Grundsatz

'Fir die in den TVGD Ubergeleiteten Beschéaftigten (§ 1 Abs. 1) sowie fiir die zwi-
schen dem Inkrafttreten des TVOD und dem 31. Dezember 2016 neu eingestell-
ten Beschaftigten (§ 1 Abs. 2), deren Arbeitsverhaltnis Uber den 31. Dezember
2016 hinaus fortbesteht, gelten ab dem 1. Januar 2017 far Eingruppierungen
§ 12 (VKA) und § 13 (VKA) TVGOD in Verbindung mit der Anlage 1 - Entgeltord-
nung (VKA) zum TV6D. ?Diese Beschaftigten sind zum 1. Januar 2017 gemaf
den nachfolgenden Regelungen in die Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA) Uberge-
leitet.

'Mit dem Inkrafttreten des § 12 (VKA) und des § 13 (VKA) TV4D in Verbindung
mit der Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA) zum TVGD treten die allgemeinen Ta-
tigkeitsmerkmale fur Beschaftigte mit handwerklichen Tatigkeiten an die Stelle
der bisherigen Oberbegriffe in den Lohngruppenverzeichnissen. 2Soweit Tatig-
keitsmerkmale in Lohngruppenverzeichnissen auf besondere korperliche Belas-
tungen oder besondere Verantwortung abstellen, bleiben diese unberiihrt. 3Spe-
zielle Eingruppierungsregelungen in Lohngruppenverzeichnissen gelten bis zur
Vereinbarung neuer Regelungen auf der Bundesebene bzw. auf Ebene eines
kommunalen Arbeitgeberverbandes fort. “Die Lohngruppen der Lohngruppenver-
zeichnisse sind gemaf Anlage 3 den Entgeltgruppen des TVAD zugeordnet.

Protokollerklarung zu Absatz 2 Satz 3:

Satz 3 findet im Anwendungsbereich der Entgeltgruppe 1 (Teil A Abschnitt | Zif-
fer 1 der Anlage 1 zum TVAD — Entgeltordnung [VKA]) keine Anwendung.

§ 29a
Besitzstandsregelungen

Die Uberleitung erfolgt unter Beibehaltung der bisherigen Entgeltgruppe fiir die
Dauer der unverandert auszulibenden Tétigkeit. 2Eine Uberpriifung und Neufest-
stellung der Eingruppierungen findet aufgrund der Uberleitung in die Entgeltord-
nung fur den Bereich der VKA nicht statt.
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Protokollerklarung zu Absatz 1:

Die Zuordnung zu der Entgeltgruppe des TVOD nach der Anlage 1 oder 3
TVU-VKA in der bis zum 31. Dezember 2016 geltenden Fassung gilt als Eingrup-
pierung.

Hangt die Eingruppierung nach § 12 (VKA) und § 13 (VKA) TVGD in Verbindung
mit der Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA) zum TVGD von der Zeit einer Tatigkeit
oder Berufsausubung ab, wird die vor dem 1. Januar 2017 zurlckgelegte Zeit so
berucksichtigt, wie sie zu berucksichtigen ware, wenn § 12 (VKA) und
§ 13 (VKA) TVGAD sowie die Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA) zum TVG6D bereits
seit dem Beginn des Arbeitsverhaltnisses gegolten hatten.

Beschaftigte, denen am 31. Dezember 2016 eine personliche Besitzstandszu-
lage nach der Protokollerklarung zu § 5 Abs. 2 Satz 3 oder eine personliche Zu-
lage nach § 17 Abs. 6 in der bis zum 31. Dezember 2016 geltenden Fassung
zugestanden hat, erhalten eine Besitzstandszulage in Hohe ihrer bisherigen Zu-
lage, solange die anspruchsbegrindende Tatigkeit unverandert auszuuben ist.

'Soweit an die Tatigkeit in der bisherigen Entgeltgruppe Uber Absatz 3 hinaus
besondere Entgeltbestandteile geknupft waren und diese in der Anlage 1 - Ent-
geltordnung (VKA) zum TVAD nicht oder in geringerer Hohe entsprechend ver-
einbart sind, wird die hieraus am 1. Januar 2017 bestehende Differenz unter den
bisherigen Voraussetzungen als Besitzstandszulage so lange gezahlt, wie die
anspruchsbegrindende Tatigkeit unverandert auszuuben ist und die Vorausset-
zungen fur den besonderen Entgeltbestandteil nach bisherigem Recht weiterhin
erfillt sind. ?Die Differenz verandert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen
um den von den Tarifvertragsparteien fur die jeweilige Entgeltgruppe festgeleg-
ten Prozentsatz.

Protokollerklarung zu Absatz 4:

1.  Absatz 4 findet auf die Regelung in der Protokollerklarung Nr. 5 des Teils B
Abschnitt XI Ziffer 1 der Anlage 1 — Entgeltordnung (VKA) sowie auf § 52
Abs. 4 BT-K in der bis zum 31. Dezember 2016 gultigen Fassung und die
Protokollerklarungen Nr. 1 Abs. 2 der Abschnitte A und B der Anlage 1b
zum BAT keine Anwendung.

2. Der Betrag der Differenz nach Satz 2 erhdht sich am 1. April 2025 um
3,11 Prozent und am 1. Mai 2026 um weiter 2,8 Prozent.

Abweichend von Absatz 4 bestimmt sich die Zahlung der Besitzstandszulage flr
eine Vergutungsgruppenzulage nach § 9.

Bei Veranderungen der individuellen regelmafigen Arbeitszeit der/des Beschaf-
tigten andert sich in den Fallen der Absatze 3 und 4 die Besitzstandszulage ent-
sprechend.

Beschaftigte, die am 31. Dezember 2016 nach § 3 Absatz 1 Buchst. a der An-
lage 3 zum BAT von der Ausbildungs- und Prufungspflicht befreit sind, bleiben
fur die Dauer ihres Uber den 31. Dezember 2016 hinaus zu demselben Arbeitge-
ber fortbestehenden Arbeitsverhaltnisses von der Ausbildungs- und Prifungs-
pflicht befreit.
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§ 29b
Hohergruppierungen

'Ergibt sich nach der Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA) zum TVO6D eine hohere
Entgeltgruppe, sind die Beschaftigten auf Antrag in der Entgeltgruppe eingrup-
piert, die sich nach § 12 (VKA) TVGD ergibt. 2Der Antrag kann nur bis zum
31. Dezember 2017 gestellt werden (Ausschlussfrist) und wirkt auf den
1. Januar 2017 zuruck; nach dem Inkrafttreten der Anlage 1 - Entgeltordnung
(VKA) zum TV&D eingetretene Anderungen der Stufenzuordnung in der bisheri-
gen Entgeltgruppe bleiben bei der Stufenzuordnung nach den Absatzen 2 bis 5
unbericksichtigt. *Ruht das Arbeitsverhaltnis am 1. Januar 2017, beginnt die
Frist von einem Jahr nach Satz 1 mit der Wiederaufnahme der Tatigkeit; der An-
trag wirkt auf den 1. Januar 2017 zurlck.

'Die Stufenzuordnung in der héheren Entgeltgruppe richtet sich nach den Rege-
lungen flr HOhergruppierungen (§ 17 Abs. 4 TV6D in der bis zum
28. Februar 2017 geltenden Fassung). ?War die/der Beschéftigte in der bisheri-
gen Entgeltgruppe der Stufe 1 zugeordnet, wird sie/er abweichend von Satz 1
der Stufe 1 der hoheren Entgeltgruppe zugeordnet; die bisher in Stufe 1 ver-
brachte Zeit wird angerechnet.

'Sind Beschaftigte, die eine Besitzstandszulage nach § 9 erhalten, auf Antrag
nach Absatz 1 hohergruppiert, entfallt die Besitzstandszulage ruckwirkend ab
dem 1. Januar 2017. 2Abweichend von Absatz 2 Satz 1 wird fir die Anwendung
des § 17 Abs. 4 Satz 1 und 2 TVGOD in der bis zum 28. Februar 2017 geltenden
Fassung zu dem jeweiligen bisherigen Tabellenentgelt die wegfallende Zulage
hinzugerechnet und anschliefend der Unterschiedsbetrag ermittelt.

Protokollerklarung zu Absatz 3:

Im Falle einer Hohergruppierung Uber mehr als eine Entgeltgruppe wird die Be-
sitzstandszulage nach § 9 nur in der Ausgangsentgeltgruppe dem Tabellenent-
gelt hinzugerechnet.

'Sind Beschaftigte, die eine Besitzstandszulage nach § 29a Abs. 3 erhalten, auf
Antrag nach Absatz 1 hohergruppiert, entfallt die Besitzstandszulage rickwirkend
ab dem 1. Januar 2017. ?Ergibt sich durch die Hohergruppierung die Zuordnung
zu einer niedrigeren Stufe als in der bisherigen Entgeltgruppe, wird abweichend
von Absatz 2 Satz 1 die in der bisherigen Stufe zurlickgelegte Stufenlaufzeit auf
die Stufenlaufzeit in der hoheren Entgeltgruppe angerechnet. 3Ist dadurch am
Tag der Hohergruppierung in der hdheren Entgeltgruppe die Stufenlaufzeit zum
Erreichen der nachsthdheren Stufe erflllt, beginnt in dieser nachsthéheren Stufe
die Stufenlaufzeit neu. 4§ 29a Abs. 4 findet keine Anwendung.

'Sind Beschéftigte, die eine Besitzstandszulage nach § 9 und eine Besitzstands-
zulage nach § 29a Abs. 3 erhalten, auf Antrag nach Absatz 1 hohergruppiert,
entfallen beide Besitzstandszulagen riickwirkend ab dem 1. Januar 2017. 2Ab-
weichend von Absatz 2 Satz 1 werden fur die Anwendung des § 17 Abs. 4 Satz
1 und 2 TV6D zu dem jeweiligen bisherigen Tabellenentgelt die beiden wegfal-
lenden Besitzstandszulagen hinzugerechnet und anschlielend der Unter-
schiedsbetrag ermittelt. 3Ergibt sich durch die Hohergruppierung die Zuordnung
zu einer niedrigeren Stufe als in der bisherigen Entgeltgruppe, wird abweichend
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von Absatz 2 Satz 1 die in der bisherigen Stufe zurlickgelegte Stufenlaufzeit auf
die Stufenlaufzeit in der hoheren Entgeltgruppe angerechnet. 4Ist dadurch am
Tag der Hohergruppierung in der héheren Entgeltgruppe die Stufenlaufzeit zum
Erreichen der nachsthoheren Stufe erfullt, beginnt in dieser nachsthoheren Stufe
die Stufenlaufzeit neu. °§ 29a Abs. 4 findet keine Anwendung.

Protokollerklarung zu Absatz 5 Satz 2:

Im Falle einer HOhergruppierung Uber mehr als eine Entgeltgruppe werden die
Besitzstandszulagen nach § 9 und nach § 29a Abs. 3 nur in der Ausgangsent-
geltgruppe dem Tabellenentgelt hinzugerechnet.

Protokollerklarung zu den Absatzen 4 und 5:

Im Falle einer Hohergruppierung Uber mehr als eine Entgeltgruppe erfolgt die
Mitnahme der Stufenlaufzeit nur bei der ersten dazwischenliegenden Entgelt-
gruppe nach § 17 Abs. 4 Satz 3 Halbsatz 1 TVAD.

_ §29c
Besondere Uberleitungsregelungen

Beschaftigte mit einem Anspruch auf die bisherige Zulage nach § 17 Abs. 8 in
der bis zum 31. Dezember 2016 geltenden Fassung sind stufengleich und unter
Mitnahme der in ihrer Stufe zurlckgelegten Stufenlaufzeit in die Entgeltgruppe
14 Ubergeleitet.

Beschaftigte der Entgeltgruppe 9, fir die keine besonderen Stufenregelungen
gelten, sind stufengleich und unter Mithahme der in ihrer Stufe zurlckgelegten
Stufenlaufzeit in die Entgeltgruppe 9b Ubergeleitet.

'Beschéftigte der Entgeltgruppe 9, fiir die gemalk des Anhangs zu § 16 (VKA)
TVOD in der bis zum 31. Dezember 2016 geltenden Fassung die Stufe 5 Endstufe
ist, sind unter Mitnahme der in ihrer Stufe zurlickgelegten Stufenlaufzeit in die
Stufe der Entgeltgruppe 9a Ubergeleitet, deren Betrag dem Betrag ihrer bisheri-
gen Stufe entspricht. 2Fir Beschaftigte, die am 31. Dezember 2016 der Stufe 2
zugeordnet sind, finden bis zum 31. Januar 2017 die Tabellenwerte der Stufe 2
nach dem Stand vom 31. Dezember 2016 Anwendung. 3Ist bei Beschéftigten, die
am 31. Dezember 2016 der Stufe 4 zugeordnet sind, bei der Uberleitung am
1. Januar 2017 in die Entgeltgruppe 9a die Stufenlaufzeit zum Erreichen der
Stufe 5 erfillt, werden sie der Stufe 5 zugeordnet. #Ist in der bisherigen Stufe 4
eine Uber vier Jahre hinausgehende Stufenlaufzeit zurtickgelegt, wird die dariber
hinaus zurlckgelegte Stufenlaufzeit auf die Stufenlaufzeit in der Stufe 5 der Ent-
geltgruppe 9a angerechnet.

Protokollerklarung zu den Absatzen 2 und 3:

Die Zuordnung zu einer individuellen Zwischen- oder Endstufe bleibt unberihrt.
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'Beschéftigte der Entgeltgruppe 9, fir die gemaR des Anhangs zu § 16 (VKA)
TVOD in der bis zum 31. Dezember 2016 geltenden Fassung die Stufe 4 Endstufe
ist, sind stufengleich und unter Mithahme der in ihrer Stufe zuriickgelegten Stu-
fenlaufzeit in die Entgeltgruppe 9a Ubergeleitet. ?Absatz 1 Buchstabe b und Ab-
satz 2 des Anhangs zu § 16 (VKA) bleiben unberihrt.

Fallen am 1. Januar 2017 ein Stufenaufstieg und die Hdhergruppierung nach
§ 29b Abs. 1 zusammen, erfolgt erst der Stufenaufstieg und anschlieRend die
Hohergruppierung.

'Bei Hohergruppierungen nach § 29b Abs. 1 wird der Unterschiedsbetrag zum
bisherigen Entgelt auf den Strukturausgleich nach § 12 angerechnet. ?Dies gilt
auch flr Héhergruppierungen in die Entgeltgruppe 9c. %Eine Uberleitung in die
Entgeltgruppen 9a, 9b oder 14 nach den Absatzen 1 bis 4 qilt nicht als Hoher-

gruppierung.

§ 29d
Uberleitung in die Anlage E zum BT-K und zum BT-B

'Die unter die Anlage 4 in der bis zum 31. Dezember 2016 giiltigen Fassung
(Kr-Anwendungstabelle) fallenden Beschaftigten sind stufengleich und unter Mit-
nahme der in ihrer Stufe zurtickgelegten Stufenlaufzeit

von der Entgeltgruppe der Anlage 4 in die Entgeltgruppe der Anlage E

KR 12a P16
KR 11b P15
KR 11a P14
KR 10a P13
KR 9d P12
KR 9c P11
KR 9b P10
KR 9a P9
KR 8a P8
KR 7a P7
KR 4a P6
KR 3a P5

ubergeleitet.

2Aus der Stufe 1 der Entgeltgruppen KR 7a und KR 8a erfolgt die Uberleitung in
die Stufe 2 der Entgeltgruppe P 7 bzw. P 8 der Anlage E zum BT-K und zum
BT-B unter Mitnahme der in der Stufe 1 zurlickgelegten Stufenlaufzeit. 3Erfolgt
die Uberleitung aus der Stufe 2 der Entgeltgruppen KR 7a oder KR 8a, wird die
Stufenlaufzeit der Stufe 1 auf die Stufenlaufzeit der Stufe 2 der Entgeltgruppe P
7 bzw. P 8 der Anlage E zum BT-K und zum BT-B angerechnet. 4Ist durch eine
Verkurzung der Stufenlaufzeit in der Anlage E zum BT-K und zum BT-B am
1. Januar 2017 die Stufenlaufzeit zum Erreichen der nachsthéheren Stufe der je-
weiligen Entgeltgruppe erfullt, beginnt in dieser nachsthoheren Stufe die Stufen-
laufzeit neu. SHaben am 31. Dezember 2016 einer der Entgeltgruppen KR 9a bis
KR 11a der Anlage 4 in der bis zum 31. Dezember 2016 gultigen Fassung
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(Kr-Anwendungstabelle) zugeordnete Beschaftigte in der Stufe 5 ihrer Entgelt-
gruppe eine Stufenlaufzeit von mindestens funf Jahren zurickgelegt, erfolgt die
Zuordnung zu der Stufe 6 der Entgeltgruppe der Anlage E zum BT-K und zum
BT-B, in die sie gemaR Satz 1 Ubergeleitet werden. 6§ 29b Abs. 1 und 2 bleibt
unberuhrt.

'Beschéftigte, die nach § 29b Abs. 1 aus den Stufen 3, 4 oder 5 der Entgeltgruppe
P 7 in die Entgeltgruppe P 8 hohergruppiert werden, erhalten zusatzlich zu ihrem
Tabellenentgelt der Entgeltgruppe P 8

- fur die Dauer des Verbleibs in der Stufe 2 der Entgeltgruppe P 8 bei Hoher-
gruppierung aus der Stufe 3 der Entgeltgruppe P 7,

- fur die Dauer des Verbleibs in der Stufe 4 der Entgeltgruppe P 8 bei Hoher-
gruppierung aus der Stufe 4 der Entgeltgruppe P 7,

- fur die Dauer des Verbleibs in der Stufe 5 der Entgeltgruppe P 8 bei Hoher-
gruppierung aus der Stufe 5 der Entgeltgruppe P 7

eine monatliche Zulage in Hohe von 46,02 Euro,

sofern und solange sie nach den Protokollerklarungen Nr. 1 Abs. 1 Buchst. b der
Abschnitte A und B zu der Anlage 1b zum BAT einen Anspruch auf eine monat-
liche Zulage gehabt hatten. ?Fir die Dauer des Verbleibs in der Stufe 5 im An-
schluss an die Stufenlaufzeit der Stufe 4 der Entgeltgruppe P 8 bei Hohergrup-
pierung aus der Stufe 4 der Entgeltgruppe P 7 erhalten die Beschaftigten unter
den sonstigen Voraussetzungen des Satzes 1 eine monatliche Zulage in Hohe
von 23,01 Euro.

Beschaftigte, die am 31. Dezember 2016 in der Entgeltgruppe KR 7a einer der
Stufen 4 bis 6 oder einer individuellen Zwischen- oder Endstufe oberhalb der
Stufe 4 der Anlage 4 zum TVU-VKA bzw. in der Entgeltgruppe KR 8a den Stufen
5 oder 6 oder einer individuellen Zwischen- oder Endstufe oberhalb der Stufe 5
der Anlage 4 zum TVU-VKA zugeordnet waren, erhalten solange ihr Bereit-
schaftsdienstentgelt nach dem Stand vom 31. Dezember 2016, bis das Bereit-
schaftsdienstentgelt nach der Anlage G zum BT-K dieses ubersteigt.

§ 29%e
Hebammen und Entbindungspfleger

"Hebammen und Entbindungspfleger, denen am 1. Januar 2025 oder danach Tatig-
keiten Ubertragen sind, die eines der Tatigkeitsmerkmale der Entgeltgruppe P 11 in
der seit dem 1. Januar 2025 geltenden Fassung erflillen, werden rechtlich so gestellt,
als ob sie seit der Ubertragung der Téatigkeit, friihestens seit dem 1. Januar 2025, in
die entsprechende Entgeltgruppe eingruppiert gewesen waren. 2Satz 1 findet so lange
Anwendung, wie die Voraussetzungen eines dieser Tatigkeitsmerkmale weiterhin vor-
liegen, langstens jedoch, bis diese Hebammen oder Entbindungspfleger in der Ent-
geltgruppe P 11 eingruppiert sind.
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Abschnitt V

Besondere Regelungen fur einzelne Mitgliedverbande der VKA

§ 30
KAV Berlin

Auf Beschaftigte, die unter den Geltungsbereich des § 2 Abs. 1 bis 6 und 8 des
Tarifvertrages Uber die Geltung des VKA-Tarifrechts fur die Angestellten und an-
gestelltenversicherungspflichtigen Auszubildenden der Mitglieder des Kommu-
nalen Arbeitgeberverbandes Berlin (KAV Berlin) — Uberleitungs-TV KAV Berlin —
vom 9. Dezember 1999 in der jeweils geltenden Fassung fallen und auf deren
Arbeitsverhaltnis § 27 Abschnitt A BAT/BAT-O in der fur den Bund und die Tarif-
gemeinschaft deutscher Lander geltenden Fassung sowie der Vergutungstarif-
vertrag fur den Bereich des Bundes und der Lander Anwendung findet, findet der
TV6D und dieser Tarifvertrag Anwendung, soweit nachfolgend nichts Besonde-
res bestimmt ist.

'Auf Uberzuleitende Beschéaftigte aus dem Geltungsbereich des BAT/BAT-O fin-
den anstelle der §§ 4 bis 6, §§ 12, 17 und 19 Abs. 2 und 3 sowie der Anlagen
1 bis 3 dieses Tarifvertrages die §§ 4 bis 6, §§ 12, 17 und 19 Abs. 2 und 3 sowie
die Anlagen 2 bis 4 des Tarifvertrages zur Uberleltung der Beschaftigten des
Bundes in den TV6D und zur Regelung des Ubergangsrechts (TVU-Bund) vom
13. September 2005 in der bis zum 31. Dezember 2013 geltenden Fassung An-
wendung. 2Abweichend von Anlage 2 TVU-Bund in der bis zum
31. Dezember 2013 geltenden Fassung und von § 16 (VKA) TVAD gelten ab der
Entgeltgruppe 9a folgende besonderen Regelungen:

a) [nicht besetzt]

b)  Ab der Entgeltgruppe 9b wird die Stufe 5a nach 5 Jahren in Stufe 5 und die
Stufe 6 — frUhestens ab 1. Oktober 2015 — nach fiinf Jahren in Stufe 5a
erreicht.

3Die Entgeltgruppe 15 U wird um die Stufe 6 mit einem Tabellenwert bis 31. Mérz
2025 in Hohe von 8.686,69 Euro, vom 1. April 2025 bis zum 30. April 2026 in
Hohe von 8.947,29 Euro und ab 1. Mai 2026 in Hohe von 9.197,81 Euro erweitert.
“Die Entgeltstufe 5a entspricht dem Tabellenwert der Stufe 5 zuzliglich des hal-
ben Differenzbetrages zwischen den Stufen 5 und 6, kaufmannisch auf volle Eu-
robetrage gerundet. °Bei Hohergruppierung aus der Stufe 6 einer der Entgelt-
gruppen 1 bis 8 in eine der Entgeltgruppen 9b bis 15 erfolgt die Zuordnung zur
Stufe 5a. ®Dies gilt nicht, wenn die/der Beschaftigte zum Zeitpunkt der Hoher-
gruppierung mindestens zehn Jahre in der Stufe 6 zurlickgelegt hat. "Mit Errei-
chen der Stufe 5a entféllt ein etwaiger Strukturausgleich. 8Mit Erreichen der Stufe
6 findet uneingeschrankt das VKA-Tarifrecht Anwendung.

[nicht besetzt]

[nicht besetzt]

266



(3)

(4)

TVU-VKA

Der Tarifvertrag Uber die Fortgeltung des TdL-Tarifrechts flr die Angestellten und
angestelltenrentenversicherungspflichtigen  Auszubildenden der NET-GE
Kliniken Berlin GmbH (jetzt Vivantes Netzwerk flir Gesundheit GmbH) vom
17. Januar 2001 gilt uneingeschrankt fort; die vorstehenden Absatze 1 bis 4 gel-
ten nicht.

§ 31
KAV Bremen

Der Tarifvertrag Uber die Geltung des VKA-Tarifrechts fur die Beschaftigten der
Mitglieder des KAV Bremen vom 17. Februar 1995 bleibt durch das In-Kraft-Tre-
ten des TVOD und dieses Tarifvertrages unberihrt und gilt uneingeschrankt fort.

Der Tarifvertrag uber die Geltung des VKA-Tarifrechts fur die Arbeiter und die
arbeiterrentenversicherungspflichtigen Auszubildenden des Landes und der
Stadtgemeinde Bremen sowie der Stadt Bremerhaven (Uberleitungs-TV Bremen)
vom 17. Februar 1995 in der Fassung des Anderungstarifvertrages Nr. 8 vom
31. Januar 2003 gilt mit folgenden MalRgaben weiter:

1. Der TV6D und dieser Tarifvertrag treten an die Stelle der in § 2 Abs. 2 ver-
einbarten Geltung des BMT-G IlI.

2. § 2 Abs. 3 treten mit Wirkung vom 1. Oktober 2005 aul3er Kraft.

3. In§ 2 Abs. 4 bis 7 und 9 wird die Bezugnahme auf den BMT-G |l ersetzt
durch die Bezugnahme auf den TVaD.

4. Inden Anlagen 3 bis 6 wird die Bezugnahme auf den BMT-G |l ersetzt durch
die inhaltliche Bezugnahme auf die entsprechenden Regelungen des
TVAD. Diese Anlagen sind bis zum 31. Dezember 2006 an den TV6D und
diesen Tarifvertrag anzupassen.

In Erganzung der Anlage 3 dieses Tarifvertrages werden der Entgeltgruppe 3
ferner folgende fur den Bereich des KAV Bremen nach dem Rahmentarifvertrag
zu § 20 Abs. 1 BMT-G Il vorgesehene und im bremischen Lohngruppenverzeich-
nis vom 17. Februar 1995 vereinbarte Lohngruppen zugeordnet:

- Lgr. 2 mit Aufstieg nach 2a und 3
- Lgr. 2a mit Aufstieg nach 3 und 3a
- Lgr. 2a mit Aufstieg nach 3

Der Tarifvertrag tber die Geltung des VKA-Tarifrechts flir die Angestellten und
Arbeiter und die angestellten- und arbeiterrentenversicherungspflichtigen Auszu-
bildenden der Entsorgung Nord GmbH Bremen, der Abfallbehandlung Nord
GmbH Bremen, der Schadstoffentsorgung Nord GmbH Bremen, der Kompostie-
rung Nord GmbH Bremen sowie der Abwasser Bremen GmbH vom 5. Juni 1998
gilt mit folgender MalRRgabe fort:

Der TV6D und dieser Tarifvertrag treten mit folgenden MalRgaben an die Stelle
derin § 2 Abs. 2 und 3 vereinbarten Geltung des BAT und BMT-G II:

1.  Zu § 17 dieses Tarifvertrages: § 25 BAT findet keine Anwendung.
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2. Eine nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 Buchst. a bzw. Buchst. b des Tarifvertrages vom
5. Juni 1998 im September 2005 gezahlte Besitzstandszulage flie3t in das
Vergleichsentgelt gemal § 5 Abs. 2 dieses Tarifvertrages ein.

3. Ubergeleitete Beschéftigte, die am 1. Oktober 2005 bei Fortgeltung des bis-
herigen Tarifrechts gemall § 2 Abs. 2 Nr. 3 Buchst. b des Tarifvertrages
vom 5. Juni 1998 die fur die Zahlung einer personlichen Zulage erforderliche
Zeit der Bewahrung zur Halfte erflllt haben, erhalten zum Zeitpunkt, zu dem
sie nach bisherigem Recht die personliche Zulage erhalten warden, in ihrer
Entgeltgruppe Entgelt nach derjenigen individuellen Zwischenstufe, Stufe
bzw. Endstufe, die sich ergeben hatte, wenn in das Vergleichsentgelt
(§ 5 Abs. 2) die personliche Zulage eingerechnet worden ware. § 8 Abs. 2
Satze 2 bis 5 sowie Absatz 3 gelten entsprechend.

4. Gegenuber den zum Zeitpunkt der Rechtsformanderung (Betriebsuber-
gang) der Bremer Entsorgungsbetriebe auf die Gesellschaften bergegan-
genen und unbefristet beschaftigten kiindbaren Beschaftigten sind betriebs-
bedingte Kundigungen ausgeschlossen.

§ 32
AV Hamburg

Der als Protokollerklarung bezeichnete Tarifvertrag aus Anlass des Beitritts der
Arbeitsrechtlichen Vereinigung Hamburg e.V. (AV Hamburg) zur Vereinigung der
kommunalen Arbeitgeberverbande (VKA) am 1. Juli 1955 vom 5. August 1955
bleibt durch das In-Kraft-Treten des TVOD und dieses Tarifvertrages unberuhrt
und gilt uneingeschrankt fort.

Protokollerklarung zu Absatz 1:

An die Stelle des als Protokollerklarung bezeichneten Tarifvertrages aus Anlass
des Beitritts der Arbeitsrechtlichen Vereinigung Hamburg e.V. (AV Hamburg) zur
Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbande (VKA) am 1. Juli 1955 vom
5. August 1955 tritt mit Wirkung vom 1. August 2018 der Tarifvertrag Uber die
Tarifbindung der Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Vereinigung Hamburg an das
Tarifrecht der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbande vom 1. August
2018 (TV TB AVH).

'Auf Uberzuleitende Beschaftigte aus dem Geltungsbereich des BAT finden an-
stelle der §§ 4 bis 6, §§ 12, 17 und 19 Abs. 2 und 3 sowie der Anlagen 1 bis 3
dieses Tarifvertrages die §§ 4 bis 6, §§ 12, 17 und 19 Abs. 2 und 3 sowie die
Anlagen 2 bis 4 des Tarifvertrages zur Uberleitung der Beschéaftigten des Bundes
in den TVAD und zur Regelung des Ubergangsrechts (TVU-Bund) vom 13. Sep-
tember 2005 in der bis zum 31. Dezember 2013 geltenden Fassung Anwendung.
2Abweichend von Anlage 2 TVU-Bund in der bis zum 31. Dezember 2013 gelten-
den Fassung und von § 16 (VKA) TV6D gelten ab der Entgeltgruppe 9a folgende
besonderen Regelungen:

a) [nicht besetzt]

b)  Ab der Entgeltgruppe 9b wird die Stufe 5a nach 5 Jahren in Stufe 5 und die
Stufe 6 — frlhestens ab 1. Oktober 2015 — nach funf Jahren in Stufe 5a
erreicht.
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3Die Entgeltgruppe 15 U wird um die Stufe 6 mit einem Tabellenwert bis 31. Mérz
2025 in Hohe von 8.686,69 Euro, vom 1. April 2025 bis zum 30. April 2026 in
Hohe von 8.947,29 Euro und ab 1. Mai 2026 in Hohe von 9.197,81 Euro erweitert.
“Die Entgeltstufe 5a entspricht dem Tabellenwert der Stufe 5 zuzliglich des hal-
ben Differenzbetrages zwischen den Stufen 5 und 6, kaufmannisch auf volle Eu-
robetrage gerundet. °Bei Hohergruppierung aus der Stufe 6 einer der Entgelt-
gruppen 1 bis 8 in eine der Entgeltgruppen 9b bis 15 erfolgt die Zuordnung zur
Stufe 5a. ®Dies gilt nicht, wenn die/der Beschaftigte zum Zeitpunkt der Hoher-
gruppierung mindestens zehn Jahre in der Stufe 6 zurlickgelegt hat.”Mit Errei-
chen der Stufe 5a entfallt ein etwaiger Strukturausgleich. 8Mit Erreichen der
Stufe 6 findet uneingeschrankt das VKA-Tarifrecht Anwendung.

In Erganzung der Anlagen 1 und 3 dieses Tarifvertrages werden der Entgelt-
gruppe 3 ferner folgende fur die Flughafen Hamburg GmbH nach dem Tarifver-
trag Uber die Einreihung der Arbeiter der Flughafen Hamburg GmbH in die Lohn-
gruppen und Uber die Gewahrung von Erschwerniszuschlagen (§ 23 BMT-G) ver-
einbarte Lohngruppen zugeordnet:

- Lgr. 2 mit Aufstieg nach 2a und 3
- Lgr. 2a mit Aufstieg nach 3 und 3a
- Lgr. 2a mit Aufstieg nach 3

'Auf die Beschéaftigten der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH, der Universitats-
klinikum Hamburg-Eppendorf KOR, der Universitares Herzzentrum Hamburg
GmbH und der Asklepios Westklinikum Hamburg GmbH als Mitglieder der Ar-
beitsrechtlichen Vereinigung Hamburg e.V. findet das Tarifrecht der VKA ab dem
1. August 2018 mit den Maligaben des landesbezirklichen Tarifvertrages zur
Uberleitung der Beschéftigten der Hamburger Krankenh&user in das Tarifrecht der
VKA vom 1. August 2018 Anwendung. ?Die Absétze 2 und 3 finden auf die in
Satz 1 genannten Beschaftigten keine Anwendung.

§33
Gemeinsame Regelung

'Soweit in (landes-)bezirklichen Lohngruppenverzeichnissen bei den Aufstiegen
andere Verweildauern als drei Jahre bzw. — fiur die Eingruppierung in eine
a-Gruppe — als vier Jahre vereinbart sind, haben die landesbezirklichen Tarifver-
tragsparteien die Zuordnung der Lohngruppen zu den Entgeltgruppen gemaf An-
lagen 1 und 3 nach den zu Grunde liegenden Grundsatzen bis zum
31. Dezember 2005 vorzunehmen. 2Fir Beschaftigte, die dem Gehaltstarifver-
trag fur Angestellte in Versorgungs- und Verkehrsbetrieben im Lande Hessen
(HGTAV) unterfallen, werden die landesbezirklichen Tarifvertragsparteien Uber
die Fortgeltung des HGTAV bzw. dessen Anpassung an den TVAD spatestens
bis zum 30. Juni 2006 eine Regelung vereinbaren. 3Soweit besondere Lohngrup-
pen vereinbart sind, hat eine entsprechende Zuordnung zu den Entgeltgruppen
landesbezirklich zu erfolgen. “Am 1. Oktober 2005 erfolgt in den Fallen der Satze
1 bis 3 die Fortzahlung der bisherigen Bezluge als zu verrechnender Abschlag
auf das Entgelt, das den Beschaftigten nach der Uberleitung zusteht.
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'Soweit auf das Arbeitsverhaltnis von aus dem Geltungsbereich des
BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen Uberzuleitende Beschaftigten bei
sonstigen Arbeitgebern von Mitgliedern der Mitgliedverbande der VKA nach
§ 27 Abschn. A BAT/BAT-O in der fur den Bund und die Tarifgemeinschaft deut-
scher Lander geltenden Fassung sowie der Vergutungstarifvertrag fur den Be-
reich des Bundes und der Lander Anwendung finden, haben die landesbezirkli-
chen Tarifvertragsparteien die fiir die Uberleitung notwendigen Regelungen zu
vereinbaren. 2Am 1. Oktober 2005 erfolgt die Fortzahlung der bisherigen Beziige
als zu verrechnender Abschlag auf das Entgelt, das diesen Beschaftigten nach
der Uberleitung zusteht. 3Kommt auf landesbezirklicher Ebene bis zum
31. Dezember 2005 — ggf. nach einer einvernehmlichen Verlangerung — keine
tarifliche Regelung zustande, treffen die Tarifvertragsparteien dieses Tarifvertra-
ges die notwendigen Regelungen.

) Abschnitt VI
Ubergangs- und Schlussvorschriften

§ 34
In-Kraft-Treten, Laufzeit

Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Oktober 2005 in Kraft.
'Der Tarifvertrag kann ohne Einhaltung einer Frist jederzeit schriftlich gekiindigt
werden. “Abweichend von Satz 1 kann § 28a mit einer Frist von drei Monaten

zum Schluss eines Kalendervierteljahres, fruhestens jedoch zum
31. Dezember 2014, schriftlich gekindigt werden.
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Anhang zu § 16a

1.

Die in § 16a in Bezug genommenen Tarifvorschriften lauten wie folgt:

(4)

§ 25 Abs. 4 BMT-G/BMT-G-0O
Lohn in besonderen Fallen

FUr minderleistungsfahige Arbeiter wird der Monatslohn nach der Leis-
tungsfahigkeit fur die ihnen Ubertragene Arbeit bemessen.

§ 28 Abs. 1 und 2 BMT-G/BMT-G-O
Sicherung des Lohnstandes bei Leistungsminderung

Ist der Arbeiter nach einjahriger Beschaftigungszeit infolge eines Arbeitsun-
falles im Sinne des § 8 SGB VII oder nach zweijahriger Beschaftigungszeit
infolge einer Berufskrankheit im Sinne des § 9 SGB VII nicht mehr voll leis-
tungsfahig, behalt er den jeweiligen Monatstabellenlohn seiner bisherigen
Lohngruppe.

Lohnzulagen behalt der Arbeiter in der zuletzt bezogenen Hohe, wenn er
diese Zulagen bei Eintritt der Leistungsminderung fur dieselbe Tatigkeit
mindestens drei Jahre ununterbrochen bezogen hat. Wenn der Arbeiter bei
Eintritt der Leistungsminderung mindestens funf Jahre fur mindestens drei
Viertel der regelmaligen Arbeitszeit einen oder mehrere Erschwerniszu-
schlage bezogen hat, behalt er den auf die Arbeitsstunde bezogenen
Durchschnitt der Erschwerniszuschlage der vorangegangenen zwolf Mo-
nate als Zuschlag.

Die gleiche Regelung gilt sinngemal? fur einen Erschwerniszuschlag, der in
einer Pauschale gemal § 25 Abs. 5 enthalten ist. Lasst sich der Anteil des
Erschwerniszuschlages nicht mehr ermitteln, kann er geschatzt und im Ar-
beitsvertrag vereinbart werden.

Vorstehende Regelung gilt auch dann, wenn dem Arbeiter wegen seiner
verminderten Leistungsfahigkeit eine geringer bewertete Arbeit zugewiesen
wird.

Lohnzulagen und Lohnzuschlage fir die zugewiesene Arbeit werden inso-
weit gezahlt, als ihre Summe uUber die Summe der nach Unterabsatz 2 ge-
sicherten Zulagen und der nach Unterabsatz 2 und § 28a gesicherten Zu-
schlage hinausgeht; der nach den Unterabsatzen 1 bis 3 und § 28a gesi-
cherte Lohn darf jedoch nicht Gberschritten werden. Sind die Lohnzulagen
und Lohnzuschlage fur die zugewiesene Arbeit in Prozentsatzen des Mo-
natstabellenlohnes oder Monatsgrundlohnes vorgesehen, ist von dem Mo-
natstabellenlohn bzw. Monatsgrundlohn auszugehen, der der zugewiese-
nen Arbeit entspricht.

Ist in einem Kalendermonat der der zugewiesenen Arbeit entsprechende
Monatslohn héher als der nach den Unterabsatzen 1 bis 3 und § 28a gesi-
cherte Lohn, finden die Vorschriften Uber die Sicherung des Lohnstandes
bei Leistungsminderung fir diesen Kalendermonat keine Anwendung.
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Protokollerklarung zu Absatz 1 Unterabs. 2:

Ein Erschwerniszuschlag gilt auch dann als gewahrt, wenn der Arbeiter den
Erschwerniszuschlag voribergehend wegen Krankheit, Urlaub oder Ar-
beitsbefreiung nicht erhalten hat.

Das Gleiche gilt

a) fur Arbeiter nach zehnjahriger Beschaftigungszeit, wenn die Leis-
tungsminderung durch eine Gesundheitsschadigung hervorgerufen
wurde, die durch fortwirkende schadliche Einflisse der Arbeit einge-
treten ist,

b) flr mindestens 53 Jahre alte Arbeiter nach funfzehnjahriger Beschaf-
tigungszeit, wenn die Leistungsminderung durch Abnahme der korper-
lichen Krafte und Fahigkeiten infolge langjahriger Arbeit verursacht ist,

c) fur mindestens 50 Jahre alte Arbeiter nach zwanzigjahriger Beschafti-
gungszeit, wenn die Leistungsminderung durch Abnahme der korper-
lichen Krafte und Fahigkeiten infolge langjahriger Arbeit verursacht ist,

d) flr Arbeiter nach finfundzwanzigjahriger Beschaftigungszeit, wenn
die Leistungsminderung durch Abnahme der korperlichen Krafte und
Fahigkeiten infolge langjahriger Arbeit verursacht ist.

Wenn der Arbeiter erst in den letzten zwei Jahren vor Eintritt der Leistungs-
minderung in seine Lohngruppe aufgertickt war, erhalt er den jeweiligen
Monatstabellenlohn der Lohngruppe, in der er vorher war.

Protokollerklarung zu Absatz 2 Unterabs. 1:

Ist streitig, ob der erforderliche Ursachenzusammenhang vorliegt, soll auf
Verlangen die Stellungnahme eines Arztes des beiderseitigen Vertrauens
eingeholt werden. Ist kein anderer Kostentrager zustandig, tragt die Kosten
der Arbeitgeber, wenn der Anspruch auf Lohnsicherung endgultig zuerkannt
ist; andernfalls tragt sie der Arbeiter.

§ 28a BMT-G/BMT-G-O
Sicherung des Schichtlohnzuschlages fiir
Wechselschichtarbeit bei Leistungsminderung

Kann der Arbeiter

a) infolge eines Arbeitsunfalles im Sinne des § 8 SGB VII, den er im be-
stehenden Arbeitsverhaltnis erlitten hat, oder

b) infolge einer Berufskrankheit im Sinne des § 9 SGB VII, die er sich im
bestehenden Arbeitsverhaltnis zugezogen hat,

keine Wechselschichtarbeit mehr leisten, behalt er, wenn er fir dieselbe
Tatigkeit mindestens funf Jahre ununterbrochen fur die gesamte regelma-
Rige Arbeitszeit Schichtlohnzuschlage fir Wechselschichtarbeit bezogen
hat, die Halfte dieser Zuschlage in der zuletzt bezogenen Hohe.
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Protokollerklarung zu Absatz 1:

Der Schichtlohnzuschlag gilt auch dann als fur die gesamte regelmalige
Arbeitszeit gewahrt, wenn ihn der Arbeiter voribergehend wegen Krankheit,
Urlaubs- oder Arbeitsbefreiung nicht erhalten hat.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend fur den Arbeiter, der in demselben Arbeitsver-
haltnis

a) mindestens 20 Jahre ununterbrochen fur die gesamte regelmafige Ar-
beitszeit Schichtlohnzuschlage fur Wechselschichtarbeit bezogen und
der das 50. Lebensjahr vollendet hat, oder

b) mindestens 15 Jahre ununterbrochen fur die gesamte regelmafige Ar-
beitszeit Schichtlohnzuschlage fur Wechselschichtarbeit bezogen und
das 55. Lebensjahr vollendet hat,

wenn er wegen Leistungsminderung keine Wechselschichtarbeit mehr leis-
ten kann.

§ 56 BAT/BAT-O
Ausgleichszulage bei Arbeitsunfall und Berufskrankheit

Ist der Angestellte infolge eines Unfalls, den er nach mindestens einjahriger un-
unterbrochener Beschaftigung bei demselben Arbeitgeber in Auslibung oder in-
folge seiner Arbeit ohne Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit erlitten hat, in seiner
bisherigen Vergutungsgruppe nicht mehr voll leistungsfahig und wird er deshalb
in einer niedrigeren Vergutungsgruppe weiterbeschaftigt, so erhalt er eine Aus-
gleichszulage in HOhe des Unterschiedsbetrages zwischen der ihm in der neuen
Vergutungsgruppe jeweils zustehenden Grundvergutung zuzuglich der allgemei-
nen Zulage und der Grundvergutung zuzlglich der allgemeinen Zulage, die er in
der verlassenen Vergutungsgruppe zuletzt bezogen hat. Das Gleiche gilt bei ei-
ner Berufskrankheit im Sinne des § 9 SGB VIl nach mindestens dreijahriger un-
unterbrochener Beschaftigung.”

Fiar die in Nr. 1 genannten Tarifvorschriften des BMT-G/BMT-G-O gelten fol-
gende Begriffsbestimmungen des § 67 BMT-G/BMT-G-O:

»24. Lohnzulagen
Lohnzulagen sind Vorarbeiter- und andere Funktionszulagen.

25. Lohnzuschlage

Lohnzuschlage sind Zeitzuschlage (§ 22), Erschwerniszuschlage (§ 23) so-
wie Schichtlohnzuschlage (§ 24).

26a Monatstabellenlohn

Monatstabellenlohn ist der in der tarifvertraglich vereinbarten Lohntabelle
festgesetzte Lohn fur Arbeiter, mit denen die in § 14 Abs. 1 Satz 1 festge-
setzte regelmalige wdochentliche Arbeitszeit vereinbart ist.

FiUr die Errechnung des auf die Arbeitsstunde entfallenden Teils des Mo-
natstabellenlohnes ist der Monatstabellenlohn durch 167,40 zu teilen.
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26b Monatsgrundlohn

Monatsgrundlohn ist die Summe des Monatstabellenlohnes und der fir alle
Arbeitsstunden des Kalendermonats zustehenden Lohnzulagen.
Fir die Errechnung des auf die Arbeitsstunde entfallenden Teils des Mo-
natsgrundlohnes ist der Monatsgrundlohn durch 167,40 zu teilen.

26¢c Monatslohn

Monatslohn ist die Summe des Monatstabellenlohnes, der Lohnzulagen
und Lohnzuschlage.”
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Anlage 1

[aufgehoben]
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Anlage 2

Strukturausgleiche fiir Angestelite (VKA)

Angestellte, deren Ortszuschlag sich nach § 29 Abschnitt B Abs. 5 BAT/BAT-O/BAT-
Ostdeutsche Sparkassen bemisst, erhalten den entsprechenden Anteil, in jedem Fall
aber die Halfte des Strukturausgleichs fur Verheiratete.

Soweit nicht anders ausgewiesen, beginnt die Zahlung des Strukturausgleichs am
1. Oktober 2007. Die Angabe ,nach ... Jahren® bedeutet, dass die Zahlung nach den
genannten Jahren ab dem In-Kraft-Treten des TVGOD beginnt; so wird z. B. bei dem
Merkmal ,nach 4 Jahren“ der Zahlungsbeginn auf den 1. Oktober 2009 festgelegt, wo-
bei die Auszahlung eines Strukturausgleichs mit den jeweiligen Monatsbezlgen er-
folgt. Die Dauer der Zahlung ist ebenfalls angegeben; dabei bedeutet ,dauerhaft* die
Zahlung wahrend der Zeit des Arbeitsverhaltnisses.

Ist die Zahlung ,fur" eine bestimmte Zahl von Jahren angegeben, ist der Bezug auf
diesen Zeitraum begrenzt (z.B. ,fur 5 Jahre® bedeutet Beginn der Zahlung im Oktober
2007 und Ende der Zahlung mit Ablauf September 2012). Eine Ausnahme besteht
dann, wenn das Ende des Zahlungszeitraumes nicht mit einem Stufenaufstieg in der
jeweiligen Entgeltgruppe zeitlich zusammenfallt; in diesen Fallen wird der Strukturaus-
gleich bis zum nachsten Stufenaufstieg fortgezahlt. Diese Ausnahmereglung gilt nicht,
wenn der Stufenaufstieg in die Endstufe erfolgt; in diesen Fallen bleibt es bei der fest-
gelegten Dauer.

Betrifft die Zahlung eines Strukturausgleichs eine Vergutungsgruppe (Fallgruppe) mit
Bewahrungs- bzw. Zeitaufstieg, wird dies ebenfalls angegeben. Soweit keine Auf-
stiegszeiten angegeben sind, gelten die Ausgleichsbetrage fur alle Aufstiege.
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.  Angestellte (einschl. Lehrkrafte) mit Ausnahme des Pflegepersonals im
Sinne der Anlage 1b zum BAT/BAT-O

Vergii- Ortszu- | Uberlei- .'?etffag Betffag
EG |tungs- schlag tung aus nach fiir ariige- T.a" ge-
gruppe Stufe 1/2 | Stufe biet biet
West Ost
150 || 0Z 1 9 2 Jahren |5 Jahre 130,- €
I 0z 2 8 2 Jahren |dauerhaft |50,-€
I 0z2 10 2 Jahren |dauerhaft |50,- €
I 0z 2 11 2 Jahren |dauerhaft |50,- €
15 la 0z 1 6 2 Jahren |4 Jahre 60,- €
la 0z 1 8 4 Jahren |dauerhaft |30,- €
la 0z 1 9 2 Jahren |flr 5 Jahre |90,- €
danach 30,- €
la 0z 1 10 4 Jahren |dauerhaft |30,-€
la 0z 1 11 2 Jahren |dauerhaft |30,-€
la 0z 2 6 2 Jahren |flr 4 Jahre|110,- €
danach 60,- €
la 0z 2 7 4 Jahren |dauerhaft |50,- €
la 0zZ?2 8 2 Jahren |dauerhaft |80,- €
la 0z 2 9 4 Jahren |dauerhaft |80,- €
la 0z2 10 2 Jahren |dauerhaft |80,-€
14 Ib 0z 1 5 2 Jahren |4 Jahre 50,- €
Ib 0z 1 8 2 Jahren |5 Jahre 50,- €
Ib 0z2 5 2 Jahren |4 Jahre 130,- €
danach 20,- €
Ib 0z 2 7 2 Jahren |5 Jahre 90,- €
danach 40,- €
Ib 0z2 8 2 Jahren |5 Jahre 110,- €
danach 40,- €
Ib 0z2 9 2 Jahren |dauerhaft |30,-€
14 11/ 5J. 1b 0z 1 4 1 Jahr 8 Jahre 110,- €
11/ 5J.1b 0z 1 5 2 Jahren |4 Jahre 50,- €
11/ 5J. b 0z 1 8 2 Jahren |5 Jahre 50,- €
11/ 5J. 1b 0z2 4 2 Jahren |5 Jahre 90,- €
11/ 5J. 1b 0z 2 5 2 Jahren |4 Jahre 130,- €
danach 20,- €
11/ 5J. b 0z 2 7 4 Jahren |3 Jahre 90,- €
danach 40,- €
11/ 5J. 1b 0z 2 8 2 Jahren |5 Jahre 110,- €
danach 40,- €
11/ 5J. b 0z 2 9 2 Jahren |dauerhaft |30,-€
14 I1/6J. Ib 0Oz 1 4 2 Jahren |7 Jahre 110,- €
11/ 6J. Ib 0z 1 5 2 Jahren |4 Jahre 50,- €
11/ 6J. 1b 0z 1 8 2 Jahren |5 Jahre 50,- €
11/ 6J. 1b 0zZ?2 4 2 Jahren |5 Jahre 90,- €
I/ 6J. Ib 0z 2 5 2 Jahren |4 Jahre 130,- €
danach 20,- €
11/ 6J. 1b 0z 2 7 4 Jahren |3 Jahre 90,- €
danach 40,- €
I/ 6J. Ib 0z 2 8 2 Jahren |5 Jahre 110,- €
danach 40,- €
11/ 6J. 1b 0z 2 9 2 Jahren |dauerhaft |30,- €
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Vergii- Ortszu- | Uberlei- -?et_l;cag -?et_rfag
EG |tungs- schlag tung aus | nach fiir ariige- ariige-
gruppe Stufe 1/2 | Stufe biet biet
West Ost
13 1 0z 1 9 2 Jahren |5 Jahre 50,- €
1 0z 2 8 2 Jahren |5 Jahre 80,- €
12 1/ 5J4. 1 0z 1 5 2 Jahren |4 Jahre 90,- €
i/ 5J. 1l 0OZ 1 8 2 Jahren |5 Jahre 80,- €
/7 5J. 11 0z2 4 (aus Ill) 1 Jahr 2 Jahre 110,- €
i/ 54J. 1 0z2 4 (aus Il) 2 Jahren |4 Jahre 90,- €
1/ 5J4. 1 0z 2 6 4 Jahren |dauerhaft |30,- €
1/ 5J4. 1 0zZ?2 7 4 Jahren |dauerhaft |60,- €
1/ 54. 1 0z 2 8 4 Jahren |dauerhaft |50,-€
1/ 5J4. 1 0z 2 9 2 Jahren |dauerhaft |50,- €
1/ 5J4. 1 0z 2 10 2 Jahren |dauerhaft |30,- €
12 1/ 6dJ. 1 0z 1 5 2 Jahren |4 Jahre 90,- €
1/ 6dJ. 1 0z 1 8 2 Jahren |5 Jahre 70,- €
i/ ed. 1l 0Zz2 4 (aus lll) |2 Jahren |5 Jahre 70,- €
"/ ed. 1l 0Zz2 4 (aus Il) 2 Jahren |flr 4 Jahre |90,- €
1/ 6dJ. 1l 0z 2 6 4 Jahren |dauerhaft |30,- €
1/ 6dJ. 1 0zZ?2 7 4 Jahren |dauerhaft |60,- €
1/ 6d. 1 0z 2 8 4 Jahren |dauerhaft |50,- €
1/ 6d. 1 0z 2 9 2 Jahren |dauerhaft |50,-€
1/ 6J. 1 0z2 10 2 Jahren |dauerhaft |30,-€
12 1/ 84J. Il 0z 1 5 (aus Ill) 2 Jahren |5 Jahre 70,- €
i/ 84J. 11 0Z1 5 (aus 1) 2 Jahren |4 Jahre 90,- €
i/ 84J. Il 0OZ 1 8 2 Jahren |5 Jahre 70,- €
i/ 84J. 1 0Zz2 5(aus lll) |2 Jahren |4 Jahre 130,- €
1/ 84. 1 0z 2 6 4 Jahren |dauerhaft |30,- €
1/ 84. 1 0z 2 7 4 Jahren |dauerhaft |60,- €
1/ 84. 1 0zZ?2 8 4 Jahren |dauerhaft |50,- €
1/ 84. 1 0z 2 9 2 Jahren |dauerhaft |50,- €
1/ 84. 1 0z2 10 2 Jahren |dauerhaft |30,-€
12 1/ 10J. i 0z 1 6 (aus IlIl) 2 Jahren |4 Jahre 90.- €
1/ 10J. Il 0z 1 8 2 Jahren |5 Jahre 70,- €
/7 104. 1 0z 2 6 (aus Ill) 2 Jahren |4 Jahre 110,- €
danach 60,- €
[/ 10J. 11 0z2 6 (aus Il) 4 Jahren |dauerhaft |[30,- €
11/ 10J. |l 0z 2 7 4 Jahren |dauerhaft |60,-€
1/ 10J. Il 0zZ?2 8 4 Jahren |dauerhaft |50,- €
1/ 10d. i 0z 2 9 2 Jahren |dauerhaft |50,-€
1/ 10J. |l 0z2 10 2 Jahren |dauerhaft |30,-€
11 11 0z 1 5 2 Jahren |4 Jahre 90,- €
11 0z 1 9 2 Jahren |5 Jahre 60,- €
1l 0z 2 4 2 Jahren |4 Jahre 90,- €
1l 0z 2 7 4 Jahren |3 Jahre 90,- €
11 0z 2 8 2 Jahren |5 Jahre 90.- €
11 IVa/4J. 1l |OZ 1 5 2 Jahren |4 Jahre 90,- €
IVa/4J. 1l |OZ 1 9 2 Jahren |5 Jahre 60,- €
IVa/4J.1lll |OZ2 4 2 Jahren |4 Jahre 90,- €
IVa/4J. 1l |OZ?2 7 4 Jahren |3 Jahre 90,- €
IVa/4J.1ll | OZ 2 8 2 Jahren |5 Jahre 90.- €
IVa/ed. lll |OZ1 5 2 Jahren |4 Jahre 90,- €
IVa/ed. lll |OZ 1 9 2 Jahren |5 Jahre 60,- €
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Vergii- Ortszu- | Uberlei- Betrag Betrag
. Tarifge- | Tarifge-
EG |tungs- schlag tung aus nach far . .
ruppe Stufe 1/2 | Stufe biet biet
grupp West Ost
IVa/ed. lll |OZ2 4 2 Jahren |4 Jahre 90,- €
IVa/ed. lll |OZ2 7 4 Jahren |3 Jahre 90,- €
IVa/ed. lll |OZ2 8 2 Jahren |5 Jahre 100.- €
11 IVa/8J. 1l |OZ1 5 2 Jahren |4 Jahre 90,- €
IVa/8J. 1l |OZ1 9 2 Jahren |5 Jahre 60,- €
IVa/8J.1ll |OZ2 5 2 Jahren |9 Jahre 110,- €
IVa/8J. 1l |OZ2 7 4 Jahren |3 Jahre 90,- €
IVa/8J. 1l |OZ2 8 2 Jahren |5 Jahre 90.- €
10 IVa 0z 2 4 2 Jahren |4 Jahre 30,- €
IVa 0z 2 7 4 Jahren |dauerhaft |25,-€
IVa 0z 2 8 2 Jahren |5 Jahre 50,- €
danach 25,- €
IVa 0z 2 9 2 Jahren |dauerhaft |25,-€
10 IV b/ 2J. 0z 2 4 2 Jahren |4 Jahre 30,- €
IVa
IV b/ 2J. 0z 2 7 4 Jahren |dauerhaft |25,-€
IVa
IV b/ 2J. 0z 2 8 2 Jahren |5 Jahre 50,- €
IVa danach 25,- €
IV b/ 2J. 0z2 9 2 Jahren |dauerhaft |25,-€
IVa
10 IV b/ 4J. 0z 2 4 2 Jahren |4 Jahre 30,- €
IVa
IV b/ 4J. 0z 2 7 4 Jahren |dauerhaft |25,-€
IVa
IV b/ 4J. 0z 2 8 2 Jahren |5 Jahre 50,- €
IVa danach 25,- €
IV b/ 4J. 0z2 9 2 Jahren |dauerhaft |25,-€
IVa
10 IV b/ 5J. 0z 1 4 1 Jahr 8 Jahre 90,- €
IVa
IV b/ 5J. 0z2 4 1 Jahr 6 Jahre 90,- €
IVa
IV b/ 5J. 0z 2 7 4 Jahren |dauerhaft |25,-€
IVa
IV b/ 5J. 0z2 8 2 Jahren |5 Jahre 50,- €
IVa danach 25,-€
IV b/ 5J. 0z 2 9 2 Jahren |dauerhaft |25,-€
IVa
10 IV b/ 6J. 0z 1 4 2 Jahren |7 Jahre 90,- €
IVa
IV b/ 6J. 0z 2 4 2 Jahren |5 Jahre 90,- €
IVa
IV b/ 6J. 0z2 7 4 Jahren |dauerhaft |25,-€
IVa
IV b/ 6J. 0z 2 8 2 Jahren |5 Jahre 50,- €
IVa danach 25,- €
IV b/ 6J. 0z2 9 2 Jahren |dauerhaft |25,-€
IVa
10 IV b/ 8J. 0z 1 4 4 Jahren |5 Jahre 90,- €
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Vergii- Ortszu- | Uberlei- .? etrag Betrag
EG |tungs- schlag tung aus |nach fiir arifge- | Tarifge-
gruppe Stufe 1/2 | Stufe biet biet
West Ost
IVa
IV b/ 8J. 0z 1 5 2 Jahren |7 Jahre 180,- €
IVa
IV b/ 84. 0z2 5 2 Jahren |5 Jahre 115,- €
IVa danach 25,-€
IV b/ 8J. 0z 2 7 4 Jahren |dauerhaft |25,-€
IVa
IV b/ 84. 0z2 8 2 Jahren |5 Jahre 50,- €
IVa danach 25,-€
IV b/ 8J. 0z 2 9 2 Jahren |dauerhaft |25,-€
IVa
9 IVb 0z 1 5 2 Jahren |4 Jahre 50,- €
IVb 0z 1 8 2 Jahren |5 Jahre 50,- €
IVb 0z2 4 2 Jahren |4 Jahre 80,- €
IVb 0z 2 6 2 Jahren |5 Jahre 25,-€
IVb 0zZ?2 7 2 Jahren |5 Jahre 90,- €
9 Vb/2J.IVb |OZ 1 5 2 Jahren |4 Jahre 50,- €
Vb/2J.IVb |OZ 1 8 2 Jahren |5 Jahre 50,- €
Vb/ 2J.IVb |OZ 2 4 2 Jahren |4 Jahre 80,- €
Vb/ 2J.IVb |OZ 2 6 2 Jahren |5 Jahre 25,- €
Vb/ 2J.IVb |OZ 2 7 2 Jahren |5 Jahre 90,- €
9 Vb/4J.IVb |OZ 1 5 2 Jahren |4 Jahre 50,- €
Vb/4J.IVb |OZ 1 8 2 Jahren |5 Jahre 50,- €
Vb/4J.IVb |OZ 2 4 2 Jahren |4 Jahre 80,- €
Vb/ 4J.IVb |OZ 2 6 2 Jahren |5 Jahre 25,- €
Vb/ 4J.IVb |OZ 2 7 2 Jahren |5 Jahre 90,- €
9 Vb/5J.IVb |OZ 1 4 1 Jahr 2 Jahre 110,- €
Vb/5J.IVb |OZ 1 5 2 Jahren |4 Jahre 50,- €
Vb/ 5J.IVb |OZ 1 8 2 Jahren |5 Jahre 50,- €
Vb/ 5J.IVb |OZ 2 4 1 Jahr 5 Jahre 80,- €
Vb/5J.1IVb |OZ 2 6 2 Jahren |5 Jahre 25,- €
Vb/5J.1IVb |OZ 2 7 2 Jahren |5 Jahre 90,- €
9 Vb/6J.1IVb |OZ 1 5 2 Jahren |4 Jahre 50,- €
Vb/ 6J.IVb |OZ 1 8 2 Jahren |5 Jahre 50,- €
Vb/6J.IVb |OZ 2 4 2 Jahren |4 Jahre 80,- €
Vb/6J.1IVb |OZ 2 6 2 Jahren |5 Jahre 25,- €
Vb/6J.1IVb |OZ 2 7 2 Jahren |5 Jahre 90,- €
9 Vb 0z 2 6 2 Jahren |9 Jahre 50,- €
8 Vc 0z 1 2 9 Jahren |dauerhaft |55,- €
Vc 0z 1 3 9 Jahren |dauerhaft |55,- €
Ve 0z 1 4 7 Jahren |dauerhaft |55,-€
Vc 0z 1 5 6 Jahren |dauerhaft |55,-€
Vc 0z 1 6 2 Jahren |dauerhaft |55,- €
Vc 0z 1 7 2 Jahren |dauerhaft |55,-€
Ve 0z 1 8 2 Jahren |dauerhaft |55,- €
Ve 0z 2 2 5 Jahren |dauerhaft |55,-€
Vc 0z2 3 3 Jahren |dauerhaft |120,- €
Vc 0z 2 4 2 Jahren |dauerhaft |120,-€
Vc 0zZ?2 5 2 Jahren |dauerhaft |120,- €
\Vc 0z 2 6 2 Jahren |dauerhaft |120,-€
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Vergii- Ortszu- | Uberlei- .? etrag Betrag
EG |tungs- schlag tung aus |nach fiir arifge- | Tarifge-
gruppe Stufe 1/2 | Stufe biet biet
West Ost
Vc 0z2 7 2 Jahren |dauerhaft |120,-€
Vc 0z 2 8 2 Jahren |dauerhaft |55,- €
6 VIb 0z 1 2 9 Jahren |dauerhaft |50,- €
VIb 0z 1 3 9 Jahren |dauerhaft |50,-€
VIb 0z 1 4 7 Jahren |dauerhaft |50,-€
VIb 0z 1 5 6 Jahren |dauerhaft |50,-€
VIb 0z 1 6 6 Jahren |dauerhaft |50,- €
VIb 0z 1 7 2 Jahren |dauerhaft |50,-€
VIb 0z 1 8 2 Jahren |dauerhaft |50,-€
VIb 0z 1 9 2 Jahren |dauerhaft |50,- €
VIb 0z 2 2 7 Jahren |dauerhaft |90.- €
VIb 0zZ?2 3 6 Jahren |dauerhaft |90,- €
VIb 0zZ?2 4 6 Jahren |dauerhaft |90.-€
Vib 0z 2 5 2 Jahren |dauerhaft |90.- €
Vib 0z 2 6 2 Jahren |dauerhaft |90.- €
VIb 0z 2 7 2 Jahren |dauerhaft [90.- €
VIb 0zZ?2 8 2 Jahren |dauerhaft |50,- €
VIb 0z 2 9 2 Jahren |dauerhaft |50,-€
5 VII 0z 2 4 4 Jahren |dauerhaft |20,- €
VII 0z2 5 2 Jahren |dauerhaft |20,-€
VII 0z 2 6 2 Jahren |dauerhaft |20,-€
VII 0zZ?2 7 2 Jahren |dauerhaft |20,-€
VII 0z 2 8 2 Jahren |dauerhaft |20,- €
3 VIII 0z 1 7 2 Jahren |4 Jahre 30,- €
VIII 0z 1 9 2 Jahren |5 Jahre 20,- €
VIII 0z 2 3 2 Jahren |9 Jahre 40,- €
VIII 0zZ?2 4 4 Jahren |3 Jahre 25,- €
VIII 0z 2 5 2 Jahren |dauerhaft |50,- €
3 VIII 0z2 6 2 Jahren |dauerhaft |50,-€
VIII 0z 2 7 2 Jahren |dauerhaft |50,-€
VIII 0zZ?2 8 2 Jahren |dauerhaft |50,- €
VIII 0z 2 9 2 Jahren |dauerhaft |35,- €
VIII 0z 2 10 2 Jahren |dauerhaft |25,-€
2 IX 2J. IXa 0z2 4 2 Jahren |5 Jahre 45,- €
2 X 2J. IX 0z 1 5 2 Jahren |4 Jahre 25,- €
X 2J.IX 0zZ?2 3 4 Jahren |dauerhaft |40,-€
X 2J. IX 0z 2 4 4 Jahren |dauerhaft [40,- €
X 2J.1X 0z 2 5 2 Jahren |dauerhaft |[40,- €
X 2J. IX 0z 2 6 2 Jahren |dauerhaft |40,-€
X 2J. IX 0z 2 7 2 Jahren |dauerhaft |25,-€
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Angestellte, die aus der Anlage 1b zum BAT/ BAT-O libergeleitet werden

Ortszu- Uberlei- Betrag Betrag
EG Vergutungs- schlag tun h fi Tarifge- Tarifge-
g aus |nac ur . .
gruppe Stufe Stufe biet biet
1/2 West Ost
Kr. Xl 5Jahre |OZ 2 6 1 Jahr 6 Jahre 90,- €
12a
Kr. Xl
11b Kr. Xl 5 Jahre 0z 2 6 1 Jahr 6 Jahre 150,- €
Kr. XII
0z 1 6 1 Jahr 6 Jahre 90,- €
7 2 Jahren |5 Jahre 130,- €
Kr. X 5 Jahre 0z 2 4 5 Jahren |2 Jahre 220,- €
11a
Kr. XI
5 3 Jahren |4 Jahre 300,- €
0z 1 5 3 Jahren |4 Jahre 190,- €
6 1 Jahr 6 Jahre 260,- €
Kr. IX 5 Jahre 0z 2 5 3 Jahren |2 Jahre, 270,- €
10a |Kr. X danach 20,- €
dauerhaft
6 4 Jahren |dauerhaft |35,-€
7 2 Jahren |dauerhaft |35,-€
8 2 Jahren |dauerhaft |35,-€
0z 1 5 3 Jahren |2 Jahre 170,- €
6 1 Jahr 4 Jahre 240,- €
Kr. VIII 5 Jahre |OZ 2 5 6 Jahren |dauerhaft |15,-€
9d
Kr. IX
6 1 Jahr 3 Jahre, 140,- €
danach 15,-€
dauerhaft
7 2 Jahren |dauerhaft |30,-€
8 2 Jahren |dauerhaft |20,-€
0z 1 6 1 Jahr 1 Jahr, da-|200,- €
nach fur 2 |60,- €
Jahre
9b Kr. VII 0z 2 5 4 Jahren |3 Jahre 45,- €
6 2 Jahren |2 Jahre, 40,- €
danach fiir | 100,- €
3 Jahre
7 2 Jahren |dauerhaft |10,- €
8 2 Jahren |dauerhaft |10,- €
0Z 1 6 6 Jahren |1 Jahr 60,- €
7 4 Jahren |3 Jahre 60,- €
Kr. VIl 5Jahre |OZ 2 4 4 Jahren |2 Jahre, 55,-€
9c Kr. VIII danach fir | 110,- €
4 Jahre
5 4 Jahren |3 Jahre 80,- €
6 1 Jahr 6 Jahre 140,- €
0z 1 5 3 Jahren |2 Jahre, 150,- €
danach flir | 60,- €
5 Jahre
6 1 Jahr 9 Jahre 150,- €
7 2 Jahren |5 Jahre 100,- €
9b Kr. VI 5 Jahre 0z 2 6 1 Jahr 6 Jahre 90,- €

282




TVU-VKA

Ortszu- Uberlei- Betrag Betrag
EG Vergutungs- schlag tun h fi Tarifge- Tarifge-
g aus | nac ur . .
gruppe Stufe Stufe biet biet
1/2 West Ost
Kr. VII
7 2 Jahren |dauerhaft |10,- €
8 2 Jahren |dauerhaft |10,- €
0Z 1 5 3 Jahren |2 Jahre 240,- €
6 1 Jahr 1 Jahr 200,- €
7 4 Jahren |3 Jahre 65,- €
Kr. VI 7 Jahre 0z 2 6 4 Jahren |3 Jahre 90,- €
9b
Kr. VII
7 1 Jahr 1 Jahr 200,- €
danach fiir | 120,- €
5 Jahre
8 2 Jahren |dauerhaft |10,-€
0z 1 5 4 Jahren |4 Jahre 50,- €
7 1 Jahr 1 Jahr 190,- €
danach fiir | 20,- €
5 Jahre
9a Kr VI 0z 2 4 4 Jahren |3 Jahre 30,- €
5 2 Jahren |5 Jahre 75,- €
0z 1 5 2 Jahren |8 Jahre 50,- €
6 4 Jahren |3 Jahre 40,- €
7 2 Jahren |5 Jahre 60,- €
Kr. Va 3 Jahre, |OZ 2 3 4 Jahren |7 Jahre 45-€
8a
Kr. VI
5 2 Jahren |5 Jahre 60,- €
0Z 1 4 2 Jahren |9 Jahre 55,- €
7 2 Jahren |5 Jahre 60,- €
Kr.Va5Jahre |0OZ2 3 4 Jahren |7 Jahre 45-€
8a K
r. Vi
5 2 Jahren |5 Jahre 60,- €
0z 1 3 4 Jahren |3 Jahre 55,- €
4 2 Jahren |9 Jahre 55,- €
7 2 Jahren |5 Jahre 60,- €
Kr. V 6 Jahre 0z 2 2 6 Jahren |7 Jahre 30,- €
8a
Kr. VI
3 4 Jahren |7 Jahre 35,-€
5 2 Jahren |5 Jahre 60,- €
0z 1 3 2 Jahren |7 Jahre 120,- €
4 2 Jahren |9 Jahre 55,- €
7 2 Jahren |5 Jahre 60,- €
Kr. V 4 Jahre, 0z 2 2 6 Jahren |7 Jahre 60,- €
8a Kr. Va 2 Jahre,
Kr. VI
3 4 Jahren |7 Jahre 60,- €
4 3 Jahren |4 Jahre 25,-€
5 1 Jahr 2 Jahre, 25,-€
danach fiir | 80,- €
4 Jahre
7 1 Jahr 1 Jahr 40,- €
8 1 Jahr 1 Jahr 40,- €
0z 1 3 2 Jahren |5 Jahre 55,- €
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Ortszu- Uberlei- Betrag Betrag
EG Vergutungs- schlag tun h fi Tarifge- Tarifge-
g aus | nac ur . .
gruppe Stufe Stufe biet biet
1/2 West Ost
4 2 Jahren |4 Jahre, 70,- €
danach fiir | 20,- €
5 Jahre
7 2 Jahren |5 Jahre 55,- €
Kr. V 4 Jahre 0z 2 3 4 Jahren |7 Jahre 55,-€
7a
Kr. Va
5 4 Jahren |3 Jahre 70,- €
7 2 Jahren |dauerhaft |25,-€
8 2 Jahren |dauerhaft |20,-€
0z 1 5 2 Jahren |9 Jahre 45,- €
7 2 Jahren |5 Jahre 40,- €
Kr. V 5 Jahre 0z 2 3 4 Jahren |7 Jahre 45-€
7a
Kr. Va
4 2 Jahren |9 Jahre 100,- €
5 4 Jahren |3 Jahre 90,- €
7 2 Jahren |dauerhaft |25,-€
8 2 Jahren |dauerhaft |20,- €
0z 1 5 2 Jahren |9 Jahre 45,- €
7 2 Jahren |5 Jahre 40,- €
Kr. IV 2 Jahre 0z 2 3 2 Jahren |9 Jahre 50,- €
(Hebammen 1 (Alten- (Altenpfle-
Jahr, Altenpfle- pflegerin- | gerinnen
7a gerinnen 3 nen nach | fur 8
Jahre) 3 Jah- Jahre)
Kr. V 4 Jahre ren)
Kr. Va
5 2 Jahren |5 Jahre 55,- €
7 2 Jahren |dauerhaft |25,-€
8 2 Jahren |dauerhaft |20,- €
0z 1 4 4 Jahren |2 Jahre 20,- €
5 2 Jahren |9 Jahre 55,- €
6 4 Jahren |3 Jahre 10.- €
7 2 Jahren |5 Jahre 60,- €
Kr. IV 4 Jahre 0z 2 4 4 Jahren |dauerhaft |25,-€
7a
Kr. V
5 6 Jahren |dauerhaft |25,- €
6 4 Jahren |dauerhaft |35,-€
7 2 Jahren |dauerhaft |65,- €
8 2 Jahren |dauerhaft |[40,- €
0z 1 3 2 Jahren |3 Jahre 100,- €
6 2 Jahren |4 Jahre 40,- €
7 2 Jahren |4 Jahre 90,- €
Kr. lll 4 Jahre 0z 2 3 2 Jahren |2 Jahre. 20,- €
4a Kr. IV danach fiir | 60,- €
7 Jahre
4 4 Jahren |3 Jahre 40,- €
5 2 Jahren |5 Jahre 60,- €
7 2 Jahren |dauerhaft |25,-€
8 2 Jahren |dauerhaft |35,- €
0Z 1 5 2 Jahren |9 Jahre 55,- €
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Ortszu- Uberlei- Betrag Betrag
EG Vergutungs- schlag tun h fi Tarifge- Tarifge-
g aus | nac ur . .
gruppe Stufe Stufe biet biet
1/2 West Ost
7 2 Jahren |5 Jahre 40,- €
Kr. Il 2 Jahre 0z 2 3 2 Jahren |9 Jahre 40,- €
4a Kr. lll 4 Jahre
Kr. IV
4 4 Jahren |3 Jahre 40,- €
5 2 Jahren |5 Jahre 60,- €
7 2 Jahren |dauerhaft |25,-€
8 2 Jahren |dauerhaft |35,-€
0z 1 5 2 Jahren |9 Jahre 55,- €
7 2 Jahren |5 Jahre 40,- €
Kr. | 3 Jahre 0z 2 2 1 Jahr 10 Jahre |55,-€
38 ke )
7 4 Jahren |dauerhaft |15,- €
8 2 Jahren |dauerhaft |25,-€
0z 1 2 1 Jahr 3 Jahre 30,- €
4 2 Jahren |9 Jahre 35,-€
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Anlage 3

Zuordnung der Lohngruppen zu den Entgeltgruppen

Entgelt-

gruppe Lohngruppe

9a 9

8 7 mit Aufstieg nach 8 und 8a
7 mit Aufstieg nach 7a

7
6 mit Aufstieg nach 7und 7a
6 mit Aufstieg nach 6a

6
5 mit Aufstieg nach 6 und 6a
5 mit Aufstieg nach 5a

5
4 mit Aufstieg nach 5 und 5a
4 mit Aufstieg nach 4a

4
3 mit Aufstieg nach 4 und 4a
3 mit Aufstieg nach 3a

3
2 mit Aufstieg nach 3 und 3a
2 mit Aufstieg nach 2a

20
1 mit Aufstieg nach 2 und 2a

2 1 mit Aufstieg nach 1a
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Niederschriftserklarungen

Niederschriftserklarung zu § 2 Abs. 1:

"Werden Beschéftigte nach dem 1. Oktober 2005 in den TV6D Ubergeleitet, wird der
Stichtag ,30. September 2005“ durch das Datum des Tages vor der Uberleitung und,
soweit der 1. Oktober 2005 als Stichtag genannt ist, dieser durch das Datum des Tages
der Uberleitung ersetzt. 2Beginn- und Endzeitpunkt von Fristen im TVU-VKA verschieben
sich in diesen Fallen um den Zeitraum der spateren Uberleitung in den TVaD.

Niederschriftserklarung zur Protokollerklarung zu § 2 Abs. 1:

Landesbezirkliche Regelungen sind auch Regelungen, die vor der ver.di-Grindung im
Tarifrecht als bezirkliche Regelungen bezeichnet sind.

Niederschriftserklarung zu § 2:

'Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass der TV6D und dieser Tarifvertrag bei
tarifgebundenen Arbeitgebern das bisherige Tarifrecht auch dann ersetzen, wenn arbeits-
vertragliche Bezugnahmen nicht ausdrucklich den Fall der ersetzenden Regelung bein-
halten. 2Die Geltungsbereichsregelungen des TV-V, der TV-N und des TV-WW/NW blei-
ben hiervon unberuhrt.

Niederschriftserklarung zu § 4 Abs. 1:

Lehrkrafte, die ihre Lehrbefahigung nach dem Recht der DDR erworben haben und zur
Anerkennung als Lehrkrafte nach Abschnitt A der Lehrer-Richtlinien der VKA auf Grund
beamtenrechtlicher Regelungen unterschiedlich lange Bewahrungszeiten durchlaufen
mussten bzw. mussen, gehdren nicht zur Gruppe der Lehrkrafte nach Abschnitt B der
Lehrer-Richtlinien der VKA.

Niederschriftserklarung zu § 8 Abs. 2:

Die Neuberechnung des Vergleichsentgelts fuhrt nicht zu einem Wechsel der Entgelt-
gruppe.

Niederschriftserklarung zu § 8 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 Satz 2 sowie § 9 Abs. 2
bis 4:

Eine missbrauchliche Entziehung der Tatigkeit mit dem ausschlieRlichen Ziel, eine H6-
hergruppierung bzw. eine Besitzstandszulage zu verhindern, ist nicht zulassig.

Niederschriftserklarung zu § 10 Abs. 1 und 2:

Die Tarifvertragsparteien stellen klar, dass die vertretungsweise Ubertragung einer hé-
herwertigen Tatigkeit ein Unterfall der voribergehenden Ubertragung einer hoherwerti-
gen Tatigkeit ist. Gleiches gilt flir die Zulage nach § 2 der Anlage 3 zum BAT.

Niederschriftserklarung zu § 12:

'Die Tarifvertragsparteien sind sich angesichts der Fiille der denkbaren Fallgestaltungen
bewusst, dass die Festlegung der Strukturausgleiche je nach individueller Fallgestaltung
in Einzelfallen sowohl zu Uberproportional positiven Wirkungen als auch zu Harten fuhren
kann. 2Sie nehmen diese Verwerfungen im Interesse einer fiir eine Vielzahl von Fallge-
staltungen angestrebten Abmilderung von Exspektanzverlusten hin.

287



TVU-VKA

Niederschriftserklarungen zu § 18:

1. 'Abweichend von der Grundsatzregelung des TVOD Uber eine personliche Zulage
bei voriibergehender Ubertragung einer hdherwertigen Tatigkeit ist durch einen lan-
desbezirklichen Tarifvertrag im Rahmen eines Katalogs, der die hierfur in Frage
kommenden Tatigkeiten aufflihrt, zu bestimmen, dass die Voraussetzung fur die
Zahlung einer personlichen Zulage bereits erfullt ist, wenn die vorubergehende
Ubertragene Tatigkeit mindestens drei Arbeitstage angedauert hat und die/der Be-
schéftigte ab dem ersten Tag der Vertretung in Anspruch genommen ist. ?Die lan-
desbezirklichen Tarifvertrage sollen spatestens am 1. Juli 2007 in Kraft treten.

2. Die Niederschriftserklarung zu § 10 Abs. 1 und 2 gilt entsprechend.

Niederschriftserklarung zu § 23 Abs. 2:

'Die Hohe der aufgrund der weiter anzuwenden Tarifvertragen zustehenden Zulagen und
Zuschlage bemisst sich nach dem Betrag, der zu zahlen gewesen ware, wenn diese be-
reits am 30. September 2005 zugestanden hatten. 2Die Weitergeltung der genannten Ta-
rifvertrage lasst den Anspruch auf Zusatzurlaub nach § 27 TVAD unberihrt. 2Anstelle der
Zulagen nach § 8 Abs. 5 Satz 1 und Abs. 6 Satz 1 TVAD treten die nach den weiter
anzuwendenden Tarifvertragen zustehenden Zulagen und Zuschlage.

Niederschriftserklarung zu § 30 Abs. 2:

Der Tabellenwert von 5.625 Euro verandert sich zu demselben Zeitpunkt und in dersel-
ben Hohe wie der Tabellenwert der Stufe 6 der Entgeltgruppe 15 U gemal} § 19 Abs. 2.

Niederschriftserklarung zu § 30 Abs. 5:

Die Entscheidung, ob und in welcher Hohe Arbeitern, auf die die Tarifregelungen des
Tarifgebiets Ost Anwendung finden, eine Einmalzahlung erhalten, bleibt den Tarifver-
tragsparteien auf landesbezirklicher Ebene vorbehalten.

Niederschriftserklarung zu § 30:

Von den Tarifvertragsparteien auf der landesbezirklichen Ebene ist in Tarifverhandlungen
Uber Hilfestellungen einzutreten, wenn die Uberfiihrung der Beschéftigten in die VKA-
Entgelttabelle bei einzelnen Mitgliedern des KAV Berlin ab 1. Oktober 2010 zu finanziel-
len Problemen fuhrt.

Niederschriftserklarung zu § 32 Abs. 2:

Der Tabellenwert von 5.625 Euro verandert sich zu demselben Zeitpunkt und in dersel-
ben Hohe wie der Tabellenwert der Stufe 6 der Entgeltgruppe 15 U gemal § 19 Abs. 2.
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5.
Tarifvertrag zur Entgeltumwandlung
zum Zwecke des Leasings von Fahrradern

im kommunalen offentlichen Dienst
(TV-Fahrradleasing)

vom 25. Oktober 2020



Tarifvertrag zur Entgeltumwandlung zum Zwecke des Leasings von Fahrradern
im kommunalen offentlichen Dienst
(TV-Fahrradleasing)

Inhaltsgleich vereinbart zwischen der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbande
(VKA) sowie den Gewerkschaften ver.di — Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di)
und dbb beamtenbund und tarifunion.

Diese Fassung gibt den Stand vom 1. Marz 2021 wieder.

Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbande (VKA)
Leipziger Stralle 51

10117 Berlin

www.vka.de
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(1)

(1)

(2)

TV-Fahrradleasing

§ 1

Geltungsbereich

Dieser Tarifvertrag gilt fur Beschaftigte, die in einem ungekundigten Arbeitsver-
haltnis zu einem Arbeitgeber stehen, der Mitglied eines Mitgliedverbandes der
Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbande (VKA) ist, und unter den Gel-
tungsbereich des Tarifvertrages fur den 6ffentlichen Dienst (TVAD) oder des Ta-
rifvertrages Versorgungsbetriebe (TV-V) fallen.

Dieser Tarifvertrag gilt nicht fir

- Auszubildende, Schulerinnen und Schuler, Dual Studierende sowie Prakti-
kantinnen und Praktikanten,

- Geringfugig Beschaftigte,

- Beschaftigte in der Freistellungsphase des Altersteilzeitblockmodells.

§2

Grundsatze der Entgeltumwandlung zum Zwecke des Fahrradleasings

'Beschaftigte und Arbeitgeber kénnen einzelvertraglich vereinbaren, kiinftige
monatliche Entgeltbestandteile der Beschaftigten zum Zwecke des Leasings von
Fahrradern gemal § 63a StralRenverkehrs-Zulassungs-Ordnung sowie leasing-
fahigen Zubehors umzuwandeln. ?Bietet der Arbeitgeber die Mdglichkeit zum Ab-
schluss einer Vereinbarung gemaf Satz 1 an, so hat er dieses Angebot zur Ent-
geltumwandlung allen Beschaftigen zu unterbreiten, die unter den Geltungsbe-
reich dieses Tarifvertrags fallen. 3Werden Entgeltanspriiche der/des Beschaftig-
ten auf Basis einer Vereinbarung gemal Satz 1 umgewandelt, missen flr die
Dauer des Leasingvertrages des Arbeitgebers Entgeltbestandteile in Hohe der
jeweiligen Leasingrate verwendet werden.

'Fur die Zeit der Entgeltumwandlung gemaR Absatz 1 Uberlasst der Arbeitgeber
als Leasingnehmer der/dem Beschaftigten das Fahrrad zur dienstlichen und pri-
vaten Nutzung. 2Aus der Uberlassungsvereinbarung miissen sich die Regelun-
gen zum Uberlassungsgegenstand und dessen Nutzung, sowie die Rechte und
Pflichten der/des Beschaftigten ergeben.

§3

Nutzungsdauer

Die Beschaftigten sind an die Vereinbarungen gemal § 2 mindestens fur die Laufzeit
des Leasingvertrages, langstens jedoch fur die Dauer von 36 Monaten (Uberlassungs-
zeitraum) gebunden, sofern kein wichtiger Grund fir die vorzeitige Kliindigung besteht.
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§4

Ausgestaltung

Zusammen mit dem Fahrrad konnen etwaige Zusatzleistungen (z.B. Versiche-
rungen) des Leasinggebers und fest mit dem Fahrrad verbundenes Zubehdr ge-
least und Uberlassen werden.

'Aus dem Angebot des Leasinggebers kann die/der Beschaftigte ein Fahrrad
auswahlen, das einschlieBlich des leasingfahigen Zubehors den Wert in Hohe
von 7.000,00 Euro nicht Gberschreitet. 2MaRgeblich fiir den Preis des Fahrrads
ist die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers, Importeurs oder Grof3-
handlers einschliel3lich der Umsatzsteuer.

'Die Umwandlungsraten umfassen die Raten fir die Leistungen nach Absatz 1.
2Die Entgeltumwandlung beginnt mit der Entgeltzahlung im Monat der Uber-
nahme und endet mit dem Ablauf des auf den letzten Monat der vereinbarten
Laufzeit folgenden Monats.

Jeder/Jedem Beschaftigten kann jeweils nur ein Fahrrad Uberlassen werden.

Die gesetzlichen Mitbestimmungs- und Beteiligungsrechte der Betriebs- oder
Personalrate bleiben unberuhrt.

§5

Inkrafttreten

'Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Marz 2021 in Kraft. 2Er kann mit einer Frist von drei
Monaten zum Ende eines Kalenderjahres, frihestens zum 31. Dezember 2022, schrift-
lich gekindigt werden.

Niederschriftserklarung

Die Tarifvertragsparteien verpflichten sich, bis zum 31. Oktober 2022 die praktische
Umsetzung dieses Tarifvertrages zu bewerten und ggf. Gesprache zur Neubewertung
der Regelungen zu fuhren.
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und zur Bindung von Fachkraften
(Fachkrafte-RL)

Beschluss der Mitgliederversammlung der VKA
vom 10. November 2023



Fachkrafte-RL

Richtlinie der VKA zur Gewinnung und zur Bindung von Fachkraften
(Fachkrafte-RL)

Beschluss der Mitgliederversammlung der VKA
vom 10. November 2023

'Soweit es zur Deckung des Personalbedarfs oder zur Bindung von Fachkraften notwen-
dig ist, konnen Mitglieder der Mitgliedverbande der VKA bis zum 31. Dezember 2028 die
nachfolgenden Regelungen anwenden.

1 Fachkraftezulage

'Einzelnen Beschaftigten oder in Ausnahmefallen Gruppen von neu eingestellten
oder einzustellenden Beschaftigten in den Entgeltgruppen 9a bis 15 (Anlage A zum
TVOD) kénnen zusatzlich zu dem ihnen zustehenden Tabellenentgelt eine Fach-
kraftezulage von monatlich bis zu 1.500 Euro gewahrt werden, in den Entgeltgrup-
pen 7 und 8 in HOhe von monatlich bis zu 1.000 Euro, in den Entgeltgruppen 5 und
6 in Hohe von monatlich bis zu 500 Euro. 2Die Regelungen der § 15 Abs. 2 TV6D-
V, § 15 Abs. 2.1 TV6D-K und § 15 Abs. 2.1 TVAD-B sowie des § 22a Abs. 1 TV-V
gelten entsprechend. 3Teilzeitbeschaftigte erhalten die Fachkraftezulage geman
§ 24 Abs. 2 TVOD bzw. § 7 Abs. 3 TV-V anteilig. “Die Fachkraftezulage fliel3t in die
Bemessungsgrundlage fur die Entgeltfortzahlung gemaR § 21 TVAD bzw. § 6 Abs.
3 TV-V sowie fur die Jahressonderzahlung gemaf § 20 TV6D bzw. Sonderzahlung
nach § 16 TV-V ein. °Die Fachkraftezulage ist auf maximal zehn Jahre zu befristen;
sie kann jederzeit bei Vorliegen der Voraussetzungen (auch mehrfach) verlangert
werden. ®Kiinftige Entgelterhnéhungen kénnen auf die Fachkraftezulage angerech-
net werden. "Besteht die Notwendigkeit, Fachkrafte zu binden, kann eine Fachkraf-
tezulage entsprechend auch fur Bestandsbeschaftigte gewahrt werden.

2 Vorweggewahrung von Stufen

'Abweichend von § 16 Abs. 2 TVGAD bzw. § 5 Abs. 2 TV-V kbénnen in den Entgelt-
gruppen 5 bis 15 neu eingestellte Fachkrafte ohne Berufserfahrung auch der Stufe
2 oder 3 zugeordnet werden. Besteht die Notwendigkeit, Fachkrafte zu binden, gilt
dies entsprechend. 3In besonderen Fallen kann hierbei auch eine Zuordnung zur
Stufe 4 erfolgen. “§ 16 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 2a TVGOD, § 17 Abs. 4.1 Satz 1 TV6D-
K/TV6D-B sowie § 5 Abs. 2 Satz 3 TV-V bleiben unberiihrt. °Eine gegebenenfalls
gewahrte Fachkraftezulage wird von einer Vorweggewahrung von Stufen bzw. einer
Anrechnung von Zeiten bei der Stufenzuordnung nicht beruhrt.
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7.
Manteltarifvertrag
fur die Bodenabfertigungsdienste

an deutschen Verkehrsflughafen
(MTV BVD)

) vom 15. Februar 2024
(i. d. F. des Anderungstarifvertrages Nr. 1 vom 25. April 2025)
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Manteltarifvertrag fur die Bodenabfertigungsdienste
an deutschen Verkehrsflughafen (MTV BVD)

Die hier abgedruckte Fassung wurde zwischen der Vereinigung der kommunalen Ar-
beitgeberverbande (VKA), dem Arbeitgeberverband der Bodenabfertigungsdienstleister
im Luftverkehr (ABL) und der Gewerkschaft ver.di — Vereinte Dienstleistungsgewerk-
schaft (ver.di) vereinbart. Die mit dem dbb beamtenbund und tarifunion vereinbarte Fas-
sung weist lediglich redaktionelle Abweichungen auf.

Die Fassung gibt den Stand vom 25. April 2025 wieder.

Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbande (VKA)
Leipziger Stralle 51

10117 Berlin

www.vka.de


http://www.vka.de/
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§ 1

Geltungsbereich

Dieser Tarifvertrag gilt raumlich fir das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.

Er qgilt fachlich fur Betriebe und selbstandige Betriebsabteilungen, welche Uberwie-
gend einen oder mehrere der folgenden unter die Anlage 1 zur Bodenabfertigungs-
dienst-Verordnung (BADV) fallenden Bodenabfertigungsdienste an einem Flugplatz
ausuben, der im Jahr 2019 mindestens 2 Millionen Fluggaste oder 50.000 t Fracht
zu verzeichnen hatte oder eine dieser Grenzen ab dem Jahr 2023 erreicht.

FUr Betriebe und selbstandige Betriebsabteilungen an Flugplatzen, welche die Flug-
gastgrenzen bzw. die Frachtgrenzen im Jahr 2019 noch nicht erreicht hatten, jedoch
wahrend der Laufzeit dieses Tarifvertrages eine der Grenzen erreichen, tritt die Gel-
tung dieses Tarifvertrages 6 Monate nach Veroéffentlichung der Verkehrszahlen
durch das Bundesministerium flir Digitales und Verkehr bzw. durch andere allge-
mein anerkannte Institutionen, insbesondere durch den Flughafenverband ADV,
ein.

Von einer Uberwiegenden Erbringung von Bodenabfertigungsdiensten ist auszuge-
hen, sofern die Mehrheit der in dem Betrieb oder der selbstandigen Betriebsabtei-
lung Beschaftigten direkt oder indirekt zu Zwecken der Erbringung von Bodenabfer-
tigungsdiensten eingesetzt wird. Bei der Ermittlung der Mehrheit sind Teilzeitbe-
schaftigte entsprechend ihrem Beschaftigungsgrad zu bertcksichtigen. Werden ein-
zelne Beschaftigte direkt oder indirekt sowohl fur Bodenabfertigungsdienste als
auch zu anderen Zwecken eingesetzt, ist maflgeblich, ob die Arbeitszeit der Be-
schaftigten Uberwiegend zur Erbringung von Bodenverkehrsdienstleistungen aufge-
wandt wird. In Zweifelsfallen ist von einem Uberwiegenden Einsatz fur Bodenver-
kehrsdienste auszugehen, wenn mehr als die Halfte des in dem Betrieb oder der
selbstandigen Betriebsabteilung erwirtschafteten Umsatzes flir Bodenverkehrs-
dienste erzielt wird.

Als selbstandige Betriebsabteilung gilt auch eine Gesamtheit von Arbeithehmern
eines sonst nicht vom Geltungsbereich erfassten Betriebes oder einer Betriebsab-
teilung, die ganz oder teilweise gegebenenfalls auch aullerhalb ihrer stationaren
Betriebsstatte Uberwiegend Bodenabfertigungsdienste an einem Flughafen er-
bringt.

Betriebe und selbstandige Betriebsabteilungen von Fluggesellschaften und mit die-
sen verbundenen Unternehmen i.S.d. § 15 AktG, die Bodenabfertigungsdienste er-
bringen (nachfolgend: ,Selbstabfertiger”), sind vom fachlichen Geltungsbereich aus-
genommen, sofern dort Uberwiegend flur die jeweilige Fluggesellschaft oder i.S.d.
§ 15 AktG verbundene Fluggesellschaften Bodenabfertigungsdienste erbracht wer-
den (sog. Selbstabfertigung) und sofern der Selbstabfertiger an einen anderen Ta-
rifvertrag gebunden ist.
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(3) Der Tarifvertrag gilt personlich

a)

d)

fur alle Beschaftigten, die Abfertigungstatigkeiten nach § 1 Absatz 4 dieses
Tarifvertrages ausiben und in Unternehmen beschaftigt sind, welche als
Dienstleister im Sinne des § 2 Nr. 5 BADV tatig sind.

fur Beschaftigte, die im Rahmen von Konzernuberlassungen zwischen von Ab-
satz 2 umfassten Unternehmen Uberlassen werden.

fur Beschaftigte, die im Rahmen einer Personalgestellung dauerhaft Abferti-
gungstatigkeiten im Sinne des § 1 Abs. 4 MTV fur BVD-Tochtergesellschaften
von mehrheitlich in 6ffentlicher Hand befindlichen Flughafenbetreibern erbrin-
gen.

fur Beschaftigte, welche mit anderen als Abfertigungstatigkeiten nach § 1 Abs.
4 dieses Tarifvertrages betraut und die in Unternehmen oder einem Betrieb
oder einer Betriebsabteilung beschaftigt sind, welche Uberwiegend oder aus-
schlieBlich Bodenabfertigungsdienstleistungen erbringen.

fur die Auszubildenden aller Betriebe und Betriebsteile, welche unter Regelun-
gen dieses Tarifvertrags fallen. Auszubildende im Sinne dieses Tarifvertrags
sind Personen, die in einem anerkannten Ausbildungsberuf nach dem Berufs-
bildungsgesetz ausgebildet werden.

Der Tarifvertrag findet keine Anwendung auf Beschaftigte, die nach § 5 Abs. 2 oder
3 BetrVG nicht als Arbeitnehmer? in Sinne des BetrVG gelten.

(4) Unter diesen Tarifvertrag fallen folgende in der Anlage 1 zur Bodenabfertigungs-
dienstverordnung (BADV) aufgefuhrten Bodenabfertigungsdienste:

(a)

(b)

Die administrative Abfertigung am Boden:

- die Vertretung bei und die Verbindung zu den ortlichen Behdrden und
sonstigen Stellen, die im Auftrag des Nutzers getatigten Auslagen und die
Bereitstellung von Raumlichkeiten fur seine Vertreter,

- die Kontrolle der Verladung, der Nachrichten und der Telekommunikation,
- die Behandlung, Lagerung, Abfertigung und Verwaltung der Ladungen,

- alle sonstigen Uberwachungsdienste vor, wahrend und nach dem Flug so-
wie alle sonstigen vom Nutzer geforderten administrativen Dienste.

Die Fluggastabfertigung:

- die gesamte Fluggastbetreuung beim Abflug, bei der Ankunft, wahrend
des Transits oder bei Anschlussflugen,

- insbesondere die Kontrolle der Flugscheine und der Reiseunterlagen

- sowie die Registrierung des Gepacks und dessen Beforderung bis zu den
Sortieranlagen.

1 Personenbezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen.
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(c)

(d)

(e)

(f)

(9)
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Die Gepackabfertigung:

Behandlung des Gepacks im Sortierraum, die Sortierung des Gepacks,
seine Vorbereitung fur den Abflug,

das Be- und Entladen der Fahrzeuge und Anlagen, mit denen das Gepack
zwischen Flugzeug und Sortierraum beférdert wird,

sowie die Gepackbeforderung zwischen Sortierraum und Ausgaberaum.

In der Fracht- und Postabfertigung

fur den Transport von Fracht und Post zwischen dem Flugzeug und einem
Gebaude oder Lagerplatz auf dem Flughafengelande bei der Ankunft,
beim Abflug oder im Transit.

Die Vorfelddienste:

das Lotsen des Flugzeuges bei der Ankunft und beim Abflug, sofern diese
Dienste nicht vom Flugverkehrskontrolldienst oder einer Zentralen Vorfeld-
kontrolle erbracht werden,

die Unterstltzung beim Parken des Flugzeugs und die Bereitstellung der
entsprechenden Mittel,

die Kommunikation zwischen dem Flugzeug und dem Dienstleister, der
die vorfeldseitigen Dienste erbringt,

das Be- und Entladen des Flugzeugs einschlie3lich der Bereitstellung und
den Einsatz der erforderlichen Mittel sowie die Beférderung der Besatzung
und der Fluggaste zwischen Flugzeug und Abfertigungsgebaude sowie die
Beforderung des Gepacks zwischen Flugzeug und Abfertigungsgebaude,

die Unterstitzung beim Anlassen der Triebwerke und die Bereitstellung
der entsprechenden Mittel,

das Bewegen des Flugzeuges beim Abflug und bei der Ankunft, die Be-
reitstellung und den Einsatz der erforderlichen Mittel,

Der Flugzeugservice:

der Toiletten- und Wasserservice,

die Kihlung und Beheizung der Kabine, die Beseitigung von Schnee und
Eis vom Flugzeug, das Enteisen des Flugzeugs,

die Ausstattung der Kabine mit Bordausrustung und deren Lagerung.

Die Flugbetriebs- und Besatzungsdienste:

die Vorbereitung des Fluges am Abflugplatz oder anderenorts,

die Hilfe wahrend des Fluges, unte_lj anderem bei einer wahrend des Flu-
ges gegebenenfalls erforderlichen Anderung des Flugablaufs,

die Dienste nach dem Flug,
allgemeine Hilfsdienste fur die Besatzung.
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(h) Die Transportdienste am Boden:

- die Organisation und Abwicklung der Beforderung von Fluggasten, Besat-
zung, Gepack, Fracht und Post zwischen verschiedenen Abfertigungsge-
bauden eines Flugplatzes, nicht jedoch Beforderungen zwischen dem
Flugzeug und einem anderen Ort auf dem Gelande des gleichen Flugplat-
zes,

- alle speziellen, vom Nutzer verlangten Beférderungsdienste.
§2

Arbeitsvertrag, Nebenabreden, Probezeit, Ausbildungsvertrag
Bei der Einstellung ist ein schriftlicher Arbeitsvertrag abzuschlief3en, in dem die Art
und der Ort der Tatigkeit, die Entgeltgruppe und Stufe sowie eventuelle besondere
Vereinbarungen enthalten sind. Den Beschaftigten ist eine Ausfertigung auszuhan-
digen.
Nebenabreden bedurfen der Schriftform.

Die ersten sechs Monate des Arbeitsverhaltnisses gelten als Probezeit.

Bei befristeten Arbeitsverhaltnissen ist die Probezeit abhangig von der Befristungs-
dauer:

bis zwei Monate Befristungsdauer eine Woche
bis vier Monate Befristungsdauer zwei Wochen
bis sechs Monate Befristungsdauer drei Wochen
bis zwoIf Monate Befristungsdauer ein Monat
bis 24 Monate Befristungsdauer zwei Monate
daruber hinaus vier Monate.

Bei krankheitsbedingter Arbeitsunfahigkeit wahrend der Probezeit fur einen Zeit-
raum von insgesamt mindestens einem Monat kann die Probezeit um die Zeit der
Arbeitsunfahigkeit verlangert werden. Mehrere Arbeitsunfahigkeitszeiten sind zu-
sammenzurechnen. Die Entscheidung obliegt dem Arbeitgeber und ist den Beschaf-
tigten schriftlich mitzuteilen.

Auf die Probezeit werden die Zeiten eines oder mehrerer vorangegangener befris-
teter Arbeitsverhaltnisse aus den letzten 12 Monaten zum selben Arbeitgeber an-
gerechnet. Entsprechendes gilt fur die Zeiten vorangegangener Tatigkeit als Leih-
arbeitnehmer bei dem Arbeitgeber. Bei der Ubernahme von Auszubildenden im An-
schluss an das Ausbildungsverhaltnis im ausgebildeten Beruf entfallt die Probezeit.
Bei einer Ubernahme in einer anderen Tétigkeit kann die Probezeit verkirzt oder
auf sie verzichtet werden.
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Vor Beginn der Ausbildung ist ein Ausbildungsvertrag abzuschlieRen. In diesem ist
auf die gesetzlichen Pflichten der Vertragspartner zu verweisen. Die Probezeit fur
Auszubildende betragt drei Monate. Den Auszubildenden ist eine Ausfertigung des
Ausbildungsvertrags auszuhandigen; ebenfalls ist dieser Tarifvertrag in der gultigen
Fassung zur Verfugung zu stellen.

§3
Allgemeine Arbeitsbedingungen, Nebentatigkeiten

Die Beschaftigten haben die ihnen Ubertragenen Aufgaben gewissenhaft und ord-
nungsgemal auszufuhren. Sie sind verpflichtet, im Rahmen der Gesetze und des
Arbeitsvertrages den Anordnungen des Arbeitgebers nachzukommen.

Die Beschaftigten haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollstandigen Personalakten.
Sie kdnnen das Recht auf Einsicht auch durch eine hierzu schriftlich bevollmachtigte
Person ausuben lassen. Sie kdonnen Auszlge oder Kopien aus ihren Personalakten
erhalten.

Die Beschaftigten missen Uber Beschwerden und Behauptungen tatsachlicher Art,
die fur sie ungunstig sind oder nachteilig werden konnen, vor Aufnahme in die Per-
sonalakte gehort werden. Ihre AulRerung ist zu der Personalakte zu nehmen.

Die Schadenshaftung der Beschaftigten ist bei dienstlich oder betrieblich veranlass-
ten Tatigkeiten auf Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit beschrankt.

Die Beschaftigten haben tUber Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch ge-
setzliche Vorschriften vorgesehen oder vom Arbeitgeber angeordnet ist, Verschwie-
genheit zu wahren; dies gilt auch fur einen angemessenen Zeitraum tber die Been-
digung des Arbeitsverhaltnisses hinaus.

Die Beschaftigten durfen von Dritten Belohnungen, Geschenke, Provisionen oder
sonstige Vergunstigungen von nicht nur geringem Wert in Bezug auf ihre Tatigkeit
nicht annehmen. Ausnahmen sind nur mit Zustimmung des Arbeitgebers maglich.
Werden den Beschaftigten derartige Verglnstigungen angeboten, haben sie dies
dem Arbeitgeber unverzuglich mitzuteilen.

Nebentatigkeiten gegen Entgelt haben die Beschaftigten ihrem Arbeitgeber recht-
zeitig vorher schriftlich anzuzeigen. Der Arbeitgeber kann die Nebentatigkeit unter-
sagen oder mit Auflagen versehen, wenn die Nebentatigkeit geeignet ist, die Erfll-
lung der arbeitsvertraglichen Pflichten der Beschaftigten oder berechtigte Interes-
sen des Arbeitgebers zu beeintrachtigen.

Die Regelungen dieses Tarifvertrages gelten auch fiur Auszubildende. Sofern durch
besondere Arbeitszeiten oder durch die Ausbildung gesonderte Bedingungen ent-
stehen, ist jeweils eine den Regelungen des Tarifvertrages sinngemaf am nachsten
kommende Losung zu finden.

FiUr Reisen zur Teilnahme an Ausbildungsmalinahmen, die nicht am standigen Aus-

bildungsort stattfinden, werden die notwendigen entstandenen Fahrtkosten in Hohe
eines Flugtickets Economy oder einer Bahnfahrkarte zweiter Klasse Ubernommen
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oder ein Zuschuss zu den entstehenden Kfz-Kosten in Hohe der steuerlichen Er-
stattungsbetrage gemal® Einkommensteuergesetz bezogen auf die kirzeste Stra-
Renentfernung hin und zurick fur die Anreise und fur die Abreise vom Ort der Aus-
bildung gewahrt. Die nachgewiesenen notwendigen Kosten fur eine Unterkunft am
auswartigen Ort einer AusbildungsmalRnahme werden, sofern nicht eine unentgelt-
liche Unterkunft vom Arbeitgeber zur Verfugung steht, erstattet. Fur einen eventuell
entstehenden Mehraufwand fur Verpflegungskosten ist ein Ausgleich in Hohe der
steuerlichen Erstattungsbetrage gemal Einkommensteuergesetz durch den Arbeit-
geber zu gewahren. Fur Erstattungsmalinahmen nach dieser Regelung ist ein ent-
sprechender Antrag vorab an den Arbeitgeber zu stellen.

§4

Befristete Arbeitsvertrage

Die Tarifvertragsparteien haben das gemeinsame Ziel, die branchenspezifische Qualifi-
kation der Beschaftigten zu entwickeln und dauerhaft zu sichern. Dazu ist es erforderlich,
dass grundsatzlich unbefristete Beschaftigungsverhaltnisse geschaffen werden.

Befristete Beschaftigung zur Verminderung von Belastungsspitzen durch saisonale Flug-
plane etc. kdnnen, sofern nicht anders mdglich, durch Saisonkrafte im Rahmen der be-
trieblichen Erfordernisse, gesetzlichen Regelungen und den Bedingungen dieses Tarif-
vertrags abgedeckt werden; als Saisonkrafte werden Arbeitsverhaltnisse von bis zu 8
Monaten Dauer gesehen, die zur Abdeckung des Winterdienstes oder der Abdeckung
von Arbeitsspitzen im Sommer eingesetzt werden.

Beschaftigte mit einem befristeten Arbeitsvertrag sind bei der Besetzung von Dauerar-
beitsplatzen bevorzugt zu berucksichtigen, wenn die sachlichen und personlichen Vo-
raussetzungen erfullt sind.

§5

Dienst- und Arbeitsschutzkleidung

Dienst- und Arbeitsschutzkleidung ist vom Arbeitgeber den Beschaftigten in ausreichen-
der Anzahl neuwertig und in individuell passender Grofe zur Verfigung zu stellen, sofern
einheitliche Dienst- oder Arbeitsschutzkleidung vorgeschrieben wird. ,Neuwertig“ ist eine
Bezeichnung fir Ware, die zwar nicht neu ist, deren Zustand aber ,wie neu“ ist. Es han-
delt sich um Ware aus Vorbesitz, die allerdings gut gepflegt wurde und bei der man kei-
nen oder nur sehr geringfligige Unterschiede zum tatsachlich neuen Produkt bemerkt.

Jede Art von Unterwasche, Socken, T-Shirts, Oberhemden, Blusen und Schuhen ist neu
bzw. in ungetragenem Zustand auszugeben.

Der Arbeitgeber tragt die Kosten der bedarfsgerechten Reinigung und Instandhaltung der
zur Verfigung gestellten Dienst- und Arbeitsschutzkleidung. Ausgenommen hiervon sind
der Dienstkleidung zuzuordnende Waschestucke, die nach Pflegeanleitung im Rahmen
der haushaltsublichen Wasche zuhause zu waschen sind.

Beschaftigte konnen die Dienstkleidung auch fir den Weg zur Arbeit und nach Hause
tragen.
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§6
RegelmaRige Arbeitszeit

Die regelmafige Arbeitszeit betragt ausschlief3lich der Pausen durchschnittlich 37,5
Stunden wochentlich.

Die regelmallige wochentliche Arbeitszeit soll im Rahmen der Dienstplanung im
Durchschnitt eines Zeitraums von 12 Monaten erreicht werden. Sofern durch die
Betriebsparteien kein anderer Termin vereinbart wird, gilt als Stichtag fur die Fest-
stellung der Erreichung der regelmafigen wochentlichen Arbeitszeit der 31. Marz.

Die Zeit des An- und Ablegens der vorgeschriebenen Arbeitsschutz- oder beson-
ders auffalligen Dienstkleidung sowie die Wegezeit vom Ort der Arbeitszeiterfas-
sung zum Umkleideraum und zur Arbeitsstelle und zurtick gilt als vergutungspflich-
tige Arbeitszeit.

Als Ausgleich fiir die héhere Arbeitsbelastung im Falle einer deutlichen Uberschrei-
tung der tariflichen durchschnittlichen wéchentlichen Arbeitszeit von 37,5 Stunden
bzw. der vereinbarten wdchentlichen Arbeitszeit in einer Dienstplanplanperiode wird
ein Dienstplanstrukturausgleich gezahlt. Der Dienstplanstrukturausgleich steht zu,
wenn in der jeweiligen Dienstplanperiode, im jeweiligen Kalendermonat mehr als
180 Stunden je Monat (Schwellenwert) Arbeitszeit geplant werden; wenn die Dienst-
planperiode kirzer als ein Monat ist, liegt dieser Schwellenwert bei durchschnittlich
41 Stunden je Woche. Fur Teilzeitbeschaftigte gelten die Schwellenwerte anteilig.
Bei Uberschreitung des Schwellenwertes wird fir die Gber den Schwellenwert hin-
ausgehenden Stunden ein Zuschlag von 25 Prozent gezahlt. Der Zuschlag wird in
dem auf die Entstehung des Anspruchs folgenden Kalendermonat fallig. Auf Be-
schaftigte, die Arbeit auf Abruf im Sinne des Teilzeit- und Befristungsgesetzes ver-
einbart haben, finden die Vorschriften dieses Absatzes keine Anwendung.

Protokollerkldrung zu Absatz 4 Satz 3:

Die Schwellenwerte fiir Teilzeitbeschéftigte berechnen sich nach der Formel 41
Stunden x vereinbarte wochentliche Arbeitszeit: 37,5 bzw. 180 Stunden x verein-
barte wichentliche Arbeitszeit: 37,5; das Ergebnis ist kaufméannisch auf eine Stelle
nach dem Komma zu runden.

Alle Beschaftigten haben ab einer taglichen Arbeitszeit von sechs Stunden An-
spruch auf eine unbezahlte Pause von 30 Minuten, ab einer taglichen Arbeitszeit
von neun Stunden von 45 Minuten.

Bei auRergewdhnlichen und nicht vorhersehbaren Ereignissen (z.B. Unwetter, Sys-
temausfall) kann auf der Grundlage einer Betriebsvereinbarung im Rahmen des § 7
Abs. 1 und 2 und des § 12 ArbZG von den Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes
abgewichen werden.

Die oben genannten Arbeitszeiten gelten sinngemal auch unter Beachtung der spe-
ziellen Regelungen beim Besuch von Berufsschulen oder Internaten auch fur Aus-
zubildende. Fur Auszubildende unter 18 Jahren ist das Jugendarbeitsschutzgesetz
zu berlcksichtigen, danach durfen Jugendliche nicht mehr als 8 Stunden taglich und
nicht mehr als 40 Stunden woéchentlich beschaftigt werden. Wenn an einzelnen
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Werktagen die Arbeitszeit auf weniger als 8 Stunden verkirzt ist, kbnnen Jugendli-
che an den ubrigen Werktagen derselben Woche achteinhalb Stunden beschaftigt
werden, sofern die 40 Stunden in der Woche nicht Uberschritten werden.

§7

Grundsatze der Arbeitszeitgestaltung

Die Erbringung von Bodenverkehrsdienstleistungen erfordert je nach Flugplan auch
Sonntags-, Feiertags-, Nacht- und Schichtarbeit. Aus den Schwankungen des Ver-
kehrsaufkommens folgt, dass die Anzahl der Arbeitstage pro Woche sowie die
Schichtanfangszeiten und die Schichtlangen ggfs. unterschiedlich festgelegt wer-
den.

Die Beschaftigten sind im Rahmen begriindeter betrieblicher Notwendigkeiten zur
Leistung von Sonntags-, Feiertags-, Nacht- und Schichtarbeit sowie in den Berei-
chen der IT, der Technik und des Winterdienstes einschliel3lich Flugzeugenteisung
zu Rufbereitschaft verpflichtet.

Bei Dienstreisen gelten die Zeit der Tatigkeit am auswartigen Arbeitsort und die er-
forderlichen Reisezeiten als vergutungspflichtige Arbeitszeit.

Bei der Dienstplangestaltung sollen fur alle Beschaftigten mindestens 17 arbeits-
freie Sonntage jahrlich eingeplant werden.

Fir je funf Arbeitstage ist dienstplanmafig mindestens ein arbeitsfreier Tag vorzu-
sehen. Als arbeitsfreier Tag gilt in der Regel eine arbeitsfreie Zeit von 34 Stunden.
Werden zwei zusammenhangende arbeitsfreie Tage gewahrt, gilt in der Regel eine
arbeitsfreie Zeit von 58 Stunden, die in Ausnahmefallen auf 54 Stunden verringert
werden kann, als zwei arbeitsfreie Tage. Fir weitere arbeitsfreie Tage erhéhen sich
die Zeiten um jeweils 24 Stunden fur einen Tag.

Bei einem durch den Abruf aus der Rufbereitschaft geleisteten Dienst kann sich der
Beginn der folgenden Dienstschicht aufgrund gesetzlicher oder tariflicher Vorschrif-
ten verschieben (z.B. Einhaltung gesetzlicher Ruhezeiten nach § 5 ArbZG). In sol-
cher Situation sind die Infolge gesetzlicher Ruhezeit ausgefallene Stunden dennoch
als Arbeitszeit zu bewerten. Von der Moglichkeit nach § 7 Abs. 1 Nr. 3 ArbZG kann
Gebrauch gemacht werden.

§8

Qualifizierung

Die Tarifvertragsparteien stimmen darin Uberein, dass die Entwicklung der Boden-
verkehrsdienste in den letzten Jahren deutlich gemacht hat, dass es im Interesse
der Beschaftigten und der Unternehmen ist, ein hohes Qualifikationsniveau in den
Bodenverkehrsdiensten vorzuhalten, das mindestens den Anforderungen der BADV
entspricht.
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Die Erbringer von Bodenabfertigungsleistungen haben sicherzustellen, dass eine
fur die Ausubung ihrer Tatigkeit ausreichende Beherrschung der deutschen Spra-
che bei den betreffenden Beschaftigten gegeben ist (Anlage 3 zu § 8 BADV Kapitel
2 Absch. B, Abs. 3).

Zusatzlich sollen Beschaftigte die Moglichkeit zur Verbesserung ihrer tatigkeitsbe-
zogenen deutschen Sprachkenntnisse erhalten und der Arbeitgeber soll dies in aus-
reichendem Umfang durch Freistellung von der Arbeit fur entsprechende Kurse un-
terstutzen.

Neben dieser Sprachqualifikation gelten als zu unterstitzende Qualifizierungsmal3-
nahmen:

a) die Teilnahme an MalRnahmen zur Fortentwicklung der fachlichen, techni-
schen und physischen Kompetenzen zur Erledigung der Ubertragenen Tatig-
keiten (Erhaltungsqualifizierung)

b) der Erwerb zusatzlicher Qualifikationen fur die zeitgemalRe Erledigung der
ubertragenen Tatigkeiten (Fort- und Weiterbildung)

c) die Qualifizierung zur Arbeitsplatzsicherung, falls notig (Qualifizierung fur eine
andere Tatigkeit; Umschulung) und

d) die Einarbeitung bei oder nach langerer Abwesenheit (Wiedereinstiegsqualifi-
zierung)

Die Teilnahme an einer Qualifizierungsmaflnahme wird dokumentiert und den Be-
schaftigten schriftlich bestatigt, entsprechende Unterlagen werden ebenfalls in der
Personalakte hinterlegt.

Die Beschaftigten haben auf eigenen Wunsch jahrlich einen Anspruch auf ein re-
gelmaliges Gesprach mit der jeweiligen Fuhrungskraft, in dem festgestellt wird, ob
und welcher Qualifikationsbedarf besteht. Wenn vom Arbeitgeber oder seinem Ver-
treter ein entsprechendes Gesprach gewunscht wird, findet es ebenfalls statt.

Die Kosten der QualifizierungsmafRnahmen gemal} der Abs. 1 bis 3 — einschlief3lich
der Reisekosten — werden, soweit sie nicht von Dritten Ubernommen werden, vom
Arbeitgeber getragen. Die Zeiten dieser Qualifizierungsmallnahmen gemaf der
Abs. 1 bis 3 gelten als Arbeitszeit. Sofern gesetzliche Forderungsmaoglichkeiten flr
Qualifizierungsmaflnahmen bestehen, kdnnen diese genutzt werden.

Bei QualifikationsmalRnahmen, die auch privaten Bildungszielen zugutekommen
(z.B. Fuhrerschein, Fremdsprachen, EDV-/IT-Qualifikation), kann ein Eigenbetrag
geregelt werden, der den Grundsatzen einer fairen Kostenteilung unter Berucksich-
tigung des betrieblichen und individuellen Nutzens entspricht. Der Eigenbetrag der
Beschaftigten kann in Geld und/oder Zeit erfolgen.
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§9

Berechnung und Auszahlung des Entgeltes

Beschaftigte haben fur die geleistete Arbeit Anspruch auf Entgelt. Das Entgelt be-
steht aus den folgenden Bestandteilen:

o Tabellenentgelt nach §§ 4 und 5 Entgelttarifvertrag,

o Zulagen nach § 7 Entgelttarifvertrag,

o Besitzstandszulagen nach §§ 4 und 5 Uberleitungstarifvertrag,
o Zuschlage nach § 15 und

o Jahressonderzahlung nach § 14.

Die Zahlung des Tabellenentgelts erfolgt grundsatzlich unabhangig von dem tat-
sachlichen Umfang der im konkreten Monat zu leistenden Arbeitsstunden als ver-
stetigtes Monatstabellenentgelt. Dieses ergibt sich aus der Multiplikation des jewei-
ligen Stundenentgelts mit der jeweils individuell geltenden regelmafigen wdchentli-
chen Arbeitszeit und dem Faktor 4,348.

Das verstetigte Tabellenentgelt wird grundsatzlich fur den kompletten Monat ge-
zahlt; wenn der Entgeltanspruch nicht fir den ganzen Monat besteht, ist das mo-
natliche Tabellenentgelt entsprechend zu kurzen.

Das verstetigte Tabellenentgelt und die standigen Zulagen werden monatlich zum
Monatsende gezahlt. Zeitzuschlage werden bis zum Ende des Folgemonats der
Entstehung gezahlt.

Die Zahlung erfolgt auf ein von den Beschaftigten anzugebendes Konto innerhalb
eines Mitgliedsstaates der EU.

Die Beschaftigten erhalten monatliche Nachweise der geleisteten Arbeitsstunden
und eine monatliche Entgeltabrechnung. Beschaftigten muss ermoglicht werden, im
Betrieb Zugang zu den Zeithachweisen und Entgeltabrechnung zu erhalten. Beides
kann auf elektronische Weise oder in Papierform erfolgen.

§ 10
Verguitung im Fall von Arbeitsunfahigkeit, Urlaub und Freistellung

Als Vergutung wahrend Zeiten des Urlaubs, der Entgeltfortzahlung bei Arbeitsunfa-
higkeit und bezahlter Freistellung von der Arbeitsleistung wird neben den monatlich
gleichbleibenden Entgeltbestandteilen der Durchschnitt der Zuschlage gemal § 15
der letzten vollen 12 Kalendermonaten gezahlt.

Bei Anderungen der individuellen Arbeitszeit werden die nach der Arbeitszeitande-
rung liegenden vollen Kalendermonate als Berechnungszeitraum zugrunde gelegt.
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Liegt zwischen der Begriindung des Arbeitsverhaltnisses oder der Anderung der
individuellen Arbeitszeit und dem maldgeblichen Ereignis fur die Entgeltfortzahlung
kein voller Kalendermonat, ist der Durchschnitt anhand der konkreten individuellen
Daten zu ermitteln.

Hat wahrend des Zeitraumes von 12 Monaten eine Tariferh6hung stattgefunden, so
ist der Durchschnitt so zu berechnen, als sei die Tariferhdhung bereits zum Beginn
des Zeitraums von 12 Monaten eingetreten.

Hat ein Dritter die Arbeitsunfahigkeit durch eine zum Schadensersatz verpflichtende
Handlung herbeigefuhrt, geht der Anspruch der Beschaftigten auf Schadensersatz
wegen des Verdienstausfalls insoweit auf den Arbeitgeber Uber, als dieser den Be-
schaftigten Entgeltfortzahlung oder sonstige Bezuige gewahrt und vom Arbeitgeber
zu tragende Beitrage zur Sozialversicherung sowie Beitrage zur betrieblichen Al-
tersversorgung abgefuhrt hat.

Die Beschaftigten sind verpflichtet, die zur Geltendmachung des Schadensersatz-
anspruchs erforderlichen Angaben unverziglich zu machen und sich in angemes-
sener Weise an der Aufklarung des Sachverhalts zu beteiligen.

§ 11

Krankengeldzuschuss

Werden Beschaftigte arbeitsunfahig, ohne dass sie ein vorsatzliches oder grob fahr-
lassiges Verschulden trifft, erhalten sie nach dem Zeitraum der Entgeltfortzahlung
(§ 10) fur die Zeit, fur die ihnen Krankengeld oder entsprechende gesetzliche Leis-
tungen gezahlt werden, einen Krankengeldzuschuss in Hohe des Unterschiedsbe-
trags zwischen den tatsachlichen Barleistungen des Sozialleistungstragers und
dem Nettoentgelt. Nettoentgelt ist das um die gesetzlichen Abztge verminderte Ent-
gelt im Sinne des § 10; bei freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versi-
cherten Beschaftigten ist dabei deren Gesamtkranken- und Pflegeversicherungs-
beitrag abzuglich Arbeitgeberzuschuss zu berucksichtigen. Fur Beschaftigte, die
nicht der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung unterliegen
und bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen versichert sind, ist bei
der Berechnung des Krankengeldzuschusses der Krankengeldhochstsatz, der
ihnen bei Pflichtversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung zustinde,
zugrunde zu legen. Bei Teilzeitbeschaftigten ist das nach Satz 3 bestimmte fiktive
Krankengeld zeitanteilig umzurechnen.

Der Krankengeldzuschuss wird bis zum Ende der 26. Woche seit dem Beginn der
Arbeitsunfahigkeit infolge derselben Krankheit gezahlt.

Krankengeldzuschuss wird nicht Uber das Ende des Arbeitsverhaltnisses gezahlt.
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§12
Sterbegeld

(1) Beim Tod von Beschaftigten, deren Arbeitsverhaltnis nicht geruht und mindestens
6 Monate bestanden hat, wird Uberlebenden Ehepartnern oder Lebenspartnern im
Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder den Kindern ein Sterbegeld gewahrt.
Als Sterbegeld wird fur die restlichen Tage des Sterbemonats und — in einer
Summe — fur drei weitere Monate das laufende Entgelt der Verstorbenen gezahilt.
Die Zahlung des Sterbegeldes an einen der Berechtigten bringt den Anspruch der
Ubrigen gegenliber dem Arbeitgeber zum Erléschen; die Zahlung auf das Gehalts-
konto hat befreiende Wirkung.

(2) Im Fall eines todlichen Arbeitsunfalles besteht der Anspruch unabhangig von der
Dauer des Arbeitsverhaltnisses.

§13
Jubilaumsgeld

Die Beschaftigten erhalten ein Jubildaumsgeld bei Vollendung einer Beschaftigungs-
zeit (§ 27 Abs. 5)

von 10 Jahren in Hohe von 500 Euro,

von 25 Jahren in Hohe von 1.000 Euro und

von 40 Jahren in Hohe von 2.000 Euro.

§ 14
Jahressonderzahlung

(1) Beschaftigte, die am 1. November im Arbeitsverhaltnis stehen, haben Anspruch auf
eine Jahressonderzahlung.

(2) Die Jahressonderzahlung betragt bei Vollzeitarbeit 800 Euro. In den Fallen, in de-
nen im Kalenderjahr der Geburt des Kindes eine elterngeldunschadliche Teilzeitbe-
schaftigung ausgeulbt wird, bemisst sich die Jahressonderzahlung nach dem Be-
schaftigungsumfang am Tag vor dem Beginn der Elternzeit.

Die Jahressonderzahlung fur Auszubildende betragt 600 Euro.

(3) Der Anspruch nach Absatz 1 und 2 vermindert sich um ein Zwolftel fur jeden Kalen-
dermonat, in dem die/der Beschaftigte keinen Anspruch auf Entgelt oder Fortzah-
lung des Entgelts nach § 10 hat. Die Verminderung unterbleibt fir Kalendermonate,

1. fir die die/der Beschaftigte kein Entgelt erhalten hat wegen

a) Ableistung eines Bundesfreiwilligendienstes oder auslandischer Wehr-
pflicht,

b) Beschaftigungsverboten nach § 3 Abs.1 und 2 MuSchG,
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c) Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und El-
ternzeitgesetz bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem das Kind ge-
boren ist, wenn am Tag vor Antritt der Elternzeit Entgeltanspruch be-
standen hat;

2. in denen der/dem Beschaftigten Krankengeldzuschuss gezahlt wurde oder
nur wegen der Hohe des zustehenden Krankengelds ein Krankengeldzu-
schuss nicht gezahlt worden ist.

Die Jahressonderzahlung wird mit dem Entgelt fir November ausgezahlt. Ein Teil-
betrag der Jahressonderzahlung kann im Einvernehmen mit dem Anspruchsberech-
tigten zu einem friheren Zeitpunkt ausgezahlt werden.

Die Beschaftigten erhalten die Jahressonderzahlung auch dann, wenn das Arbeits-
verhaltnis wegen Rentenbezugs vor dem 1. November endet. In diesem Falle treten
an die Stelle des Bemessungszeitraums gemal Absatz 3 die letzten Kalendermo-
nate vor Beendigung des Arbeitsverhaltnisses.

§15
Feiertags-, Sonntags-, Nachtarbeit,
Uberstunden sowie Rufbereitschaft

Die Beschaftigten erhalten neben dem Entgelt fur die tatsachliche Arbeitsleistung
Zeitzuschlage. Fur Uberstunden (§ 27 Abs. 1), Feiertagsarbeit, Sonntagsarbeit und
fur Nachtarbeit (§ 27 Abs. 2) werden finanzielle Zuschlage je geleisteter Arbeits-
stunde gewahrt.

Der Zuschlag auf das jeweilige Stundenentgelt betragt

a) fur Uberstundenarbeit 25%,

b) flr Nachtarbeit in der Zeitspanne zwischen 21 Uhr und 6 Uhr 25%;
wenn die Arbeit vor 00:00 Uhr aufgenommen wurde betragt der
Nachtzuschlag abweichend davon in der Zeitspanne von 00:00 Uhr bis 04:00
Uhr 40%,

c) fur Sonntagsarbeit 50%,

d) fir Feiertagsarbeit 100%,

e) fur Arbeit am 24. Dezember ab 14:00 Uhr 100%,
f)  fuar Arbeit am 31. Dezember ab 14:00 Uhr 100%,

des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der jeweiligen
Entgeltgruppe und individuellen Stufe.

Beim Zusammentreffen von Zeitzuschlagen nach Satz 2 Buchstaben c bis f wird
nur der jeweils hohere Zeitzuschlag gezahlt.
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Fir die Dauer der Rufbereitschaft wird eine Pauschale in Héhe von pro Stunde 15%
des individuellen Stundenentgeltes gemall Entgelttarifvertrag gewahrt. Naheres
wird in einer Betriebsvereinbarung oder einer betrieblichen Regelung geregelt.
Die nach Abruf aus der Rufbereitschaft geleistete Arbeit an der Arbeitsstelle wird
als Arbeitszeit vergutet; fur diese Zeiten entfallt die Rufbereitschaftspauschale.

Die vorstehenden Regelungen gelten flir Auszubildende entsprechend, dabei ist
Berechnungsbasis zur Ermittlung der jeweiligen Zuschlagshohe fur Auszubildende
bis zum 31. Marz 2025 ein Betrag von 10 Euro je Stunde, ab dem 1. April 2025 von
10,46 Euro je Stunde und ab dem 1. Mai 2026 von 10,92 Euro je Stunde. Ab April
2027 sind die Stundenbetrage entsprechend der Entgeltsteigerungen in diesem Ta-
rifgebiet zu erhéhen.

§ 16
Erholungsurlaub

Die Beschaftigten haben in jedem Kalenderjahr Anspruch auf Erholungsurlaub unter
Fortzahlung des Entgelts (§ 10). Bei Verteilung der wochentlichen Arbeitszeit auf
funf Tage in der Kalenderwoche betragt der Urlaubsanspruch in jedem Kalenderjahr
bei einer Beschaftigungszeit (§ 27 Abs. 5) von

a) bis zu funf Jahren 28 Arbeitstage,

ab dem Kalenderjahr 2027 29 Arbeitstage
b) mehr als funf Jahren 29 Arbeitstage,

ab dem Kalenderjahr 2027 30 Arbeitstage und
c) mehrals zehn Jahren 30 Arbeitstage,

ab dem Kalenderjahr 2027 31 Arbeitstage.

Maldgeblich ist die Beschaftigungszeit, die im Urlaubsjahr vollendet wird. Bei einer

anderen Verteilung der wochentlichen Arbeitszeit als auf finf Tage in der Woche er-
hoht oder vermindert sich der Urlaubsanspruch entsprechend. Verbleibt bei der Be-
rechnung des Urlaubs ein Bruchteil, der mindestens einen halben Urlaubstag ergibt,

wird er auf einen vollen Urlaubstag aufgerundet; Bruchteile von weniger als einem

halben Urlaubstag bleiben unberticksichtigt. Der Erholungsurlaub muss im laufen-

den Kalenderjahr gewahrt und (ggf. auch in Teilen) genommen werden.

Protokollerklarung zu Absatz 1 Satz 6:

Der Urlaub soll grundsatzlich zusammenhangend gewahrt werden; dabei muss ein
Urlaubsteil mindestens zwolf Werktage umfassen (§ 7 Abs. 2 BUrlG).
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Im Ubrigen gilt das Bundesurlaubsgesetz mit folgenden MaRgaben:

a) Im Falle der Ubertragung muss der Erholungsurlaub in den ersten drei Mona-
ten des folgenden Kalenderjahres angetreten werden. Kann der Erholungsur-
laub wegen Arbeitsunfahigkeit oder aus betrieblichen Griinden nicht bis zum
31. Marz angetreten werden, ist er bis zum 31. Mai anzutreten.

b) Beginnt oder endet das Arbeitsverhaltnis im Laufe eines Jahres, erhalt die/der
Beschaftigte als Erholungsurlaub fur jeden vollen Kalendermonat des Arbeits-
verhaltnisses ein Zwolftel des Urlaubsanspruchs nach Absatz 1; § 5 Bundes-
urlaubsgesetz bleibt unberinhrt.

c) Ruht das Arbeitsverhaltnis, so vermindert sich die Dauer des Erholungsur-
laubs einschlieBlich eines etwaigen Zusatzurlaubs flir jeden vollen Kalender-
monat um ein Zwolftel.

§17
Zusatzurlaub fiir Schichtarbeit und
Wochenfeiertagsausgleich

Beschaftigte, die ganzjahrig zur Schichtarbeit eingeteilt sind, erhalten drei Tage Zu-
satzurlaub. Sind Beschaftigte fur kirzere Zeitraume zur Schichtarbeit eingeteilt, er-
halten sie fur je vier zusammenhangende Kalendermonate mit mindestens zwei Ka-
lendermonaten Schichtarbeit jeweils einen Arbeitstag Zusatzurlaub.

Fir den durch die Gewahrung von Zusatzurlaub entstehende Gesamt-Urlaubsan-
spruch gelten § 16 Absatz 1 Satze 4 bis 6 entsprechend.

Als Ausgleich fur gesetzliche Wochenfeiertage, an denen kein dienstplanmaliger
Einsatz erfolgt, erhalten Beschaftigte im Schichtdienst im Rahmen der Dienstpla-
nung pauschal drei freie Tage im Jahr, die jeweils mit einem Funftel der durch-
schnittlichen, bei Teilzeitbeschaftigung der vereinbarten, regelmaligen wochentli-
chen Arbeitszeit bewertet werden.

§18
Arbeitsbefreiung

Als Falle nach § 616 BGB, in denen Beschaftigte unter Fortzahlung des Entgelts
nach § 10 im nachstehend genannten Ausmalfd von der Arbeit freigestellt werden,
gelten nur die folgenden Anlasse:

a) Standesamtliche Eheschliel3ung ein Arbeitstag,
b) Niederkunft der Ehefrau/der Lebenspartnerin im Sinne zwei Arbeitstage,

des Lebenspartnerschaftsgesetzes

c) Tod der Ehepartner, der Lebenspartner im Sinne des zwei Arbeitstage,
Lebenspartnerschaftsgesetzes, eines Kindes oder
Elternteils; in diesen Fallen haben die Beschaftigten

zusatzlich Anspruch auf unbezahlten Sonderurlaub von
bis zu einer Woche

312



(2)

3)

(4)

()

(6)

MTV BVD

d) 10-, 25- und 40-jahriges Dienstjubilaum ein Arbeitstag,
e) Schwere Erkrankung

I einer/eines Angehorigen, der im selben
Haushalt lebt oder soweit es sich um ein

Elternteil, ein Kind oder ein Geschwister- ein Arbeitstag

teil handelt, im Kalenderjahr,
ii. eines Kindes, das das 12. Lebensjahr

noch nicht vollendet hat, wenn im laufenden bis zu vier

Kalenderjahr kein Anspruch nach § 45 SGB V Arbeitstage im be-

steht oder bestanden hat Kalenderjahr,

iii. einer Betreuungsperson, wenn Beschaftigte
deshalb die Betreuung ihres Kindes, das das
8. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder

wegen korperlicher, geistiger oder seelischer bis zu vier
Behinderung dauernd pflegebeduirftig ist, Arbeitstage im
ubernehmen mussen Kalenderjahr,
f)  Arztliche Behandlung von Beschéftigten, wenn erforderliche
diese wahrend der Arbeitszeit erfolgen muss nachgewiesene

Abwesenheitszeit
einschliellich erfor-
derlicher Wegezeit.

Eine Freistellung nach Satz 1 Buchstabe e erfolgt nur, soweit eine andere Person
zur Pflege oder Betreuung nicht sofort zur Verfligung steht und die Arztin/der Arzt
in den Fallen der Doppelbuchstaben i und ii die Notwendigkeit der Anwesenheit
der/des Beschaftigten zur vorlaufigen Pflege bescheinigt. Die Freistellung nach Satz
1 Buchstabe e darf insgesamt funf Arbeitstage im Kalenderjahr nicht GUberschreiten.
Zusatzlich zu den Anlassen nach Satz 1 ist den Beschaftigten bei Ablegung von
beruflichen Prafungen im Geltungsbereich dieses Tarifvertrages im erforderlichen
Umfang unter Fortzahlung des Entgelts nach § 10 Arbeitsbefreiung zu erteilen.

Der Arbeitgeber kann in sonstigen dringenden Fallen Arbeitsbefreiung unter Fort-
zahlung des Entgelts nach § 10 bis zu drei Arbeitstagen gewahren.

In begrundeten Fallen kann bei Verzicht auf das Entgelt kurzfristige Arbeitsbefrei-
ung gewahrt werden, wenn die betrieblichen Verhaltnisse es gestatten.

Zur Teilnahme an Tarifverhandlungen zu den Tarifvertragen des Branchentarifver-
trags sowie an vorbereitenden Sitzungen der Tarif- oder Verhandlungskommission
soll auf Anfordern der vertragsschliellenden Gewerkschaft Arbeitsbefreiung unter
Fortzahlung des Entgelts nach § 10 erteilt werden, sofern nicht dringende betriebli-
che Interessen entgegenstehen.

Zur Teilnahme an Tagungen soll den gewahlten Mitgliedern der ver.di-Bezirksvor-
stande, der ver.di-Landesbezirksvorstande, der Vorstande der ver.di-Bereiche und
der ver.di-Fachgruppen auf Bezirks-, Landesbezirks- und Bundesebene sowie des
ver.di-Gewerkschaftsrates und der ver.di-Revisionskommission auf Bundesebene
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und den gewahlten Vertrauensleuten auf Anfordern der Gewerkschaft Arbeitsbefrei-
ung unter Fortzahlung des Entgelts nach § 10 bis zu acht Werktagen im Jahr erteilt
werden, sofern nicht dringende betriebliche Interessen entgegenstehen. Sofern Mit-
glieder dieser Gremien auf mehreren Ebenen tatig sind, soll es eine der Funktion
angemessene Freistellung Uber acht Werktage im Jahr hinaus bis zu zwolf Werkta-
gen im Jahr moglich sein.

Zusatzlich zu den Absatzen 5 und 6 kann fur Vertrauensleute der vertragsschlie-
Renden Gewerkschaft in einem Betrieb Freistellung im Umfang eines kalenderjahr-
lichen Stundenkontingents in Hohe von 20 Stunden fiir jeweils 50 Beschaftigte fur
gewerkschaftliche Tatigkeiten (auRerhalb Aktivitaten im Zusammenhang mit Wahl-
werbung fur Betriebsrats- und/oder Aufsichtsratswahlen) gewahrt werden (Anzahl
Beschaftigte / 50 * 20), sofern nicht dringende betriebliche Interessen entgegenste-
hen.

Zur Teilnahme an Sitzungen von Prifungs- und von Berufsbildungsausschissen
nach dem Berufsbildungsgesetz sowie fur eine Tatigkeit in Organen von Sozialver-
sicherungstragern kann den Mitgliedern Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des
Entgelts nach § 10 gewahrt werden, sofern nicht dringende betriebliche Interessen
entgegenstehen.

§19
Rentenalter, Anspruch der Beschiftigten auf gesetzliche Vollrente

Das Arbeitsverhaltnis endet, ohne dass es einer Kindigung bedarf, mit Ablauf des
Monats, in dem der Beschaftigte das fur die Inanspruchnahme der (ungekurzten)
Regelaltersrente jeweils geltende Lebensalter erreicht hat.

Wird durch den Bescheid eines Rentenversicherungstragers festgestellt, dass der
Beschaftigte voll erwerbsgemindert ist, so endet das Arbeitsverhaltnis mit Ablauf
des Tages, der dem Tag des Rentenbeginns vorausgeht, friihestens jedoch zwei
Wochen nach Zugang der schriftlichen Mitteilung des Arbeitgebers Uber den Zeit-
punkt des Eintritts der aufldsenden Bedingung (analog § 15 Abs. 2 TzBfG). Uber
diesen Zeitpunkt hinaus gezahlte Bezuge sind zurickzuzahlen, soweit sie nicht auf
Arbeitsleistung beruhen. Der Beschaftigte hat den Arbeitgeber von der Zustellung
des Rentenbescheides unverziglich zu unterrichten.

Das Arbeitsverhaltnis endet nicht, wenn nach dem Bescheid des Rentenversiche-
rungstragers eine befristete Rente wegen voller Erwerbsminderung gewahrt wird.
In diesem Falle ruht das Arbeitsverhaltnis mit allen Rechten und Pflichten von dem
Tage an, der auf den nach Satz 1 maligebenden Zeitpunkt folgt, bis zum Ablauf des
Tages, bis zu dem die befristete Rente bewilligt ist, langstens jedoch bis zum Ablauf
des Tages, an dem das Arbeitsverhaltnis endet.
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§ 20
Kundigung

Die Parteien konnen das Arbeitsverhaltnis jederzeit durch ordentliche Kindigung
beenden.

Bis zum Ende des sechsten Monats seit Beginn des Arbeitsverhaltnisses betragt
die Kundigungsfrist zwei Wochen. Im Ubrigen betragt die Kindigungsfrist bei einer
Beschaftigungszeit (§ 27 Abs. 5) von

o Mindestens sechs Monaten vier Wochen

o mindestens zwei Jahren einen Monat zum Monatsende

o mindestens funf Jahren zwei Monate zum Monatsende

o mindestens acht Jahren drei Monate zum Monatsende

o mindestens zehn Jahren vier Monate zum Monatsende

o mindestens zwolf Jahren funf Monate zum Monatsende

o mindestens funfzehn Jahren sechs Monate zum Monatsende
o mindestens zwanzig Jahren sieben Monate zum Monatsende

Fir die auRerordentliche Kiindigung gelten die gesetzlichen Vorschriften.

Der Arbeitgeber ist berechtigt, den Beschaftigten nach einer Kiindigung unter Fort-
zahlung der Vergutung und unter Anrechnung des Erholungsurlaubes sowie etwai-
ger Zeitguthaben von der Arbeitspflicht freizustellen.

Jede Kindigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
§ 21
Zeugnis
Bei Beendigung des Arbeitsverhaltnisses haben die Beschaftigten Anspruch auf ein
schriftliches, qualifiziertes Zeugnis tUber Art und Dauer ihrer Tatigkeit, das sich auch
auf Flihrung und Leistung erstrecken muss (Endzeugnis). Auf Verlangen der/des
Beschaftigten ist der Grund flur die Beendigung des Arbeitsverhaltnisses im Zeugnis

aufzunehmen.

Die Beschaftigten kdbnnen auch wahrend des Arbeitsverhaltnisses ein Zeugnis ver-
langen (Zwischenzeugnis).

Bei bevorstehender Beendigung des Arbeitsverhaltnisses kdnnen die Beschaftigten
ein Zeugnis uber Art und Dauer ihrer Tatigkeit verlangen (vorlaufiges Zeugnis).

Die Zeugnisse gemal den Absatzen 1 bis 3 sind unverzlglich auszustellen.
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§ 22
Betriebliche Altersversorgung

Gemeinsames Ziel der Tarifvertragsparteien ist es, fur alle vom Geltungsbereich
erfassten Beschaftigten eine betriebliche Altersversorgung einzurichten. Dabei ist
dem Umstand Rechnung zu tragen, dass in vielen vom Geltungsbereich erfassten
Unternehmen tarifliche Regelungen zur Altersvorsorge der Beschaftigten bestehen.
Far die davon betroffenen Beschaftigten sind Besitzstandsregelungen erforderlich.

Die Beschaftigten haben Anspruch auf eine betriebliche Altersversorgung. Hierzu
leistet der Arbeitgeber fur alle Beschaftigten Beitrage.

Deshalb verpflichten sich die Tarifvertragsparteien, einen Tarifvertrag Uber die Be-
dingungen einer betrieblichen Altersversorgung flr die vom Geltungsbereich des
Branchentarifvertrags erfassten Beschaftigten zu vereinbaren (TV bAV) und die All-
gemeinverbindlichkeit anzustreben. Dieser soll spatestens zum 1. Oktober 2024 in
Kraft treten.

Sollte sich unter Berucksichtigung von formalen Rahmenbedingungen die Einfuh-
rung der betrieblichen Altersversorgung nach dem Sozialpartnermodell verzdégern,
wird spatestens sechs Monate nach Unterzeichnung der Branchentarifvertrage eine
Kompensation zugunsten der Beschaftigten in der GroRRenordnung nach Absatz 4
eingefuhrt. Diese Kompensation wird sechs Monate nach Inkrafttreten der Bran-
chentarifvertrage bis zur tatsachlichen Einfihrung der betrieblichen Altersversor-
gung gewahrt.

Far alle Beschaftigten, die nicht unter ein anderes Modell (Absatze 5-7) der tarifli-
chen Altersvorsorge fallen, wird ein Sozialpartnermodell (Beitragszusage) nach
§ 1 Absatz 2 Nr. 2a BetrAVG mit folgenden Eckpunkten vereinbart:

a) 2,8v.H. Grundbeitrag aus dem monatlich gezahlten Tabellenentgelt

b) 4 v. H. Sicherungsbeitrag aus dem Grundbeitrag und einer etwaigen arbeit-
nehmerfinanzierten Entgeltumwandlung

c) 3v.H. Kostenbeitrag aus dem Grundbeitrag und einer etwaigen arbeitnehmer-
finanzierten Entgeltumwandlung.

Eine arbeitnehmerfinanzierte Entgeltumwandlung soll méglich sein.

FUr Flughafenbetreiber und deren BVD-Tochtergesellschaften ist es auf Wunsch
des jeweiligen Unternehmens zulassig, anstelle des Sozialpartnermodells eine Ver-
sorgung Uber eine Zusatzversorgungseinrichtung des 6ffentlichen Dienstes im Ab-
rechnungsverband Ill (freiwillige Versicherung) mit einem Gesamtbeitrag in Hohe
von 3 v.H. des monatlichen Tabellenentgelts vorzusehen.

FUr Flughafenbetreiber und deren BVD-Tochtergesellschaften ist es auf Wunsch
des jeweiligen Unternehmens ebenfalls zulassig, anstelle des Sozialpartnermodells
eine Versorgung Uber eine Zusatzversorgungseinrichtung des 6ffentlichen Dienstes
im umlagefinanzierten Abrechnungsverband | (Pflichtversicherung) vorzusehen.
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(7) FUr Unternehmen, bei denen bereits vor Inkrafttreten dieses Tarifvertrags eine (von
den Absatzen 5 und 6 abweichende) arbeitgeberfinanzierte Altersversorgung be-
steht, wird fur Gberzuleitende Bestandsbeschaftigte eine Fortfihrung derartiger Re-
gelungen bzw. deren Anhebung auf denselben Finanzierungsrahmen wie unter Ab-
satz 4 vereinbart. Betroffene Beschaftigte kdnnen bei Einflhrung der Altersversor-
gung nach Absatz 4 auf eigenen Wunsch mit Wirkung fur die Zukunft eine Alters-
versorgung nach Absatz 4 unter gleichzeitiger Schlie3ung (Ruhendstellung) der bis-
herigen Altersversorgung erhalten.

§23
Entgeltumwandlung

(1) Beschaftigte kdnnen Teile ihres Bruttoentgelts zum Zwecke der betrieblichen Alters-
versorgung umwandeln und in den jeweils vom Arbeitgeber gewahlten Durchfuh-
rungsweg einzahlen.

Zusatzlich gewahrt der Arbeitgeber bei einer arbeithehmerfinanzierten Entgeltum-
wandlung gem. § 1a Abs. 1a BetrAVG aufgrund etwaiger Ersparnisse von Arbeitge-
berbeitragen zur Sozialversicherung einen Zuschuss in Héhe von 15 v. H. des mo-
natlichen Umwandlungsbetrages, soweit dieser 4 v. H. der monatlichen Beitragsbe-
messungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung nicht Ubersteigt. Dieser Zu-
schuss wird monatlich auf den Vertrag zur Entgeltumwandlung geleistet; ein etwai-
ger Zuschuss gem. § 23 Abs. 2 BetrAVG ist hiermit abgegolten.

Eine Entgeltumwandlung ist der Héhe nach maximal in Héhe von 4% der Beitrags-
bemessungsgrenze begrenzt.

(2) Bestehende uber Entgeltumwandlung arbeitnehmerfinanzierte Altersversorgungs-
modelle werden ebenfalls fortgefihrt. Die Beschaftigten kénnen, falls rechtlich mog-
lich, bestehende Anwartschaften aus ihrer bisherigen betrieblichen Altersversor-
gung auf den neuen Durchfiihrungsweg uUbertragen lassen.

§24
Leiharbeitnehmer
Verbot des Streikbrecher-Einsatzes

Leiharbeitnehmer der vertragsschlieRenden Unternehmen durfen nicht eingesetzt wer-
den, wenn der jeweilige Betrieb unmittelbar von einem Arbeitskampf betroffen ist. Satz
1 gilt nicht, wenn im Betrieb sichergestellt ist, dass die Leiharbeitnehmer keine Tatigkei-
ten Ubernehmen, die bisher von Beschaftigten erledigt wurden, die

1. sich im Arbeitskampf befinden oder
2. ihrerseits Tatigkeiten von Beschaftigten, die sich im Arbeitskampf befinden, Uber-
nommen haben.

Im Falle eines Arbeitskampfes sind die Beschaftigten auf ihr Recht, die Arbeitsleistung
zu verweigern, hinzuweisen. Versetzungen zwischen verschiedenen Standorten zum
Einsatz als Streikbrecher sind nicht zulassig.
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§ 25
Auftrags- oder Lizenzwechsel

Im Falle eines Lizenzwechsels sind die Betriebsrate der beteiligten Unternehmen
uber die durch den Lizenzwechsel von Kiindigung bedrohten Beschaftigtengruppen
zu unterrichten. Dabei ist je Beschaftigtengruppe die Anzahl gegliedert nach Vollzeit
und Teilzeitbeschaftigten anzugeben.

Sollte der Lizenzwechsel keinen Betriebsibergang im Sinne des § 613a BGB aus-
[6sen, wird der neue Lizenzinhaber die Anzahl der zu besetzenden Vollzeit- und
Teilzeitstellen nach Tatigkeitsprofilen im Betrieb des bisherigen Lizenzinhabers aus-
schreiben. Im Rahmen des Verfahrens der Besetzung der auszuschreibenden Voll-
zeit- und Teilzeit-Stellen sind Bewerber des bisherigen Lizenzinhabers bei gleicher
Eignung, Leistung und Befahigung gegenuber anderen, externen Bewerbungen
vorrangig zu berucksichtigen.

Bei der Ubernahme von Beschéftigten wird der neue Lizenzinhaber die Betriebszu-
gehorigkeit und bei gleicher Funktion die erreichte Entgeltstufe beim bisherigen
Lizenzinhaber anerkennen. Die sechsmonatige Wartezeit nach § 1 Abs. 1 KSchG
entfallt.

Die Absatze 1 bis 3 gelten entsprechend bei einem Auftragswechsel, der zur Anzei-
gepflicht gemal § 17 KSchG fuhren wurde, wobei die Anerkennung der Betriebs-
zugehdrigkeit bei einer zuklnftig moglichen, notwendigen Sozialauswahl aus-
schlieBlich auf die Betriebszugehorigkeit im aufnehmenden Unternehmen be-
schrankt wird.

§ 26
Ausschlussfrist

Anspriche aus dem Arbeitsverhaltnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer
Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Falligkeit von der/dem Beschaftigten oder vom
Arbeitgeber in Textform geltend gemacht werden. Fur denselben Sachverhalt reicht die
einmalige Geltendmachung des Anspruchs auch fur spater fallige Leistungen aus.
Absatz 1 gilt nicht fir Anspriche aus einem Sozialplan sowie fur Anspriche, die durch
Gesetz einer Ausschlussfrist entzogen sind.

(1)

(2)

§ 27
Begriffsbestimmungen

Uberstunden sind die auf Anordnung des Arbeitgebers geleisteten Arbeitsstunden,
die Uber die fur den Tag dienstplanmalig festgelegte Arbeitszeit hinausgehen.
Uberstunden sind grundsatzlich zu vermeiden.

Nachtarbeit ist die in der Zeit zwischen 21 und 6 Uhr geleistete Arbeit.
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Schichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der fur die Beschaftigte/den
Beschaftigten einen regelmafligen Wechsel des Beginns der taglichen Arbeitszeit
um mindestens zwei Stunden in Zeitabschnitten von langstens einem Monat und
Arbeitsleistung innerhalb einer Zeitspanne von mindestens 13 Stunden vorsieht.

Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regelmafi-
gen Wechsel der taglichen Arbeitszeit in Wechselschichten vorsieht, bei denen Be-
schaftigte durchschnittlich langstens nach Ablauf eines Monats erneut zur Nacht-
schicht herangezogen werden. Wechselschichten sind wechselnde Arbeitsschich-
ten, in denen ununterbrochen bei Tag und Nacht, werktags, sonntags und feiertags
gearbeitet wird. Nachtschichten sind Arbeitsschichten, die mindestens zwei Stun-
den Nachtarbeit umfassen.

Rufbereitschaft leisten Beschaftigte, die sich auf Anordnung des Arbeitgebers au-
Rerhalb der regelmaligen Arbeitszeit an einer dem Arbeitgeber anzuzeigenden
Stelle aufhalten, um auf Abruf die Arbeit aufzunehmen. Rufbereitschaft wird nicht
dadurch ausgeschlossen, dass Beschaftigte vom Arbeitgeber mit einem Mobiltele-
fon oder einem vergleichbaren technischen Hilfsmittel ausgestattet sind.

Beschaftigungszeit ist die bei demselben Arbeitgeber im Arbeitsverhaltnis zurtick-
gelegte Zeit, auch wenn sie unterbrochen ist. Wechseln Beschaftigte zwischen Ar-
beitgebern, die vom Geltungsbereich dieses Tarifvertrages erfasst werden, werden
die Zeiten in einer von diesem Tarifvertrag erfassten Tatigkeit bei dem anderen Ar-
beitgeber als Beschaftigungszeit anerkannt. Dabei wird jede Leiharbeithnehmerbe-
schaftigungszeit (konkret geleistete Arbeitstage) in einer Tatigkeit im Rahmen von
Bodenverkehrsdienstleistungen in einem unter den Geltungsbereich fallenden Be-
triebes eingerechnet.

Der Begriff ,Sollen schreibt ein Tun oder Unterlassen fur den Regelfall, aber nicht
zwingend vor, raumt dabei aber nur ein begrenztes Ermessen ein. Der Begriff ,sol-
len® beschreibt also, dass es sich in der Regel um eine verbindliche und durchsetz-
bare Verpflichtung handelt, von der nur bei Vorliegen besonderer Griinde abgewi-
chen werden darf.

Verstetigtes Entgelt bezeichnet die wiederkehrenden in Monatsbetragen festgeleg-
ten Entgeltbestandteile.
§ 28
Inkrafttreten und Vertragsdauer
Dieser Tarifvertrag tritt am 1. August 2024 in Kraft.
Dieser Tarifvertrag kann von jeder Tarifvertragspartei mit einer Frist von drei Mona-

ten zum Schluss eines Kalendervierteljahres, frihestens jedoch zum 31. Juli 2028,
schriftlich geklindigt werden.
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Entgelttarifvertrag fiir die Bodenabfertigungsdienste
an deutschen Verkehrsflughafen (ETV BVD)

Die hier abgedruckte Fassung wurde zwischen der Vereinigung der kommunalen Ar-
beitgeberverbande (VKA), dem Arbeitgeberverband der Bodenabfertigungsdienstleister
im Luftverkehr (ABL) und der Gewerkschaft ver.di — Vereinte Dienstleistungsgewerk-
schaft (ver.di) vereinbart.

Die mit dem dbb beamtenbund und tarifunion vereinbarte Fassung weist lediglich redak-
tionelle Abweichungen auf.

Die Fassung gibt den Stand vom 25. April 2025 wieder.
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§ 1

Geltungsbereich

Es gelten die Regelungen zum Geltungsbereich des Manteltarifvertrags flur Bodenver-
kehrsdienstleistungen (MTV) an Flughafen in Deutschland in der jeweils gultigen Fas-
sung.

§2
Entgelt

Die Beschaftigten haben Anspruch auf ein monatliches Entgelt gemal § 9 Abs. 1 MTV.
Das Entgelt eines Vollzeitbeschaftigten ergibt sich aus seiner Tatigkeit, den Tatigkeits-
merkmalen in Anlage 1 und den Entgelttabellen in § 5. Soweit mit einem Beschaftigten
im Arbeitsvertrag eine geringere wochentliche Arbeitszeit als die tarifvertragliche Wo-
chenarbeitszeit vereinbart wird, reduziert sich das Entgelt entsprechend.

§3

Grundsatze der Eingruppierung

(1) Der Beschaftigte ist in die Entgeltgruppe eingruppiert, deren Tatigkeitsmerkmale (An-
lage 1) seiner Uberwiegend auszuubenden Tatigkeit entsprechen. Mal3geblich ist die
im Arbeitsvertrag festgehaltene bzw. eine andere dauerhaft Gbertragene Tatigkeit.

(2) Verrichten Beschaftigte arbeitsvertraglich wechselnde Tatigkeiten (z.B. saisonal be-
dingt), so ist Grundlage flr die Eingruppierung die niedrigste Eingruppierung. Fur die
Zeitraume der Auslbung einer hdherwertigen Tatigkeit erhalten die Beschaftigten
eine Zulage in Hohe der Differenz zwischen den Entgeltgruppen (§ 6).

(3) Fur die Eingruppierung dient der Beispielkatalog aus Anlage 2 als Grundlage. Diese
Beispiele sind grundsatzlich verbindlich, wenn sie mit den Tatigkeitsmerkmalen uber-
einstimmen. Sie sind nicht abschliel3end.

(4) Werden die von dem Beschaftigten Uberwiegend verrichteten Tatigkeiten nicht von
einem Beispiel in den Tatigkeitskatalogen erfasst, so ist auf die allgemeinen Merk-
male der Entgeltgruppe zurtckzugreifen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn das
Richtbeispiel mehreren Entgeltgruppen zugeordnet ist oder wenn es selbst unbe-
stimmte Rechtsbegriffe enthalt. Auch durch technische Veranderungen oder den Ein-
satz anderer technischer Hilfsmittel sind unter Umstanden die Tatigkeitsbeispiele
nicht mehr allumfassend wirksam, kénnen jedoch durch die Annaherung an die Ta-
tigkeitsmerkmale eingruppiert werden.

(5) Fur nicht operative hochqualifizierte Tatigkeiten und Spezialisten'-Funktionen, deren
Anforderungen Uber die allgemeinen Tatigkeitsmerkmale deutlich hinausgehen, kon-
nen auf betrieblicher Ebene weitergehende, speziellere tUbertarifliche Entgeltregelun-
gen vereinbart werden.

1 Personenbezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen.
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§4
Entgeltstufen

Die Entgeltgruppen 1 bis 10 umfassen Stufen. Die Entgeltgruppe 1 umfasst 2 Stu-
fen, die Entgeltgruppen 2 und 3 jeweils 3 Stufen und die Entgeltgruppen 4 bis 10
jeweils 4 Stufen.

Die Stufenlaufzeit betragt in der Stufe 1 ein Jahr, in der Stufe 2 zwei Jahre sowie in
der Stufe 3 drei Jahre.

Bei der Einstellung werden die Beschaftigten grundsatzlich der Stufe 1 zugeordnet,
sofern keine einschlagige Berufserfahrung vorliegt.

Mit der erfolgten Eingruppierung in eine Stufe beginnt die Stufenlaufzeit gemaf Ab-
satz 2.

Ist die Stufenlaufzeit erfullt, ricken die Beschaftigten automatisch ab dem auf die
Erflillung der Stufenlaufzeit folgenden Kalendermonat in die nachste Stufe auf. Die
Beschaftigten erreichen die jeweils nachste Stufe nach einer ununterbrochenen Ta-
tigkeit innerhalb derselben Entgeltgruppe bei demselben Arbeitgeber (sog. Stufen-
laufzeit).

Verflugen Beschaftigte Uber eine einschlagige Erfahrung, erfolgt die Stufenzuord-
nung unter Anrechnung der Zeiten der einschlagigen Erfahrung. Als einschlagige
Erfahrung werden Tatigkeitszeiten innerhalb derselben oder einer héheren Entgelt-
gruppe im jeweils einschlagigen Bereich beim selben Arbeitgeber oder bei einem
anderen diesem Tarifvertrag unterliegenden Arbeitgeber anerkannt. Die einschla-
gige und die fur eine Funktion dienliche Erfahrung (ggf. auch aus anderen Berei-
chen) werden gemeinsam betrachtet. Der Nachweis der einschlagigen Erfahrung
obliegt dem Mitarbeiter.

Dies gilt bereits bei der erstmaligen Anwendung dieses Tarifvertrags.

Bei Hohergruppierungen bis einschliellich Entgeltgruppe 6 erfolgt die Stufenzuord-
nung dergestalt, dass der Erhdhungsbetrag je Stunde mindestens 0,50 Euro be-
tragt; ist dies nicht der Fall, ist die nachsthohere Stufe zuzuweisen, bei der dieser
Erhéhungsbetrag erreicht wird. Bei Hohergruppierungen ab Entgeltgruppe 7 erfolgt
die Zuweisung um eine Stufe niedriger als in der vorherigen Entgeltgruppe.

Bei einer Herabgruppierung beim gleichen Arbeitgeber erfolgt die Eingruppierung in
die Stufe der neuen Entgeltgruppe, die der bisherigen Stufe entspricht. Die Stufen-
laufzeit gemaf Abs. 2 wird im Falle einer Herabgruppierung nicht unterbrochen.

Sollte das Erfordernis einer Herabgruppierung auf einem Arbeitsunfall oder arztlich
nachgewiesenem Tatigkeitsverbot beruhen, sollen die Betriebsparteien Regelun-
gen treffen, wie die Folgen einer Herabgruppierung abgemildert werden (z.B. durch
gestaffelte Besitzstandsregelungen, individuelle Qualifizierungsangebote).
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§5
Entgelttabellen

(1) Die Beschaftigten erhalten das folgende Tabellenentgelt

a) Verbindliche Brutto-Stundenentgelte in Euro

giiltig bis 31. Marz 2025

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre

1 16,51 17,20
2 17,00 17,50 18,10
3 17,70 18,20 18,70
4 18,30 18,75 19,30 19,93
5 19,50 20,10 20,65 21,33
6 21,36 21,88 22,40 22,86
7 22,23 22,67 23,20 23,75
8 23,88 24,44 25,00 25,57
9 25,82 26,41 27,00 27,59
10 27,72 28,34 28,96 29,57

gliltig vom 1. April 2025 bis 30. April 2026

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre

1 17,68 18,39
2 18,18 18,70 19,31
3 18,90 19,42 19,93
4 19,52 19,98 20,55 21,20
5 20,76 21,37 21,94 22,64
6 22,67 23,22 23,76 24,26
7 23,59 24,05 24,62 25,19
8 25,34 25,93 26,52 27,13
9 27,39 28,02 28,64 29,27
10 29,41 30,07 30,72 31,37
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giiltig ab 1. Mai 2026
Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre

1 18,40 19,13

2 18,91 19,45 20,08

3 19,65 20,19 20,71

4 20,29 20,76 21,35 22,02
5 21,57 22,19 22,78 23,50
6 23,53 24,09 24,65 25,16
7 24,47 24,94 25,53 26,12
8 26,27 26,87 27,49 28,11
9 28,38 29,02 29,67 30,31
10 30,45 31,13 31,81 32,47

b)  Verstetigte Brutto-Monatsentgelte in Euro (informatorisch zur Erlauterung)
auf Basis einer Wochenarbeitszeit von 37,5 Stunden

giiltig bis 31. Marz 2025
Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre
1 2.691,96 2.804,46
2 2.771,85 2.853,38 2.951,21
3 2.885,99 2.967,51 3.049,04
4 2.983,82 3.057,19 3.146,87 3.249,59
5 3.179,48 3.277,31 3.366,98 3.477,86
6 3.482,75 3.567,53 3.652,32 3.727,32
7 3.624,60 3.696,34 3.782,76 3.872,44
8 3.893,63 3.984,94 4.076,25 4.169,19
9 4.209,95 4.306,15 4.402,35 4.498,55
10 4.519,75 4.620,84 4.721,93 4.821,39
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gliltig vom 1. April 2025 bis 30. April 2026
Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre
1 2.883,48 2.999,25
2 2.965,01 3.049,79 3.149,25
3 3.082,40 3.167,19 3.250,34
4 3.183,49 3.258,50 3.351,43 3.457,42
5 3.385,67 3.485,14 3.578,07 3.692,21
6 3.697,10 3.785,40 3.874,41 3.955,02
7 3.845,87 3.921,44 4.013,81 4.107,85
8 4.131,36 4.227,09 4.324,50 4.423,58
9 4.465,57 4.568,01 4.670,45 4.772,90
10 4.794,73 4.902,21 5.009,69 5.115,50
gultig ab 1. Mai 2026
Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre
1 3.000,20 3.119,21
2 3.084,01 3.171,16 3.273,41
3 3.204,69 3.291,85 3.377,33
4 3.308,61 3.385,72 3.481,25 3.590,21
5 3.516,45 3.618,70 3.714,24 3.831,57
6 3.836,60 3.927,37 4.018,87 4.101,74
7 3.989,53 4.067,22 4.162,18 4.258,85
8 4.283,02 4.381,43 4.481,57 4.583,42
9 4.626,59 4.731,89 4.837,20 4.942 52
10 4.964,96 5.075,45 5.185,94 5.294,71

Die verstetigten Monatsentgelte ergeben sich aus der Multiplikation der jeweiligen Stun-
denentgelte mit dem Faktor (37,5*4,348=163,05). Die Monatsentgelte werden kaufman-
nisch gerundet.
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Die Auszubildenden erhalten das folgende monatliche Tabellenentgelt (in Euro):

. . vom 1. April
Ausbildungsjahr | °'S 31-Marz 2025 ab 1. Mai 2026
2025 bis 30. April
2026
1 1.150,00 1.225,00 1.300,00
2 1.250,00 1.325,00 1.400,00
3 1.350,00 1.425,00 1.500,00
4 1.400,00 1.475,00 1.550,00.

§6

Vorubergehender Tatigkeitswechsel

Bei einer voriibergehenden Ubernahme einer Tatigkeit einer hoheren Entgeltgruppe
erhalt der Beschaftigte ab dem 1. Arbeitstag pro Arbeitstag eine Zulage nach Abs. 2.

Die Zulage betragt pro zu verglitendem Arbeitstag nach Abs. 1 die anteilige Diffe-
renz zwischen dem Entgelt der Entgeltgruppe des Beschaftigten und dem Entgel,
das diesem bei einer dauerhaften Ubernahme der hoherwertigen Tatigkeit zustehen
wurde.

Bei einer vorubergehenden Zuweisung einer Tatigkeit einer niedrigeren Entgelt-
gruppe durch den Arbeitgeber verbleibt es bei der bisherigen Eingruppierung. Dies
gilt nicht, wenn dem Beschaftigten deshalb die geringer bewertete Tatigkeit zuge-
wiesen wird, weil dieser flr einen Zeitraum von mehr als drei Monaten aus perso-
nenbedingten Grunden die regelmalig auszulibende Tatigkeit nicht mehr austben
kann oder darf.

Beschaftigte, die aus betriebsbedingten Griinden in eine niedrigere Entgeltgruppe
umgruppiert werden, behalten den Anspruch auf das bisherige Entgelt. Die Diffe-
renz zwischen dem bisherigen Entgelt und dem Entgelt der niedrigeren Entgelt-
gruppe wird als monatliche Besitzstandszulage gezahlt. Tariferhohungen werden in
voller Hohe auf diese Besitzstandzulage angerechnet.

§7
Zulagen

FUr die nachstehenden Tatigkeiten wird neben dem Tabellenentgelt eine monatliche
Zulage (brutto) gezahlt. Diese betragt fur:

a) Lademeister-Agent (EG 6 und EG 7)

bis 31. Méarz 2025: 100,00 Euro
vom 1. April 2025 bis 30. April 2026: 103,11 Euro
ab 1. Mai 2026 106,00 Euro
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b) Bedienung von Fakalien-Fahrzeugen

bis 31. Méarz 2025: 100 Euro
vom 1. April 2025 bis 30. April 2026: 103,11 Euro
ab 1. Mai 2026: 106,00 Euro

Sollte es wegen betrieblicher Besonderheiten erforderlich sein, weitere Zulagen zu
vereinbaren, konnen die Betriebsparteien hierzu eine entsprechende Betriebsver-
einbarung abschliel3en.

Beschaftigte erhalten fur Schichtarbeit nach § 27 Absatz 3 MTV BVD ab dem 1. Juli
2025 eine zeitratierliche monatliche Zulage von 60 Euro (brutto). Beschaftigte er-
halten fur Wechselschichtarbeit nach § 27 Absatz 3a MTV BVD ab dem 1. Juli 2025
eine zeitratierliche monatliche Zulage von 95 Euro (brutto).

Die Zulagen nach Absatz 1 Satz 2 und nach Absatz 2 erhéhen sich bei allgemeinen
Tariferhdhungen nach dem 31. Marz 2027 in der von den Tarifvertragsparteien je-
weils festzulegenden Hohe.

§8
Anbindung der Entgeltentwicklung der Beschaftigten an
die Entgeltentwicklung des TVOD VKA

Nach jedem Tarifabschluss im TV6D sind neue Entgelttabellen fur die Bodenver-
kehrsdienste mit gleicher Laufzeit wie im TVAD zu vereinbaren. Die Parteien sind
sich daruber einig, dass sich die in diesem Tarifvertrag vereinbarten Entgelte zu
denselben Zeitpunkten und im selben Umfang erhéhen, wie sich die Tabellenent-
gelte bei allgemeinen Entgeltanpassungen im jeweiligen aktuellen Tarifvertrag des
offentlichen Dienstes (TV6D) zwischen ver.di und der VKA erhéhen. Dabei sind die
dort erzielten Ergebnisse wertgleich auf die Branchentarifvertrage zu tbertragen.

Bei der wertgleichen Ubertragung ist auf vergleichbare Téatigkeiten abzustellen. Ne-
ben der prozentualen Tarifsteigerung sind auch vereinbarte Sockel-, Fest- oder Min-
destbetrage sowie Einmalzahlungen in die Berechnung der wertgleichen Ubertra-
gung einzubeziehen.

Wenn Entgelterhéhungen im TVAD nach Absatzen 1 und 2 ggf. im Zusammenhang
mit manteltarifvertraglichen Anderungen oder Anderungen anderer Tarifvertrage im
Geltungsbereich des TV6D geschehen, verpflichten sich die Parteien dieses Tarif-
vertrages zu einer zeit- und materiell wirkungsgleichen Ubertragung in diesen Tarif-
vertrag; auch eine Ubertragung manteltarifvertraglicher Anderungen aus dem Gel-
tungsbereich des TVAD in den MTV BVD ist moglich.

Die Ubertragung gemaR Absatz 3 wird erstmals auf die Tariferndhung ab 1. Januar
2025 angewandt.

Eine Einigung Uber eine wertgleiche Ubertragung des Tarifergebnisses soll inner-
halb von sieben Arbeitstagen ab Datum des Einigungspapiers TV6D erfolgen; diese
Einigung steht bis zur endgultigen Annahme des Verhandlungsergebnisses im
TV&D unter Vorbehalt. Kommt eine Einigung Uber die wertgleiche Ubertragung nicht
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zustande, wird unverzuglich innerhalb von einer Woche ein Schlichtungsverfahren
eingeleitet, welches innerhalb von sieben Arbeitstagen abzuschlielRen ist. Auch das
Ergebnis des Schlichtungsverfahrens steht bis zur endgtltigen Annahme des Ver-
handlungsergebnisses im TVOD unter Vorbehalt.

Bei Nutzung von Erklarungsfristen oder anderer Verfahrensschritte in den Tarifver-
handlungen zum o6ffentlichen Dienst werden in der Schlichtungsvereinbarung zur
Ubertragung der Tarifergebnisse in diesen Tarifvertrag andere Fristen vereinbart,
wenn in den Tarifverhandlungen des o6ffentlichen Dienstes das Einigungsverfahren
dazu andauert.

Eine entsprechende Schlichtungsvereinbarung wird vor Inkrafttreten dieses Tarif-
vertrags abgeschlossen.

Die Entgelttabellen nach § 5 enden zu dem Zeitpunkt, zu dem die Entgelttabellen
TVOD wirksam gekundigt werden. Eine Kundigung der Entgelttabellen des TVGAD-
VKA beendet mit Wirksamwerden der Klindigung auch die Friedenspflicht fir den
Branchentarifvertrag, ohne dass es einer gesonderten Kiindigung der Entgelttabel-
len gemal § 5 bedarf. Ab einer Tarifeinigung im TV6D lebt die Friedenspflicht —
zumindest bis Ablauf der Schlichtungsfrist gemall Absatz 5 — wieder auf. Davon
kann im Einvernehmen abgewichen werden.

§9
Inkrafttreten und Vertragsdauer
Dieser Tarifvertrag tritt am 1. August 2024 in Kraft.

Der Tarifvertrag kann mit einer Kiindigungsfrist von drei Monaten gekundigt wer-
den, erstmals zum 31. Marz 2027.
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Anlage 1 — Tatigkeitsmerkmale und Begriffserlauterungen

Entgeltgruppe 1
Einfache Tatigkeiten ohne flughafenbezogene Vorkenntnisse.

Entgeltgruppe 2
Tatigkeiten, zu deren Ausfuhrung in der Regel eine Unterweisung von bis zu vier Wochen
erforderlich ist.

Entgeltgruppe 3

Tatigkeiten, fur deren Ausfiuhrung tatigkeitsbezogene qualifizierende Vorkenntnisse oder
eine Anlernzeit erforderlich sind, welche Uber die Unterweisung der EG 2 hinausgehen
und weitere Kenntnisse erfordern.

Entgeltgruppe 4

Tatigkeiten, fur deren Ausfuhrung zusatzliche Kenntnisse vorhanden sein mussen, die
Uber die EG 3 hinausgehen. Diese werden durch entsprechende Qualifikationen und Wei-
terbildungen oder durch damit vergleichbare Berufserfahrung erworben.

Entgeltgruppe 5

Tatigkeiten, die sich aus den Anforderungen der EG 4 dadurch herausheben, dass wei-
tere fachspezifische Kenntnisse und Fahigkeiten vorhanden sein mussen, welche durch
Qualifikationen oder Weiterbildungen oder eine abgeschlossene mindestens dreijahrige
Berufsausbildung oder eine entsprechende Berufserfahrung erworben wurden.

Entgeltgruppe 6

Tatigkeiten der EG 5, zu deren Ausflhrung zusatzlich die fachliche Anleitung sowie das
fachliche Weisungsrecht gegenuber Beschaftigten gehdren oder eine herausgehobene
Qualifikation oder einen umfassenden Einsatz im Arbeitsbereich ermdglichen.

Entgeltgruppe 7
Tatigkeiten, die sich aus der EG 6 dadurch herausheben, dass sie

umfassende betriebliche Kenntnisse erfordern
oder

ein funktionstbergreifendes fachliches Weisungsrecht beinhalten
oder

besondere Verantwortung fur Personal oder Sachwerte beinhalten
oder

im Wesentlichen in der Steuerungs- und Aufsichtsfunktion mit Gestaltungsspielrau-
men bestehen.

Entgeltgruppe 8

Tatigkeiten, die durch zusatzliche besondere Fachkenntnisse gekennzeichnet sind, die
zur Erfullung komplexer Aufgabenstellungen befahigen oder zu deren Wahrnehmung die
Ausubung disziplinarischer Befugnisse gehort.
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Entgeltgruppe 9

a) Tatigkeiten mit weitreichender fachlicher und disziplinarischer Fuhrungsver-
antwortung

oder

b) Tatigkeiten, zu deren Auslbung eine langjahrige Berufserfahrung plus Weiter-
bildung erforderlich ist

oder

c) Tatigkeiten mit besonderen fachlichen Anforderungen und einem hohen Mafl}
an Verantwortung

Entgeltgruppe 10
Tatigkeiten, die sich durch besondere hohe fachliche Anforderungen und ein besonders
hohes Mal} an Verantwortung aus den Anforderungen der EG 9 wesentlich herausheben.
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Begriffserlauterungen

Unterweisung

Unterweisung ist das methodische ,Vertrautmachen“ mit den zur Durchfihrung der Ta-
tigkeiten erforderlichen Kenntnissen, Handgriffen, Fertigkeiten, Erfahrungen und Beson-
derheiten, um den Beschéftigten in die Lage zu versetzen, die Arbeit durch Ubung aus-
fuhren zu kdnnen.

Fachspezifisches Anlernen

Ein fachspezifisches Anlernen ist das systematische Vermitteln von Kenntnissen und Fa-
higkeiten. Im Gegensatz zur Berufsausbildung beschrankt sich das Anlernen auf be-
stimmte Ausbildungsziele.

Fachspezifische Weiterbildung / Qualifikation

Fachspezifische Weiterbildung / Qualifikation sind zusatzliche Fachausbildungen, die der
Vertiefung und Erweiterung der Kenntnisse und Fertigkeiten fur die Ubertragene Tatigkeit
dienen. Sie gehen Uber die Mallnahmen zum Erhalten und Anpassen der Kenntnisse und
Fertigkeiten an die technische Entwicklung im Rahmen der Ubertragenen Tatigkeit hin-
aus. Eine Weiterbildung / Qualifikation fur die anforderungsabhangige Eingruppierung
kann u.a. mit einem Zertifikat abgeschlossen werden.

Berufserfahrung

Die Berufserfahrung ist die Zeit, die beim Ausfuhren einer Tatigkeit im Betrieb gewonnen
wird und die zu einer hdheren Beherrschung der Tatigkeit flhrt.

Unter mehrjahriger Berufserfahrung ist eine erforderliche Berufserfahrung von mindes-
tens 3 Jahren zu verstehen, unter langjahriger Berufserfahrung eine erforderliche Berufs-
erfahrung von mindestens 5 Jahren. Entscheidend ist jedoch nicht die Dauer der berufli-
chen Tatigkeit im Allgemeinen, sondern die fur die jeweilige Tatigkeit erforderliche Be-
rufserfahrung.

Fachliches Anleiten
Das fachliche Anleiten begrenzt sich auf die fachliche Unterstutzung beim Anlernen be-
stimmter Tatigkeiten, z.B. durch Hinweisen, Anleiten, Zeigen und Erklaren.

Fachliches Weisungsrecht
Das fachliche Weisungsrecht umfasst die Arbeitsvorgabe (wer, was, wann, wie, wo) so-
wie deren Kontrolle und Korrektur.

Disziplinarische Befugnisse
Die disziplinarischen Befugnisse umfassen das Einleiten, Umsetzen und Verfolgen von
Personalmalinahmen.

Fuhrungsverantwortung

FUhrungsverantwortung umfasst die Entwicklung und Vorgabe von Zielen, die Personal-
entwicklung und ggf. die Verantwortung fur die hiermit zusammenhangenden Kosten flr
umfangreiche Fachgebiete.
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Beispielkatalog Vorfeld und Transport

Tatigkeitsmerkmal EG | Vorfeld und Transport
Einfache Tatigkeiten ohne | 1 .
flughafenbezogene Vor- 1. Materialausgabe
kenntnisse 2. Miillsortierung
3. Kofferwagenservice
Tatigkeiten, zu deren Aus- | 2 .
filhrung in der Regel eine 1. Laderl Flugfeugab.fertlgung
Unterweisung von bis zu 2. Lader | Gepacksortierung
Y'ter Wochen erforderlich 3. Lader Sperrgepiackausgabe
ist.
4. Lader Nachtluftpost
5. Fahrer Gepackzustellung
(auBerhalb Vorfeld fur Lost and Found)
Tatigkeiten, fur deren Aus- | 3 -
filhrung tatigkeitsbezogene 1. Lader Il Flugzeugabfertigung
qualifizierende Vorkennt- mit lizenzierter Anwendung (Vorfeld-Fuhrer-
nisse oder eine Anlernzeit schein) mindestens eines PKWs/ Kleintrans-
erforderlich sind , welche porters/eines Zugfahrzeugs, inkl. gezogener
Uber die Unterweisung der Einheit
EG 2 hinausgeht und wei- 2. Lader Il Gepickabfertigung
tere Kenntnisse erfordern. . . .
mit Fuhrerschein und regelmaRigen Fahrta-
tigkeiten im Sicherheitsbereich sowie BRS,
sofern vorhanden
3. Vorfeldfahrer fiir

» VIP- Transporte (,Chauffeur®) oder

> Fahrzeuge bis zu 9 Personen (inkl.
Fahrer)

» Lastkraftwagen bis 3,5t oder
» Dokumente
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Tatigkeiten, fur deren Aus-
fuhrung zusatzliche Kennt-
nisse vorhanden sein muis-
sen, die uber die EG 3 hin-
ausgehen. Diese werden
durch entsprechende Qua-
lifikationen und Weiterbil-
dungen oder durch damit
vergleichbare Berufserfah-
rung erworben.

1. Lader lll Flugzeugabfertigung
mit
a) lizenzierter Anwendung (Vorfeld-Fuhrer-
schein) mindestens eines PKWs/Klein-

transporters/eines Zugfahrzeugs, inkl. ge-
zogener Einheit

und

b) Berechtigung zur Bedienung von mindes-
tens 2 der folgenden Abfertigungsgerate-

gruppen:
» Treppen
Hubwagen inkl. Hubtransporter
7,5T Hubwagen
Maindecker
Umsetzer

V V V V V

Forderbander
oder

c) Spezialisierte Anwendung einzelner Abfer-
tigungsgerate Ver- und Entsorgungsser-
vice, Fluggastbruckenfahrer

2. Lader lll Gepackabfertigung

mit Sonderqualifikationen (u.a. Outboundsteue-
rung, Sperrgepacksteuerung, Feinsteuerung in
der Transferzentrale)

3. Vorfeldfahrer fiir

Bus mit mehr als 9 Personen nur auf dem Vor-
feld

oder

LKW mit mehr als 3,5t
oder

Push Back

4. Fahrer fur PRM-Hubwagen

5. Gepackhallenaufsicht
(Inbound, Koordinierung Gepack)

6. Flugzeugenteiser

(Spruher oder Fahrer im Einmannbetrieb)
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. Mitarbeiter mit multifunktionalem Einsatz in

der Flugzeugabfertigung
Executive Business Aviation (EBA)

. Technische Betreuer

ohne handwerklich / technische Berufsausbil-
dung (technische Betreuung der Gepackforder-
anlage)

Tatigkeiten, die sich aus
den Anforderungen der EG
4 dadurch herausheben,
dass weitere fachspezifi-
sche Kenntnisse und Fa-
higkeiten vorhanden sein
mussen, welche durch
Qualifikationen oder Wei-
terbildungen oder eine ab-
geschlossene mindestens
dreijahrige  Berufsausbil-
dung oder eine entspre-
chende Berufserfahrung er-
worben wurden.

. Lader IV Flugzeugabfertigung

mit
a) lizenzierter Anwendung (Vorfeld-Fuhrer-
schein) mindestens eines PKWs/Klein-

transporters/eines Zugfahrzeugs, inkl. ge-
zogener Einheit

und

b) Berechtigung zur Bedienung von mindes-
tens 4 der folgenden im Ladeservice einge-
setzten Abfertigungsgerategruppen:

> Treppen
» Umsetzer

» Hubwagen und Hubtransporter
» 7,5t Hubwagen

» Maindecker

» Forderbander

. Vorfeldfahrer Il (Berechtigung zur Bedie-

nung von mindestens 2 Geraten)

> Bus mit mehr als 9 Personen nur auf
dem Vorfeld

» Enteisung
» Schleppen
» Pushback

. Busfahrer mit Fiihrerschein der Klassen

D/D1/DE/D1E und Personenbeférderungs-
schein

. Qualifizierter Flugzeugabfertiger

(Qualifizierter Flugzeugabfertiger mit Prufung,
Geprufte Fachkraft fur Bodenverkehrsdienste
im Luftverkehr, (auch ehemals IHK geprufter
Flugzeugabfertiger)
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Tatigkeiten der EG 5, zu
deren Ausfuhrung zusatz-
lich die fachliche Anleitung
plus das fachliche Wei-
sungsrecht gegenuber Be-
schaftigten gehort oder
eine herausgehobene
Qualifikation oder einen
umfassenden Einsatz im
Arbeitsbereich ermogli-
chen.

. Lademeister
. Lademeister - Agent | im narrow body

(auch AKK/QLP mit Zulage)

. Gepackmeister

Tatigkeiten, die sich aus
der EG 6 dadurch heraus-
heben, dass sie

a) umfassende betriebli-
che Kenntnisse erfor-
dern

oder

b) ein funktionstbergrei-
fen-des fachliches Wei-
sungs-recht beinhalten

oder

c) besondere Verantwor-
tung fur Personal oder
Sachwerte beinhalten

oder

d) im Wesentlichen in der
Steuerungs- und Auf-
sichtsfunktion mit Ge-
staltungsspielraumen
bestehen.

. Lademeister -Agent I

(AKI Qualifikation bzw. im wide body

. Supervisor Rampe

Tatigkeiten, die durch zu-
satzliche besondere Fach-
kenntnisse gekennzeichnet
sind, die zur Erfullung kom-
plexer Aufgabenstellungen
befahigen oder zu deren
Wahrnehmung die Aus-
ubung disziplinarischer Be-
fugnisse gehort.

1. Duty Officer
. Schichtleiter/in inkl.

bisherige Supervisor als Schichtleiter/in

. Einsatzleiter/in
4. Gruppenleiter/in
. Koordinator Disponenten
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Tatigkeiten mit

a) weitreichender fachli-
cher und disziplinari-
scher Fuhrungsverant-
wortung

oder

b) Tatigkeiten, zu deren
Ausubung eine langjah-
rige Berufserfahrung
plus Weiterbildung er-
forderlich ist

oder

c) Tatigkeiten mit beson-
deren fachlichen Anfor-
derungen und einem
hohen Mal} an Verant-
wortung

6. Duty Manager

Koordinatoren von Teilbetriebe / Coordinator
Service units

Tatigkeiten, die sich durch
besondere hohe fachliche
Anforderungen und ein be-
sonders hohes Mal® an
Verantwortung aus den An-
forderungen der EG 9 we-
sentlich herausheben.

10

1. Gesamtbetriebsleitung Ramp
2. Groundhandling Control Officer

(Koordination in einer Schicht von mehreren
Gewerken/ Prozessen, Uber mehrere Bereiche
mit unterschiedlichen Funktionen, Control-Cen-
ter)
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Beispielkatalog Passage

Tatigkeitsmerkmal EG | Passage
Einfache Tatigkeiten ohne | 1 1. Schlangensteuerung / Queueing
flughafenbezogene Vor-
kenntnisse
Tatigkeiten, zu deren Aus- | 2 . Check In-/Gate Agent |
E’htrung In der Regebll cine mit Kenntnis von einem DCS- System, inkl. un-
N er\VA\;els#ng van dISI'ZlI‘J] baren Inkasso-Aufgaben (Ubergepéack Zusatz-
i\gfr ochen erforderlic dienstleistungen).
2. UM-Betreuung
3. Lounge-Agent ohne DCS-Anwendung
. Service Agent (Lost and Found)
(Aufnahme von PIR'S , Information an den
Kunden zum Sachstand des Verbleibs und der
weiteren Bearbeitungsschritte)
Tatigkeiten, fur deren 3 . Check In-/Gate Agent Il

Ausfuhrung tatigkeitsbe-
zogene qualifizierende
Vorkenntnisse oder eine
Anlernzeit erforderlich
sind, welche uber die Un-
terweisung der EG 2 hin-
ausgeht und weitere
Kenntnisse erfordern.

mit
Kenntnis von mindestens zwei DCS- Systeme,

inkl. Inkasso-Aufgaben (Ubergepéck, Zusatz-
leistungen),

oder

Tatigkeiten der EG 2 mit der Abfertigung von
Airline-Gruppen, sofern die jeweilige Airline-
Gruppe auf einem gemeinsamen System abge-
fertigt wird.

2. Lost and Found Agent |

mit umfanglichen Kenntnissen von World Tra-
cer inkl. Baggage Tracing und Baggage
Rushing inklusive Kenntnis der entsprechen-
den Eingabeoberflachen

3. Ticketing—Agent |

mit Kenntnis von mindestens einem Reservie-
rungssystem (z.B. Amadeus, SkySpeed oder
vergleichbar), inkl. Inkasso-Aufgaben (Uberge-
pack, Zusatzleistungen, Tickets, Umbuchun-

gen,)
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der EG 2

mit Kombifunktionen
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Tatigkeiten, flr deren
Ausfuhrung  zusatzliche
Kenntnisse vorhanden
sein mussen, die Uber die
EG 3 hinausgehen. Diese
werden durch entspre-
chende  Qualifikationen
und Weiterbildungen oder
durch damit vergleichbare
Berufserfahrung  erwor-
ben.

1. Check In-/Gate Agent lll

mit

Tatigkeiten mindestens der EG2 oder EG3

mit

spezifischen Tatigkeiten der Vor- und Nachbe-

reitung (z.B. Editing) und Koordinierung von be-
stimmten Flugereignissen.

Je nach Betriebsgrofie und Organisation kon-
nen alle spezifischen Tatigkeiten von diesem
Beschaftigten durchgefuhrt werden.

2. Lost and Found Agent i

Tatigkeiten der EG 3 und zusatzlich vorberei-
tende, nachbereitende und Uber die Gepacker-
mittlung hinausgehende, Tatigkeiten,

(zum Beispiel Erstellung von Statistiken, Re-
chercheaufgaben, administrative Tatigkeiten)
oder Ansprechpartner fur den Kunden, Drittun-
ternehmen, Operations und Mitarbeiter

3. Ticketing—Agent Il

mit Kenntnis und Anwendung von mindestens
zwei Reservierungssystemen (z. B. Amadeus)
und mit Inkasso-Aufgaben (Ubergepack, Zu-
satzleistungen), hierbei Kenntnis von mindes-
tens drei Airline-Bezahlsystemen und Einsatz
am Common Use Schalter

4. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der EG 3

mit Kombifunktionen
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Tatigkeiten, die sich aus
den Anforderungen der
EG 4 dadurch heraushe-
ben, dass weitere fach-
spezifische  Kenntnisse
und Fahigkeiten vorhan-
den sein mussen, welche
durch Qualifikationen
oder Weiterbildungen
oder eine abgeschlos-
sene mindestens dreijah-
rige Berufsausbildung
oder eine entsprechende
Berufserfahrung  erwor-
ben wurden.

. Passage Agent

mit abgeschlossener Ausbildung als
a) Servicekaufleute im Luftverkehr
b) Luftverkehrskaufleute

c) Reiseverkehrskaufleute

. Check-In/ Gate Agent IV

mit

Tatigkeiten EG 4

und

Kenntnis von mindestens funf DCS- Systemen

. Ticketing-Agent Il

mit abgeschlossener Ausbildung Servicekauf-
leute im Luftverkehr oder Reiseverkehrskauf-
leute oder entsprechender Eignungsprufung I-
ATA-Ticketing

. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der EG 4

mit Kombifunktionen

Tatigkeiten der EG 5, zu
deren Ausfuhrung zusatz-
lich die fachliche Anlei-
tung plus das fachliche
Weisungsrecht  gegen-
uber Beschaftigten gehort
oder eine herausgeho-
bene Qualifikation oder ei-
nen umfassenden Einsatz
im Arbeitsbereich ermaogli-
chen.

. Teamleiter/Lead Agent

(verantwortlich fur ein (wechselndes) Check-in
Team

oder
die Koordination von bis zu zwei Airlines)

. Backoffice-Agent

mit umfassenden Kenntnissen im Check-In zur
Teamunterstitzung sowie umfassenden Edi-
ting-/Controlaufgaben und Flugaufbau fir die
die gesamte Schicht und Folgeschichten
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Tatigkeiten, die sich aus
der EG 6 dadurch heraus-
heben, dass sie

a) umfassende betriebli-
che Kenntnisse erfor-
dern

oder

b) ein funktionsubergrei-
fendes fachliches Wei-
sungsrecht beinhalten

oder

c) besondere Verantwor-
tung fur Personal oder
Sachwerte beinhalten

oder

d) im Wesentlichen in der
Steuerungs- und Auf-
sichtsfunktion mit Ge-
staltungsspiel-raumen
bestehen.

1. Supervisor Passage

Tatigkeiten, die durch zu-
satzliche besondere
Fachkenntnisse gekenn-
zeichnet sind, die zur Er-
fullung komplexer Aufga-
benstellungen befahigen
oder zu deren Wahrneh-
mung die Auslbung dis-
ziplinarischer Befugnisse
gehort.

1. Duty Officer
2. Schichtleiter/in

inkl. bisherige Supervisor als Schichtleiter/in
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a) weitreichender fachli- 2. Operative Betriebsleitung

b) Tatigkeiten, zu deren

c) Tatigkeiten mit beson-

Tatigkeiten mit 9 1. Duty Manager

oder

jahrige  Berufserfah-

oder

cher und disziplinari-
scher Fuhrungsverant-
wortung

Auslbung eine lang-

rung plus Weiterbil-
dung erforderlich ist

deren fachlichen Anfor-
derungen und einem
hohen Mal} an Verant-
wortung

Tatigkeiten, die sich durch | 10 | 1. Abteilungsleitung Passage
besondere hohe fachliche
Anforderungen und ein
besonders hohes Mal3 an
Verantwortung aus den
Anforderungen der EG 9
wesentlich herausheben.

Erganzungen zur Eingruppierung, fur die EG 1 bis 10 gilt:

1.

Wenn durch den Entfall von DCS-Systemen die Voraussetzungen fur eine Entgeltgruppe
nicht mehr erfiillt werden, haben betroffene Beschaftigte Anspruch auf eine Qualifizierung
in einem weiteren System, sofern das Unternehmen andere Airlines mit anderen DCS Sys-
temen als Kunden hat. Lehnt der Beschéftigte die Qualifizierung ab erfolgt eine tarifkon-
forme Eingruppierung nach Ablauf des 6. Monats. Gleiches gilt, wenn die Qualifizierung aus
einem von dem/der Beschaftigten zu vertretenden Grund nicht mit Erfolg abgeschlossen
wird.

Fur den Fall, dass ein Unternehmen Kunden verliert oder durch Wegfall aktueller Systeman-
wendungen weniger Systeme genutzt werden konnen, entfallt mangels einer Qualifizie-
rungsmadglichkeit die Herabgruppierung. Wenn wieder der Bedarf fir weitere DCS-Systeme
entsteht, kommt erneut die Regelung zum Anspruch auf Qualifizierung mit den formulierten
Folgewirkung zur Anwendung.

Als Supervisor gelten Beschaftigte, die als Aufsicht/Uberwachende fiir Arbeitsprozesse

(z.B. Fluge / Lost+Found / Ticketing) fachliche Weisungsberechtigungen haben, aber keine
disziplinarische Funktion ausiben.
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Beispielkatalog Operations

Tatigkeitsmerkmal EG | Operations

Einfache Tatigkeiten ohne | 1

flughafenbezogene Vor-

kenntnisse

Tatigkeiten, zu deren Aus- | 2 1. Dokumentenfahrer

fuhrung in der Regel_elne Mit FUhrerschein Klasse B und Vorfeldfuhrer-

Unterweisung von bis zu schein

vier Wochen erforderlich

ist.

Tatigkeiten, fur deren | 3 2. Ramp Agent |

Ausfuhrung ta_tl_gl_<e|tsbe- mit FUhrerschein Klasse B und Vorfeldfuhrer-

zogene  qualifizierende schein

Vorkenntnisse oder eine

Anlernzeit  erforderlich und

sind, welche uber die Un- mit folgenden méglichen Téatigkeiten

terweisung der EG 2 hin- )

ausgeht und  weitere » Erganzung / Korrektur von Load-

Kenntnisse erfordern. sheets (LMC-Anderungen)

» Walkout Assistance und Safety-
Check
Aufgaben: Koordinationstatigkeiten, Kommu-
nikation mit Dienstleistern und Flugzeugbe-
satzung wahrend der Abfertigung, Weiter-
gabe und Entgegennahme relevanter fachli-
cher Informationen (z.B. Loading Instruction,
Abstimmung)
3. OPS Innendienst

mit  folgenden mdglichen  Tatigkeiten:
Erstellen, Zusammenstellen, Versenden und
Ubergeben von Informationen, z.B. Sita-Mes-
sages wie MVT, UCM, Wetter, NOTAM’s,
Communications, Briefing Packages

Tatigkeiten, fur deren | 4 1. Ramp-Agent Il / Turn around Coordinator

Ausflhrung  zusatzliche
Kenntnisse  vorhanden
sein mussen, die Uber die
EG 3 hinausgehen. Diese
werden durch entspre-
chende Qualifikationen
und Weiterbildungen oder
durch damit vergleichbare
Berufserfahrung  erwor-
ben.

(TCO)

wie Ramp Agent | mit zusatzlich folgenden
maoglichen Tatigkeiten

a) Vorbereiten und Korrektur/Erganzung
von Loadsheets

b) Eingabe sofern technisch mdglich oder
Bereitstellung von Daten fiir Weight and
Balance DCS System/e
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Tatigkeiten, die sich aus
den Anforderungen der
EG 4 dadurch heraushe-
ben, dass weitere fach-
spezifische  Kenntnisse
und Fahigkeiten vorhan-
den sein mussen, welche
durch Qualifikationen
oder Weiterbildungen
oder eine abgeschlos-
sene mindestens dreijah-
rige Berufsausbildung
oder eine entsprechende
Berufserfahrung  erwor-
ben wurden.

1. Ramp Agent lll / Weight and Balance

Agent |

wie Ramp Agent Il mit zusatzlich folgenden
moglichen Tatigkeiten

a) Kenntnis und Anwendung von Weight
and Balance DCS System/en

b) Ladeplanung, Vorbereitung und Erstel-
lung von Loadsheets

c) Zuarbeit fir Centralised Load Control
(CLC), sofern vorhanden

d) OPS-Innendienst

. Service Kaufmann/-frau Luftverkehr

Tatigkeiten der EG 5, zu
deren Ausfuhrung zusatz-
lich die fachliche Anlei-
tung plus das fachliche
Weisungsrecht  gegen-
uber Beschaftigten gehort
oder eine herausgeho-
bene Qualifikation oder ei-
nen umfassenden Einsatz
im Arbeitsbereich ermogli-
chen.

1. Weight and Balance Agent Il

wie Weight & Balance Agent | mit Durchfuh-
rung komplexer Weight and Balance Abferti-
gungen (z.B. Frachter)

. Flight OPS Agent

mit verantwortlicher Erstellung von Flugpla-
nen, Routenkarten, und anderen weiterfuh-
renden/speziellen Crew Briefings

Tatigkeiten, die sich aus
der EG 6 dadurch heraus-
heben, dass sie

a) umfassende betriebli-
che Kenntnisse erfor-
dern

oder

b) ein funktionstbergrei-
fen-des  fachliches
Weisungs-recht bein-
halten

oder

c) besondere Verant-
wortung fur Personal
oder Sachwerte bein-
halten

oder

d) im Wesentlichen in
der Steuerungs- und
Aufsichtsfunktion mit
Gestaltungsspielrau-
men bestehen.

. Supervisor OPS
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Tatigkeiten, die durch zu-
satzliche besondere
Fachkenntnisse gekenn-
zeichnet sind, die zur Er-
fullung komplexer Aufga-
benstellungen befahigen
oder zu deren Wahrneh-
mung die Auslbung dis-
ziplinarischer Befugnisse
gehort.

1. Duty Officer
2. Schichtleiter/in
3. bisherige Supervisor als Schichtleiter/in

Tatigkeiten mit

a) weitreichender fachli-
cher und disziplinari-
scher Fihrungsverant-
wortung

oder

b) Tatigkeiten, zu deren
Ausubung eine lang-
jahrige  Berufserfah-
rung plus Weiterbil-
dung erforderlich ist

oder

c) Tatigkeiten mit beson-
deren fachlichen An-
forderungen und ei-
nem hohen Mal} an
Verantwortung

1. Duty Manager
2. Operative Betriebsleitung

Tatigkeiten, die sich durch
besondere hohe fachliche
Anforderungen und ein
besonders hohes Mal} an
Verantwortung aus den
Anforderungen der EG 9
wesentlich herausheben

10

1. Abteilungsleitung Operations
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Beispielkatalog Disposition und Training

Tatigkeitsmerkmal EG | Disposition und Training

Einfache Tatigkeiten ohne | 1
flughafenbezogene Vor-
kenntnisse.

Tatigkeiten, zu deren Aus- | 2
fuhrung in der Regel eine
Unterweisung von bis zu
vier Wochen erforderlich
ist.

Tatigkeiten, fur deren |3
Ausfuhrung eine Anlern-
zeit erforderlich ist, wel-
che uber die Unterwei-
sung der EG 2 hinausge-
hen und weitere Kennt-
nisse erfordern.

Tatigkeiten, fur deren | 4
Ausfuhrung  zusatzliche
Kenntnisse vorhanden
sein mussen, die Uber die
EG 3 hinausgehen. Diese
werden durch entspre-
chende  Qualifikationen
und Weiterbildungen oder
durch damit vergleichbare
Berufserfahrung  erwor-
ben.

Tatigkeiten, die sich aus |5
den Anforderungen der
EG 4 dadurch heraushe-
ben, dass weitere fach-
spezifische  Kenntnisse
und Fahigkeiten vorhan-
den sein mussen, welche
durch Qualifikationen
oder Weiterbildungen
oder eine abgeschlos-
sene mindestens dreijah-
rige Berufsausbildung
oder eine entsprechende
Berufserfahrung  erwor-
ben wurden.
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Tatigkeiten der EG 5, zu
deren Ausfuhrung zusatz-
lich die fachliche Anlei-
tung sowie das fachliche
Weisungsrecht  gegen-
uber Beschaftigten gehort
oder eine herausgeho-
bene Qualifikation oder ei-
nen umfassenden Einsatz
im Arbeitsbereich ermaogli-
chen.

1. Geratetrainer
2. Disponent/in/ Betriebssteuerung I:

Disposition von Abfertigungsprozessen, in de-
nen eine Funktion disponiert wird

Tatigkeiten, die sich aus
der EG 6 dadurch heraus-
heben, dass sie

a) umfassende betriebli-
che Kenntnisse erfor-
dern

oder

b) ein funktionsubergrei-
fen-des  fachliches
Weisungs-recht bein-
halten

oder

c) besondere Verant-
wortung fur Personal
oder Sachwerte bein-
halten

oder

d) im Wesentlichen in
der Steuerungs- und
Aufsichtsfunktion mit
Gestaltungsspielrau-
men bestehen.

1. Verfahrenstrainer | mit Trainerqualifikation
inkl. Class Room Training, z.B. DGR und
Passage-/Operations-Training (Grundkurse
und Zusatzkurse z.B. DCS, World Tracer)

2. Operative Personalplanung (Dienstpla-
nung, Urlaubsplanung, Schulungsplanung,
Organisation Zusatzdienste)

3. Disponent/in/ Betriebssteuerung ll:

Disposition von Abfertigungsprozessen, in de-
nen mehr als eine Funktion oder mehr als 50
Beschaftigte disponiert werde.

Tatigkeiten, die durch zu-
satzliche besondere
Fachkenntnisse gekenn-
zeichnet sind, die zur Er-
fullung komplexer Aufga-
benstellungen befahigen
oder zu deren Wahrneh-
mung die Ausubung dis-
ziplinarischer Befugnisse
gehort.

4. Verfahrenstrainer Il, z.B. mit AKK oder AKI
oder mit Ausbildung von Trainern(Train the
Trainer) und Entwicklung von Trainings-
konzepten

5. Ressourcenplaner
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Tatigkeiten mit

weitreichender fachli-
cher und disziplinari-
scher Fuhrungsverant-
wortung

oder

Tatigkeiten, zu deren
Ausubung eine lang-
jahrige  Berufserfah-
rung plus Weiterbil-
dung erforderlich ist

oder

Tatigkeiten mit beson-
deren fachlichen An-
forderungen und ei-
nem hohen Mall an
Verantwortung

1. Leiter/in Training

Tatigkeiten, die sich durch
besondere hohe fachliche
Anforderungen und ein
besonders hohes Mal} an
Verantwortung aus den
Anforderungen der EG 9
wesentlich herausheben.

10
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Beispielkatalog Technische Dienste

Tatigkeitsmerkmal

EG

Technische Dienste

Einfache Tatigkeiten
ohne flughafenbezogene
Vorkenntnisse.

1. Fahrzeugpflege

Tatigkeiten, zu deren
Ausflhrung in der Regel
eine Unterweisung von
bis zu vier Wochen erfor-
derlich ist.

1. Material- und Werkzeugausgabe

Tatigkeiten, fur deren
Ausfuhrung tatigkeitsbe-
zogene qualifizierende
Vorkenntnisse oder eine
Anlernzeit  erforderlich
sind , welche Uber die Un-
terweisung der EG 2 hin-
ausgeht und weitere
Kenntnisse erfordern.

1. Hol- und Bringservice auf dem Vorfeld
2. mit Vorfeldfuhrerschein

Tatigkeiten, fur deren
Ausfuhrung zusatzliche
Kenntnisse  vorhanden
sein mussen, die Uber die
EG 3 hinausgehen. Diese
werden durch entspre-
chende Qualifikationen
und Weiterbildungen
oder durch damit ver-
gleichbare Berufserfah-
rung erworben.

1. GSE-Wartung und -Instandsetzung
ohne fachbezogene Berufsausbildung
2. Material-Disponent/in
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Tatigkeiten, die sich aus
den Anforderungen der
EG 4 dadurch heraushe-
ben, dass weitere fach-
spezifische Kenntnisse
und Fahigkeiten vorhan-
den sein mussen, welche
durch Qualifikationen
oder Weiterbildungen
oder eine abgeschlos-
sene mindestens dreijah-
rige Berufsausbildung
oder eine entsprechende
Berufserfahrung erwor-
ben wurden.

1. Fachkraft/ Fachhandwerker

mit abgeschlossener tatigkeitsbezogener Be-
rufsausbildung, z.B.

» Industriemechaniker/ in
Mechatroniker/in

Elektroniker/in fur Betriebstechnik
KFZ-Mechatroniker/in

>
>
>
» Lagerist/in

Tatigkeiten der EG 5, zu
deren Ausfuhrung zu-
satzlich die fachliche An-
leitung plus das fachliche
Weisungsrecht  gegen-
Uber Beschaftigten ge-
hort oder eine herausge-
hobene Qualifikation
oder einen umfassenden
Einsatz im Arbeitsbereich
ermaoglichen.

1. Fachhandwerker/in der EG 5
mit zusatzlicher Qualifikation

Tatigkeiten, die sich aus
der EG 6 dadurch her-
ausheben, dass sie

a) umfassende betrieb-
liche Kenntnisse er-
fordern

oder

b) ein  funktionsuber-
greifendes fachliches
Weisungsrecht bein-
halten

oder

c) besondere Verant-
wortung fur Personal
oder Sachwerte be-
inhalten

oder

d) im Wesentlichen in
der Steuerungs- und
Aufsichtsfunktion mit
Gestaltungsspielrau-
men bestehen.

1. Fachhandwerker/in der EG 6

mit herausgehobener Spezialqualifikation
(z.B. herstellerspezifische zertifizierte Qualifi-
kationen, Fachspezialist mit zertifizierter Zu-
satzqualifikation, Weiterbildung UVV, Qualifi-
zierung zur Durchfihrung Sicherheitspru-
fung)

2. Vorarbeiter
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Tatigkeiten, die durch zu-
satzliche besondere
Fachkenntnisse gekenn-
zeichnet sind, die zur Er-
fullung komplexer Aufga-
benstellungen befahigen
oder zu deren Wahrneh-
mung die Ausubung dis-
Ziplinarischer Befugnisse
gehort.

3. Meister ohne Werkstattleitung

Tatigkeiten mit

weitreichender fachli-
cher und disziplinari-
scher FuUhrungsver-
antwortung

oder

Tatigkeiten, zu deren
Auslbung eine lang-
jahrige  Berufserfah-
rung plus Weiterbil-
dung erforderlich ist

oder

Tatigkeiten mit beson-
deren fachlichen An-
forderungen und ei-
nem hohen Mal} an
Verantwortung

1. Meister mit Werkstattleitung

Tatigkeiten, die sich
durch besondere hohe
fachliche Anforderungen
und ein besonders hohes
MalR an Verantwortung
aus den Anforderungen
der EG 9 wesentlich her-
ausheben.

10

1. Abteilungsleitung Technische Dienste
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Beispielkatalog Administration

EG Funktionen

1

2 Buroboten

3 Empfang, Rezeption

4 1. Sachbearbeitung ohne Berufsausbildung
2. Sekretariat ohne Berufsausbildung

5 1. Sachbearbeitung mit einschlagiger Berufsausbildung
2. Sekretariat mit einschlagiger Berufsausbildung

6 Sachbearbeitung | Personalwesen
Sachbearbeitung | Rechnungswesen

7 Sachbearbeitung Il Personalwesen
Sachbearbeitung Il Rechnungswesen

8 Personalreferent/in mit IHK-Abschlussprifung PFK

9 1. Referent/in mit abgeschlossenem fachbezogenem Master-Studium
2. Fachgebietsleitung im administrativen Bereich

10 | Abteilungsleitung im administrativen Bereich
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9.
Tarifvertrag fiir die Uberleitung
bisheriger Arbeitsbedingungen
in den Bodenabfertigungsdiensten

an deutschen Verkehrsflughafen
(UTV BVD)

vom 15. Februar 2024



Tarifvertrag fiir die Uberleitung bisheriger Arbeitsbedingungen
in den Bodenabfertigungsdiensten an deutschen Verkehrsflughafen
(UTV BVD)

Die hier abgedruckte Fassung wurde zwischen der Vereinigung der kommunalen Arbeit-
geberverbande (VKA), dem Arbeitgeberverband der Bodenabfertigungsdienstleister im
Luftverkehr (ABL) und der Gewerkschaft ver.di — Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
(ver.di) vereinbart.

Die mit dem dbb beamtenbund und tarifunion vereinbarte Fassung weist lediglich redak-
tionelle Abweichungen auf.

Die Fassung gibt den Stand vom 15. Februar 2024 wieder.

Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbande (VKA)
Leipziger Stralle 51

10117 Berlin

www.vka.de


http://www.vka.de/

UTv BVD

§ 1

Ziele dieses Tarifvertrages

Die Arbeitgeberverbande ABL und VKA sowie ver.di vereinbaren einen einheitlichen
Branchentarifvertrag, bestehend aus einem Manteltarifvertrag (MTV), einem Entgelttarif-
vertrag (ETV), einem Tarifvertrag Uber eine betriebliche Altersversorgung (TVbAV) und
diesem Uberleitungstarifvertrag (UTV) fiir die Arbeitsbedingungen an den Verkehrsflug-
hafen.

Bisher sind die Arbeitsbedingungen durch verschiedene und unterschiedliche Tarifver-
trage geregelt, die zum Teil auf Bundesebene, Uberwiegend aber als Haustarifvertrage
abgeschlossen sind. FlUr Beschaftigte, die bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bran-
chentarifvertrags vom Geltungsbereich eines vorher eigenstandigen Tarifvertrages er-
fasst wurden, kénnen vorhandene tarifvertragliche Anspriiche Uber das im Branchenta-
rifvertrag vereinbarte Niveau gesichert werden.

Auch betrieblich bereits geregelte Arbeitsbedingungen, die Ublicherweise durch Tarifver-
trag geregelt sind oder geregelt werden, sollen in die Uberleitung einbezogen werden,
wenn die jeweils zugrunde liegende Rechtsgrundlage bei Abschluss beendet wird.

§ 2

Aufbau der tarifvertraglichen Regelungen

Fir die im § 4 genannten Themen werden bundesweit einheitliche Uberleitungstarifrege-
lungen zum Branchentarifvertrag getroffen, die teilweise in den tariflichen Regelungen
des Branchentarifvertrag erfasst sind.

Fir die in § 5 genannten Themen konnen Uberleitungstarifregelungen auf der Ebene ge-
troffen werden, auf der die bisherigen tarifvertraglichen Regelungen vereinbart waren.
Dabei kann es sich dann um Haustarifvertrage, um landesbezirksbezogene Flachentarif-
vertrage oder sonstige tarifliche Vereinbarungen handeln.

§3

Verhandlung der Uberleitungsregelungen

Fur die Themen der Uberleitung nach § 4 finden keine gesonderten Verhandlungen statt,
diese sind in den Verhandlungen zum neuen Branchentarifvertrag gefuhrt worden. Die
dort getroffenen Vereinbarungen gelten als Ersatz der bisherigen tarifvertraglichen Re-
gelungen.

Die nach § 5 Uberzuleitenden Themen werden mit Bezug auf die Haustarifvertrage oder
die landesbezirksbezogenen Flachentarifvertrage an den jeweiligen Standorten von den
bestehenden Tarifkommissionen verhandelt. Diese Verhandlungen sind bis zum
31.3.2024 zu beenden.
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§4

Bundesweit einheitliche Uberleitungsthemen

Beschaftigte, flr die eine Unklndbarkeit nach § 34 Abs. 2 TV6D oder vergleichba-
ren Regelungen bei Einfuhrung des Branchentarifvertrags besteht, bleibt diese auch
nach Inkrafttreten des Branchentarifvertrags bestehen.

Bei Einfuhrung der 37,5 Std/Wo wird das Einkommen nicht gekurzt, eine Verminde-
rung der Arbeitszeit wird ohne Verminderung des Entgelts eingefuhrt. Fur Teilzeit-
beschaftigte gilt dies entsprechend (s. § 4 TzBfG).

Bei der erstmaligen Anwendung des ETV ist mindestens die gleiche Stufe zuzuwei-
sen, wie ggf. vor der Uberleitung, falls sich nicht bereits aus dem ETV eine hohere
Stufe ergibt. Ist die vormalige Stufe hoher als die hochste im ETV verflugbare Stufe,
so erfolgt die Zuweisung in die héchste verfligbare Stufe. Hatten die jeweiligen Stu-
fen vor Uberleitung keine Nummerierung, so gilt eine Nummerierung von der nied-
rigsten bis zur hdchsten Stufe.

Die Grundlage fur die Ermittlung der Entgelt-Besitzstande ist ein Vergleich der Jah-
resentgelte vor und nach Inkrafttreten des BRTV. Diese Ermittlung erfolgt in mehre-
ren Schritten:

Schritt 1:

Zunachst wird das Jahresentgelt ,alt“ (ein fiktiver voller Zwdlfmonatszeitraum) auf
Basis der tarifvertraglichen Arbeitsbedingungen vor Inkrafttreten des BRTV ermit-
telt. Hierbei sind alle monatlich gleichbleibenden zeitlich unbefristeten Entgeltbe-
standteile (z.B. Monatsentgelt, Zulagen — ausgenommen Zeitzuschlagspauschalen)
sowie die regelmafRigen Einmalzahlungen (Jahressonderzahlung/Weihnachtsgeld,
Urlaubsgeld, tarifliches Leistungsentgelt LOB) zu berticksichtigen.

Soweit bisher Entgeltbestandteile zeitlich befristet gewahrt werden (z.B. Besitz-
standszulage fur Kinder gemaR § 11 TVU-VKA), flieRen diese Bestandteile nicht in
die Bestandsberechnung ein.

Maldgeblich fur die Ermittlung des Jahresentgelts sind die individuellen Verhaltnisse
zum Uberleitungsstichtag 30.6.2024.

Protokollerkldrung:

Sollten sich also innerhalb der letzten 12 Monate Verdnderungen bei der Eingrup-
pierung, Entgelt, Stufensteigerung, Zulagengewéhrung, bei der individuellen Ar-
beitszeit oder vergleichbare Anderungen ergeben haben, ist das Jahresentgelt mit
der MaBgabe zu ermitteln, als wére die Verédnderung bereits zum ersten Tag des
Zwélfmonatszeitraums eingetreten.

Sofern vor Inkrafttreten des BRTV eine Wochenarbeitszeit unterhalb 37,5 Stunden
(Vollzeitbasis) galt, ist das Jahresentgelt auf eine Wochenarbeitszeit von 37,5 Stun-
den (Vollzeitbasis) hochzurechnen (z.B. Jahresentgelt / bisherige Wochenarbeits-
zeit * 37,5 Stunden = hochgerechnetes Jahresentgelt).
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Sofern vor Inkrafttreten des BRTV eine Wochenarbeitszeit oberhalb 37,5 Stunden
(Vollzeitbasis) galt, ist dieses Jahresentgelt nicht auf 37,5 Stunden (Vollzeitbasis)
umzurechnen, es erfolgt keine Kiirzung.

Die vorstehenden Vorgaben gelten sinngemal} fur Teilzeitbeschaftigte entspre-
chend.

Schritt 2:

Danach wird das Jahresentgelt auf Basis des Branchentarifvertrags (ein fiktiver vol-
ler Zwolfmonatszeitraum) analog Schritt 1 ermittelt.

Schritt 3:

Ergibt ein Vergleich der beiden Jahresentgelte, dass vor Inkrafttreten des Branchen-
tarifvertrags ein hoheres Jahresentgelt gezahlt wurde, wird die Differenz der Jah-
resentgelte als Besitzstand gewahrt.

Schritt 4:

Soweit ein Besitzstand gewahrt wird und vor Inkrafttreten des Branchentarifvertrags
eine Jahressonderzahlung oberhalb des Niveaus des Branchentarifvertrags ge-
wahrt wurde (800 Euro), wird die Differenz zwischen der Jahressonderzahlung nach
Branchentarifvertrag und der vorherigen Jahressonderzahlung aus dem Besitz-
stand aufgeflllt (maximal, bis dieser vollstandig aufgezehrt wird). Der resultierende
Betrag wird statisch als ,Besitzstand Jahressonderzahlung® kiinftig gemeinsam mit
der Jahressonderzahlung im Branchentarifvertrag ausgezahit.

Schritt 5:

Verbleibt nach Anwendung von Schritt 4 noch ein nicht durch Auffullen der Jahres-
sonderzahlung verbrauchter Besitzstand, ist dieser in einen Stunden-Wert umzu-
rechnen. Hierflr wird der verbliebene Besitzstand durch die Jahressollstunden im
Branchentarifvertrag dividiert (37,5 Std. * 4,348 Wochen = 163,05 Stunden * 12 Mo-
nate = 1.956,6 Stunden pro Jahr); dies gilt auch dann, wenn vor Inkrafttreten des
Branchentarifvertrags eine Wochenarbeitszeit oberhalb 37,5 Stunden maldgeblich
war. Der hieraus resultierende Stundenbetrag wird statisch als ,Besitzstandszulage
je Stunde” fur jede Arbeitsstunde gewahrt.

Ein sich nach den Schritten 4 und/oder 5 ergebender statischer Besitzstand wird bei
kunftigen Tariferh6hungen, Stufensteigerungen und Hohergruppierungen nicht ge-
kUrzt und nicht angerechnet.

Stichtag fir die Ermittlung ist der 30.6.2024, fir Beschaftigte, fur die bis zum
31.12.2023 bereits Tabellenwerte fur 2024 vereinbart wurden, sind abweichend
hiervon die 2024er Tabellenentgelte bereits fur die Uberleitung zum 1.7.2024 anzu-
wenden.

Tatigkeitsbezogene tarifliche Qualifikations-, Funktions- bzw. Erschwernis-Zulagen,
sind bei der Ermittlung der Vergutungsbesitzstande gemal} § 4.d dieses Tarifvertra-
ges zu berucksichtigen.
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War vor der Uberleitung die Bemessungsgrundlage fiir die Ermittlung von Zeitzu-
schlagen hoher als dies im Branchentarifvertrag der Fall ist, bestimmt die Differenz
zwischen den beiden Bemessungsgrundlagen den Anteil des Besitzstands je
Stunde, der auch zukunftig zeitzuschlagspflichtig ist.

Die vorgeschriebenen Ausschreibungen sowie Betriebslibergange und sonstige
Veranderungen haben in der Vergangenheit zu verschiedenen Betriebstibergangen
und Wechseln bei den betreibenden Unternehmen geflhrt. Soweit zum Zeitpunkt
der Uberleitung in den Branchentarifvertrag bereits Besitzstande auf Grundlage ei-
ner kollektivrechtlichen Regelung vorhanden sind, sind diese Besitzstande im Rah-
men der Uberleitung nach § 4.d zu bertlicksichtigen. Nicht monetére Besitzstande
gelten fort, sofern sie nicht durch glnstigere Regelungen im neuen Branchentarif-
vertrag abgeldst werden. Besitzstande auf Basis individualrechtlicher Grundlagen
sind auch in Zukunft zu gewahren, es sei denn, manteltarifvertragliche Regelungen
auf Grundlage des Branchentarifvertrag sind glnstiger.

Besitzstandszulagen gemal} § 4.d sind versorgungspflichtiges Entgelt.

Die bisherigen Anspriche aus jeglichen tariflichen Altersvorsorgeregelungen blei-
ben erhalten (inklusive nach Maligabe des ATV, ATV-K bzw. Hamburgisches Zu-
satzversorgungsgesetz), soweit der arbeitgeberfinanzierte Aufwand (Beitrage, Um-
lagen, etc.) oberhalb des Aufwands gemal} § 22 MTV lag.

Wurden Abfertigungstatigkeiten der Beschaftigten im Sinne des § 1 Abs. 4 MTV von
einem Flughafenbetreiber, der mehrheitlich in 6ffentlicher Hand ist und dessen Be-
schaftigte vor Inkrafttreten des MTV im Geltungsbereich eines mit dem VKA abge-
schlossenen Tarifvertrages beschaftigt waren, an dessen BVD-Tochtergesellschaft
verlagert, ist auf Verlangen des Flughafenbetreibers bei weiter bestehendem Ar-
beitsverhaltnis die arbeitsvertraglich geschuldete Arbeitsleistung weiterhin dauer-
haft bei dessen BVD-Tochtergesellschaft zu erbringen (Personalgestellung). § 4
Abs. 3 TVGOD gilt fir diesen Personenkreis daher weiterhin.

Bei Auftrags- und Lizenzwechsel sichern die Unternehmen auch die Ubernahme
der Besitzstande aus diesem Tarifvertrag zu, wenn es sich bei dem neuen, Uber-
nehmenden Unternehmen um eines handelt, an dem ein beteiligter Eigentumer, die
gleiche Unternehmensgruppe oder der gleiche Konzern des bisherigen Auftragneh-
mer-Unternehmens beteiligt ist.

§5

Betriebs- oder landesbezirksbezogene Uberleitungen

Fir die folgenden Themen sind etwaige Anspriiche von Uberzuleitenden Beschaf-
tigten im Rahmen einer Gesamtbetrachtung zu beurteilen. Dabei soll der neue Bran-
chentarifvertrag keine Schlechterstellungen zur Folge haben.

Unter diesen Passus fallen:

a. Urlaub

Wenn die Summe aller Anspruche auf Urlaub und regelmafige bezahlte Frei-
stellung im Branchentarifvertrag niedriger ist als die vor Inkrafttreten gesi-
cherte Summe an Urlaubs-/Freistellungsansprichen, istim Rahmen einer Ge-
samtbetrachtung eine angemessene Kompensation in Urlaubstagen/und oder
Geld zu vereinbaren.
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b. bezahlte Pausen

Etwaige Anspruche, die Uber das im Branchentarifvertrag vereinbarte Niveau
hinausgehen, sind im Rahmen einer Gesamtbetrachtung zu bewerten. Eine
Berucksichtigung im Rahmen der Besitzstandswahrung durch einen Erhalt der
bezahlten Pausen oder eine Kompensation nach § 4.d ist moglich.

c. Parkgebuhren/Jobticket/Deutschlandticket/Fahrtkostenzuschusse

Bezuglich dieser Regelungen kdnnen Vereinbarungen getroffen bzw. fortge-
fuhrt werden.

d. variable Erschwerniszuschlage

Etwaige Anspriche sind im Rahmen einer Gesamtbetrachtung zu bewerten.
Eine Berucksichtigung im Rahmen der Besitzstandswahrung gemaf § 4.d ist
maoglich.

e. betriebsbezogene Jubildumszahlungen

Etwaige Anspriche sind im Rahmen einer Gesamtbetrachtung zu bewerten.
Eine Berlcksichtigung im Rahmen der Besitzstandswahrung gemag § 4.d ist
maoglich.

Fir den Geltungsbereich des bisherigen Flachentarifvertrages Berlin/Brandenburg
vereinbaren die Tarifparteien, dass flr Bestandsbeschaftigte die bisherige Eingrup-
pierung trotz veranderter Eingruppierung im Branchentarifvertrag als sogenannter
,Entgeltgruppenbesitzstand® fortbesteht. Dies bedeutet: Ergibt sich bei der Uberlei-
tung in den Branchentarifvertrag eine (numerisch) niedrigere Entgeltgruppe als dies
nach der Eingruppierung auf Grundlage des in Berlin vormals malfdgeblichen Tarif-
vertrags ergeben hatte, werden diese Beschaftigten im Branchentarifvertrag um
eine Entgeltgruppe hdher eingruppiert.

Die Tarifvertragsparteien nach § 3 Unterabsatz 2 konnen in den Uberleitur]_gstarif-
verhandlungen weitere Uberleitungs-Themen regeln, die nicht durch die Uberlei-
tungsregelungen in § 4 erfasst sind und die die Parteien fur regelungsbedurftig hal-
ten.

Die vor Inkrafttreten maRgeblichen Tarifvertrage werden fur den in die Tarifvertrage
fur die Bodenverkehrsdienste ubergeleiteten Personenkreis mit der Uberleitung mit
Inkrafttreten der Tarifvertrage fur die Bodenverkehrsdienste beendet.

Im Rahmen der betriebsbezogenen Uberleitungen kénnen fur nicht operative hoch-
qualifizierte Tatigkeiten und Spezialisten-Funktionen, deren Anforderungen uber die
allgemeinen Tatigkeitsmerkmale gemall ETV deutlich hinausgehen, weiterge-
hende, speziellere Ubertarifliche Entgeltregelungen vereinbart werden.

§6

Konfliktlosungsverfahren

Fur die Verhandlungen zu den Themenfeldern nach § 5 und § 9 Abs. 1 besteht ein Zeit-
rahmen bis zum 31.3.2024. Bis zu diesem Datum sollten die Uberleitungsverhandlungen
abgeschlossen sein.
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Wenn sich die Tarifparteien nicht auf ein gemeinsames Ergebnis verstandigen kénnen,
ist dieses Thema durch die Verhandlungskommission von Arbeitgebern und ver.di auf
Bundesebene zu verhandeln. Die ortlichen Verhandlungsparteien haben den Sachverhalt
einvernehmlich so aufzubereiten, dass fur die Bundesverhandlungskommissionen beider
Seiten erkennbar wird, aus welchen Grinden keine Einigung mdglich war.

Die ortlichen Verhandlungsparteien kénnen bei der Diskussion um die strittigen Themen
teilnehmen.

Die Konflikte, die nicht auf drtlicher Ebene geldst werden konnten, sind auf der Bundes-
ebene durch eine ausgewogene Entscheidung unter Berucksichtigung der Folgen fur die
Beschaftigten und die Unternehmen zu I6sen. Dabei muss sichergestellt werden, dass
das Ergebnis der Konfliktldsung innerbetrieblich von beiden Seiten getragen wird.

§7

Anwendung von Tarifvertragen

Neben diesem Tarifvertrag finden die Regelungen der folgenden Tarifvertrage in ihrer
letzten jeweils geltenden Fassung entsprechende Anwendung fur Beschaftigte, fur die
diese Tarifvertrage vor der Uberleitung angewendet wurden:

a) §§25Abs. 4, 28 Abs. 1 und 2, 28a Bundesmanteltarifvertrag fur Arbeiter gemeind-
licher Verwaltungen und Betriebe (BMT-G Il / BMT-G O) zwischen der Vereinigung
der kommunalen Arbeitgeberverbdnde und der Gewerkschaft Offentliche Dienste,
Transport und Verkehr sowie § 56 Bundes-Angestelltentarifvertrag (BAT) zwischen
der Bundesrepublik Deutschland, der Tarifgemeinschaft deutscher Lander, der Ver-
einigung der kommunalen Arbeitgeberverbadnde und der Gewerkschaft Offentliche
Dienste, Transport und Verkehr,

b) Tarifvertrag tGber den Rationalisierungsschutz fir Arbeiter vom 9. Januar 1987 zwi-
schen der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbande und der Gewerk-
schaft Offentliche Dienste, Transport und Verkehr sowie Tarifvertrag Uber den Ra-
tionalisierungsschutz fur Angestellte vom 9. Januar 1987 zwischen der Bundesre-
publik Deutschland, der Tarifgemeinschaft deutscher Lander, der Vereinigung der
kommunalen Arbeitgeberverbdnde und der Gewerkschaft Offentliche Dienste,
Transport und Verkehr,

c) Tarifvertrag Uber die betriebliche Altersversorgung der Beschaftigten des offentli-
chen Dienstes (Tarifvertrag Altersversorgung — ATV) vom 1. Marz 2002 zwischen
der Bundesrepublik Deutschland, der Tarifgemeinschaft deutscher Lander, der Ver-
einigung der kommunalen Arbeitgeberverbande und ver.di — Vereinte Dienstleis-
tungsgewerkschaft sowie Tarifvertrag Uber die zusatzliche Altersvorsorge der Be-
schaftigten des offentlichen Dienstes — Altersvorsorge-TV-Kommunal (ATV-K) vom
1. Marz 2002 zwischen der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbande und
ver.di — Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft,

d) Tarifvertrag zur Entgeltumwandlung fur Arbeitnehmer/-innen im kommunalen o6ffent-
lichen Dienst (TV-EUmw/VKA) vom 18. Februar 2003 zwischen der Vereinigung der
kommunalen Arbeitgeberverbande und ver.di — Vereinte Dienstleistungsgewerk-
schaft,
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Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen fur altere Beschaftigte — TV FlexAZ
— vom 27. Februar 2010 zwischen der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber-
verbande und ver.di — Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft; in Erganzung hierzu
gelten zudem die bisher in den jeweiligen Betrieben praktizierten Regelungen.

Tarifvertrag zur Entgeltumwandlung zum Zwecke des Leasings von Fahrradern im
kommunalen offentlichen Dienst (TV-Fahrradleasing) vom 25. Oktober 2020. Durch
Betriebsvereinbarung kann zugelassen werden, die Anzahl der Fahrrader pro Be-
schaftigtem auf zwei anzuheben.

§8

Altersteilzeit

Fir die Beschaftigten von Unternehmen, die bisher den TV FlexAZ angewendet ha-
ben, besteht die Mdglichkeit, Altersteilzeitvereinbarungen nach dem Altersteilzeit-
gesetz abzuschlielten. Dabei gelten folgende Rahmenbedingungen, die durch eine
Betriebsvereinbarung prazisiert und/oder erganzt werden konnen:

° Die Gesamtdauer einer Altersteilzeit im Blockmodell kann bis zu sechs Jahren
betragen.

o Ein Anspruch auf Abschluss von Altersteilzeitvertragen besteht grundsatzlich
nur flr Beschaftigte, die mindestens bereits 15 Jahre im vertragsschliel3enden
Unternehmen beschaftigt sind.

o Ein Anspruch auf Abschluss von Altersteilzeitvertragen besteht nicht, wenn
zum Beginn der beantragten Altersteilzeit bereits 2,5% der Belegschaft in Al-
tersteilzeit sind. Betrieblich hGhere Quoten sind zulassig.

o Bei Abschluss von Altersteilzeitvertragen kann ein hoherer als in § 3 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1a) Altersteilzeitgesetz genannter Aufstockungsbetrag vereinbart
werden.

Auch andere, nicht unmittelbar von Abs. 1 erfassten Unternehmen, konnen durch
freiwillige Betriebsvereinbarung die Anwendung von Abs. 1 vereinbaren.

Die Mdglichkeit fur einzelne Unternehmen bzw. Betriebe nach Tarifvertragsgesetz
Vereinbarungen zu treffen, bleibt unberthrt.

§9

Sonderregelungen

Abweichend von § 6 Abs. 1 MTV kann fir Beschaftigte der Flughafen Dusseldorf
Ground Handling GmbH (FDGHG) im Rahmen der betrieblichen Uberleitung die
bisherige tarifliche Arbeitszeit vereinbart werden, solange und soweit bei der
FDGHG gemal Beschlusslage der Gesellschafterversammlung der FDGHG (zu-
letzt vom 19. Dezember 2023) ein Einstellungsstopp besteht, langstens jedoch bis
zum 31. Dezember 2025.
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(2) Abweichend davon, dass der sich aus § 4.d ergebende statische Besitzstand bei
kunftigen Tariferhdhungen, Stufensteigerungen und Hohergruppierungen nicht ge-
krzt und nicht angerechnet wird, wird einmalig die Differenz zwischen den Entgelt-
tabellen gemal § 5 Abs. 1 und Abs. 2 ETV auf den statischen Besitzstand ange-
rechnet. Der entsprechend reduzierte statische Besitzstand ist ab dem Zeitpunkt
der Ubertragung gemafR § 8 ETV so zu behandeln wie der sich aus § 4.d Schritte 4
und 5 ergebende statische Besitzstand.

§10
Inkrafttreten

Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Juli 2024 in Kraft.
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Tarifvertrag tiber die betriebliche Altersversorgung
fur die Bodenabfertigungsdienste an deutschen Verkehrsflughafen
(TV bAV BVD)

Die hier abgedruckte Fassung wurde zwischen der Vereinigung der kommunalen Ar-
beitgeberverbande (VKA), dem Arbeitgeberverband der Bodenabfertigungsdienstleister
im Luftverkehr (ABL) und der Gewerkschaft ver.di — Vereinte Dienstleistungsgewerk-
schaft (ver.di) vereinbart.

Die mit dem dbb beamtenbund und tarifunion vereinbarte Fassung weist keine inhaltli-
chen Abweichungen auf.

Die Fassung gibt den Stand vom 9. Dezember 2024 wieder.

Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbande (VKA)
Leipziger Stralle 51

10117 Berlin

www.vka.de


http://www.vka.de/
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Erster Teil
Allgemeine Regelungen

§1

Geltungsbereich
Dieser Tarifvertrag gilt raumlich fir das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.

Er gilt fachlich fur Betriebe und selbstandige Betriebsabteilungen, welche Uberwie-
gend einen oder mehrere der folgenden unter die Anlage 1 zur Bodenabfertigungs-
dienst-Verordnung (BADV) fallenden Bodenabfertigungsdienste an einem Flugplatz
ausuben, der im Jahr 2019 mindestens 2 Millionen Fluggaste oder 50.000 t Fracht
zu verzeichnen hatte oder eine dieser Grenzen ab dem Jahr 2023 erreicht.

FUr Betriebe und selbstandige Betriebsabteilungen an Flugplatzen, welche die Flug-
gastgrenzen bzw. die Frachtgrenzen im Jahr 2019 noch nicht erreicht hatten, jedoch
wahrend der Laufzeit dieses Tarifvertrages eine der Grenzen erreichen, tritt die Gel-
tung dieses Tarifvertrages 6 Monate nach Veroffentlichung der Verkehrszahlen
durch das Bundesministerium fir Digitales und Verkehr bzw. durch andere allge-
mein anerkannte Institutionen, insbesondere durch den Flughafenverband ADV,
ein.

Von einer Uberwiegenden Erbringung von Bodenabfertigungsdiensten ist auszuge-
hen, sofern die Mehrheit der in dem Betrieb oder der selbstandigen Betriebsabtei-
lung Beschaftigten direkt oder indirekt zu Zwecken der Erbringung von Bodenabfer-
tigungsdiensten eingesetzt wird. Bei der Ermittlung der Mehrheit sind Teilzeitbe-
schaftigte entsprechend ihnrem Beschaftigungsgrad zu bertcksichtigen. Werden ein-
zelne Beschaftigte direkt oder indirekt sowohl fur Bodenabfertigungsdienste als
auch zu anderen Zwecken eingesetzt, ist maf3geblich, ob die Arbeitszeit der Be-
schaftigten uberwiegend zur Erbringung von Bodenverkehrsdienstleistungen aufge-
wandt wird. In Zweifelsfallen ist von einem Uberwiegenden Einsatz fur Bodenver-
kehrsdienste auszugehen, wenn mehr als die Halfte des in dem Betrieb oder der
selbstandigen Betriebsabteilung erwirtschafteten Umsatzes flr Bodenverkehrs-
dienste erzielt wird.

Als selbstandige Betriebsabteilung gilt auch eine Gesamtheit von Arbeithehmern
eines sonst nicht vom Geltungsbereich erfassten Betriebes oder einer Betriebsab-
teilung, die ganz oder teilweise gegebenenfalls auch aullerhalb ihrer stationaren
Betriebsstatte Uberwiegend Bodenabfertigungsdienste an einem Flughafen er-
bringt.

Betriebe und selbstandige Betriebsabteilungen von Fluggesellschaften und mit die-
sen verbundenen Unternehmen i.S.d. § 15 AktG, die Bodenabfertigungsdienste er-
bringen (nachfolgend: ,Selbstabfertiger®), sind vom fachlichen Geltungsbereich aus-
genommen, sofern dort Uberwiegend fur die jeweilige Fluggesellschaft oder i.S.d.
§ 15 AktG verbundene Fluggesellschaften Bodenabfertigungsdienste erbracht wer-
den (sog. Selbstabfertigung) und sofern der Selbstabfertiger an einen anderen Ta-
rifvertrag gebunden ist.
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Der Tarifvertrag gilt personlich

a)

b)

fur alle Beschaftigten, die Abfertigungstatigkeiten nach Absatz 4 ausuben und
in Unternehmen beschaftigt sind, welche als Dienstleister im Sinne des § 2
Nummer 5 BADV tatig sind.

fur Beschaftigte, die im Rahmen von Konzernliberlassungen zwischen von Ab-
satz 2 umfassten Unternehmen Uberlassen werden.

fur Beschaftigte, die im Rahmen einer Personalgestellung dauerhaft Abferti-
gungstatigkeiten im Sinne des Absatzes 4 fur BVD-Tochtergesellschaften von
mehrheitlich in 6ffentlicher Hand befindlichen Flughafenbetreibern erbringen.

fur Beschaftigte, welche mit anderen als Abfertigungstatigkeiten nach Absatz
4 betraut und die in Unternehmen oder einem Betrieb oder einer Betriebsab-
teilung beschaftigt sind, welche Uberwiegend oder ausschliefl3lich Bodenabfer-
tigungsdienstleistungen erbringen.

fur die Auszubildenden aller Betriebe und Betriebsteile, welche unter Regelun-
gen dieses Tarifvertrags fallen. Auszubildende im Sinne dieses Tarifvertrags
sind Personen, die in einem anerkannten Ausbildungsberuf nach dem Berufs-
bildungsgesetz ausgebildet werden.

Der Tarifvertrag findet keine Anwendung auf Beschaftigte, die nach § 5 Absatz 2
oder 3 BetrVG nicht als Arbeitnehmer’ in Sinne des BetrVG gelten, auf Praktikan-
ten, die keine Arbeitnehmer im Sinne des § 22 Absatz 1 Mindestlohngesetz sind
sowie auf kurzfristig geringfugig Beschaftigte im Sinne des § 8 Absatz 1 Nummer
2 SGB IV.

Unter diesen Tarifvertrag fallen folgende in der Anlage 1 zur Bodenabfertigungs-
dienstverordnung (BADV) aufgefuhrten Bodenabfertigungsdienste:

Die administrative Abfertigung am Boden:

die Vertretung bei und die Verbindung zu den ortlichen Behorden und sonsti-
gen Stellen, die im Auftrag des Nutzers getatigten Auslagen und die Bereit-
stellung von Raumlichkeiten fur seine Vertreter,

die Kontrolle der Verladung, der Nachrichten und der Telekommunikation,
die Behandlung, Lagerung, Abfertigung und Verwaltung der Ladungen,

alle sonstigen Uberwachungsdienste vor, wahrend und nach dem Flug sowie
alle sonstigen vom Nutzer geforderten administrativen Dienste.

Die Fluggastabfertigung:

die gesamte Fluggastbetreuung beim Abflug, bei der Ankunft, wahrend des
Transits oder bei Anschlussfligen,

insbesondere die Kontrolle der Flugscheine und der Reiseunterlagen

sowie die Registrierung des Gepacks und dessen Beforderung bis zu den Sor-
tieranlagen.

1 Personenbezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen.
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Die Gepackabfertigung:

Behandlung des Gepacks im Sortierraum, die Sortierung des Gepacks, seine
Vorbereitung fur den Abflug,

das Be- und Entladen der Fahrzeuge und Anlagen, mit denen das Gepack
zwischen Flugzeug und Sortierraum befordert wird,

sowie die Gepackbeférderung zwischen Sortierraum und Ausgaberaum.

In der Fracht- und Postabfertigung

fur den Transport von Fracht und Post zwischen dem Flugzeug und einem
Gebaude oder Lagerplatz auf dem Flughafengelande bei der Ankunft, beim
Abflug oder im Transit.

Die Vorfelddienste:

das Lotsen des Flugzeuges bei der Ankunft und beim Abflug, sofern diese
Dienste nicht vom Flugverkehrskontrolldienst oder einer Zentralen Vorfeldkon-
trolle erbracht werden,

die Unterstutzung beim Parken des Flugzeugs und die Bereitstellung der ent-
sprechenden Mittel,

die Kommunikation zwischen dem Flugzeug und dem Dienstleister, der die
vorfeldseitigen Dienste erbringt,

das Be- und Entladen des Flugzeugs einschlieldlich der Bereitstellung und den
Einsatz der erforderlichen Mittel sowie die Beforderung der Besatzung und der
Fluggaste zwischen Flugzeug und Abfertigungsgebaude sowie die Beférde-
rung des Gepacks zwischen Flugzeug und Abfertigungsgebaude,

die Unterstutzung beim Anlassen der Triebwerke und die Bereitstellung der
entsprechenden Mittel,

das Bewegen des Flugzeuges beim Abflug und bei der Ankunft, die Bereitstel-
lung und den Einsatz der erforderlichen Mittel.

Der Flugzeugservice:

der Toiletten- und Wasserservice,

die Kihlung und Beheizung der Kabine, die Beseitigung von Schnee und Eis
vom Flugzeug, das Enteisen des Flugzeugs,

die Ausstattung der Kabine mit Bordausrustung und deren Lagerung.

Die Flugbetriebs- und Besatzungsdienste:

die Vorbereitung des Fluges am Abflugplatz oder anderenorts,

die Hilfe wahrend des Fluges, unter anderem bei einer wahrend des Fluges
gegebenenfalls erforderlichen Anderung des Flugablaufs,

die Dienste nach dem Flug,
allgemeine Hilfsdienste flr die Besatzung.
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Die Transportdienste am Boden:

- die Organisation und Abwicklung der Beforderung von Fluggasten, Besatzung,
Gepack, Fracht und Post zwischen verschiedenen Abfertigungsgebauden ei-
nes Flugplatzes, nicht jedoch Beférderungen zwischen dem Flugzeug und ei-
nem anderen Ort auf dem Gelande des gleichen Flugplatzes,

- alle speziellen, vom Nutzer verlangten Beforderungsdienste.

§2

Anspruch auf betriebliche Altersversorgung

'Die vom Geltungsbereich dieses Tarifvertrages umfassten Beschaftigten haben
Anspruch auf eine betriebliche Altersversorgung. “Hierzu leistet der Arbeitgeber fiir
alle Beschéftigten Aufwendungen in Form von Beitrdgen und/oder Umlagen. 3Die
Aufwendungen kann der Arbeitgeber zur Finanzierung einer reinen Beitragszusage
(Sozialpartnermodell) nach § 3, Uber eine kommunale Zusatzversorgungseinrich-
tung des offentlichen Dienstes im jeweiligen Abrechnungsverband der freiwilligen
Versicherung nach § 9 oder Uber eine Zusatzversorgungseinrichtung des offentli-
chen Dienstes im jeweiligen Abrechnungsverband der Pflichtversicherung nach
§ 10 leisten.

'Solange keine betriebliche Altersversorgung gewahrt wird, haben die Beschaftig-
ten ab dem 1. Februar 2025 Anspruch auf eine altersversorgungsbezogene Kom-
pensation in Hohe der monatlichen Aufwendungen nach § 4. 2Eine Kompensation
nach Satz 1 ist langstens bis zum 31. Dezember 2025 méglich. 3Die Aufwendungen
nach Satz 1 sind spatestens zum 31. Dezember 2025 der betrieblichen Altersver-
sorgung nach Absatz 1 zuzufuhren.

Zweiter Teil
Reine Beitragszusage

§3

Reine Beitragszusage (Sozialpartnermodell)

'Die reine Beitragszusage wird im Durchflihrungsweg des Pensionsfonds eingerich-
tet und durchgefiihrt. ?Die Versorgungsanspriiche der Beschaftigten richten sich
hierbei ausschliel3lich gegen den Pensionsfonds (§ 1 Absatz 2 Nummer 2a 2. Halb-
satzi.V.m. § 1 Absatz 1 Satz 3 BetrAVG).

Versorgungstrager (Versorgungseinrichtung) der reinen Beitragszusage ist die
Metzler Sozialpartner Pensionsfonds AG (im folgenden ,MSPF*“ genannt).

Die Hohe der jeweiligen Versorgungsleistungen wird bei der reinen Beitragszusage
nicht garantiert (§ 22 Absatz 1 Satz 2 BetrAVG).
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Der Leistungsfall Altersrente tritt mit Erreichen der Regelaltersgrenze in der gesetz-
lichen Rentenversicherung oder mit Inanspruchnahme einer vorgezogenen Alters-
rente in der gesetzlichen Rentenversicherung ein.

'Die Gewahrung von Versorgungsleistungen wegen Alters erfolgen auf Antrag des
Versorgungsberechtigten. 2Alle weiteren Einzelheiten (iber die im Pensionsfonds
abgesicherten Risiken, die Art der Versorgungsleistungen, deren Leistungsvoraus-
setzungen und deren Umfang sowie die Bedingungen etwaiger Leistungsanderun-
gen sind im Pensionsplan Metzler rBZ1 in seiner jeweiligen Fassung festgelegt.
3Der Pensionsplan Metzler rBZ1 ist nachrichtlich diesem Tarifvertrag als Anlage bei-
gefugt; er ist aber nicht Bestandteil dieses Tarifvertrages.

§4

Beitrage in der reinen Beitragszusage
Die reine Beitragszusage wird arbeitgeberfinanziert eingerichtet.

Der zugesagte tarifliche Arbeitgeberbeitrag in Hohe von 2,996 v.H. setzt sich zu-
sammen aus

a) dem Grundbeitrag i.H.v. 2,8 v. H. aus dem monatlich gezahlten Tabellenent-
gelt,

b) dem Sicherungsbeitragi.H.v. 4 v. H. aus dem Grundbeitrag und einer etwaigen
arbeitnehmerfinanzierten Entgeltumwandlung und

c) dem Kostenbeitrag i.H.v. 3 v. H. aus dem Grundbeitrag und einer etwaigen
arbeitnehmerfinanzierten Entgeltumwandlung.

Die Beitrage sind monatlich und nachtraglich zu zahlen.

Die Beitrage sind getrennt nach arbeitgeber- und arbeitnehmerfinanzierten Beitra-
gen (jeweils inkl. Sicherungsbeitrag und inkl. Kostenbeitrag) zu Uberweisen und in
der Beitragsmeldung auszuweisen.

Der Sicherungsbeitrag sowie die aus dem Sicherungsbeitrag erzielte Rendite die-
nen zur Bildung einer zusatzlichen Deckungsruckstellung, die allen Versorgungs-
berechtigten mit Anspriuchen in den Leistungsfallen Alter, Invaliditat und Tod ins-

gesamt zugeordnet ist.

'Fur die aus dem Sicherungsbeitrag zu bildende zusatzliche Deckungsriickstellung
gilt eine Obergrenze, die vom Sozialpartnerbeirat festgelegt und nachlaufend bei
Bedarf angepasst wird. 2Soweit die zu bildende zusétzliche Deckungsriickstellung
die Obergrenze erreicht hat, ist die sich ergebende Beitragsleistung (Sicherungs-
beitrag) als zusatzlicher Arbeitgeberbeitrag auf die aktiven Versorgungsberechtig-
ten nach Kopfen aufzuteilen und mit der Kennzeichnung als Arbeitgeberbeitrag
durch den Arbeitgeber an den Pensionsfonds abzufihren.
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(7) 'Das Uber- oder Unterschreiten der Obergrenze betrifft hierbei allein die zukiinftige
Beitragsleistung an den Pensionsfonds. 2Im Zeitpunkt der Uber- oder Unterschrei-
tung bereits an den Pensionsfonds geleistete Beitrage werden von dem Pensions-
fonds nach MalRgabe des bei Zahlung mitgeteilten Beitragszwecks verwendet und
nicht umgewidmet.

(8) Die Verwendung der Beitrage im Pensionsfonds erfolgt nach MalRgabe des jeweils
gultigen Pensionsplans Metzler rBZ1.

§5
Beteiligung an der Durchfiihrung und Steuerung der reinen Beitragszusage
(Sozialpartnerbeirat)

(1) 'Die Tarifvertragsparteien beteiligen sich an der Durchfiihrung und Steuerung der
reinen Beitragszusage. ?Dazu ist ein Vertragsverhaltnis mit der MSPF (iber den
~ourchfihrungsvertrag“ zu begrinden.

(2) 'Die Beteiligung erfolgt im Rahmen des bereits im Pensionsplan Metzler rBZ 1 an-
gelegten Sozialpartnerbeirats. ?Der Sozialpartnerbeirat vertritt einheitlich alle dem
Pensionsplan Metzler rBZ1 unterfallenden und in einem gemeinsamen Sicherungs-
vermogen gebindelten Tarifvertrage. 3Dieser hat seine Arbeit bereits aufgenom-
men und nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr:

a. Festlegung der jeweils gulltigen Obergrenze der zusatzlichen Deckungsrick-
stellung aus dem Sicherungsbeitrag gemaf § 23 Abs. 1 BetrAVG

b.  Erstellung, laufende Uberwachung und ggf. Anpassung einer Anlagerichtlinie
fur das im Pensionsplan gehaltene Sicherungsvermoégen,

c. Anderung des Vorgabebereichs fiir die angestrebte Rendite der Kapitalanlage
und

d. die regelmaRige Uberprifung und Uberwachung der im Pensionsplan ange-
legten Steuerungsparameter.

(83) Des Weiteren ist die Geschaftsordnung des Sozialpartnerbeirats in ihrer jeweils gel-
tenden Fassung zu beachten.

(4) 'Von den an diesem Tarifvertrag beteiligten Tarifvertragsparteien werden zusétzli-
che Mitglieder in den Sozialpartnerbeirat entsandt. ?Die Arbeitgeberseite und die
Gewerkschaftsseite konnen jeweils bis zu zwei Mitglieder entsenden. 3Gleichzeitig
ist auf eine paritatische Besetzung zu achten. “Die Gewerkschaftsseite kann in den
Sozialpartnerbeirat auch Vertreter der betrieblichen Mitbestimmung entsenden.
Die Festlegung der Amtszeit obliegt der jeweiligen Tarifvertragspartei. ®Die Benen-
nung und Entsendung der Entsandten kann von den Sozialpartnern auch auf einen
anderen Sozialpartner delegiert werden.

(5) Etwaige Kosten des Sozialpartnerbeirates, insbesondere Reisekosten und Auf-

wandsentschadigungen fur die entsandten Mitglieder des Sozialpartnerbeirates, tra-
gen die jeweiligen Tarifvertragsparteien.
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§6

Information der Versorgungsberechtigten im Sozialpartnermodell

Der Pensionsfonds wird die Versorgungsanwarter mindestens einmal jahrlich tGber die
Hohe des planmalig zuzurechnenden Versorgungskapitals des Versorgungsanwarters
und die Hohe der lebenslangen Zahlung, die sich ohne weitere Beitragszahlung allein
aus diesem Versorgungskapital ergabe, in Textform informieren. °Diese Betrage sind
indes nicht garantiert und kdnnen sich bis zum Rentenbeginn und grundsatzlich, auch
wahrend der Rentenphase, verringern oder erhdhen.

§7
Portabilitit

Nach Beendigung des Arbeitsverhaltnisses besteht das Recht auf Portabilitat der reinen
Beitragszusage unter den Voraussetzungen des § 22 Abs. 3 Ziff. 1 BetrAVG.

§8

Besitzstands- und Anrechnungsregelungen

(1) Hat ein vom Geltungsbereich dieses Tarifvertrags umfasster Beschaftigter An-
spruch auf eine von §§ 9 oder 10 abweichende arbeitgeberfinanzierte betriebliche
Altersversorgung, die durch diesen Tarifvertrag nicht abgelést wird (nachfolgend:
.bestehende bAV*), entfallt der Anspruch des Beschaftigten nach diesem Tarifver-
trag, sofern und solange die nach der bestehenden bAV zu gewahrenden Arbeitge-
berbeitrage mindestens einen Umfang von 2,996 v.H. des monatlich gezahlten Ta-
bellenentgelts gemal § 4 Abs. 2 (nachfolgend: ,Finanzierungsrahmen®) erreichen.

(2) 'Bleibt bei einer bestehenden bAV der Finanzierungsrahmen hinter dem Finanzie-
rungsrahmen von 2,996 v.H. zurlck, hat der Beschaftigte nur Anspruch auf einen
Arbeitgeberbeitrag in Hohe der Differenz zwischen dem Finanzierungsrahmen nach
§ 4 Abs. 2 und dem aufgrund der bestehenden bAV monatlich gewahrten Arbeitge-
berbeitrag (nachfolgend: ,reduzierter Arbeitgeberbeitrag®). ?Der reduzierte Arbeit-
geberbeitrag wird entsprechend dem in § 4 Abs. 2 vorgegebenen Verhaltnis auf den
Grundbetrag, den Sicherungsbeitrag und den Kostenbeitrag aufgeteilt. 3Ergeben
sich Anderungen in der Hohe des Finanzierungsrahmens der bestehenden bAV, ist
der Arbeitgeberbeitrag neu zu berechnen und anzupassen.

(3) 'Jeder Beschaftigte, der Anspriiche aus einer bestehenden bAV hat, jedoch fiir die
Zukunft auf diese Anspruche rechtswirksam verzichten kann, hat die Moglichkeit,
sich fur die Zukunft fir eine Teilnahme an dem Sozialpartnermodell nach diesem
Tarifvertrag zu entscheiden. Entscheidet sich ein Beschéftigter fiir die Teilnahme
an dem Sozialpartnermodell, erklart er damit gleichzeitig seinen Verzicht auf kinf-
tige Anspruche auf Arbeitgeberbeitrage gegenuber dem Arbeitgeber aus der beste-
henden bAV. 3Sind Anspriiche aus einer bestehenden bAV noch nicht unverfallbar
nach § 1b Abs. 1 BetrAVG, zahlt der Arbeitgeber die Abfindungsleistung komplett
als Einmalzahlung in das Sozialpartnermodell ein, sofern dies rechtswirksam maog-
lich ist. #Wird ein Beschaftigter von seinem Arbeitgeber in Textform auf die Entschei-
dungsmadglichkeit nach Satz 1 hingewiesen, so kann er den Wechsel langstens in-
nerhalb einer Frist von zwei Monaten ab Zugang des Hinweises erklaren. *Uber die
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Auswirkungen eines Wechsels in das Sozialpartnermodell hat der Beschaftigte sich
eigenstandig zu informieren.

Dritter Teil

Versorgung liber eine Zusatzversorgungseinrichtung des offentlichen

(1)

(2)

Dienstes

§9
Versorgung liber eine kommunale Zusatzversorgungseinrichtung
des offentlichen Dienstes im jeweiligen Abrechnungsverband
der freiwilligen Versicherung

Der Arbeitgeber hat die Mdglichkeit, anstelle der reinen Beitragszusage eine Ver-
sorgung uber eine kommunale Zusatzversorgungseinrichtung des offentlichen
Dienstes im jeweiligen Abrechnungsverband der freiwilligen Versicherung mit einem
Gesamtbeitrag in Hohe von 3 v.H. des monatlichen Tabellenentgelts durchzufuh-
ren.

Wenn der Arbeitgeber von der Mdglichkeit nach Absatz 1 Gebrauch macht, hat
der/die Beschaftigte Anspruch auf den Aufbau einer kapitalgedeckten Altersvor-
sorge im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung bei der vom Arbeitgeber be-
stimmten Zusatzversorgungseinrichtung nach deren Satzungsvorschriften in der je-
weils geltenden Fassung.

§10

Versorgung liber eine Zusatzversorgungseinrichtung des o6ffentlichen Dienstes

im jeweiligen Abrechnungsverband der Pflichtversicherung

Der Arbeitgeber hat die Moglichkeit, anstelle der reinen Beitragszusage eine Versorgung
Uber eine Zusatzversorgungseinrichtung des 6ffentlichen Dienstes im jeweiligen Abrech-
nungsverband der Pflichtversicherung nach deren Satzungsvorschriften in der jeweils
geltenden Fassung durchzufihren.

(1)

Vierter Teil
Entgeltumwandlung

§ 11

Entgeltumwandlung

'Beschéftigte konnen Teile ihres Bruttoentgelts zum Zwecke der betrieblichen Al-
tersversorgung umwandeln und in den jeweils vom Arbeitgeber gewahlten Durch-
fUhrungsweg einzahlen. 2Zusétzlich gewahrt der Arbeitgeber bei einer arbeitneh-
merfinanzierten Entgeltumwandlung gemal § 1a Absatz 1a BetrAVG aufgrund et-
waiger Ersparnisse von Arbeitgeberbeitragen zur Sozialversicherung einen Zu-
schuss in Hohe von 15 v. H. des monatlichen Umwandlungsbetrages, soweit dieser
4 v. H. der monatlichen Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenversi-
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cherung nicht Gbersteigt. 3Dieser Zuschuss wird monatlich auf den Vertrag zur Ent-
geltumwandlung geleistet; ein etwaiger Zuschuss gemall § 23 Absatz 2 BetrAVG
ist hiermit abgegolten. “Eine Entgeltumwandlung ist der Ho6he nach maximal in Hohe
von 4.v.H. der Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung
begrenzt.

'Bestehende, Uber Entgeltumwandlung arbeitnehmerfinanzierte, Altersversor-
gungsmodelle werden ebenfalls fortgefiihrt. ?Die Beschaftigten konnen, falls recht-
lich moglich, bestehende Anwartschaften aus ihrer bisherigen betrieblichen Alters-
versorgung auf den neuen Durchfihrungsweg Ubertragen lassen.

Funfter Teil
Inkrafttreten und Laufzeit

§12
Inkrafttreten und Laufzeit

'Der Tarifvertrag tritt am 1. Februar 2025 Kraft. 2Er kann mit einer Frist von sechs Mona-
ten zum Jahresende, erstmals jedoch zum 31. Dezember 2028, schriftlich gekindigt wer-

den.
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11.
Tarifvertrag
uber eine Sonderzahlung 2025 und 2026
fur Beschaftigte der Bodenverkehrsdienste

an deutschen Verkehrsflughafen
(TV Sonderzahlung 2025 und 2026 BVD)

vom 25. April 2005



Tarifvertrag
uber eine Sonderzahlung 2025 und 2026
fur Beschaftigte der Bodenverkehrsdienste an deutschen Verkehrsflughafen
(TV Sonderzahlung 2025 und 2026 BVD)

Die hier abgedruckte Fassung wurde zwischen der Vereinigung der kommunalen Ar-
beitgeberverbande (VKA), dem Arbeitgeberverband der Bodenabfertigungsdienstleister

im Luftverkehr (ABL) und der Gewerkschaft ver.di — Vereinte Dienstleistungsgewerk-
schaft (ver.di) vereinbart.

Die mit dem dbb beamtenbund und tarifunion vereinbarte Fassung weist keine inhaltli-
chen Abweichungen auf.

Die Fassung gibt den Stand vom 25. April 2025 wieder.

Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbande (VKA)
Leipziger Stralle 51

10117 Berlin

www.vka.de


http://www.vka.de/

TV Sonderzahlung 2025 und 2026 BVD

§ 1

Geltungsbereich

Dieser Tarifvertrag gilt fir Beschaftigte, die in einem Arbeitsverhaltnis zu einem Arbeit-
geber stehen, der Mitglied eines Mitgliedverbandes der Vereinigung der kommunalen Ar-
beitgeberverbande (VKA) oder Mitglied bei dem Arbeitgeberverband der Bodenabferti-
gungsdienstleister im Luftverkehr (ABL) ist, und die unter den Geltungsbereich des Man-
teltarifvertrages fur die Bodenabfertigungsdienste an deutschen Verkehrsflughafen (MTV
BVD) fallen.

§ 2

Sonderzahlung

(1) Beschaftigte in Vollzeitbeschaftigung erhalten mit dem Entgelt fur den Monat
Juli 2025 eine Sonderzahlung in Héhe von 200 Euro brutto flir das Kalenderjahr
2025, wenn ihr Arbeitsverhaltnis am 1. Juli 2025 bestand und an mindestens einem
Tag zwischen dem 1. Januar 2025 und dem 30. Juni 2025 Anspruch auf Entgelt
bestand.

(2) Beschaftigte in Vollzeitbeschaftigung erhalten mit dem Entgelt fur den Monat
Juli 2026 eine Sonderzahlung in Héhe von 200 Euro fiur das Kalenderjahr 2026,
wenn ihr Arbeitsverhaltnis am 1. Januar 2026 und am 1. Juli 2026 bestand und an
mindestens einem Tag zwischen dem 1. Januar 2026 und dem 30. Juni 2026 An-
spruch auf Entgelt besteht.

(3) 'Anspruch auf Entgelt im Sinne der Absatze 1 und 2 sind Anspruch gemaR § 9 MTV
BVD, der Anspruch auf Vergutung im Fall von Arbeitsunfahigkeit, Urlaub und Frei-
stellung nach § 10 MTV BVD, der Anspruch auf Krankengeldzuschuss (§ 11 MTV
BVD) und Leistungen nach § 3 Abs. 1 und 2 MuSchG sowie §§ 18-20 MuSchG. ?Die
Zahlungen gemal} Absatz 1 und 2 sind bei der Bemessung sonstiger Leistungen
nicht zu berucksichtigen.

'Soweit Teilzeitbeschaftigte die Voraussetzungen des Absatzes 1 und/oder des Absatzes
2 erflllen, erhalten sie die Sonderzahlung in dem Umfang, der dem Anteil ihrer individuell
vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit an der regelmafigen Arbeitszeit vergleichba-
rer Vollzeitbeschaftigter entspricht. 2MaRgeblich sind die jeweiligen Verhaltnisse am 1.
Juli 2025 (Absatz 1) bzw. 1. Juli 2026 (Absatz 2).

§3
Inkrafttreten

Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.

381






Herausgeber:

Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbande
Leipziger Stralle 51

10115 Berlin

www.vka.de



	Inhaltsverzeichnis
	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) - Allgemeiner Teil - (AT)
	Abschnitt I Allgemeine Vorschriften
	§ 1 Geltungsbereich
	§ 2 Arbeitsvertrag, Nebenabreden, Probezeit
	§ 3 Allgemeine Arbeitsbedingungen
	§ 4 Versetzung, Abordnung, Zuweisung, Personalgestellung
	§ 5 Qualifizierung

	Abschnitt II Arbeitszeit
	§ 6 Regelmäßige Arbeitszeit
	§ 7 Sonderformen der Arbeit
	§ 8 Ausgleich für Sonderformen der Arbeit
	§ 9 Bereitschaftszeiten
	§ 10 Arbeitszeitkonto
	§ 11 Teilzeitbeschäftigung

	Abschnitt III Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen
	§ 12 (Bund) Eingruppierung  [hier nicht abgedruckt]
	§ 12 (VKA) Eingruppierung
	§ 13 (Bund) Eingruppierung in besonderen Fällen  [hier nicht abgedruckt]
	§ 13 (VKA) Eingruppierung in besonderen Fällen
	§ 14 Vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit
	§ 15 Tabellenentgelt
	§ 16 (Bund) Stufen der Entgelttabelle  [hier nicht abgedruckt]
	§ 16 (VKA) Stufen der Entgelttabelle
	§ 17 Allgemeine Regelungen zu den Stufen
	§ 18 (Bund)  Leistungsentgelt  [hier nicht abgedruckt]
	§ 18 (VKA)  Leistungsentgelt
	§ 18a Alternatives Entgeltanreiz-System
	§ 19 Erschwerniszuschläge
	§ 20 (Bund) Jahressonderzahlung  [hier nicht abgedruckt]
	§ 20 (VKA) Jahressonderzahlung
	§ 21 Bemessungsgrundlage für die Entgeltfortzahlung
	§ 22 Entgelt im Krankheitsfall
	§ 23 Besondere Zahlungen
	§ 24 Berechnung und Auszahlung des Entgelts
	§ 25 Betriebliche Altersversorgung

	Abschnitt IV Urlaub und Arbeitsbefreiung
	§ 26 Erholungsurlaub
	§ 27 Zusatzurlaub
	§ 28 Sonderurlaub
	§ 29 Arbeitsbefreiung
	§ 29a (Bund) Zeit-statt-Geld-Wahlmodell  [hier nicht abgedruckt]
	§ 29a (VKA) Teilweise Umwandlung der Jahressonderzahlung

	Abschnitt V Befristung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses
	§ 30 Befristete Arbeitsverträge
	§ 31 Führung auf Probe
	§ 32 Führung auf Zeit
	§ 33 Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung
	§ 34 Kündigung des Arbeitsverhältnisses
	§ 35 Zeugnis

	Abschnitt VI Übergangs- und Schlussvorschriften
	§ 36 (VKA) Anwendung weiterer Tarifverträge
	§ 37 Ausschlussfrist
	§ 38 Begriffsbestimmungen
	§ 38a (Bund) Übergangsvorschriften  [hier nicht abgedruckt]
	§ 38a (VKA) Übergangsvorschriften
	§ 39 In-Kraft-Treten, Laufzeit

	Anhang zu § 6 (VKA)
	Anhang zu § 9
	Anlage A (Bund)  [hier nicht abgedruckt]
	Anlage A
	Niederschriftserklärungen

	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) - Besonderer Teil Flughäfen - (BT-F) -
	§ 40 Geltungsbereich
	§ 41 Wechselschichtarbeit
	§ 42 Rampendienst
	§ 43 Feuerwehr- und Sanitätspersonal
	§ 44 Reise- und Umzugskosten
	§ 45 In-Kraft-Treten, Laufzeit
	Anlage G zu § 43 Abs. 3 TVöD - BT-F
	Präambel
	§ 1 Geltungsbereich
	§ 2 Sportangebot
	§ 3 Informationsangebote
	§ 4 Vorsorgeangebote
	§ 5 Zeitlich begrenzte Atemschutzuntauglichkeit
	§ 6 Dauerhafte Atemschutzuntauglichkeit
	§ 7 Begriffsbestimmungen

	Übersicht über die Regelungen im BT-F, die bei den jeweiligen Regelungen des TVöD-AT zu beachten sind

	Anlage 1 zum TVöD -  Entgeltordnung (VKA)
	Grundsätzliche Eingruppierungsregelungen (Vorbemerkungen)
	Teil A Allgemeiner Teil
	I. Allgemeine Tätigkeitsmerkmale
	II. Spezielle Tätigkeitsmerkmale

	Teil B Besonderer Teil
	I. Apothekerinnen und Apotheker
	II. Ärztinnen und Ärzte sowie Zahnärztinnen und Zahnärzte
	III. Beschäftigte in Bäderbetrieben
	IV. Baustellenaufseherinnen und Baustellenaufseher
	V. Beschäftigte in Bibliotheken, Büchereien, Archiven, Museen und anderen wissenschaftlichen Anstalten
	VI. Beschäftigte im Fernmeldebetriebsdienst
	VII. Beschäftigte in der Fleischuntersuchung
	VIII. Fotografinnen und Fotografen
	IX. Beschäftigte im Fremdsprachendienst
	X. Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Beschäftigte
	XI. Beschäftigte in Gesundheitsberufen
	XII. Beschäftigte in Häfen und Fährbetrieben
	XIII. Beschäftigte im Kassen- und Rechnungswesen
	XIV. Beschäftigte im kommunalen feuerwehrtechnischen Dienst
	XV. Beschäftigte in der Konservierung, Restaurierung, Präparierung und Grabungstechnik
	XVI. Laborantinnen und Laboranten
	XVII. Leiterinnen und Leiter von Registraturen
	XVIII. Beschäftigte in Leitstellen
	XIX. Beschäftigte in Magazinen und Lagern
	XX. Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer
	XXI. Reproduktionstechnische Beschäftigte
	XXII. Beschäftigte im Rettungsdienst
	XXIII. Schulhausmeisterinnen und Schulhausmeister
	XXIV. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
	XV. Beschäftigte in Sparkassen
	XXVI. Technische Assistentinnen und Assistenten sowie Chemotechnikerinnen und -techniker
	XXVII. Beschäftigte an Theatern und Bühnen
	XXVIII. Tierärztinnen und Tierärzte
	XXIX. Vermessungsingenieurinnen und Vermessungsingenieure
	XXX. Vermessungstechnikerinnen und -techniker sowie Geomatikerinnen und Geomatiker
	XXXI. Vorsteherinnen und Vorsteher von Kanzleien
	XXXII. Zeichnerinnen und Zeichner

	Anhang Regelungskompetenzen

	Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-VKA)
	Abschnitt I Allgemeine Vorschriften
	§ 1 Geltungsbereich
	§ 2 Ablösung bisheriger Tarifverträge durch den TVöD

	Abschnitt II Überleitungsregelungen
	§ 3 Überleitung in den TVöD
	§ 4 Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen
	§ 5 Vergleichsentgelt
	§ 6 Stufenzuordnung der Angestellten
	§ 7 Stufenzuordnung der Arbeiterinnen und Arbeiter

	Abschnitt III Besitzstandsregelungen
	§ 8 Bewährungs- und Fallgruppenaufstiege
	§ 9 Vergütungsgruppenzulagen
	§ 10 Fortführung vorübergehend übertragener höherwertiger Tätigkeit
	§ 11 Kinderbezogene Entgeltbestandteile
	§ 12 Strukturausgleich
	§ 13 Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall
	§ 14 Beschäftigungszeit
	§ 15 Urlaub
	§ 16 Abgeltung
	§ 16a Leistungsgeminderte Beschäftigte

	Abschnitt IV Sonstige vom TVöD abweichende  oder ihn ergänzende Bestimmungen
	§ 17 Eingruppierung
	§ 18 Vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit nach dem 30. September 2005
	§ 19 Entgeltgruppen 2 Ü und 15 Ü
	§ 20 [aufgehoben]
	§ 21 [aufgehoben]
	§ 22 Sonderregelungen für Beschäftigte im bisherigen Geltungsbereich der SR 2a, SR 2b und SR 2c zum BAT/BAT-O
	§ 23 Erschwerniszuschläge, Schichtzulagen
	§ 24 Bereitschaftszeiten
	§ 25 Übergangsregelung zur Zusatzversorgungspflicht der Feuerwehrzulage
	§ 26 Angestellte als Lehrkräfte an Musikschulen
	§ 27 Angestellte im Bibliotheksdienst
	§ 28 [aufgehoben]

	Abschnitt IVa Besondere Regelungen für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
	§ 28a Überleitung der Beschäftigten in die Anlage C (VKA) zum TVöD und weitere Regelungen
	§ 28b Besondere Regelungen für am 30. Juni 2015 nach dem Anhang zur Anlage C zum TVöD eingruppierte Beschäftigteund weitere Regelungen
	§ 28c Überleitung in die Anlage C (VKA) zum TVöD zum 1. Januar 2023
	§ 28d Höhergruppierung auf Antrag
	§ 28e Besondere Regelungen hinsichtlich der Stufenlaufzeit für Beschäftigte, die unter § 1 der Anlage zu § 56 (VKA) BT-V oder § 52 BT-B fallen und weitere Regelungen

	Abschnitt IVb Überleitung in die Entgeltordnung zum TVöD für den Bereich der VKA
	§ 29 Grundsatz
	§ 29a Besitzstandsregelungen
	§ 29b Höhergruppierungen
	§ 29c Besondere Überleitungsregelungen
	§ 29d Überleitung in die Anlage E zum BT-K und zum BT-B
	§ 29e Hebammen und Entbindungspfleger

	Abschnitt V Besondere Regelungen für einzelne Mitgliedverbände der VKA
	§ 30 KAV Berlin
	§ 31 KAV Bremen
	§ 32 AV Hamburg
	§ 33 Gemeinsame Regelung

	Abschnitt VI Übergangs- und Schlussvorschriften
	§ 34 In-Kraft-Treten, Laufzeit

	Anhang zu § 16a
	Anlage 1  [aufgehoben]
	Anlage 2  Strukturausgleiche für Angestellte (VKA)
	I. Angestellte (einschl. Lehrkräfte) mit Ausnahme des Pflegepersonals im Sinne der Anlage 1b zum BAT/BAT-O
	II. Angestellte, die aus der Anlage 1b zum BAT/ BAT-O übergeleitet werden

	Anlage 3  Zuordnung der Lohngruppen zu den Entgeltgruppen
	Niederschriftserklärungen

	Tarifvertrag zur Entgeltumwandlung zum Zwecke des Leasings von Fahrrädern im kommunalen öffentlichen Dienst (TV-Fahrradleasing)
	§ 1 Geltungsbereich
	§ 2 Grundsätze der Entgeltumwandlung zum Zwecke des Fahrradleasings
	§ 3 Nutzungsdauer
	§ 4 Ausgestaltung
	§ 5 Inkrafttreten
	Niederschriftserklärung

	Richtlinie der VKA zur Gewinnung und zur Bindung von Fachkräften (Fachkräfte-RL)
	Manteltarifvertrag für die Bodenabfertigungsdienste an deutschen Verkehrsflughäfen (MTV BVD)
	§ 1 Geltungsbereich
	§ 2 Arbeitsvertrag, Nebenabreden, Probezeit, Ausbildungsvertrag
	§ 3 Allgemeine Arbeitsbedingungen, Nebentätigkeiten
	§ 4 Befristete Arbeitsverträge
	§ 5 Dienst- und Arbeitsschutzkleidung
	§ 6 Regelmäßige Arbeitszeit
	§ 7 Grundsätze der Arbeitszeitgestaltung
	§ 8 Qualifizierung
	§ 9 Berechnung und Auszahlung des Entgeltes
	§ 10 Vergütung im Fall von Arbeitsunfähigkeit, Urlaub und Freistellung
	§ 11 Krankengeldzuschuss
	§ 12 Sterbegeld
	§ 13 Jubiläumsgeld
	§ 14 Jahressonderzahlung
	§ 15 Feiertags-, Sonntags-, Nachtarbeit,  Überstunden sowie Rufbereitschaft
	§ 16 Erholungsurlaub
	§ 17 Zusatzurlaub für Schichtarbeit und  Wochenfeiertagsausgleich
	§ 18 Arbeitsbefreiung
	§ 19 Rentenalter, Anspruch der Beschäftigten auf gesetzliche Vollrente
	§ 20 Kündigung
	§ 21 Zeugnis
	§ 22 Betriebliche Altersversorgung
	§ 23 Entgeltumwandlung
	§ 24 Leiharbeitnehmer Verbot des Streikbrecher-Einsatzes
	§ 25 Auftrags- oder Lizenzwechsel
	§ 26 Ausschlussfrist
	§ 27 Begriffsbestimmungen
	§ 28 Inkrafttreten und Vertragsdauer

	Entgelttarifvertrag für die Bodenabfertigungsdienste an deutschen Verkehrsflughäfen (ETV BVD)
	§ 1 Geltungsbereich
	§ 2 Entgelt
	§ 3 Grundsätze der Eingruppierung
	§ 4 Entgeltstufen
	§ 5 Entgelttabellen
	§ 6 Vorübergehender Tätigkeitswechsel
	§ 7 Zulagen
	§ 8 Anbindung der Entgeltentwicklung der Beschäftigten an  die Entgeltentwicklung des TVÖD VKA
	§ 9 Inkrafttreten und Vertragsdauer
	Anlage 1 – Tätigkeitsmerkmale und Begriffserläuterungen
	Anlage 2 - Beispielkataloge
	Beispielkatalog Vorfeld und Transport
	Beispielkatalog Passage
	Beispielkatalog Operations
	Beispielkatalog Disposition und Training
	Beispielkatalog Technische Dienste
	Beispielkatalog Administration


	Tarifvertrag für die Überleitung bisheriger Arbeitsbedingungen in den Bodenabfertigungsdiensten an deutschen Verkehrsflughäfen (ÜTV BVD)
	§ 1 Ziele dieses Tarifvertrages
	§ 2 Aufbau der tarifvertraglichen Regelungen
	§ 3 Verhandlung der Überleitungsregelungen
	§ 4 Bundesweit einheitliche Überleitungsthemen
	§ 5 Betriebs- oder landesbezirksbezogene Überleitungen
	§ 6 Konfliktlösungsverfahren
	§ 7 Anwendung von Tarifverträgen
	§ 8 Altersteilzeit
	§ 9 Sonderregelungen
	§ 10 Inkrafttreten

	Tarifvertrag über die betriebliche Altersversorgung für die Bodenabfertigungsdienste an deutschen Verkehrsflughäfen  (TV bAV BVD)
	Erster Teil Allgemeine Regelungen
	§ 1 Geltungsbereich
	§ 2 Anspruch auf betriebliche Altersversorgung

	Zweiter Teil Reine Beitragszusage
	§ 3 Reine Beitragszusage (Sozialpartnermodell)
	§ 4 Beiträge in der reinen Beitragszusage
	§ 5 Beteiligung an der Durchführung und Steuerung der reinen Beitragszusage  (Sozialpartnerbeirat)
	§ 6  Information der Versorgungsberechtigten im Sozialpartnermodell
	§ 7 Portabilität
	§ 8 Besitzstands- und Anrechnungsregelungen

	Dritter Teil Versorgung über eine Zusatzversorgungseinrichtung des öffentlichen Dienstes
	§ 9 Versorgung über eine kommunale Zusatzversorgungseinrichtung des öffentlichen Dienstes im jeweiligen Abrechnungsverband der freiwilligen Versicherung
	§ 10 Versorgung über eine Zusatzversorgungseinrichtung des öffentlichen Dienstes im jeweiligen Abrechnungsverband der Pflichtversicherung

	Vierter Teil Entgeltumwandlung
	§ 11 Entgeltumwandlung

	Fünfter Teil  Inkrafttreten und Laufzeit
	§ 12 Inkrafttreten und Laufzeit


	Tarifvertrag über eine Sonderzahlung 2025 und 2026 für Beschäftigte der Bodenverkehrsdienste an deutschen Verkehrsflughäfen (TV Sonderzahlung 2025 und 2026 BVD)
	§ 1 Geltungsbereich
	§ 2 Sonderzahlung
	§ 3 Inkrafttreten


